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Dem Andenken 

des Herrn Skaaksminiſters Dr. Otto Wacker. 

Am 17. Februar 1940 legte auch der „Hiſtoriſche Verein 

für Wittelbaden“ an der Bahre des viel zu früh verſtorbenen 

Herrn Staatsminiſters Dr. Otto Wacker einen Kranz nieder. 
In ihm verlor der Verein ein treues Ehrenmitglied und einen 

warmen Förderer, die Ortenauer Heimatforſchung einen ihrer 

bedeukendſten Vertreter. 
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Wenn ſchon der junge Otto Wacker ſeine Kameraden durch ſein 
friſches Weſen und ſein heiteres Gemüt erfreute, ſo konnte man in der 
herangereiften, temperamentvoll bewegten Perſönlichkeit beſonders zwei 
ausgeprägte Weſenszüge erkennen: den aufrichtigen, eifrigen Kämpfer 
und den feinſinnigen, ernſten Forſcher. Beide Züge wurzelten in einer 
tiefen Heimatliebe. Von dieſer getrieben, wurde Otto Wacker ſchon in 
der Zeit der größten vaterländiſchen Not, als vor dem Rathaus ſeiner 
Vaterſtadt franzöſiſche Panzerwagen ſtanden, ein begeiſterter Anhänger 
der nationalſozialiſtiſchen Freiheitsbewegung, deren Führer er in der 
Ortenau wurde. Nachdem er im März 1933 infolge ſeiner überragenden 
Fähigkeiten an die Spitze des badiſchen Unterrichtsweſens geſtellt wor— 

den und nach Karlsruhe übergeſiedelt war, war es ihm immer wieder 

ein Herzensbedürfnis, ſeine geliebte Ortenau zu beſuchen. Unter dem 
Ortenauer Volk fühlte er ſich wohl. Und als ihm ſein Pflichtbewußtſein 

gebot, dem von dem Reichserziehungsminiſterium an ihn ergangenen 

Ruf nach Berlin zu folgen, hat ihn das Heimweh faſt verzehrt. Die 
Nachricht von ſeiner Rückkehr ins Badnerland erfüllte ſeine Landsleute 

in der Ortenau mit aufrichtiger Freude. Hier fand ſein Herz, das unter 

der Laſt der Arbeit ſehr gelitten hatte, wieder Ruhe. Und in der heimat⸗ 

lichen Erde wollte er an der Seite ſeiner Eltern die letzte Ruheſtätte finden. 

Dieſe Heimatliebe, verbunden mit einer hohen wiſſenſchaftlichen 

Befähigung, ſtellte ihn auch in die vorderſten Reihen der heimatgeſchicht— 

lichen Forſchung. Von ſeinen Studien erzählte er immer mit Freude 
im zwangloſen Geſpräch in engem Kreiſe. Deren Ergebniſſe übermittelte 
er gerne in öffentlichem Vortrag oder gemeinverſtändlichem Aufſatz der 
breiteren Sffentlichkeit. Es ſei hier nur erinnert an ſeine von Begeiſte⸗ 
rung getragene Rede anläßlich der Eröffnung der Grimmelshauſenrunde 
in Offenburg. Seine Forſchungsarbeiten lagen zuerſt auf dem Gebiet 

der Sippenkunde. Als Sproſſe eines alteingeſeſſenen Ortenauer Bauern— 
geſchlechtes hat er ſich eingehend mit der Geſchichte ſeiner Ahnen be— 

ſchäftigt. Die Arbeit über die Sippe Wacker im „Badiſchen Geſchlechter— 

buch“ iſt für jeden Sippenforſcher ein anregendes Vorbild. An der Er— 

weiterung dieſes Werkes zu einem Orkenauer Sippenbuch arbeitete er 
noch im Sommer 1939, als er auf den Höhen des Schwarzwaldes Ge— 

neſung ſuchte. Jeder Heimatfreund kennt den im Jahresheft 1935 der 

„Badiſchen Heimat“ veröffentlichten Aufſatz „Das Geſicht der Ortenau“, 

in welchem Dr. Otto Wacker von hoher Warte die landſchaftlichen 

Schönheiten und die politiſche, wirtſchaftliche und kulturelle Entwicklung 
ſeiner Heimat aufzeigte. Im Volkstum der Ortenau war er verankert. 
Darüber hinaus fühlte er ſich der größeren oberrheiniſchen Heimat ver—
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pflichtet. Ein Alemanne von echtem Schrot und Korn, hat er in Wort 
und Schrift immer wieder auf die Einheit des alemanniſchen Raumes 

am Oberrhein hingewieſen. Er konnte nicht glauben, daß das aleman- 

niſche Elſaß immer vom Reich getrennt bleiben ſollte. Wenn er ſich 
im Jahre 1927 den Dohtortitel mit einer Arbeit über Johann Fiſchart 

erwarb, dann lag darin ein Bekenntnis. Dieſem alemanniſchen Kämpfer, 

der mit unerſchöpflicher Laune und biederer Offenheit die Torheiten 
und Gebrechen ſeiner Zeit geißelte und in warmer Vaterlandsliebe die 
Alemannen am Oberrhein zum Zuſammenſchluß ermahnke, fühlte ſich 
Otto Wacker weſensverwandt. Die Heimkehr des Elſaß wünſchte er 
ſehnſüchtig herbei. Die Erfüllung dieſes Lieblingswunſches durfte er 
leider nicht mehr erleben. Mitten aus ſeinem Schaffen hat ihn der 
unerbittliche Tod herausgeriſſen. Daß ſeiner ſchöpferiſchen Arbeit durch 
Verleihung des Gaukulturpreiſes 1940 die verdiente Anerkennung zu— 
teil wurde, hat ſeine Vaterſtadt mit Stolz erfüllt. Was hätte die heimat⸗ 
geſchichtliche Forſchung von ihm noch erwarten dürfen! Der „Hiſtoriſche 
Verein“ wird ihm ein treues Andenken bewahren. 

Otto Kähni.
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Studienrat Okto Ruſch in Kehl a. Rh. f 

Zum Gedächknis. 

Wit aufrichtiger Teilnahme vernahmen wir die Trauer— 
kunde, daß Studienrat Otto Ruſch in Kehl am 20. Dezem— 
ber 1940 infolge eines Herzſchlags plötzlich im 60. Lebensjahr 
verſchieden iſt, nachdem er wenige Tage zuvor noch mit dem 
goldenen Treudienſtehrenzeichen ausgezeichnet worden war. 

Mit ihm iſt ein tüchtiger und erfolgreicher Lehrer und Jugend— 

erzieher dahingegangen, der ſich bei ſeinen Kollegen und 

Schülern großer Wertſchätzung erfreute. Seit 1909 war er 
— nur unterbrochen durch den Weltkrieg, den er als tapferer 

Offizier mitmachte und ſich dabei eine ſchwere Schenkelver— 

letzung zuzog — an der Kehler Oberrealſchule bzw. Hanauer— 

land-Oberſchule tätig. 
Während ſeiner über dreißigjährigen Wirkſamkeit iſt 

ihm und ſeiner Familie die Stadt am Rhein gegenüber 

Straßburg mit Erwins Dom und das Hanauerland mit ſeiner 

einheimiſchen Bevölkerung eine zweite Heimat geworden. 

In der Vibelungenſtraße (44) erſtand — nach eigenen 
Plänen erbaut — ſein ſtattliches Haus. Was den Heim— 

gegangenen ſo bekannt und beliebt bei den Menſchen wer— 
den ließ, war ſein volkstümliches und freundliches Weſen, 

ſeine ſtets hilfsbereite und entgegenkommende Art und nicht 

zuletzt ſein goldener Humor. 

Als Heimatforſcher iſt Otto Ruſch beſonders dem 

„Hiſtoriſchen Verein für Mittelbaden“ von Bedeutung ge— 
worden und mir ſelbſt als geborenem Hanauer ein will— 

kommener Mitarbeiter und Beſchützer des Deutſchtums 

gegen welſches Weſen, zumal in der fürchterlichen zwölf— 

jährigen Beſatzungszeit 1919 bis 1930. Zuſammen mit an⸗ 
deren gründeten wir den Theater- und Konzertverein, dann 

die Orts- und Bezirksgruppe Kehl-Hanauerland des Volks— 

bundes „Deutſche Kriegsgräberfürſorge“ und endlich die 

Orts- und Bezirksgruppe für unſern „Hiſtoriſchen Verein“  
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am 25. Januar 1920. Es war der 18. September 1921, als Otto Ruſch 
im großen „Schiffſaal“ ſeinen intereſſanten Vortrag „Kehl als Feſtung 
bis 1815“ vor einem ſtattlichen Publikum hielt und damit ſtärkſten Bei— 
fall fand, weniger bei dem anweſenden franzöſiſchen Offizier, dem an- 
ſcheinend die erwähnte Wegnahme Straßburgs 1681 nicht gefiel. Daß 
unſer Redner 1923 Cahr der Inflation) auf der Wolfacher Tagung in 
den Ausſchuß berufen wurde, war eine wohlverdiente Anerkennung. 

Am 18. Dezember 1924 übernahm er das Amt des Rechners und 1929 

auch das des Schriftführers unſerer Gruppe. Bei dieſer Mitgliederver— 

ſammlung referierte der Heimgegangene über ſeine Grabungen bei 
Hundsfeld und Eckartsweier, ebenſo ſpäter über ſolche an verſchiedenen 
Stellen in Kehl (Funde für das Heimatmuſeum), worüber „Die Ortenau“ 
wiederholt berichtete, ebenſo kurz auch über die Buchdruckerei des 

Beaumarchais in Kehl. Ein Glanzſtück organiſatoriſcher Fähigkeit war 
der von Otto Ruſch am 27. September 1925 inſzenierte, mit einem groß— 
artigen Feſtzug verbundene Heimattag, dem im Oktober 1926 die Herbſt⸗ 
woche folgte, in deren Verlauf das von Ruſch verfaßte und eingeübte 
Heimatſtück (Ausſchnitte aus der Kehler Geſchichte) wiederholt unter 

rieſigem Andrang der Volksgenoſſen eindrucksvoll über die Bühne ging. 
So war er auch berufen, 1926 die Begrüßungsrede auf der Hauptver— 
ſammlung in Bühl zu halten. 1928 erſchien ſeine „Geſchichte der Stadt 

Kehl und des Hanauerlandes“, die ihn über die engere Heimat hinaus 

bekannt machte. Im Befreiungsjahr 1930 hielt er in dem größten 
Hanauerdorf den Vortrag „Freiſtett, der Maiwald und das Heiden— 

kirchlein“. Das Jahr darauf, am 29. Juni 1931, war das unvergeßliche 
Vereinstreffen in der befreiten Stadt mit der herrlichen Rheinfahrt. 
Sein Gelingen war uns beiden der ſchönſte Dank. Nach meinem Weg— 

zug nach Freiburg übernahm er 1933 meine Stelle als Oobmann. Im 
Jubiläumsheft 1934 „Burgen und Schlöſſer Mittelbadens“, ſchilderte 
Otto Ruſch „Das Schloß Willſtätt“, „Schloß Burneck“ und „Die Burg 
Hundsfeld“. Seine letzte Tat war die treue Vorbereitung zur 24. Haupt⸗ 

verſammlung am 16. Juli 1939 und ſeine „Kehler Chronik“ das letzte 

Geſchenk. Dann kam am 1. September der Krieg, der die Räumung 

Kehls brachte — auch für unſern lieben Freund Otto Ruſch. Im Som⸗ 
mer 1940 kehrte er mit ſeiner Familie in die liebe Heimat zurück zum 

neuen Schaffen im Angeſicht des kommenden Endſiegs. Die Vorſehung 

rief ihn ab in die ewige Heimat. Aber unſere Dankbarkeit, Liebe und 

Treue bleiben ihm über ſein irdiſches Scheiden hinaus. R. I. P. 

Vr. Stengel.
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Rückſchau. 

Im März konnte der Verſand der „Ortenau“ erfolgen. Die Schriftleitung glaubt, 
annehmen zu dürfen, daß das neue Jahresheft allgemein gefallen hat. Jedenfalls 
gingen ihr mehrere Schreiben zu, die voller Anerkennung ſind, ſo z. B.: Welch 
freudige Überraſchung, als mir geſtern die Poſt „Die Ortenau“ ins Haus brachte! Ich 
traute faſt meinen Augen nicht! Und doch iſt es Tatſache, daß Sie in der Lage waren, 
mitten in der harten Kriegszeit das neue Jahrbuch unſeres „Hiſtoriſchen Vereins“ her⸗ 
auszubringen und den Witgliedern gleichſam als ein herrliches Oſtergeſchenk zuzu⸗ 
ſenden. Dafür gebührt Ihnen unſer aller herzlichſter Ddank und hohe Anerkennung. 
Dazu noch ein ſo ſtattlicher Band von 200 Seiten mit reichem Inhalt und inkereſſanken 
Bildern! — Eine freudige Überraſchung war mir die Überſendung des diesjährigen 
Heftes der „Ortenau“; ſeit mein Freund Batzer kot iſt, iſt die „Ortenau“ ſo ziemlich 
das einzige Band, das mich mit der badiſchen Heimat verbindet. Ich ſehe zu meiner 
großen Freude, daß das neue Heft unter Ihrer Leitung in Form und ſeinem gediegenen 
Inhalt die alte Tradition aufrecht erhält; beſonders intereſſiert hat mich nakürlich der 
Grimmelshauſenbeitrag von Herrn O. Göller. — Darf ich Ihnen meinen verbindlichſten 
Dank für die liebenswürdige Zuſendung des neuen Jahrganges der „Ortenau“ aus⸗ 
ſprechen, die noch ganz friedensmäßig iſt in ihrer Ausſtattung und die in der Fülle 
ihrer Beiträge einen ganz ausgezeichneten Eindruck macht. — Im Felde, 24. III. 1940. 
Lieber unbekannter Heimatfreund! Heute am Oſterſonntag erhielt ich den ſchönſten 
Heimatgruß, „Die Ortenau“. Den ganzen Tag ſaß ich in der Sonne und blätterke im 
Buche, und hier überkam mich das Heimweh ſtärker als ſonſt, als ich die alten Fach- 
werkhäuſer ſah. Wie haben mich die Sagen aus dem ſchönen Acherkal gefreut! und 
überhaupt alle andern Beiträge. Schade nur, daß wir Jüngeren ſo wenig an der Zahl 
ſind, die das Intereſſe für die Geſchichte der engeren Heimat aufbringen, aber auch, 
daß man ſo wenig Anſchluß an die älteren, ſo geſchätzten Herren findet und hat. — 
Dieſe ſchriftlichen und dazu andere, auch mündlichen Anerkennungen ſeien übertragen 
auf alle Mitarbeiter, die in ſelbſtloſer Hingabe manche Stunde für unſere 
„Ortenau“ gearbeitet haben. 

Zur Jahresverſammlung ergeht beſondere Einladung, hatten wir geſchrieben. 
Doch die Zeitverhältniſſe ließen es geraten erſcheinen, ſowohl auf die Ausſchußſitzung 
als auch auf die Jahresverſammlung zu verzichten. Der ſchriftliche Verkehr 
dagegen ging unvermindert weiter und erreichte um Weihnachten und Neujahr ſeinen 
Höhepunkt. 

Eine Ausnahme wurde aber doch gemacht. Es waren gerade 100 Jahre verfloſſen, 
ſeitdem der „Kreuzwirt von Kürzell“ geſtorben war. Unſer Verein und der 
Landesverein Badiſche Heimat, Zweigverein Lahr, hakten beſchloſſen, auf den Todes⸗ 
tag des Kreuzwirts eine Gedenkkafel am Gaſthaus zum „Kreuz“ anbringen zu laſſen. 
Die Feier fand am Sonnkag, dem 22. September 1940, in Kürzell ſtakt. Nach 
einem vaterländiſchen Weihelied übergab Gymnaſiumsdirektor Ur Steurer namens 
des „Hiſtoriſchen Vereins“ und der „Badiſchen Heimat“ die ſchöne Gedenkkafel der 
Obhut der Gemeinde. Mit Dankesworten übernahm Bürgermeiſter Pg. Kopf die 
Tafel. Herzlich begrüßte ſodann der ſtellvertretende Ortsgruppenleiter Pg. Heß die 
Vertreter von Wehrmacht, Staat und Heimatvereinen, ſowie die Nachkommen. Als 
älteſter anweſender Urenkel übermittelte Fabrikant Herm. Pfaff, Lahr, den Dank der 
Nachkommen all denen, die ſich um die Veranſtaltung bemüht hatten. Als Vertreter 
der Wehrmacht ſprach Sonderführer Rud. Krems, ein Urenkel des Helden. Den Feſt⸗
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vortrag hatte Hauptl. Pg. Kraft übernommen. Zur großen Freude und überraſchung 
betraten indes einige Offiziere den Saal; ſie wurden von Oberzahlmeiſter Kuhnmünch 
herzlich begrüßt. Alsbald ergriff Major Eckſtein das Wort. Die Grüße der badiſchen 
Regierung, die ſelbſt einen Beitrag zur Gedenktafel leiſtete, übermittelte Landrat 
Strack. Es ſprachen noch Hauptl. Baader, Lahr, als Vertreter der „Badiſchen 
Heimat“, Walter Caroli, Lahr, Rechtsanwalt Dr Kopf, Freiburg, Hauptl. Erb, Lahr, 
und Pfarrer Krems, Neuthard (Bruchſal). Gemeinſam geſungen wurde das von Rich. 
Caroli gedichtete „Kreuzwirtlied“. Der Kreuzwirt⸗Tag war ein ſchönes, vaterländiſches, 
heimatliches Feſt inmitten des Krieges. 

Auf der Vorſtandsſitzung am 26. April 1939 und auf der Jahresverſammlung in 
Kehl hatte man beſchloſſen, abwechſelnd im Tätigkeitsbereich des Vereins Aus- 
ſchußſitzungen abzuhalten. Und ſo wurde auf 21. Dezember eine ſolche nach 
Bühl einberufen. Der Verſuch gelang. Eingeladen waren die Ortsgruppen Raſtatt, 
Baden-Baden, Bühl, Achern und Kehl. Anweſend waren die Herren Kraemer, Raſtatt, 
Staerk, Baden-Baden, Huber, Bühl, Peter, Bühl, Dr Gerke, Hub, Wäller, Achern, 
Gräßlin, Kork, Dr Rubin, Dr Kähni und der Berichterſtatter. Die Herren Schindele, 
Dr. Waag und Heitz hatten ſich entſchuldigt. Noch nicht bekannt war, daß Studienrat 
Ruſch tags zuvor einem Herzſchlag erlegen war. Er hatte mir noch am 12. Dezem⸗ 
ber geſchrieben und die Mitgliederliſte geſchickt. Zunächſt beſuchten wir das Bühler 
Heimatmuſeum, das Hauptl. E. Huber mit vorbildlichem Eifer betreut. Zu Beginn 
der Sitzung im Gaſthaus zum „Ochſen“ ſprach Herr Huber einige Begrüßungsworte. 
Er führte unter anderm aus: Wir ſind räumlich ziemlich weit voneinander entfernt 
und perſönlich zum Teil einander wenig bekannt. Aber uns verbindet die Liebe zur 
Heimat und zu deren Geſchichte, und wir ſind zuſammengekommen, daß durch eine 
freundſchaftliche Ausſprache unſere Freude und unſer Eifer an der Arbeit für die 
Ziele unſeres Vereins belebt und geſtärkt werden. Die wichtigſte Aufgabe des 
„Hiſtoriſchen Vereins“ iſt, das Intereſſe an der Heimatgeſchichte in immer weiteren 
Kreiſen zu wecken. Denn die Heimatgeſchichte offenbart die Seele der Heimat und iſt 
ſo eine Quelle der Heimatliebe. Aus dieſer aber entkeimt die Liebe zur großen Heimat, 
zum deutſchen Vaterland; und ſo arbeitet auch der „Hiſtoriſche Verein“ im Dienſte 
des Vaterlandes, das uns heute, wo wir im Kampfe um ſeine Freiheit und Größe 
ſtehen, beſonders ans Herz gewachſen iſt. Die Berichterſtattung hatte unſer Rechner 
Dr Rubin übernommen. Er gab kurz den Rechenſchaftsbericht und ſprach ausführ⸗ 
lich über die Bücherſtube, ihre Einrichtung und ihren Aufbau. Eine lebhafte Aus⸗ 
ſprache führte die wichtige und ſchwierige Frage der Gewinnung von neuen Mit⸗ 
gliedern herbei. Es wurde feſtgeſtellt, daß unſerem Verein die jüngeren Mitglieder 
fehlen. Sodann wurde bekanntgegeben, daß wir das Jahresheft für 1941 in etwas 
größerem Umfang erſcheinen laſſen. Es waren nämlich ſeit Gründung des Vereins 
dreißig Jahre verfloſſen, und das Gründungsfeſt wollen wir nachträglich wenigſtens 
auf dieſe Art begehen. Demenkſprechend iſt nun auch die Geſtaltung des vorliegenden 
Jahrbuches. Endlich gab der Rechner die Abſicht kund, von den Reſtbeſtänden der 
Jahreshefte an die Volksſchulen der Ortenau abzugeben, was über den Sollbeſtand 
hinausgeht. Prof. Kraemer regte an, die Ortsgruppen möchten „Die Orkenau in 
Wort und Bild“ den Schulen als Preiſe übermitteln und Jahreshefte für beſondere 
Leiſtungen in Geſchichte ſtiften. Die Zuſammenkunft war recht erſprießlich und an— 
genehm, wurde mir geſchrieben. 

Das gleiche rege Intereſſe wie in Bühl fanden Ur Rubins Ausführungen auf 
den Ausſchußſitzungen in Haslach und in Lahr. Nach Haslach Gaſthaus 
Vollmer) am 18. Januar 1941 waren gekommen die Herren Werner, Triberg, Engeſſer, 
Gengenbach, Diſch und Burger, Zell a. H., Brüſtle, Glücker, Engelberg und Göller, 
Haslach. Herr Binder, Gengenbach, hatte ſich entſchuldigt. Studienrat Göller ſprach 
einige Worte der Begrüßung. Zur Werbung wird um eine Anzahl der für den be⸗ 
treffenden Ort in Betracht kommenden Jahreshefte gebeten. Gewünſcht wird eine
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ſtärkere Bebilderung der „Ortenau“. Mit nächſtem Jahr ſoll jeweils eine Ehrung 
langjähriger Mitglieder erfolgen. Zur Tagung in Lahr („Löwen“) am 25. Januar 
waren erſchienen die Herren Dr Steurer, Meurer, Strack, Eckert und Walter, Lahr, 
Schaaf, Ettenheim, v. Türckheim-Böhl, Mahlberg, Harbrecht, Sulz, und Frhr. Böcklin 
v. Böcklinsau. Herr Vögele, Ettenheim, war entſchuldigt. Direktor Dr Steurer, 
der uns einige Sehenswürdigkeiten der Stadt gezeigt hatte, begrüßte zunächſt die An⸗ 
weſenden und dankte für ihr Erſcheinen. Angeregt wurde, die Ortsgruppen ſollten 
ſich gegenſeitig beſuchen. Es wurde vorgeſchlagen, an Bibliotheken und Volksbüchereien 
frühere Jahreshefte abzugeben. Eine große Verlagsbuchhandlung ſollte die Vermitt⸗ 
lung an die Bibliotheken übernehmen. — Und nun hoffen wir, daß ein guter Anfang 
gemacht iſt und der Verein zu größerer Tätigkeit übergehen kann. Ein Vertreter ver— 
pflichtete ſich, im Verlaufe des Jahres 1941 zehn neue Mitglieder zu werben. Sein 
Beiſpiel möge Nachahmung finden! Mit verwandten Beſtrebungen im Elſaß wird 
der Verein Fühlung ſuchen. 

Herr Prof. Carl Blos in München, dem zum achtzigſten Geburtstag die herz- 
lichſten Glückwünſche des Vorſtands übermittelt wurden, ſchrieb unter anderm: Seit 
langen Jahren freue ich mich auf das Erſcheinen des prächtigen Heftes, deſſen Aufſätze 
ich mit dem größten Intereſſe ſtudiere, ſind ſie mir doch ſtets wie liebe Grüße aus der 
alten Heimat. 

Geſtorben iſt Bibliotheksrat Dr. W. E. Oeftering, der immer gern ſein Wiſſen 
dem Verein zur Verfügung ſtellte. Die Ortsgruppe Offenburg hat den Tod von 
fünf treuen Mitgliedern zu beklagen. Es ſind dies Hauptl. Otto Haas, Zahnarzt Emil 
Haas, Prof. Emil Weber, Großkaufmann Franz Schweiß, Hauptl. i. R. Adolf Engler, 
der in zuvorkommender Weiſe die Bekreuung der Bücherſtube übernommen hatte. In 
Oberkirch ſtarb Rechksanwalt Georg Schweiger. Ihr Andenken wird uns heiliges 
Vermächknis ſein. 

Wir bringen in dieſem Jahresheft ein Witgliederverzeichnis der Ortsgruppen, 
eine Überſicht über die Vereine und Geſellſchafken, mit denen der Verein im Schriften— 
austauſch ſteht; ſollten Fehler unterlaufen ſein, bitten wir um Entſchuldigung und 
gütigſte Nachſicht. Die Witgliederliſte des Hauptvereins erſcheint nächſtes Jahr. Ich 
bitte die Ortsgruppen, mir wichtige Begebenheiten in ihr mitzuteilen und jeweils ein 
Verzeichnis der Neumitglieder einzuſenden. 

Und nun obliegt mir noch die angenehme Pflicht, all denen den herzlichſten 
Dank auszuſprechen, die unſere Beſtrebungen gefördert haben. Hier gebührt dem 
Miniſterium des Kultus und Unterrichts der erſte Dank, nicht minder aber den 
Landratsämtern unſeres Verbreitungsgebietes, der Stadtgemeinde Offenburg 
und all jenen Witgliedern, die über den Jahresbeitrag hinausgehende Beiträge ein⸗ 
ſandten. Eingeſchloſſen ſeien alle in unſern Dank, die irgendwie für unſeren Verein 
gearbeitet haben; nicht vergeſſen ſei dabei Verwaltung und Perſonal der Kon- 
kordia A.-G. in Bühl, wo wir immer das größte Entgegenkommen und Verſtändnis 
für unſere Belange finden. 

Als unſere „Ortenau“ voriges Jahr hinausging zu unſern 
Mitgliedern und Freunden, war der Oberrhein noch Grenze, 
waren hüben und drüben noch Bunker und Stacheldraht. Doch 
durch die ſiegreichen Waffentaten unſerer Wehrmacht iſt die 
unnatürliche Scheide gefallen, und wir grüßen hinüber ins 
deutſche Elſaß und zum immer deutſchen Münſter, Meiſter 
Erwins herrlichem Bau. Allen WMitgliedern des Vereins aber, 
die im Heeresdienſt ſtehen, ſchichen wir unſere herzlichſten 
Grüße und wünſchen ihnen eine geſunde Rückkehr zu ihren 
Lieben. 

Offenburg, den 2. Februar 1941. 
Der 1. Schriftführer: Dr Staedele.
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Witglieder der Ortsgruppen 
nach dem Skand vom 31. Dezember 1940. 

1. Orksgruppe Achern. 

Bruder Heinrich, Fabrikant 
Drerxler L., Oberlehrer i. R., Oberachern 
Erhard Dr, prakt. Arzt, Oberſasbach 
Ehrhardt, Apotheker 
Franke Dr, Profeſſor 
Huber Adolf, Weingroßhandlung 
Kleber J., Buchbindermeiſter 
Kohler Dr, prakt. Arzt 
Krug Otto, Hotelier 

Kühner Walter, Hauptlehrer, Gamshurſt 
Lott Alfred, Fabrikant 
Meder, Fabrikant 
Wüller, Amtsgerichtsrat 
Müllerleile, Profeſſor 
Roß, Oberbauinſpektor 
Rothermel, Zahnarzt 
Stadtgemeinde Achern 

2. Orksgruppe Baden-Baden. 

Albert A. Dr, Arzt 
Albrecht Wilhelm, Antiquar 
Allgeier, Gaſtwirt, Solingen 
Bader Heinrich, Landwirk, Greffern 
Becker Karl, Architekt, Oosſcheuern 
Berl Heinrich, Schriftſteller 
Coſack Hermann, Bankdirektor 
Diemer Oskar, Hauptlehrer a. D. 
Diemer Emil, Oberpoſtinſpektor a. D. 
Eyer Friedel, Verkäuferin 
Geitner Arno, Geomeker 
Grünwald, Baron, Privat 
Haas Friedrich, Zahnarzt 
Hehl Friedrich, Oberzeichner 
Hiſchmann A., Juwelier 
Hiſchmann, Kaufmann 
Höfele Emil, Müllermeiſter 
Hölliſcher H., Hotelier 
Hummel Rudolf, Gipſermeiſter 
Ketterer Franz, 
Kölblin Hermann, Druckereibeſitzer 
Maurer Eugen, Ingenieur 
Meyer Emil, Bankdirektor 
Wieth A., Kaufmann 
Mogg Eugen, Oberbauinſpektor, Oos 
Woſer Karl, Glaſermeiſter 

  

Ott Han., Oberbaukontrolleur 
von 09 enhardt E., Photograph 
Pellon Alfred, Profeſſor 
Pfiſterer Hermann, Amtsgerichtstat 
Saur Rudolf, Hotelier 
Scheiner Hans, Privat 
Scherzinger H., Architekt 
Schindler Wilhelm, Kaufmann 
Schmid Leo, Rechksanwalt 
Schoch Robert, Verſicherungsinſpektor 
Schoen Albert, Oberſt a. D. 
Seckler Fritz, Werwvaltungsinfpekkor 
Sigl Max, Bankdirektor 
Staerk Franz, Profeſſor 
Stuffer Chriſtt, Kaufmann 
Werzinger Fr., Privat 
Wik Guſtav, Stadtamtmann 
Walther K. Dr, Bezirksarzt 
Wolf Heinrich, Direktor 
Wurth Wilhelm, Bauinſpektor 
Zabler Karl, Konditor 
Adolf-Hitler-Schule 
Gymnaſium 
Wädchen-Oberſchule 
Deutſche Oberſchule 
Stadtg. Sammlungen 

3. Ortsgruppe Bühl. 

a) Wohnhaft in Bühl. 

Baſſermann Heinrich Dr, Fabrikant 
Bauer Wilhem 1 Dr, prakt. Arzt 

Beron M., Reviſionsinſpektor 
Beuchert Hans, Kaufmann 
Brenzinger Max, Großkaufmann 
Burkart Edmund, Lederhandlung 

Daniel Franz Joſef, Sattlermeiſter 
Dertinger Karl Dr, Wedizinalrat 
Dotzauer Joſef, Tapeziermeiſter 
Falk Fridolin, Gaſtwirt 
Fenſch Emil, Friſeurmeiſter 
Fiſcher Hugo, Fabrikant 
Fiſcher Joſef, Geiſtl. Rat
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ritſchy Karl, Buchdrucker 
ſamber Dr, Handelsſchuldirektor 

von Glaubitz Theodor, Amksgerichtsrat 
Grüninger Edwin Dr, Rechtsanwalt 
Haas Chriſtian, Bankdirektor 
Hanhart Albert, Pooßeſſen 
Harbrecht Joſef, Prof P 
Haſenforter Hermine, 
Haitz Friedrich, Drogiſt 
Huber, Miniſterialdirektorswitwe 
Huber Ernſt, Haupklehrer i. R. 
Huber Karl Dr, Rechtsanwalt 
Hilkert Joh., Witwe, Steinbruchbeſitzer 
Hug Alfred, Studienrat 
Jaeckle Ludwig, Kaufmann 
Kelterer Ernſt, Gaſtwirt 
Kiſt Alois, Kaufmann 
Konkordia A.-G. 
Lange Franz, ſen., Fabrikant 
Link Karl, Uhrmachermeiſter 
Lörch Otto, Obſtgroßhandlung 
Lohmüller Anton, Witwe, Photograph 
Maier Bruno, Kaufmann⸗ 
Wüller Franz, Schloſſermeiſter 
Peter Karl, Bäckermeiſter i. R. 

eter Eliſabeth, Haupklehrerin 
zaumer Chriſtine, Denkiſtin 

Schlemmer Adolf, Direkkor 
Schmieder, Geiſtl. Rat 
Schütz Adam, Steinbruchbeſitzer 
Schöttgen Karl, Kaufmann 
S Deutſche Oberſchule 
Senn F., Buchhalter 
Siegel R., 090flbontt 
Steigert Pr, e 
Streule Ernſt, Dentiſt 
Thomſa Paul, Wb eee 
Trippel, Kunſtbildhauer 
Tripps K., Fortbildungsſchulhauptlehrer 
Walter Ankon, Denkiſt 
Weis A., Tierarzt 
Werber Tb., Reichsbahnoberinſp. 1.R 
Wieder Karl, MVanufakturiſt 
Fiehler Alfred, Metzgermeiſter 
W Georg, Hotelier 

er Joſef, Schloſſermeiſter 

b) Wohnhaft in Bühlerkal. 

Duffner Alfons, Fortbildungsſchulhauptl. 
Eſchborn Hermann, Apotheker 
Funih Karl, Bür, Cee 

erlein Ludwig, Ebeftau, Privat 
Kern Friedrich, Holzgroßhandlung 
Kern Hilde, geb. Kuen 
Kern Max, Holzgroßhandlung 

rivat 

Sattler Dr, Zahnarzt 
Sucher Joſef Dr, prakt. Arzt 
Steuerer Friedr., Schneidermeiſter 
Stolz Rosmarie 

c) Wohnhaft in Bühl⸗Kappelwindeck. 
Gräſſel, zur „Altwindeck“ 

hilipp, Witwe, Privat 
jälzler Felix, Pfarrer 

d) Wohnhaft in Hub. 
öhner Hans, Gutsinſpektor 
erke Okto Dr, Direktor 

Kreispflegeanſtalt Hub 
Rachel Marie, Oberſchweſter 
Schmidt Karl, Kaſſier 

e) Wohnhaft in Neuweier. 

Braunſtein Albert, Oberlehrer 
Gedemer Emil, Hauptlehrer 
Graf Hermann, Witwe, zum „Lamm“ 
Hebrank Frz. X., Hauptlehrer 
Ludwig Bernh., ſen. Sägewerksbeſitzer 
Walter Karl, zum „Rebſtock“ 

5) Wohnhaft in Steinbach. 
Bachſtein, Apotheker 

Sigmund, Eſſigfabrikant 
ettler Alfons, Weſelbeſieder 

Hektler Karl, Ziegeleibeſitzer 
Liebich, Gaſtwirt 
Maſt Karl, Bürgermeiſter 
Wüller Martha, Fortbildungsſchulhauptl. 
Oſer A., Forkbildungsſchulhauptlehrer 

8) Auswärlige Mitglieder. 
Bauer Wilhelm, Pfarrer, Vimbuch 
Berberich Erh., Oberl. i. R., Ottersweier 
Brommer Ank., Profeſſor, Emmendingen 
Bruſt Amelie, Hauptlehrerin, Balzhofen 

alk Bernh., Schulrat, Lörrach 
ehringer, Oberl., Forbach i. Murgtal 

Harbrecht Franz, Bürgermſtr., Eiſental 
von Harder, Baron, Argentinien 
Heimburger Joh. Ant., Pfarrer, Neuſatz 
Jäger Okto, ſen., Papierfabrikant, Lauf 
Kanzler R., Forſtrat, Forbach i. Murgtal 
Lichkenauer Ur, Steltin 
Waurath Wilh., Buchhandlung, Lörrach 
Moſer F., Mühlenbeſitzer, Zell b. Bühl 
Rödlingshöfer H., Poſtrat i. R., 

München 13 
Schuh, Geiſtl. Rat, Gengenbach 
Stolz Frz. Alex., Profeſſor, Karlsruhe 
Straub, Pfarrer, Mannheim 
Wehrle, Haupklehrer, Mauchen 

4. Orksgruppe Ekkenheim. 

Allendorf Friedrich, Sparkaſſenvorſtand 
Blank Alois, Uhrmachermeiſter 

von Böcklin R. Freiherr, Ruſt 
Börſchinger Joſef, Profeſſor, Freiburg



Burger Karl, zum „Pflug“ 
Chavoen Robert, Freiburg i. Br. 
Dietrich C. F., Kaufmann 
Eckſtein Hermann, Hauptl., Grafenhauſen 
Enderle F* „Kaufmann, Kappel a. Rh. 
Ferdinan Jöhann Dr, Landgerichtsdir., 

Karlsruhe 
iſcherkeller Edwin, Profeſſor 

Franz Otto, Apotheker 
allus Franz, Oberlehrer, Kippenheim 

Gemeinde Kippenheim 
Guttenberg Guſtav Dr, prakt. Arzt 
Haberer Ernſt Dr, prakt. Arzt 
Heller Karl, Pfarrer, Mahlberg 
Henninger Richard, Gerbermeiſter 
J0 ſohann⸗Fiſchart⸗Schule 
archer Alberk, Pfarrer, Münchweier 

Kern Julius, Ettenheimmünſter 
Kleiber Hans, Forſtrat 
Klein Walter Dr, Studiendirektor 
Kollofrath A. Dr, Tierarzt, Kappel a. Rh. 
Kurtz Richard Dr, prakt. Arzt, Ruſt 
Leibold Joſef, Druckereibeſitzer 
Machleid Hermann, Kaufmann 
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Machleid Joſefine, Perzen 
Maier-Hummel Karl, Kaufmann 
Meßger Ernſt, Oberlehrer 
Meyer Karl, Profeſſor, Baden-Baden 
Möhringer Mar, Fabrikant, Altdorf 
Ochs E. Dr, Profeſſor, Freiburg i. Br. 

lättner Karl, Apotheker, Kippenheim 
eſt Joſef Dr, Direktor der Univerſitäts. 
bibliothek, Freiburg i. Br. 

Seitz Eduard, Bürgermeiſter 
Schaaf Ernſt, Profeſſor 
Schmelzle Guſtav, 8 
Schwarz Conſtantin, Hauptlehrer 
Stadtgemeinde Ettenheim 
Stemmler O., Dir. a. D., Freiburg i. 5 

Stölcker Friedr., Zeicheninſpektor a. 
Treut Wilhelm, Skonomierat 
von Türckheim Freiherr, Alkdorf 
Vivell Alois, Oberlehrer, Ringsheim 
Wachenheim Guſtav, Gaſtwirt 
Wachenheim Wilh., Sparkaſſendirektor 
Weinacker Karl, Ratſchreiber, Mahlberg 
Winkerhalter Karl, Geiſtl. Rat 
Zipf F., Bürgermſtr., Kippenheimweiler 

5. Orktsgruppe Gengenbach. 

Bender Heinrich, Hauptlehrer i. R. 
Binder Georg, Direktor 
Bleſſing Hans, Apotheker 

Bloeder J., Geiſtl. Rat, Stadtpfarrer i.R. 
Engeſſer Franz, Forſtangeſtellter 
Hambrechk Wilhelm Dr, Chemiker 
Hugger Ankon, Oberlehrer 
Iſenmann Karl, Ziegeleibeſitzer 
Kölmel Guſtav, Bäckermeiſter 
von Kraewell Kurt, Fabrikant 

Kropp Jakob, Hauptlehrer i. R. 
Lohmüller Eugen, Gärknermeiſter 
von Nathuſius Wolf, Rittmeiſterswitwe 
Roſchach Julius, Bezirkskaminfegermſtr. 
Suhm Auguſt, Reichsbahninſpektor i. R. 
Schaudig Wilhelm Dr, prakk. Arzt 
Schimpf Fritz, Hotelier 
Staatl. Gehörloſenſchule 
Stadtgemeinde 
Wächker Robert UDDr, prakt. Arzt 

6. Orksgruppe Haslach/Kinzigkal. 

Bauer Adolf, Fabrikant 
Brüſtle Johann, Wachkmeiſter i. R. 
Ehwe Paul, Prokuriſt 

Buchbindermeiſter 
G ſerner, Rabenwirt 

ewerbeſchule 
Glückler Igutl Stadtrechner 
Göller Oito, Studienrat 
Haberſtroh Joſef, Rotgerbermſtr. 
Haiß Ernſt, Witwe 
Handelsſchule 
Haſer Fritz, Hauptlehrer 
Huber Joſef, Druckerei 
Kirnberger Heinrich, Ratſchreiber 
Kornmaler, Frz. Joſef, 
Krämer Eugen, Fabrikant 
Lupfer Paul, Sekretär 
Waier Joſef Dr., prakt. Arzt 

Mosmann Karl, 39 — gepr. Denkiſt 
Neumaier Emil, zur „Katze“ 
Schaettgen Heinr. Aen Fabrikant 
Schaettgen Hubert, Kaufmann 
Schmieder Fritz, Fiſche, Wildbrethandlg. 
Schöner Adolf, Handelsgärtner 
Stadtgemeinde 
Steiner Andreas, Gipſermeiſter 
Thoma Paul, Walermeiſter 
Velter Auguſt, Stadtpfarrer 
Vogt Hans, Bankdirektor 
Volksſchule 
Vollmer Robert, Gaſtwirt 
Vollmer Wend., Hofbauer, W'Steinach 
Winter Hans, Eiſenhandlung 
Winkterer Rudolf, Gärtner 
Ziegler Heinrich, Weinhandlung
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7. Orksgruppe Hornberg. 

Epting, ſen., Kaufmann 
Fronn, Direktor 
Hitzfeld Dr, Hauptlehrer 
Knühl, Hauptlehrer 
Kunz Wilhelm, Schreinermeiſter 
Mangold, Sparkaſſenverwalter a. D. 

Frau Schiele, Fabrikant 
Stadtgemeinde Hornberg 
Wöhrle Emma, zur „Stadtmühle“ 
Wöhrle Johann, Oberſteuerinſpektor 
Wöhrle Karl, zur „Sonne“ 

8. Orksgruppe Kehl. 

Bauer, Pfarrer, Kork 
Bäuerle Auguſt, Prokuriſt 
Baumert Ludwig, Baumeiſter 
Becker Joſef, Ratſchreiber 
Enßlin Eugen, Fabrikant 

ladt Max, Hotelier 
riſchmann, Pfarrer, Kork 
ewerbeſchule 

Graulich Konrad, Buchhandlung 
Gräßlin, Hauptlehrer, Kork 
Grether Rudolf Dr, Zahnarzt 
Hanauer Oberſchule 
Handelsſchule 
Heitz Georg, Schloſſermeiſter 
Helvig Renatus, Kaufmann 
Herrel Wilhelm, Oberreviſionsinſpektor 
Kautz Chriſtian, Rechtsanwalt 
Kromer Guſtav, Profeſſor 
Worſtadt Karl, Buchdruckereibeſitzer 
Nückles Math., Eiſenbahnſekretär 
Obenauer Wolfgang, Fabrikant 
Rehfus Karl, Fabrikant 
Reinhold Dr, Veterinärrat 
Reuter Alfred Dr, Bürgermeiſter und 

1. Beigeordnetker von Straßburg 
Ruſch Okto, Studienrat 
Scheib Johann, Haupklehrer a. D. 
Schindele, Landrat 

Schmidt Agnes 
Vogt Karl, Kaufmann 
Volksſchule Kehl 
Volz, Oberlehrer, Altenheim 
Weber Julius Dr, prakt. Arzt 
Wiederkehr Dr, prakt. Arzt 
dure Fl Stadtpfarrer 
öpke Felix, Apothekenbeſitzer 

Volksſchule Auenheim 
Bodersweier 
Diersheim 
Eckartsweier 
Freiſtett 
Heſelburſt 
Hohnhurſt 
Kork 

5 Legelshurſt 
75 Leutesheim 

15 Lichtenau 
Linx 
Marlen 

7 Memprechtshofen 
5 Neumühl 

Odelshofen 
70 Rheinbiſchofsheim 
65 Sand 
75 Scherzheim 

Willſtätt 

9. Orksgruppe Lahr. 

Albert Wolfgang Ur med., Facharzt 
Boelckeſchule 
Baader Emil, Hauptlehrer 
Belten Okto, Verwaltungsinſpektor 
Brennemann, Stadtgarteninſpektor 
Brucker Otto, Stadtbaumeiſter 
Brunn Helmut, Vermeſſungsrat 
98 Caroli Camil 

ucuel Karl, Weinhändler 
Dick, Stadtpfarrer 
Dorner Hermann, Hafendirektor i. R. 
Eckert Rudolf, Profeſſor 
Fehr Otto Dr., Studienaſſeſſor 
Franz Leo, Malermeiſter, 
Gymnaſium 
Harbrecht Alfons, Pfarrer, Sulz 
Hamel, Studienrat, Freiburg i. Br. 
Himmelsbach Herm., Fabrikant, Seelbach 
Kaiſer Robert, Privat 

Kaſt Hugo, Handelsſchuldirektor 
Koch Emil, Fabrikant 
Knauſenberger Winfried, Profeſſor 
Kornmann Wilhelm, Buchdruchkerei, 

Lahr-Dinglingen 
Krämer Hermann, Fabrikant, Seelbach 
Laib Gregor Dr, prakt. Arzt 
Langenbach Albert, Baumeiſter 
Langenbach Karl, Angt Zimmermeiſter 
Meurer Hans, Fabrikant 
Meurer Hermann, Baumeiſter 
Weurer Karl, Architekt 
Meurer Karl Th., Blechnermeiſter 
Meurer Max, Fabrikant 
Wüller Wilhelm, Baumeiſter 
Nägele Eduard, Oberſtadtbaurat 
Neßler Karl, Apotheker 
Neſtler Annemarie, Privat 
Popp Julius, Geiſtl. Rat



Radlbeck, Ortsgruppenleiter d. NSDAP. 
Schalk Dr, Stadtpfarrer, Freiburg i. Br. 
Scharſchmidt Karl Dr, prakt. Arzt, 

Frieſenheim 
Schauenburg Hans, Betriebsführer 
Frau Schauenburg M. Dr. 
Schlageter Walter, Architekt 
Schmidt Arnold, Geſchäftsführer 
Schmolk Richard, Kaufmann 
Schwarz Ernſt, Fabrikant 
Schwörer Alf., Profeſſor, Freiburg i. Br. 
Sieferle Franz, Steinbildhauer 
Simon Fritz Dr, Profeſſor 

XV 

Sparkaſſe Lahr 
Stadtgemeinde Lahr 
Steurer Herm. Dr, Gymnaſiumsdir. i.R. 
Strack Paul, Landrat 
Tröndle Dr, Handelskammerſyndikus 
Uhrig Theodor Dr, Profeſſor 
Volk Anton, Pfarrer, Seelbach 
Wäldin Max, Fabrikant 
Walter Fritz, Profeſſor 
Wetterer Karl, Profeſſor 
Wickertsheimer W., Dekorationsmalerm. 
Wickertsheimer, Kaufmann, K-Rüppurr 
Wiedemer Dr, prakt. Arzt, Lahr-Dingl. 

10. Orksgruppe Oberkirch (mik Unkergruppe Laukenbach). 

a) Oberkirch. 

von Babo, Oppenau 
Benz Karl, Koch, Nußbach 
Beyer Anna, Vertreterin 
Blattmann, Fabrikant 
Bock Ludwig, Rechner 
Buſam Otto, Photograph 
Deutſche Bank, Oberkirch 
Egelhaaf Gottlieb, Kaufmann 
Egner Emil, Haupklehrer 

aiſt Joſef, Forſtrat 
ritz, Profeſſor 
ottfried-von⸗Straßburg-Schule 

Hahn, Hauptlehrer 
Frau Haſſenſtein, Lautenbach 
Heid, Hauptlehrer, Pforzheim 
Heinrich, Kaufmann 
Keilbach Max, Kaufmann 
Kenz, Dipl.-Ing. 
Keßler Karl Dr. 
Klähn, Witwe 
Köhler Auguſt, Fabrikant 
Lindenſchmidt, Pfarrer 
Link Max, Fabrikant 
Link Richard, Fabrikant 
Mangold, Lehrer, Zuſenhofen 
Männer, Poſtbeamker 
Mayer, Witwe 
Mayer, Profeſſor, Zell im Wieſenkal 
Oberſteiner, Tapezier 
Obert Karl, Rektor 
von Oppenau, Witwe 
Ortsgruppe Oberkirch 
von Ow-Wachendorf Freiherr, Stuttgart 

11. Ortsgruppe 

Abele Guſtav, Bankdirektor i. R. 
Abele Joſef, Maler 
Albertini Hans, Kaufmann 
Albrecht Berthold, Studienrat, Lahr 
Augenſtein Eugen, Stadtpfarrer 
Baitſch Adolf, Profeſſor 
Barleon Richard, Profeſſor 

  

Pariſel Hermann, Med.⸗Drogerie 
Pfaff Dr., Papierfabrik Köhler 
Plieninger, Apotheker 
Ruch, Fabrikant 
Ruh, Pfarrer 
von Schauenburg Albertine, Staufen 
von Schauenburg Berta 
Scheifele, Tierarzt 
Schick Franz Dr, Hofrat, Leipzig 
Schild, Direktor 
von Schowingen, Oppenau 
Schweiger Georg, Rechtsanwalt 
Seitz Edwin, Hauptlehrer 
5— von Seyfried 
iefert Klara, Witwe 

Stadtgemeinde Oberkirch 
von Steinberg, Major a. D. 
Sturm Auguſt, Redakteur 
von Verſchuer, Kaufmann 
Weingärtner, Witwe 

b) Untergruppe Lautenbach. 

Haas Klara, Bäckerei 
Huber, Bürgermeiſter 
Huber, Ratſchreiber 
Lehne, Stadtpfarrer 
Maier, zum „Kreuz“ 
Rendler, Baumeiſter 
Rieger Ludwig, Witwe 
Simon, Pfarrer 
Volksſchule 
Weißenburger, Oberlehrer 
Welßien Viktoria 
Ziegler, Rechner 

Offenburg. 

Bartenſtein Hermann Dr, Profeſſor 
Bauer Wilhelm Dr, Fabrikdirektor 
Baumann Heinrich, Kaufmann, 

Niederſchopfheim 
Becker Willi, Forſtrat 
Beinert F. A., Fenſterreinigungsinſtitut 
Berger Emil, Zahnarzt
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Biſchof Emil, Kaufmann 
Biſchoff Herm., Sparkaſſenoberſekretär 
Bläſi Frieda, Hauptlehrerin 
Boos Wilhelm, Fabrikant 
Bögner Karl, Profeſſor 
Böhninger Friedr., Finanzoberſekretär 
Braxmeier Hermann, Rechtsanwalt 
Bühler Karl, Steuerinſpektor 
Bührer Franz, Stadtrechner a. D. 
Burda Franz Dr, Buchdruckereibeſitzer 
Burg Anton, Blechnermeiſter 
Burger Alfred, Oberſtaatsanwalt 
Burkhardt Friedel, Betriebsinhaberin 
Buſer Karl, Prokuriſt 
Caſtell Joſef, Bankier 
Clauß Wilhelm, Fabrikant 
Dierks Richard, Kaufmann 
Dieterle Auguſt, Kaufmann 
Diſchler Max, Profeſſor 
Diſſon Eugen Dr, prakt. Arzt 
Doll Maria, Juſtizratswitwe 
Drewing Martin, Kaufmann 
Eggler Leo, Zahnarzt 
Eiche Joſef, Verwaltungsoberſekretär 
Eichin Otto Dr, Rechtsanwalt 
Eiſele Irmgard Dr, Profeſſorin 
Ernſt Karl, Schuhmachermeiſter 

5 Heinrich, Kaufmann 
Faißt Karl, Dentiſt 
Fäßler Joſef, Kaufmann 
Fäßler Nikolaus, Fabrikant, Hofweier 
Faeßler Willy, Dipl.-Ing. 
Falk Karl Wilhelm, Kaufmann 
Fellhauer Roberk, Bürgermeiſter 
Föhr Dr, Prälat, Stadipfarrer 
Franckenſtein Moritz zu 
Friedmann Joſef, Rechtsanwalt 
Friedmann Karl, Zimmermeiſter 
Gauſſelmann Theodor, Apotheker 
Geck Adolf, Buchdruckereibeſitzer 
Geiger Wilhelm, prakt. Tierarzt 
Göbel Eugen, Landgerichtsdirektor 
Göppert Margareke, Hauptlehrerin 
Grimmig Karl, Profeſſor 
Groſſelfinger J & Co., 

Tiefbauunkernehmung 
Haas Käthchen, Hauptlehrerin 
Haas Otto, Haupklehrer 
Habich Eduard, Bahnhofswirt 
Hacker Anton, Sparkaſſendirektor i. R. 
Härle Franz, Stadtgärtner 
Hagen Karl, Buchbindermeiſter 
Harter Hermann, Denkiſt 
Haueiſen Albert, Dipl.-Kaufmann 
Häuſſermann, Bankdirektor 
Hebeiſen Joſef, Bauinſpektor 
Hefner Robert, Profeſſor 
Heilmann Karl, Kaufmann 
Heinzelmann Ernſt, Kaufmann 
Held Karl, Hauptmann a. D. 

  

Hermle Anton, Bildhauer 
Herzog Fritz Dr, Chefarzt 
Heß Ludwig, Kaufmann 
Hirſch Alfred, Hauptlehrer 
Hirt Franz, Bäckermeiſter 
Hiß Albert, Gymnaſiumsdirektor 
Höfele Karl, Hauptlehrer a. D. 
Hollſtein Otto, Studienrat 
Huber Franz, Druckereibeſitzer 
Huber Eliſe, Witwe 
Hutzler Friedrich, Geometer 
Ibach Eliſabeth, Hauptlehrerin 
Iſenmann Fafas Wleree 
Iſenmann Guſtav, Werkmeiſter 
Iſenmann Hermann, Ratſchreiber 
Kähni Otto Dr, Profeſſor 
Kaiſer Joſef, Prokuriſt 
Kammerer Guſtav, Geſchäftsinhaber 
Kammüller-Nerlinger, Architekt 
Keller Hans, Zeichenlehrer 
Kern Anton, Profeſſor 
Kern Bertel, Gaſtwirt 
Ketterer Hermann, Hotelier 
Kiefer Franz, Rechtsanwalt 
Kiefer Alberk, Kaufmann 
Killius Karl, Bankbeamter 
Kirn Auguſt, Kaufmann 
Klein Edgar, Sparkaſſenangeſtellter 
Klemens Karl, Tapetenhaus 
Klien-Link Marie 
Kölmel Theodor, Reichsbahnoberrat 
Kopf Karl, Inſpektor 
Kopp Erich Dr, Gerichtsaſſeſſor 
Kramer Hans, Bildhauer 
Krankenhausverwaltung 
Krauth Sera, Hauptlehrerin 
Krieg Hermann Dr, Rechtsanwalt 
Kropp Friedrich, Lokomotivführer 
Kuen Otto, Reichsbahnoberrat 
Künzler Leo, Profeſſor 
Kuth Ludwig, Reichsbahnoberinſp. a. D. 
Laible Joſef, Profeſſor 
Langel Wilhelm, Brauereidirektor 
Laukenſchläger Friedrich, Stadtpfarrer 
Letkler Emil, Oberbauinſpektor 
Leute Jakob, Prokuriſt 
Lindenmeier Franz, Lokomotivführer 
Litſch Franz, Brauereidirektor a. D. 
Litſch Joſef, Bankdirektor a. D. 
Waier Karl, Ratſchreiber 
Wainhard Ankon, Hauptlehrer 
Wandel Fritz Dr, prakt. Arzt 
Marx Karl Dr, prakt. Arzt 
Mayer Albert ſen., Hotelier 
Mayer Albert jun., Hotelier 
Meyer Franz, Automobile 
Wilchzentrale Offenburg 
Möſch Joſef, Gaſtwirt 
Morſtadt Fritz, Rechtsanwalt 
Moſer Karl, Eiſenhandlung



Wüller Alfred, Architekt 
Wüller Bruno Dr, Fabrikant 
Müller Franz, Schreibmaſchinen 
Müller Guſtav, Fabrikant 
Wüller Otto Auguſt Dr, Profeſſor 
Müller Joſef, Inſpektor 
Muſer Walter, Bankdirektor 
Mußler Joſef, Profeſſor 
Nebel Adolf Dr, Landgerichtsrat 
Nerkinger Karl, Sparkaſſeninſpektor 
Ohnemus Adolf, Bäckermeiſter 
Ohnmacht Wilhelm, Profeſſor 
Oſtberg Hermann, Bildhauer 
Pfitzmayer Karl, Hotelier 
Polo Emil, Profeſſor 
Rauſch Hermann, Apotheker 
Reerink Gerhard, MWajor 
Reiſch Anton, Kaufmann 
Rettich Gerold, Fabrikant 
Riebel Paul, Rechtsanwalt 
Riſt Otto, Dipl.-Ing. 
Ritter Wilhelm, Handelsſchuldirekkor 
Rombach Karl. Kreisleiter 
Rombach Wolfram Ur, Oberbürgermſtr. 
Roth Guſtav IDr., Buchhandlung 
Rother Karl, Steuerinſpektor 
Rothfelder Hubert, Oberſtudiendirektor 
Rubin Otto Dr, Dipl.⸗Volkswirt 
Rudigier Friedrich, Sparkaſſenamtmann 
Ruf Joſef, Stadtoberrechnungsrat 
Sachs Karl, Pfarrer. Tengen 
Saenger Wilhelm̃, Skadkre R 
Sander Kurt UD, Landrat 
Saurer Joſef, Dipl. Ing. 
Sick Guſtav, Profeſſor 
Siefert Mar, Verwaltungsoberſekretär 
Spannagel Karl, Reichsbankinſpektor 
Spinner Guſtav, Kaufmann 
Spitzmüller Artur, Profeſſor 
Sprauer Hermann, Studienrat 
Spreter Guſtav, Profeſſor 
Sutterer Emil, Haupklehrer 
Schäfer Georg, Schuhmachermeiſter 
Schäfer Paul Dr, Facharzt 
Schatz Rudolf, Hauptlehrer 
Scheurer Emil, Schloſſermeiſter 
Schimpf Karl Otto, Hotelier 
Schirrich Emil, Kaufmann 
Schitterer Oskar, Bauunternehmer 
Schmiederer Emil, Uhrmachermeiſter 
Schmider Bertold, Gewerbeſchuldirekkor 
Schneider Auguſt Dr, Studienrat 
Schneider Hermann, Hotelier 
Schneider Artur, Werkdirektor 
Schöneck Heinrich, Milchhandlung 
Schuhmacher Max, Kreisrechnungsrat 
Schuler Amanda, Bauratswitwe 
Schuſter Hermann, Obergeomeker 
Schwägler Karl, Bankdirektor 
Schwahl Ludwig, jun., Dipl.-Volkswirt 
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Schwahl Theodor, Großkaufmann 
Schwank Karl Dr, Frauenarzt 
Schwarz Karl, Bauunternehmer 
Schweiger Fritz, Gärtnermeiſter 
Schweiß Franz, Großkaufmann 
Staedele Alfons Dr, Profeſſor 
Stegmaier Karl, Stadtbaumeiſter 
Staiger Franz Or, prakt. Arzt 
Steiner Joſef, Friſeurmeiſter 
Steurer Otto, Landgerichtsdirektor 
Stigler Eduard, Studienrat 
Stober Paul, Photograph 
Stolzer Otto, Schulrat 
Striebich Jakob, Angeſtellter 
Strübel Wilhelm, Konditor 
Thiel Auguſte, Fürſorgerin 
Thonhauſen Max, Apotheker 
Tonoli Anton, Fabrikant 
Trube Hans Dr, Buchhandlung 
Valentin Peter, Bildhauer 
Vögele Rudolf, Reg.⸗Baurat 
Vollmer Karl, Fabrikant 
Wacker Auguſt, Baumeiſter 
Wacker Rudolf, Architekt 
Walz Franz, Fabrikant 
Weber Emil, Profeſſor 
Weghaupt Guſtav, Bankprohuriſt 
Weick Guſtav, Bankvorſtand 
Weis Friedrich, Architekt 
Weißmann J., Bilder- u. Rahmengeſchäft 
Wendling Oskar, Profeſſor 
Weſtermann K., Juſtizrat, Freiburg i. Br. 
Wiedemer Franz, Gärtnermeiſter 
Winkler Guſtav. Metzgermeiſter 
Wintermantel Karl, Schuldirektor a. D. 
Wivfinger Ernſt Dr, Rechtsanwalt 
Witz Anton, Bezirksbaumeiſter 
Wörner Otto, Schreinermeiſter 
Wohlfarth Ferdinand Dr, prakt. Arzt 
Zachmann Guſtav, Haupklehrer 
Jeller Julius, Zahnarzt 
Jepp Otto, Fabrikant 
iebold Rudolf, Mühlenbeſitzer 
immermann Heinrich, Studienrat 

Jimmermann Joſef, Rechtsanwalt 
ürn Joſef, Handelsſchuldirektor a. D. 

Juſchneid Hugo, Witwe, Druckereibeſitzer 
Glasplakatefabrik Offenburg, 

Fritz Borſi K.-G. 
Grimmelshauſengymnaſium 
Handelsſchule 
Knabenvolksſchule 
Landratsamt 
Mädchenvolksſchule 
Ortenauſchule, Oberſchule für Mädchen 
Schillerſchule, Oberſchule für Jungen 
Spinnerei und Weberei, Offenburg 
Stadt Offenburg 
Vinzentiushaus 
Weibliches Lehr- und Erziehungsinſtitut
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12. Orktsgruppe Oppenau. 

Kur- und Verkehrsverein Oppenau 
Renchtalbank Oppenau 
Stadtgemeinde Oppenau 
Volksſchule Bad Griesbach 
Volksſchule Ramsbach 
Armbruſter Wilhelm, Bäckermeiſter 
Börſig E., Schneidermſtr., Bad Peterstal 
Börſig Joſef, Ratſchreiber 
Bächle Karl, Geſchäftsleiter 
Braxmaier Karl, Bäckermeiſter 
Bruder Fr. Ign., Bierbrauermeiſter 
Decker Hermann, Kaufmann 
Felder Hermann, Pfarrer, Grüningen 
Fleig Ludwig, Architekt 
Haas Wath., Dentiſtin 
Henninger, Dekan, Hagnau 
Hodapp Emil, Bankdir., Kandel (Pfalz) 
Hodapp Guſtav, Schuhmachermeiſter 
Huber Emil, Kaufmann, Bad Peterstal 
Huber Joſef, Gaſtwirt, Löcherberg 
Huber Wilhelm, Konditormeiſter 

13. Ortsgruppe 

Adam Tobias, Reichsbankbeamter 
Bähr Karl, Pfarrer, Ortenberg 
Behrle Rudolf, Stadtpfarrer, Überlingen 
Bernauer E., Stadtpfarrer, Gernsbach 
Boppel P. Max, Studienrat, Furtwangen 
Bruder Max, Profeſſor 
Brugger Alma, Hauptlehrerin 
Bucher Walter Dr, Dozent, Pforzheim 
Egel Heribert, Gymnaſiaſt 
Gack Wilh., Prof. i. R., Neckargemünd 
Götz Karl, Zolloberinſpekktor i. R. 
Günther Guſt., Bankdirektor, Gernsbach 
Haſenfuß Hermann, Haupfklehrer 
Hauck Hans, Rektor 
Kaſtner Ankon, Rechtsanwalt 
Knühl Frieda, Hauptlehrerin 
Kölble Wilhelm Dr, Profeſſor 
König Karl, Hauptl. i. R., Baden-Baden 

Jockerſt Guſtav, Fabrikant 
Junghans Herm., Profeſſor, Mannheim 
Keller Guſtav, Holzhandlung, Löcherberg 
Kimmig Alex, Kaufmann, Bad Peterstal 
Mayer Joſef, Poſtamtmann a. D., 

Bad Peterstal 
Morgenthaler Wilhelm, MWaurermeiſter 
Peter Auguſt, Hotelier 
Peter Emil, 1 180 
Riehle Joſef, Oberlehrer 
Roth Oktto, Hotelier 
Spinner Emil, Hotelier, Lierbach 
Schmid Ludwig, Bürgermeiſter 
Schmid R., Pörtögrapb, Bad Peterstal 
Schmiederer, Stud. Theol., Bad Pekerstal 
Schmiederer, Pfarrer, Birkendorf 
von Schowingen Freiherr, Konſul 
Schweizer, Pfarrer, Bad Peterstal 
Vorbach, Stadtpfarrer 
Wernet, Rektor, Bad Griesbach 

Raſtakt. 

Kraus Albert, Pfarrer, Rotenfels 
Kraemer Hermann, Profeſſor 
Kuhn Adam, Sparkaſſendirektor 
Langenbach Hrch., Hauptl., Gernsbach 
Langenberger Friedrich, Rektor 
Mader Karl Dr, Profeſſor, Wertheim 
Neininger Albert, Malermeiſter 
Noe Alois, Profeſſor 
Rachel Armin, Profeſſor 
Roth Franz, Rechtsanwalt 
Schächkele Vinzens, Profeſſor 
Schäfer, Fortb.-Hauptl., Muggenſturm 
Schroff Helmut Dr, Profeſſor 
Schulamt Raſtatt 
Sommer Eugen, Pfarrer, Bietigheim 
Stadgemeinde Raſtatt 
Trabold Norbert, Gymnaſiaſt 
Wackher Ernſt, Kaufmann 

14. Ortsgruppe Schilkach. 

Beeh Marie, Kaufmannswitwe 
Böckh, Oberſtleutnant a. D. 
Bühler J. A., Kaufmann 
Fons H., Berufsſchullehrer, Überlingen 

ötz, Gärtnermeiſter 
Grohe, Fabrikant 
Frau Grohe-Schöktle, Fabrikant 
Halbauer, Prokuriſt, Schenkenzell 
Jockers Dr, prakt. Arzt 
Karlin Fritz, Fabrikant 
Frau Karlin Guſtav, Fabrikant 
Kautzmann, Fabrikant, Schenkenzell 

Koch Philipp, Kaufmann 
Ain Korndörfer, Fabrikant 

umpf, Fabrikant 
Louis, Bankdirektor 
Maier, Apotheker 
Wüller, Baumeiſter 
Ruckelshauſen, Oberlehrer 
Siegel, Pfarrer, Schenkenzell 
Gaſthof zur „Sonne“, Schenkenzell 
Stadtgemeinde Schiltach 
Stahlin Emil, Kaufmann 
Wolber, Gaſthofbeſitzer
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15. Orksgruppe Triberg. 

Barthel Karl, Zahntechniker 
Bauſch Karl, Buchdruckereibeſitzer 
Bühler Fritz, Bankdirektor 

aller Joſef, Fabrikant 
löſſer Hans, Ratſchreiber 
urtwängler Joſef, Fabrikant 
urtwängler Paul, Fabrikant 

Greſſer Karl, Hotelier 
Grieshaber Fritz, Fabrikant 
Günter Ankon, Photograph 
Gulknecht Rudolf, Direktor 
Hollmann Alfred, Fabrikant 
Hug Georg, Meßgermeiſter 
Kaiſer Ernſt, Garagenbeſitzer 
Kalmbach Chriſtian, Fabrikant 
Keil Ewald, Bürgermeiſter 
Klausmann Auguſt, Zimmermeiſter 
Krämer Auguſt, Freiburg i. Br. 
Kuner Paul, Kaufmann 
Kuntzemüller Dr, Oberrealſchuldir. a. D., 

Freiburg i. Br. 

Leibinger Auguſt, Sparkaſſenkaſſier 
Leuther Karl, Bankbeamter 
Lienhard Karl, Ratſchreiber 
Waier Karl, Schloſſermeiſter 
Maier Wilhelm, Schloſſermeiſter 
Merx Franz, Buchdruckereibeſitzer 
Meyer R., zur „Sonne“ 
Schäfer Auguſt, Konditormeiſter 
Schneider Heinrich, Gaſtwirt 
Schöller Ignaz, Malermeiſter 
Schwer Leo, Fabrikant 
Sproll Hans, Realſchuldirektor 
Stein Wilh., Kaufmannswitwe 
Storz Otto, Gaſtwirt 
Tränkle Hermann, Fabrikant 
Vorbach Eugen, Kaufmann 
Walter Alfons, Reichsbankrat 
Walter Anton, Verwaltungsſekretär 
Wehrle Wina, Hotelier 
Wilhelm Theo Dr, prakt. Arzt 
Wohlleb Joſef L., Freiburg i. Br. 

16. Ortsgruppe Wolfach. 

Allgaier Hans, Hotelier 
Armbruſter Hermann, Kaufmann 
Auer Hans, Prokuriſt 
Belli Engelbert, Schuhgeſchäft 
Chappuis Felir, Regierungsrat 
Grieshaber Albin, Fabrikant 
Haas Friedrich, Fabrikant 
Haas Erwin, Fabrikant 

Sandfuchs Wilhelm Dr. 
Schaadt Paul DDr, Zahnarzt 
Schatz Emil, Schreinermeiſter 
Stadigemeinde Wolfach 
Straub Georg, Glasmaler 
Trautwein Aug. Jakob, Holzhandlung 
Vivell Wilhelm, Kaufmann 
Wagner Ludwig Dr, Landrat 

17. Ortsgruppe Zell a. H. 

Auer Franz, Kaufmann. 
Baumgartner, zum „Hirſch“ 
Bräutigam Dr, prakt. Arzt 
Burger Fu Konditor 
Burger Guſtav, Forſtbaumſchulen 
Buß Rudolf, Sparkaſſendirektor 
Diſch Franz, Studienrat 
End Heinrich, Kaufmann 
Fiſch Jacob, Witwe, Metzgerei 
Geme Joſef, Buchdruckerei 
emeinde Unterharmersbach 

Haas, Pfarrer, Prinzbach 
Haiß Heinrich, Fabrikant 
Halter Otto, Walermeiſter 
Heitz, Witwe, zum „Löwen“ 
Henniger, Witwe, zum „Raben“ 
Herr Alfred, Elektro-Ing. 
Kapuziner Pp. 
Kern Guſt., Witwe, zum „Bad. Hof“ 
Kuhm Guſtav, Oberl., Unterharmersbach 
Kunner Karl, Kaufmann 
Meier Adolf, Meßgermeiſter 
Manz UDr, Medizinalratswitwe 

Morlock Karl, Kaufmann 
Mößner Bernh., Witwe, Mehlhandlung 
Mukter Alfred, Gewerbelehrer 
Neumayer, Stadtpfarrer 
Neumeyer Hermann, Sägewerk 
Obrecht Otto, Bankdirektor 
Ritter Albert, Mechanikermeiſter 
Ronecker, Witwe, Kaufmann 
Sachs, Oberlehrer 
Schlecht Karl, Kaufmannswitwe 
Schmider Auguſt, Uhrmacher 
Schmider Karl 
Schmieder Gottfried, alt, Bäckermeiſter 
Schönleber Otto, Apotheker 
Schelb, Bahnvorſtand 
Stadtgemeinde Zell a. H. 
Welz Bernhard, Privatier 
Winkerhalter Wilhelm, Zahnarzt 
Wößner Paul Dr, prakt. Arzt 
Zapf Guſtav, Fabrikant 

Dr. Otto Hubin, Rechmner.
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überſichk über die Vereine und Geſellſchaften, mit denen 
unſer Verein in Schriftenauskauſch ſtehl. 

Augsburg 
Berlin 

Vonn 

Bregenz 
Darmſtadt 
Dillingen a. d. Donau 
Donaueſchingen 
Eiſenſtadt 
Erfurt 
Erlangen 
Frankfurk a. M. 

Freiburg i. Br. 

—— 
riedrichshafen 

ulda 
elnhauſen 

Gießen 
Hamburg 
Hanau a. M. 
Hannover 

Hechingen 
Heidelberg 
Vad Homburg v. d. H. 
Kaufbeuren 
Mainz 
Mannheim 
Regensburg 
Roktenburg a. N. 
Salzburg 
Schopfheim 
Stuktgart 

Trier 
Tulklingen 
Weinheim a. d. Bergſtr. 
Wertheim a. M. 
Wien 
Wiesbaden 
Worms 

Aargau 
Baſel 
Upſala (Schweden) 
Zürich 

A. Inland. 
Hiſtoriſcher Verein für Schwaben und Neuburg. 
„Brandenburgia“. Geſellſchaft für Heimatkunde und Heimat— 
ſchutz in der Mark Brandenburg. 
Inſtitut für geſchichtliche Landeskunde der Rheinlande an 
der Univerſität Bonn. 
Leogeſellſchaft am Bodenſee. 
Hiſtoriſcher Verein für Heſſen. 
Hiſtoriſcher Verein. 
Verein für Geſchichte und Naturgeſchichte der Baar. 
„Burgenland“. 
Erfurker Genealogiſcher Abend. 
Inſtitut für fränkiſche Landesforſchung. 
Archäolog. Inſtitut des Deutſchen Reiches (römiſch-germaniſche 
Commiſſion). Verein für Geſchichte und Altertumskunde. 
Breisgauverein Schauinsland. Geographiſches Inſtitut der 
Univerſität Freiburg. Geſellſchaft für Geſchichts., Alterkums-⸗ 
und Volkskunde. Kirchengeſchichtlicher Verein. Landesverein 
„Bad. Heimat“. Muſeum für Urgeſchichte. Schwarzwaldverein. 
Verein für Heimatkunde in Freudenſtadt. 
Bibliothek des Vereins für Geſchichte des Bodenſees und 
ſeiner Umgebung. 
Geſchichtsverein. 
Geſchichtsverein Gelnhauſen. 
Oberheſſiſcher Geſchichtsverein. 
Verein für Hamburgiſche Geſchichte. 
Hanauer Geſchichtsverein. 
Hannoverſche Geſchichtsblätter. Verein für Geſchichte der 
Stadt Hannover. 
Hohenzolleriſche Heimatbücherei. 
Oberdeutſche Zeitſchrift für Volkskunde. 
Verein für Geſchichte und Altertumskunde. 
Verein „Heimat“. 
Wainzer Altertumsverein. 
Altertumsverein. 
Hiſtoriſcher Verein für Oberpfalz und Regensburg. 
Sulzaqauer Altertumsverein. 
Geſellſchaft für Salzburger Landeskunde. 
Das „Markgräflerland“. 
Bund für Heimatſchuz in Württemberg und Hohenzollern. 
Schwäbiſcher Albverein. Würktembergiſche Kommiſſion für 
Landesgeſchichte. Württembergiſches ſtakiſtiſches Landesamt. 
Stadtbibliothek. 
Bezirksausſchuß Tuttlingen f. Heimatſchutz u. Denkmalpflege. 
Geſchichtsblätter der Stadt Weinheim. 
Hiſtoriſcher Verein „Alk Wertheim“. 
Verein für Lande kunde von Niederöſterreich. 
Verein für Naſſauiſche Altertumskunde u. Geſchichtsforſchung. 
Altertumsverein Worms. 

B. Ausland. 
Hiſtoriſche Geſellſchaft des Kantons Aargau. 
Hiſtoriſche Geſellſchaft. 
Königliche Univerſitätsbibliothek. 
Schweizeriſches Landesmuſeum. Zentralbibliothek Zürich— 

Dr. Oito Rubin, Rechner.
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Rechenſchaftsbericht 
vom 1. Juli 1939 bis 31. Dezember 1940. 

Einnahmen. 
„Beitragsanteil der Ortsgruppen 292986,107% 
.Beiträge der Witglieder des Hauptvereins. I178750 Æ¹ 
. Beitrag der Gemeinde Steinach zu der Arbeit „Aus 

der Geſchichte des Dorfes Steinach im Kinzigtal“, 
veröffentlicht in den Jahresheften 1939 und 1940, 
und für 1000 Sonderdrucke dieſer Arbeit. 527.,40 7%/ 

Beitrag der Stadt Gengenbach zu der Arbeit „Die 
Verwaltung der Reichsſtadt Gengenbach“ im W 255 
heft 1939 . 143.80.2% 

Zuwendung des Herrn Miniſters des Kultus und 
Unterrichts, Karlsruhe: 
a) für das Geſchäftsjahr 1939g9h909. 250,— N1 
b) für das Geſchäftsjahr 199ͥꝓʒͥ·“⸗ů⸗o 200.—.2—l 

.Stiftungen von Mitgliedern 
Erlös für Verkauf von Zeitſchriften und Poſtkarten 
. Anteil der Ortsgruppe Offenburg an der Wiete die Bucher. 

ſtube (1939 und 1940) 
. Für Skonti, Zinſen und Verſchiedenes 

Ausgaben. 
Aufwand für „Die Ortenau“, 1939 (1600 Stück): 

a) Reſt für Abbildungen. 1 49,50 J½% 
b) Druckkoſten (mit verſchiedenen Sonderdrucken) 2 576,50 % 

Aufwand für „Die Ortenau“, 1940 
a) für Abbildungen 8 253,10 N% 
DDacboſten 1864030 

Honorare. F 
Verwaltungskoſten: 
a) Druckſachen 74,15 N 
b) Anzeigen, Porto für Verſand der Jabreabefte 

und den Briefverkehr, 3 8 305,½76 
c) Verſchiedenes 79,13N¹ 

„ Wiete für die Bücherſtube 
6. Für Aufbau der Bibliothek in der Buherkube. 

75 Sonderdrucke für Werbung. 

Abſchluß 
Die Einnahmen betragen 7409,93 7% 
Die Ausgaben detrüen 6331,947/ 

Somit Kaſſenreſt 107799 7 
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4773,60 ½ 

671,20 ½ 

450,— N 
556,30 N% 
389,84 N 

120,— Nl 
448.99 A44 

4519,40 K%4 

591,80 % 

459,04 J% 
180.— 
463,70 ¼ 
118.— AL 

6.331904 L7 

Der vorgenannte Kaſſenreſt dürfte gerade zur Deckung der im Geſchäftsjahr 1941 
erforderlich werdenden außerordentlichen Ausgaben, denen ordenkliche Einnahmen nicht 
gegenüberſtehen, hinreichen. 

Dieſe außerordentlichen Ausgaben beſtehen in: 
1. etwa 250,.— % für die Erweiterung des Jahresheftes 1941 um zwei Druck⸗ 

bogen, krotzdem der Jahresbeikrag nicht erhöht wird; 
2. etwa 200,.— N für Bruchſachen, Rundſchreiben und Portoauslagen im Zu⸗ 

ſammenhang mit der ai der Bücherſpende an ſämt⸗ 
liche Ortenauer Volksſchulen; 

3. etwa 600,— % für den weikeren Ausbau del Bibliothek in der Bücherſtube. 

Offenburg, den 31. Dezember 1940. DI Oito Kubn R



  

Aloys Schreiber, Hofrat und Profeſſor (1761—1841). 

Alt deutſches Grablied. 

Ehrenvoll iſt er gefallen, In den ſchwarzen Totenkaſten 

Sebt ihm ſeinen Schild ins Grab! cegt ſein Schwert von Blute ſatt, 

Droben aus den Wolkenhallen Kun und nimmer kann er raſten, 

Seh'n die Väter jetzt herab. Wenn er's nicht zur Seite hat. 

Einen Hain von jungen Eichen 

Pflanzt um ſeines Pügels Kand, 

Beim Erwachen ihm ein zeichen, 

Daß er ſei im deutſchen Cand. 

Aloys Schreiber. Aus: Gedichte 1817, S. 128.



  
Das Straßburger Münſter 

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.
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Heinrich Hansjakob zum Gedächknis. 

Am 23. Juni 1941 iſt ein Vierteljahrhundert verfloſſen, ſeitdem 

Hansjakob die müden Augen für immer geſchloſſen hat. Witten im 
Weltkrieg fällte der Tod die ſtarke, knorrige Eiche. 

Wenige Monate zuvor brandmarkte er in einer Schrift das nimmer— 
ſatte Albion als Anſtifter des Weltkrieges und prägte das ſtolze Wort, 

daß ſich der deutſche Soldat einen Ruhm erworben habe, der in der 

Geſchichte fortleben werde, ſolange die Sterne am Firmament wandeln. 

Ein gütiges Geſchick bewahrte den Dichter davor, das unſäglich bittere 
Ende des Heldenkampfes miterleben zu müſſen. — 

Hansjakob iſt in Wahrheit ein Volksſchriftſteller. Aus dem werk— 
tätigen Volk ſtammend, mit dem Volke fühlend, gewann er ſich durch 

ſeine Werke Tauſende von glühenden Verehrern aus allen Schichten 

des Volkes. Er hat das Bauerntum als die Grundlage eines geſunden 

Staatsweſens erkannt und ſeine Förderung unermüdlich gefordert. Er 
kämpfte für die Erhaltung der alten, ſchönen Trachten, der Sitten und 
Gebräuche. Und wie hat Hansjakob ſeine herrliche Heimat geliebt! Das 

trauliche Städtchen Haslach, die Bächlein, Matten und Wälder in ſeiner 

Umgebung, die biederen Menſchen in den Handwerksſtuben und auf den 

einſamen Höfen des Schwarzwaldes, ſie alle fanden in ihm einen warm— 

herzigen Schilderer. Die Geſchichtsfreunde aber verehren in ihm auch 

den Erforſcher der wechſelvollen Geſchicke unſerer Heimat und gedenken 

deshalb heuer mit beſonderer Dankbarkeit des echt deutſchen Mannes 
und Volksfreundes. Otſo Göll. 

0 Golter. 

Gedicht 
vom Kreuzwirt während ſeiner Kerkerhaft in Kork verfaßt. 

Sott, wie lange muß ich darben! Hab' ich denn ſo groß gefehlet? 

Wahrlich glücklich ſind nur die, Bin ich ſelbſten ſchuld daran? 

Die vor mir in Frieden ſtarben; Stets hab' ich auf Sott gezählet 

Denn kein Elend drücket ſie. Und nichts ohne Dich getan! 

Oilſe, willſt noch länger ſäumen? Darum hilf dem Sutgeſinnten! 

Bangen Herzens ſteh ich hier, Ewig werden wir Dich preiſen, 

Gold'ne früchte an den Bäumen, Ewig Dich den Retter heißen, 

Keicher Herbſt, was hilfſt du mir? Bis wir droben uns dann finden.



Johann Georg Pfaff. 
Der Kreuzwirk von Kürzell (1769 bis 1840). 

(Ein Gedenkblatt von einem ſeiner Nachkommen zu ſeinem 100. Todeskag am 19. 9. 1940.) 

„Der Kreuzwirt von Kürzell!“ — „Euer Ururgroßvater!“ Wie oft 

wurde uns dieſer Mann in der Jugend als Vorbild hingeſtellt für ſtar— 
kes Heldentum und echte Volksverbundenheik. Heute kennt ihn nicht 

nur in ſeiner engeren Heimat jedes Kind, ſondern darüber hinaus in der 

Ortenau, ja, im ganzen ſchönen Badner Land. Ja, ſogar im großen 
Deutſchen Reich iſt er kein Unbekannter mehr. Iſt er doch „der Volks— 

held in ſchwerer Zeit“, der in ſeinem heldenmütigen Eintreten für Volk 
und Heimat im Kampf gegen franzöſiſche Eindringlinge einem Andreas 
Hofer ruhig an die Seite geſtellt werden kann. Seine „heldenmükigen 

Taten“ hat ſchon ſein zeitgenöſſiſcher Pfarrer Joſef Spinner der 
Nachwelt überliefert. Und im Jahre 1913, dem Jubeljahr der Be— 
freiungskriege, hat der ehemalige Pfarrherr von Kürzell, Karl Rögele, 

den „Volksheld in ſchwerer Zeit“ eingehend geſchildert. Dieſen beiden 

Schriftſtellern verdanken wir es, daß und was wir von dem großen 

WMann heute noch wiſſen. Wöge die Erinnerung an ſeinen hundert— 
jährigen Todestag, dem auch dieſe Zeilen dienen, ſein Bild in unſrer 
Zeit, die ſo viel Verſtändnis hat für Heimat und Heldentum, lebendig 

erſtehen laſſen. 
Wie alles Große, iſt auch dieſe deutſche Eiche aus ganz beſcheidenen 

Anfängen herausgewachſen. Im waldumgebenen, einſamen Hinteren 
Gieſenhofe (Kreis Lahr) war ſeine Wiege. Am 14. April 1769 erblickte 

er das Licht der Welt. Sein Vater war Jakob Pfaff, Hofbauer, 

deſſen Ahnen ſchon ſeit Generationen den „Erbhof“ des Hinteren Gießen 
innegehabt haben müſſen. Die Mutter hieß Anna Maria und war 
eine geborene Ketterer. Die Kindheits- und Jugendjahre des ſpäter 

ſo großen Mannes ſtanden unter dem Zeichen des Gehorſams und 
ſchlichter Einfachheit. Gänſe- und Schweinehüten, das war ſeine erſte 
Beſchäftigung, die dem jungen, aufgeweckten Burſchen — wie er ſpäter 

in ſeinen Mannesjahren geſtand — wegen ihrer troſtloſen Langweilig— 
keit ein ſchweres Opfer war. Am Sonntag durfte er an der Hand ſeiner 

Die Ortenau. 1



Eltern in den Gottes— 
dienſt nach Reichenbach 

und im Anſchluß daran 

zu ſeinen Verwandten 
auf Beſuch — „Sonnen— 

ſchein und Glockenklang“ 
in ſeinem Jugendleben! 
Die weiteren Stationen 
ſeines Kindheits- und Ju— 
gendweges waren die 
Pfarr- und Elementar— 
ſchule in Reichenbach, auf 

deren Beſuch ein Kapu— 

zinerpater den Jungen 

bzw. ſeine Eltern auf— 

merkſam gemacht, und die 

Latein- und Kloſterſchule 

in Gengenbach. Dann ſe— 

hen wir den Jüngling auf 

Wunſch ſeines Vaters als 

Johann Georg Pfaff. Bäckerlehrling in Seel— 

bach. Nach vollbrachter 

Lehrzeit von nur 1½ Jahren begleiten wir ihn — mit Ränzel und Stab 
und der ihm ſo lieben Geige unterm Arm — auf die Wanderſchaft. In 
Freiburg unter dem Schatten des goliſchen Münſterturms ſehen wir ihn 
an der Bäckermulde eines tüchtigen Meiſters. Aber es duldet ihn nicht 
in der Heimat. Wie ſo manchen jungen Wenſchen zog es auch ihn mäch— 

tig hinaus in die Fremde. So walzte er über Breiſach nach Kolmar, das 

damals noch franzöſiſch war. Bei einem Menſchenſchinder von Bäcker— 
meiſter konnte er einen Einblick bekommen, was es mit der damals ſchon 

ſo ſehr gerühmten franzöſiſchen „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ 
auf ſich hatte. Nach nur 14tägiger Probezeit ſchüttelte er den Staub dort 

von den Füßen, um in ſeine Heimat zurückzukehren. Nach kurzer Zeit 

dortigen Aufenthalts ging er nach Kürzell. Dort übernahm er im Tauſch 
mit ſeinem Stiefbruder, dem er den väterlichen Gieſenhof zur Bewirt— 
ſchaftung überließ, das ſtattliche Wirtshaus zum „Kreuz“. Seine treu— 

beſorgte Mutter verſchaffte ihm in der Perſon von Katharina Sand— 

has von Biberach i. K., mit der er ſich — kaum 20jährig — am 
6. Auguſt 1789 trauen ließ, eine tüchtige Frau und Lebensgefährtin. 

Nun übte er im Bund mit ſeiner Frau in gewiſſenhafter Erfüllung 
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ſeiner Berufs- und Standespflichten und in väterlicher Sorge für ſeine 
immer zahlreicher werdende Familie zunächſt das ſtille Heldenkum des 
Alltags. Als aber drüben im Weſten die Franzöſiſche Revolution aus- 

brach, als revolutionäre Gedanken bewußt von den Jakobinern in Straß— 

burg und andern franzöſiſchen Grenzſtädten ins Badiſche hinübergetra— 

gen wurden, als gar in den Jahren 1796 bis 

1800 franzöſiſche Armeen viermal in je drei 
großen Wellen den Rhein überſchritten und 
in wildem Vandalismus beſonders hier im 

Grenzgebiet plünderten, brandſchatzten und 
unſägliches Elend anrichteten, als die Be⸗ 

völkerung mit tränenfeuchtem Auge ver— 
zweiflungsvoll nach einem Retter und Va— 
ter der Heimat Ausſchau hielt, da wurde 

das bisher im ſtillen geübte Heldentum des 
Kreuzwirts von Kürzell groß und ſtark und 

weilhin ſichtbar. Da wurde er der „Volks- 
held von Kürzell in ſchwerer Zeit“. 

Bald ſehen wir ihn im einfachen Ar⸗ 
beitskittel mit einigen beherzten Burſchen 

in den Eichwald gegen Allmannsweier hin— 

einſchleichen und dort durch ein paar herz— 

haft losgelaſſene Böllerſchüſſe die Franzoſen, die das Herannahen des 
Erzherzogs Karl wähnen, ſo in Schrecken bringen, daß die ganze 
Front von Meißenheim bis Gengenbach ins Wanlken gerät und ſich 

an den Rhein zurückzieht. 
Bald ſehen wir ihn in feiner Bauernſonntagstracht (weiße Wütze, 

Kniehoſe, weiße Strümpfe und Schnallenſchuhe) einen Spähtrupp Sſter- 

reicher Ulanen führen. Dabei geht er — die Soldaten hinter ſich 
laſſend — in ſeinem bäuerlichen Anzug keck mitten durch die feindlichen 
Wachpoſten weit vor, um Stellung und Stärke der Franzoſen genau in 
Augenſchein zu nehmen und ſeinen Ulanen dann getreulich Bericht zu 

erſtatten. 
Bald organiſiert er die „Rotmäntel“ (ſerbiſches Freikorps) zum 

Widerſtand gegen die feindliche Landplage. 

Dann tritt er mit einem Kloſterknecht von Schuttern allein dem 

Gegner entgegen und jagt durch ein paar ſchneidig abgegebene Piſtolen- 
ſchüſſe 600 ſtark bewehrte Krieger in die Flucht. 

Jetzt ſehen wir ihn wieder hoch zu Roß als Hauptmann der von 

ihm ins Leben gerufenen Bürgerwehr in ſchmucker Ulanenuniform 
1* 

  

Gaſthaus zum „Kreuz“ mit 
Gedenklafel. 

Aufnahme von O. Rubin.
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(gelbe Mütze mit Fangſchnüren und weißem Federbuſch, rot ausge— 
ſchlagener Rock, grüne Hoſen mit roten Streifen und weißem Mantel) 
durch die Lande reiten. Bald ſehen wir ihn in Huſarenuniform. 

Dann jagt er wieder mit ſeinem Lieblingspferd, dem Normänner, 
bei Ichenheim über das Hindernis eines Feldtors. Und als er hier beim 
„Schwanen“ unverhofft auf eine feindliche Truppe von 8 bis 10 Mann 
ſtößt, gibt er ſeinem Pferd die Sporen, ſchwingt den Säbel hoch in der 
Luft, und mit dem Ruf: „Pardon, Weſſieurs!“, reitet er in raſendem 
Galopp mitten durch die feindlichen Reiter. Die bilden in großer Be— 
ſtürzung — ſprachlos und tatlos — auf der Straße unfreiwillig „Spalier“. 

Überall derſelbe Kreuzwirt von Kürzell, voll Mut, Geiſtesgegenwart, 
kühner Entſchloſſenheit und glühender Liebe zu Volk und Vaterland. 

Unter Führung des Kreuzwirts wurden innerhalb eines halben 

Jahres (vom April bis September 1797) allein 800 Mann und Pferde 
gefangen genommen und ins Lager der Sſterreicher geführt. 

Für all dieſe Heldentaten zeichnete den Volkshelden Kaiſer 
Franz Il. von Sſterreich mit dem goldenen Verdienſtorden aus. Bei 
einem Feiertagsgottesdienſte wurde ihm dieſer von General Werveldt 
feierlich überreicht mit den Worten: „Sei mir gegrüßt, du wackerer 

Held! Das Vaterland iſt Dir großen Dank ſchuldig! Im Namen des 

Kaiſers überreiche ich Dir hiemit den großen goldenen Verdienſtorden.“ 
Während des Gottesdienſtes durfte der ſo Ausgezeichnete an der Seite 

des Generals Platz nehmen. B. Der Orden hat die Größe eines 
Fünfmarkſtückes und trägt auf der einen Seite die Aufſchrift: TLege 

et fide“ [Infolge Geſetzes wegen bewieſener Treue]l, auf der andern 

das Bild des Kaiſers Franz II. mit der Umſchrift: Imp. Caes. Fran— 

ziskus II. P. F. Aug.“) 

Beinahe wäre es dem Volkshelden ähnlich ergangen wie Andreas 

Hofer. Auch er fand einen Verräter, der ihn den Franzoſen auslieferte. 

In ſeinem eigenen Gaſthaus wurde er gefangengenommen und dann 

nach Kork ins Hauptlager der franzöſiſchen Truppenabteilung geſchleppt. 
Er war beſchuldigt worden, die Neutralität, welche das ſchwäbiſche Korps 

verſprochen hatte, verletzt und für die Sſterreicher Spionsdienſte geleiſtet 

zu haben. Einem Peter Mayr von Tirol ähnlich, erwies er ſich beim 

ganzen Verhör auch als Held — der Wahrheit. Immer wieder ant— 

wortete er: „Ja, das habe ich getan!“ Und als man ihn nach dem Grund 

ſeiner Handlungsweiſe fragte, entgegnete er: „Das habe ich als getreuer 

Deutſcher zur Sicherheit meines und meiner Mitbürger Eigentum aus 
Notwehr getan. Wir ſind — trotz der Neutralität — von den Franzoſen 
aufs ſchändlichſte mißhandelt und ausgeplündert worden. Hätten die 
Franzoſen nicht ſo gewiſſenlos an unſerm Vaterlande gehandelt, ſo wäre
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Grab des Johann Georg Pfaff in einem Garken. 

Aufnahme von O. Rubin. 

  

es mir als Wirt und Familienvater niemals eingefallen, mich in ein ſo 
gefährliches Unternehmen einzulaſſen. Allein ſo hielt ich es für meine 
Pflicht, alle Kräfte aufzubieten, den Feind von unſerm Gebiet fernzu— 
halten.“ Und als man ihm vorwarf, er ſei ein Spion, da wies er ſtolz 
auf die kaiſerliche Auszeichnung hin und ſagte: „Mein Herr General 

(es war General Klein), ich trage das goldene Ehren- und Verdienſt⸗ 
kreuz des Kaiſers. Was das bedeutet, wird Herr General beſſer wiſſen 

als ich. Es iſt nicht Gepflogenheit des Kaiſers von Sſterreich, Spione 

mit goldenen Verdienſtorden zu belohnen.“ Dieſe ehrliche und mutige 
Verteidigung imponierte dem Kriegsgericht. Er wurde freigeſprochen. 

Das wenige möge genügen, um den Kreuzwirt von Kürzell in ſeiner 
ganzen Größe und Heldenhaftigkeit zu zeigen. Der Urquell, aus dem all 
ſein Heldentum herausfloß, iſt wohl zu ſuchen in ſeiner geſunden Bauern— 

natur, in ſeiner Erziehung zum Gehorſam und in ſeiner Religioſität, die 
er niemals zur Schau trug, die aber — beſonders in entſcheidenden 
Augenblicken ſeines Lebens — hell herausleuchtete aus ſeiner Helden— 

ſeele. Heinrich Krems.



Der Kinzigdorfer Freihof. 

Zu dem ausgedehnten Grundbeſitz, den die Abtei Gengen— 
baſch einſt in der Ortenau hakte, gehörte auch das Kinzigdorfer Erb— 
lehengut. Wie der Name ſchon verrät, lag der Hof in Kinzigdorf, das 

nordweſtlich von Offenburg „nahent bey der Stadt Portten“ gelegen 
war und im Lauf des 16. Jahrhunderts in der Stadt aufging. Erwähnt 

iſt das Gut bereits in der Kaiſerurkunde vom 3. September 1297, durch 
welche König Adolf auf die Bitte des Abts Gotlfried von Gengenbach 

fünfzehn Höfe des Kloſters in Offendurgs Umgebung von allen öffent⸗ 
lichen Abgaben befreite. Unter dieſen iſt auch die curia Kinzedorf 

genannt. Das Gut war alſo ein Freihof. Es beſtand aus 109 Jeuch 

Ackerland und 15 Morgen Wieſen und war an zwei Meier in der Form 
des Erblehens verpachtet. Dieſe zahlten dem Kloſter 16 fl. Bodenzinſen 
und eine Gült von 65 Viertel Roggen, die auf dem Schaffneihof des 
Kloſters in Offenburg abgeliefert werden mußten. Die Meier hatten das 
Recht, ſich im Gotteshauswald (heute Gottswald) „nach ihrer notdurft 
zu beholtzen“, d. h. ſie durften in dieſem Wald, der ebenfalls Eigentum 
der Abtei war, das benöligte Bau- und Brennholz ſchlagen. Außerdem 
war das Gut zehnktfrei. Neben dieſen Vorrechten ruhte auf ihm aber 

auch eine unbequeme Laſt. Die Weier hatten nämlich die Pflicht, auf 
dem Hof eine Bettlerſtube zu unterhalten, in welcher ſie die 
durchziehenden Bettler beherbergen mußten. Dieſe Laſt bereitete den 
Pächtern viel Verdruß. Im Offenburger Ratsprotokoll vom 19. März 
1605 leſen wir, daß die Bettler und Handwerksburſchen auf dem Frei— 

hof eine große Unordnung verurſacht hätten. Aus dieſem Grunde wurde 
die Bettlerſtube ſpäter aufgehoben. Aber noch am Anfang des 19. Jahr- 

hunderts waren die Gutsmeier verpflichtet, „alle von dem hieſigen 

Armenhauß oder ſogenannten Herberg weiter zu transportierende Kran- 
ken, Preſthafte und durchgehende fußloſe Handwerkspurſche bis auf 
das nächſte Ort zu überführen“. 

Die Lage des Hofes wird in dem Berain vom Jahre 1564 ge- 
nauer angegeben: „Der Meyerhoff, genannt der Freyhof zu Kintzdorff, 

Behauſung, Speicher, Scheuer, Stall ſampt dem Garten und uff andert⸗ 

halben kaugen matten alles aneinander, einerſeits an der Landt-⸗ 

ſtraßen, die ghen Bühel ghat, anderſeits an dem kleinen 

gäßlin, oben uff Andres Printzbach, den Württ zu Kindtzdorff und
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Urban Riedingern undtt uff den Waldtbach gegen dem Gutleut— 
hauß am Hohen Rhain.“ Die Güter waren Streubeſitz und lagen 
hauptſächlich im Bühlerfeld (ᷣan der Schelmengaſſen, in der 
Schickengaſſen, in der uſſeren Sinzenlach, bey dem Bertſchen Creuz), 
im Galgenfeld (bey dem Offenburger Hochgericht, in der oberen 

Sintzenlachen, am Kreffzenweg, bey den Gutenleuten am Rombſchwyrer 

Weg, bey der Rambſchwyrer Linden, am Lerchenrain) und auf dem 
Nußbuckel. 

Durch die Unruhen des Bauernkriegs und der Reformation erlitt 
der Kloſterbeſitz ſchwere Erſchütterungen. Da und dort verweigerten die 
Bauern ihre Abgaben. Dies mag der Grund geweſen ſein, daß Abt 
Gißbertus im Jahre 1564 den Hof dem Offenburger St.-Andreas— 
Hoſpitahübertrug. Dadurch hoffte die Abtei, leichter in den Beſitz 
der Gült zu gelangen, da die Stadt Offenburg den Gutsmeiern gegen— 
über eine größere Autorität beſaß. Die Meier bebauten nun das Gut 
„im Afterbeſtand“. Drei Morgen Wieſen auf der Stegermatt wurden 
vom Gut getrennt und von der Schaffnei ſelbſt im Eigenbetrieb bewirt— 
ſchaftet. Als Gutsmeier werden im Jahre 1716 Dominicus Wernickau 
und Georg Burkh genannt. 

Aber die regelmäßige Leiſtung der Abgaben war auch jetzt nicht 
geſichert. Die Beziehungen zwiſchen der Stadt Offenburg und der Abtei 
waren oft nicht gut. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entſtanden 
Streitigkeiten wegen „praetendierter Servikut“. Die Stadt verſuchte 
aus begreiflichen Gründen die Laſt der Bettlerfuhren abzuſchütteln. 
Ferner war ſie mit der Zahlung der Abgaben im Rückſtand geblieben. 
Im Jahre 1733 kam ein Vertrag zuſtande. Bodenzinſen waren nun 
nicht mehr zu bezahlen, und die Getreidegült wurde auf 55 Viertel er— 
mäßigt. Den Fuhrleuten ſollten auf dem Schaffneihof ein „Trunk“ 
Wein und ein Stück Brot gereicht werden. Die Gült ſicherte ſich der 

Abt in Zukunft auf folgende Weiſe. Er ließ ſich den im freiherrl. von 
Dalbergſchen Langhurſt gelegenen ſtädtiſchen Meierhof „pro hypolheka 
einſetzen, verſchreiben und haftbar machen“. Das Kloſter ſollte ſich „an 
ſothanem Pfand erhohlen und dieſen Hof ohne Widerrede der Reichs— 

ſtadt an ſich ziehen und nutzen und nießen dürfen, bis ſelbige wegen 
rückſtändig verbliebener Gült uncoſten und ſchaden vollkommentlich 
ſalisfaciert ſeyn wird“. Im Lauf des 18. Jahrhunderts wurde das Gut 
im Erbgang zerſplittert. 1766 war es unter acht Meier aufgeteilt. Ihre 
Namen waren: Simon Stuz, Joh. Schwend, Bartle Schwend, 
Wartin Schwend, Joſeph Bühler, Wichael Canz, Bonaventura 
Siefert und Viedeli Gütli. 

Nach der Sänkulariſierung der Abtei (1807) ging das Gut in den
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Beſitz der Stadt Offenburg über; denn es war vom Abt als ewiges 
Lehen erklärt worden. Der badiſche Staat focht allerdings dieſe Tat— 
ſache an, aber vergebens, und kam lediglich in den Genuß der Gült, 
welche die Stadt an den Abt geleiſtet hatte. Das Gut beſtand noch aus 

100 Morgen Ackerland und 9 Morgen Wieſen und warf der Stadt eine 
Gült von 71 Viertel, 1 Seſter und 6 Mäßle Halbweizen ab. Dieſe Er⸗ 
höhung erklärt ſich aus der Steigerung des Ertrags infolge der Brach— 
beſömmerung. Die Stadt entrichtete dem Staat aber nur die alte Gült 
von 55 Vierteln. Im Jahre 1816 verlangte die badiſche Regierung die 
Ablöſung der Kinzigdorfer Freihofgüter. Aber die Pächter (Melchior 
Stutz, Joh. Briſchle, Wich. Noll, Joſ. Gütle, Joſ. Ankon 
Schwendenmann, Thomas Schwendenmann, Joh. Herr— 

mann und Wich. Vetkter) widerſetzten ſich. Für einige war das 
Lehen die Grundlage ihrer Exiſtenz. Deshalb forderten ſie eine Ent— 
ſchädigung. Am 11. September 1818 wandten ſie ſich an den Stadtrat 

und begründeten ihre Forderung. Die Güter ſeien ihnen von ihren 

Eltern mit großen Rückſtänden vererbt worden, die ſie „mit Auf— 

opferung ihres eigenen Vermögens“ getilgt hätten. Während der langen 
Kriegszeit ſeien ſie durch Einquartierungen und Frondienſte hart mit— 
genommen worden und hätten bedeutende Armenfuhren leiſten müſſen. 
So hätten ſie „für die Gemeinheit“ viel gelitten. In ihren Eheverträgen 
ſeien ihnen die Güter für ihre Lebenszeit zugeſichert worden. Mancher 
habe ſich nur unter dieſer Bedingung verehelichen können. Durch den 
Verluſt der Güter würden ſie „mit Weib und Kind an den Bettelſtab 

gebracht“ werden. Schließlich wieſen ſie darauf hin, daß auch der Abt— 

meier des Rießhofes (bei Feſſenbach) bei deſſen Ablöſung entſchädigt 
worden ſei. Sie erſuchten den Stadtrat um eine Entſchädigung von 1500fl. 

für jeden, oder er möge ihnen geſtatten, Güter in dieſem Wert zu freiem 
Eigentum zu ſteigern. Ihre Forderung wurde jedoch vom Staat ab— 
gelehnt. Sie wiederholten ihr Geſuch am 3. Oktober. Nun wurde ihnen 

eine Entſchädigung bewilligt. Sie erhielten 20 Morgen (8 Morgen im 

Galgenfeld und je 6 Morgen im Lerchenrain und auf dem Nußbuchel) 
zu freiem Eigentum. Die Verſteigerung der übrigen Güter fand am 
14. Oktober ſtatt. Die Steigerungsliebhaber verſammelten ſich an die— 
ſem Tage morgens um 9 Uhr bei der Gutleutbrücke am hohen Rain. 

Die Steigerungsſumme erreichte die Höhe von 64356 fl. Mit der Be— 
zahlung von 8922 fl. an die badiſche Regierung löſte die Stadt den her— 
kömmlichen Lehenskanon (55 Viertel) ab. Am 4. September 1821 wur⸗ 

den die Akten über das Kinzigdorfer Freihofgut abgeſchloſſen“). 

Otto Kähni.   

Ouellen: Akten des Stadtarchivs Offenburg.



Der Urgroßvaker Vikkor Scheffels 

wird Stadtarzt in Gengenbach. 

Es iſt allgemein bekannt, daß der Großvater unſeres badiſchen 
Heimatdichters Joſeph Viktor v. Scheffel, der 1876 in den badiſchen 

Adelsſtand erhoben wurde, Magnus Scheffel, Oberſchaffner des Gengen— 
bacher Kloſters war. Geboren iſt Magnus am 6. September 1752; als 
Heimatort wird im Ehebuch gelegentlich Langenerringen in Schwaben 

angegeben; nach Gengenbach kam er, weil der Abt Jakob Trautwein 

ein Onkel von ihm war. Die Übertragung der klöſterlichen Oberſchaffner— 

ſtelle an ihn wurde anläßlich der Neujahrsgratulation 1780 vom P. Groß— 

kellner Thaddäus Frentſch dem Gengenbacher Zwölferrat mitgeteilt „mit 

Erſuchen, demeſelben Freyheit, Rang und Juſtiz herkommlichermaaſen 

angedeyhen zu laſſen“. Darauf wurde vom Rate „Herrn Magnus 

Schäffel als Oberſchaffner Freyheit, Rang und Juſtiz auf Anrufen zu— 
geſagt; auch Wohnung in der Stadt auf Beſchehen deſſen, ſo bishero 
gebühret, verſtattet“. Doch ſo glatt ging die Sache nicht. Scheffel war 
noch ledig und wohnte deshalb vernünftigerweiſe zunächſt im Kloſter. 
Dort gedachte er auch, von den Gengenbacher Untertanen die ſchuldigen 
Abgaben einzunehmen; doch damit geriet Scheffel ſofort zwiſchen die 

Räder von Kloſter und Stadt. Einerſeits legte der Stadtrat ſtets größ— 

ten Wert darauf, daß die Beamten des Kloſters Bürger der Stadt 
oder wenigſtens ſtädtiſche Einwohner waren, die er jederzeit unter 
der Knute halten konnte; anderſeits führte der Stadtrat einen un— 

unterbrochenen Kampf dagegen, daß die Bürger der Stadt ihren Sonn— 
tagsſchoppen im „Auslande“ tranken; lag das Kloſter auch innerhalb 
der Stadtmauern, ſo war der Abt nun einmal „Reichsprälat“ und das 

Kloſter ebenſo ein ſelbſtändiger „Reichsſtand“ wie die Stadt. Wohnte 
aber der Finanzmann des Kloſters auch noch innerhalb der Kloſter— 

mauern und erhob dort ſeine Steuern, ſo war doch die Verſuchung der 

Gengenbacher, im Kloſter einen Schoppen zu trinken, allzu groß; denn 

der Kloſterwein, der im großen Rebhof im Käfersberg bei Ortenberg 
wuchs, war beſſer als der Gengenbacher und dazu noch billiger. Der 
Stadtrat konnte es alſo unmöglich dulden, daß Scheffel ſeine Abgaben 
im Kloſter entgegennahm. Schon war er entſchloſſen, ſeinen Untertanen
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zu verbieten, zur Leiſtung ihrer Schuldigkeiten ins Kloſter zu gehen, als 
der Abt dem Rate mitteilen ließ, er habe Scheffel die Weiſung gegeben, 
in die Stadt zu ziehen. Das war nun allerdings wieder ein kaux pas 
des Abtes; denn ſo ſehr der Rat die Überſiedlung verlangte, wollte er 
doch auch wieder darum gebeten ſein, die Niederlaſſung des klöſterlichen 
Oberſchaffners in der Stadt „hochgeneigteſt zu geſtatten“; doch ſchließ— 
lich beſchloß der Rat am 26. Januar 1781, „zu Vermeydung aller Wei— 
terung obige Nolificalion für ein Anhalten anzuſehen“ und, „wann Herr 
Scheffel wirklich anhalten wird, ihm würklichen zu erlauben, in die Stadt 

zu ziehen und zu wohnen, ſo lang es löblichem Magiſtrat gefällig ſeyn 
und nichts Anſtößiges vorkommen wird“. 

So kam alſo Magnus Scheffel in die Stadt Gengenbach; doch 

eigentlich bodenſtändig konnte er nur durch eine ſtandesgemäße Heirat 
werden; das war im alten Gengenbach nun einmal ſo. Ein Kloſterküfer 
hatte einmal über die Handwerksmeiſter der Stadt ſpottweiſe geſagt, ſie 
ſeien durch ihre Weiber erſt Meiſter geworden. Er ſpielte damit auf 
die Vorſchrift an, daß keiner ſelbſtändig arbeiten und kein Kaufmann 
einen Handel betreiben durfte, der nicht verheiratet war. In die Zunft 

der Herren und Regenten von Gengenbach aber gelangte man erſt recht 
nur dadurch, daß man eine Tochter aus der Herrenzunft heiratete. Das 
gelang unſerem Magnus Scheffel erſt im Jahre 1788; er heiratete die 
Johanna Laible, eine Tochter des Gengenbacher Stadtphyſikus 

Dr. Philipp Jakob Laible; ſie war allerdings gegen 20 Jahre 

jünger als ihr Bräutigam und ſtand eben im 18. Lebensjahre. Ihr Groß— 

vater, der ebenſo hieß wie ihr Vater, war um 1740 aus Ettenheim über 

Offenburg, wo er „Oeconomus“ des Kloſters geweſen war, nach Gengen— 
bach gekommen und hier alsbald in den Zwölferrat aufgenommen wor— 
den. Der alte Laible hatte ſich das Wohlgefallen des Gengenbacher 

Rates dadurch erworben, daß er eine Witwe Scheurer, geb. Biſchler, 

heiratete; aus den Familien Scheurer und Biſchler waren aber auch 

ſchon Ratsherren, ja Schultheißen hervorgegangen. Bei ſeinem Tode 

ſchreibt das Protokollbuch des Rates: „Gott, dem Gebiether über der 

Menſchen Leben und Todt, iſt es gefällig geweſen, am Wittwoch, den 

21. Auguſti (1754), unſern Lohner und Wit12er Herrn Philipp Jacob 

Laible von dieſer Zeitlichkeit nach ausgeſtandener, harter Krankheit zu 
ſich in ſeine ewige Glori aufzunehmen.“ Wehe dem Gengenbacher, der 
damals etwa daran gezweifelt hätte, daß ein Zwölfer nicht gleich in die 

„ewige Glori“ eingegangen wäre! Es kam allerdings nicht ſelten vor, daß 
dieſe Herren nach der Meinung der von ihnen geplagten Untertanen in 

Haus und Feld herumgeiſterten; doch ſo oft der Rat von dieſen Dingen 

erfuhr, griff er alsbald mit ſtrengen Strafen ein. Einen Monat ſpäter
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fand die Teſtamentseröff⸗ 
nung ſtatt; dazu erſchien 
allerdings nur der Sohn, 
der Gengenbacher Stadt— 
arzt, und der Tochtermann 
Joſeph Neumayer, der al— 
lerdings an ſich Schneider 
war, aber zum Zwölferrat 
und dadurch zu den Gengen- 
bacher „Herren und Re— 

genten“ gehörte. Ein wei— 

kerer Tochtermann Laibles 

lebte in Achern, und die 

Tochter Maria Irmengar- 
dis Laible war Chorfrau 

der Ziſterzienſerinnenabtei 
Lichtental, wo ſie am 26. 

April 1782 geſtorben iſt. 
Übrigens gehörten auch 

  

mehrere Frauen aus dem Grab des Magnus Scheffel 
Gengenbacher Zwölferge— und ſeiner Gaktin Johanna, geb. Laible. 

ſchlecht Oornblülh dem Lich- Aufnahme von O. Rubin. 

tentaler Konvente an; die 

letzte von ihnen, Maria Euphroſyne Dornblüth, iſt am 10. Februar 1776 

dort als Priorin im Alter von 70 Jahren geſtorben. 

Der eigentliche Regent von Gengenbach war um jene Zeit Johann 

Sigebert Dornblüth, der nacheinander Stadtſchreiber, Kanzleiverwalter, 

Zwölfer und Stadtmeiſter, aber immer der maßgebende Mann war. Er 
verfertigte „Inſtructionen“ für alle, die irgendwie etwas mit der Stadt 

zu tun hatten: für den Lohner ſo gut wie für den Kaminfeger, für die 

Hebammen und ſo auch für den Stadtphyſikus. Der erſte Gengenbacher 

Phyſikus Dr. Mayer war nach Oberkirch übergeſiedelt, ſobald der 

Gengenbacher Dr. Laible') ſein Nachfolger werden konnte; vorher war 

) Es iſt bedauerlich, daß in Gengenbach die Namen ihrer berühmten einſtigen 

Bewohner ſo gerne verhunzt werden. So iſt z. B. der des berühmten haiſerlichen 
Feldherrn Franz v. Mercy, der mindeſtens von 1625 an in Gengenbach anſäſſig war 
und hier ſogar ein eigenes Schloß hakte, in dem ſeine Witwe mindeſtens bis 1665 

lebte, auf Straßen- und Wirtshausſchildern ſtets „Merſi“ geſchrieben, während das 
aus Franzöſiſch-Lothringen ſtammende Geſchlecht Merey heißt. Ebenſo heißt die Frau 
des Wagnus Scheffel auf der Grabinſchrift „Johanna Laule“, während ſie doch 
„Laible“ oder „Leible“, vielleicht auch einmal „Läuble“, aber niemals „Laule“ ge— 

ſchrieben wird.
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gelegentlich der Offenburger Phyſikus zugleich auch von Gengenbach als 
Stadtarzt angeſtellt und beſoldet; ſonſt ließen ſich die Gengenbacher ge— 
wöhnlich von einem ihrer „Barbierer“ verarzten. Dieſe hatten ihre 

Lehr- und Wanderjahre durchzumachen wie andere Handwerkerz; erſt 
dann wurden ſie zur Heilpraxis zugelaſſen. So iſt dieſe „Inſtruction“ 
für einen Arzt, der vor etwa 200 Jahren lebte, immerhin etwas Neues, 

weshalb es ſich ſchon lohnen mag, ſie hier wiederzugeben. Ihr voraus 
gehe nur noch der Beſchluß des Rates, der den jungen Laible als 
Phyſikus annahm. 

Aus dem „Rathsprotokoll des Heyl. Röm. Reichs Statt Gengenbach. Anno 1739 
bis ineluſive 1749“. 
Ratsſitzung vom Freykag, Lten Decembris 1746. S. 575 f. 
„Herr Philipp Jacob Leible, Medicinae Doctor, des Herrn 12ers Leible Herr 

Sohn ſuppliciret um das hieſige Phyſicat mit einem jährlichen Warthegeld. 
Weilen man alles gute Vertrauen zu ihme Herrn Dr Leible traget und bekannt, 
daß er eine gute Theoriam beygeleget, als iſt er tamquam Phyſicus auf und 
angenommen mit einem Jahreswarthgeld p. 50 fl. und ſolle ihm eine Inſtruction 
zugeſtellt werden.“ 

Dieſe „Inſtruction“ ließ faſt zwei Jahre auf ſich warken; ſie hat 
folgenden Wortlaut: 

„Nachdeme beym E. Löbl. Magiſtrat dahieſiger des heyligen römiſchen Reichs 
Statt Gengenbach Herr Philippus Jacobus Leible, Medicinae Doctor, des edelvöſten 
Herrn Philipp Jacob Leible, Zwölfer des alten Raths und Lohnherrn Sohn, ſuppli⸗ 
cando eingekommen und um das Phyſicat, welches durch Herrn Ferdinand Carl Meyer, 
der von hier nacher Oberkirch gezogen, vacant geworden, gezimmend gebekten, als hat 
wohl geſagter löbl. Magiſtrat keinen Anſtand gefunden, ihme, Herrn Philipp Jacob 
Leible, wegen beſitzenden guten Qualitäten zu willfahren; doch mit dem Bedingnus, 
daß er eine adäquate Inſtruction annehme und derſelben beſten Fleißes nachkommen 
ſolle, worgegen er ſich auch gutwillig anerbotten hat, in folgendem beſtehend: als erſt⸗ 
lichen wird ihme, Herrn Phyſico Leible ſelbſten, angelegen ſeyn, gegen männiglichen, 
ſo ihme in ſeinem Quartier Raths befraget oder zu ſich beruefet, alſo freundlich ohn⸗ 
verweilt und ohne Verſchub zu verhalten, daß ſich über ſein Moroſikaet und langen 
Aufzug des Patienten niemand zu beklagen habe, ſondern im Gegentheil mit ſeiner 
prompten Dienſtfertigkeit jedermann zufrieden ſeyn möge, deſſen man ſich um ſo mehr 
verſichert, als er, Herr Phyſicus, durch einen ohnermüdeten Fleiß und männiglich an⸗ 
genehme Dienſtfertigkeit ſich ſowohl bey den Burgern als der Statt Gengenbach be— 
liebt machen wird. Desgleichen 2tens Wird er, Herr Phyſicus, ſich nicht entgegen 
ſeyn laſſen, daß, wann ſelbiger ſich von hier begibt und in ſpecie übernacht ausbleibet, 
er ſich bey dem regierenden Stettmeiſter melden, damit man wiſſen kann, wo er hin 
und im Bedörfungsfahl zu ſuchen und anzutreffen ſeye. Weilen auch Ztens dermahlen 
dahier in der Statt keine Apotheke vorhanden, ſo wird ihme, Herrn Phyſico, geſtattet, 
eine aigene oder Hausapothek in ſo lang zu halten und denen Patienten die Medica— 
menta ſelbſten um einen billichen und leidentlichen Tax anzuſchaffen, bis und ſo lang 
eine Apothek dahier in der Stadt eingerichtet ſeyn wird, wo ſodann er ſich von Aus- 
gebung der Wedicamenten gäntzlichen zu enthalten hätte. Wegen Viſitierung der 
künftigen Apothek aber behaltet ſich E. löbl. Magiſtrat bevor, ihme, Herrn Phyſico, 
die weitere Inſtruction zu ertheilen. Was Atens die Barbierer wegen ihrer beyhanden 
habenden Wedicinen anbelangt, ſo wird ihme die Viſitierung derſelben ſo oft und viel, 
als er es für nöthig erachtet, nicht nur committieret, ſondern auf das Nachdruckſamſte
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recommendieret. Gleichergeſtalten hat er, Herr Phyſicus, ötens die hieſige Barbierer 
wohl zu obſervieren und allenfahls zu examinieren, ob nemmlich dieſelbe erforderliche 
Capacitaeten beſitzen, die ihnen ex instituto zukommende Curen nach Schuldigkeit 
verrichten, ihre Patienten nicht negligieren oder wohl gar ſiniſtre tractieren und die 
Leuth wider die Billigkeit übernehmen; wie dann zufolge gegenwärtiger Inſtruction 
ihme, Herrn Phyſico, ermelt alle und jede Barbierer ſolchergeſtalten ſubordinieret wer— 
den, daß, wofern ein oder anderer wider Verhoffen ſeine Schuldigkeit nicht durch— 
gehends beobachtete, auch ſeine, des Phyſici, gebende Ad- und Dehortationen nichts 
verfangen wollken, ein dergleichen Chyrurgus bey dem regierenden Herrn Stekkmeiſter 
deferieret und von dort aus nach Befund der Sachen remediert werden ſolle. Eine 
ebenmäßige Beſchaffenheit hat es auch ö6tens mit denen Hebammen, welche omnimodo 
— ſo viel ihre Hebammenfunctiones betrifft — unter ihme, Herrn Phyſico, zu ſtehen 
haben: inmaſſen deren Examination und Unterrichtung, wie nicht weniger die Obſer— 

vation deren Thun und Laſſen demſelben durchaus zukommet. Anerwogen 7tens alle 
Begebenheiten vorzuſehen unmöglich, man jedoch ihme, Herrn Phyſico, etwas Wider— 
billiches zuzumuthen keineswegs gemeinet iſt, ſo wird man ſich auf ohnvorſehenden 
Fahl hin mit dem Herrn Phyſico nach der Billichkeit jederzeit zu verſtehen nicht er⸗ 
mangelen. Sodann Stens damit Herr Phyſicus ſeiner jährlichen Beſtallung und 
Accidentien halber deſto beſſer verſichert ſeye, ſo hat man dasſelbe diſer Inſtruction 
auch anhenken wollen, nemlichen hat er, Herr Phyſicus, vom Quartal Pfingſten diſes 
1748ten Jahrs an bis wider dahin 1749 und alſo alljährlich als eine Beſoldung oder 
nunmehro vermehrtes Warthegeld aus der Stadteaſſa vom Lohnamt quartaliter 25 fl. 
zu empfangen und zu beziehen; ferner werden ihme alle Jahr 10 Wägen Brennholz, 
ſo beyläufig 10 Clafter ausmachen, für ſeine Wohnung geführet. Von der Statt 
Gengenbach Burger und Unterthanen, fahls er, Herr Phyſicus, zu einem Patienten da— 
hier in der Stadt oder Vorſtätten beruefen wird, hat er zu empfangen vom erſten 
Gang 15 Kreutzer, von denen übrigen aber 10 Kreutzer. Doch müſſen dergleichen 
Gänge wider Willen des Patienten und ohne Not nicht multipliciert werden. Wann 
er in die Thäler reukten und einen gantzen Tag zubringen muß, ſo iſt ihme der 
Pferdlohn nebſt ſein und des Pferds Defralierung zu entrichten mit 1 fl.; ſo er aber 
unter einen halben Tag zubringet, 30—40 Kr. Da (Wenn) Herr Phyſicus von 
Magiſtrats wegen ad ocularem inspectionem und er über das »isum expertum 
einen ſchriftlichen Aufſatz verfertigen müßte, ſo gebühren ihm 2 fl., ohne ſchriftlichen 
Aufſatz 1 fl. — Wann er aber diſertwegen in die Thäler eine Stund weit zu reyſen 
obligieret wäre, ſo gebührt ihme nebſt obigem auch der Pferdlohn. Pro examinatione 
urinae 6 Kr.; ſoferne aber nebſt der examination des urinaéè eine medicinaliſche 
Verſchreibung verlangt würde, vor beede zuſammen 12 Kr. Für Verſchreibung eines 
Rezepts 10 Kr. Schließlich und daferne dem Herrn Phyſico diſes Phyſicat nicht mehr 
anſtändig oder aber E. Löbl. Magiſtrat eine Abänderung vorzunehmen gedenket, ſolle 
dis- und jenſeits eine vierteljährliche Aufkündung vorhergehen. Deſſen zu Urkund iſt 
Eingangs gemelter Reichsſtadt Gengenbach Cantzleyinnſigel auf diſe Inſtruction ge— 
truckt worden. So beſchehen den 10ten Junii 1748. 

L. S. Cantzley allda. 

Phyſikus Dr. Philipp Jacob Laible war zweimal verheiratet; am 

8. November 1751 hatte er in Offenburg die Tochter Maria Anna 
Franziska Gretherin, des Apothekers Franz Mathias Grether und der 

WVaria Eliſabeth Troll, heimgeführt. Nach deren frühem Tode heiratete 

Dr. Laible 1764 in Hofweier vor dem Pfarronkel Joſeph Schmauz die 
Genoveva Schmauz, deren Vater ritterſchaftlicher Schreiber war. 

Das irdiſche Glück war unſerem Doktor nicht hold. Im Jahre 1769 

hatte Franz Alois v. Pfeiffer aus Säckingen die junge Witwe des



14 

Gengenbacher Stettmeiſters Karl Ignaz Rienecker geheiratet; ſie war 
eine Tochter des Gengenbacher Stettmeiſters und Kanzleiverwalters 
Joh. Sigebert Dornblüth geweſen; ihr Mann wurde ſpäter Kanzler des 
Kloſters Ottobeuren; als ſolcher verkaufte er im Jahre 1781 um 
2100 Gulden das Haus in Gengenbach, das ſeine Frau ihm mitgebracht 
hatte, an die Wilwe des Gengenbacher klöſterlichen Oberſchaffners 
Joſeph Weiß. Als auch dieſe bald danach geſtorben war, ſcheint das 
Haus an unſern Phyſikus käuflich übergegangen zu ſein. Doch Dr. Laible 
hatte noch wenig erſpart, und bald hieß es auch für ihn: „Arzt, hilf dir 

ſelbſt!“ Dr. Laible wurde krank; er „ſiel 1784 in continuirliche, kränk— 
liche Umſtände und Augendefecte“; die Abtei hatte bereits einen an— 
dern Phyſikus angeſtellt; da beſchloß der Gengenbacher Rat am 
16. April 1784 Laibles Penſionierung; er bewilligte ihm „aus Gnade 
eine Penſion von jährlich 50 Gulden und 6 Klafter Holz“. Gleichzeitig 

wurde beſchloſſen, ſeinem Nachfolger Franz Xaver Mezler 12 Klafter 
Holz und 200 Gulden „als Landphyſicus und Spitalarzt“ zu gewähren. 

Das letzte Jahrhundert der beiden reichsunmittelbaren Gengenbacher 

Stände war angefüllt mit endloſen Streitereien und koſtſpieligen Pro- 
zeſſen zwiſchen beiden. Dazu waren die letzten 20 Jahre vor der Fran— 
zöſiſchen Revolution eine Zeit wirtſchaftlicher Not. Trotzdem führten 
die Zankereien dazu, daß die beiden Stände einander die kalte Schulter 
zeigten und möglichſt eigene Wege gingen. So hatten beide bald ihren 
eigenen Phyſikus und ihre eigene Apotheke; auch errichtete die Stadt 
ihre eigene „lateiniſche Schule“. Doch die ſtädtiſche Schule verkrachte 
nach wenigen Jahren, und die erſten Gengenbacher ſtädtiſchen Arzte und 
Apotheker endigten im Bankrotte; das Volk ging in kranken Tagen 
lieber zu einigen Patres ins Kloſter; der P. Prior machte ſogar „elek— 

triſche Kuren“, an ſich nichts Auffallendes in einer Zeit, da der Pfälzer 
Hofkaplan J. J. Hemmer ſeine gewagten elektriſchen Verſuche und ſeine 

als Wunder angeſtaunten elektriſchen Kuren vornahm und den Barock— 
fürſten der Zeit von Düſſeldorf bis St. Blaſien und weit nach Oſten als 
erſter ſeine „Blitzfänger“ auf ihre Prunkſchlöſſer und Kirchen ſetzte. 
Beſonderes Mißfallen des Gengenbacher Rates erregte aber P. Anſelm 
Vogel mit ſeinen „mediziniſchen Pfuſchereien“; er hetzte ſogar den Straß— 
burger Biſchof gegen ihn auf. Doch das Volk lief in ſeiner Armut und 

Not doch eher ins billige Kloſter als zum Apotheker und zu unſerem 

Doktor in der Stadt. Die erbärmliche Penſion von 50 fl. konnten dem 
erkrankten Dr. Laible auch nicht mehr auf die Strümpfe helfen. Er 

geriet tief in Schulden, beſonders bei der Kirchenſchaffnei in Zell a. H. 
und beim jungen Joſeph Weiß. Da nahm ſich Magnus Scheffel ſeiner 

Sache an. Er erreichte, daß die Zeller ihm ein Drittel ſeiner Schuld
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ſchenkten, und ſchließlich bewog er auch den Gengenbacher Rat dazu, 
daß er ſich bereit zeigte, von ſeiner Schuld bei Weiß im Betrage von 
2400 Gulden ein Drittel nachzulaſſen, wenn Dr. Laiole innerhalb eines 
Vierteljahres die reſtlichen zwei Drittel bezahlen würde. Doch dazu war 
der kranke Phyſikus außerſtande; deshalb beſchloß der Rat, ſeine 
„Schulden auszurufen“ und zur Verſteigerung ſeiner Habſeligkeiten zu 
ſchreiten. Doch wieder ſprang Scheffel ein und erſuchte namens ſeines 
Schwiegervaters, der Rat möchte doch davon abſehen. Der Rat war 

bereit, ſeinem Geſuche zu entſprechen unter der Vorausſetzung, daß 

Scheffel „ſich anheiſchig machen würdte, für alle Schulden, ſo deſſen 
Schwiegervater Herr Dr. Laible in hieſiger Herrſchaft haben ſollte, gut— 
zuſtehen“. Doch Scheffel war nicht finanzkräflig genug, die Bürgſchaft 
ganz zu halten und die Schulden mit ſeinem Vermögen zu decken. Am 
19. November 1790 ließ er durch den Schultheißen Rienecker bean— 

tragen, der Rat wolle ihm „die rechtliche Wohltat widerfahren laſſen, 

die annoch vorhandenen Dr. Laible'ſchen Grundſtücke, ſo in dem vor— 

deren Haus und zwen Wieſen beſtehen, in öffentlicher Verſteigerung an 
den Meiſtbietenden verkaufen zu dürfen“. Die Verſteigerung wurde 
darauf amtlich auf den 25. November feſtgelegt. Kurz zuvor hatte 
Dr. Laible verſucht, ſechs Haufen Reben unter der Hand zu verkaufen, 

hatte aber dazu die Genehmigung des Rates nicht erhalten. Die Ver— 
mutung liegt nahe, daß Scheffel dieſe Reben ſelbſt behalten hat. 

Scheffel hatte in ſeiner Familie noch ein anderes Sorgenkind, die 
Schweſter ſeiner Frau. Sie war „bekanntlich ganz blödſinnig“. Scheffel 
war deshalb ihr Pfleger. Am 23. Februar 1795 bat aber Scheffel den 
Gengenbacher Rat um die Erlaubnis, die Grundſtücke, welche dieſer 
ſeiner Schwägerin „von der Frau Schmauzin ſelig angefallen waren, 
verſilbern zu dürfen“. Der Gengenbacher Rat war der Anſicht, daß 
„Pflegſchaften ein bürgerliches Geſchäft“ ſeien, d. h. ein ſolches, das im 
Gengenbachiſchen nur einer bekleiden durfte, der Bürger war. Scheffel 
war aber noch immer nicht Bürger, weil es ihm wohl vom Kloſter unter⸗ 

ſagt war, ein ſolcher zu werden. Deshalb beſchloß der Rat, um ſich 
ſelbſt aus der Klemme zu ziehen und ſeinen Grundſätzen treu zu bleiben: 
„Da der Herr Oberſchaffner ſich bisher gegen den hochlöblichen Magi— 
ſtrat ſowohl als gegen die Bürgerſchaft äußerſt lobenswürdig betragen, ſo 
werde ihm bei dieſem Anlaſſe das Bürgerrecht erkeilt.“ So wurde alſo 
Scheffel durch ſeine „blödſinnige“ Schwägerin ſogar noch Gengenbacher 
Bürger, was ihm wohl nie zuteil geworden wäre, wenn ſie vollſinnig 

geweſen wäre. Augustin Kast.



Der Niederſchlag der franzöſiſchen Revolulions- 

kriege in den Gengenbacher Kirchenbüchern. 

Man iſt gewöhnlich der Meinung, die Jahrzehnte nach Schluß des 

Spaniſchen Erbfolgekriegs ſeien für unſere Gegend verhältnismäßig fried— 
lich geweſen. Geht man aber die Gengenbacher Ratsprotokolle durch, 
ſo erlebt man es, daß die Leute der Ortenau auch in dieſen Zeiten zeit— 
weilig übergenug zu leiden hatten. Sofort mit dem Friedensſchluß im 
Weſten begann ein neuer Türkenkrieg, den Prinz Eugen 1717 ſiegreich 
beenden konnte; auch die Ortenau bekam ihn zu ſpüren, da ſie, wie auch 

nachher im nächſten Kriege (1737 bis 1739), bedeutende Leiſtungen an 
Geldern und auch an Vannſchaften beizutragen hatte. 

Schlimmer für unſere Gegend waren natürlich der Polniſche (1733 

bis 1735) und der Sſterreichiſche (1742 ff.) Erbfolgekrieg. Zwar kam es 
in der Ortenau zu keinen größeren Schlachten, da das Kriegführen da— 
mals hauptſächlich im Hin- und Hermarſchieren beſtand. Dagegen wurde 

Gengenbach, zumal 1734, ſehr ſtark und lange mit franzöſiſchen und 
deutſchen Einquartierungen bedacht, deren Verpflegung Unſummen ver— 

ſchlang. Dazu kamen die ſchweren laufenden Kontributionen in Geld 
und Naturalien, die Gengenbach in beide Lager liefern mußte; in den 
Landorten wurden die Leute wieder ſchwer von franzöſiſchen Marodeuren 
geſchunden. 

In den Kirchenbüchern finden ſich in dieſen Zeiten keine textlichen 
Einſchiebungen und Berichte; man ſieht nur wieder, daß ziemlich viele 
Kinder geboren werden von Müttern, die aus Landorten ins Gengen— 
bacher Gebiet geflohen waren. In einzelnen Jahren, ſo beſonders 1742f., 
ſteigt auch die Zahl der Sterbenden auf das Doppelte der normalen 
Höhe. Dagegen ſind im Ehebuch Heiraten orksfremder Perſonen kaum 

zu finden. 
Der ſpäter nachfolgende Siebenjährige Krieg berührt unſer Gebiet 

nur inſofern, als in einzelnen Jahren die doppelke oder dreifache Steuer 

zu zahlen iſt. Im großen und ganzen „waltete (von 1750 bis 1790) der 
liebe Friede“; er geſtattete es den Gengenbachern, das nötige Geld zu— 
ſammenzuſparen, um 1780 ff. ihr ſtolzes, neues Rathaus zu bauen.
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Doch der Tod fordert ſeine Opfer, ob Krieg oder Frieden herrſcht. 
Immer noch fällt einem, der die Totenreihen durchgeht, auf, wie viele eines 

unnatürlichen Todes ſterben. Namentlich iſt es wieder die Kinzig, deren 
trügeriſche Fluten junge Menſchen im Sommer zum Baden locken, um 

ſie dann zu ertränken; zumeiſt ſind es junge Burſchen, einmal auch ein 
Hirtenmädchen, zweimal wird der Fall verzeichnet, daß junge Burſchen 
mit einem Pferde in die Schwemme ritten und mitſamt dem Pferde 
ertranken. 1789 überflutet der Haigerbach das Tal und nimmt eine Frau 

aus dem Oberdorfe mit. Einer wird von einem wild gewordenen Pferde 
zu Tode gerannt, einer fällt vom Kirſchbaume, ein anderer vom Heu— 

boden, ein dritter von einer Treppe herunter, ein anderer wird im 

Walde von einem fallenden Baume erſchlagen, ein Siebzehnjähriger 
kommt beim Langholzſchleifen um das Leben. Ein übermütiger Wüller 
will in Offenburg ſeine Kraft zeigen und geht dieſerhalb ſogar eine 
Vette ein; die Wette gewinnt er; aber am andern Tage verliert er da— 
für das Leben; er hatte ſich überlüpft. Ende März 1793 dringen in 
Ohlsbach Diebe ins Haus des Johann Suhm ein; die Frau ſtößt auf ſie 

und wird von ihnen mit zwei Schüſſen niedergeſtreckt; da die Verweſung 
raſch fortſchreitet, muß ſie am Karfreitag ohne Glockengeläute zu Grabe 
getragen werden. Auffallend groß iſt die Zahl der Vagabunden, die 
man um dieſe Zeit wie auch noch in der nächſten in unſern Pfarrbüchern 
findet, d. h. im Ehebuche erſcheinen ſie ſelten, da die Biſchöfe den 

Pfarrern bei Trauung von Vagabunden größte Vorſicht anbefohlen 
haben; es fehlte eben bei dieſem fahrenden Volke faſt jede Kontrolle. 

Nicht immer ſind dieſe „Vagabunden“ Bettler; auch der Scherenſchleifer 
begegnet uns ſchon, und 1794 werden bereits auch ein Uhrenhändler Joſeph 
Studer und nachher auch noch zwei herumziehende Uhrenmacher ge— 

nannt, die in Gengenbach ſterben und begraben werden. Bei drei Toten 
findet man Roſenkränze in ihrer Taſche, man ſchließt daraus, daß ſie 
katholiſch geweſen ſind. Im Jahre 1789 iſt auch zum erſten Male ein 
„Schulmeiſter“ Andreas Benz von Reichenbach genannt, anläßlich des 

Todes eines Kindes. In den nächſten Jahren begegnen uns ſolche auch 
in den andern Zinken, ſelbſt in Dantersbach und Strohbach; die Be— 
mühungen um einen beſſeren Unterricht des Volkes, die man ja allent— 

halben um die Witte des 18. Jahrhunderts feſtſtellen kann, zeigen ſich 
alſo auch hier wirkſam. Welcher Art dieſe Dorfſchulmeiſter waren, 
kann man daraus ermeſſen, daß es bei ihnen gewöhnlich heißt: „Schul— 

meiſter und Bauer.“ Immerhin konnten ſie ihren Namen flott ſchreiben. 

Was die Zahl der Todesfälle betrifft, ſo iſt zunächſt hier wie auch 
für die andern Standesbücher zu beachten, daß ſeit 1736 Berghaupten 

wieder ausgeſchieden iſt. Sodann ſind jetzt im Gegenſatze zu früher auch 

Die Ortenau. 2
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ſämtliche ſterbenden Kinder mitaufgezeichnet; die Zahlen ſind durchweg 
höher als früher, weil die Bevölkerungszahl in den langen Friedens— 
jahren zugenommen hat; bald aber bringen die Kriege ein noch viel 
ſtärkeres Anſchwellen der Todesfälle. Geben wir zunächſt wieder die 
nüchternen Zahlen! Es ſtarben: 

1790: 170 1793: 134 1796: 125 1799: 111 
1791: 91 1794: 350 1797: 165 1800: 196 
17925 99 1795: 171 1798: 110 

Es iſt die Zahl der ſterbenden Kinder, die manchmal die Jahresernte 
des Todes ſo hoch treibt; ſelbſt 1790 beſteht die Hälfte der Toten aus 
Kindern. Auch im ſchlimmſten Jahre, 1794, iſt der Kinderanteil mit 
107 Toten erſchrecklich; aber es iſt auch die Zahl der ſterbenden Soldaten 

mit 103 in dieſem einen Jahre beängſtigend. Zieht man dieſe beiden 

Summen von der Geſamtzahl 350 der Toten jenes Jahres ab, ſo bleiben 
immer noch 140 Erwachſene; ihre Zahl iſt dann immer noch mehr als 
doppelt ſo hoch wie in einem Normaljahre. 

Die Hiſtoriker jener Zeiten berichten einmütig immer noch, daß viel 
mehr Krieger durch Seuchen als durch Kriegswunden ums Leben kamen; 

die Krankheiten hätten manches Heer zeitweilig kampfunfähig gemacht. 
Die Heerführer jener Tage zogen daraus die weiſe Lehre, daß das wich— 
tigſte Gut, das ein Feldherr zu ſchützen habe, die Geſundheit ſeiner 
Soldaten ſei. Schon im Jahre 1793 fing das Soldatenſterben an. Es 
ſind 19 tote deutſche Soldaten verzeichnet; dazu kommen noch zwei 
kriegsgefangene Franzoſen, welche bei der Eroberung von Fort Louis 
durch die Sſterreicher geſchnappt und hierher gebracht worden waren; 

beide ſtammten aus Franzöſiſch-Lothringen. — Auch einzelne Flücht— 
linge mußten hier das Leben laſſen. So z. B. die Kaufmannsfrau 
Katharina Reiſer, geb. Fendrich; die Franzoſen hatten anläßlich ihrer 

„grundböſen“ Revolution Kehl zuſammengeſchoſſen; die arme Witwe lag 
ſchon ſechs Jahre krank zu Bett; aber man brachke ſie dennoch hierher, 

wo ſie dann allerdings raſch wegſtarb; ihr Heimatpfarrer Stäbel, der 
gleichfalls hierher geflüchtet war, konnte ihr hier die letzte Ehre er— 

weiſen. — Einer der älteſten unker den kolen Soldaten war der Leutnant 
Pirmin v. Pflummern aus dem bekannten Patriziergeſchlechte in 
Biberach an der Riß, das in Welt und Kirche in Oberſchwaben, Über— 
lingen am See uſw. eine ſo bedeutende Rolle geſpielt hat. Er war 
62 Jahre alt und gehörte wie die meiſten der koten Soldaten zum 

Regiment, das nach dem Grafen von Wolfegg benannt wurde. 
Für das Unglücksjahr 1794 iſt beſonders bemerkenswert, daß ſo 

viele Arzte ebenfalls weggerafft wurden. Am ſchlimmſten war es im
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Februar; obgleich er kürzer iſt wie ſeine monatlichen Brüder, raffte er 
dennoch 45 Menſchen weg; unter ihnen waren drei Arzte; am 5. Februar 
machte der Phyſikus Dr. Philipp Jakob Laible den Anfang; doch 
er war immerhin 74 Jahre alt; ihm folgte am 26. Februar der Chirurg 
Geilkundige) Franz Martin Wieſt im 48. Lebensjahre und am nächſten 
Tage ſchon der neue Phyſikus Dr. Max Joſeph Beck im 31. Lebensjahre. 
Er ſtammte von Immenſtadt im Allgäu. Noch am 25. Oktober 1790 hatte 
er hier die Tochter des Zwölfers und Adlerwirts Andreas Schwörer 
geheiratet. Nun lag er nach 3½ Jahren bereits auf der Bahre! Doch 

der Tod war mit dieſen Opfern noch nicht zufrieden; am 14. April holte 
er ſich auch noch den Wilitärarzt Brandner vom fürſtenbergiſchen 

Regiment. 
Als Zeuge bei Beerdigungen ſolcher Honoratioren wie auch bei an— 

dern Anläſſen erſcheint gewöhnlich der receptor primarius monasterii“ 
(SOberſchaffner) Magnus Scheffel, der Großvater unſeres Dich— 
ters; am 17. Juni 1788 hatte er hier die Tochter Johanna des eben ge— 

nannten Phyſikus Philipp Laible und der Genoveva Schmauz, einer 
Tochter des Schreibers der ortenauiſchen Ritterſchaft, geheiratet und 
ſich damit würdig unter die Honoratioren Gengenbachs eingereiht. Als 
Heimat Scheffels iſt Langenerringen in Schwaben angegeben; ſeine 
Eltern hießen Joſeph Scheffel und Veronika Trautwein. Dieſe letztere 
ſoll eine Schweſter des damaligen Abtes Jakob Trautwein geweſen ſein 
(F 1792). Ein Sohn des Phyſikus Dr. Laible ſtarb als Pfarrer von 

Prinzbach. 

Dem Pfarrer P. Johann Baptiſt Meyer wuchs die Arbeit mit 
den vielen Kranken und Sterbenden über den Kopf; deshalb berichtet 

er am 30. Januar 1794: „Aus dem Vorſtehenden wie Nachfolgenden 
ergibt ſich klar, daß man viele kranke und tote Soldaten zu uns geführt 
hat. Da ſich käglich die Zahl der ankommenden kranken Soldaten 
mehrte, waren wir außerſtande, ſie alle zu betreuen; deshalb hat unſer 
hochwürdigſter Herr (Abt) einen Feldkaplan angefordert, der die Lazarekt⸗ 
ſeelſorge übernehmen ſollte. Das Generalkommando entſprach ſofort 

der Bitte und ordnete an, daß abwechſelnd je ein Feldkaplan die Be— 

treuung der kranken und verſtorbenen Soldaten zu übernehmen habe. 

Demgemäß kam zunächſt Herr D. Janecker zu mir und bat mich um 
Zutritt zum Tabernakel und die Erlaubnis zur Ausübung der andern 
Pfarrgeſchäfte. So betreuten alſo Feldkapläne nacheinander die Kran— 

ken, ohne daß mir der Zutritt zu denſelben verwehrt geweſen wäre. 
Sie übergaben mir aber ſtets das Verzeichnis der Toten zur Eintragung 
ins Totenbuch. Sfters aber kam es vor, daß weder der Kaplan noch 

der Krankenwärter den Vornamen, das Alter und die Herkunft eines 
*
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Toten wußte; das iſt der Grund, weshalb bei Soldaten manchmal hier 
nicht alles ſo genau angegeben iſt, wie es ſein ſollte. Eine Liſte der 
proteſtantiſchen Soldaten habe ich nicht geführt; einerſeits wurden mir 

ihre Namen oft nicht mitgeteilt; andernſeiks liegt ein Regiſter aller koten 

Soldaten beim Generalkommando; ſie wird geführt vom erſten Feld— 

kaplan, der gegenwärtig Herr Nikolaus Simler beim Regiment v. Wolf- 
egg iſt. Dort iſt alſo ein Auszug über einen Toten jederzeit zu haben. 
In dieſer Zeit war die Zahl der ſterbenden Soldaten und Pfarrange— 
hörigen ſo groß, daß unſer Pfarrfriedhof kaum noch alle faſſen konnte. 
Deshalb ließ der Stadtrat einen eigenen Soldatenfriedhof an— 

legen. Er liegt auf den Gemeindewieſen nahe an der Kinzig unfern der 

Pfarrkirche; dort wurden alſo fortan alle Soldaten, unterſchiedslos, ob 

katholiſch oder proteſtantiſch, beerdigt. Der Feldkaplan pflegte bei Be— 

erdigungen katholiſcher Soldaten jedes Grab einzeln zu ſegnen. Auf 
meine Bitte teilte der Magiſtrat es mir wenigſtens mit, wenn ein Nicht— 

katholik auf unſerem Pfarrfriedhofe beerdigt wurde.“ 

So auffallend groß alſo die Zahl der ſterbenden Soldaten erſcheint, 
die Wirklichkeit war noch viel ſchlimmer; denn die Aufzeichnung enthält 
nur Katholiken, während doch auch ein württembergiſches und ein 

baden-durlachiſches Regiment in der Nähe lagen, die ſicherlich über— 

wiegend aus Nichtkatholiken beſtanden. Dagegen mögen die Soldaten 
der oft genannten Wolfegg'ſchen und fürſtenbergiſchen Regimenter wohl 
überwiegend katholiſch geweſen ſein. Soweit die Herkunft der Toten 
angegeben iſt, entſtammten ſie zumeiſt aus geiſtlichen Gebieken Schwa— 
bens bis nach AugsburgDillingen. Es ſtarben auch einige Soldaten, die 
aus der Pfarrei Gengenbach ſelbſt waren, dann heißt es aber gewöhn— 

lich, ſie ſeien auf dem Pfarrfriedhofe bei ihren Angehörigen beerdigt 

worden; ſo z. B. bei einem Georg Zimmermann von Sondersbach oder 
bei Jakob Brumbacher aus der Stadt ſelbſt. — Mitte Juni ſchied dann 

der letzte Feldkaplan aus der Lazarettſeelſorge aus; fortan trat der 

Kapuzinerpater Lucian an ſeine Stelle. Er ſollte es bald leichter be— 

kommen; denn im November ging die Zahl der ſterbenden Soldaten auf 
fünf, im Dezember gar auf zwei zurüch. 

Für das Jahr 1795 ſind nur noch 23 Krieger, die hier ſterben, auf— 
geführt; ſie werden alle auf dem Soldatenfriedhof begraben. Wo lag 

dieſer Soldatenfriedhof? Im Volke Gengenbachs iſt die Erinnerung dar— 
an ganz verſchwunden; nur das lebendige Lexikon der Gengenbacher 
Lokalgeſchichte, Herr Karl Jſenmann, weiß, daß man bei Errich— 
tung des Maſchinenhauſes beim Sägewerk, weſtlich des Bahnhofs, auf 
ihre Gebeine geſtoßen ſei. Das ſtimmt zu den Angaben des Totenbuchs, 
wonach der Soldatenfriedhof zwiſchen der Leutkirche und der Kinzig lag.
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„Die Patriotenkommen!“ Im Jahre 1795 hatte Preußen 
den Kampf gegen Frankreich aufgegeben und in Baſel mit ihm Frie— 
den geſchloſſen, in dem es den Franzoſen auch das linke Rheinufer 
überließ. Die ſchwäbiſchen Kreistruppen, welche 1794/95 in Gengenbach 
ſo viele Soldaten durch Krankheiten verloren hatten, waren ein ſchlech— 

ter Grenzſchutz; als deshalb der franzöſiſche General Moreau am 24. Juni 
1796 bei Kehl den Rheinübergang erzwang, fand er an ihnen keinen 
großen Widerſtand. So bekam unſere Gegend den franzöſiſchen Revo— 
lutionsſegen gründlich zu verkoſten. Das Gengenbacher Totenbuch be— 
richtet vor dem 29. Juni 1796: „Ganz mörderiſch wurde für unſere 
Gegend der Einbruch der Franzoſen, der ſog. Patrioten“. Sie beſetzten 

alle Wege und Berge, ſo daß die Landleute nicht mehr zur Stadt kom— 

men konnten. Die feindlichen Truppen ſtahlen, führten das Vieh weg, 

plünderten alles, durchſuchten Häuſer und Schränke; deshalb zog ſich das 
arme, geplagte Volk in die hinterſten Täler und Berge zurück; ſelbſt 
den Kranken konnte man nur auf abgelegenen Schleichwegen durch die 

Wälder zu Hilfe eilen; deshalb fanden jene, welche in den erſten, ver— 

wirrteſten Tagen das Leben verloren, eine Ruheſtätte auf ihren eigenen 

Gütern, weil es zu unſicher war, ſie zur Kirche zu geleiten.“ 

So wurde der 75jährige Bauer Andreas Steiner vom Weiſengrund, 
Gemeinde Ohlsbach, von raubenden Soldaten erſchoſſen; er wurde, weil 
die Leiche wegen der feindlichen Truppen nicht zum Friedhofe gebracht 
werden konnte, auf einer ihm gehörigen Wieſe begraben. Ebenſo er— 

ging es am 29. Juni dem Ohlsbacher Joſeph Fauz; in übelſter Weiſe 
war der 48jährige „von raubenden Soldaten zu Tode geſchunden“ wor— 
den. „Einen grauſamen Tod erlitt auch die keuſche, fromme, 34jährige 

Jungfrau Magdalene Zapf aus dem Pfaffenbach'; ſie hatte ſich rauben⸗ 
den Soldaten widerſetzt und wurde deshalb von ihnen erſchoſſen. Sie 

wurde zuerſt auf einer Wieſe ihres Vaters beerdigt; doch nach einigen 
Tagen, als die Franzoſen tiefer ins Kinzigtal eingedrungen waren, grub 
man ſie wieder aus und übergab ihre Leiche der geweihten Erde.“ Noch 

am 11. Juli ſtarb hier im Spital Philipp Walter von Zunsweier; er war 
von räuberiſchen Soldaten verwundet worden, hatkte aber die Wunde, 

anfangs zu wenig beachtet. Der junge Joſeph Schleſinger von Berg⸗ 
haupten ſtand in Ohlsbach im Dienſte, hatte ſich aber wegen der feind⸗ 

lichen Truppen nach Wittelbach geflüchtet; dort empfing er vom Pfarrer, 

von Bühl, der gleichfalls dahin geflohen war, die hl. Sterbeſallramente. 
Der Kampf zwiſchen Sſterreich und den Franzoſen kobte hin und 

her; während der junge Napoleon von Italien her Wien bedrohte, hielt 

ſich am Rheine Erzherzog Karl oft ſiegreich gegen die Franzoſen. Doch 
zu einer Entſcheidung kam es nicht. So iſt es zu verſtehen, wenn der,
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Gengenbacher Pfarrer zum 21. April 1797 ins Totenbuch ſchreibt: 

„Dieſer Tag verlief für die Franzoſen, die ſog. Patrioten“, glücklich; 
für uns aber und die ganze Nachbarſchaft wurde er zum Unglückstag. 
Zwar hatten die Sſterreicher kapfern Widerſtand geleiſtet; allein ſie 
wurden geſchlagen, gefangen und zerſtreut, und ſo beſetzten die Fran⸗ 

zoſen aufs neue das nach ihrer Meinung ihnen feindliche Gebiet mit 

ſtarken Truppen zu Fuß und zu Pferd. In einem Gefechte bei Biberach 
wurde der franzöſiſche Leutnant vom ſog. 13. Dragonerregiment Joſeph 

Barthélemy ſchwer verwundet und in unſer Kloſter gebracht, wo 
er bald ſtarb, ohne daß er ein Zeichen ſeiner Religionszugehörigkeit ge⸗ 
geben hätte. Er ſtammte aus Luvigny im Maas-Departement; am 
folgenden Tage wurde er auf dem Soldatenfriedͤhofe beerdigt. 

Gleich darauf wurde der Waffenſtillſtand bekanntgegeben; die 
Franzoſen blieben jedoch hier und wurden auf die Stadt und die Täler 

verteilt; es war eine ſchwere Laſt für die Bevölkerung. Bezüglich 
des Gottesdienſtes wurde aber nichts geſtört oder verändert.“ 

WMit dem Waffenſtillſtand iſt der Vorfriedensvertrag von Leoben 
vom 18. April 1797 gemeint, der dann nach langen Verhandlungen und 
neuen Kämpfen zum Frieden von Campo Formio, 17. Oktober 1797, führte. 

Doch Friede gab es nicht, ſo lange der Ehrgeiz des erſten Napoleon 
nicht gebändigt war'). Bereits am 11. Mai 1799 redet das Gengen⸗ 
bacher Totenbuch wieder von einem Gefechte, das bei Strohbach 

ſtattfand, und in dem der kaiſerliche Huſarenkorporal Ankon Rocken⸗ 
bauer ſchwer verwundet wurde; er ſtarb nach zwei Tagen, wohl ver— 

ſehen, und wurde auf dem Pfarrfriedhofe beerdigt. 
Etwas ſpäter wird berichtet: „Der 26. Juni 1799 wurde für den edlen, 

geſtrengen und excellenten Herrn Johann Nepomuk Keglowitſch, 
einen der erſten Magnaten Ungarns und kaiſerlichen Kammerherrn, den 
Oberſten des kaiſerl. Huſarenregiments, verhängnisvoll. Der aus— 
gezeichnete Held wollte in einem kleinen Gefechte den Seinigen Mut 
machen; da wurde er von einer ſchweren Kanonenkugel getroffen und 

zerriſſen; ſo fiel er als ein heiliges Opfer in dem grauſamen Kriege gegen 

das perfide Volk der Franzoſen, er, der es wohl verdient hätte, den 

gemeinſamen Tod aller Franzoſen zu ſchauen. Der tapfere Held fiel 
zwiſchen Ortenberg und Offenburg als eine frühe Beute des Krieges; 
war er doch erſt 44 Jahre alt. Er war im Komitat Peſt in Gatamagna 
(Gödöllö?) geboren; 25 Jahre hakte er bereits die hl. Waffen zum Schutze 

) Das Jahr 1798 verzeichnet allerdings nur, daß am 24. Februar jenes Jahres 
in Gengenbach der kaiſerliche General Karl Ferdinand v. Meyer aus Steier⸗ 
mark geſtorben und auf dem Pfarrfriedhofe begraben worden ſei. Als Zeugen werden 
dabei genannt: Karl Frhr. v. Bender und der Schultheiß Anton von Rinecker.
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des Vaterlandes getragen. Die erhabene Leiche wurde von Ortenberg 
hierher geführt. Gengenbach empfing ſie mit den Tränen der Dank— 
barkeit; hatte er doch zur Verteidigung der Stadt ſein Leben gelaſſen. 
Am folgenden Tage hat ihn dann der Herr Prior Placidus Reichert mit 
allen Ordensleuten, die für den Toten beteten, feierlich auf dem Pfarr⸗ 
friedhofe beigeſetzt. Im Leichenzuge folgte der Abt des Kloſters, Herr 
Bernhard Waria (Schwörer), viele Offiziere und Kommandeure, unter 
ihnen der Oberführer General Graf v. Meerfeld; ihnen ſchloß ſich der 
Herr Reichsſchultheiß Anton v. Rienecker mit dem geſamten Magiſtrate 
an.“ — Das kleine Denkmal vor Offenburg, das dem Andenken des 
Oberſten Keglowitſch gewidmet iſt, ſteht bekanntlich heute noch. Man 
fühlt aus dem Berichte noch lebhaft den ganzen Zorn jener Zeit heraus 
über alles, was die Franzoſen über unſere Gegend gebracht haben. 

Auch das Jahr 1800 berichket noch den Tod einiger Krieger; am 
26. Mal fällt bei Griesheim im Kampfe mit den Franzoſen ein Dragoner 
namens Gielbert, der ſogar aus Brüſſel ſtammte; drei Tage ſpäter folgt 
ihm Ignaz Baldauf, deſſen Vater als Fiſcher in den Brückenhäuſern 
wohnte, dann Lorenz Becherer von Steinach, Joſeph Herrmann von 

Altenwolfach und Johann Wölfle von Bollenbach; der letztere war im 
gleichen Gefechte verwundet worden, aber erſt am 5. Juni geſtorben. — 
Es iſt das letztemal, daß Kämpfe in der Gengenbacher Gegend erwähnt 
werden. 

Die Kriege mit Frankreich freilich dauerten noch lange und wur— 
den in halb Europa geführt; daran nahmen immer auch wieder Leute 
aus Gengenbach als Soldaten teil; inſoweit der Heimalpfarrer benach⸗ 

richtigt wird, trägt er die Toten auch ins Tokenbuch der Heimat ein. 
Die Abſchrift einer ſolchen Benachrichtigung iſt noch erhalten; wir 
wollen ſie als ehrwürdiges Beiſpiel hierherſetzen! Sie ſtammt allerdings 
aus dem Jahre 1744, alſo aus der Zeit des Sſterreichiſchen Erbfolge⸗ 
krieges; am 21. September 1744 lief beim Pfarrer von Gengenbach 
folgendes Schreiben ein: „Kundt und zu wiſſen ſeye hiermit jeder— 
männigliche, daß Joachim Reem, gebürtig aus der Gengenbacher Herr— 

ſchaft, Granadierer-Sergeant geweſner unter der Compagnie des Herrn 
v. Glewitz unter dem hochlöblichen Elſaſſiſchen Regiment, 14 Jahr und 

ein halbes getreuw undt ehrlich gedient, jötz aber das Leben hat müeſſen 

laſſen vor dem Feind durch einen Schuß, den 4. Augſtmonat im untern 
Elſaß bey Mutzig im Gebürg auf dem Commando ... Geſchehen zu 
Dortzelheim im Lager im Unterelſaß, den 4. Augſtmonat im eintauſend- 
ſibenhundert fier und fierzigſten Jahr. 

Tremelius, Oberſtlieutenant bekröfftiget von mihr: 
von der Compagnie — Vaerkle, Eleemoſinarius.“
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Der letzte Titel iſt das lateiniſche Wort für das franzöſiſche 
Aumönier, wie die Franzoſen heute noch die Feldgeiſtlichen nennen. 
Das Geſchlecht Reem oder Rehm blüht übrigens heuke noch in Gengenbach. 

Wir wollen einmal eine kleine Zuſammenſtellung machen von den 
Gengenbachern, die in den Revolutionskriegen als Krieger in der Ferne 
umgekommen ſind; wir fanden folgende verzeichnet: Jakob Lehmann 
dient im Regiment, das nach dem Gengenbacher Feldmarſchall Blaſius 

Columban v. Bender benannt iſt; bei der Einnahme von Wainz 1792 
wird er verwundet und nach Koblenz gebracht; dort wird ihm ein Bein 

abgenommen, und er ſtirbt ein Jahr ſpäter im Juni 1793. MVan hält 
natürlich für ihn die Leichenopfer, als man hier im Dezember endlich 

ſeine Todesnachricht erfährt. Am 18. November 1799 ſtirbt in Mai— 

land der Dragoner Joſeph Schilli; ſeine Eltern ſind auch drunten in 
Italien, da der Vater ebenfalls Dragoner iſt; dem Sohne folgt am 

22. Januar 1800 die Mutter und am 24. Mai der Vater Georg Schilli; 

die Eltern ſterben aber im vielumkämpften Lodi. Zur ſelben Zeit, am 

20. Dezember 1799, ſtirbt in Verona der Soldat Valentin Wild von 
Ohlsbach; auch er hatte dort gegen Napoleon gekämpft. Im Jahre 1805 
kommt drunten im äußerſten Zipfel Italiens, in Calabrien, ein Soldat 

aus Gengenbach, namens Rehm, um ſein Leben. Den 7. Juli 1807 ſtirbt 

im Spital in Stargard in Pommern der Soldat Paul Siefert oder 
Siebert aus Strohbach; er diente in der 2. Komp. des 3. bad. Linien⸗ 

infanterieregiments; es brauchte über drei Jahre, bis die Nachricht nach 
Gengenbach kam. Sogar ein Gengenbacher Pater, namens Cöleſtin 
Hörth, „unſer lieber Mitbruder“, wie es im Verkündbuche heißt, 
mußte 1807 „als Feldpater bei Stektin ſein Leben laſſen“. Wir 
fragen uns heute, was damals Gengenbacher drunken in Pommern an 
der Oſtſee zu ſuchen hatten. Aber Gengenbach war badiſch geworden; 
der Großherzog war dem unſeligen „Rheinbunde“ beigetreten und ſo— 

mit mit den Franzoſen verbündet. Noch am 28. Oktober 1819 wurde in 
Gengenbach von der Kanzel verkündet: „Morgen, als am Wontag, wird 
der 7te und am Wittwoch der 30te gehalten für Andreas Baumann, 
ledigen Sohn des Georg Baumann, Taglöhners in Strohbach, der, als 
Soldat in Rußland zurückgeblieben und wahrſcheinlich unter den damals 
erfrorenen oder umgekommenen ſich befindend, nun vermißt wird.“ Es 
hatten alſo auch Gengenbacher 1812/13 mit Napoleon nach Rußland 
ziehen müſſen. Raſcher ging es mit der Todesnachricht bei dem Soldaten 
und Sohn eines Gengenbacher Glaſers, Joſeph Fritſch; er ſtarb nach einer 
Verwundung am 24. Februar 1810 in Segovia in Spanien, 24 Jahre 
alt; nach acht Monaten traf hier die Nachricht bereits ein. Ebenfalls im 
Februar desſelben Jahres ſtarb nach einer Verwundung in der Kaiſer—
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ſtadt Wien der Soldat Peter Buß; er ſtammke aus dem Wittelbach 
und war 27 Jahre alt. — In den Sber Jahren iſt gelegenklich auch ein 
Gengenbacher erwähnt, der im Krieg gegen die Türken mitkämpfte). 

Mehr als Soldaten begegnen uns in den Jahren nach 1800 immer 
noch ſterbende Soldatenkinder und frauen. Immerhin hat man den 

Eindruck, daß ſolche Fälle ſeltener waren als in den früheren Kriegs- 
zeiten. Die Soldaten waren eben nicht mehr ſo ſehr verheiratete Berufs- 

ſoldaten wie früher; inſoweit das Alter der verſtorbenen angegeben iſt, 
waren die Soldaten zumeiſt zwiſchen 18 und 24 Jahren alt und deshalb 

eben noch gar nicht verheiratet. Alter waren gewöhnlich die Offiziere, 
dieſe ſcheinen allerdings nicht ſelten ihre Frauen bei ſich gehabt zu 
haben; denn es ſind öfters Offizierskinder geſtorben. Eine der letzten 
Soldatenfrauen, die erwähnt iſt, war die „Anna Waria Reichertin, des 
Johannes Peter Schenkwald abgedankten Soldaten ſelig geweſene 
Ehefrau“; im Volke hieß ſie nur die „Katzenmei“; am 26. November 1811, 

) Drurch die Familie Bender ſpielle Gengenbach allmählich eine Rolle im öſter— 
reichiſchen Offizierskorps; ſchon am 30. Dezember 1780 war hier der Major im Regi⸗- 
ment v. Bender Karl Ferdinand v. Mayer geſtorben; ſeine Frau Maria Anna war eben— 
falls eine geborene von Bender, Tochker des Zwölfers Friedrich Bender; bei der Be— 
erdigung war ein Major Joſeph v. Fahnenberg zugegen geweſen, ein Nachkomme des 
bekannten Freiburger Bürgermeiſters Mayer, den der Kaiſer wegen ſeiner bei der 
Belagerung von Freiburg im Spaniſchen Erbfolgekrieg bewieſenen Tapferkeit unter 
dem Prädikat „von Fahnenberg“ geadelt hatte. Dieſer Joſeph v. Fahnenberg hakte 
zur Frau eine Schweſter des Feldmarſchalls Columban v. Bender, der ſelbſt 1798 als 
Gouverneur von Böhmen in Prag ſtarb; ſie ſelbſt nannte ſich allerdings nach der 
großen Kaiſerin „Maria Thereſia“ und unterzeichnete auch ſo, als ſie 1799 gelegentlich 
noch als Patin fungierte; im Taufbuche aber heißt ihr Name „Anna Thereſia“, ſo 
genannt wohl nach ihrer Patin Anna, der Frau des Reichsſchultheißen Georg Friedrich 
Dornblüth. 

Der Name Fahnenberg lebte in Gengenbach bis zum Weltkriege dadurch fort, 
daß die Frau ein Kapital von 1500 Gulden vermachte, deſſen Zinſen haupkſächlich 
armen Handwerkslehrlingen helfen ſollte, etwas zu lernen; ſie ſtarb einen Tag vor 
ihrem 83. Geburtstage am 31. Dezember 1803. Ihr Univerſalerbe war ihr Neffe, der 
Feldmarſchalleutnant Joachim Baron v. Bender, der ebenfalls in Gengenbach be— 
graben liegt. 

Der Warſchall Columban v. Bender, der ſo alt wurde wie ſeine Schweſter, ver— 
machte wie auch jene dem Gengenbacher Kirchenfonds 150 Gulden zu einem Jahrtage. 

Als die Nachricht von ſeinem Tode (in Prag am 20. November 1798) in Gengenbach 
eintraf, ließ der Abt „aus beſonderer Freundſchaft“ für ſeinen großen Landsmann 
bereits am 10. Dezember in der Kloſterkirche und am 14. Dezember auch in der Pfarr— 
kirche auf dem Friedhofe „ein Amt mit 4 Nebenmeſſen halten“. 

Heute erinnert an ihn noch der vom MWarſchall geſtiftete St. Sebaſtiansaltar in 
der alten Martinskirche. Das Feſt des hl. Sebaſtian, des Peſtheiligen, deſſen Bild 
man wohl in den meiſten Kirchen jener Zeit findet, wurde in Gengenbach gemäß einem 
alten, in der Peſtzeit gemachten Gelübde als Feiertag mit Prozeſſion gehalten. Doch 
als General Bender ſeinen Altar ſtiftete, war die Peſtzeit längſt vorbei. Der Offizier 
Bender dachte bei Sebaſtian nicht mehr an den Peſtheiligen, ſondern an den kaiſer— 
lichen Offizier, wie die vielen Kriegsembleme auf dem Bilde es deutlich zeigen.
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morgens fünf Uhr, fand man ſie im Bermersbach tot; 74 Jahre war ſie 
alt geworden. Es ſcheint, daß manche dieſer Soldatenfrauen in Friedens— 
zeiten ſchwer an ein geordnetes Zuſammenleben zu gewöhnen waren; 
im Krieg hatten ſie vielleicht das Stehlen und Rauben als Berufsgeſchäft 
betrieben; nun konnten ſie es nicht mehr laſſen. Und erſt die noch 
ärmeren Soldaten kinder! Vielſagend iſt in dieſer Hinſicht der fol⸗ 
gende Eintrag im Totenbuche vom Jahre 1814: „Den 7. Wärz 1814 

ſtarb in dem Kerker des unverſehenen Todes eine Jaunerin, welche ſich 
bald Katharina Wagnerin, bald Wanglerinn, bald Wenglerinn in den 

Unterſuchungsakten nennte und vorgab, daß ſie 48 Jahre alt, ledig, 
katholiſcher Religion und ein Soldatenkind ſeye, ohne zu wiſſen, wo 
ſie geboren und erzogen ſeye. Sie wurde den 8. März begraben. Zeugen 
waren: der Amtsboth Hermann Weiß und Karl Biſchler, Bettelvogt.“ 
Iſt ein ſolches Menſchenſchickſal nicht ergreifend! 

Das Jahr 1814, das letzte der Napoleoniſchen Kriege, war anſcheinend 
überhaupt ein ſehr übles. Es herrſchte allenthalben eine böſe Seuche, 
anſcheinend „Nervenfieber“, d. i. Unterleibstyphus, der früher ſo oft die 
Menſchheit ſchon dezimiert hatte! Es ſtarben 1814 in Gengenbach allein 

308 Perſonen, davon mehr als die Hälfte in den erſten zwei Monaten, 
im Januar allein 77. Es waren ſehr viele Männer in den beſten Jahren 

von 30 bis 45 darunter. Einer der erſten war der „Kaiſerliche Spital— 
kaplan“ Jakob Wowadſchill; er ſtarb am 5. Januar und wurde „auf 
Verlangen des Phyſikats“, alſo des Kreisarztes, noch am gleichen Tage 

begraben; man tat das damals „wegen der Anſteckungsgefahr“. Ihm 
folgte 16 Tage ſpäter der Gengenbacher Stadtpfarrer und Dekan Franz 
Joſeph Jſenmann, erſt 40 Jahre alt. Sein Kaplan Lack), der ſeit 

drei Wochen die Pfarrbücher führte, fügte an: „Zeugen waren alle 
Pfarrgenoſſen, die den zu frühen Tod bedauerten.“ Wie ſo oft in 
Seuchenzeiten waren beide Geiſtliche Opfer ihres Berufes geworden. 
Auch Helden! 

Aber nicht bloß in Gengenbach ſtarben die Leute; gerade in jenen 
böſen Tagen wird auch der Tod von drei Soldaten aus der Pfarrei 
von auswärts gemeldet. Valentin Braun von Reichenbach ſtarb im 

Januar und Valentin Lugner von Gengenbach im Februar 1814 im 
Großherzoglichen Militärſpital in Ettlingen und gleichfalls im Februar 
Bernhard Zapf aus dem Schweibach im Wilitärſpital in Frauenalb an 

„Nervenfieber“, ferne der Heimat. Beide Lazarette waren in ehe. 

maligen Klöſtern untergebracht. 
Das Taufbuch. Wie verwüſtend die Revolutionskriege auf 
  

9 P. Gallus Lack (Franz Anton) kam vom Kloſter Schwarzach nach Gengen⸗ 
bach; er kehrte bald in ſeine Heimat Hagenau zurück (F 1837).
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dem Gebiete der Sitte im engeren Sinne gewirkt haben, ſieht man am 
beſten aus dem Taufbuche, das eine ſtarͤke Zunahme der außerehelichen 
Kinder verzeichnet. Wir beginnen mit 1789, alſo dem Jahre, in dem 
die Franzöſiſche Revolution anfing. Wir wollen zunächſt wieder die 
Zahlen ſprechen laſſen! Es wurden getauft: 

im Kinder davon im Kinder davon 
Jahre im ganzen uneheliche: Jahre im ganzen uneheliche: 

1789 149 4 1795 151 10 

1790 140 2 1796 159 11 

1791 152 1 1797 144 8 

1792 134 5 1798 143 11¹ 
1793 143 4 1799 140 8 

1794 12⁵ 3 1800 143 17 

Wir ſehen alſo, daß die Geburtenzahl auch jetzt etwas abſinkt; am 
tiefſten im Seuchenjahre 1794, um ſich dann bald wieder auf die alte 
Höhe zu erheben; aber die Erhöhung geſchieht auf der Grundlage der 
unehelichen Geburten. Es iſt auch zu beachten, daß von 1795 an regel— 
mäßig, alljährlich wenigſtens 2 bis 3 eheliche Soldatenkinder darunter 
ſind; 1799 waren es ihrer 55 am 15. September 1797 wird auch das Kind 

eines franzöſiſchen Soldakenpaares gekauft. Sodann ſind auch faſt 
regelmäßig einige fremde Eltern beteiligt, die gewöhnlich vor den Fran— 
zoſen nach Gengenbach geflohen waren; ſo z. B. flieht im Sommer 1796 
je eine Offenburgerin „vor dem grauſamen Einfall der feindlichen Fran— 

zoſen“ nach Mittelbach und Haigerach und ſchenkt dort einem Kinde das 
Leben. Wan flieht alſo in die Täler; Gengenbach an der Heerſtraße 
gilt als weniger ſicher; auch einige Elſäſſer, die aus ihrer Heimat vor 
den Brutalitäten der Revolution geflohen waren, kommen als Eltern 

vor. Daneben ſtammt alljährlich ein kleiner Prozenkſatz von „Vaga— 
bunden“, herumziehendem Volke, ab; namentlich die Uhrenmacher kom— 

men immer wieder vor. Auch bei den unehelichen iſt gewöhnlich ein 

Elternteil oder beide ohne feſten Wohnſitz. Außerlich iſt die große 
Steigerung der unehelichen Geburten zunächſt auf das Konto der Sol— 
daten zu ſetzen; die Steigerung ſetzt ein mit 1795, alſo mit dem Jahre, 
nach dem die Gegend ſtark mit Wilitär beſetzt war; 1795 und 1796 ſind 
in je drei Fällen „öſterreichiſche Soldaten“ als Väter angegeben; 1797 
werden es 8, wovon 2 „Patrioten“ waren. Im Jahre 1798 ſind 4 bis 

5 Kinder von „Patrioten“ zurückgeblieben; auch 1800 iſt noch bei mehr 

als einem Drittel der 17 unehelichen Kinder ein Soldat der Vater. 

Von den Franzoſen jener Zeit wird allgemein und überall geklagt, 
daß die Frauen und Jungfrauen unter ihren Gelüſten ſo ſchwer zu leiden
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gehabt hätten; wir haben ſchon 110 Jahre früher beim Franzoſenbrande 

Ahnliches gehört, und um 1500 beklagte man ebenſo die Gier der fran— 
zöſiſchen „Barbaren“, wie man ſie damals in Italien nannte. Die Luſt⸗ 
ſeuche, welche ſie mitbrachten, hieß ja deshalb damals auch in Gengen— 
bach „die franzöſiſche Krankheit“. 

Der Geiſt der Revolution ſpukte bald auch diesſeits des Rheins. 
Die vielen unehelichen Kinder, die man in den nächſten Jahrzehnten 

allenthalben in unſern Taufbüchern findet, ſind deukliche Spuren davon. 
Es kamen auch in Gengenbach ſolche Fälle vor, gewöhnlich zwiſchen den 
einzelnen Tälern; bei allen Fällen von 1790/91 ſtammt der Burſche von 
Oppenau, das Mädchen vom „Haiger“; auch die Nordracher werden 

öfter genannt; auch aus dem Oberdorfe ſtammten verſchiedene Sünder 

und Sünderinnen, aber nur ſehr ſelten aus der Stadt ſelbſt; auch im 
Jahre 1800 noch nicht. 

Woher man den Vater wußte?, wird mancher denken. Es beſtand 
die Gewohnheit, daß die „obstetrix jurata“ (pereidigte Hebamme) die 
Mutter in partus doloribus (Geburtswehen) nach dem Vater fragte; 
dieſe hatte dann den Namen „amtsgemäß“ mitzuteilen und mit dem 
Pfarrer den Eintrag im Taufbuche zu beſtätigen. Es kam dann aller— 
dings vor, daß die Hebamme auch angelogen wurde; uneheliche Vater— 

ſchaft wurde damals beſtraft; erſt Napoleon hat den Rechtsgrundſatz 
aufgeſtellt, daß das Fragen nach dem Vater verboten ſei; von ſeinem 
Geſetzbuche (Code Napoléon) ging er dann ins badiſche Landrecht über; 
im alten Gengenbach aber ſah man noch ſcharf auf Zucht und Ordnung; 
da gab es im Wiederholungsfalle die kustigatio“ (Prügelſtrafe), und 
wenn es ſich um einen handelte, der nicht zur Herrſchaft Gengenbach 

gehörte, drohte der Landesverweis; da kam es dann vor, daß manche 

uneheliche Mutter einen andern als Vater angab, der dann alle Mühe 

hatte, die Sache durch einen „Reinigungseid“ ſich wieder vom Halſe zu 

ſchaffen. Es kam nach Ausweis des Taufbuches auch vor, daß eine 
ſolche meretrix mendax“ (berlogene Dirne) ſchließlich doch noch zum 
Pfarrer ging, um die Wahrheit zu ſagen. 

Es war auch noch Gewohnheit, daß uneheliche Kinder ſo gut wie 

die ehelichen den Geſchlechtsnamen des Vaters bekamen. Aber erſt 

mußte man wiſſen, wie dieſer Vater hieß. Genug junge Wütter müſſen 
bekennen, daß ſie ihn nicht kännten; es ſei ein „unbekannter Soldat“, 
gar ein Franzoſe geweſen, der ſie vergewaltigt habe. Da war der 

Pfarrer dann in Not, welchen Namen er dem Kinde geben ſollte. Es 

bekennt eine, der Kerl ſei betrunken geweſen; alſo heißt das Kind eben 
„Ruſchmann“; eine andere weiß nur noch, daß er einen blauen Kittel 
getragen habe, alſo gibt der Pfarrer dem Kinde den Namen „Blau—
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rock“; einmal iſt er gnädiger, er nennt das Kind eines „Patrioten“, 
vielleicht um die Mutter zu tröſten, „Engel“. So hat alſo die Franzöſiſche 
Revolution in Gengenbach doch noch einen „Engel“ hinterlaſſen! — 

Es liegen im Gengenbacher Pfarrhauſe auch noch die Verkünd— 
bücher von 1707 an; ſie enthalten ein intereſſantes Spiegelbild der 
einzelnen Zeiterſcheinungen; die Pfarrer führen einen ſtändigen Kampf 
um einen beſſeren Beſuch des Jugendunterrichtes in den verſchiedenen 
Schularten und, namentlich ſeit die Franzoſen hier geweſen waren, auch 

gegen die öffentliche Unſittlichkeit, beſonders unter der Jugend. Der 
Pfarrer redet den Pfarrkindern z. B. am 10. Februar 1799, als ein 
neuer Einbruch der Franzoſen drohte, folgendes ins Gewiſſen: 

„Es iſt gar zu kleinmütig, ja, zu unvernünftig gehandelt, wenn ihr 
jetzt ſchon einander die Köpfe warm macht. Euere jungen Leute können 
noch mehr verdorben werden, als ſie es ſchon wirklich ſind, beſonders 

wenn ihr ſelbe ſo ſchlecht, wie bishero, in der Zucht und Ordnung haltet. 
Wenn alſo unſere Feinde uns den dritten überläſtigen Beſuch machen, 
ſo behaltet immer euern Gott vor Augen! Vernachläſſiget deshalb die 
öffentlichen Andachtsübungen gar nicht! Schickt euere Kinder und 

Dienſtboten nicht weniger in die Schulen und chriſtliche Lehren, wenn 

nicht wirkliche Kriegsdienſte dieſelben davon entfernen! Weiber! Mäd. 
chen! Seyt nicht fürwitzigg Denket allzeit gut teutſch! 
Sündigetenicht franzöſiſch! Alle! Alle! Erkennet die ver— 
diente Strafe euerer Sünden! Küſſet mit zitternden Lefzen, mit voller 
Reue und Zerknirſchung das gezückte Racheſchwerk, ſo wird es bald 
wieder in ſeine Scheide zurückkehren! Seid Brüder gegen einander! 

Verratet einander nicht ſelbſt! Haltet euch an euere Vorgeſetzten! Laſſet 
es euch nicht gereuen, wenn ihr mit dem Verluſte eines Teiles euerer 

Habſeligkeiten einen beträchtlicheren Schaden von der Gemeinde ab— 

wenden könnt! So wird auch dieſer Sturm unſere Gemeinde nicht ganz 
zuſammenreißen. Und dieſes iſt es, was euch euer Pfarrer zu verkünden 

nötig fand. Gut für euch, wenn ihr es verſtehet, beherziget und dadurch 

geheilt werdet!“ 

Das ſind gewiß kräftige Worte eines durchaus deutſch fühlenden 

Prieſters. Er wird manchmal ſogar noch kräftiger. Man kämpft auch 
öffentlich gegen das Laſter, beſonders auch dadurch, daß Mädchen, die 
gefallen waren, an der Fronleichnamsprozeſſion nicht „mit Zöpfen und 

Kränzen“, ſondern nur in der „Kappe“ teilnehmen durften. Nun gab 

es aber gleich wieder „Zank und Rangſtreit zwiſchen den WMädchen, die 
ihre Unſchuld noch hakten, und den andern, die ſie verloren hatten“; die 

„unſchuldigen“ wollten mit jenen „in der Kapp“ überhaupt nicht gehen. 

Der Pfarrer mahnt zu Eintracht und gebietet allen, „das Maul zu hal—
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ten“; denn gewöhnlich machten die den größten Lärm, die auch nicht 

mehr unſchuldig ſind. „Wer alſo noch unſchuldig iſt, kann es zeigen 
durch Zöpf und Kranz; ſo hat es ſeine äußere Ehr, und Gott, der im 
Stillen ſieht, beurteilet das Innere; das beurteilende Geſchwätz aber ſoll 
unterbleiben!“ So lautet z. B. eine Mahnung vom 9. Juni 1811, die 
ähnlich auch ſpäter wiederkehrt. Immer und immer wieder warnt 

Pfarrer Iſenmann vor den Gefahren des nächtlichen Herumſchwärmens 
und vor den vielen Tanzgelegenheiten, die es gab, ſeit Gengenbach 
badiſch geworden war; ſelbſt die Johannesweinweihe gibt ihm Anlaß 

zu mahnen. 

Unter den kaufenden Prieſtern findet man zu Ende des 18. Jahr— 
hunderts öfters auch den Profeſſor P. Coeleſtin Quintenz angegeben; es 
iſt der bekannte Erfinder der Brückenwaage; ſein Bruder Franz war 

hier wohl der erſte anſäſſige Uhrenmacher; die Schweſter Lutgardis war 

ſeit 3. Februar 1794 an den Gengenbacher Schulmeiſter Joſeph Hecht, 
einen Schwaben, verheiratet. Der Gengenbacher Stammvater der 

Quintenz war ebenfalls „Schulmeiſter“ geweſen. Nach Gothein ver— 
dankt die Schwarzwälder Uhren- und Orcheſterinduſtrie den Benedik— 
tinern ſehr viel. Mag ſein, daß der Gengenbacher Uhrenmacher und 
ſein Bruder oft beiſammen ſaßen und experimentierten. 

Im Ehebuche ſind die Spuren der böſen Zeit noch deutlicher 
wahrzunehmen. Es heirateten: 

1788 41 Paare 1795 26 Paare 
1789 405 1796 
1790 3 1797 2 
17901¹ E 1798 40 „ 
1792 199 1799 29 
1793 21„ 1800 41 
1794 39 „ 

Nimmt man eine Zahl von etwa 40 als normalen Durchſchnitt, ſo 
ſind in dieſen zehn Jahren von 1790 bis 1799 112 Hochzeiten ausge— 
fallen. Es waren in den böſen Jahren allerdings auch eine gewiſſe An— 

zahl junger Leute durch den Tod im heiratsfähigen Alter ausgeſchieden, 
und viele junge Männer ſtanden in aller Welt unter den Waffen. Als 

die „Patrioten“ kamen, ſtand das Heiratsgeſchäft gleich für ein Viertel— 
jahr ganz ſtill. Als die Zeiten wieder ruhiger wurden, fanden 1812 

gleich 58 Trauungen ſtatt und zwei Jahre ſpäter wenigſtens 55. 

Soldatenhochzeiten fallen jetzt ganz aus. Doch im Jahre 1795 gab 
es einen militäriſchen Hochzeitsſkandal. „Der verſtorbene Gengenbacher 

Engelwirt Joſeph Kling und ſeine gleichfalls verſtorbene Frau Barbara
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Fauz hatten eine Tochter Walburgis hinterlaſſen, die im Dezember 1795 
14 Jahre und 9 Wonate alt war; ſie wohnte bei ihrem Vetter, der ihr 
Vormund war; beim Apotheker aber war der erſte militäriſche Chirurg 
des ſchwäbiſchen Kreisheeres, Friedrich Gottlieb Müller aus Stuttgart, 
einquartiert; ohne daß die Verwandten, der Pfarrer oder der Magiſtrat 
etwas davon wußten, war das Gänschen um Witternacht aus ihrer 

Wohnung gegangen und Wüller hatte ſie in ſein Quartier gebracht; 

dort wartete auf die beiden bereits ein proteſtantiſcher Geiſtlicher, der 

ſie ſofort ohne weiteres traute. Das war gegen alles bürgerliche und 
kirchliche Geſetz. Sobald man auf dem Rathauſe etwas davon erfuhr, 
wandte man ſich ſofort an das Generalkommando und erhob dort gegen 
die offenbare Geſetzesverletzung durch den böſen Übeltäter Beſchwerde. 
Wan forderte auch mich auf, Klage zu erheben, da das Vorgehen auch 
die biſchöflichen und pfarrlichen Rechte verletze. Durch gemeinſame 
Schritte beim Herzog von Würktemberg und dem ſchwäbiſchen Kreiſe 
ſollte dieſe Rechtsverletzung wieder in Ordnung gebracht werden; es 
liege hier auch eine offenbare Verletzung des Weſtfäliſchen Friedens vor. 
Ich wandte mich alſo ſofort an das Generalvikariat; von der Seite 
hörte ich aber nur eine allgemeine Klage über das herrſchende Sitten⸗ 

verderbnis und die Weiſung, der neue Abt Bernhard (Schwörer), der 

ja mit dem Herzog von Würktemberg gut befreundet ſei, ſolle ſich an 
dieſen wenden und ſuchen, den Fall im Guten zu ſchlichten. Ich trug 
die Sache dem Abte vor, der ſich ſeinerſeits mit bitteren Vorwürfen 
gegen den böswilligen Bräutigam an das höchſte Wilitärgericht wandte. 
Inzwiſchen erhielt der Stadtrat vom Generalkommando eine ziemlich 
höfliche Antwort; es habe die Genehmigung zur Trauung gegeben, weil 

eine ſchriftliche Zuſtimmung dazu ſeitens des Vormundes vorgelegt wor⸗ 
den ſei. Dieſes Schreiben legte der Syndikus der Stadt, Herr Stäbel, 
alsbald dem Gerichte vor mit dem Anfügen, ein Vormund habe kein 

Recht über die Perſonen; das ſei Sache des Rates; der aber halte die 

Ehe aus den ſicherſten Gründen für ungeſetzlich; das Vorgehen wider— 
ſpreche auch dem, was bei Proteſtanten ſonſt üblich ſei. Darauf kam 

ſofort der Director des genannten Wilitärgerichts, der ſog. Auditor, hier- 
her, um mit dem Rate zu verhandeln. Nach langem Hin und Her ver— 

langte die Stadt die Beachtung folgender Punkte: 1. der Herr Wüller 
müſſe ſeine entführte Braut ſofort ins Haus ihres Vetters, das ſie bös⸗ 
willigerweiſe verlaſſen hatte, wieder zurückbringen; 2. die beiden müß⸗ 
ten von einander getrennt bleiben, bis die üblichen Proklamationen in 

der Kirche erfolgt und die Ehe nach katholiſchem Ritus abgeſchloſſen ſei; 
3. die Braut müſſe ſofort dem Stadtrate vorgeführt werden und dort 
die Buße bezahlen, die ihr für ihr Vorgehen auferlegt werde; 4. der
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Bräutigam müſſe in Übereinſtimmung mit den Verwandten in üblicher 
Weiſe den Stadtrat bitten, daß das Mädchen ihm als Braut gegeben 
werde; 5. darauf müſſe ein den Geſetzen entſprechender Ehevertrag vor 
dem Stadtrate abgeſchloſſen werden; 6. danach müßten ſie ſich zum 
Pfarrer begeben und ihn um die Vornahme der Trauung erſuchen; 
7. ſchließlich müſſe die Trauung vor dem katholiſchen Pfarrer erfolgen. 

Nur ſchwer nahm der Auditor dieſe Bedingungen an; dagegen 
wehrte er ſich beſonders, daß die Trauung vor dem katholiſchen Pfarrer 

erfolgen ſolle; es dürften auch die proteſtantiſchen Geiſtlichen den Ehe— 

konſens entgegennehmen. Der Stadtrat legte aber Wert darauf, daß 
in dieſer Hinſicht die Kirchengeſetze reſpektiert würden, und verlangte die 
genaue Erfüllung ſeiner Bedingungen; nur das geſtand man dem 

Auditor zu, daß er ſich mit dem Abte als dem biſchöflichen Kommiſſäre 

darüber beſprechen könne; wenn derſelbe in einem Punkte nachgebe, 

ſo wolle man ſich damit beruhigen. Der Abt war vom Syndikus der 

Stadt über den Fall bereits unterrichtet. Der Auditor gab ſich bei dem 
Abte alle Mühe; doch auch er blieb bei den ſeitens der Stadt bereits 

fixierten Forderungen ſtehen; ſchließlich gab der Auditor nach; es wurde 

aber geſtattet, daß nur eine einzige Proklamation ſtattfinden ſolle, da— 
mit die Sache in kürzeſter Zeit erledigt werden könne; ſo fand am 

19. Dezember die Verkündigung und am Sonntag, den 20. Dezember 1795, 

gleich die Trauung ſtatt, womit der Streit erledigt war.“ 
Kurz vor dieſem Stuttgarter Wüller hatte ein anderer Wilitär— 

chirurg, Franz Körſchner, der ſeit fünf Jahren beim Regiment v. Kauniz 

diente, die Tochter Maria Anna des Gengenbacher Stadtſchreibers 

Georg Künſtle geheiratet, während ihr Bruder, der Phyſikus Dr. Karl 

Künſtle, in Schuttern die Tochter Luiſe des Gengenbacher Poſtmeiſters 
Ludwig Keim heimgeführt hatte, und vier Jahre ſpäter ihre jüngere 
Schweſter Helene in Ruſt den Sohn Johann des 7 Oberamtmanns 

Franz Taver von Mohr von Ettenheim ehelichte. — 

Emigranten, das ſind Franzoſen, die vor den Brutalitäten 

der Revolution ſich in unſer Gebiet geflüchtet haben; ſolche begegnen 

uns in den Pfarrbüchern ſchon ab 1789. Es ſterben auch einige hier, wie 
die Frau des Advokaten Eggs vom „Gerichte des Oberelſaſſes“, alſo 
wohl aus Kolmar. Der Apotheker Kremp iſt gelegentlich ebenfalls aus 

dem Oberelſaß zurückgekehrt; er war ein Sohn des 7 Gengenbacher 
Kanzleidirektors. Eine beſondere Rolle haben die „Emigranken“ aber 

nie geſpielt, weil der Rat ſolche faſt nie hereinließ. 

Seit über 1000 Jahren hatte nun das Gengenbacher Kloſter be— 

ſtanden. Von ihm aus war die Gegend beſiedelt und kultiviert worden; 

im Verlaufe der Jahrhunderte hatte ſich um das Kloſter die Stadt ge—
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bildet, die ſchließlich mit den umliegenden Tälern ein freies Reichsgebiet 

wurde. Nun verſank das alles. Die Wellen der Franzöſiſchen Revo— 
lution überfluteten auch Deutſchland und ſchwemmten ſo vieles hinweg, 

das ſeit Jahrhunderten beſtanden hatte. Das Kloſter wurde aufgehoben, 
und die Stadt verlor ihre Selbſtändigkeit. Dieſen Vorgängen begegnen 
wir auch im Totenbuche der Pfarrei. Zuerſt ſtarb der letzte Reichs— 
ſchultheiß. Das Totenbuch berichtet: „Im Jahre 1806 am 3. Auguſt ſtarb 

der edle Herr Dr. Anton von Rinecker, der letzte Reichs- 

ſchultheiß der Stadt; er war nach Übergang des Gebietes an den 

Kurfürſten von Baden Geh. Hofrat dieſes Fürſtentums. Er ſtarb, mit 
allen Sterbeſakramenten verſehen, im 58. Lebensjahre. Am 5. Auguſt 
wurde er auf unſerem Pfarrfriedhofe begraben. Zeugen waren: der 
edle Herr Ludwig von Rinecker und der edle Herr Joſeph Rinecker, 
beide Oberſtwachtmeiſter im kaiſerl. öſterreich. Regiment von Bender. 

Joh. Bapt. VMayer, Pfarrer.“ 

Die Brüder des letzten Schultheißen waren alſo ihrem Kaiſer treu ge— 

blieben; ſie wurden Offiziere in dem Regimente, das nach ihrem großen 
Landsmann Warſchall Blaſius Columban von Bender den ehrenden 

Namen trug und ſich großenteils aus vorderöſterreichiſchem Gebiete 
rekrutierte. Das beachtenswerte Haus Rinecker ſteht heute noch in 

Gengenbach. 

Der Stadt folgt das Kloſter. Der letzte Pfarrer, der zugleich 
Conventual des Kloſters war, ſchreibt nach dem 30. September 1807 ins 

Totenbuch: „Hiermit endet meine Verwaltung der Pfarrei Gengenbach. 

Als nämlich unſer Kloſter unterdrückt wurde und alle ſeine Einkünfte 

an die Warkgrafſchaft Baden, die jetzt den vornehmeren Titel eines 

Großherzogtums bekommen hat, übergingen, wurden alle Ordensleute 

zu Weltprieſtern gemacht; ſie bekamen teils Pfarreien, teils bekamen 
ſie eine Penſion; die hieſige Pfarrei iſt gut ausgeſtattet; ſie ſoll fortan 
von einem Oberpfarrer und vier Vikaren betreut werden; doch ich habe, 

nicht ohne Gott um Erleuchtung gebeten zu haben, ganz freiwillig auf 

dieſelbe verzichtet; ſo wurde ſie vom Großherzog als dem Patrone dem 
Herrn Franz Joſeph Iſenmann übertragen, der im Kloſter den Namen 

Benedikt gehabt hatte. Der biſchöfliche Generalvikar und Erzprieſter 

Norbert Fahrländer hat ihn feierlich inveſtiert. — Daß er allen Leben— 

den, die ihm anvertraut ſind, ein ausgezeichneter Lehrer, den Kranken 
ein unermüdlicher Helfer, den Verſtorbenen ein frommer Fürſprecher 

ſein möge, darum betet ſein Vorgänger, der im Kloſter als Prior und 

Pfarrer Johannes Baptiſt hieß, jetzt aber infolge eines unſeligen Wech- 

ſels und Verderbniſſes aller Dinge heißt: Ignaz Mayer. Weltprieſter.“ 

Die Ortenau. 3
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Mayer war im gleichen Jahre 1754 geboren wie der Abt Bernhard 

Schwörer, ſtarb aber erſt 1826. In den Pfarrbüchern wird er als 

„Profeſſor der Philoſophie“ bezeichnet, bevor er Pfarrer wurde. 
Es liegt viel Wehmut in ſeinem Abſchiede. Daß der Nachfolger 

Iſenmann den Kranken ein „unermüdlicher Helfer“ wurde, haben wir 

bereits geſehen; denn er ſtarb ſchon nach ſieben Jahren, angeſteckt von 

den Typhuskranken, denen er Beiſtand geleiſtet hatte. Iſenmann war 

1774 in Zell a. H. geboren; 1812 war er Dekan geworden. 
Schließlich ſei auch noch der Eintrag über den letzten Abt von 

Gengenbach angeſchloſſen; er lautet: „Den 28. Juli 1817 ſtarb der un— 
vergeßliche Se. Hochwürden und Gnaden der ehemalige Herr Reichs— 
prälat Bernhard Maria Schwörer, abends 4 Uhr eines plötzlichen 

Todes im Beichtſtuhle, der die ganze Pfarrgemeinde in tiefſte Trauer 
verſetzte und mit allem Recht von allen beweint wurde, Sohn des 

Herrn Andreas Schwörer Adlerwirts dahier und der Walburg Stöckle, 

63 Jahre alt. Er wurde begraben den 30. September, morgens 10 Uhr. 

Zeugen waren: der Hochw. Herr P. Prior Joh. Baptiſt Mayer und der 

Hochw. Herr P. Superior Wathias Siffert, beede aus dem hieſigen, 

ehemaligen Reichsſtift Mitglieder. Joh. B. Buohler, Pfarrverweſer.“ 
Der letzte Abt von Gengenbach ſtammte alſo aus der Stadt ſelbſt; 

geboren am 17. März 1754, hatte er bei der Taufe die Namen Georg 
Jakob erhalten. Bevor er 1792 Abt wurde, war er einige Zeit Prior 

geweſen, womit gewöhnlich die Pfarrei verbunden war. 

Eine jüngere Schweſter von ihm war mit dem hieſigen Phyſikus 

Dr. Joſeph Beck verheiratet; aus dieſer Ehe ſtammte der Sohn Bernhard 

Placidus, der ſpäter ſeinem Onkel, der auch ſein Taufpate war, an der 

Oſtwand der Sakriſtei der Friedhofskirche eine Gedenktafel geſetzt hat; 
er nennt ſich darauf ſelbſt „Der dankbare Neffe K. K. Generalskriegs— 

kommiſſär“. 
Der Benediktiner P. Marquard Schwörer vom Kloſter Schut— 

tern war wohl ein Bruder des Adlerwirts Andreas Schwörer geweſen; 
wenigſtens wurde in Gengenbach ein gemeinſamer Jahrtag für beide 
geſtiftet. Er iſt als Pfarrer von Oberſchopfheim geſtorben. 

Abſchließend darf geſagt werden, daß Gengenbach als Freie Reichs- 
ſtadt und Kloſter doch ein beachtenswerter kultureller Mittelpunkt war; 

es iſt doch eine hübſche Anzahl hervorragender Männer in Welt und 

Kirche, die allein im 18. Jahrhundert aus ſeiner Mitte hervorgegangen 

ſind und dann in alle Welt zerſtreut wurden, weswegen eben leider auch 
alle jene führenden Familien heute verſchwunden ſind. 

Augustin Kastl.



Geſchichle von 

Holel und Penſion „Poſt“in Hornberg. 

Das Gaſthaus zum „Löwen“ und ſeine erſten Wirke. 

Das heutige Hotel „Poſt“ ging aus der ehemaligen Realgaſtwirt— 

ſchaft zum „Löwen“ hervor, die urſprünglich zum „Rothen Löwen“ hieß. 

Nach den Einträgen im älteſten Lagerbuch der Stadt Hornberg beſtand 

das Wirtshaus zum „Rothen Löwen“ ſchon um das Jahr 1560 und 

gehört ſomit zu den älteſten Gaſtſtätten in Hornberg und der näheren 
und weikeren Umgebung. Geſchichtlich 

nachweisbar kann das Hotel „Poſt“ heute 

auf eine Vergangenheit von nahezu 400 

Jahren zurückblichen. Anno 1590 iſt als 
„Rothlöwenwirk“ genannt Simon Engel— 
herr Engelher) und nach ihm Johann 
Schumacher. Es mag wohl ſein, daß Johann 

Schumacher als „Rothlöwenwirt“ die Not 

und das Elend des Dreißigjährigen Krie- 
ges in ſeinen Anfangsjahren miterlebte. 
Im Jahre 1686 iſt Sebaſtian Aberle als 
„Rothlöwenwirt“ angeführt. Unter ihm richtete ſein Schwager Kaſpar 
Scherer (Schehrer), Bürger, Schnitt- und Wundarzt, im „Rothen 

Löwen“ eine Badeſtube ein, wozu ihm am 19. April 1686 Herzog 

Friedrich Carl von Württemberg die Konzeſſion erteilte. Nach 
einem Eintrag im Trauungsbuch der evangeliſchen Stadtpfarrei Horn— 
berg war um 1700 und einige Jahre nachher Hans Dorner „Roth— 

löwenwirt“. Nach ihm, etwa von 1710 an, iſt Johannes Baumann als 

Bäcker und „Löwenwirth“ eingetragen. Johannes Baumann wurde in 
Hornberg am 20. Auguſt 1715 getraut mit Maria Katharina Dolmetſch 
aus Sulz a. N. Johannes Baumann iſt von Tirol in Hornberg einge- 

wandert; aber in dem Trauungseintrag fehlen die Namen der Eltern 
und der Geburtsort. Die Nachkommen des Johannes Baumann be— 

ſaßen den „Löwen“ bis 1872, alſo 160 Jahre lang, regelmäßig vom 
Vater auf den Sohn vererbt. 
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Auszüge aus dem älteſten Lagerbuch über den „Löwen“. 

1. Johann Baumann — „Beck und Löwenwirth“, hievor Sebaſtian Aberle, anno 
1590 Simon Engelherr — zinſt aus ſeinem Haus und Hofraithen mit Garten, alles 
aneinander, ob dem Kirchhof, zwiſchen Andreä Wörlins und Jakob Holzers Behauſung 
einerſeits, andererſeits der Herrſchaft Waſſer, dem Reichenbach gelegen, vornen an die 
Gaß, hinten auf Ludwig Kalins Haus und Garten, auf das Almendgrün ſtoßend: 
1 Schilling Pfennig Rappen — 4 Xr 5 Heller. 

2. Johann Baumann: Löwenwirth, zinſt aus ſeinem Platz, worauf ein Kraut- 
garten geweſen, bei der Kirchmauer, zwiſchen der gemelten Kirchmauer und der Land— 
ſtraße gelegen, ſtoßt oben an Kaſpar Schehrers Schnitt und Wundarzten Haus, unken 
auf gemelter Straße aufſitzend: 6 Pfennig Rappen 2 Xr 3 Heller. 

3. Johannes Baumann: Löwenwirth, vorher Sebaſtian Aberle — ehedeſſen 

Johann Schumacher — anno 1590 Simon Engelherr — zinſt aus ſeinem Acker am 
Leuttenberg, genannt Roßacker — 2 Kkr 3 Heller. 

4. Am 19. April 1686 erteilt Herzog Friedrich Carl die Konzeſſion, daß Kaſpar 
Scherer, Bürger, auch Schnitt- und Wundarzt, in dem Hauſe des „Rothen Löwen— 
wirths“ Sebaſtian Aberle, ſeines Schwehrs (Schwagers), ein Bad einrichten darf. 

5. Weiterhin iſt in einem Eintrag im Lagerbuch 1590 über Bodenzins Sebaſtian 
Aberle als „Rothlöwenwirth“ angeführt. 

Die Beifügung „Roth“ bzw. „Rothen“ fiel bald nach 1700 weg. 

Nach den Einträgen in den Grundbüchern (von 1819 an) und in den 
bezirksamtlichen Konzeſſionen zum Wirtſchaftsbetrieb führte das Gaſt— 
haus das Schild „Zum Löwen“ bis 1874. In der bezirksamtlichen Kon— 

zeſſion vom 14. Auguſt 1874 erſchien erſtmals als Schild „Gaftwirtſchaft 
zur Poſt“ (Löwen). 

Einrichtung der Poſt im „Löwen“ und Umwandlung des Schildes in: 

„Zur Poſt“. 

Nach der Einführung des regelmäßigen Poſtverkehrs vom Kinzigtal 

durch das Gutachtal über Hornberg, über die Benzebene und den Brogen 

in die Baar und in das Donautal 1755 wurde im „Löwen“ in Hornberg 

eine Poſtſtelle errichtet, und der jeweilige Löwenwirt war Poſtverwal— 

ter und damit auch herzoglicher Beamter. Als erſtem Poſtverwalter be— 

gegnen wir Joſeph Friedrich Baumann 6 1728; 1811). Unter den 

Beamten, die das herzogliche Adreßbuch auf das Jahr 1783 aufzählt, 

iſt für die Stadt Hornberg Joſeph Friedrich Baumann als Poſtverwalter 

angeführt. Der noch gut erhaltene Grabſtein ſeines Sohnes Chriſtian 

Baumann (“1765; F 1827) trägt in der Inſchrift den Titel: „Herzog— 

licher Poſtverwalter“. 
Allgemein wurde nun von den Hornbergern dem „Löwen“ die Be— 

zeichnung „Poſt“ beigelegt, die dann auch von behördlichen Stellen über— 

nommen wurde. Wie ſchon angedeutet, erteilte das Bezirksamt Triberg 
am 14. Auguſt 1874 die Konzeſſion für die „Gaſtwirtſchaft zur Poſt“ 
(Löwen) in der Genehmigung vom 20. Mai 1908 heißt es „der Betrieb
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der Realgaſtwirtſchaft zur Poſt“, und in einer bezirksamtlichen Mit⸗ 
teilung von 1912 erſchien das Gaſthaus als „Hotel Poſt“. Damit war 
der ehrwürdige Namen zum „Löwen“ auch im behördlichen Verkehr 

verſchwunden und zwar ohne weitere Formalitäten. Heute wiſſen nur 
noch wenige Leute etwas vom „Löwen“ am Kirchenplatz; ſie kennen nur 

„Hotel und Penſion Poſt“. An die Zeit, da im Hauſe die Poſt unter- 
gebracht war, erinnern noch die Offnung zum Briefeinwurf an dem 

Geſimsſtein rechts vom Eingang und ein eingebauter Aktenſchrank in 
dem Zimmer, in dem ſich heute das Hotelbüro befindet. 

Im Zuſammenhang mit dem oben Angeführten ſei erwähnt, daß auf 
dem Anweſen der Gerberei J. C. Moſetter in der Zeit des regen Poſt— 
kutſchenverkehrs eine Fuhrhalterei mit einem großen Pferdeſtall be⸗ 
ſtand, in dem ſtets eine große Anzahl Pferde für die Poſt in Bereit— 

ſchaft war. Die Fuhrhalterei gehörte einem Herrn Hummel aus Frank— 

furt a. M.; im Volksmund lebte dieſer Stall noch viele Jahre nach ſeiner 
Aufhebung als „Hummelſtall“ weiter. 

übergang an Baden und Verlegung der Poftſtelle. 

Wit der Abtretung von Stadt und Amt Hornberg von Würktem- 
berg an Baden 1810 ging auch die Herzoglich Württembergiſche Poſt— 

halterei in Hornberg an die badiſche Poſt über, und die Poſthalter waren 
dann bis zur Einführung der Reichspoſt badiſche Beamte. (Nach der 

Poſtſtempelkunde beſaß von 1801 bis 1820 Krummenſchiltach einen 
Rayonſtempel für Rayon 2.) Unter dem letzten Löwenwirt und Poſt- 
halter Jakob Friedrich Ludwig Baumann wurde nach dem Deutſch— 

Franzöſiſchen Kriege die hieſige Poſtſtelle 1871 verlegt, zunächſt in das 

Haus neben dem Hotel „Sonne“, das heute Herrn Schneidermeiſter 

Reutter gehört, dann nebenan in das heute von Herrn Dr. Ortmann 

bewohnte Haus und endlich in das Gebäude in der oberen Werderſtraße, 

die ſeit der Machtübernahme 1933 „Adolf-Hitler-Straße“ heißt. 

Fürflenbeſuch im „Löwen“. 

Auf einer Fahrt durch das Gutachtal hatte der „Löwen“ die Ehre, 

Großherzog Leopold (1830 bis 1852) als Gaſt zu empfangen und zu be— 
wirten. Da der damalige Löwenwirt auch das Gaſthaus zum „Kreuz“ 

in Triberg beſaß, ſo wurde Großherzog Leopold auch vom Hornberger 
Löwenwirt im „Kreuz“ in Triberg begrüßt. Der Großherzog ſprach ſeine 
Verwunderung aus, daß der Löwenwirt ſo raſch nach Triberg gekommen 

ſei. (Das Gaſthaus zum „Kreuz“ iſt eingegangen und war das Gebäude, 
in dem ſich heute das Amtsgericht befindet. Die Kreuzbrücke erinnert
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noch an das ehemalige Gaſthaus. In der Nähe ſtehen das Gerwig— 

Denkmal und der Bahnhof.) 

Sonderrecht des „Löwen“ durch Befreiung von der Feierabendſtunde. 

In der Zeit des Poſtkutſchenverkehrs bekam das Gaſthaus zum 
„Löwen“ mit der Poſthalterei das Recht, die ganze Nacht offen zu 
halten. Für den „Löwen“ gab es alſo keine Feierabendſtunde; die ſtaat— 
liche Aufſichtsbehörde gewährte im Jahre 1907 dieſes Recht weiter; für 
die Weitererhaltung der Befreiung von der Feierabendſtunde mußten 
die damaligen Poſtwirte Wilhelm Lehnis und Karl Lehnis eine Gebühr 
von 140 entrichten. Im Kriegsjahr 1915 wurde dem „Poſthotel“ die— 
ſes Recht entzogen, und heute gilt die Feierabendſtunde auch für die 

Gäſte und für die „zum Hocken“ geneigten trinkfeſten Männer des 

„Poſthotels“. 

Zerſtörung des „Löwen“ durch Brand und Wiederaufbau. 

Die Löwenwirte und Poſthalter aus der Familie Baumann waren 
im allgemeinen recht begüterte und angeſehene Leute; auch das „Poſt— 

höfle“ rechts an der Straße nach Reichenbach war ihr Eigentum mit 
einem gut eingerichteten Weinkeller. 1859 wurde das Gaſthaus zum 
„Löwen“ von einer ſchweren Heimſuchung betroffen; der Blitz ſchlug 
ein und zündete, ſo daß der vordere Teil des einſtöckigen Gebäudes ab— 

brannte. Dabei kam auch eine Frau durch herabſtürzende brennende 

Balken ums Leben. Kirchenrat a. D. Hermann Viſcher in Heidelberg, 

deſſen Vater Adolf Viſcher von 1851 bis 1863 Stadtpfarrer und Dekan 
in Hornberg war, erinnert ſich noch gut an dieſen Brand; denn das 
Pfarrhaus ſtand und ſteht heute noch gegenüber vom „Poſthotel“. Er 
ſchreibt: „Notdürftig gekleidet, mußten wir in der ſtockfinſteren Ge— 
witternacht zwiſchen dem Pfarrhaus und dem brennenden Hauſe zu Be— 

kannten in der Gutachſtraße flüchten.“ 

1860 wurde das Haus wieder aufgebaut und dabei weiter zurück⸗ 
verlegt; die Zahl 1860 über dem Türſturz am Eingang erinnert an den 
Wiederaufbau. In den hinteren Räumen befand ſich eine Zeitlang die 
Holzſchnitzerei der Brüder Wilhelm Lehnis und Karl Lehnis, die 1874 
das Gaſthaus übernahmen, 1882 einen zweiten Stock errichteten und 

1888 den geräumigen Saal hinter der Wirtſchaftsſtube einbauen ließen. 

Reihenfolge der Löwenwirke und Poftwirke. 

1. Simon Engelherr um 1590. 2. Johann Schumacher nach 1600. 3. Sebaſtian 
Aberle um 1690. 4. Hans Dorner um 1700. 5. Johannes Baumann: von Tirol 
zugewandert, verh. 20. 8. 1715 mit Waria Katharina Dolmetſch von Sulz am Neckar.
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6. Joſeph Friedrich Baumann: Sohn von Johannes Baumann, geb. 10. 7. 1728, geſt. 
14. 2. 1811, verh. in 1. Ehe 15. 4. 1749 mit Maria Haas von Lehengericht, geſt. 
30. 1. 1783, verh. in 2. Ehe mit Barbara Friederika ... 7. Chriſtian Baumann: Sohn 
von Joſeph Friedrich Baumann aus 1. Ehe, geb. 24. 12. 1765, geſt. 11. 3. 1827, verh. 
in 1. Ehe mit Anna Maria Schondelmaier aus Reichenbach, geb. 23. 3. 1770, geſt. 
19. 7. 1822. — Die Grabplatte von Chriſtian Baumann mit Frau Anna Maria Bau- 
mann in der Mauer zwiſchen Friedhof und Garten des Gallionhauſes mit Inſchrift iſt 
noch gut erhalten. 8. Georg Jakob Baumann: 4. Kind von Chriſtian Baumann, geb. 
23. 2. 1805, geſt. 10. 6. 1834, verh. in 1. Ehe 18. 9. 1827 mit Magdalena Fiſcher, 
geſt. 14. 8. 1830, verh. in 2. Ehe 1. 3. 1831 mit Maria Luiſe Kaſpar von Schaffhauſen, 
geb. 12. 12. 1813, geſt. 18. 12. 1880. 9. Chriſtian Friedrich Baumann: Sohn von 
Chriſtian Baumann, Bruder von Georg Jak. Baumann, geb. 14. 5. 1814, geſt. 14. 9. 1847 
in Triberg, verh. 30. 6. 1835 mit Maria Luiſe Baumann, geb. Kaſpar, alſo mit der 
Witwe ſeines Bruders Georg Baumann. 10. Gottlieb Chriſtian Schlick: geſt. 15. 5. 1862 
jedenfalls in Triberg, verh. 4. 5. 1848 mit Maria Luiſe Baumann, geb. Kaſpar. — 
Maria Luiſe Kaſpar war ſomit 3mal verheiratet und zwar in 1. Ehe als 2. Frau des 
Georg Jakob Baumann, 2. Ehe mit Chriſtian Friedrich Baumann, 3. Ehe mit Gottlieb 
Chriſtian Schlick. Das Kind aus 1. Ehe war Jakob Friedrich Ludwig Baumann, geb. 
29. 9. 1834, alſo nach dem Tode ſeines Vaters. Es hat nun den Anſchein, daß die 
Eltern Schlick das Geſchäft bis zur Volljährigkeit von Jakob Friedrich Ludwig Bau⸗ 
mann führten, die 1855 erfolgte. 11. Jakob Friedrich Ludwig Baumann: Sohn von 
Georg Jakob Baumann, geb. 29. 9. 1834, geſt. 11. 1. 1874, verh. 4. 10. 1855 mit Maria 
Eliſabetha Hein aus Sulz am Neckar. Die Ehe war kinderlos. 1872 gaben die Leute 
das Geſchäft auf und nahmen Wohnung in ihrem Landhaus, jetzt Familie Obergfell⸗ 
Berthold gehörend. Nach dem Tode ihres Mannes 1874 blieb die Witwe noch einige 
Jahre in Hornberg, verkaufte dann ihr Landhaus und kehrte wieder in ihre Heimat 
Sulz am Neckar zurück, wo ſie hochbekagt ſtarb. 12. Guſtav Mangold 1872 bis 1874. 
13. Wilhelm Lehnis und Karl Lehnis 1874 bis 1908. 14. Otto Bohny 1908 bis 1912; 
er hatte vorher das Jeſuitenſchloß in Merzhauſen bei Freiburg. 15. Ernſt Schreiber. 
16. Frau Liſette Schreiber, geb. Wöhrle. 

Wie ſchon erwähnt und wie aus der Reihenfolge zu erſehen iſt, 

war das Gaſthaus mit der 1755 eingerichteten Poſthalterei von 1710 bis 

1872 im Beſitze der Familie Baumann. Von 1872 an wechſelten die 
Inhaber und Eigentümer häufig. Im Februar 1913 wurde das Hotel 
von Herrn Ernſt Schreiber käuflich erworben und blieb damit in feſter 
Hand. Die Witwe des 1934 verſtorbenen Herrn Schreiber, Frau Liſette 
Schreiber, führt das Hotel nach manchen baulichen Anderungen 
und zeitgemäßen Einrichtungen weiter unter dem Schild „Hotel und 

Penſion Poſt Konrad Heck.



Ein Walefizgericht mit Hinrichtung 

in Triberg im Jahre 1686. 

Vorbemerkungen. Die nachſtehende Darſtellung über den 
Verlauf und die Unkoſten eines Kriminalprozeſſes mit Hinrichtung vom 

Jahre 1686 in Triberg ſtützt ſich auf das amtliche „Unkoſtenverzeichnis“ 
und auf den behördlichen Briefwechſel). Es iſt meines Wiſſens das 
einzige Dokument dieſer Art für die Herrſchaft Triberg. 

Der Prozeß währte vom 16. März bis 26. April 1686. Ort der 
Prozeßführung war Triberg als Sitz der vorderöſterreichiſchen (k. k.) 

Kameralherrſchaft Triberg und Waldshut als (damaliger) Sitz der vor— 
deröſterreichiſchen Landesregierung. Die öffentliche Anklage richtete 
ſich gegen den neunzehnjährigen (Hirtenbuben?) Joſef Duffner-) aus dem 
Zinken Katzenſteig in Furtwangen (Tribergiſcher Herrſchaft) wegen 
ſchweren Vergehens gegen die Sittlichkeit („Sodomiterei“). Seit dem 
Tode ſeiner Eltern Hans Duffner (F 1681) und Lucia, geb. Scherzinger 
F 1679), ſtand Joſef unter der Pflegſchaft des Hans Wehrlin, Wichael 
Kirner und Hans Duffner in Furtwangen. Sein Vermögen mit 103 Gul— 
den war ſichergeſtellt bei den beiden Katzenſteiger Bauern Gabriel 

Duffner und Chriſtian Scherzinger. 

Unterſuchungsrichter im Auftrag der Waldshuter Regierung war 
der dortige Hofadvokat Dr. Chriſtof Meyer. Obervogk in Triberg Joſef 

Heinrich Moſer Baron von und zu Weiler, — ſein Stellvertreter („An— 

walt“) als öffentlicher Ankläger im Walefizgericht war „nach altem 

Herkommen“ der Stadtſchreiber von Elzach — Schultheiß und Blut— 

richter Jakob Schmidt, Amtsſchreiber Johann Ketterer, Stadtknecht und 

herrſchaftlicher Gendarm Jakob Ketterer, „Galgenpater“ die Kapuziner 

von Villingen (vor 1660 die Franziskaner von Roktweil), Scharfrichter 
in Triberg Jakob Seidel. Richtſtätte der Platz bei der (ehemaligen) 
Heiligkreuzkapelle unterhalb der (alten) Stadt. Das Richtſchwert von 

damals befindet ſich noch heute als Eigentum im urkundlichen Beſitz des 

Walermeiſters Oskar Heim in Triberg. 

) Karlsruhe, Bad. Generallandesarchiv, Breisgauer Archive Nr. 939. Herrſchaft 
Triberg, Konv. Furtwangen, Abteilung „Verbrechen“. 

) Joſef Duffner (Tuffner) geboren in Furtwangen, Zinken Katzenſteig, am 
5. März 1667 als Sohn des Hans Duffner und der Lucia, geborene Scherzinger.
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Verlauf des Kriminalprozeſſes gegen Joſef Duffner 
aus Furtwangen vom 16. März bis 26. April 1686 in Triberg. Von vier 
Wännern wurde der Delinquent Joſef Duffner am Dienstag, dem 

16. März (nach Oculi), auf das Rathaus in Triberg gefänglich einge- 
liefert und ſogleich vom Obervogt Moſer dem Stadtknecht Jakob 
Ketterer zur Verwahrung und Verpflegung (mit Speiſe und Trank) 
übergeben. Mit der ſchriftlichen Amtsanzeige des Obervogts vom 
16. d. M. über die gefängliche Einlegung des Joſef Duffner reiſte der 

Stadtknecht über den (ſchneebedeckten?) Höhenweg nach Waldshut zur 

vorderöſterreichiſchen Regierung und kehrte nach vier Tagen zurück. 
In ſeiner Zelle im Rathaus erhält der Inhaftierte nach und nach 

den Beſuch ſeiner Pfleger und ſeines „nahen Freundes“ Watthias 

Scherzinger, ebenſo den Beſuch der Geiſtlichen von Triberg und Furt— 

wangen. (Alle Beſuche im ganzen Verlauf des Prozeſſes waren mit 
unbezahlter Zehrung bei Löwenwirt Matthias Kienzler in Triberg 

verbunden.) 
Zweimal, am 21. März und am 14. April, kam Hofadvokat Dr. Chr. 

Meyer aus Waldshut als Unterſuchungsrichter mit ſeinem Boten zu 

Pferd nach Triberg geritten und nahm jedesmal im „Löwen“ Quartier. 

Erſter Beſuch in Triberg. Bei ſeinem erſten Beſuch (23., 
24., 25. März) nimmt er in Gegenwart des Obervogts, des Schultheißen 
und des Amtsſchreibers mit dem Gefangenen das ſogenannte Examen 
vor: ein eingehendes Verhör desſelben nach allen Regeln der Peinlichen 
Gerichtsordnung (von 1532). Der Gefangene muß dabei ein Geſtändnis 
ſeines Verbrechens abgelegt haben, da für dieſe Tage von einer Wit— 

wirkung des Scharfrichters nicht die Rede iſt. 

Über das Ergebnis des Verhörs, den ſogenannten Tatbeſtand, wurde 

ein ausführlicher Bericht — die Relation — ſchriftlich abgefaßl. In 

einem zweiten Schriftſtück gab der Unterſuchungsrichter über den Tat— 

beſtand ſein Rechtsgutachten (Concilium') an die Waldshuter 
Regierung ab, wenn er ihr nicht gar ſchon jetzt einen Urteilsvorſchlag 

unterbreitete. Relation und Concilium wurden auf fünf Bo— 

gen in das Protokollbuch eingetragen (ingroſſiert“). 

Am Freitag, dem 26. März (nach dem Feiertag Mariä Verkün— 
digung), reitet Dr. Meyer mit ſeinem Boten zu Pferd nach Waldshut 
zurück (Unkoſten des erſten Beſuches: 37 Gulden 24 Kreuzer). 

Auf Einladung des Obervogts kommen am Oſterſonntag (4. April) 
zwei Kapuzinerpatres aus Villingen (über „den Galgen“?) nach Triberg, 

um dem Gefangenen die Oſterbeicht abzunehmen, und wohnen an drei 

Tagen im „Löwen“. Die Vergütung für ihre ſeelſorgerliche Mitwirkung
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an einem Kriminalfall in Triberg beſtand von altersher in einem Kalb 

oder in deſſen Geldwert. 

Am gleichen Oſtertag wird Georg Duffner, ein Verwandter des 
Gefangenen'), zum Stadtſchreiber nach Elzach geſchickt und tags dar— 

auf in den Katzenſteig zu dem Bauern Wichael Kaltenbach') und zu 
deſſen Magd. Auf Befehl der Oberkeit (Waldshuter Regierung) wird 
am Oſterdienstag (6. April) der Tribergiſche Scharfrichter in das Ge— 
fängnis zu Joſef Duffner gefordert. Seine Gebühr für dieſen Beſuch 
66 Batzen) läßt auf Androhung oder Anwendung der Tortur olter) 
ſchließen. 

„Um Beförderung des Prozeß“ überſendet der Obervogt am 
7. April der Waldshuter Regierung die noch notwendigen Schriftſtücke 
und bittet ſie, von dort aus () „das Urteil (ententia) zu verfaſſen und 
nach Belieben vollziehen zu laſſen“; dabei erlaubt er ſich den Vorſchlag, 

zur Beſchränkung der ohnedies ſchon hohen Unkoſten das erfolgende 
Walefizgericht nur mit 12 (ſtatt mit 24) Richtern zu beſetzen (wie ſchon 
in den zwei letzten Fällen geſchehen ſei). 

Z3weiter Beſuch in Triberg. Aber zuvor mußte Dr. Meyer 
auf Befehl der Waldshuter Regierung nochmals nach Triberg reiſen, 
um, wie es heißt, „mehrere Constituta (S Feſtſtellungen) vorzu— 

nehmen“, und weilt vom Mittwoch, dem 14., bis Samstag, dem 17. April, 
in Triberg. 

In Gegenwart des Obervogts, des Schultheißen und des Amts- 
ſchreibers wird der Delinquent Joſef Duffner „abgehört“ und die Be⸗ 

ſiebung vorgenommen. Bei dieſem Gerichtsckt wurde dem Ange— 

klagten ſein Geſtändnis, das er bei der Tortur (6. April?) bekannt hatte, 

vor ſieben ehrlichen Männern („Siebner“) verſtändlich vorgeleſen“). 
Namen und Wohnort der Siebner ſind nicht genannt (vermutlich 

Bürger aus Triberg). 
Bei dieſem zweiten Beſuch wurde, wie es ſcheint, das Walefiz— 

gericht, der ſogenannte Endliche Rechkstag, auf Montag, den 26. April 

(nach Laetareh, und zwar mit zwölf Richtern, feſtgelegt. 
Am Samstag, dem 17. April, kehrte Dr. Meyer mit ſeinem Boten 

zu Pferd (1) nach Waldshut zurück (Unkoſten für dieſe Reiſe, Zehrung, 

Botenlohn und Sporteln 25 fl. 12 kr.). 

5 Georg Duffner geboren in Furtwangen („Dorf“?) 8. 4. 1666 als Sohn eines 
(anderen) Hans Duffner und der Magdalena, geb. Duffner, in Furtwangen. 

) MWichael Kaltenbach, Bauer im Katzenſteig, wahrſcheinlich auf dem Doldenhof; 
er 5 0. an den Hof meines Ahnen, des Vogts Jacob Kaltenbach in Schönwald 
(Reiner Hofj. 

) Deutſches Rechtswörterbuch, II, 142. — Mitteilung von H. Prof. Dr von 
Künßperg in Heidelberg.
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Vorbereitung zum Malefizgericht am 26. April 1686. 
Der Obervogt erſuchte in einem Schreiben den Elzacher Stadtſchreiber, 
nach altem Herkommen ihn (Obervogt) bei dem kommenden Walefiz— 
gericht in ſeiner Eigenſchaft als öffentlicher Ankläger zu vertreten, 

offenbar deshalb, weil er (Obervogt) bei der Gerichtsverhandlung und 
bei der Urteilsvollſtreckung die höchſte Polizeigewalt auszuüben hatte. 

Auf obervogteiamtliche Einladung vom 23. April kamen am Sams- 
tag, dem 24. April, die Villinger Kapuziner zum zweitenmal nach Tri— 

berg, um „den Gefangenen nochmals beichtzuhören und ihn zum Tode 
zu bereiten“. 

Unmittelbar vorher oder nachher wurde in Anweſenheit der Kapu— 

ziner und des Triberger Stadtpfarrers dem Delinquenten vom Amts— 

ſchreiber „das Leben abgekündet“: alſo der Endliche Gerichtstag mit 
dem (bereits in Waldshut verfaßten) Todesurteil eröffnet. 

Am gleichen Samstag verſchickt der Stadtknecht im Auftrag des 
Obervogts die Zettel an die zwölf Richter und an die zehn Stabsvögte 

(Bürgermeiſter), „daß ſie (Richter und Vögte) bei dem Walefizgericht 
erſcheinen ſollen“. 

Georg Duffner blieb drei Tage und drei Nächte bei ſeinem armen 
Vetter auf dem Rathaus als mitleidsvoller Tröſter für den ſchweren 
Gang zum Blutgericht. 

Das Malefizgericht am 26. April 1686 in Triberg war nach 
der bisherigen Ausführung nur noch eine leere Form oder, wie Fehr 
in ſeiner Deutſchen Rechtsgeſchichte im allgemeinen urteilt, „wahrhaftig 
eitel Trug und Schein. Das Urteil war ja von Richter und Schöffen 
(in Waldshut) (welch letztere den Delinquenten nie geſehen) fix und 
fertig abgefaßt, wurde alſo am ſogenannten Endlichen Rechtstag einfach 
verleſen. Trotzdem mußte nach der Peinlichen Gerichtsordnung (bon 

1532) noch eine mündliche Verhandlung angeſetzt werden. Angelehnt an 
das mittelalterliche und altdeutſche Gerichtsverfahren ſollte ſich wenig— 
ſtens der letzte Prozeß-Akt in voller Offentlichkeit und Mündlichkeit 
vor beſetztem Gerichte abſpielen. Man wahrte den Schein — mit Rück— 

ſicht auf das Volk“). 
Bei dem Triberger Walefizgericht am Montag vormittag den 

26. April (nach dem Sonntag Laekareh, auf dem Rathaus und auf dem 

Rathausplatz (Marktplatz), war Vorſitzer, Stabhalter und Blutrichter der 
Schultheiß Jakob Schmidt, öffentlicher Ankläger an Stelle des Ober— 

) H. Fehr, Deutſche Rechtsgeſchichte, 1921, S. 288/289. R. Schroeder und E. von 
Künßperg, Lehrbuch der deutſchen Rechtsgeſchichte (6. Aufl., 1922), S. 947—951. Die 
pPeinliche Gerichtsordnung Kaiſer Karls V. (1532), herausgegeben und erläutert von 
UDr G. Radbruch, Verlag Phil. Reclam, Leipzig, S. 124.
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vogts, im Namen der vorderöſterreichiſchen Regierung der Elzacher 
Stadtſchreiber, Angeklagter der ledige Joſef Duffner von Furtwangen 
wegen des Verbrechens der „Sodomiterei“. Ankläger wie Angeklagter 
hatten je einen Fürſprecher. Die Namen der zwölf Walefizrichter 
und der zehn Stabsvögte ſind leider nicht genannt (weil ohne Gerichts— 

gebühren). Nach altem Herkommen und ſtetem Befehl war bei dem 

Walefizgericht und der Exekution eine große, ſchauluſtige Volksmenge 
aus allen elf Herrſchaftsorten verſammelt. 

Das ſogenannte End-Urteil, das der Triberger Amtsſchreiber 
am Ende der Gerichtsverhandlung im Sinne des Waldshuter Urteils 

auf einem Formular noch auszufüllen und zu verleſen hatte, lautete 
nach Artikel 116 der Peinlichen Gerichtsordnung, auf die mildere Form 

des Todes: nämlich Tod durch das Schwert, dann erſt durch das Feuer 
loffenbar weil es ſich bei dem Verbrechen nur um einen Verſuch ge— 

handelt hatte)). Die Einäſcherung erſtreckte ſich auch auf die zwei Tiere 
(Kuh und Kalb ſamt Stuhh). 

Bei der „Ausführung“, Exekution, des armen Verurteilten 

vom Rathaus und Marktplatz nach der Richtſtätte (unterhalb des 
„Städtleins“), ging er zwiſchen Kapuziner und Stadtpfarrer, dabei läu— 
tete der Mesner Chriſtoph Zinkeler das „Armen-Sünderglöckle“ auf 

der Stadtkirche. 
Eine aufregende Szene ereignete ſich — wie ſonſt noch öfters — bei 

der Hinrichtung. Weil ſich der daknieende Delinquent mit dem Oberkörper 
bewegte, ging ihm der erſte Streich in die Schultern, und erſt beim zwei— 

ten Hieb rollte der Kopf auf dem Boden. Die vier Wächter mit Unter— 

und übergewehren an den vier Enden der Richtſtätte ſorgten dafür, daß 
ſich niemand an dem (unſchuldigen) Scharfrichter weder mit Wort noch 

mit Tat vergriff, wie es ſchon gleich nach der Übergabe des Verurteilten 

an den Scharfrichter auf dem Rathausplatz, bei hoher Strafe verkündet 

worden war (Friedgebot für den Nachrichter). 

Kopf und Rumpf warf der Scharfrichter und ſein Knecht in das 

nebenan brennende Holzfeuer und vergrub die Aſche daſelbſt in die Erde. 
Dann wurden die zwei Stück Vieh (Kuh und Kalb ſamt Stuhl) dem 

brennenden Scheiterhaufen überantwortet und ihre Aſche verſcharrt. 

(Die beiden Henkersleute hatten ſie aus dem Stalle des Furtwanger 
Bauern Hans Heini') herbeigeholt, ohne ſich jedoch um die Bezahlung 

zu kümmern.) 
  

) Chr. Blumbacher, Kommentar zur Halsgerichtsordnung, Salzburg 1644, S. 231. 
) Vgl. Tribergiſches Urbar von 1654/55, Karlsruher Generallandesarchiv. Die 

Lehenträger im Ort Furtwangen: erſter Bauer in der Katzenſteiger Einung hieß Hans 
Heini (Mattenhof?), Berain 8760.
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Durch dieſe Art der Todesſtrafe ſollte jede Spur des Verbrechens 
vom Erdboden verſchwinden. Die Hinrichtung ſelbſt geſchah, wie der all— 

gemeine Ausdruck lautete, „dem Täter zur Strafe, den Zuſchauern und 
Hörern zum abſcheulichen Exempel“. 

Während ſich die Volksmenge in Aufregung zerſtreute, begaben ſich 

die am Walefizgericht und an der Exekution amtlich beteiligten Per— 
ſonen nach altem Herkommen zu einer gemütlichen Zehrung in den 

„Löwen“: nämlich „die Herren Geiſtlichen Kapuziner und Pfarrer von 

Triberg und Furtwangen), Herr Obervogt, Herr Stadtſchreiber von 
Elzach (als deſſen Anwalt'), der Schultheiß als Richter, die Für— 

ſprecher, die zwölf Richter, die Siebner, der Stadtknecht, die Henkers— 

leute, in allem 34 Perſonen“. Die Unkoſten der Zehrung betrugen 

25 Gulden und 4 Batzen. (Die zehn Stabsvögte mußten ihre Rechnung 
ſelber bezahlen.) 

Die Abwichlung der Gerichtskoſten im Kriminalprozeß 
des Joſef Duffner vom Wärz/April 1686 ſollte aber wider Erwarken 
noch ein unangenehmes Nachſpiel finden. In Geldſachen hört ja bekannt— 

lich die Gemütlichkeit auf. Da das Vermögen des Hingerichteten nur 

103 fl. 2 Batzen, die Geſamtkoſten aber vom 16. März bis 26. April 
233 fl. 30 kr. betrugen, ſo ergab ſich ein Fehlbetrag von 130 fl. 29 kr. 
3 Batzen zu Laſten der Staatskaſſe. 

Als daher der Obervogt am 20. Mai das allgemeine Unkoſten— 
verzeichnis über den Prozeß an die Waldshuter Regierung einreichte, 
geſchah in Waldshut „ein allgemeines Schütteln des Kopfes“. Die 

größeren Poſten wurden beanſtandet und eingehende Erläuterung nach 

Zeit, Ort, Perſonen verlangt, beſonders bei den Zehrungskoſten. Drei 

Jahre zog ſich der Briefwechſel wegen der Auszahlung der Prozeß— 
gebühren hin. 

Der Obervogt Woſer erhielt eine Rüge: „es habe ſich nicht gebührt, 

daß Ihr (Obervogt), Schultheiß, auch Amtſchreiber und Stadtknecht mit 
den Kapuzinern und mit Dr. Meyer auf des Delinquenten oder Der 

unſerer gnädigſten Herrſchaft Unkoſten ſolche Zehrung gekan“ (nämlich 

im „Löwen“, nach jeder Prozeßhandlung). 

An der Geſamtrechnung des Löwenwirts MVatthias Ketterer, vom 

16. März bis 26. April 1686, ſollen von den 73 fl. nur 57 „paſſieren“, 
das weitere aber wegfallen. 

„Der Scharfrichter Jakob Seidel habe von ſeinem angeforderten 

Lidlohn mit 13 Gulden 14 bz. 6 überhaupt nichts verdient, weil er 

dem Vernehmen nach den Joſef Duffner nicht, wie ſich gebührt, ſondern 

ganz ſpött- und abſcheulich, conſequenter (S folglich) auch ganz unver—
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antwortlich hingerichtet habe, — in Anſehung deſſen ſein angerechneter 

Lidlohn auch billig auszuſetzen ſcheinen will.“ 
Sogar der gute Hofadvokat Dr. Meyer mußte um die Begleichung 

ſeiner zwei Poſten für die zwei Dienſtreiſen nach Triberg im Spät— 
winter (mit 35 fl. und 25 fl.) drei Jahre lang bitten und betteln bei der 

Waldshuter Regierung. 
Am ſchlimmſten aber kam der Furtwanger Bauer Hans Heini da— 

bei weg: ſeine Forderung (mit?) für die zwei unſchuldig verlorenen Stück 
Vieh (Kuh und Kalb) wurde als zweifelhaft „remittiert“ (zurückgeſchicht 
oder zurückgeſtellt?). 

Am Ende wurde die Suppe doch wohl nicht ſo heiß gegeſſen, als ſie 
gekocht war; aber Geldnot war von jeher Sſterreichs Stärke geweſen. 
Davon wußte die Herrſchaft Triberg ein Liedlein zu ſingen (1355—1655). 

Verzeichnuß derjenigen Unköſten, ſo über Joſef Tuffners von Furtwangen 
fürgenommenen Criminalprozeß vom 16. Martit bis 26. April 1686 aufgegangen: 

(J) Erſtlichen den vier Perſonen, die den Delinquenten gefänglich einge⸗ 
bracht, ein Trunk geſtattet worden, ſo hierunter in der Würts-Conto mit eingebracht 
iſt (Trunk und Brot) zuſammen.. lans 

(2) Jakob Ketterer Stadttnecht nach Waldshut geſchicht — bis ein ſolches 
notifiziert worden, gebühren ihm für 4 Tag jedes 16 btz., tuet.. 2 fl. 40 kr. 

Den 16. Wartii 1686 auf Befehl des Herrn Obervogks iſt mir Jakob Ketterer 
Stadtknecht, Joſef Duffner von Furtwangen gefänglich bis auf den 25. April in Ver⸗ 
wahrung auf das Rathaus eingelegt worden: das macht 6 Wochen, d. h. 40 Tag und 
Nächt, jeden Tags von altershero 6 btz, thuet zuſammen. e 

Item ihn (Gefangenen) in währender Zeit in Eſſen ethalten, für jeden Tag ein 
in den anderen gerechnet 1 btz. 5 5, tuet. 4 fl. 

Den 24. April Zektel zu allen 10 Stabsvögten ſchicken müſfen, das ſelbige bei 
dem Walefizgericht erſcheinen ſollen.. 8 1 fl. 4 btz. 

6) H. Hofadvokat Dr. Meyer ſwegen ſeinet gehabten Köſten, Reiſegelder, für 
die Relation und Stellung des Concilium, für das erſte MWal, als er zu Triberg 
geweſen: 8 37 fl. 24 kr. 

21. März in Waldshut abgereiſt zu Nacht ſamt pferd und Boten wenebnt 1 fl. 26 kr. 
22. März für Mittag verzehrt. 85ö k 
23. März zu Tryberg für Beſchlagen des Pferdes ie 
26. März zu der Rückkehr für e 
Roßlohn für 6 Tage 
Item Botenlohn des Tages 18 Kr.. I fl. 48 kr. 
Item für meine Sportuln, item pro Relatione, Concilio, Korrespondenz 21 fl. 36 kr. 
und Schreibtaxe das Concilium und die Relation zu ingroſſieren.. 36 kr. 
Als von Löbl. Weſen ( V. Sſt. Regierung in Waldshut) derſelbe nochmahlen 

alldahier (Tryberg) zu kommen und mehrere Conſtituta fürzunehmen befelcht worden, 
lt. mehr überſchickten Notifikakionen, für 5 Tage, die Sportulä, Reiſe und Bokenlohn, 
auch Zehrung, hieraus wieder zuſammengezogen . 

(J) Dem Obervogt Moſer (wegen Beiwohnung des examinis, der Beſiebe⸗ 
nung und excution, item andere Deſerviten und Schreibkaxen) 30 fl. 37 kr. 4 5 

erſtens den 16. Martii Wohlgeb. V. §. Weſen notifiziert, daß der Delinquent 
gefänglich eingebracht worden. 24 kr. 

Item Ihm (Obervogt) wegen Beiwohnung des eraminis, der Beſiebnung und 
execution zu beiden Malen als 21. Martii und 14. April zuſammen 8 Tag 28 fl. 48 kr.
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Mehr an Wohlgeb. V. §. Weſen um des Prozeſſes, wofür allein 
12 Richter zu laſſen.. 0 24 kr. 

für ein Schreiben an Hr. Stadtſchreibet zu Elzach, meine Stelle beim Malefiz⸗ 
gericht) als ein Anwalt, nach altem Herkommen, zu betreten. 5 24 kr. 

6) Item dem Schultheißen Jakob Schmidt wegen Beiwohnung der 
Conſtituta für 6 Tage, jeder 48 kr. 4 fl. 48 kr. 

(6) In gleichen dem Amksſchreibet Zobann Ketterer, ſo den actis 
EVerhandlung) 0 und das End-Urteil (26. IV.) ſchriftlich verfaßt, für 

4 fl. 48 kr. 
(7) Hrn S. ta D tſch rei 52 er von 134 ch, weicher die Stelle eines Anwalts 

vertreten, ſeine Taggelder.. 3 fl. 36 kr. 
(8) Dem Mathias Kekterer, Löwenwitt 3 Triberg, für Zehrung der be⸗ 

nötigten Perſonen vom 16. März bis 26. April 1686, nämlich 
(a) Wie drei (oier?) Mann den Gefangenen gebracht, für 1 Trunk und Brot 

verwilliget A12 bſ. 8 
(h) als ſeine Pfleger Hans Wehrlin und Michael Alrner zu ihm gekommen 

und beſprochen haben . 1 
(e) Das andere Mal, als ſein undeter Pfleger Hans Duffner und Mathias 

Scherzinger, ſein naher Freund, zu ihm gekommen und verzehrt haben 5 bh. 6 6 
(d) Item haben die Pfleger befohlen, man ſolle dem Gefangenen käglich ſeinen 

Trunk geben und ſind in dieſer Zeit durch den Stadtknecht in die Weßee geholt 
worden 2 Waß und eine halbe, jede zu 4 bh. 8 5. 

(e) Item haben die Geiſtlichen ihn heimgeſucht (— beſuchth, iſt an Wein und zu 
unterſchiedlichen Mahlen abgeholt worden 3 Maß und 1 Schoppen, 

für Brot 1 btz. 8 3, tut „„AInt bs 
() den 22. Märzen iſt H. Dockor Meyer angekommen, den Gefangenen exa— 

miniert, und iſt durch ihn, — Herrn Obervogt, Schultheiß, Amtsſchreiber und Stadt⸗ 
knecht verzehrt worden in dreien Tagen als das gewährt hat 12 fl. 0 kr. 9 btz. 3 5 

(g) den 4. Aprilen ſind die Pater Kapuziner von Villingen alhero gekommen 
und den Gefangenen zu Beicht 111 0 durch dieſelbigen in dreien Tagen verzehrt 
worden . 5 fl. 8 btz. 6 5 

(h) Mehr den 14. Aprilen iſt H. 1175 Meher Wieder gekommen und den Ge— 
fangenen abgehört, drei Nächte und zwei Tagen allhier verblieben, ſamt dem Ober— 
vogt verzehrt. I fl. 10 btz. 

(i) Item des 5. Dr Meyer Oiener für beide Male 775 Speiſe und Trunk ge⸗ 
geben 8 „2 fü 160 bU 4 

(C0) Stem hat ſein Pferd vertan (gebraucht) unter beide Walen I fl. 7 btz. 5 5 
0) Den 24. Aprilen ſind die Pater Kapuziner wieder gekommen, den Gefangenen 

wiederum Beicht zu hören und zum Tod zu bereiten, iſt unter 4 Malen verzehrt wor⸗ 
den, ſamt Herrn Obervogt fl. 4 btz. 8 5 

(in) Wie man dem Gefangenen das Leben abgekündet (hat), iſt durch die Pater 
Kapuziner, Hrn (von Triberg) und den Amtsſchreiber an Wein, Speis und 
Brot aufgegangen. 1ſt 1 b6. 8 

(n) Mehr: als man den Gefangenen hingerichtet Gah, haben die H. Herren 
Geiſtlichen, Hr. Obervogt, H. Stadtſchreiber von Elzach (als Anwalt), Schultheiß als 
Richter, die Fürſprecher, die 12 Richter, die Siebner, der Amtsſchreiber, die Wächter, 
der Stadtknecht und Henkersleut, in allem 34 Perſonen verzehrkt .. 25 fl. 4 btz. 

Summe 3z fl. 2 btz. 4 5 
„WMatheiß Ketterer, Leyenwirth in Tryberg!“ 

9) Georg Duffner l. ſeiner ſpezifizierten Verdienſten: 
am 13. März bin ich geſchickt worden, für meinen Lornn 6 btz. 
den 4. April nach Elzach zum Stadtſchreiber, mein Lohckn 9 btz.
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den 5. April bin ich in den Katzenſteig zum (Bauern) 1525 Kaltenbach und 
ſeiner Magd 6 b6. 

Ich Georg Duffner bin 3 Tag und 3 Naächte bei dem armen Sunder auf dem 
Rathaus (in Triberg) geweſen, für meinen Lohn.. 1 fl. 3 btz. 

Summe 2 fl. 9 btz. 
(10) Den 23. April einen Boten nach Villingen geſchickt, die Herren Kapu- 

ziner abzuholen 
(11) Georg Moſer dem Schmied umd 8 füt) Verfertigung des notwen⸗ 

digen Grab- und Brenngeſchirrs .. ein 
(12) Chriſtof Zinnteler, dem Mesner, wahen Läutung der Glocke bei 

der Ausführung des MWalefikanten. 383 
(13) Den Kapuzinern, welche das erſte Mal den Oelinquenten zu ab- 

folvieren, das andere Mal aber zu dem Tod zu disponieren zu Tryberg geweſen, 
„für ein Kalb“. ee 

(14) Mehr: Dem JaHob Seithel, Scharfrichter zu Triberg: 
den 6. April bin ich auf Befehl der Oberkeit ( Regierung) in die Gefängnuß 

zum Joſef Duffner gefordert worden, iſt mein Lohn: . 39.05 
den 26. April den Joſef Duffner mit dem 33 ancl (aenchtel AEA fl⸗ 
Von ihm zu verbrennen, auch.. 
Von der Aſche zu vergraben.. 
Salve venia von dem Vieh und Kalb 5 bolen * ee 
Davon verbrennen.. 
und den Stuhl 8 3 btz. 6 3 

Summa 13 fl. 14 btz. 6 3 
(15) Den 4 Wächtern, ſo den 26. April aus Befehl Ihro geſtrengen Herrn 

Obervogts, mit Unter- und bergewehr dem hingerichteten armen Sünder Joſef 
Duffner abgewartet, bis er durch das Schwert gerichket und zu Aſchen verbrannt und 
unter der Erde verdolben. 

Unſer Lohn wie vor altem einen 6 btz. (Von H. Obervogt bezahlt), thut 1 fl. 36 kr. 
(16) Michel Pfaff umb (S für) 2́ Klafter Holz, jedes à 48 kr.. 2 fl. 

Summa 233 fl. 30 kr. 
Ob dem Hans Heini, dem Bauern (im „Dorf“ Furtwangen), wegen ſeiner 

hiedurch unſchuldig verlorenen Kuh und Kalb etwas zu refundieren (8 erſetzen) ſei, 
wird remettiert Gurückgeſtellt?). 

Hiervon iſt wegen Joſef Duffners Vermögen lt. Waiſenbuch 103 fl. 2 h. 
Solche ſtehen bei Gabriel Duffner zu 3 (Katzenſteig) 63 fl. 3 kr. 4 h. 
bei Chriſtian Scherzinger allda .. 3539 fl. A l 8 b 

reſtiert zu bezahlen 103 fl. 29 kr. 3 h. 

Benühte Quellen. Das amtliche „Unkoſtenverzeichnis“ vom 20. Mai 1686 und 
der nachfolgende Briefwechſel Waldshut-Triberg. 1686 bis 1689. Karlsruhe, General- 
landesarchiv, Nr. 939, Furtwangen „Verbrechen“! 

Die Furktwanger Pfarrbücher etwa 1630 bis etwa 1700. 
Das Tribergiſche Urbar von 1654/55. Karlsruhe, Generallandesarchiv, Berain 

Nr. 8760. 
Grotefend, Taſchenbuch der Zeikrechnung, 1922, Hannover. 
R. Schroeder und Eberh. v. Künßperg, Lehrbuch der deutſchen Rechtsgeſchichte, 

Berlin 1922, 6. Aufl. 
H. Fehr, Deutſche Rechtsgeſchichte, Berlin 1921. 
Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiſer Carls V. (von 1532). Kommentar von 

Chriſtof Blumbacher, Salzburg 1644. 
Dieſelbe, Ausgabe von I)r. G. Radbruch (ohne Jahrzahl), Reclam, Leipzig. 

Konrad Kaltenbachi.



Die Gemeinden Schiltach 

und Lehengericht. 

Monographiſche Darſtellung ihrer Entwicklungs- und Trennungsgeſchichte. 

1277 bis 1591. 

Im Brennpunkt der Geſchicke des oberen Kinzigtales lagen einſt, 
ſoweit die Verwaltung der dortigen Gebiete bzw. eine territoriale Unter— 
teilung hier in Frage kam, die Schenkenburg und die Burg zu Schiltach 
auf dem Schloßberg. Beide gehörten den Herren von Hohengeroldseck 
und machten einen Teil von deren „Gut zu Schwaben alleſampt und, 
was hin gegen Schwaben lit“, aus). 

Auf dieſen Burgen hatten im 12. und 13. Jahrhundert die Gerolds- 

ecker ihre Winiſterialen ſitzen, die das ihnen zugewieſene Gebiet von 
hier aus verwalteten. Von Gemarkungen im heutigen Sinne konnke 

damals noch keine Rede ſein. Die gebietliche Unterteilung war der ſo— 

genannte Burgfrieden, ein Revier, in welchem die Herrſchaft ihre Rechte 

wahrte, Gefälle erhob und über Recht und Unrecht zu Gericht ſaß. In 

dieſem Burgfrieden lag dann in engem Ring um die Burg noch die 
Untermarkung des Burgfriedens, innerhalb welcher alle Vergehen 

ſtrenger geahndet wurden. 

Als „Schültach“ in einer geroldseckiſchen Erbteilung erſtmals als 
herrſchaftlicher Beſitz im Jahre 1277 erwähnt wird als „Schloß, ſtökt 
und Herrſchaften“, umfaßte es als Erbgut, gleichwie die mitgenannten 

Schenkenburg und Romberg, das geſamte Gebiet des zugehörigen Burg— 
friedens. Dasſelbe machte dann auch die vielfachen herrſchaftlichen Erb— 

teilungen und Verpfändungen mit im 14. Jahrhundert, bis es dann in 

den Jahren 1378 und 1381 von Graf Eberhard von Württemberg in 

zwei getrennten Pfandſtücken käuflich erworben wurde. Bei deſſen 
Haus verblieben dann dieſe Ländereien bis zum Jahre 18109. 

Daß es ſich damals bei dem Begriff Schloß und Stadt nicht nur 

um dieſe, ſagen wir als in herrſchaftlichem Beſitz befindliche Gebäude 

Reinhard, Pragmatiſche Geſchichke des Hauſes Geroldseck, 1766. 

) „Die Ortenau“, 21. Heft, 1934, S. 417ff. 
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handelte, ſondern um die Ländereien, die zu dieſer Herrſchaft eigentüm— 
lich gehörten, geht auch aus der Verſpruchsurkunde des „mathis von 

ſignow“ an ſeinen Herrn Graf Eberhard von Württemberg hervor, dem 

er ſeine Rechte an der „veſtin Schiltach“ im Jahre 1375 verbrieft'). 
Die Abgrenzung des Burgfriedens zwiſchen Schiltach und der 

Schenkenburg verlief mit der Oſtgrenze der heutigen Gemarkung 
Schiltach von der Kaibenbachmündung in dieſem Bach aufwärts, dann 

das Schillingerloch hinauf zum Schlößle (663 m), über den Scheitel des 
Mettlerköpfles hinweg und den Grat hinauf bis auf die Höhe beim 

Zollhaus. Hier ſtehen noch alte fürſtenbergiſch-württembergiſche Grenz— 
ſteine aus dem 16. Jahrhundert. Von hier ab ſetzte Schramberger Ge— 
biet ein im Grenzverlauf über Aichhalderloch-Reitzenwaldkopf, wo eben— 

falls noch mehrere alte Steine aus dem Jahre 1558 ſtehen'). Der Bühl- 
hof, Finſterbach und Hintere Imbrand, heute Schramberger Gebiet, 
ebenſo der Eſchlehof im Eſelbach waren einſt teilweiſe zur Herrſchaft 
Württemberg abgabepflichtig, ob ſie in deren Gebiet einſt ganz lagen, 
iſt indeſſen nicht erſichtlich'). 

Weſtlich des Schiltachfluſſes ſtieg die Grenze über den Lehenwald 
und Kallenberg — die dortigen mächtigen Grenzſteine deuten noch ein⸗ 
dringlich genug die alte Beſitzlinie an — zum Wooſenmättle und von 
dort im Verlauf des vorderen Erdlinsbaches hinab zum Kinzigfluß und 
durch denſelben hinauf wieder zur Kaibenbachmündung. Es iſt dieſes 
umſchriebene Gebiet gleichzeitig auch das des „Schiltacher Forſtes“, wie 
er im Forſtlagerbuch von 1564 auf Befehl des Herzogs Chriſtoph von 
Württemberg am 29. Juli 1564 „zue bereiten und zue beſchreiben“ war'). 

Die württembergiſche Standesherrſchaft verlieh dieſem, ihrem in 

den Schwarzwald vorgeſchobenen neuerworbenen Poſten mancherlei 
Rechte, ſo 1430 durch den Grafen Ludwig das Recht der Freizügigkeit 
innerhalb der württembergiſchen Lande'). Hierin kommt urkundlich erſt⸗ 

mals zum Ausdruck, was zur Herrſchaft Schiltach eigentümlich gehört. Ich 
gebe deshalb auszugsweiſe, ſoweit die Stellen für das Verſtändnis der 
Heimatgeſchichte von Wichtigkeit ſind, kurze Abſchnitte wörtlich wieder. 

„Wür Ludwig Grafe zu Württemberg bekennen und thuen khundt offen mit 
dieſſem brieff allen, die Ihne immer anſehendt oder hörend leßen, wann unſere Arme 
Leuth zue dem Stättlin Schilltach und auch uff ettlichen Güttern zue Schilltach ge⸗ 
hörig geſeßen vaſt zur Armuthe kommen und abgegangen (auch der Mauren ann 

) Urkunde vom 12. Oktober 1375, Konv. 388, Generallandesarchiv Karlsruhe. 

) „Die Ortenau“, 22. Heft, 1935, S. 130. 
) Schiltach-Lehengerichter Lagerbuch 1591, S. 10. 
) Schiltach-Forſtlagerbuch 1564, Berain Nr. 7252, Generallandesarchiv Karlsruhe. 
) Jahr- und Wochenmarnkt der Stadt Schiltach, 13. März 1430, Originalabſchrift 

im Lagerbuch 1591, S. 59 ff.
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dem Stättlin faſt gebreſthafft baufällig und die Gueter zergangen ſeind .. So 
hann wür den vorgenannken unſeren Armen leuthen /die zue dem Stättlin oder auf 
den Guettern darzue gehörig jetzund ſitzend und ſeindt und hienach zue ewigen Zeitten 
darinn oder darauffkommen ... auch den Armen leuthen zue dem Stattlin und dem 
Flecken zu Schiltach und den Höfen und Güttern darzue gehörig ... daß die unſſern 
und die unß zu gehören .., ſich alſo gehn Schilltach oder uff die Gueter darzue ge— 
hörig ziehendt ... ſo mögen ſie woll mit weib und Kindern und allen den Irren vonn 
Schilltach oder denn Guettern darzue gehörig ziehen.“ 

Damit iſt das herrſchaftliche Gebiet von Schiltach ganz klar um— 
riſſen, es umfaßte die Stadt und die in den Bergen und Tälern zer— 
ſtreut liegenden Lehengüter, denn noch beſitzt die Stadt Schiltach ſelbſt 

keinerlei Güter außerhalb des engen Ringes, den die Untermarkung des 
Burgfriedens um ſie legte. 

Die Untermarkung des Burgfriedens, alſo der Eigenbeſitz der 
Bürgerſchaft innerhalb des Städtchens begann an der Kinzig auf der 
Aue beim „bürklinsbronnen“ (Sirklenſtein), zog gerade hinauf zum 
Simonskapf, über die Strutheck hinab zum Keſſelbronnen Geßlerhalde), 
an der Pfeiferwieſe entlang (Forſtwieſe), durch die Schleifhalde (unterer 
Hang des Säger-Kirchberges) zum Siechenhäusle am kalten Rain und 
Kinzig, die bis zur Aue hinauf wieder Grenze war. Alles, was außer— 
halb dieſer Linie lag, war, ſoweit die Herrſchaft Württemberg zuſtändig 
war, deren Lehensgüter und gehörte damit zu Schiltach'). 

Noch beſtand im 15. Jahrhunderk der Begriff Schiltach als Ge— 
meinde nicht, ebenſo noch nicht die Begriffe Lehengericht oder Schiltacher 

Waierſchaft. Waren dieſe Gebiete im 14. Jahrhundert einfach unter der 

Bezeichnung Schiltach zu verſtehen, ſo brachte das folgende die Zuſätze 

der „dazu gehörigen Güter“. Es mag dies mit der intenſiveren Beſied— 
lung dieſer Waldgebiete zuſammenhängen, die mit dem Aufblühen der 
Städte draußen im Land und dem damit verbundenen Holzbedarf und 

dem Aufkommen der Flößerei notwendig war. Damit ſchälte ſich dann 
einſtmals der Begriff Stadt. und Hofbewohner innerhalb desſelben 
Herrſchaftsgebietes heraus. 

Es mag nun eine Folge des Bauernkrieges geweſen ſein (1525), der 
in dieſem bislang einheitlich verwalteten Gebiet den Maiern auf den 
Lehensgütern neue Rechte gab, ſo das Recht einer keilweiſen Selbſtver— 

waltung, das Gericht, wie dieſe in jenen Zeiten genannt wurde. Hier— 

von leitete ſich dann der Name Lehengericht ab, d. h. Vertretung, bis 

zu einem gewiſſen Grad auch Eigenverwaltung der herrſchaftlichen 

Lehenshöfe innerhalb des Gerichtes der Stadt Schiltach, das nach wie 

vor allein zuſtändig für alle Höfe des Lehengerichtes war. Dieſe neue 

Bezeichnung war alſo zunächſt nur eine unterſcheidende zwiſchen dem 

) Lagerbuch 1591, Die Untermarkung des Burgfriedens, S. 19 ff. 
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Gericht der Lehensgüter und dem Stadtgericht. Wann ſie erſtmals auf— 
kam, iſt nicht genau feſtſtellbar, es mag die Mitte des 16. Jahrhunderts 
geweſen ſein. 

Als im Jahre 1769 in Lehengericht die erſten nachweisbaren Tren— 

nungsbeſtrebungen auftraten, berichtete der damalige Oberamtmann von 
Biedenfeld am 26. September desſelben Jahres: 

„Schiltach und Lehengericht haben wenigſtens ſchon anno 1381 et 1387, als ſie 
von Georg v. Geroldseck von Herzog Reinold v. Urßlingen und von deſſen Schweſter 
Anna, Konrad von Geroldsecks Ehefrau, durch Kauf an Graf Eberhard zu Würktem— 
berg kamen, einem Herrn gehört. Heu-, Strohfrondienſte auf das Schloß Schiltach, 
. . hatten auch von jeher bis heute eine Steuerkaſſe, die aber vor 100 Jahren getrennt 
wurde, ein einziges und gemeinſchaftliches Corpus und in Spezia auch ein gemein— 
ſchaftliches Gericht formiert, woher aber allem Anſehen nach mehrer mellker Kom— 

plexus der 31 Lehen, Hofgüther nebſt denen ſucceſſive darauf erbauten Taglöhner 
Herbergen den Namen Lehengericht in Contra distinctione gegen das ſtädtiſche Ge— 
richt erhalten hat').“ 

Im Jahre 1591 wurden auf Befehl des Herzogs Ludwig von 
Württemberg und Teck die Lagerbücher neu verfaßt, hiermit wurde der 

Renovator Michl Groß, genannt Stultz, beauftragt. Es entſtanden die 
Lagerbücher für Schiltach Stadt und Lehengericht. Hierzu mußten auf 

dem Schiltacher Rathaus erſcheinen „Johannes vogler, Schulttheißen “ 

bernhardt Röckhen und Theus Weinmann, beider burgermeiſter zu 
Schiltach“ (als Bürgermeiſter wurden bis in das 18. Jahrhundert die 

beiden älteſten Gemeinderäte bezeichnet) dann alle „zünſſer in der 

ſtadt und der Meyer im Lehengericht“. 

Das Lagerbuch umfaßt alle ſtandesherrlichen Rechte und dieſe 

„Neurung zu Schiltach in der Statt Tund was zu derſelben gehörk / 

ſampt dem darzu te corporierten lehengerichts eingehörigen Höfen und 
lehen“, wurde der geſamten Bürgerſchaft kund gemacht. Als Zeugen 
hierfür wurden aufgeführt: „Tebus Weinmann, Georg Legeler, beide 

des Gerichts, Hans Weinmann, Jacob Wollenber, beckh, beide von 

der Gemeind, alle 4 zu Schiltach /Hans Bühler in der Schiltach (da— 

malige Bezeichnung für das Hinterlehengericht), Jakob Bühler zum 
Lamm und Jacob Volmer im Sulzbach (Sulzbächle-Konradsbauernhof), 

alle auch des Gerichks, Jacob Ganther im Bllersbach, Michel Röckh 

und Hans Ganther, alle 3 von der Gemeind und im Schiltacher lehen 
Gericht').“ 

Die Waier im Eſelbach und Sulzbach (Wurſthof?) hatten ebenfalls 

einſt „innerhalb des Schiltacher Lehengerichts Zwing, Zehend und bänn 

gelegene Güter“, wurden vorgeladen, erſchienen aber auf Befehl ihres 

nunmehrigen Herrn, Grafen Wilhelm von Zümbern (Zimmern), nicht⸗). 

) Spez. Akt. von Schiltach, Faſz. 45, Generallandesarchiv Karlsruhe. 
Lagerbuch 1591, S. 10 und 13 ff.
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Nachfolgend gebe ich die Stellen und Abſchnitte aus dem Lager- 
buch, welche ſich auf die einſtigen Beziehungen von Schiltach-Lehen— 

gericht erſtrecken, wörtlich wieder, da das Lagerbuch von 1591 grund⸗ 
legend für die ſpäteren Verhältniſſe war. 

„Schiltach Statt und Lehen Gericht. Oberkheit und Herrlichkeik. Der hochgemellt 
mein gnädiger Fürſt und Herr, Herr Ludwig Hertzog zu Würktemberg, iſt rechter, aini⸗ 
ger regierender Herr zu Schiltach auf dem Schloß und in der Statt ſambt allen 
darzu eingehörigen Höfen und Lehen in Lehengericht Thatt dasſelbſten und ſofern 
Ihre Zwing, Zehend und bänn gehendt und begriffen ſeind —allein den Stab und das 
Geleid und alle Oberkheit, Herrlichkeit, Gebokt und Verbott, Hohe und Niedere Ge— 
richt, auch Ober- und Gerechtigkeit, frevel, Strafen und buſſen Tund ſonſt nieman⸗ 
den anders. 

Alle Bürger und Innwohner in dem Stättlin zu Schiltach und in den darzu 
gehörigen höfen und Lehen im lehengericht wohnende und ſitzende ſeindt gnädiger 
Herrſchaft Württemberg; Alß Ihrer rechten angebohrnen landtfürſten und Herrn zu 
allen Neuen Haupt- auch gemeinen ſchließen den Gepauen GGebäuden) zu dem Schloß 
Schiltach und dem Zollhaus vorm Stättlin zur unverbundener Frohn geſeſſen. 

Alle Mayer im Schiltacher Lehengericht ſeindt ſchuldig, der Herrſchaft Würktem- 
berg aigen wiſſen zur heu- und Embdt das gras im frohn abzumehen. Zu wiſſen nach 
dem vor alter, ehe dann die burg und ſchloß Schiltach an das hochlöbliche fürſtlich 
Haus Württemberg kommen, daß die Mayer der Höf und Lehen im Schiltacher Lehen— 
gericht geſeſſen heu und Stroh auf das Schloß zur erhaltung der Pferd zu geben ſchul— 
dig geweſen ſeyen).“ 

Zur Ablöſung dieſer Fron hatten die Lehensleute einſt den Schwaig— 
hof aufgekauft und denſelben der Standesherrſchaft geſchenkt. Es muß 
dies alſo noch vor 1381 geweſen ſein. Die Güter des Schwaighofes 

wurden damit aus dem Verband der Höhe herausgenommen und an die 

Schiltacher Bürgerſchaft verpachtet, ſpäter dann verkauft. 
Außer dieſen Liegenſchaften beſaß die Herrſchaft eigene Waldungen, 

die nicht zu den Lehengütern gegeben waren, im Hunſel GHerrenwald), 
im Kienbach (bei dem Hinterholz-Hohlai-Saulacherkopf, alſo faſt die 
ganze Umrahmung des hintern Kienbaches), in den Höllgräben hinauf 
zum Mooſenkopf und Kallenberg (der Mooſenwald genannt), Wald im 
Ebersbach am Sägerberg (Herrengut). Dieſe Waldungen waren „aller 

Steuer und beſchwerden von denen zu Schiltach in der Statt und im 

Lehengericht und ſonſten mönniglichem gantz frei“). 

Sämtliche Fiſchwaſſerrechte beſaß die Herrſchaft, und zwar in der 
Kinzig vom Brühl bis hinab unterhalb dem vorderen Erdlinsbach „in ein 

großen Lauchenſtein, der zwiſchen jetzgedachtem Oettlinsbach und dem 
Serrerbächlein ligt“. Dazu kamen die Nebenbäche Kaibach bis zum 
„leinbächlin“ (Egenbach) mit Fürſtenberg zur Hälfte, der Eulersbach, der 
Sulzbach vom Tor abwärts, der vordere Erdlinsbach. Die Schiltach 

) Lagerbuch 1591, S. 10 und 13 ff. 
) Spez. Akt. Faſz. 39, Generallandesarchiv Karlsruhe, und „Der Kinzigtäler“, 

(Volfach) 1937, 13. März ff.
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vom „Aeſelbach“ bis zur Einmündung in die Kinzig gehörte mit den 

Nebenbächen ebenfalls dazu'). 
Das Jagdrecht im ſchon beſchriebenen Schiltacher Forſt ſtand allein 

der Herrſchaft zu. 

1591 bis 1810. 

Wie in der Beſchreibung der Untermarkung des Burgfriedens dar— 

gelegt wurde, umſchnürte derſelbe einſt das Stadtbild mit ſehr engem 
Ring. Es iſt dabei zu bedenken, daß außerhalb des Gebietes der Ring⸗ 
mauer und den wenigen Häuſern im Vorſtädtle bei der Pfarrkirche ſo 

gut wie nichts überbaut war. Dieſe Markung umfaßte die Liegenſchaften 
der Bürger, was darüber hinaus lag, gehörte zu den geſchloſſenen Hof— 
gütern, den Erblehen der Schiltacher Maierſchaft, war eben das ſchon 

oft erwähnte Schiltacher Lehengericht. 

Es war nun das Beſtreben der Bürgerſchaft im Städtchen, in dieſe 

Kette der einengenden Höfe einzugreifen und aus derſelben Stück um 

Stück herauszureißen, damit die Ernährungsfläche mit der wachſenden 
Einwohnerzahl und deren Wohlſtand Schritt halten konnte. Dazu be— 

durfte es bei jeder Neuerwerbung eines Lehenshofes, der als ſolcher 

dann auseinandergeriſſen wurde, der herzoglichen Erlaubnis. Gegen 
die Entrichtung der feſtgelegten Kaufgebühren wurde dieſelbe auch nie 

verſagt'). 
So kam im Jahre 1491 das „Plattenheuſer Lehen“ als unbezimmert 

Guet an die Stadt; 1505 war dann das „Baumgarten Lehen“ an die 

Bürgerſchaft gekommen, zumeiſt zunächſt als ſtädtiſche Allmende; beide 
durch Kauf. Die nachfolgenden Höfe gelangten auf demſelben Wege in 
den Beſitz der Stadt bzw. der Bürger. 1588 wechſelte das „Rauhen— 
ſteiner Gütle“ (Exklave Grumpenbächle) in ſtädtiſchen Beſitz, 1615 wurde 
der „brünnlishäuſerhof“ (breunishäuſerhof) aus dem Schiltacher Lehen— 

gericht erkauft und „weylen mehr alß der drittheil keines Schuehs braidt 

an Veldgüettern in Beſitz hatt“ unter die Bürgerſchaft aufgeteilt. 

Die großen Hofgüter im Oſten der Stadt, ebenfalls im Bereich des 

Schiltacher Lehengerichts, der Wangners- und Zellershof wurden 1639 

aufgekauft, der große Brandſteigerhof (Baldershof) ebenfalls 1678. Da— 
mit war der Beſitz der Maierſchaft im Oſten der Stadt ganz in die 
Hände der Bürger gelangt, die nun mit ihrem Eigentum dort bis an 

den Burgfrieden von Schenkenzell (ehemaliger Schloßhof) heranreichten. 

) Spez. Akt. Faſz. 37, Generallandesarchiv Karlsruhe. 
) Spez. Akt. Faſz. 30—35, Generallandesarchiv Karlsruhe, und „Wochenblatt der 

Landesbauernſchaft Baden“, Karlsruhe, Folge 49, 1936.
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Gleichzeitig waren aber auch die Übergriffe ſeitens der Bürger in das 

Gebiet der Waierſchaft zum Stillſtand gekommen). 
Ohne dieſe mit dem Geld der Stadt und der Bürger erfolgten Er— 

weiterungen wäre die Stadt Schiltach bei der ſpäter erfolgten Los— 
trennung des zu ihm gehörigen Lehengerichts überhaupt nicht lebens⸗ 
fähig geweſen, eine Trennung hätte beſtimmt die Billigung der Behörde 
nicht gefunden, da die Nahrungshaltung in Schiltach noch vor 100 und 
mehr Jahren neben der Flößerei ſich einzig auf die Bebauung der Fel— 

der ſtützen konnte. Die Untermarkung des einſtigen Burgfriedens wäre 
hierfür bei der geſtiegenen Bevölkerungszahl zu klein geweſen. 

In dieſem zweiten Zeitraum macht ſich aber auch anderſeits eine 

langſame Abſonderung des Schiltacher Lehengerichts von der Stadt 

bemerkbar. 
Über die Erlangung einer eigenen Vertretung innerhalb des Stadt— 

gerichts, lies Stadtverwaltung, habe ich ſchon berichtet. Im folgenden 
ſei nun klargelegt, wie weit dieſe Abſonderung auch auf wirkſchaftlichem 
Gebiet erfolgte, ja infolge der Verſchiedenheit der wirtſchaftlichen In- 
tereſſen der beiden Gemeindeteile erfolgen mußte. 

Eine Haupterwerbsquelle der Einwohner des Städtchens war einſt 

der Holzhandel und die damit verbundene Flößerei. 1564 wurden Ver⸗ 
ſuche angeſtellt, die Flößerei, ein damals ſchon ſehr altes Gewerbe, 
durch eine entſprechende Floßordnung zu regeln. In Schiltach (auch das 
zugehörige Lehengericht inbegriffen) ſollte nur der ſeßhafte Bürger der 
Flößerei obliegen dürfen; ausgenommen ſollten ſein „was ein Untertan 
außerhalb der Statt Schiltach geſeſſen für aigen oder Lehenwaldt hatt“. 
Alſo, die Bauern der Waierſchaft konnten das geſchlagene Holz aus 
ihren Waldungen ſelbſt verkaufen, wohin ſie wollten, und auch ver— 

flößen. Daran hielt man auch noch feſt in der Schiltacher Floßordnung 
vom 6. Auguſt 1700. Nach derſelben ſollte den Richtern im Schiltacher 
Lehengericht in demſelben Maße das Floßrecht zuſtehen, wie den 
Schiltacher Bürgern, ſie mußten ſich nur gegen die Erſtattung einer 
feſtgelegten Gebühr in die Liſte der Floßherren, die auf dem Rathaus 

auflag, eintragen laſſen. 1702 waren es bereits 22 eingeſchriebene 
Schiffherren von Schiltach und dem Schiltacher Lehengericht'). Als 
dann aber nach der neuen Floßordnung von 1766 (genehmigt am 
11. Februar 1767 vom Herzog in Stuttgart) feſtgelegt wurde, daß in 
die Schiltacher Schifferſchaft nur noch 12 Bürger von Schiltach und 
zwei von Lehengericht aufgenommen werden dürfen, das heißt alſo 
Flößerei kreiben können, fühlte man ſich beſonders ſeitens der Maier— 
  

) Spez. Akt. Faſz. 48, 49, Nr. 100 Faſg. 555, Generallandesarchiv Karlsruhe. 
) Spez. Akk. Faſz. 79, Generallandesarchiv Karlsruhe.
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ſchaft in ſeinen alten Rechten übervorteilt zugunſten der faſt wald— 
beſitzloſen Bürgerſchaft, an die man nunmehr noch alleinig nach den 

beſtehenden Ordnungen das eigene Holz verkaufen mußte, und lief be— 

greiflicherweiſe dagegen Sturm. Das war denn auch mit der Haupt— 

grund, warum im Jahre 1769, alſo nachdem die neue Ordnung, von 

ſeiten der Schiltacher Flößer ſtreng überwacht, ihre bindende Kraft fühl— 
bar machte, man von ſeiten der Lehengerichter Bauern nach Selbſtändig— 

keit und Lostrennung von der Stadt rief. Der Keim zur Zwietracht war 
gelegt und war auch nicht mehr aus der Welt zu ſchaffen dadurch, daß 

man jetzt einem dritten Lehengerichter Maier das Floßrecht zuerkannte. 
Dauernde Streitigkeiten mit den Schiltacher Floßherren und deren der— 
ben Floßknechten, vielfach ſehr unſanft ausgetragen, wenn ein Bauer 
ſich wie früher das Recht herausnahm, trotz Verbot mit einem eigenen 
Floß talab zu fahren, waren die Folge. So ſah ſich 1777 Herzog Karl 
genötigt, die Schiltacher Schiffer ihres gegebenen Eides zu entbinden, 

d. h. praktiſch die Floßordnung wieder aufzuheben, und tatſächlich fiel 
dann auch im Jahre 1785 die Schifferſchaft gänzlich auseinander, da, wie 

der Oberamtmann berichtete, man ſchon ſeit zehn Jahren das ordnungs— 
gemäß alle Jahre abzuhaltende Floßgericht zur Beilegung von Streitig— 
keiten, Mängeln uſw. nicht mehr abhalten konnte. Grund: Unmenge 

gegenſeitigen Haders und harten Streites)). 
Der Sitz der Gewerbe, es kam nur Handwerk und Holzhandel in 

Frage, war in der Stadt, und die Lehengerichter Bauern waren bei den 

damaligen kleinſtaatlichen Verhältniſſen, wo die Landesgrenzen ſich eng 

im Raume ſtießen, faſt ganz auf dieſelbe angewieſen. Lediglich im Gaſt— 
wirtsgewerbe verſuchte man wiederholt im Lehengericht ſich mit Erfolg 

von Schiltach unabhängig zu machen. 1728 hatte Mattäus Deuſch, 
Hofbauer von Eulersbach, eine Schildwirtſchaft mit herrſchaftlicher Kon— 

zeſſion eröffnet. Sie ging aber wenige Jahre ſpäter wieder ein. Ebenſo 

ſchlug der Verſuch des Bauern Abraham Bühler, im Eulersbach eine 

Schildwirtſchaft aufzumachen, fehl, ſo daß 1753 „gar keine Schild- oder 

Gaſſenwirtſchaft mehr im Lehengerichter Stab aufgerichtet war“. 1756 

werden dann wieder drei Wirtſchaften erwähnt, die aber bald auch wie- 

der eingingen. Die heute beſtehenden Wirtſchaften wurden alle erſt 

nach der Lostrennung von Schiltach eröffnet'). 

Zur Schiltacher Pfarrei gehörten von jeher die Stadt Schiltach, 

das geſamte Lehengericht, mit Ausnahme der Exklave Sulzbächle, die 
erſt im Jahre 1564 durch Gebietsaustauſch mit der katholiſchen Grube 

) Spez. Akt. Faſz. 82, 87, Nr. 33 Faſz. 2, 3, Generallandesarchiv Karlsruhe. 
) Spez. Akt. Faſz. 77, Generallandesarchiv Karlsruhe, und „Der Führer“, 

Karlsruhe 1936, 5. Januar. 
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an Schiltach-Lehengericht fiel, das Reichbächle und vor der Reformation 

auch die Höfe auf der Halbmeil vom Schiltersbach aufwärts. In dieſem 
Gebiet ſtand der Schiltacher Pfarrei der große und der kleine Zehnte 
zu'). Es war ſomit eine kirchliche Einheit weit über die Grenzen von 
Schiltach und des dazugehörenden Lehengerichts geſchaffen, die ſich in 

der Zehntgerechtigkeit ſogar noch auf einige Höfe des Schramberger 
Gebietes erſtreckte. 

Soweit ſich die Schulverhältniſſe klarlegen laſſen, beſtand 
einſt nur eine Schule für Stadt und Waierſchaft, jener alte Fachwerk⸗ 
bau (beim Straßenbau 1864 abgeriſſen) hart an der alten Landſtraße 
über dem Hohenſtein auf dem heutigen Kirchplatz. Erſt im 18. Jahr— 

hundert richtete Lehengericht, zunächſt im Hinterlehengericht, eigene 
Schulen ein. In den Jahren 1757 und 1766 beſtand in Schiltach und 

in Hinterlehengericht je eine Sommerſchule, die beide von einem Lehrer 

in Schiltach verſehen wurden. Das hintere Lehengericht erſcheint da— 

mals häufig unter der Bezeichnung „Alten Schiltach, in der alten 
Schiltach, zu alt Schiltach“ und beſtand nach den Zehntabſchätzungen 

von 1819 bis 1825 aus 20 genannten Hofgütern und Taglöhnerherbergen. 
Lehengericht hatte dann 1807 zwei Filialſchulen von Schiltach, ſeit 1812 

mit Genehmigung des Winiſteriums eine eigene Schule im Hinterlehen— 
gericht, zu welcher Schiltach Stadt nichts beiſteuerte. Als Beitrag zu 
der einſt allein vorhandenen Schule in Schiltach ſteuerte der Stab 

Reichenbächle ½s der Koſten bei, in den Reſt keilten ſich die Stadt und 
das Lehengericht, beide zu je /5. Auch hierin fühlte man ſich ſeitens des 

Lehengerichts infolge der geringeren Einwohnerzahl und des ſchwächeren 
Schulbeſuches mit Recht benachteiligt, ohne indeſſen mehr zu erreichen, 

als die gegenſeitigen Reibereien zu mehren, was in vielen Schreiben 

zum Ausdruck kam. Bei den großen verwandtſchaftlichen Beziehungen 
zwiſchen den beiden Teilen der Gemeinde iſt es anderſeits ſehr verſtänd⸗ 
lich, daß Reibungsflächen, wenn ſie geſucht werden ſollten, zur Genüge 
vorhanden waren)). 

Im 17. Jahrhundert ging die Verwaltung des geſamten Ge— 

bietes, nachdem die Untervogtei auf dem Schloß aufgehoben und auch 

das Forſtamt nach Freudenſtadt verlegt war, ganz auf den Schiltacher 
Schultheiß über. Für die Abgaben war die Kellerei in Hornberg zu— 
ſtandig, ſoweit ſie nicht an die Stadt fielen. Lehengericht hatte ſeinen 

eigenen Vogt erhalten, der allerdings innerhalb der Maierſchaft nur 

ſehr beſchränkte Rechte beſaß. Ihm oblag insbeſondere die Aufſicht über 

) Spez. Akt. Faſz. 62, Generallandesarchiv Karlsruhe, und „Die Ortenau“, 
25. Heft, 1938, S. 192. 

) Spez. Akt. Faſg. 84, 85, Nr. 100 Faſz. 563, Generallandesarchiv Karlsruhe. 
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die Straßen. Die politiſch ſehr unruhigen Zeiten des 18. Jahrhunderts 

mit ihrer Unzahl von Truppendurchmärſchen brachten eine Menge von 

Streitigkeiten mit ſich wegen der miſerablen Straßenverhältniſſe, die auf 
den langen Strecken des Lehengerichtes und der Stadt oft unhaltbar 

waren. Mit Hand- und Spannfronen mußten die Lehengerichter Bauern 

ſchuften, während ſich die Stadtverwaltung, in deren Reſſort die 

Straßenaufſicht eben nicht direkt lag, ſich oft ſehr wenig um die Straßen⸗ 

verhältniſſe kümmerte. 

Im Zuſammenhang mit den angeführten Zuſtänden im Floßweſen 
brach darob, als der Siedepunkt der gegenſeitigen Unſtimmigkeit er— 
reicht war, in Lehengericht jener Aufruhr aus, der 1769 eben in der 

Forderung nach Lostrennung von Schiltach gipfelte. Die damaligen 
Oberamtmänner waren aber ſtrengſtens gegen jede Abſonderung. Die 
Sache hatte natürlich wie auch 1815/17 ihre perſönliche Spitze. Der Vogt 

im Lehengericht erhielt als Beivogt, das heißt als älteſter der ſechs 
Lehengerichter Richter den Namen „Schiltacher Gemeinderichter“. So 

ließ ſich der Streit wieder ſchlichten, in den Verwaltungsverhältniſſen 

hatte ſich aber nichts geändert'). 
Schon 1720 hatte man vorübergehend geltend gemacht, daß das 

Lehengericht „der Steuer halber von jenem Stättlen ſchon ſeither Anno 

1686 gänzlich ſepariert und abgeſondert“ ſei, 51 Häuſer und Scheuren 
beſitzt, wohl aber kein Eigentum als Stab hat, da alles in Privathand ſei. 

Der Gedanke, ſich von der Stadt Schiltach zu krennen, blieb von 

1769 an immer lebendig. Er wurde auch immer wieder geſchürt. Bald 

waren es die Kriegskontributionen, zu denen ſich die Lehengerichter 

ſtärker beigezogen fühlten als die Städter, bald die Fronen zu den Weg— 
und Waſſerbauten, die Abgaben an Schule und Kirche u. a. m., die ſtreit⸗ 
haften Nährſtoff liefern mußten. Ja, 1816 kam zum Ausdruck, daß die 
Schiltacher „den Staab Lehengericht und deſſen Inſaſſen bei jeder Ge— 

legenheit necken“, weil ſie ſich als Städter als etwas Beſſeres fühlten. 

Im Jahre 1809 wurde dann das Organiſationsedikt er⸗ 

laſſen, auf Grund deſſen die Lehengerichter Bürgerſchaft die Los— 
trennung von Schiltach verlangte und bei der Behörde einleitete. Als 
Beiſpiel verwies man auf das allerdings wirtſchaftlich andersgelagerte 
Oberharmersbach-Unterharmersbach, das ſich damals auch trennte)). 

Das Jahr 1810 brachte dann die Loslöſung des Schiltacher-Lehen— 

gerichter Gebietes von Württemberg und den Anſchluß an Baden. 

Merkwürdigerweiſe blieb damals der Stab Reichbächle, der ſeinen Ab— 
gaben nach zum württembergiſchen Kloſteramt Alpirsbach gehörte, aber, 

wie gezeigt, kirchlich, ſchuliſch, wirtſchaftlich und territorial von Schiltach 

) Spez. Akt. Faſz. 42, Generallandesarchiv Karlsruhe. 
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abhängig war und iſt, bei Württemberg. Es ſcheint faſt, als hätte man, 
wie die häufigen Grenzſtreitigkeiten oben am Ramſel und Kienbronn 
bis zum Jahre 1825 zeigen, dieſen Zipfel, der ſich über den Kallenberg 
ins Reichbächle gegen Schiltach herabſtreckt, vergeſſen, räumlich nach 
geographiſchen Geſichtspunkten einzuweiſen'). 

1810 bis 1818. 

Auch in Schiltach war man ſich darüber klar, daß die Angelegen— 
heit der Lostrennung des Lehengerichts einer endgültigen Löſung ent⸗ 
gegenreifte, und legte ſich auf beſtimmte Richtlinien feſt, die von Lehen⸗ 
gericht angenommen werden ſollten. Die immerwährenden Streitig— 
keiten hatten eine unerquickliche Atmoſphäre geſchaffen, ſo daß man 

ſich ſchließlich auf beiden Seiten eine Beſſerung der Verhältniſſe ver— 
ſprach, wenn die Trennung zuſtande kam. Einen beſonderen Verfechter 

ihrer Sache hatten die Lehengerichter in dem Wolfacher Amtmann 

Kempfer gefunden, der mit viel Geſchich die verworrenen Verhält— 
niſſe bereinigte. Die Verhandlungen begannen im Jahre 1815 und zogen 
ſich über zwei Jahre hin. Bisher war der gemeinſame Verſammlungsort 

für beide Teile der Gemeinde das Schiltacher Rathaus geweſen. Die 
neuzugründende Gemeinde Lehengericht ſollte in Schiltach als ihrem 
natürlichen Mittelpunkt auch künftighin ihre Amtstage abhalten und 
ſich zu dieſem Zwecke, da das Rathaus für dieſelben nicht mehr in Frage 
kam, ein „Staabswirtshaus“ wählen. Sie beſtimmte hierzu das Gaſt— 
haus zum „Ochſen“ (heute Gebäude der Vereinsbank Schiltach). Am 
30. Juli 1815 berichtete der Amtmann Kempfer, daß man nun die ſchon 
1812 geplante Trennung in die Wege leiten könne. Das Kreisdirek- 
torium hielt die Trennung beider Gemeinden, um die läſtigen Streitig⸗ 
keiten aus der Welt zu ſchaffen, für vorteilhaft und beauftragte das 
Amt Wolfach, die nötigen Vorbereitungen hierfür zu kreffen. Es wur⸗ 
den zunächſt die beiden Bürgerſchaften vernommen“). Auf das „Pri- 
vilegium des ohnentgeltlichen halben Bürgerrechts von einer Gemeinde 
in die andere“, d. h. daß „ein Innwohner des Lehengerichts, der als 

Bürger in Schiltach aufgenommen werden will, nur die Hälfte des 

Bürgeraufnahmegeldes zu entrichten hat“, verzichteten die Lehengerich— 
ter. „Beede Gemeinden haben ſeparate Gemeindekaſſen, kein gemein⸗ 

ſchaftliches Eigentum und keinen gemeinſchaftlichen Bürgergenuß.“ Der 
Beitrag des Lehengerichts „Zur Schiltacher Stadtſchultheißenbeſoldung 
werde aufhören, dagegen aber die Gemeinſchaft des Kirchenfonds, ſowie 

der Spital- und Armenkaſten forthin zu beſtehen haben“. Was die 

) Spez. Akt. Faſz. 53, Generallandesarchiv Karlsruhe. 
) Spez. Akk. Faſz. 42, Nr. 100 Faſg. 554, Generallandesarchiv Karlsruhe. 
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Kriegskoſten betraf, wird man darauf „beſtehen müſſen, daß alles nach 
dem neuen Steuerfuß und, was die Frohnd-Präſtationen aller Art, mit⸗ 
hin beſonders auch den Straßenbau betrifft, nach den allgemeinen 

Landtsverordnungen jeweils behandelt werde“. 
Wan ließ es nun in Schiltach am 4. September 1815 zur Ab— 

ſtimmung kommen, wobei ſich 193 für und 28 gegen die Trennung ent— 
ſchieden; in Lehengericht wurde nur eine Stimme gegen die Trennung 

abgegeben, alles andere war dafür. 
Schiltach und Lehengericht einigten ſich nun über die weſentlichſten 

Punkte. Der Steg vor Sulzbach wurde bisher von Schiltach und dem 

Stab Kinzingerthal unterhalten, für Schiltach hatte nunmehr dann das 

Lehengericht einzutreten. „Dann hatte der Stadtknecht in Schiltach von 

dem Stab Lehengericht jährlich 12 Seſter Roggen und 24 Laib Brod 
zu beziehen, zu deren Abgabe ſich das Lehengericht künftig nicht mehr 

verſtehen, jedoch denſelben belohnen will, ſofern er dem Stabe hie und 

da würde Dienſte leiſten wollen.“ Die Sitzungen des aus ſechs Richtern 
beſtehenden Lehengerichts fanden ſeit alter Zeit auf dem Schiltacher 

Rathaus ſtatt, wofür Lehengericht einen jährlichen Beitrag von 26 Gul- 

den in bar lieferte und 2 Klafter Tannenholz zur Heizung der Rats— 
ſtube ſtellte, was nunmehr in Wegfall kommen ſollte. „Der Vogt im 
Lehengericht hat jährlich 50 Gulden aus der Gemeindekäaſſe daſelbſt zu 
beziehen.“ 

Von gewiſſer Seite in Schiltach war man nun, als es mit der Los— 
trennung ernſt werden ſollte, doch nicht ſo vorbehaltlos dafür. Als am 

17. und 18. Juli 1815 in Schiltach der Dekan von Hornberg eine Kirchen- 

und Schulviſitation hielt, wurde ihm die Sache ebenfalls unterbreitet, und 

nun richtete der Dekan ein ſehr langes und aufſchlußreiches Schreiben 

über dieſen Fall an das Amt Wolfach. Es heißt darin: „Die Urſachen, 

warum die Lehengerichter eine Trennung wünſchen, ſind folgende: Bis— 

her ſtellt ſowohl Schiltach als auch Lehengericht je 10 Richter, nach der 

neuen Ordnung entfielen aber nunmehr auf Schiltach 8, auf Lehen— 

gericht 3, wodurch letztere natürlich nie mehr das Gleichgewicht in ihren 

Belangen gegen die Stadtgemeinde erreichen können ... Bislang, d. h. 
bevor Schiltach badiſch wurde, wohnte jeweils der Lehengerichter Unter— 

vogt den Verhandlungen bei Käufen, Teilungen uſw. bei und hatte da⸗— 
von ſeine Bezahlung. Die fiel nun weg, man wechſelte unter den Lehen— 
gerichter Richtern ab, was den Untervogt verſchnupfte, ſo daß er danach 

trachtete, ſelbſtändig zu werden. Weſentlich zur Spannung hatte bei— 
getragen, daß von ſeiten des Lehengerichter Untervogts Verſammlungen 
nach eigenem Gutdünken einberufen wurden, ohne dem Schultheißen in 

Schiltach davon Witteilung zu geben. Des weitern glaubten die in
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Lehengericht ſich bei den Kriegsfronen von den Schiltachern übervorkeilt, 

obwohl letztere die Einquartierungen, Krankentransporte allein zu tra— 
gen hatten.“ Noch auf viele Punkte machte der Dekan aufmerkſam, die 
einigend wirken konnten, ohne aber beim Amt dafür Gehör zu finden. 
Vielfach waren ſeine angeführten Hinweiſe mehr gut gemeint als richtig. 

Es wurde nun von ſeiten des Amtes Wolfach in einem Schreiben 
vom 28. September 1816 an Schiltach und Lehengericht folgende Fragen 

geſtellt: 
1. Unter welchen Verhältniſſen die Vereinigung der Stadt und des 

Lehengerichtes entſtanden ſei; 2. ob die Gemarkung zwiſchen beiden 
Teilen gemeinſchaftlich ſei; 3. ob die Lehengerichter als Mitbürger im— 
mer behandelt worden und gleiche Laſten bei dem Kirchenbau mit denen 

der Stadt zu tragen haben; 4. wie die Schulverhältniſſe geregelt ſeien; 
5. welchen Anteil Lehengericht am Heiligen Fonds habe. 

Auf Punkt 1 wußten die Deputierten von Lehengericht Matthias 
Bühler, Vogt, Johann Georg Schwenk und Johann Georg Adrion vor 
dem Amt nichts zu antworten. Zu 2. Schiltach und Lehengericht haben 
je eine beſondere Gemarkung, dagegen kein Allmendfeld, auch keinen ge— 
meinſchaftlichen Bürgergenuß. Beide Gemeindekaſſen beſtehen ſeparat. 

Zu 3. Seien ſie noch immer erbietig, gemeinſchaftliche Laſten tragen zu 
helfen, beſonders weil der Heiligen Fonds die Koſten nicht aufbringen 
kann. Zu 4. Die Schule im hinkeren Tal ſei durch das Dekanat Horn— 
berg errichtet. 

Demgegenüber ſtanden die Ausſagen des Schiltacher Ortsvorſtandes 
Schultheiß Arnold und des Ratsmitgliedes Abraham Beutelsbacher. Zu 
Punkt 1 bemerkten ſie: „daß Schiltach und Lehengericht von dem Gra— 

fen zu Geroldseck an den Grafen Eberhard zu Württemberg gekommen 
ſeye und zwar laut Lagerbuch von 1591 und deſſen Erneuerung von 1686 

und 1716 mit allen darin gehörigen Höfen und Lehen des Lehengerichts.“ 

Zu 2 „das Lehengericht ſei inzwiſchen ebenſo wie Schiltach an— 
gewachſen. Kein Teil kann des andern Gemarkung anſprechen. Der 
Zellers- und Wagnershof ſei in vieleicht 300 Theile geteilt und als dem 

Lehensverband losgekauft.“ Schultheiß Arnold macht ausdrücklich dar— 

auf aufmerkſam, daß er den Lehengerichtern ſeines Wiſſens nicht den 
geringſten Anlaß gegeben habe, worauf ſie ihren Anſpruch auf Los— 

trennung begründen könnten. 

Endlich war die Sache ſoweit, daß das Großherzogliche Direktorium 
des Kinzigkreiſes unterm 26. März 1817 die Ausarbeitung einer 
Trennungsurkunde verlangte. In derſelben wurden die bisherigen Ver— 

hältniſſe nochmals klargelegt, ebenſo wurden die künftigen Verhältniſſe 

beider Gemeinden darinnen feſtgehalten. Am 10. November 1817 legte
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das Amt Wolfach den Vertretern von Schiltach und Lehengericht die 

fertige Urkunde zur Unterzeichnung vor. Jede Gemeinde erhielt davon 

ein Exemplar zugeſtellt. Der Wichtigkeit halber ſei die Urkunde wört— 

lich wiedergegeben. 

Trennungsurkunde zwiſchen Schiltach und Lehengericht. 

Das Großherzogliche Direktorium des Kinzig Kreiſes hat unterm 26. März 1817 

Pir. 3656 in Gemäßheit des Erlaſſes Großh. Miniſteriums des Innern Oeconomie 

Com. vom 15. desſelben Monakts Nr. 1532 dem Amk aufgetragen, eine umfaſſende 
Trennungsurkunde zwiſchen Schiltach und Lehengericht zu entwerfen und einzuſenden. 

Zu dem Ende werden vorderſamſt die bisherigen Verhältniſſe des gemeinſchaft⸗ 
lichen Gerichts zuſammengeſtellt und darauf die durch die Trennung ſich ergebenden 
Abänderungen, wie ſolches die vorgehenden Verhandlungen an die Hand geben, be— 
ſchrieben, wie folgt: 

X. Bisherige Gemeindeverfaſſung. 

§ 1. Beeden Gemeinden ſteht der erſte Vorgeſetzte in Schiltach vor. Er wohnt 
den Käufen, Invenkuren und Theilungen jedoch unter Beizug des Vogts oder Waiſen⸗ 
richters von Lehengericht bei. Unter deſſen Vorſtande werden die beederſeitigen Ge⸗ 
meindsangelegenheiten vor einem gemeinſchaftlichen Gericht verhandelt und beſorgt. 
Alle Dekrete und Notifikationen des Amts, mögen ſie eine ſtädtiſche oder vogteyliche 
Perſon zum Gegenſtand haben, gehen an den Ortsvorſtand zu Schiltach. Der Vogt im 
Lehengericht hat bloß die Dorf-Polizei nebſt der Aufſicht über den Chauſſee-Bau und 
die Frohnden. Das Lehengericht hat eine beſondere Gemeindskaſſe und einen eigenen 

Gemeindsrechner. 

§ 2. Das Rathaus zu Schiltach iſt der gemeinſchaftliche Verſammlungsort des 
Gerichts, gehört aber privativ der Stadt Schiltach. Das Lehengericht trägt als Bei— 
trag zu den Einheitskoſten jährlich 2 Klafter Tannenholz bei. 

§ 3. Ein Einwohner des Lehengerichts, der als Bürger zu Schiltach aufgenom— 
men werden will, zahlk nur die Hälfte des Bürger- und Annahmegelds, das ein Frem— 
der zu Schiltach zu entrichten hat. Dasſelbe Recht genießen auch die Schiltacher 
Bürger, wenn ſie ſich etwa in Lehengericht niederlaſſen wollen. Fremde Bürger wer— 
den in beiden Orten nur durch das gemeinſchaftliche Gericht aufgenommen. 

§ 4. Beide Gemeinden haben kein gemeinſchaftliches Eigentum, weder einen 
Wald noch Wieſen oder Aecker und keinen gemeinſchaftlichen Bürgergenuß. 

§ 5. Die Stadt erhält ihr Pflaſter, die Wege und Brücken auf ihrer Gemarkung 
für ſich. Ebenſo iſt die Stadt verbunden, zwei Straßen und Brücken in Lehengericht 
zu unterhalten, und bezieht davon ein beſonderes Weggeld, wovon das Lehengericht 
keinen Theil hat. Die Straße in Lehengericht wird auch von dieſen allein unterhalten. 
Alle beide Gemeinden betreffenden Spannfrohnden hak das Lehengericht allein, die 
Handfrohnden aber beede Gemeinden gemeinſchaftlich zu präſtieren. 

§ 6. Das Lehengericht iſt nach Schiltach eingepfarrt. Kirche, Pfarr- und Schul⸗ 
haus zu unkerhalten, liegt dem gemeinſchaftlichen Heiligenpfleger ob. Heiligenpfleger 
iſt immer ein Bürger von Schiltach. Das hier beſtehende Spikal, der Armenkaſten 
und das Allmoſen ſind gemeinſchaftlich. 

§ 7. Der Stadtſchultheiß oder erſte Vorgeſetzte von Schiltach bezieht aus der 
Lehengerichter Gemeinds-Kaſſe jährlich 29 Gulden Beſoldung. Der Stadtknecht von 
Schiltach bekommt jährlich 12 Simry Roggen und 24 Laib Brod aus dem Lehen⸗ 
gericht. Der Vogt in Lehengericht erhält jährlich 50 Gulden aus der Gemeindskaſſe 
daſelbſt, ſonſt aber keine Beinutzungen zu beziehen.
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B. Künftige Verfaſſung. 

Zu 8§ 1. Die Amtsverrichtungen des Stadtſchultheißen und Stadtraths zu Schiltach 
hinſichtlich des Lehengerichts hören auf. Das Gericht zu Lehengericht, welches von dem 
zu Schiltach ganz unabhängig bleibt, ſoll künftig beſtehen aus einem Stabsvogt, einem 
Gemeinderechner und zwei Gerichtsmännern. Da gegenwärtig außer dem Gemeinde- 
rechner nur ein Gerichtsmann daſelbſt beſteht, ſo iſt noch ein zweiter zu beſtellen. 

Zu § 2. Auf dem Rathaus zu Schiltach dürfen von Seiten Lehengerichts keine 
Gemeinde- oder Rathsverſammlungen mehr gehalten werden, dagegen fällt auch der 
bisherige Beitrag zu den Einheizkoſten hinbeg. — Zur Haltung der Gemeindsver— 
ſammlungen wurde von dem Stab Lehengericht das Ochſenwirktshaus zu Schiltach 
gewählt. 

Zu 8§ 3. Das unentgeldliche halbe Bürgertecht von einer Gemeinde in die andere 
wird dermaßen aufgehoben, daß ſich lediglich nach den dießhalbs beſtehenden Landts— 
Geſetzen geachtet werden muß. 

Zu § 4. Hier fällt eine Aenderung unnöthig. 
Zu 8 5. Die Stadt erhält ferner wie bisher ihr Pflaſter und die 2 Straßen— 

brücken in Lehengericht, wovon ſie das Weggeld bezieht. — Wegen den Kriegskoſten 
und anderen Laſten muß alles nach dem neuen Steuerfuß und was die Frohnd und 
Präſtationen aller Art, mithin auch beſonders den Straßenbau betrifft, auch dieſer 
Gegenſtand nach den vorliegenden allgemeinen Landtsverordnungen jeweils behandelt 
werden. 

Zu 8 6. In allen zwiſchen beiden Gemeinden bisher beſtandenen Kirchen- und 
Schul-Verhältniſſen wird keine Aenderung gemacht. Die Gemeinſchaft des Spikales, 
des Armenkaſtens und des Allmoſens beſteht wie bisher fort. 

Zu 8§ 7. Der bisherige Lehengerichter Beitrag zur Schiltach Stadtſchultheißen⸗ 
und Stadtknechts Beſoldung hört auf. Für das Lehengericht iſt ein eigener Thals⸗ 
Bote aufzuſtellen. Der Lehengerichter Vogt hat ſeine bisherige Beſoldung ad 50 Gul- 
den fortzubeziehen. 

Wolfach, den 10. November 1817. 

Von Seiten Schiltach: Bezirksamt: gez. Kempfer. 

Verweſer Arnold. Stadtrechner Frick. Von Lehengericht: Vogt Bihler. 
Trautwein. Jakob Wagner. Gemeinderechner Kirgis. 
Ludwig Scherer. Johannes Haas. Waiſenrichter Wolber, 
Georg Lehmann. Jakob Aberle. 

wurde jeder Gemeinde hievon ein Exemplar zugeſtellt. 

Wolfach, den 12. November 1817. 

Kempfer. 

Durch Erlaß des Großherzogl. Miniſteriums des Innern Oekonomie Kommiſſion 
vom 31. Januar 1818 wurde die Trennung des Lehengerichts von der Skadt Schiltach, 
ſo wie dies verabredet wurde und in der vorgelegken Urkunde niedergeſchrieben wurde, 
genehmigt. 

Damit war die endgültige Trennung vollzogen, die aus der jahr— 
hundertlangen Gemeinſchaft der Stadt Schiltach und der dazu gehörigen 
Höfe und Lehensgüter zwei ſelbſtändige politiſche Gemeinden entſtehen 
ließ, die aber nach wie vor in enger wirtſchaftlicher, kultureller, kon- 
feſſioneller und verwandtſchaftlicher Beziehung zueinander blieben. 

Hermann Fautz.



Menhingers Karle der Fürſlenbergiſchen 

Herrſchaft Kinzigkal von 1655. 

Die Grafſchaft Fürſtenberg, das ſpätere Fürſtentum gleichen 
Namens, beſtand aus mehreren getrennten Teilen, von denen der nörd— 

lichſte und wichtigſte im Gebiet der mittleren und oberen Kinzig lag. 
Im Fürſtlich Fürſtenbergiſchen Archiv in Donaueſchingen befindet ſich 
eine 1655 gezeichnete Karte der „Kinzigthäler Herrſchaft“ mit dem Titel: 

„Wathematiſcher Grundriß der Gräffl. Fürſtébergiſchen Herrſchaft im 
Kintzgerthalle, wie ſolche in ihren grentzen begriffen, ſamt verzeichnus 
derſelbigen Stätten, Höfen, Gerichtsſtäben, Thälern, Waſſern, Wälden, 

Ertzgruben ete., wie ſolche jetziger Zeit im weſen ſtehet, nach möglichſtem 
Fleiß in grundt gelegt und verzeichnet durch Johan Jacob Mentzinger, 

Burger in Baſell Anno 1655.“ Auf dem oberen Rand iſt eine Zeich— 

nung von Wolfach aus der Vogelſchau, am unteren eine ſolche von 
Hauſach und Haslach, ferner eine Planſkizze des Glaswaldſees ſamt 
Erläuterung angebracht. Dieſe Karte iſt das Ergebnis der älteſten topo⸗ 
graphiſchen Aufnahme des Gebiektes, und ebenſo ſind die Randzeich— 

nungen die erſten bildlichen Darſtellungen der drei genannten Städte. 
In dem bekannten Werke „Kunſtdenkmäler des Kreiſes Offenburg“ hat 
Wingenroth nicht die Originalkarte, ſondern eine Kopie vom Jahre 1796, 

die ſich ebenfalls im Fürſtlich Fürſtenbergiſchen Archiv befindet, wieder— 

gegeben!). Der Plan Wentzingers, auf Meſſungen beruhend, hat die 

ihm gebührende Beachtung bisher nicht gefunden. Auch im Fürſtlich 

Fürſtenbergiſchen Archiv war nichts Weiteres, als was die Karte ſelbſt 

beſagt, über den Planfertiger, den Auftraggeber und die näheren Um— 

ſtände der Aufnahme bekannt. Die Kopie hat durch die photographiſche 

Verkleinerung (1:3) der Wiedergabe an Lesbarkeit eingebüßt. 
Ein Zufallsfund im Jahre 1931 bot mir den Anſatzpunkt für eine 

erfolgreiche Unterſuchung der erwähnten fraglichen Dinge. Beim Durch— 
forſchen von Schaffneirechnungen des Amtes Haslach aus der Mitte 

des 17. Jahrhunderts fand ich nämlich für das Jahr 1655 einen kleinen 

) Der Grund dafür dürfte in dem beſſeren Zuſtand der letzteren liegen. 
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Ausgabepoſten für Zehrung, die dem Pfarrherrn von Dießen⸗ 
hofen gewährt wurde, als er im Auftrag der Herrſchaft das Land 

„in Grund“ legte. Der Name des Pfarrers war nicht genannt; da ich 

einen Zuſammenhang mit der beſprochenen Karte vermutete, wandte ich 
mich an das Pfarramt in Dießenhofen (Kanton Thurgau), erhielt aber 
zur Antwort, daß um die fragliche Zeit ein gewiſſer Kauth dort als 
katholiſcher Pfarrer wirkte. Ich verſuchte nun mein Glück in Baſel, 
und wirklich konnte mir das Staatsarchiv des Kanktons Baſel-Stadt mit⸗ 
teilen, es könne „ſich bei dem Bafler Bürger Jakob Wentzinger, der 
1655 einen mathematiſchen Grundriß der Herrſchaft Kinzigtal aus- 
fertigte, offenbar um niemand anders handeln als um den am 21. No⸗ 
vember 1604 in Baſel geborenen Pfarrer Hans Jakob Mentzinger, 
der ſeit dem Jahre 1633 nachweisbar Pfarrer in Dießenhofen 

war. Seine Frau war Rebecca Sur (geboren 10. Auguſt 1605 in Baſel, 
geſtorben 1670), Tochter des Glasmalers Rudolf Sur und der Agnes 
Vetzel; Mentzinger war der Sohn von Joh. Friedrich Mentinger, Birs- 
meiſter, und der Catharina Hechtmeyer“. Unſer Planfertiger habe acht 

Kinder in Dießenhofen getauft, als jüngſtes die Tochter Barbara am 
5. Januar 1648; er ſei 1668 geſtorben, offenbar in Dießenhofen, aber 
wahrſcheinlich nicht mehr im Amt ſtehend. Da er alſo prokeſtan- 

tiſcher Pfarrer war, mußte meine Anfrage in Dießenhofen bei dem 
katholiſchen Pfarramt negativ ausfallen. Nachträglich erfuhr ich noch, 

daß Mentzinger 1633 Pfarrhelfer in Dießenhofen war und von 1652 ab 
als Pfarrer dort wirkte, und daß ſein Todestag der 28. Januar 1668 war. 

Aus welchem Grunde er auf der Karte ſeinen Beruf und eigent— 
lichen Wohnort durch das Attribut „Burger in Baſell“ erſetzte, läßt ſich 
nur vermuten. Da das Wernk eine für die damalige Zeit immerhin be— 
achtliche Arbeit darſtellt, ſo reizte es mich, auch über ſie Näheres aus⸗ 

zuforſchen, und auch dieſes Mal begünſtigte mich mein Finderglück. 
Aus verſchiedenen Gründen mutmaßte ich nämlich, daß nicht die Has 
lacher, ſondern die Wolfacher Schaffneirechnungen und Amtsberichte 

weitere Aufſchlüſſe enthalten könnten; und katſächlich beſtätigte ſich 
meine Annahme. Ein Eintrag des Schaffners Jakob Quärckh in die 

Rechnung 1655 lautet folgendermaßen: Außgaaben Geldt auff Gemeine 
Zehrungen. Erſtlichen dem Pfahrherrn') von Diſenhöffen Johann Jakob 
Wentzinger, alß Ehr hieſiger Herrſchafft Landts Cräntzen abgemeſſen, 
ahne Zehrung undt anderer nothwendigkheit dargeben 7fl. Sodann für 
Ihme bey Clauß Armbruſter Vogt in Oberwolfach gueth gemacht 40 Cr. 
(SKreuzer). 

) Quärckh hatte zuerſt „Predicanten“ geſchrieben und es dann wieder durch— 
geſtrichen und durch „Pfahrherrn“ erſetzt. 

Die Ortenau. 5
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Am 19. Juni 1655 meldete Quärckh dem Grafen Friedrich Rudolf 

von Fürſtenberg in einem Amtsbericht: „Der Pfahrrer von Dieſſenhoven 

iſt geſtern Allhero komen, würdt demſelben zue aller verrichtung Mög— 
lichſte Aſſiſtentz geleiſt werden.“ Nicht lange darauf verreiſte der Graf 
nach ſeinem 1645 ererbten Gute Datſchitz in Mähren und verſtarb dort 

unvermutet am 16. Oktober 1655. Seinem Sohn und Nachfolger 

Mapnimilian Franz berichtete der Oberamtmann Vratislaus Finckh in 
Wolfach zwei Jahre ſpäter, am 19. Oktober 1657, unter anderm folgen— 
des: „Es hat der Pfarherr zue Dieſenhoven Johann Jakob Wentzinger 
ſchon etlich mahlen bey mir angemahnet, ob man die bey ihme beſtelte, 

von Ihr Landtgräfl. Excell: Hochſeel. gedechtnus ſo hoch deſiderierte, 
und ſeines theils verfertigte Landtkharten des Künzgerthaals, nit zu 
erheben begere. Dieweilen diß ein ſchönes Werckh, und Hochgedacht 

Ihr Landtgr. Excell: 2 dergleichen Landttaflen zu verfertigen ahnbevoh— 
len, habe Ew.: Landtgr. Gn. ich deßen hiemit underthönig erinneren, 

zuemahlen auch berichten wollen, das =⸗ daß) mit ihme, Wentzingern, 

ſeines verdienſts halber, nichts geſchloßen worden, ſondern er hatt alles 
zue Gnediglicher Herrſchafft Discretion geſetzt. Vor (S für) ſeinen er⸗ 
ſten gang, und da er in die 4 Wochen ſich in der geſambten Herrſchaft 

Künzgerthaals aufgehalten, ſeindt neben freyer Zehrung, von Hochge— 

dacht Ihr Landtgr. Excell: Hochſeel: gedechtnus ihm drey Spaniſche 

Dublon durch mich verehret worden. Es hatt aber jetzo ein andere be— 

ſchaffenheit, und ſolle das werckh den Maiſter loben.“ Der Beſcheid, 
vom Grafen eigenhändig unterſchrieben, ſteht auf dem Rand des Schrift- 
ſtücks und lautet: „Den Pfarrherrn Mentzinger von Dießenhofen wer— 
den wür negſtens P) Engen beſcheiden undt ſeine anbedingte Landt 
Karthen beſichtigen, auch ihme darvon, was recht, erfolgen laſſen.“ 

Durch alle dieſe Angaben iſt die von mir vermutete Identität des 
„Burgers von Baſell“ mit dem „Pfarrherrn von Dießenhofen“ akten- 
mäßig bewieſen. Wann er die Weiſung, nach Engen zu kommen, tat— 
ſächlich erhielt und ihr Folge leiſtete und welche Geldſumme er noch für 
ſeine Arbeit bekam, konnte ich bis jetzt nicht ermitteln. 

Nachdem wir nun über die Entſtehung des Werkes unterrichtet 

ſind, möge eine Beſprechung der Karte und ihrer Randzeichnungen ſelbſt 

folgen. Sie iſt bis zum inneren Rand 81 em lang und 59 em breit und 
elwa im Maßſtab 1:50000 gezeichnek. Sie umfaßt die ehemalig fürſten⸗ 
bergiſchen Amter Haslach und Wolfach und das fürſtenbergiſch-baden⸗ 
durlachiſche Kondominat Prechtal. Da ſich die längſte Ausdehnung die⸗ 
ſes Gebiets von SWnach NO erſtreckt, drehte Mentzinger die Orien— 

) Abkürzung für per (= nach).
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tierung um 135O nach links; die Nordſüdrichtung verläuft alſo von 
links ſchräg unten nach rechts oben. Als Kartenzeichen ſind für die 
Städte als geſchloſſene Orte eine Art kleiner Grundriſſe, für die 
Dörfer jedoch jeweils bloß eine Anzahl kleiner Kreiſe verwendek. 

Dorfkirchen, Kapellen, Klöſter, Burgen dagegen ſind unter Verwen— 
dung von Typen bildhaft ſkizziert. Der ſehr alte, ſchon 1277 urkund— 
lich erwähnte Martinshof bei Weiler') mit ſeiner Kapelle zeigt deshalb 
ſowohl den Ring für den Hof als auch das Bildchen der Kapelle. Hof— 
namen ſind ſonſt nur wenige angegeben; dieſe waren eben damals nur 
dann feſtſtehend, wenn ſie der Ausdruck einer beſonderen Lage waren, 
3. B. der Schloßhof beim „Heidburger Schloß“, oder das ſogenannte 

Ladrecht beſaßen (Ladhof in Unterprechtal) oder wie beim Martinshof 
den Patron der zugehörigen Kapelle anzeigten. Sehr zu bedauern iſt, 
daß keine Straßen und Wege eingetragen ſind, da es ſonſt möglich 
wäre, manche ſtritlige Frage über ihre Führung zu löſen. Die verktikale 
Gliederung iſt nur bei ſteilen Talhängen und Bergköpfen Geidburg) 

durch eine Art Schraffierung angedeutet, ebenſo bei größeren Fels- 
maſſen. So folgen ſich längs der Oſtgrenze des „Brechthaler Stabs“ 
folgende Erhebungen: Wernerſtein, Schachen- oder Keſſelſtein, Dolden- 

eck, Spitzefels, Prentenberg, Salenkopf, kleiner Haugenſtein, großer 
Haugenſtein (heute Hauenſtein genannt). An der Stelle der ſpäteren 
Alexanderſchanze ſind am Kniebis zwei „aufgeworfene Schänzlin“ ein- 
gezeichnet. Die ungeheuren Waldflächen ſind durch überaus reichliche 
Anwendung der Baumſignatur dargeſtellt. Bergwerke, Erzgruben ge— 
nannt, zeigen einen Stolleneingang als Symbolzeichen. Vergebens 
ſuchen wir aber die älteſten Gruben des ganzen Gebiets bei Schnel— 

lingen und Bollenbach, ſie waren ſchon um 1580 zum Erliegen ge— 
kommen. Dagegen finden wir im oberen Bezirk deren zwölf eingezeich— 
net, zwei im Happach bei Wolfach, eine auf dem Hohenberg zwiſchen 
Ippichen und Sulzbach, vier im oberen Teil des Gelbachgebietes, zwei 
bei Schappach, eine bei Rippoldsau, zwei bei Wittichen. In Betrieb 
waren aber 1655 nur die auf dem Hohenberg und im Gelbachgebiet, und 

zwar wurden ſie nur auf Eiſen ausgebeutet. Vielleicht hat Mentzinger 

bei der Eintragung der Gruben die „Specification aller Erzgruben im 

oberen Quartier des Kinziger Thals“ vom 7. Auguſt 1649 zu Hilfe ge— 
nommen. 

Die Hauptaufgabe Mentzingers beſtand in der karkographiſchen 
  

) Er gehörte zuerſt dem Kloſter Alpirsbach, ging dann an den Herzog von 
Württemberg über, der ihn 1657 an ſeinen Oberamkmann Wolfsfurtner in Hornberg 
verkaufte. Von deſſen Erben erwarb ihn Oberamtmann Simon Gebele von Waldſtein 
im Zahre 1705 für 4000 fl. 

5*
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Feſtlegung der Landes- und Gemeindegrenzen. Bei den erſteren finden 
wir viele Grenzſteine und auch ein ſteinernes Kreuz verzeichnet. Das⸗ 
ſelbe iſt auch bei der Scheide zwiſchen der Haslacher und Wolfacher 
„Landſchaft“ der Fall; Haslach war nämlich ein Lehen des Biſchofs von 
Straßburg, weshalb auch 1656 das älteſte Glied der Fürſtenberger Herr— 
ſchaft, der Graf Ferdinand Friedrich, wieder um Beſtätigung des Lehens 
nachſuchte. Die übrigen Gemeindegrenzen zeigen punktierte Linien; 
Schnellingen und Bollenbach ſind noch nicht durch Grenzlinien geſchie— 

den). Ein „Verzeichnus der Gerichtsſtäben dieſer Herrſchaft“ am oberen 

Rand der Karte zeigt folgende Einkeilung: 1. St. Wolfach bezirk. 
2. Ober wolfacher Stab. 3. Schappacher Stab. 4. Kaltbrunner Stab. 

5. Schenkenzeller Stab. 6. Kintzgthaler Stab. 7. Huſemer Stab. 8. Ein⸗ 
bacher Stab. 9. St. Haßlach bezirk. 10. Wäülibacher Stab. 11. Hoff⸗ 

ſtettemer Stab. 12. Welſch: Steinacher Stab. 13. Steinacher Stab. 
14. Bollenbach und Schnellinger Stab. 15. Weiler Stab. 16. Brech— 

thaler Stab. 
Dieſelben Zahlen ſind auch in die Karte an den entſprechenden 

Stellen eingeſetzt. Kniebis und Rippoldsau waren noch keine Gemein— 
den; jener trug nur ein „weitberühmtes“ Gaſthaus auf würktembergiſcher 

Seite, dieſes beſtand aus dem Kloſter und den Badgebäuden. Die 
letzteren wurden im folgenden Jahre (1656) wieder neu aufgebaut, zu 

welchem Zwecke man noch einen eigenen Ziegelofen in Rippoldsau 
errichtete. 

Bald nach der Aufnahme Wentzingers fand durch den Landſchreiber 
Roth, den Schaffner Quärckh und andere Perſonen ein Grenzritt oder 

vielmehr eine Grenzbegehung ſtatt. 
Von Kinziginſeln konnte ich auf der Originalkarte, die zum Teil 

beſchädigt iſt, nur eine größere, mit Bäumen beſtandene oberhalb Has— 
lach und je eine kleinere bei Steinach, Hauſach und unterhalb Schiltach 

feſtſtellen. — 
Auch in ſprachlicher Beziehung bietet die Karte einiges Intereſſan— 

tes. Mentzinger war als Fremder auf die Angabe der begleitenden 
Hilfsperſonen (Forſtknechte) angewieſen. Das färbte natürlich auf die 
Schreibweiſe der geographiſchen Namen der Karte ab. So heißt z. B. 

ein Tälchen bei Hofſtetten heute Ullerſt, geſprochen Ullerſcht. Sein 
urſprünglicher Name war Wuliers, das als romaniſcher Sprachreſt ge— 

deutet wird') (Sſumpfige Wieſe). Im 16. Jahrhundert verlor das Wort 
allmählich ſeinen Anlaut Meund erhielt dafür, allerdings erſt in viel 

) Sie hakten auch ein gemeinſames Sigel. 
) Kriegers kopographiſches Wörterbuch. Übrigens teilte mir Hauptlehrer Saurer 

in Hofſtetten mit, daß die Bauern im Ullerſt noch heute die „Mulliger“ genannt werden.



69 

ſpäterer Zeit, noch den Auslaut t. In den Ohren Wentzingers muß das 
Wort „Ullerſch“ ſehr fremdartig geklungen haben. Was ſchreibt er in 
die Karte? In Ulriſch! Hat er vielleicht an den Ortsnamen St. Ulrich 

gedacht')? Für Rippoldsau gebraucht er die Form Riplisaw, während 
die gleichzeitigen Akten Ripplinsau ſchreiben. Der Wallerbrunn auf der 
Paßhöhe bei Schiltach, der vielleicht auf „Welſcher Brunnen“ (Römer— 

ſtraßel) zurückzuführen iſt, wird zu „Wallender Brunn“. 
Nun noch einiges über den kechniſchen Teil der Aufnahme! Wit 

welchen Hilfsmitteln Mentzinger die Vermeſſung vorgenommen hat, 

geht leider aus den Akten nicht hervor. Bei dem damaligen Stand der 

geodätiſchen Wiſſenſchaft waren für einen Laien allerlei Schwierigkeiten 

zu überwinden, wollte er brauchbare Ergebniſſe zur Kartierung eines 

ſo großen Gebietes erzielen. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir an— 

nehmen, daß er Polygone umſchritten, dabei die Schrittzahlen und 

Kompaßpeilungen der einzelnen Polygonſeiten aufgeſchrieben und Einzel— 

heiten durch Handrißzeichnung nach Augenmaß aufgenommen hat. Aus 
einer außerordentlich intereſſanten Spezialzeichnung eines Sees, des 

ſchon erwähnten Glaswaldſees bei Rippoldsau, im Maßſtab von elwa 

1:2000 gezeichnet, iſt erſichtlich, daß der Theologe über ganz vorzüg— 
liche mathematiſche Kenntniſſe verfügt haben muß; denn die Aufnahme 

des damals „wilder See“ genannten Gewäſſers geſtattet einen Einblick 

in die Vermeſſungsmethode für dieſes kleine Teilſtück. Sie beſteht dar— 
in, daß ein Syſtem oder eine Kette aneinanderhängender Dreiecke über 

das zu vermeſſende Gebiet gelegt wird, in welchen die Winkel ge— 

meſſen werden. Wenn nun in irgendeinem der Dreiecke auch nur eine 
Seite gemeſſen wird, dann können alle Seiten aller Dreiecke errechnet 
und in linearem Maß ausgedrückt werden. Es iſt dieſelbe Methode, die 
der holländiſche Gelehrte Snellius in Leyden zu Beginn des 17. Jahr— 

hunderts als Triangulierung (Dreiecksmeſſung) wiſſenſchaftlich ausgebaut 

und zur Erdmeſſung verwendet hat. Mentzinger vermaß eine Strecke 

am Südufer des Sees und ordnete ſeine Dreieckskette ſo an, daß er 
die größte Länge und Breite des Sees errechnen konnte. Dieſer machte 

einen ſolchen Eindruck auf ihn, daß er ſich nicht mit der trigono— 

metriſchen Berechnung begnügte, ſondern auch der Entſtehung dieſes 
prächtigen Naturdenkmales nachſann. Er bemerkte, daß der See nur 
einen Abfluß, den in die Wolf mündenden Seebach, aber keinen ober— 
irdiſchen Zufluß beſitzt. Das Ergebnis ſeiner Unterſuchung faßte er in 
folgenden Worten, die er neben die Planſkizze ſchrieb, zuſammen: 

) Iſt es nur ein Zufall, daß der Kopiſt von 1796 von den vielen Namen der 
alten Karte nur die Bezeichnung „In Ulriſch“ wegläßt?
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„Auf der Höhe des Gebürgs, zwiſchen Riplizawer und Grießbacher Sauer— 
brunnen, iſt ein Ebne von großem bezirckh, darauf des Winters das Schnee: des 
Somers das Regenwaſſer ligen verbleibt, das (= daß) nimals troken darüber zu 
gehen. Weil nun diſer wilde See unden neben diſer Ebne mit einer zimlich gehen 
(E gähen) und felſechten wand von dem außfluß des Sees rings herumb biß wider 
dahin umbfangen, als iſt vermutlich auch Natürlich, das ſich das droben gelegne waſſer 
algemach (= allmählig) in diſe eingefaßte und mit Hohen Tannen umgebne kluft zu- 
ſammen herab durch den boden einlaſſe, wie dan zu rings herumb das tröpflen und 
fließen des waſſers zwiſchen den ſteinen und felſen heraus geſehen wirt, und alſo die⸗ 
ſer See gefaßt wurde, daher es ohne zweifel auch komt, das das waſſer nit lauter 
ſonder beſtendig Laugenfarb, und der See gleichſam ſchwartz außſihet. Und eben deß⸗ 
wegen, weil es ein faules verlegnes waſſer, wirt auch kein Fiſch darinnen gefunden, 
und da man etwan geſunde Fiſch darein zu thun probieren wollen, ſind ſolche alſobald 
umgefallen und verdorben. Die tieffe deſſen iſt noch nit bewußt, weil ſelbiger noch nit 
glaubwürdig abgeſenkelt worden. Das waſſer, welches bey dem außfluß mit einer 
Schließen ( Schleuſe) gefaßt, wirt zu dem Holtzflötzen gebraucht, dan (= denn) ſo 
die Schließen gezogen wirt, mag (E vermag) die menge des Waſſers einen ganzen 
Floß durch das darunder gelegene thal abtreiben. Die breite befind ſich ohngefehr 
bey 230, die lenge bey 300 gemeiner Schritt, wie gegenwertige Figur außweiſet.“ 

Dieſe klare und anſchauliche Beſchreibung des Sees ſamt dem Ver— 
ſuch, ſeine Entſtehung zu erklären, iſt um ſo erfreulicher, als Mentzinger 
noch keine Ahnung haben konnte von der Theorie der eiszeiklichen Ver— 
gletſcherung des Schwarzwaldes und von dem Weſen der „Karſeen“. Es 
fällt auch angenehm auf, daß er nicht von der „unergründlichen Tiefe“ 
des Sees faſelt, wie es damals und noch ſehr lange darnach bei ſolchen 
dunkeln und moorigen Gewäſſern der Fall zu ſein pflegte. — Wie ſchade 
iſt es doch, daß Mentzinger im Jahre 1655 keine Lotung vornehmen 
konnte! Nimmt man die Schrittlänge mit 0,80 m an, ſo müßte der See 
nach Mentzingers Angaben etwa 240 in lang und 184 m breit ſein. 
Mendtinger zeichnet drei heute nicht mehr vorhandene Inſeln in der 
Nähe des Ufers ein; denkt man ſie ſich mit dem Ufer verbunden und 

auch ihre Zwiſchenräume verlandet, ſo dürfte ungefähr das jetzige Areal 
von 27 000 qm erzielt werden. 

Und nun wollen wir uns die drei Städteanſichten betrachten. Die 

von Wolfach in der Größe 13,4:13,8 cm iſt etwas ſorgfältiger als die an- 
dern beiden gezeichnet und auch mit Zahlenerläuterung verſehen. Das 
Schloß, nach dem Tode des Grafen Friedrich Rudolf (1655) zum Witwen⸗ 
ſitz der Gräfin, ſeiner Gemahlin, beſtimmt, war äußerſt baufällig und ſollte 
wieder hergerichtet werden. Aber erſt 1671 bis 1681 erfolgte der große 

Um- und Ausbau. Die Randzeichnung von Hauſach iſt nur 9,2: 9,7 m 

groß; das Schloß und die Sternſchanzen ſind bemerkenswert. Haslach, 
13,1: 8,4, iſt ziemlich flüchtig ſkizziert; die alte Vorſtadt mit ihrem an 

der früheren Landſtraße liegenden Gaſthaus fehlt vollſtändig; allerdings 
ſcheinen dort die meiſten Häuſer während des Krieges abgegangen zu 

ſein, da ſie außerhalb der ſchützenden Stadtmauer lagen. Auch in der
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Stadt ſelbſt lag noch manche „Hofſtätte öd“. Das Rathaus war, wie 
aus Stadtrechnungen hervorgeht, 1643 ſchwer beſchädigt, und ſämtliche 
Akten waren von den Soldaten „verderbt“ worden. Das „Salz- und 
Wäghaus“, das ſpäter Kaufhaus genannt wurde, brannte ab und wurde 
erſt 1654 bis 1659 wieder aufgebaut. 

Eine Erläuterung der Mentzingerſchen Stadtbilder hat auch Wingen⸗ 
roth in ſeinem Werk gegeben. Sie ergänzen die bedauerliche Lücke, die 
die Merianſche Topographie zwiſchen Offenburg und Schiltach aufweiſt. 
übrigens war der berühmte Kupferſtecher Matthäus MWerian (1593 bis 
1650) ein Landsmann Wentzingers, und es iſt möglich, daß ſein Stich 
Dießenhofens in der „Topographia Helvetica“ auf einer von letzterem 
gefertigten Vorlage beruht. Die „Topographia Suevige“, die Freuden⸗ 

ſtadt, Schiltach, Hornberg, Villingen und Offenburg enthält, war ſchon 
1643 erſchienen und ein Jahr ſpäter die „Topographia Alſatiae“ mit 
Freiburg, Grießbach und Peterstal. 

Es bleibt noch übrig, auch die 1796 von Auguſt Eckhard gefertigte 
Kopie unſerer Karte zu beſprechen. Die Orientierung iſt wieder um 180“ 
zurückgedreht, ſo daß Norden nach rechts oben liegt. Die Randzeich- 
nungen ſind alle an den unkeren Rand verlegt. Trotz der Kolorierung 
und ſauberen Ausführung ſteht ſie in mancher Beziehung dem Original 

nach. So ſind z. B. die Waldſignaturen alle weggelaſſen. Die Rand— 
zeichnungen zeigen Mängel der Perſpektive, weshalb Wingenroth mit 
Recht ſtatt ihrer die des Originals in den Textteil des Werkes aufge- 
nommen hat. Sonſt iſt es eine mit einer Nadel hergeſtellte Pauſe des 
Mentzingerſchen Planes, die die Veränderungen von 1655 bis 1796 faſt 
vollkommen“) unberückſichtigt läßt. In der Erläuterung zur Skizze des 
Glaswaldſees iſt das Wort „faul“, das treffend die moorige Beſchaffen— 
heit des Gewäſſers kennzeichnet, weggelaſſen, offenbar, weil es dem 
Zeichner nicht „fein“ dünkte, ebenſo iſt das Wort „umgefallen“, das 

anſchaulich den Vorgang beim Sterben der Fiſche kennzeichnet, durch 
„abgeſtanden“ erſetzt. 

Manches Kopfzerbrechen verurſachte mir eine in der rechten un— 
teren Ecke der Kopie beigefügte, auf der alten Karte fehlende farbige 
Zeichnung in der Größe 8:8,5 em. Die Überſchrift iſt ſchlecht zu ent— 

ziffern, und auch das Bildchen iſt ſehr undeutlich. Ich vermutete, daß es 
den Kaſtelſtein, eine großartige Felsbildung aus Sandſtein auf der Höhe 
nordöſtlich von Rippoldsau, darſtellen ſolle. In dem Bildverzeichnis der 

Ortenau, das Siefert in Offenburg in der gleichnamigen Zeitſchrift ver— 
öffentlicht hatte, fand ich endlich einen von Marquard Wocher 1792 ge— 

) Die Rippoldsauer Badgebäude ſind bildͤhaft, ſtatt mit Kreiſen bezeichnet, und 
auch die 1672 erbaute Kapelle iſt beigefügt.
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ſtochenen Kupferſtich des „Caßelſteins“ notiert, der das Titelblatt einer 
1795 gedruckten „Beſchreibung des Rippolzauer Geſundbrunnens“ 
ſchmückte). Beim Vergleich des mir zur Verfügung geſtellten Kupfer⸗ 
ſtiches mit unſerer Randzeichnung ſtellte es ſich ſofort heraus, daß ſie 
eine herzlich ſchlechte, kolorierte Kopie des erſten war! Dabei fiel es 
Eckhard noch nicht einmal ein, die Lage des Felſens in die Karte ein- 
zuzeichnen. Wie gewiſſenhaft der alte Mentzinger gegenüber einer ſol⸗ 
chen Oberflächlichkeit war, erſieht man daraus, daß er in der ſeiner 
Karte beigefügten Windroſe ſogar die Abweichung der Magnetnadel 
von der Nordſüdrichtung, die ſogenannte Deklination, einzeichnete. Dieſe 
war 1660 in Paris gleich Null und konnte demgemäß auch bei uns um 

1655 nur ſo gering ſein, wie ſie Mentzinger angibt. Auch hier zeigt es 
ſich, daß Wentzinger ein vielſeitiges Wiſſen beſaß, und wir verſtehen es, 
daß er in berechtigtem Stolz ſeine Vaterſtadt Baſel, berühmt durch ihre 
Künſtler und Gelehrten, ſeinem Namen anfügte. Er mag ſich wohl am 

Oberrhein einen gewiſſen Ruf als Kartograph erworben haben, der den 
im unfernen Stühlingen reſidierenden und während des Krieges häufig 

in dem ganz nahen Feuerkalen weilenden Grafen Friedrich Rudolf von 

Fürſtenberg veranlaßt hat, ihm den Auftrag zur Fertigung unſerer 
Karte zu geben. Der Graf war nach dem Ausſterben der Möhringer 

Linie 1641 in den Beſitz der Herrſchaft Wolfach gekommen, ſo daß nun 
die ganze Kinzigtäler Herrſchaft unter ſeinem Szepter vereinigt war. 

Es iſt zu vermuten, daß er auch deshalb eine Karte des Kinziggebietes 
wünſchte, weil es nicht an Grenzſtreitigkeiten mit den Nachbarn fehlte. 

Sein Tod ließ ihn aber nicht mehr das vollendete „ſchöne werckh“ ſehen 

und verhinderte ihn daran, ſich ſelbſt zu überzeugen, daß „das werckh 
den MWaiſter lobe“. 

Warum die Kopie 1796 angefertigt wurde, iſt unbekannt. Für uns 

beſitzt ſie den Wert einer Abſchrift, bei deren Entſtehung das Original 
noch unbeſchädigt war, ſo daß man das im alten Plan jetzt Fehlende aus 
ihr ergänzen kann. — 

Wunderſam, wie über die Jahrhunderte hinweg das ſchöpferiſche 

Werk eines Wenſchen weiterwirken kann! Wird nicht jetzt beim Be— 

trachten der alten Karte die Vergangenheit zur Gegenwart? Hören wir 
nicht die Wälder und Waſſer rauſchen, die Wölfe heulen? Sehen wir 

nicht den Bergmann in den Eingeweiden der Erde wühlen, den Flößer 
in gefährlicher Fahrt die Waldrieſen zu Tale bringen? Erfüllt es nicht 
auch uns mit Zuverſicht, wenn wir ſehen, wie ſich die Menſchen wieder 

) Die offenbar irrtümliche Form Caßelſtein ſtatt Caſtelſtein übernahmen eine 
ganze Reihe von Kupferſtechern. (Siehe Sieferts Verzeichnis der Abbildungen.) Ein 
Lichtbild des Felſens findet ſich in „Bad Rippoldsau“ von Dr Robert Volz.
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aus dem Elend des „grundverderblichen“ Krieges mit ungebrochenem 
Wute herausarbeiten? — 

Nun war es möglich, noch Näheres über MWentzinger zu erfahren. 
Den erſten Anſtoß dazu gab das Studium von Amtsberichten des Ober— 
amtmanns Vratislaus Finckh von Wolfach vom Jahre 1649. Der Graf 
Friedrich Rudolf hatte ihm Weiſung gegeben, ſich nach einem „Geo— 
metram“ umzuſehen, der die Herrſchaft Kinzigtal „in Grund legen“ 

könne. Der zuerſt von einem Straßburger Bekannten vorgeſchlagene, 
im Dienſte des Grafen von Naſſau ſtehende Feldmeſſer Flieger mußte 

aber ausſcheiden, da er ſich nur auf das „flache und ebene“ Land ver— 

ſtand, worauf man verſuchte, den Baumeiſter, Ingenieur und Waler 
Johann Jakob Arhardt, der im Dienſte des Markgrafen Friedrich V. 
von Baden-Durlach ſtand, zur Ausführung der genannten Arbeit zu 
gewinnen. Wie es ſcheint, ſcheiterte aber der Plan an dem Widerſtand 
des Markgrafen, der ſeinen Hofarchitekten bei der dringend notwen— 
digen Wiederherſtellung ſeiner Schlöſſer auch nicht vorübergehend ent— 
behren konnte. Dieſen ſehr begabten Arhardt, der ſpäter als Stadtbau— 
meiſter von Straßburg eine fruchtbare Tätigkeit entwickelte und dem 
wir auch eine Anzahl ſehr fein ausgeführter Anſichten des dortigen 

Münſters verdanken, hat Dr. Hans Rokt in ſeinem Werke „Kunſt 

und Künſtler am Baden-Durlacher Hofe“ (1917) der Vergeſſenheit ent— 
riſſen und uns darin ein Lebensbild und eine Würdigung der Verdienſte 

des ausgezeichneten Mannes gegeben. Wir erfahren in dem Werk auch, 

daß Arhardt für die Topographie Werians eine Anzahl Städtebilder 
lieferte, daß aber nur ein einziger Kupferſtich den Namen des Zeichners 

enthalte, während in der Schweizer Topographie Merians der Name 
Johann Jakob Wentzinger öfters auftrete. Meine Ver— 

mutung, datz Wentzinger für ſeinen Baſler Landsmann Werian ge— 

arbeitet habe, fand alſo dadurch eine Beſtätigung. Als ich mich nun 
wegen jener Topographie an Oberbibliothekar Dr. Oeftering in 

Karlsruhe wandte, konnte mir dieſer die überraſchende Witteilung 
machen, daß im Staatsarchiv von Baſel eine von Wentzinger mit 
eigener Hand geſchriebene Beſchreibung ſeines Lebens ruhe, 

aus der im Jahre 1907 Rudolf Wackernagel im Baſler Jahr— 
buch einen Auszug veröffentlicht habe. Dieſe Autobiographie bietet eine 
vollkommene Beſtätigung für alle Behauptungen dar, die ich rein auf 
Grund des eingehenden Studiums der Karte über die vielſeitige Be— 
gabung Mentzingers aufgeſtellt hatte. Wackernagel betont, daß er in 

ſeinem Auszug nur das Weſentliche gebracht habe. Da ich nun ver— 
mutete, daß er gerade in unſerer Frage der Planfertigung gekürzt habe, 

wandte ich mich an das Bafler Staatsarchiv um Überlaſſung des hand—
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ſchriftlichen Originals. Meine Vermutung beſtätigte ſich. Der Auszug 
Wackernagels enthält die Stelle: „In dem ſelben Jahr (1650) wurd ich 
(SMWentzinger) vor Ihr Landgräfl. Excellenz zu Stülingen durch ſeine 
Beamtete angeſprochen, die Fürſtenbergiſche Herrſchaft Huſen im Küntz- 
gerthal in Grund zu legen.“ Das Original Mentzingers fährt aber fort: 

„und in ein gewiſſe form einer Tafel zu bringen. Weil nun ſolche (nämlich die 
Hertſchaft Huſen) zimlich abgelegen, wurd mir durch die Herren Vorgeſetzten der 
Evangeliſchen Kirchen zu Dießenhofen vergünſtiget, etwas Zeit damit zuzubringen. 
Ich machte mich deshalben an die Sach nach Pfingſten desſelbigen Jahrs, da der 
Kirchen und Schull halben am wenigſtens Verſaumnus, naher Stülingen und von dan⸗ 
nen mit anordnung der Fürſtenbergiſchen Herren beambteten durch nider (- hinab) 
nach Wolfach, da ich dan alſo bald den anfang gemacht und drey gantzer Wochen mit 
großer mühe und ſonderm fleiß in derſelbigen Herrſchafft verzeichnus hab zugebracht. 
Jedoch wegen kürtze der Zeit und Weite des bezirks dißmals die endſchafft und 
marchen ( Marken), wie es von nöhten nit erlangen kondte, mußte ich widerumb 
nach hauß zu meinem beruff und alſo die Sach einſtellen. Ihr Landtgrff. Excell. war 
der Zeit nit an der Stell, ſonder in Böheimb (Böhmen). Daher das Werk auch 
umb etwas inſtunde (— eingeſtellt wurde) biß auf ſeine Widerkunfft. Die Herren 
Ampkleuth inſonderheit Hert Oober Amptman Finckh zu Wolffach und Herr Ober 
Vogt Widenman zu Stielingen triben ſtark an der Sach. Mußte deßhalb Anno 1655 
widerumb darhinder und macht mich nach Pfingſten nach Stüelingen, dem Herren 
Landtgraffen die vor dieſem ſchon verzeichnete arbeit zu weiſen, der es ihm auch be⸗ 
lieben ließ (Sdem es gefiel), und wurd alſo baldt widerumb abgefertiget nach Wolffach 
zu gehen, als ich dort ankam, wurd widerumb alle anſtalt gemacht, mich auf die Landt⸗ 
marchen (E Landgrenzen) zu führen, alle Marchſtein und Underſcheid der Gericht⸗ 
ſtäben zu Weiſen, welches abermals nach möglichſtem fleiß verrichtet wurde. Und 
brachte dißmals in allem fünff Wochen zu. Und weil Straßburg ſo weit nit abgelegen, 
hab ich mich auch dahin begeben, die Skadt umb etwas zu beſichtigen, und zog hernach 
widerumb nach Hauß. Meine Verzeichnuſſen bliben widerumb ein Zeitlang ligen, biß 
ich dem Herrn Landtgraffen zu Stüelingen ſolches alles gewiſen, der gab mir befehl, 
den gantzen abriß in ein gewiße form einer Taffel ( Karte) außzufertigen, welches 
ich nach meiner heimkunfft für die hand genommen und nach und nach daran ge— 
arbeitet. Und machte hiemit in den grundriſſen das Achte Stück. Inzwiſchen iſt Herr 
Landtgraff widerumb in Böheimb verreißt, ſein daſelbſt gelegne Herrſchafft zu be⸗ 
ſuchen, ſtirbt aber in der Zeit daſelbſt, und bleibt mein Tafel des grundriß ligen, biß 
ich ſelbige über etwas Zeit dem jungen Graffen, ſeinem Sohn Maximiliano von Fürſten⸗ 
berg praeſenkiert und überlüffert, darüber ich auch von Ihme zu Engen eine Verehrung 
empfangen.“ — 

Was alſo Wackernagel als unweſentlich weggelaſſen hat, das er— 
gänzt in glücklichſter Weiſe die Angaben in den Schaffneirechnungen 
und Amtsberichten, ſo daß wir nun über den Werdegang unſerer Karte 

genau unterrichtet ſind: 1649 Auftrag, einen Feldmeſſer ausfindig zu 
machen, 1650 Übertragung der Arbeit an Mentzinger, dieſer weilt drei 
Wochen in Wolfach, 1655 fünf Wochen im Kinzigtal zur Vollendung der 

Vermeſſung, dann Anfertigung der Tafel, 1657 Ablieferung an den 

Sohn des 1655 verſtorbenen Auftraggebers. — 
Eine Frage, die beim Leſen meiner bisherigen Ausführungen un— 

willkürlich aufſteigen muß, wird durch die Autobiographie Mentzingers
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reſtlos gelöſt, nämlich die, wie ſich ein Geiſtlicher die Kenntniſſe und 
Fertigkeiten eines Feldmeſſers erwerben und ſich an eine Aufgabe 
wagen konnte, der nicht einmal der berufsmäßige Feldmeſſer Flieger 
in Straßburg gewachſen war. Es iſt deshalb nötig, etwas auf den In⸗ 
halt der Lebensbeſchreibung einzugehen. Nachdem der Verfaſſer in der 
Einleitung darauf hingewieſen hatte, daß es ein ſchweres Geſchäft ſei, 
ſein eigenes Leben von Jugend an ſelbſt zu beſchreiben, betont er, daß 

es zuerſt Aufrichtigkeit des Herzens erfordere, die nicht menſchliche Ehre 
ſuche, dann aber auch unbedingte Wahrheitsliebe vorausſetze. Zweck 
ſeiner Lebensbeſchreibung ſei der, ſeinen Kindern zu zeigen, wie wunder— 
bar ihn Gott vor leiblichen und geiſtigen Gefahren behütet habe. Ganz 
im Sinne unſerer Zeit geht er dann ſeinen Vorfahren nach und findet 
als älteſten einen Maurer Hans Wentzinger, der 1487 einem andern 
Maurer ein Haus in Kleinbaſel abkauft. Sein Sohn wird Steinmetz 
und Werkmeiſter; von deſſen acht Kindern bringt es der älteſte bis 
zum geiſtlichen und weltlichen Notar und Stadtſchreiber in Baſel, 

während der zweite wie der Vater als Steinmetz einen guten Ruf er— 
wirbt. Von den zehn Kindern des Stadtſchreibers werden drei Söhne 

Soldat, einer Ratſchreiber, ein weiterer, der Vater unſeres Karto— 
graphen, beſuchte zuerſt die Schule in Baſel „durch alle Claſſes“, wurde 

nachher „auch in der Schreiberey angeführt und kam hierin nach Bern, 
Straßburg und anderen Orten, zog hernach mit ſeinem Bruder, dem 
Hauptmann Onoffrio, als ein Fendrich in Frankreich, ward darin 

Lieutenant und blieb daſelbſt unter Heinrich IV. vier Jahre lang und 
kam endlich wieder nach Hauſe“. Am 21. November 1597 verheiratete 

er ſich im Alter von 30 Jahren mit der achtzehnjährigen Katharina 

Hechtmeyerin, die ihm 14 Kinder ſchenkte, von denen Johann Jakob 

als fünftes in Holee, einem Landgut in der Nähe von Baſel, am 

21. November 1604 das Licht der Welt erblickte. Nach einigen Jahren 
verkaufte der Vater das Gut und zog in die Stadt, wo er ein Haus er— 
worben hatte. Im Jahre 1608 erhielt er den Poſten eines Schaffners 
(Verwalters) in St. Jakob, eine Viertelſtunde von Baſel entfernt, eine 
Stiftung aus den Tagen der Kreuzzüge, und nahm dort Wohnung. 
Nachdem Johann Jakob mit ſeinen Brüdern durch einen Hauslehrer 

unterrichtet worden war, beſuchte er das Gymnaſium in Baſel und wurde 

1622 Student der Philoſophie. Im Herbſt des nächſten Jahres errang 
er ſich den gradum primae laureae und 1628 den gradum magisterii 
philosophiae. Nach dem Rat und dem Willen ſeines Vaters wandte 
er ſich nun der Theologie zu. Als im Auguſt des nächſten Jahres ſein 
Vater ſtarb, nahm er eine Stelle als Hauslehrer bei dem Junker Ziegler, 
Stadtſchreiber von Schaffhauſen, an, betrieb aber nebenher ſeine kheo—
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logiſchen Studien. Am 9. Januar 1632 beſtand er in Baſel das Pfarr- 
examen. Seine erſte feſte Anſtellung fand er in dem Dorfe Kirchberg in 
der Grafſchaft Toggenburg, wohin er auch ſeine Gemahlin Rebecca Sur, 
die Tochter einer Glasmalerfamilie aus Baſel, heimführte. Von ſeinen 
Geſchwiſtern war ein Bruder im Mai 1629 der Peſt erlegen, und im 
Auguſt des gleichen Jahres wurden nicht weniger als ſieben weitere Ge— 
ſchwiſter von dieſer furchtbaren Seuche dahingerafft. Kurz darauf folgte 
ihnen die unglückliche Mutter und noch zwei Söhne nach. Wahrhaftig 
eine grauenhafte Ernte des Todes! Von Kirchberg ſchied Mentzinger 
ſchon nach einem Jahre, um in dem ſchönen, alten Städtchen Dießen— 
hofen am Rhein die Stelle des zweiten Geiſtlichen, des ſogenannten 

Pfarrhelfers, anzunehmen. Hier blieb er bis an ſein Lebensende, indem 
er 1652 an die Stelle des zurücktretenden Hauptpfarrers Spleiß krat. 

Als Pfarrhelfer hatte er noch 16 Jahre lang das Amt des Lehrers ver— 
ſehen, welchen Dienſt er nach Übernahme der Pfarrei ſehr gerne abtrat, 
denn „was der Schulſtaub für eine Wirkung hat, iſt insgemein bekannt“. 

In den Liebhabereien, denen er ſich neben dem Dienſt hingab, offen- 
barte ſich das Blut, das ihm ſeine Vorfahren, die Steinmetzen, Stadt— 

ſchreiber und Soldaten, mitgegeben hatten. Als Pfarrhelfer fand er 
ſeine Erholung darin, mit einem Buch in das Feld zu wandern und noch 

ein „Feuerrohr“ unter den Arm zu nehmen und je nach Gelegenheit 

damit allerhand jagdbare Vögel und Kleinwild zu ſchießen. Daß ihm 
ein Hauptmann namens Wepfer ſein „Vogelrohr“ präſentierte, um da— 

mit Spatzen, Buchfinken, Gelbfinken und dergleichen kleine Vögel zu 

ſchießen, will uns allerdings weniger gefallen! Derſelbe Hauptmann 

regte ihn aber auch an, Sonnkags abends im Schützenhaus mit der 

„Wusnkete zu exerzieren“, und vertraute ihm ein Geſchütz an, das an 

der Rheinbrücke zum Schutz gegen die an der Grenze öfters herum— 
ſtreifenden kaiſerlichen und ſchwediſchen Soldaten aufgeſtellt war. Bei 

den Schießübungen konnke er die mathematiſchen Kenntniſſe verwenden, 
die er ſich während des Studiums in Baſel erworben hatte. 

Für Vathematik hatte er eine beſondere Vorliebe. Er gab im 
Winter 1649 einem Jüngling von Skammheim darin Unterricht und zog 

auch ſeinen Sohn hinzu. Aus den beſten Wernken ſtellte er ein Kom— 

pendium zuſammen, das von den Grundrechnungsarten über den Drei— 

ſatz, die arithmetiſche und geometriſche Reihe, die Brüche, Geſellſchafts— 

rechnungen bis zu der Quadrat- und Kubikrechnung ſamt dem Wurzel— 
ziehen führte. Auch ſein Wiſſen in der Aſtronomie erweiterte er, be— 

obachtete die Bewegung der Sonne, der Planeten und des ganzen 

Sternenhimmels, berechnete die Polhöhe, Sonnenhöhe, die Mittags— 

linie uſw., zeichnete Sonnenuhren und verbeſſerte die an den Dießen—
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hofener öffentlichen Gebäuden befindlichen, ja erfand ſogar kleine trag— 
bare Sonnenuhren, indem er an Fingerringen innen die zwölf Tier— 
zeichen und außen die Stunden einzeichnete. Einen davon aus Gold 

trug er ſtändig bei ſich. — 

„Neben dieſem unergründlichen studioastronomiae nahm 
ich auch die geometriam und geodeèesiam an die Hand und exer⸗ 
zierte mich hierin ſo weit, daß ich auch einen Anmut ( Be⸗ 
gierde, Luſth bekam, ſonderbare Ort in Grund zu legen. Als erſt⸗ 
lich die Stadt Dießenhofen ſamt derſelbigen Gerichtsherrlichkeit mit ihren 32 March⸗ 
ſteinen eingefaßt anno 1641, wie dann dieſe Tafel von meiner Hand gezeichnet in der 
Rathſtuben daſelbſt zu ſehen, und iſt auch die Stadt durch Herrn Merian Kupfer⸗ 
ſtecher zu Frankfort aus meinem Abriß in das Kupfer gebracht worden. Das 
ander und dritte Stuck ſind die Stadt Schaffhauſen und Neukilch, welche 
beide auch zu Frankfort in das Kupfer gebracht worden, anno 1644. Das vierte und 
fünfte Stuck von meiner Hand gezeichnet ſind beide Clöſter, das obere bei Dießen⸗ 
hofen, St. Catharinenthal genannt, und das Paradies. Anno 1645 wurd 
ich auch gefordert, das Cloſter Rheinau ſamt ſeinem Bezirk und wunderbaren Lauf 
des Rheins zu verzeichnen, welches ich auch glücklich verrichtet als das 6. Stuckh 
meiner Grundriſſen. Das ſiebente Stuck iſt das Dorf Schlatingen in Dießen— 
hofiſcher Jurisdiktion gegen Stamheim gelegen, anno 1650.“ 

Als achtes Stück folgte die ſchon mitgeteilte Anfertigung unſerer 

Karte. 

„Letzlich mußte ich auch an das neunte Stuck, da ich nach Stein gefordert 
wurd. Verzeichnete erſtlich auf der Herren Begehren eine Tafel des gerichtlichen Be⸗ 
zitks Ramſen mit ſeinen Warchſteinen und angrenzenden Orten. Demnach die 
Gerichtsherrlichkeit Wagenhauſen, da dann dieſe ſamt der vorigen in ein beſondere 
Tafel verzeichnet wurd. Und drittens die Stadt an ſich ſelbſt ſamt nächſtgelegenen Ge— 
bäuen und Gärten, auch in eine beſondere Tafel. Wie dann alle dieſe drey Tafeln in 
der Rahtſtuben zu Stein in anſehnlicher Form zu ſehen. Wir wurd hiefür eine rühm⸗ 
liche Verehrung gegeben.“ 

Die von den Handwerkern unter ſeinen Vorfahren ererbte Ge— 

ſchicklichkeit offenbarte ſich auch in der Herſtellung von optiſchen In⸗ 

ſtrumenten. „In dieſen Recreationsgeſchäften fiel mir auch ein das 
studium opticum und kam aus Anlaß deſſen auf das Fundament, die 

tubos astronomicos oder wie ſie ſonſt genannt werden, die Perſpektiv- 

rohr zu erkundigen und zu präparieren.“ Er projizierte durch ein „Glas“ 

und dann durch mehrere verſchieden große „Gläſer“ die Außenwelt in 
ein dunkles Gemach und fertigte dann Fernrohre mit je einer er— 
habenen Linſe am äußeren Ende und einer Hohllinſe, und zwar das erſte 
Fernrohr in einer Länge von vier Zoll bis zum ſechſten im Ausmaß von 
ſieben Schuh; ein letztes, das zwölf oder dreizehn Schuh meſſen ſollte, 
war bei der Abfaſſung der Lebensbeſchreibung noch nicht vollendet. Mit 
dieſen Inſtrumenken beobachtete er Planeten und Fixſterne und be— 
ſonders den Kometen vom Jahre 1664 und 1665.
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Seine muſikaliſche Begabung, die ihn ſchon frühzeitig mit leichter 
Mühe das Klavierſpiel lernen ließ, reizte ihn dazu, mit Hilfe des einen 
oder andern Schreiners ein „Regal“, ein „Poſitiv“, einClavicordium“ 

mit Weſſingſaiten zu bauen und endlich ein „Clavicordium mit einem 
jetzmalig gebräuchlichen ganzen Klavier“ anzufangen. Die zwei erſten 
Inſtrumente konnte er verkaufen. Auch theoretiſch war er ſo weit vor— 
geſchritten, daß er ſchon als junger Hauslehrer in Schaffhauſen aus- 
hilfsweiſe einige Zeit lang den Muſikunterricht am dortigen Gymnaſium 
übernehmen konnte. 

„Unter deſſen iſt zu merken, daß in dieſen laboribus und Nebengeſchäften ich 
die instrumenta mathematica von Holz uſw. ſelbſt gemacht und zum Gebrauch ge— 
rüſtet, einen Quadranten, da der halbe Diameter ungefähr 1/ Schuh, darauf die 

gradus und scrupula prima mit Schräglinien zu ſehen, desgleichen mit ſolchen Linien 
der scala Altimetra und Planimeétra auf 1000 partierk iſt; instrumentum scioteri- 
cum, die Sonnenuhren zu verzeichnen, secundum praescriptionem Munsteèri, ein 
geometriſches Tiſchlein, gar geſchmeidig, die Grundriß darauf zu verzeichnen juxta 
Sventerum; einen Compaß mit einer Zungen oder Nadlen 3 Zoll lang: zwen globos 
coelestem und terrestrem, auf gebührende Füß geſetzt, und was dergleichen instru— 
menta mehr ſind, deren ich mich bedient hatte. Denn ich hatte ein kleines Hobel— 

bänklin und daneben einen einfachen Drehſtuhl mit etlich wenig dazu gehörigem 
Wernkzeug, da ich dergleichen Sachen bereitet.“ 

Dieſe Aufzeichnungen laſſen uns erkennen, daß Mentzinger nicht nur 
die Kenntniſſe, ſondern auch die Hilfsmittel beſaß, um die für eine kopo⸗ 
graphiſche Aufnahme erforderlichen Arbeiten fachmänniſch auszuführen. 

Am 18. Oktober 1666 traf ihn bei der Predigt der Schlag, der ihn 
teilweiſe lähmte, von dem er ſich aber wieder erholte. In der Ahnung, 

daß ihm kein langes Leben mehr beſchieden ſei, ſchrieb er ſeine Bio— 
graphie. Am 28. Januar 1668 verſchied er. 

Über ſeine Tätigkeit im geiſtlichen Berufe läßt ſich Mentzinger 
wenig aus; daß er ein Buch anlegte, in dem er alle ehegerichtlichen und 

Kirchenordnungen von Dießenhofen ſammelte, auch die Kirchengebräuche 

aufzeichnete und die Schulordnung eintrug, mag ein Erbſtück ſeines 
Großvaters, des Notars und Stadtſchreibers, und ſeines Vaters, des 

Schaffners, ſein. 

So ſteht nun der Schöpfer unſerer Karte im hellſten Licht vor 

unſern Augen: ein liebenswerker Mann, beſcheiden trotz ſeiner viel— 
ſeitigen Kenntniſſe und Fertigkeiten, treu und gewiſſenhaft in dem 
ihm vom Schickſal zugewieſenen Kreiſe wirkend und dort bis zum 
Lebensende ausharrend, mit unermüdlichem Fleiße geiſtige Berufsarbeit 
mit ſtärkender und anregender körperlicher Tätigkeit verbindend, mit 
ſcharfem Blick und Verſtand die wiſſenſchaftlichen Fortſchritte ſeiner 
Zeit verfolgend. 

Otto Göller.
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Die wiederenlkdeckte 

Franziskanergruft in Raſtalt. 

Anfangs September 1940 ſtieß ein Handwerker bei einem Bau— 
eingriff zwecks Anlage einer günſtigeren Waſſerzuleitung bei der Durch— 
brechung eines Kellergewölbes im Gebäude der heutigen evangeliſchen 
Stadtkirche und des Landratsamts in der Herrenſtraße auf einen Hohl— 

raum, der nur zugänglich gemacht werden konnte, wenn von einem brei— 

ten Quergang aus eine Wand geöffnet wurde. Das geſchah nun auch 
an einer Stelle, die von außen her ſchon durch eine dort eingelaſſene 
Grabplatte verdächtig erſcheinen durfte. Wie ſich nachträglich geſprächs⸗ 
weiſe herausſtellte, war es einem engen Kreiſe hieſiger Perſönlichkeiten 
ſchon länger bekannt, daß ſich unter dem Hochaltar der ehemaligen 

Franziskanerkirche, die ſeit Jahrzehnten den evangeliſchen Gläubigen 

als Gotteshaus dient, eine Gruft befindet, die um 1890 ſchon einmal 
geöffnet und auf Geheiß des damaligen Stadtpfarrers Wernigk wieder 
zugemauert worden war. Warum dieſes Geheimnis ſo ängſtlich gehütet 
und im Buſen dieſer wenigen Eingeweihten dauernd tief verſchloſſen 
blieb, iſt nicht recht erſichtlich und verſtändlich; denn Willionenwerte 

lagen darin wahrhaftig nicht verborgen. 

Durch die Aufmerkſamkeit des Blechnermeiſters Fritz Walz, der 
mit der erwähnten Arbeit beauftragt war, kam jetzt buchſtäblich etwas 
„Licht“ in dieſes düſtere Grabgewölbe. Er meldete die Fundſtelle vor— 
ſchriftsmäßig ſofort an das Landratsamt, und Landrat Baer erteilte un— 

verzüglich die Genehmigung zur Unterſuchung. 

Umfang und Ausſehen der Grabkammer. 

Die Gruft iſt ein rechtwinkliger Raum von nahezu 12 m Länge, 

etwa 3 m Breite und 2,80 m Höhe. An den beiden Seitenwänden lie— 

gen in drei Reihen übereinander je neun Grabkammern, alſo 54 Gruften 

insgeſamt. Die Lichtweite der einzelnen Kammern beträgt mit ganz ge⸗ 

ringen Abweichungen 73 em, ebenſo die Breite der Offnung, während 

die Tiefe 2,75 m mißt. Sämtliche Kammern ſind mit rötlichen Back— 
ſteinen ausgemauert. Die unterſte Schicht lag urſprünglich wohl in glei— 
cher Höhe wie der Fußboden, der heute uneben und unordenklich aus-
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ſieht, da zahlloſe herausgeriſſene Backſteine und Wörtelbrocken, wie 
wild durcheinander geworfen, ihn bedecken. Zwiſchen dem unterſten und 

mittleren bzw. dem mittleren und oberſten Grab ſpannt ſich ein 15 em 
dickes Mauergewölbe, der ſeitliche Abſtand zwiſchen den Kammern 

mißt 43 cm. 
Merkwürdigerweiſe iſt nicht ein einziges Grab mehr ganz ver— 

ſchloſſen, zum Teil iſt der Eingang vollſtändig offen, und zwar faſt durch⸗ 
weg in den beiden unteren Lagen, während in der oberſten Reihe rechts 

und links verſchieden große Löcher in die Vorderwand geſchlagen ſind, 
vielleicht deshalb, weil ſie für Neugierige ſchwerer erreichbar waren. 

Da das Ganze den Eindruck einer Stätte ſinnloſer, roher Verwüſtung 
erweckt, weil außer den Steinen auch Knochenreſte und zermürbte Holz— 
ſcheite wahllos herumliegen, drängt ſich die Frage auf, ob dieſe Ver— 
wilderung nur von der Zeit der letztmaligen offnung vor wenigen Jahr— 
zehnten herrührt, oder ob ſie zurückreicht auf das Jahr 1796, wo fran— 

zöſiſche Soldateska ſich an den Gräbern im Kellerraum der Einſiedler— 

kapelle vergriff. 
Glücklicherweiſe iſt bereits ein Weg gefunden, dieſem würdeloſen 

Zuſtand ein für allemal ein Ende zu bereiten, indem ſämtliche menſch— 
lichen Überreſte dort geſammelt und in einem einzigen Grabe beigeſetzt 

werden, damit ſie endlich ihre ewige Ruhe wirklich erhalten. Die Nieder⸗ 
laſſung der hieſigen Franziskaner hat die Ermächtigung zu dieſer Maß— 
nahme bereits bekommen. 

Wer mögen die Token ſein? 

Dieſe berechtigte Frage läßt ſich nicht leicht entſcheiden, weil nur 

wenige Grabplatten vorhanden ſind, die darauf untrügliche Antwort zu 
geben vermögen. Heute liegen mit einer einzigen Ausnahme in allen 

Gräbern berreſte zerſtreut, nämlich ganze oder teilweiſe Gerippe, Schä— 
del oder auch nur Wirbelknochen, bei anderen außerdem zerfallene 
Sargteile, vermoderte dunkelbraune Stoffreſte, bei einigen noch kleinere 
und größere Kalkklumpen (die vermutlich die raſchere Verweſung för— 

dern ſollten), Stückchen von ganz leichten Sandalen oder zierlichen 
Schuhen. Von Prunkgewändern, Schmuckgegenſtänden, Koſtbarkeiten 
irgendwelcher Art oder gar klingender Münzen war nirgends auch nur 
die leiſeſte Spur wahrzunehmen. Es iſt nicht einmal mit Beſtimmtheit 
zu ſagen, zu welchen Grabkammern die unten auf dem Boden ſtehenden 
Platten gehörten; wahrſcheinlich zu denen, wo größere Holzüberreſte lie— 
gen, weil die Franziskanermönche in der Regel nur auf einem Brett, 

nicht in ſchweren Särgen zur letzten Ruhe beigeſetzt wurden. Dieſe Tat⸗ 
ſache und das Vorhandenſein der ſchön geformten Grabſteine beweiſen,
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daß neben den eigentlichen Kloſterinſaſſen auch weltliche Perſönlich— 
keiten in der Kloſtergruft ihren ewigen Schlaf halten wollten. 

Nach den klöſterlichen Satzungen war es nämlich ſtatthaft, daß 
Gründer, Gönner und Freunde bis etwa gegen 1800 in der Kloſtergruft 
aufgenommen werden, manchmal auch im ſogenannten Kreuzgang. Von 
dieſer Gewohnheit rührt es wohl auch her, daß da und dort noch Grab— 

platten im Freien liegen, in einer Innen- oder Außenwand des Gottes- 
hauſes eingelaſſen ſind. Am auffallendſten iſt dieſe Sitte wohl zu beob⸗ 
achten in Wimpfen im Tal, wo im Wandel der letzten Jahrhunderke die 
meiſten Grabſteine von ihrem früheren Standorte enkfernt wurden, um 
die wertvollen Inſchriften mit ihren häufig recht künſtleriſchen Verzie⸗ 
rungen der Nachwelt zu erhalten. Auch in der hieſigen katholiſchen 
Stadtkirche auf der Kaiſerſtraße befindet ſich bekanntlich in der Vor— 
halle links vor dem Aufgang zur Empore die Grabplatte des Joh. Peter 
Rohrer, obwohl als ſicher gelten darf, daß er an dieſer Stelle nicht be— 
ſtattet iſt. Der jüngere Rohrer war der Baumeiſter der katholiſchen 
Stadtkirche (1756 bis 1760), des Rathauſes und des Neubaues des Ge— 

fängniſſes (1750). 
Die feſtgeſtellten Grabplatten erinnern an Frau Maria Anna 

Felicitas de Bouſſée, geborene Zuckmantel, an den Freiherrn Joh. 
Carolus von Bouſſée, oberſten Skallmeiſter, an den vornehmen Herrn 
Georg Schwallbach, Hofrat und Privatſekretär, an Frau Eliſabetha 

Laſſoy, geborene Wengertlin), an den Amkmann und biſchöflichen Käm— 
merer Wilhelm Leopold Laſſolay, an Johann Wichael Kraeß, fürſtlich 

markgräflichen Hofſattler, und ſchließlich an Friedrich Kahe, den 

„Reichsboſdmeiſder“. 

Faſt alle dieſe Grabtafeln ſind im Ausmaße von 73 zu 73 cm, alſo 
quadratiſch, angefertigt und infolgedeſſen weſentlich umfangreicher als 
die für den ehrwürdigen Pater Ildephonſus Froſchmajr, die nur 41 em 
im Geviert enthält. So ſchlicht und anſpruchslos wie ihr Leben iſt bei 
den Wönchen die Aufſchrift auf dem Verſchluſſe ihrer Gruft, die nur 
einen Wörtel- oder Gipsverputz trägt, worauf infolge mutwilliger Be— 

ſchädigung oder unbezähmbarer Neugier beinahe durchgängig nur noch 

einzelne Buchſtaben erkennbar eingeritzt ſind, z. B. U. P. C. M. A. oder 

L. P. E MCabel u. ä. (C. P. iſt wohl die Abkürzung für venerabilis 
Pater). Dieſe lückenhafte Beſchriftung gibt lauter Rätſel auf für die 
in den betreffenden Grabkammern beigeſetzten Kloſterleute. Der Ge— 
denkſtein, der in den Haupteingang, 6,72 m von der Kellerküre entfernt, 
an der Wand links in 82 em Höhe überm Boden eingemauert iſt, ſtellt 
ein ſtark verkleinertes Bruchſtück einer Grabplakte dar, das nicht ein- 

mal einen Namen aufweiſt. 

Die Ortenau. f 6
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Infolge der behelfsmäßigen Beleuchtung im Kellergewölbe empfahl 
es ſich, die ſchweren Grabplatten alle ans Tageslicht zu ſchaffen, um ſie 
einwandfrei entziffern zu können. Erfreulicherweiſe war nur eine ſachte 
Nachhilfe mit einer weichen Bürſte und etwas Waſſer nötig, um ſchnell 
zum Ziele zu kommen. Die fachmänniſch kadelloſe photographiſche Auf⸗ 
nahme ſämtlicher Grabplatten durch Kriminaloberſekretär Stolz erleich- 
terte das Leſen weſentlich. Nach dieſer mühevollen Tätigkeit wurden 
die Grabſteine mit der größten Sorgfalt wieder genau an ihren vor— 
herigen Standort verbracht. Außer dem bereiks erwähnten Fragment 
verurſachte nur eine Platte, weil an der linken Seite ein mehrere 

Zentimeter breiker Streifen abgebrochen war, bedeutende Schwierig— 
keiten bei der Ermittelung des Textes. Aber es darf angenommen wer— 

den, daß die Ergänzung gelang. 

Lage, Inſchriften und Alker der Grabplakken. 

Nach den umfangreichen Holzbeſtandteilen zu ſchließen, lagen ver⸗ 
mutlich auf der linken Seite der Gruft in der Hauptſache welt⸗ 

  
lichſe Verſtorbene beſtattet, wenn jene bei einer früheren Aufräumung 
nicht zufällig dort hineingelegt wurden. Zudem ſind nur auf der rech- 
ten Seite auf den Verſchlußdeckeln der Schächte Hinweiſe wie V. P., 

alſo Kammern für Mönche; auch der Grabſtein für den Pater Ildephonſus
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Froſchmajr ſtand vor dem dritten Grab in der rechten Wand. Ob die 

Platte, die auf dieſer Seite etwa zur Hälfte in die Kammer hineinge- 

ſchoben iſt, auch zu dieſem Schacht gehört, iſt mit unbedingter Sicherheit 

nicht zu behaupten. Nur bei der Steinplatte für Reichspoſtmeiſter Kahe 
beſteht darüber Klarheit, weil der unkerſte Teil noch in der Erde feſt— 

gemauert war, während der weikaus höhere Teil unmiktelbar davor 

ſtand; die Bruchſtelle zog faſt mitten durch das eingemeißelte Poſthorn 
und die beigefügte Zahl 1768. 

Ganz unſicher iſt es, wie und wann das Bruchſtück in die Wand 
geriet in dem Gang, der von der Eingangsküre geradewegs in den Keller 
hineinführt. Am 19. September 1940 fand ſich in der äußerſten rechten 

Ecke des jetzigen Luftſchutztaums im Landratsamt eine Platte, die 

urſprünglich ohne Zweifel einen anderen Platz hatte. Sie ſcheint mir 

wegen ihres hohen Alters und Inhaltes wichtig; ſie weiſt mit der Jahres⸗ 

zahl 1667 das früheſte Datum auf. Vielleicht lag ſie irgendwo herrenlos 

im Gelände, möglicherweiſe ſtand ſie auch im einſtigen Friedhof um die 

älteſte Pfarrkirche, die Bernharduskirche, oder kam ſie als eine der 

erſten in die Franziskanergruft und iſt gelegentlich aus irgendeinem 
Grund beiſeite geſtellt worden. Ihre Aufſchrift lautet: 

lic iutus Auf Deutſch: Hier drinnen 

Deposita infestina ſind niedergelegt die Eingeweide 

Serenissimi Principis des Geſtrengen Herrn Fürſten 

àA Domini Domini und Herrn Herrn 

Leopoldi Wilhelmi Leopold Wilhelm 

Marckionis Badensis Badiſchen Markgrafen 

Nati XX. Januarii Geboren am 20. Januar 1667 

MDCCXI. Mortui XI. Aprilis. Geſtorben am 11. April 1716. 

Bei dieſem badiſchen Markgrafen handelt es ſich offenbar um einen 

Vetter des Türkenbezwingers, nämlich um einen Sohn des badiſchen 

Markgrafen Leopold Wilhelm und ſeiner zweiken Gemahlin, Maria 

Franziska, einer Tochter des Grafen Egon von Fürſtenberg, der am 
20. Januar 1667 zur Welt kam und am 11. April 1716 in die Ewigkeit 

einging. Dieſer Prinz hatte „einen großen Mangel an der Sprache und 

konnte ſeine Gedanken niemals recht vernehmlich ausdrücken“. Er lebte 
zu Loboſitz bis an ſein Ende (ſiehe dazu Joh. Chriſtian Sachs: Geſchichte 

der Markgrafſchaft Baden, III., S. 466, und Schöpflin: Historia 
Jaringo-Badensis, III., S. 88). 

Das Herz dieſes Fürſten iſt wahrſcheinlich in der Familiengruft der 
6*
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baden-badiſchen Markgrafen, nämlich in der Stiftskirche zu Baden⸗ 
Baden, beigeſetzt, während die weniger edlen irdiſchen Überreſte in der 
hieſigen Franziskanergruft beſtattet wurden oder vielleicht auf dem 
nahen Goktesacker bei der Bernharduskirche. 

Der im Leben zwanghaft feſtgehaltene geſellſchaftliche Abſtand un⸗ 
ter den Menſchen erſtreckte ſich ſogar bis zum Grabe; denn die Stein⸗— 
platten der nichtadeligen, alſo „nur bürgerlichen“ Toten unterſcheiden 
ſich auch der Größe nach ziemlich deutlich und eindringlich. 

  

Die Platte rechts der Durchbruchsſtelle: Im Jahre 1717, am 

21. Nov., ſtarb zu Raſtatt die ſehr angeſehene und huldreiche Herrin 
Waria Anna Felicitas von Bouſſée, geb. Zuchmandel, aus Brumath, 
ihres Alters 67 Jahre. Ruhe im Frieden! Heute mir, morgen dir 

(nächſte Zeile iſt verſtümmelt). 

Vor dem ſechſten Grabe vom Eingang aus links: Im Jahre des 
Herrn 1717, den 6. Dez., ſtarb zu Raſtatt Johannes Carolus Freiherr 
von Bouſſée, ausgedienter Kriegsführer, des durchlauchtigſten Badiſchen 
Hauſes Oberſtſtallmeiſter. Lebe wohl, Welt! Im Himmel oherrſcht) 
ewige Ruhe.



  

Eine andere Platte trägt folgende Aufſchrift: 

Hic requiescit 

St. Dom. Wilhelmus Leopoldus 

Lassolay 

Annis 39 satrapa Principis 

Annis 38 Syndicus Pontiſicis 

Camerae Consilio Fratribus Auxilio 

Adfuit. Profuit. 

Utrique Officio Laudabilissime Cessit 

Dum Vita Vere Christiana Excessit 

Anno Vitae 77 mo Christi 1752 Do 

Die Jan. 21 Mo 

R.JE. 

Hier ruht 

Herr Wilh. Leop. Laſſolay 

30 Jahre lang Fürſtl. Amtmann 

38 Jahre Syndikus, biſchöfl. Kammer⸗ 

herr durch Rat und Tat, 

lebte und nützte er den Brüdern. 

Beide Amter verſah er 

aufs löblichſte. 

Als er am 21. 1. 1752 ſtarb, 

War er 77 Jahre alt. 

Die Grabplatte vor der fünften Gruft rechter Hand, die 69 em hoch 
und 70 em breit, aber auf dem linken Rand ſtark beſchädigt iſt, infolge 
Abbruchs eines mehrere Zentimeter breiten Stückes, gab beim Über⸗ 

ſetzen des Textes eine harte Nuß zu knacken. Bei der Annahme, daß 
höchſtens vier bis fünf Buchſtaben vor jeder Zeile zu ergänzen ſind, 
dürfte der vollſtändige Wortlaut — die mutmaßlich fehlenden Wuchſtahen 

ſind unterpunktiert — heißen:
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Inno MDCCXLVII Im Jahre 1747 

Die XXVI Augusti am 26. Auguſt 

Patres hic deposuerunt haben die Patres hier beſtattet 

Matrem Suam Spiritualem Ihre Geiſtliche Mutter 

Innam Elisabetham Lassoyin Anna Eliſabetha Laſſoylin) 

Natam Wengertin geborene Wengerktlin), 

Vita et Morte sibi beneſicam Die ihnen im Leben u. Tode gnädig war. 

VaLe X NatVrae et GratitVDInIs 

aelt FEILloryVM PReC'es 

RFE 

Die beiden letzten Zeilen boten wegen ihrer Verſtümmelung bisher 
unüberſteigbare Schwierigkeiten. Die innerhalb der Worte verwendeten 
großen Buchſtaben ſind noch durch rote Farbgebung hervorgehoben und 
umſchreiben in dieſer launigen und ſcherzhaften Spielerei zart und rück⸗ 
ſichtsvoll das Geburtsjahr der verehrten Verſtorbenen.
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Der Grabſtein vor dem ſiebten Schacht in der unterſten Reihe links 
trägt folgende Aufſchrift: 

JIHS 

Herr Friderie K 

Ahe ed 68 Jahre ald 

den 5. februarius 

17 (Poſthorn) 68 

Reidisposdmeisder 

(Totenſchädel 

über zwei kreuzweiſe gelegte Knochen) 

In der erſten Zeile des Textes iſt durch die rein buchſtabenmäßige 
Trennung der Familienname Kahe zerriſſen; er iſt jedoch fortlaufend zu 
leſen. Durch die Verteilung der zuſammengehörigen Buchſtaben auf 
zwei Linien, die übrigens zur Zeit der Abfaſſung der Inſchrift auch in 
handgeſchriebenen Büchern, z. B. in den Kirchenbüchern, durchaus nicht 

ungebräuchlich war, wird dem Laien die richtige Entzifferung unnötig 
erſchwert. Die Verwendung der Buchſtaben b und d, wo die heutige 

Rechtſchreibung p undet verlangt, gibt der Vermutung Raum, daß der 
Steinmetz im Frankenland oder in Sachſen beheimatet geweſen ſein 
mag. Das über dem Text eingezeichnete Herz darf wohl als Ausdruck 

beſonders warmer Liebe und Danhbarkeit für diejenigen gedeutet wer— 
den, die ihm die Tafel widmeten. 

An die rückwärtige Querwand iſt über der aus lauter Bauſchutt auf— 
geworfenen Erdſchwelle vor dem vorſpringenden kaminarkigen Aufbau 
eine 64 em breite und 55 em hohe Tafel mit folgendem Wortlaut 

angelehnt: 

Hlic jacet Hier ruht 

Praenobilis Dominus Georgius der vorzüglich berühmte Herr Georg 

Schwallbadi Schwallbach 

Serenissimi Marckionis des Erlauchten Markgrafen 

Baadensis Consiliarius Aulicus von Baden Hofrat 

Et in Privatissimis Secretarius und Geheimſekrekär. 

obiit XIV octobris Er ſtarb am 14. Okt. 

Anno MDCCXIII 1713. 

Aetatis LIX jahr Seines Alters 60 Jahr. 

RIP. 

Wenn Ludw. Heizmann in ſeiner Broſchüre, „Das Franziskaner⸗ 
kloſter Fremersberg“ (Badenia, 1926, S. 28), ſchreibt, daß die Kloſter⸗ 
kirche den Hofbeamten als Ruheſtätte diente und daß Regierungs-
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präſident Brambach, der als beſonderer Wohltäter der Franziskaner in 

Raſtatt rühmlichſt bekannt war, i. J. 1756 in dieſer Kirche beigeſetzt 
wurde (ſiehe Generallandesarchiv Berain 1432, Amt Bühh), ſo kann ich 

verſichern, daß es trotz eifrigſten Suchens nicht gelang, dieſe Grabplatte 
feſtzuſtellen. 

Die 41/41 em haltende Platte vor dem dritten Grabſchacht rechts, 

die ebenfalls, auf dem Fußboden ſtehend, ſich an die Mauer anlehnt, iſt 
ganz kurz gefaßt. Schlicht und prunklos nennt ſie den Namen des 
Paters Ildephonſus Froſchmajr, der am 1. Auguſt 1735 ſelig entſchlafen 
iſt. Dem damaligen Sprachgebrauch würde die Form „entſchlafft“ ent— 

ſprechen. 
Das iſt die bis jetzt einzige Grabplatte für die dort beſtatteten 

Kloſterleute. Vielleicht hat ſie ihm ein hochherziger Gönner geſtiftet. 

Bei ſämtlichen anderen Grabkammern für die hier ruhenden Wönche 

des Franziskanerkloſters — und zwar anſcheinend reſtlos auf der 
rechten Seite der Gruft — ſind nur noch einzelne Buchſtaben les— 

bar eingeritzt, die jedoch einen ſicheren Rückſchluß auf den Namen des 
in der Kammer Ruhenden kaum noch ermöglichen. Dagegen iſt wieder— 
holt die Jahreszahl 1803 und einmal 1798 ſicher lesbar, die meiſtens in 
der rechten unteren Ecke eingekerbt ſind. 

Die Grabtafel vor dem dritten Schacht in der oberſten Reihe rechts 
zeigt außer dem Monogramm C M 4, hinter dem jedoch noch andere 

Buchſtaben zu vermuten ſind, und der Jahreszahl 1798 den Zuſatz 

„Jubelar“, ſo daß alſo wohl ein Jubelgeiſtlicher des Kloſters hier der 

Ewigkeit entgegenſchlummert. 
Auf die Platte vor dem ſechſten Grab in der oberſten rechten 

Schicht mit den fragmentariſchen Zeichen U P EM... und darunter 

CAB EL. .. aus dem Jahre 1803 wurde bereits hingewieſen. 
Auch das im Gang eingefügte Bruchſtück, urſprünglich ſicher ein 

Quadrat, jetzt aber wie ein verſchobenes Dreieck ausſehend, iſt ein Er⸗ 
innerungszeichen für einen Angehörigen des Kloſters. Das ergibt die 
zweite Zeile des lückenhaften Textes, wo durch Hinzuſetzung des Hell— 

lautes O das Wort ordinis zweifelsfrei entſteht. Der beſchädigte Orts- 
name lautet wohl Kirchberg. Offen bleibt dabei die Frage, welcher von 
den zahlreichen gleichnamigen Orten der richtige iſt, ob damit die rhein— 
ländiſche Stadt im Kreiſe Simmern, im nördlichen Hunsrück, an der 

Bahnlinie Bingerbrück —HermeskeilTrier gemeink iſt, die württem⸗ 

bergiſche Stadt im Oberamt Gerabronn oder K, der niederöſterreichiſche 
Markt im Bezirk Tull an der Bahn Wien -AbsdorfKrems, wo die 
Wallfahrt Maria-Troſt liegt. An der oberen Kante mißt dieſer Stein 
32 cm, an der Längsſeite nur 31 cm. Die Jahreszahlen 1692 und 1754
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ſind vermutlich als Geburts- bzw. Sterbedatum aufzufaſſen. Das Zeit⸗ 
wort ausit vor dem Hauptwort morte gewinnt wohl durch Vorſetzung 
des Buchſtabens h die richtige Form, ſo daß der ganze Ausdruck mit 
„geſtorben“ zu überſetzen wäre. 

Klar und eindeutig ſteht der Text auf der Platte in der mittleren 
Reihe rechts vor der fünften Kammer — die Gruft darunter und dar— 
über iſt faſt ganz geſchloſſen —: 

Johann Wichael Kraetz geweſener 

fürſtlich markgräflicher 

Bad. Hoffſattler gebürtig 

zu Steindorf 

in Beyern. Geſtorben 

den 23. Oktober 1720 

alt 77 Jahr, deſſen 

Seel Gott gnädig ſein wolle. 

Dieſe Steinplatte hat eine Höhe von 71 em und eine Breite von 

69 cm. Beachtenswert iſt, daß die Inſchrift durchgehend deutſch iſt. Die 
Gedenktafeln für den Reichspoſtmeiſter und den Hofſattler beweiſen, 
daß nicht nur adelige Gönner und Freunde des Kloſters, ſondern auch 

bürgerliche, die zum Hof in irgendeiner Form in Beziehung ſtanden, in 
der klöſterlichen Grabſtätte aufgenommen werden konnten. 

So verlockend die Aufgabe auch geweſen wäre, Name und Stand 
der hier Beigeſetzten genau zu ermitteln, ſie mußte ſcheitern an der z. T. 
völlig ungenügenden Beſchriftung. Nach dem Befund in den Kammern 
zu urteilen, beherbergte jede einzelne Grabſtätte immer nur einen Ver— 

ſtorbenen, ſo daß die anderswo beobachtete Übung, ein Grab je nach 
Bedarf auch für Verſtorbene zu benützen, die einige Jahrzehnte in die 

Ewigkeit eingingen, hier nicht zuzutreffen ſcheint. Die verhältnismäßig 
gut erhaltenen Überreſte in verſchiedenen Kammern laſſen erkennen, daß 
hier die Verſtorbenen mit dem Kopf voraus in die Gruft geſchoben wurden. 

Gewöhnlich liegen in den Klöſtern die Gruften unter dem Hochaltar 

im Chor. Dieſe Übung erleichterte meiſtens die Anlage der Grabſtätten. 
Bisher ließ ſich die Frage nicht klären, ob der eigentliche Eingang zur 
Gruft von dem Quergang oder von der Sakriſtei aus erfolgte; vermauert 
war die Gruft beſtimmt nicht, ſondern höchſtens durch eine Holztüre oder 
ein eiſernes Tor abgeſchloſſen. 

Das hieſige Franziskanerkloſter iſt im Zuge des Schloßbaues und 
der Errichtung der Häuſer in der Herrenſtraße erſtanden (1700 bis 1710). 
Den Anſtoß dazu gab der Wunſch des berühmten badiſchen Markgrafen 
Ludwig Wilhelm, der es aus milden Stiftungen und Beiträgen der
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Bürgerſchaft nach Domenico Egidio Roſſis Entwürfen von Lorenzo de 
Sale errichten ließ. Bis zur Fertigſtellung von Kloſter und Kirche wur⸗ 
den die zur Seelſorgaushilfe vom Kloſter Fremersberg (bei Baden-Oos) 
geſandten Mönche in Privatwohnungen untergebracht. Nach ihrem Ein⸗ 

zug beherbergte das Franziskanerkloſter auch den erſten Stadtpfarrer 
der jungen Reſidenz (ſeit 1705), Wilhelm Clemens; denn das Hofpfarr- 
haus gegenüber der Hof- oder Schloßkirche wurde erſt im Jahre 1726 
fertig (ſiehe dazu: Feſtſchrift zur Jahrhundertfeier des Großherzoglichen 

Gymnaſiums von Prof. C. Fr. Lederle, Buchdruckerei von H. Greiſer, 
1908, S. 90). Der Türkenlouis entſchied ſich am 6. Oktober 1699 bei der 
Wahl, ob hier eine Kapuziner- oder Franziskanerniederlaſſung geſchaf— 
fen werden ſollte, für die letzteren, weil ſie eine für eine Reſidenz an- 
gemeſſenere Bauart, einen herrlicheren Gottesdienſt als die Kapuziner 

hätten, weil ſie ihrem Glauben auf der ſeitherigen Niederlaſſung auf 

dem Fremersberg unerſchütterlich treu geblieben und die älteſte Nieder— 
laſſung in Baden gehabt häkten. — Der ſpeyeriſche Fürſtbiſchof Johann 
Hugo Freiherr von Orspeck erkeilte auf die Bitte des Ordensprovinzials 
Marzellin Wedel am 25. März 1700 ſeine Einwilligung ſowie zur Ver⸗ 
legung vom Fremersberg hierher. Am 30. Juni 1700 legte der Regie- 
rungspräſident von Blittersdorf den Grundſtein dazu. Am 31. Dezember 

wurde das Kloſter bezogen. Der am 9. Februar 1801 zu Luneville ge⸗ 
ſchloſſene Frieden und als Folgerungen desſelben die Beſchlüſſe der 
Reichsdeputation in Regensburg Ganuar bis März 1803) brachten die 
Aufhebung der Klöſter, ſomit auch des hieſigen Franziskanerkloſters. 
Dieſe Maßnahme geſchah im Jahre 1804; die älteren Mönche erhielten 
Ruhegehälter, die jüngeren traten zum Teil in den Weltklerus über. 
Im gleichen Jahre wurde die bisherige evangeliſche Hof- und Garniſons- 
pfarrei in eine Stadtpfarrei umgewandelt und bekam die bisherige 
Franziskanerkirche als Pfarrkirche; die Guardianswohnung im Kloſter 

wurde Pfarrwohnung, die übrigen Räume wurden ſpäter von der 

Regierung benutzt, zur Zeit befindet ſich darin das Landratsamt. 

Hermann Kraemer.



Irmengard von Baden, die Slifterin der 

Ziſterzienſerinnenabkei Lichkenkal, 
hineingeſtellt in die Well⸗, Heimal- und Familiengeſchichte ihrer Zeit. 

Irmengards Jugendzeit. 

Die Heirat der ſchönen Agnes von Hohenſtaufen mit dem Welfen 

Heinrich dem Langen von Sachſen vollzog ſich nicht in der breiten Ebene 
des Gewöhnlichen. Es war ſogar Liebe dabei und ein idealer Gedanke — 

in einer Zeit, da ſelbſtſüchtige Politik die Eheſchließungen der Großen 
auffallend dirigierte. Daß Liebe im Spiele war, erklärt ſich aus der 
blühenden Anmut der jungen Pfalzgrafentochter und aus der ritterlichen 
Tüchtigkeit und männlichen Schönheit des hochgewachſenen Welfen— 
ſohnes. Der ideale Gedanke aber, der ihrer Neigung einen eigenen 
Reiz verlieh, war: Verſöhnung zwiſchen Staufen und Welfen. Ganz 
heimlich geſchah die Vermählung, denn Heinrichs Vater, der Löwe von 

Braunſchweig, hatte ſich die Ungnade Friedrich Barbaroſſas, des Oheims 
der Agnes von Hohenſtaufen, förmlich aufgezwungen. — Eine Frau 
kann nun ſehr kühn werden, wenn ein ſtarkes Wollen ſie kreibt. 
Irmengard, des Pfalzgrafen Konrad kluge Gattin, hakte den Wunſch 
einer ſolchen Verbindung ſchon gehegt, als ihre Tochter Agnes noch ein 
kleines Mädchen war. Als ſich dann die hohe Politik mit anderen 
Plänen trug, berief Irmengard kurzer Hand in aller Stille Heinrich 

von Sachſen auf die Rheinburg Stahleck, legte dort ſeine und ihrer 
Tochter Hände ineinander zum freudigen Jawort und ließ den beiden 

auch die kirchliche Weihe erteilen. Es war um die Jahreswende 1193 

auf 1194. Als Pfalzgraf Konrad am nächſten Tag in ſeinem Schloſſe 
anlangte, ſtand er erzürnt vor der Vollendung einer eigenmächtigen Tat. 
Erzürnter noch zeigte ſich Kaiſer Heinrich VI. Nach dem Wunſche Seiner 
Wajeſtät hätte Agnes König Philipp von Frankreich, um keinen Preis 
jedoch einen der verhaßten ſtolzen Welfen heiraten ſollen. Selbſt ſein 
kaiſerlicher Widerſtand brach ſich aber an der Feſtigkeit des neuver— 
mählten Paares und mündete — neben der Verſtändigung mit dem 
jungen Heinrich — ſogar in eine Verſöhnung mit dem alten Löwen aus.
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Zu Tilleda am Kyffhäuſer beſtätigte Heinrich VI. den Welfen auch den 
Beſitz der großen ſächſiſchen Allodialgüter. 

Die Vermählung des Welfen mit der Staufin bedeutete für Sachſen 
den Aufgang eines neuen Lichtes, eines Friedenslichtes. Heinrich war 
kein Phantaſt wie Heinrich VI., kein Stürmer wie ſein Vater: er war 

ein Wirklichkeitsmenſch, der mit klugem Blick abwog, was die je— 
weiligen Verhältniſſe von ihm forderten, und der nie mehr wollte, als 

was er auch zu erreichen vermochte. 

1195 ſtarb ſein Schwiegervater Konrad. Weil er nur eine Tochter 
hinterlaſſen, ward nach kaiſerlicher Verordnung deren Gemahl Regent 
der Rheinpfalz. Die Pfalzgräfin ſchenkte ihrem Gemahl einen Stamm— 
halter: Heinrich, und zwei Töchter: Irmengard und Agnes. Das Auf— 
ziehen Heinrichs bzw. Irmengards, deren Geburtsdatum vermutlich in 
den Jahren 1194 bis 1200 anzuſetzen iſt, tröſtete Agnes anfangs ein 
gut Teil über die Traurigkeit hinweg, die Heinrichs Kreuzmeerfahrt im 

Jahre 1197 ihr bereitete, und über die Stürme, die einem kurzen Frie— 

den folgten. Denn noch weilke der Pfalzgraf in der weiten Ferne, als 
über Land und Meer der unerwartete Ruf drang: „Der Kaiſer iſt ge⸗ 
ſtorben!“ Ein Ruf, an den ſich faſt augenblicklich die Frage ſchloß: 
„Wer wird nun Kaiſer werden?“ Alsbald flammte der erſt jüngſt ge⸗ 

ſchlichtete Streit der Parteien wieder auf: die ſtaufiſch Geſinnten wähl— 
ten Philipp von Schwaben, Heinrichs VI. Bruder, die Welfengetreuen 
Otto, des Löwen Sohn, weil Heinrich, der Tauglichere, noch nicht nach 

Europa heimgekehrt war. 

Zögernd, nicht im Drange friſcher Begeiſterung, leiſtete der Pfalz— 
graf nach einiger Zeit ſeinem Bruder Heeresfolge. Im kobenden Bürger— 
krieg ging die Rheinpfalz in den Beſitz der Staufer über. Dagegen be— 

hauptete ſich die Welfenſtadt Braunſchweig trotz leidenſchaftlichen 
Kampfes. Um Neujahr 1202 wurde auch die kleine Irmengard, wenn— 

gleich paſſiv, in den politiſchen Hader hineingezogen. Um ſich nämlich 

die Dänen als Bundesgenoſſen zu ſichern, ſtellte Otto IV. dem jungen 
Waldemar von Dänemark die Heirat mit ſeiner Nichte in Ausſicht. 

Irmengard wußte wohl kaum etwas von dieſer Abmachung, hätte in 
ihrer Kindlichkeit deren Tragweite auch gar nicht erfaßt. Etwas anderes 
aber wußte und erlebte ſie ſchmerzlich: ihre ſchöne junge Mutter war 

jetzt ſo oft ſtill und niedergeſchlagen; und wenn ſie ihren Vater je ſah, 
war er finſter und ſtreng. Was Agnes und Heinrich einſt zuſammen— 
geführt: gerade ihre Zugehörigkeit zum Welfen- und zum Staufen⸗ 
geſchlecht — das lag jetzt wie eine wuchtige Laſt über ihrem Eheleben. 
Agnes' Herz war geteilt zwiſchen der Liebe zu ihrem Gatten und dem 
verwandtſchaftlichen Intereſſe für ihren Vekter, Philipp von Schwaben.
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Und Heinrich ſtand nur widerwillig auf der Seite ſeines Bruders und 

harrte einer günſtigen Gelegenheit, zu dem Hohenſtaufen überzugehen. 
Schon bald ſollte Irmengard und ihre Geſchwiſter der herbſte Schlag 

ktreffen, der ein Kind treffen kann: im Jahre 1204, als vom MWeere her 
die erſten maienwarmen Winde die weike norddeutſche Ebene durch— 
wehten, mußte der Welfenherzog ſeine Gemahlin im Warienkloſter zu 
Stade begraben (F 9. Mai 1204). Welch herbes Leid auch der kampf— 

gewohnte Wann durch dieſen Todesfall erfahren, kündet kein Per— 

gament. Allein die reichen Stiftungen, die er zu Agnes' Andenken ge— 
macht, ſowie die auffallende Tatſache, daß er ſich für den Reſt des Jahres 
vom Kriegsſchauplatze zurückzog und namentlich in der Stadener Gegend 
verweilte, ſprechen doch eine verſtändliche Sprache. Der Tod ſeiner 

Gemahlin mußte ihn um ſo empfindlicher treffen, als er gerade im 
Jahre 1204, wohl kurze Zeit vor dem kraurigen Ereignis, mit ſeinem 
harten und ſtolzen Bruder gebrochen, der ſchwere Opfer von ihm for— 
derte und keinen Dank dafür wußte. Agnes hat die Wendung, die 

ihrem königlichen Vetter nunmehr den Sieg brachke, nicht mehr erlebt. 

Für Irmengard aber war der Plan einer Heirat mit König Waldemar 
von Dänemark dadurch in ein Nichts zerronnen und ſie der deutſchen 
Heimat zurückgeſchenkt worden. Sie verließ wohl im Jahre 1205 Stade 

und wohnte eine Zeitlang auf der Rheinburg Stahleck oder auf Schloß 
Lindenfels im Odenwald, da König Philipp ihrem Vater die Rheinpfalz 
zurückgegeben. Noch am 30. Wai urkundet Pfalzgraf Heinrich auf 
Lindenfels. Er rüſtete damals zu einem Feldzug gegen den eigenen 
Bruder — da trat wieder eine Wende ein, ungeahnt, erſchreckend: am 

21. Juni 1208 fiel Philipp von Schwaben dem Wordanſchlag Ottos von 
Wittelsbach zum Opfer. 

Irmengards Onkel hatte nichts gemein mit dieſer Bluttat, aber ſie 
verhalf ſeinem leidenſchaftlichen Wollen zum Ziel: Otto IV. ward 
alleiniger König von Deutſchland. Die beiden welfiſchen Brüder fanden 
ſich wieder: Otto trug nichts nach, und Heinrich machte durch ausgezeich— 
nete Treue wieder gut, was er unter dem Einfluß eines kragiſchen 
Konfliktes gegen das Welfengeſchlecht gefehlt. Otto durfte ihn getroſt 
auf ſchwierige Poſten ſtellen: der Pfalzgraf tat ſeinen Dienſt zuverläſſig, 
maßvoll, klug. Vor ſeiner Romfahrt 1209 ernannte der König ſeinen 
Bruder zum Reichsverweſer in Schwaben und Franken, weil er gerade 
in dieſen Gebieten, wo ſich die Liebe zum ſtaufiſchen Hauſe am kräftig— 
ſten erhalten hatte, einer feſten Stütze bedurfte. Irmengard begleitete 
wahrſcheinlich ihren Vater nach Süddeutſchland, während ſein Sohn 

Heinrich, den er zu Anfang des Jahres 1209 auf eine offizielle Geſandt⸗ 
ſchaftsreiſe nach England mitgenommen hatte, einſtweilen bei ſeinem
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Großoheim König Johann zurückgeblieben war. Und dort im Süden 
lernte Irmengard ihren künftigen Gemahl kennen: Markgraf Hermann V. 

von Baden. 
Hermann war bedeutend älter als die Pfalzgrafentochter, ſchon ſeit 

1190 Regent der Markgrafſchaft, zudem klein von Geſtalt. Aber ritter- 
liche Kraft zeichnete ihn aus und Unerſchrockenheit und bei aller Streit— 
barkeit doch eine erfriſchende Güte und Treue. Er hatte ſogar Sinn für 

die Dichtkunſt und dürfte zu Hartmann von der Aue perſönliche Be⸗ 
ziehungen unterhalten haben. Wahrſcheinlich hat Pfalzgraf Heinrich 
ſeine Tochter dem Badener aus kluger Berechnung zur Gattin gegeben, 
um in dem handfeſten Markgrafen einen Welfenfreund zu gewinnen. 
Die Verlobung fand etwa um 1210, die Hochzeit aber wohl etliche Jahre 
ſpäter ſtatt. Der genaue Zeitpunkt iſt nicht feſtzulegen. 

Späteſtens 1211 feierte Heinrich von Sachſen ſelbſt noch einmal 
Hochzeit: mit Agnes, der Tochter des Markgrafen Konrad von Lands- 
berg. Wenn dieſe ihm auch keine Kinder ſchenkte, ſo brachte ſie doch 
Sorglichkeit und Troſt in ein Haus, das bald einſam werden ſollte. Denn 
1214 ſchon ſtarb ſein Sohn Heinrich, nachdem er kaum (um 1213) die 
Regierung der Rheinpfalz angetreten hatte. Der jüngſte Sproß des 
Hauſes, die noch kleine Agnes aber, wurde 1214 mit dem achtjährigen 
Sohne Ludwigs von Bayern, Otto, verlobt, um hünftig für ihn heran— 
gebildet und 1225 mit ihm vermählt zu werden. 

Der Pfalzgraf hatte recht geurteilt, als er in Hermann V. eine 

Stütze der Welfenpartei zu erobern hoffte. Seines Bruders Triumph 
in Italien währte nicht lange. Zu hochfahrend, herriſch und unzuver— 
läſſig war ſeine Art. Sein Zug nach dem Süden war ein ſtolzes, ſtür— 
miſches „ich will“ geweſen; ſein Rückzug ward zum widerwilligen „ich 
muß“. Die meiſten Fürſten wandten ſich von ihm ab, dem jungen 
Hohenſtaufen, Friedrich II., zu. Hermann V. von Baden jedoch bot kühn 

der öffentlichen Meinung Trotz und gab dem Welfen das Geleit durch 
Ablehnung und Aufruhr hindurch. Und als die Stadt Breiſach ihn aus 

ihren Mauern vertrieb, gewährte der Markgraf ihm Gaſtfreundſchaft 

auf Hohenbaden (Ende September 1212). 
Wahrſcheinlich war Irmengard die Kraft, die ihn zu ſolchem Mut 

und Widerſtand trieb. Der Kaiſer, den man nun durch offenen Abfall 
kränkte, dort, wo er eben erſt die heißerſehnte Huldigung empfangen, 
war ja ihr Onkel, ihres Vaters gekrönter Bruder. Sie hat wohl Herbes 

getragen in jenen Tagen: Witleid, Beſchämung, Enktäuſchung. 
Erſt 1214 läßt ſich Hermanns Zeugenſchaft für Friedrich II. nach— 

weiſen, da Otto ſeine Rolle gänzlich verſpielt hatte. Und doch war der 
Staufe ſchon im Wärz 1212 von Meſſina abgeſegelt, nordwärts, Rom
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als Wittelſtation zu, um von dort nach Deutſchland aufzubrechen. 
Heinrich, Ottos Bruder aber, hielt bis zu deſſen Tode, 1218, an ihm 
feſt. Kurz vor dem Hinſcheiden vertraute ihm der Sterbende die Reichs- 
inſignien an mit dem feierlichen Auftrag, ſie nur dem einſtimmig er— 
wählten deutſchen König auszuhändigen. Und der Welfe hütete ſeinen 
Schatz und gab ihn lange nicht heraus. 

Warkgräfin Irmengard. 

Späteſtens um dieſe Zeit dürfte die Welfentochter Einzug gehalten 
haben auf Hohenbaden, der badiſchen Markgrafenburg. Heute ruht der 
Reiz der Romantik auf der Ruine, die ſich wie natürlich in die Gebirgs— 
landſchaft Baden-Badens einfügt. Da⸗— 
mals aber ſprach das reale Leben eine 
andere Sprache. Der Winter nament— 

lich bot der Härten viel, wenn der 

Nordwind um die großenteils un— 
geheizten Räume pfiff und wenn tie— 

fer Schnee den Verkehr mit der 

Außenwelt weſentlich erſchwerte. Der 
Warhkgraf hatte zudem nicht viel Zeit, 
ſich ſeiner jungen Gemahlin zu wid— 
men: ſein Hofdienſt zwang ihn oft 

und oft in die Weite hinaus. Bald 

galt er auch dem Hohenſtaufen als 

Vertrauensmann; kreuz und quer 

zog er in ſeinem Gofolge durch die Markgräfin Irmengard. 
deutſchen Lande und zeugte für 
ihn in Augsburg, Rottweil, Jülich, Gelnhauſen, Hagenau, Nürnberg, 

Eger, Würzburg, Speyer, Ulm, Altenburg, Wimpfen, MWahlberg, Goslar, 
Frankfurt uſw. 

In Goslar, wo Friedrich II. am 13. Juli 1219 einen Hoftag abhielt, 

traf Hermann von Baden mit Irmengards Vater zuſammen. Heinrich 
hatte ſchon lange eine ſolche Zuſammenkunft gewünſcht, um eine Ver— 
ſöhnung mit dem Hohenſtaufen herbeizuführen und ſo den Welfen einen 
Teil ihrer früheren Beſitzungen, die ſie durch ihre ſchroffe Einſtellung 
gegen ihn verloren hatten, zurückzugewinnen. So huldigte er dem Könige 
feierlich auf dem Goslarer Tage und überreichte ihm die Reichsinſignien. 

Friedrich wies ihm als Gegengabe 10000 Mark zu und übertrug ihm 
das Reichsverweſeramt zwiſchen Weſer und Elbe für die Dauer ſeines 
italieniſchen Aufenthaltes. Als Hermann dieſe Botſchaft heimgetragen 
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nach Hohenbaden, konnte Irmengard nur danken und aufatmen. Denn 
nun ſollte endlich wieder einmal Friede werden für das Welfenland und 
ihren kampfmüden Vater. 

Auch zu Irmengard ſelbſt trat der König in Beziehung. Als Toch— 
ter Heinrichs von Braunſchweig hatte ſie Erbanſprüche auf braun— 
ſchweigiſches Land. Dieſe trat ſie auf königlichen Wunſch an den Herr— 

ſcher ab, der dafür Hermann von Baden ſüddeutſches Gebiet: Laufen, 
Eppingen und Sinsheim für 2300 Silbermark verpfändete, Ettlingen als 
Lehen und Durlach als Eigentum zuwies. Vermutlich geſchah dieſer 
Gütertauſch ebenfalls auf dem Goslarer Tage, ſicher aber noch vor 
Friedrichs Abreiſe nach Italien, wie aus einer kaiſerlichen Erklärung 
vom November 1234 hervorgeht. 

Am 9. Wärz 1221 läßt ſich Hermann unter dem Hofſtaat des nun— 
mehr gekrönten „Kaiſers“ zu Bari in Italien nachweiſen. Dann ſchiffte 
er ſich in Tarent ein zur Überfahrt nach Afrika, um als Vertreter 
Friedrichs einen Kreuzzug zu unternehmen. Ein Abſchied ſolcher Art iſt 
für Irmengard gar nicht ſo leicht zu wägen. Im Jahre 1190 war ihr 

Schwiegervater, Hermann IV., als Kreuzfahrer zu Antiochien geſtorben, 

ein Opfer der Peſt. Und als 1217 ihr Schwager Friedrich von Baden 

mit König Andreas von Ungarn übers Weer gefahren, hatten die Kreuz— 
ritter zwar Damiette, den Schlüſſel Agyptens, erobert; aber Hermanns 

Bruder war nimmer heimgekehrt. 

Nun, im Wai 1221, zog auch Hermann V. in Damiette ein. Aber 
der Feind hatte ſeine Macht verſtärkt, zudem bildete die Nilüber— 
ſchwemmung ein durchgreifendes Hindernis, kurz: am 30. Auguſt mußte 

ſich der badiſche Markgraf mit noch andern Edlen dem Sultan El-Kamil 
als Geiſel zur Verfügung ſtellen, bis am 8. September die Stadt den 
WMohammedanern übergeben wurde. Agypten mußte gänzlich geräumt 
werden. 

Mißſtimmt, in ſeinem ritterlichen Standesbewußtſein tief gekränkt, 

kehrte der Markgraf nach Hohenbaden zurück. Irmengard war nun 

Gelegenheit geboten, ihr frauliches Talent zu entfalten und ihren Ge— 

mahl innerlich und äußerlich wieder friſch zu machen. Tatſächlich kat er 
im Wärz 1222 aufs neue ſeinen Dienſt am Kaiſerhofe in Italien. 

Für Irmengard aber, die ſich mehr und mehr als Markgräfin fühlte, 
tat ſich auch immer weiter auf das Reich der Mutterpflichten. Zweimal 

feierten ſie auf der Burg und im Tal den Geburkstag eines kleinen 
Markgrafen: Hermanns und Rudolfs, und dreimal ward ein Mark— 
grafentöchterlein getauft. Leider wiſſen wir nur den Namen von zweien: 
Mechtild und Eliſabeth; daß ſich ihnen aber noch ein drittes zugeſellte, 

wiſſen wir aus einer Urkunde vom 9. März 1243. Verzogen hat die
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Mutter, die ſelber ſchon im zarten Alter die Rauheit des Lebens ver— 
ſpürt, ihre Kinder gewiß nicht. Sie war eine Frau, die Hoheit und 
Liebe zu vereinen wußte, wie die Haltung ihrer Söhne in den Dokumen— 
ten beweiſt; ſie war eine Frau von ſtarker Opferbereitſchaft und großer 
Feſtigkeit. Hermann konnte ſich in den langen Monaten ſeines Fern— 
ſeins unbedingt auf ſie verlaſſen. 

Als die Kinder größer wurden, fanden die Ereigniſſe in der großen 
Welt da draußen immer ſtärkeren Widerhall auf Hohenbaden. Selbſt— 
verſtändlich mußte der Vater in die glühende Anteilnahme des jungen 
Völkleins hinein erzählen und immer wieder erzählen. Er erlebte ja 
Geſchichte in nächſter Nähe. Er erlebte den traurigen Konflikt zwiſchen 
Friedrich II. und ſeinem Sohne Heinrich VII., begleitete ſogar den jun— 

gen König über die Alpen nach Cividale, wo Vater und Sohn ſich aus⸗ 
ſöhnten — für kurze Zeit. Er und ſeine Familie erlebten aber auch 
perſönlich die Leidenſchaftlichkeit und Unerzogenheit des Kaiſerſohnes. 

Erſtmals im Februar 1234. Hermann ſtritt um jene Zeit mit dem 
Grafen Egon von Freiburg, wohl im Namen ſeiner jungen Neffen, der 
Warkgrafen von Hachberg, um die Silberbergwerke und Wildbänne im 
Breisgau. Der ſtrittige Fall wurde am 1. Februar 1234 in Gegenwart 
des Königs zu Frankfurt verhandelt. Dabei erwies Biſchof Heinrich 
von Baſel, daß die Bafler Kirche infolge kaiſerlicher und königlicher 
Schenkungen ein Recht auf die Silberbergwerke und Wildbänne habe, 

und erhielt ſie auch gerichtlich zugeſprochen. Darauf belehnte Biſchof 
Heinrich den Grafen Egon mit dieſen Beſitzungen, in bewußtem 
Widerſtand wider Hermann. Und König Heinrich ſelbſt übertrug ſie 
dem Freiburger in feierlicher und öffentlicher Sitzung zu Frankfurt 

(15. Februar 1234). 
Gleichwohl hielt der Markgraf zunächſt noch bei Heinrich aus. Es 

war ſicherlich nicht leicht, ſich in die Launen des Kaiſerſohnes hinein- 

zufügen. Da die Beziehungen zu Friedrich II. ſich wieder ſehr zuſpitzten, 
bediente ſich der König des Markgrafen zu ſelbſtſüchtigen Zwecken: in 
einem Entſchuldigungsſchreiben an den Biſchof von Hildesheim vom 
2. September 1234 erwähnte Heinrich eine generoſe Tat des Badeners, 

der ihm ſeinen Sohn freiwillig, ja dringend als Geiſel in dem Konflikt 

mit Friedrich angeboten habe. Friedrich habe ihn aber zur Wiederaus— 

lieferung gezwungen. — Die freiwillige, ja dringende Anbietung des 
Sohnes ſcheint zum mindeſten zweifelhaft zu ſein. Denn noch im gleichen 

Jahre brach Hermann nach Sizilien auf, um beim Kaiſer Klage zu führen 
wider den eigenen königlichen Sohn und ihn zur Rückkehr nach Deutſch— 

land zu bewegen. Vielleicht geſchah dies nach dem Bopparder Tage, 
an dem Heinrich öffentlich von ſeinem Vater abfiel. Irmengards Ge— 

Die Ortenau. 7
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mahl wächſt damit zu politiſcher Größe heran. Er will das Geſchick 

Deutſchlands wenden: ein Kaiſer ſoll wieder in deutſchen Gauen herr— 
ſchen und mit ihm Gerechtigkeit und Friede. 

Freilich, auch perſönliche Anſchuldigung trug Hermann unmutig und 
rechtfordernd über die Alpen: König Heinrich hatte ihn gezwungen, auf 

1000 Mark von jenen 2300 Silbermark zu verzichten, für die ihm Friedrich 
einſt Laufen, Eppingen und Sinsheim verpfändet, im Austauſch gegen 
Irmengards Erbgut. Der Kaiſer erklärte die Verzichtleiſtung für ungültig. 

Natürlich war der Bruch zwiſchen Heinrich und Hermann nun be— 

ſiegelt. Am 15. März 1235 verſicherte der König dem Abt zu Selz, ihn 
und die Stadt gegen den Markgrafen ſchützen zu wollen, der in ſeiner, 
des Königs, Ungnade ſtehe. Im gleichen Jahre wurde das Kloſter 
Backnang, das ſich über der Familiengruft des badiſchen Regenten— 
hauſes erhob, verbrannt, vermutlich auf Anſtiften Heinrichs. Der Rache- 

ſüchtige plante auch einen kriegeriſchen Angriff auf ſeinen einſtigen Ge— 

folgsmann, doch Hermann ſetzte ſich unerſchrocken zur Wehr. 
Wittlerweile rüſtete ſich der Kaiſer zur Fahrt ins friedloſe deutſche 

Land. Sein Herrſcherwille ſetzte der königlichen Herrſchſucht ſeines 
Sohnes ein gründliches Ende: lebenslängliche Haft machte Heinrich 

politiſch unſchädlich. 

Am 15. Auguſt 1235 trat der allgemeine Reichshof in Mainz zu— 
ſammen. Landfriede, Feſtigung des Rechtes, Ausſöhnung zwiſchen Wel— 
fen und Staufen waren ſeine hohen Ziele. Da Friedrich nach dem Tode 
Heinrichs von Braunſchweig, 1227, nunmehr tatſächlich in den Beſitz 

Braunſchweigs, des Erbes Irmengards und ihrer Schweſter Agnes, ge— 

langt war, überließ er es am 21. Auguſt dem Deutſchen Reiche. Otto 
von Lüneburg aber, der Vetter der beiden Schweſtern, empfing das 
heimatliche Gebiet als Fahnenlehen aus des ſtaufiſchen Kaiſers Hand. 
Der badiſche Markgraf amtierte als Zeuge Friedrichs bei der ſchrift— 

lichen Feſtlegung dieſes wichtigen Ereigniſſes. Dann zog Hermann mit 

Friedrich nach Hagenau, Augsburg, Straßburg, Kolmar, Speyer. 

In der Waienſchönheit des Jahres 1236 feierte der Kaiſer in Mar— 

burg ein glänzendes Feſt perſönlich mit. Am 19. Mai 1231 war die 
erſt 24jährige Landgräfin Eliſabeth von Thüringen geſtorben. Den Reiz 
dieſer Fürſtin machte eine ungewöhnliche Güte und Hilfsbereitſchaft aus, 

die ſie ſelbſtlos und heldenmütig den Armen und Leidenden erzeigte. 
Nachdem ſie ſchon am 1. Juni 1235 von Gregor IX. heilig geſprochen 
worden war, wurde die Übertragung ihrer Gebeine in die neue Eliſabeth— 

kirche zu Marburg auf eben den 1. Mai 1236 feſtgelegt. 1200000 Feſt⸗ 
teilnehmer ſtrömten an jenem Hochfeſte deutſcher Wildtätigkeit und 

Seelengröße zuſammen. Der Kaiſer ſelbſt, unterſtützt von deutſchen
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Fürſten, trug den Sarg und ſchmückte das Haupt Eliſabeths mit einer 

edelſteinſchimmernden Krone. 

Daß Hermann von Baden jene Stunden der Begeiſterung mit— 
erlebte, erhellt aus ſeiner, ebenfalls im Mai, nachweisbaren Anweſen— 

heit im nahen Wetzlar. Und man darf vermuten, auch ſeine Gemahlin 

habe die Reiſe nicht geſcheut und ſei eine der vielen, vielen Witfeiern- 

den geweſen. 
1237 begleitete der Markgraf den Herrſcher nach Sſterreich. Einen 

guten Teil ſeines Lebens war ſeine Heimat überall und nirgends, war 

ſeine Heimat das große deutſche Vaterland. 
Hätte der Markgraf in ſpäteren Jahrhunderten gelebt, ſo wäre 

das Jahr 1240 für ihn und ſeine Familie an Ehren reich geweſen, denn 
damals vollendete er ſein 50. Regierungsjahr. Wieviel ſeine kapfere 
Gemahlin von den Regierungslaſten getragen und mitgetragen, oft er— 
gänzend, oft erſetzend, ſteht nicht im großen Buch der Welt- und Heimat— 
geſchichte — Frauentaten, echte und große, geſchehen oftmals ganz 

ſtill —. Daß aber das Leben auf Hohenbaden und in der Markgraf— 
ſchaft auch in den vielen Monaten der — faſt möchte ich ſagen — Sedis— 
vakanz ſeinen gewöhnlichen Weg weiter gegangen, daß ihre Kinder mit 
Hochachtung und Liebe zu der Mutter aufblickten, zeigt den Einfluß 
einer charakterfeſten, edlen Perſönlichkeit. 

Wurde das Jahr 1240 auch nicht als Jubeljahr ausgewertet, ſo 

ſcheint es doch ein Ruhepunkt, ein Daheimjahr für den alternden 

Regenten geweſen zu ſein, wo er ſich unter Irmengards hausfraulicher 
Sorglichkeit ein wenig erholen konnte von vielem Reiſen und von vie— 
lem Streiten. Doch bald drang das Brauſen eines neuen Sturmes auch 

in die Stille der Ritterburg Hohenbaden. Von Oſten drohte er heran. 

1241 ſtrömten drei rieſige Mongolenheere gegen Ungarn, Polen, Böhmen. 

Schon war Ungarn überflutet — da ſtellte Herzog Heinrich von Liegnitz 

dem furchtbaren Schwarm eine lebendige Mauer entgegen. Nach dem 

Bericht des Klerikers Ivo von Narbonne „ſoll“ auch Hermann von 

Baden zum endgültigen Verdrängen der aſiatiſchen Feinde ent— 
ſcheidend mitgewirkt und ſie mit andern Fürſten zum Abzuge von 
Wiener-Neuſtadt gezwungen haben (Schreiben des Jvo von Narbonne 
an den Erzbiſchof von Bordeaux, 1242). Selbſt wenn dieſe Angabe nicht 

glaubwürdig wäre, gälte ſie doch als ehrenvolles Zeugnis für den ſtarken 

Klang, den Hermanns Tapferkeit in weite Lande hinausgetragen. Und 
würde ſich auch geradlinig einfügen in die Struktur ſeines Weſens: er 

war ja allezeit ein Streitbarer geweſen, hatte beiſpielsweiſe, um noch 
einige Belege mehr anzuführen, geſtritten mit dem Biſchof von 
Paſſau, mit dem Herzog von Brabant, mit dem Speyrer Domhapitel, 

7*¹
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mit Eberhard von Eberſtein, mit Egon von Freiburg. Überragend groß 
wäre die Teilnahme am Mongolenkriege nur, weil Hermann damals 
ſchon ſeines Lebens Vollkraft eingebüßt hatte und ein müder Mann 
geworden war. Natürlich wäre ſie auch eine Großtat für ſeine Gattin 
geweſen, die ihm anhing mit vorbildlicher Treue, einer Treue, die ſich 
vertieft, je näher die letzte, große Scheideſtunde kommt. Wie manchen 
Erdenkampf hatten ſie miteinander ausgekämpft, wie manche Erdentat 
miteinander getan! Verſchiedene Dokumente laſſen auf Intereſſen— 
gemeinſchaft ſchließen, namentlich wenn es ſich um Wohltätigkeits— 

erweiſe handelt. Ich erwähne hier des Raummangels wegen nur die 

gemeinſame Schenkung des markgräflichen Ulmer Grundbeſitzes an den 
Deutſchritterorden, eine edle Tat im Dienſte des Deutſchtums, da der 
Orden ja gerade damals (ſeit 1228) ſeine großartige Kulturarbeit im 
Oſten in Angriff nahm. 

Gemeinſam beſprachen Hermann und Irmengard, als der Tod ſchon 

ſeine Schatten zeichnete, auch die Verlegung des badiſchen Erbbegräb⸗ 
niſſes in eine neue Stiftung, die Irmengard gründen und in die ſie ſelbſt 
eintreten wollte, ihm die Treue zu halten über das Grab hinaus, ſie, die 

doch viel jünger war als er und noch eine Fülle von Leben in ſich ſpürte. 

Eine Ausſicht, die Hermann lieb war und ſchmerzlich zugleich. — Als 

der Winker den Bergwald und die Höhenburg in ſeine feinen, abge— 
klärten Farben kleidete, ſtarb Hermann V. von Baden. Es war der 
16. Januar 1243. 

Irmengard als Stifterin Lichkenkals. 

Bereits in einer Urkunde vom März 1243 erwähnt Abt Siegfried 
von Waulbronn den Namen „Lichtenkhal“, eben jenes Kloſters, das das 

Wauſoleum der badiſchen Markgrafen bergen und hüten ſollte durch 

Jahrhunderte hindurch. Der Markgräfin war es heiliger Ernſt mit ihrer 
Stiftung. Sie wartete auch gar nicht, bis der eigentliche Steinbau voll— 
endet war, ſondern ließ entſchloſſen eine Holzhütte errichten, im Dorfe 

Beuern, an einer Stelle, die im Blickfelde der Burg Hohenbaden lag 

und Wald und Waſſer, Berg und Tal in nächſter Nähe berührke. In 

dieſen Schuppen berief ſie 1245 Ziſterzienſerinnen aus Wald bei 

Sigmaringen, und noch im gleichen Jahre erlangte die Neugründung die 
Gutheißung der höchſten kirchlichen Autorität. Die materielle Unterlage 
ſowohl für die Zahlung der Baukoſten wie auch für den Unterhalt der 

Bewohnerinnen boten Irmengards Söhne Hermann und Rudolft ſie 

ſchenkten ihrer Mukter die Patronake von Ettlingen und Baden, den 

Zehnten zu Iffezheim, die Dörfer Winden und Beuern, zwei Höfe zu 

Oos, einen zu Haueneberſtein und 12 Pfund Geld Straßburger Wäh—
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rung. Die geiſtliche Leitung ließ die Stifterin einer Konventualin aus 
Wald übertragen, den Verkehr mit den weltlichen und kirchlichen Be— 

hörden jedoch, die Sorge für das materielle Gedeihen behielt Irmengard 
in der Hand. Dabei fügte ſie ſich gleichwohl als Glied in die klöſterliche 

Gemeinſchaft und trug die Entbehrungen und Mühen der Gründungs— 
jahre tapfer und freiwillig mit. 

Während ſo im Beuerner Talgrund ein Werk des Friedens ge— 
ſchaffen wurde, ging es in naher Nachbarſchaft ſehr kriegeriſch zu. In 
Eppingen lohten die Flammen einer weitgreifenden Feuersbrunſt, die 

der Edle von Walldürn entzündet. Doch die zwei markgräflichen Brüder 

zwangen ihn mit ihren Kriegsmannen zum Schadenerſatz (1244). Auch 
Oberkirch wurde verbrannt und geplündert. Wieder rächten Hermann 

und Rudolf den Überfall; währenddeſſen verwüſteten aber Rudolf IV. 
von Tübingen und Graf Burkhard III. von Hohenberg die Markgraf— 

ſchaft. Doch auch dieſe wurden auf freiem Felde, zwiſchen Oberkirch 

und Baden, von den kapferen Söhnen Irmengards geſchlagen (1246). 

Das Recht der gewappneten Hand begann ſich in Deutſchland, deſſen 

rechter Kaiſer in Italien weilte, immer verhängnisvoller auszuwirken. 
Irmengard aber ſchritt ihren Weg rüſtig und zielſicher weiter. Ein 

wichtiges Jahr in der Geſchichte der Stiftung wie im Leben der Stif— 
terin war das Jahr 1248. An Neujahr verſchied ihre Stiefmutter Agnes 
von Landsberg und wurde in ihrer eigenen Gründung, dem Ziſter— 
zienſerinnenkloſter Wienhauſen bei Celle, beigeſetzt. In Lichtental aber 

wurde im Laufe des Jahres der Oſtflügel des Kloſtergebäudes vollendet, 
und feſtlich war der Tag der Überſiedlung aus der räumlich mehr als 
beſchränkten, ungaſtlichen Holzhütte in die arme, doch gefeſtigte Stein— 
behauſung. Zu einem Hochfeſt aber geſtaltete ſich der 3. November des 
Jahres. Wennſchon die eigentümlich weiche Luft jener Gegend bereits 
rauh geworden, wennſchon die Tannenwälder und Berge ſich manche 

Stunde hinter dichter Nebelwand verſteckten: nie erlebter Bewegung 

voll war doch das Beuerner Tal. Es erſchienen der Biſchof von Straß— 

burg, Heinrich von Stahleck, als Vertreter des noch nicht geweihten 

Speyrer Oberhirten, es erſchienen die Abte von Selz, von Schwarzach, 

Neuenburg, Herrenalb und Bronnbach, es erſchienen Markgraf Rudolf 

von Baden und die Grafen von Württemberg und Eberſtein nebſt an— 
dern Verwandten und Vaſallen des markgräflichen Hauſes. Dreifach 

war die Feſtaktion: der Hochaltar der neuen Kloſterkirche wurde ge— 
weiht, der Leichnam Markgraf Hermanns V., der von Backnang er— 

hoben worden, im Presbyterium beigeſetzt und dann von Irmengard in 
feierlicher Erklärung der Güterbeſitz, den ihre Söhne ihr 1245 geſchenkt, 

dem Stifte zu eigen übertragen.
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Für die Stifterin ein Tag jenes Hochgefühls, das ein Wanderer 

durchkoſtet, wenn er nach langer Wanderung auf ſteilen Pfaden endlich 

das Reiſeziel erreicht. — Und doch warf ein Ereignis ſeinen Schatten 
in den Glanz der vielen Kerzen, die Freude und Dank entzündet: 
Hermann, Irmengards Alteſter, war nicht unter den Witfeiernden. Er 
hatte in demſelben Jahre 1248 die Regierung der Warkgrafſchaft auf— 
gegeben und ſich mit Gertrud, der Tochter Herzog Heinrichs des Gott— 
loſen von Sſterreich, der Witwe Wladislabs von Böhmen und der 

Nichte des letzten Babenbergers, vermählt. Auf den Wunſch des 

Papſtes war dies geſchehen, der wohl in Hermann von Baden eine Ab— 

wehr gegen etwaige Anſprüche der Staufer zu gewinnen hoffte. Gertrud 
übertrug ihrem Gemahl zwar nach Erbrecht und Brauch ihres Landes 

das Herzogtum Sſterreich, und Innozenz IV. beſtätigte im September 1248 
dieſe „Schenkung unter Lebenden“; allein die Sſterreicher ſahen in Her— 

mann einen Eindringling und boten ihm Willkomm mit dem Schwerte. 
Um ſich durchzuſetzen, warb der Markgraf Winiſteriale an, eine Art 
Raubritter, die in öſterreichiſchen Städten und Dörfern wie Wilde hau— 

ſten, fremdes Beſitztum plünderten und manchen Hof verbrannten. 

Von ſeiner Gemahlin und vom Papſte zum Durchhalten ermuntert, 
vom eigenen Verlangen nach Wachterweiterung gedrängt, von den 
Oſterreichern abgelehnt, von den Hohenſtaufen gehaßt: ſo ſtand Irmen— 
gards Sohn mitten in der Brandung. Um ſich zu behaupten, zeigte er 

ſich ſogar bereit, dem Könige Wilhelm von Holland gegen den gebann— 
ten Friedrich II. und deſſen Sohn Konrad beizuſtehen (1249). Irmengards 

Sohn Rudolf dagegen finden wir im nämlichen Jahre 1249 im Gefolge 
Konrads von Hohenſtaufen. Alſo politiſche Meinungsverſchiedenheiten 

unter den ſonſt ſo kreu zueinanderſtehenden Brüdern! 
Im Juli 1249 rächte der Ungarnkönig Beda einen Einfall, den die 

Ritter des Markgrafen von Baden in Ungarn gewagt, durch einen ver— 

heerenden Angriff auf Sſterreich. Die Ehe mit der Sſterreicherin hatte 

Hermann wenig Glanz und viel Bitterkeit gebracht. Er ſtarb ſchon 1250 
und wurde in Kloſter-Neuburg beigeſetzt. 

Und doch hatte die Markgräfin ihm in mütterlicher Treue eine 

Grabſtätte im heimatlichen Lichtental ausgedacht. Sie hat wohl in ihrer 
Seelenkraft, in ihrer Art, die bei aller fraulichen Feinheit ſo mannhaft 

war, auch dieſe Enttäuſchung heroiſch getragen und ſich die Energie zur 

Weiterführung ihrer Gründung nicht rauben laſſen. Die Stiftung hatte 

Zugkraft, ſo beſcheiden ſie war. Adelige Fräulein traten ein, ſo Mechtild 

von Germersheim (1248); Edelleute vermachten ihr Beſitzungen, z. B. zu 
Eſſingen bei Landau, in Grötzingen und Durlach, zu Weißenburg im 

Elſaß uſw. Am 12. September 1252 konnte der übrige, nun fertige Bau



des klöſterlichen Anweſens ein⸗ 

geweiht werden. Freilich, er 
war von einer ſtaunenswerten 

Einfachheit, ja Dürftigkeit. Der 
Kloſteramtmann Johann Alban 

Glyckher, der Zeuge des Klo— 
ſterneubaus [von 1728 bis 17311 
war, beſchreibt den Urbau in 

ſeiner Chronil.) 
Die Vollendung des Ab— 

teigebäudes bedeutete übrigens 
nicht die Abrundung Lichten— 
tals überhaupt: Durch die Über— 

tragung der Dorfgemeinden 

Winden und Beuern an das 
Kloſter (1248) war die jeweilige 
Abtiſſin Dorfherrin geworden. 
In „Lichtental“ hinein fügte 

ſich namentlich Beuern mit ſei— 

ner — wenn auch kleinen — 

Dörflerzahl. Als „Herrſchaft“ 

trat der Konvent erſtmals auf, 

als ſich Irmengard, die Frau 
Abtiſſin und einige Konvents⸗ 
frauen 1256 perſönlich nach 

Baden begaben und von der 

dortigen Bürgerſchaft für Ab⸗ 

tei wie Dorf den Mitgenuß 
der ſtädtiſchen Wälder und der 

übrigen Gemeindenutzungen er— 
baten. Ihrem Wunſche wurde 

einſtimmig entſprochen, doch 

  
Irmengards Grabmal. 

ſollte die Abtei als geringe Jahresgült der Badener Petruskirche drei 

Pfund Wachs oder fünf Schillinge Straßburger Währung zahlen. 

Rudolf l. ſelbſt legte dieſe Abmachung ſchriftlich feſt. Unter den Zeugen 
werden auch zwei Beuerner genannt, heimatgeſchichtlich intereſſant 

wegen ihrer Namen: Haimo und Fridemann. 
An Pfingſten des nächſten Jahres 1257 drang wieder Schlachtenruf 

in Irmengards Einſamkeit. Rudolf, der ein rechter Haudegen war wie 

ſein Vater und doch ſeiner Mutter bis zu ihrem Tode mit Sohnestreue 

ergeben blieb, hat ihr ſeine Heldenkat wohl perſönlich mitgeteilt. Selzer,
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Wormſer und Straßburger befehdeten nämlich den Markgrafen zu Selz. 
Er aber ſchlug ſich wacker durch und machte ſogar 85 Gefangene, dar— 
unter 18 Wormſer. Wohl oder übel mußten die Städte dieſe wieder 
einlöſen, was dem Badener ein nicht zu verſchmähendes Stück Geld 

einbrachte: für 6 Wormſer erhielt er 254 Silbermark (nach den Worm— 
ſer Annalen). 

Um jene Zeit war auch Irmengard ſelbſt in einen Streit verwickelt. 
Sie hatte 1248 ihrer Stiftung u. a. auch den Zehnten zu Iffezheim ge— 
ſchenkt. Dagegen erhoben aber die Miniſterialen Ludwig und Reinhard 
von Liebenzell Einſpruch und forderten zwei Teile des Zehnten als ihr 
gutes Recht. Weil aber auch die Warkgräfin ſich im Recht glaubte, 
wollte lange kein Friede werden unter den Parteien. Endlich griff der 
berühmte Berthold von Regensburg, der damals gerade in Pforzheim 

als Prediger wirkte, rettend und ſchlichtend ein und veranlaßte ſie, ſich 

zu einem Vergleiche zuſammenzufinden. Jede Partei wählte ſich einen 

Schiedsrichter: Irmengard im Namen des Kloſters den Speyrer Dom— 
herrn Heinrich von Neucaſtel, Ludwig von Liebenzell den Vikar 

Wolfram von Liebenzell. Die Tagung fand in Lichtental in Gegenwart 
Rudolfs J. ſtatt. Das Kloſter zahlte 50 Mark Silber, und Ludwig, deſſen 
Bruder Reinhard unterdeſſen geſtorben war, verzichtete auf ſeine An⸗ 

ſprüche am Zehnten. Zudem überwies der Miniſteriale den Kirchenſatz 
zu Iffezheim, den er aus des Markgrafen Hand zu Lehen trug, als 

Gottesgabe der Neugründung (1259). 
Dieſe Regelung iſt die letzte Erdentat, die wir aus Irmengards 

Leben erfahren. Am 24. Februar 1260 ſchied ſie aus dieſer Welt. Vier 
Tage ſpäter, noch erſchüttert von dem Eindruck des Begräbniſſes in der 
Kloſterkirche, ſtiftete ihr dankbarer Sohn Rudolf den Knollhof zu Sinz— 
heim mit der Verfügung, die Lichtentaler Nonnen ſollten jährlich drei 
Seelenmeſſen halten laſſen: eine für ſeine Mutter, eine für ſeinen Vater 

und eine für ſeinen Bruder. Auch ſtiftete der Markgraf ein ewiges 
Licht für die Gräber ſeiner Eltern. 

Nur mit Ehrfurcht kann man an Irmengards Grabmale ſtehen, das 
Wölflin von Rufach, wohl ein Schüler Erwins von Steinbach, um 1330 

gemeißelt, wenn man bedenkt, wie groß dieſe Frau geweſen. Groß 
durch ihre Abſtammung: als Enkelin Heinrichs des Löwen, als Groß— 

nichte Friedrich Barbaroſſas, als Nichte Ottos IV., größer durch ihre 

kernige, würdige Perſönlichkeit, vor allem durch die Opferbereitſchaft 

und Treue ihres Weſens. Ihr Andenken hat ſich erhalten, friſch und 

warm, in dankbaren Herzen, denn Lichtental hält ſeine Stifterin hoch 

in Ehren, ſchon faſt 700 Jahre lang. 
Agnes Nolters.



Bühler Geſchichten 

am Rand der Geſchichle. 

Aufgabe der Geſchichtsſchreibung iſt es, geſchichtliche Tatſachen, aus 
untrüglichen Quellen ſchöpfend, wahrheitsgetreu darzuſtellen. So ent— 
ſtehen gleichermaßen hiſtoriſche Gemälde von klarſter Wirklichkeits- 

treue. Daneben bilden ſich da und dort leichte Skizzen und zierliche 
Stilleben in Form mehr oder weniger ſagenhafter Epiſoden und An— 
ekdoten, die zwar nicht volle hiſtoriſche Bedeutung und abſolute Glaub⸗ 
würdigkeit beſitzen, aber trotzdem wert ſind, dem Gedächtnis erhalten zu 
bleiben, ſchon deshalb, weil ſie die Denkweiſe des Volkes und ſeine 

Stellung zu Dingen und Ereigniſſen erkennen laſſen oder das Zeit— 
geſchehen bildhaft beleben. Solche volkskümlichen, auf Einzelnes und 
Kleines gerichteten und doch beachtenswerten „Geſchichten“ aus Bühl 

finden ſich da und dort zerſtreut in Einzelſchriften oder Zeitungen, und 
es ſoll hier verſucht werden, eine Auswahl von ihnen wiederzugeben. 
Manches davon bietet der Bühler Geſchichtsſchreiber Karl Reinfried, 

anderes das ehemalige „Bühler Wochenblatt“, das vollſtändig im 
Heimatmuſeum aufbewahrt wird, und auch mündliche berlieferungen. 

1 

Zeitlich am weiteſten zurück liegt die Geſchichte von der Grün— 
dung des Bühler Kirchhofs, der ſo anmutig auf einer leich— 
ten Anhöhe liegt und ſchon am Ende des 16. Jahrhunderts an dieſer Stelle 

angelegt wurde, wie das noch vorhandene erſte Friedhofskreuz ausweiſt. 

Zwei Dinge ſind es, welche ſchon früh das Intereſſe der Bevölke— 
rung auf dieſe Ruheſtätte ihrer Toten gelenkt und dadurch zur Sagen— 

bildung beigetragen haben. Das iſt zunächſt der Umſtand, daß der Kirch— 
hof von Bühl auf der damals und noch vor kurzem ſelbſtändigen 
Gemarkung Kappelwindech errichtet wurde, und dann die eigen— 
artige Gedenkplatte aus der Zeit nach der Friedhofsgründung, die jetzt in 

die Umfaſſungsmauer rechts vom Haupteingang eingemauert iſt. Dieſe 
Tafel verdient, daß man ſich mit ihr beſchäftigt. Dabei handelt es ſich 

nicht um einen für Verſtorbene errichteten Grabſtein, ſondern um eine 

Gedenkplakte, die ſchon zu Lebzeiten des darauf dargeſtellten



  

Gedenkplatte auf dem Bühler Friedhof. 

Stifters und verſchiedener ſeiner Kinder errichtet worden war. In einem 

Aufſatz: „Der Bühler Friedhof und die Friedhofkapelle“ („Acher- und 

Bühler Bote“, 1900, Nr. 248/253) beſchreibt Reinfried die Platte wie 
folgt: „Aus der Zeit um 1607 ſtammt die große Gedenktafel des Bühler 
Bürgers und Bärenwirts Georg Kentner mit ſeiner ganzen Familie. 
Die ſteinerne Tafel iſt 1,65 n lang und 1,02 in hoch. In der Witte iſt 

ein Kruzifix ausgehauen, darüber im Giebelfeld das Monogramm des 

Steinhauers und die Jahreszahl 1607. Zur Rechten des Kreuzbildes iſt 
eine kniende, bärtige Mannesgeſtalt, zur Linken vier Frauen in der 

Tracht der damaligen Zeit dargeſtellt. über dem betenden Mannsbild 

ein Wappenſchild mit einer Kanne und die Inſchrift: Georig Kentner, 

Burger zu Bühl. Über den Frauengeſtalten lieſt man: ... denjenige 5 
hat mir gehauſet 5 Jar — Wargret Fü diſe 6 Jar — Anna Vargret 7 

diſe 14 Jar. Über den Kindergeſtalten im untern Feld (rechts die Kna— 

ben, links die Mädchen): Ulrich — Hans 7 — Jerk 7 — Jakob — 
Thomas 7 — Jerk — Hans 7 — Henſel (der kleinſte)) Maria — 

Barbara — Bärbel — WMaria Anna — Katharina 7 — Vargreth.“
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Es ſei noch bemerkt, daß das Steinmetzzeichen der Tafel das gleiche 
iſt, wie jenes an der ſteinernen Kanzel in der Kloſterkirche zu Lichtental 
von 1608, beide Sͤkulpturen rühren alſo von demſelben Weiſter her. 

Die eigenartige Tafel hat zu folgender Sage Anlaß gegeben: Dem 
Wirt Georg Kentner, deſſen Gaſthaus zum „Bären“ vor dem 
Nordtor Bühls ſtand (jetzt Haus Fritz Reith), und der ein wohlhaben— 

der, aber herriſcher, gewalttätiger Mann geweſen ſein ſoll, gehörte das 

ganze, weite Gelände, auf dem jetzt der Friedhof liegt. Eines Tages 
pflügte er auf einem Achker daſelbſt, wobei ihm eine ſeiner Töchter half. 
Aus irgendeinem Grund war er mit ſeiner Helferin unzufrieden, ergriff 
in ſeinem Jähzorn ein Ackergerät und ſchlug ſeine Tochter ſo hart, daß 
ſie entſeelt zu Boden ſank. In bitterer Reue über ſeine vorſchnelle Tat 
und zu deren Sühne ſoll er dann das ganze Eigentum in dem Gewann 
der Gemeinde zu einem Friedhof geſtiftet haben. Soweit die Erzählung 
des Volkes. Urkunden über dieſes Ereignis ſind nach Reinfried, der 
dieſe Sage in ſeiner „Geſchichte der Stadt Bühl“ erwähnt, nicht vor— 
handen. Vielleicht hat das martialiſche Ausſehen des Mannes mit ſei— 
nem wallenden Bart ihn in den Augen des Volkes zum Gewaltmenſchen 
und Totſchläger werden laſſen. 

2. 
Eine den Geiſt der Zeit ſcharf charakteriſierende Epiſode aus dem 

Dreißigjährigen Krieg berichtet Reinfried im „Freiburger Diözeſan— 
blatt“, N. F., 16. Bd., nach der Schilderung eines Augenzeugen. Dieſer 
erzählt zunächſt, wie 1622 die „Coſacken, beſte Polniſche Reutter“ vor 

Bühl gezogen wären. — In Wirklichkeit waren es ligiſtiſche Kroaten. — 
Die Bühler ſuchten ſie abzuwehren, wobei ein Rittmeiſter und etliche 

andere erſchoſſen wurden; darauf ſie mit Gewalt über Wall und Graben 
eingeritten, und der ganze wohlerbaute Ort ſamt Kirche, Pfarrhaus, 

Vogtei und Rathaus in Aſche gelegt wurde. Dann fährt der Augen— 
zeuge wörtlich fort: „Da preßten die Reutter Gelt von der Burgerſchaft 

auß, ſchlugen unterſchiedliche zu tkot. Under welchen ein wohlhäbiger 
Beck geweſen, der ſonſten catholiſch gezogen und geboren, aber von 
ſeiner Freunden einem, damit er in Rath kommen möcht, umbgeredt 
unnd vom Glauben etlich Jahr vor dieſem Einfall abgewichen. In dieſes 

Manns Hauß gerieten der Coſacken auch etlich, denen er den Tiſch ge— 

deckt, alles nach vermögen an- und dargebotten. Welche ſich aber nicht 

ſetzten, ſondern wiſſen wöllen, ob er catholiſch wär; er antwortet von ja. 
Sagt einer, er ſollte das Vatterunſer beten, er betet es. Als er zum 
Engliſchen Gruß kam, konnte er auß Vergeß unnd Underlaſſung im 
ſelben nit fortkommen; da alßbald der Coſack mit dem Säbel herauß 
und hauet ihm in der Stuben den Kopf ab, und zwar in Zuſehen ſeines
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Weibs. Dies hat erzölt, der es mit Augen geſehen“ (Birlinger, Ale— 
mannia, IX, 254). 

Es braucht wohl kaum geſagt zu werden, daß es dem Bäcker und 

Adlerwirt Georg Ecker kaum beſſer gegangen wäre, wenn er ſeine 
Gebetsprobe beſſer beſtanden hätte; denn es fielen ja noch viele Bühler 
— wohl ohne Probe — dem Wüten der mord. und beuteſüchtigen 
ligiſtiſchen Soldateska zum Opfer, wie auch der Marktflecken Bühl 
durch die Kroaten ſo ſchwere Wunden erlitt, daß er ſich nur ſehr lang— 
ſam davon erholte. Und noch lange galt von Bühl der Spruch: 

Ein Rat und kein Rathaus; 

Ein Pfarrer und kein Pfarrhaus; 
Tore und keine Stadt. 

Über das Schickſal der Familie des erſchlagenen Bürgers Ecker weiß 
Reinfried noch zu berichten, daß deſſen Ehefrau den Hexenverfolgungen 
zum Opfer gefallen ſei, die vom Jahre 1627 bis 1632 in der Gegend 

von Bühl wüteten. 

Wie Bühl litt auch unſer Heimatgebiet durch Mord, Brand und 

Plünderung in jahrzehnte-, ja jahrhundertlanger Kriegszeit. Nach einer 
auf die Raubkriege folgenden Erholungspauſe kamen dann die Revo— 
lutions- und Napoleonskriege mit ihren endloſen Durchmärſchen, Kon— 

tributionen und Einquartierungen. Wit dieſer Kriegszeit ſtehen zwei 
Epiſoden in Verbindung, die aber in freundlicheren Farben gehalten 

ſind als die bisher erzählten „Geſchichten“. Ihre Quellen ſind teils 

Zeitungsberichte, teils auch mündliche Überlieferungen. 

3. 

Im „Bühler Wochenblatt“ vom 13. Oktober 1870 wird von einem 

ſeltenen Feſt berichtet, das aus Anlaß der Rückkehr zweier geraubten 
Kanonen gefeiert worden iſt. Damit hat es folgende Bewandtnis: Die 

Stadt Bühl war bis zum Jahre 1796 im Beſitz von zwei Geſchützen, die 
wahrſcheinlich zuvor Eigentum des elſäſſiſchen Reichsfreiherrn von Sötern, 

des Gemahls der letzten Windeckerin, geweſen waren. Jedes der Ge— 
ſchütze war etwa zwei WMeter lang und faſt zehn Zentner ſchwer. Beide 
waren ganz gleich, krugen die Jahreszahl 1676 und die Buchſtaben IIvS 
mit der Freiherrnkrone darüber. Darunter war ein Wappenſchild, das 

durch einen ſenkrechten Balken geteilt war. Das rechte Feld war leer; 

das linke zeigte im oberen Teil einen Baum, im untern Teil drei ſenk— 
rechte Balken. — Darüber, wie die Kanonen in den Beſitz der Gemeinde 

Bühl gekommen waren, ſind keine Urkunden aufzufinden. Wohl aber 

wußten die Bühler viele Jahrzehnte hindurch, daß die Franzoſen bei 

dem im Jahre 1796 erfolgten Durchzug Woreaus dieſe Geſchütze als
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Beute mitgenommen hatten. — Als nun im Jahre 1870 Straßburg wieder 
deutſch geworden war, wurde die eroberte Stadt auch von einigen Büh- 
lern beſucht, die noch von den geraubten Kanonen wußten. Und — das 

iſt das merkwürdigſte an der Geſchichte — die Geſchützrohre wurden 
wirklich gefunden, und zwar als Abwehr,ſteine“ am Haupteingang des 
Arſenals in der Zitadelle. Nachdem die Erlaubnis zur Wegnahme gerne 
gegeben war, wurden dieſe beiden Pfänder der Wehrhaftigkeit des ehe— 

mals mit Wall, Graben und Tortürmen befeſtigten Marktfleckens im 

Triumph heimgeführt und feſtlich begrüßt. Die in einem ſchwungvollen (ö) 

Feſtpoem ausgeſprochene Erwartung: „Du wirſt dein Kleinod ſtolz und 

treu bewahren“, erfüllte ſich leider nicht. Die beiden Geſchütze, die dem 

Heimatmuſeum jetzt zur Zierde gereichen würden, ſind im Jahre 1918 

auf nicht ganz geklärte Weiſe ſpurlos verſchwunden. 

4. 

Und noch eine weitere heitere Epiſode, die etwa in der gleichen 

Zeit begann und nach 70 Jahren, im Jahre 1884, ihre Fortſetzung hatte. 
Nach dem Sturz Napoleons J. wurde Bühl durch hohen Beſuch geehrt. 

Im Dezember des Jahres 1814 hatten Kaiſer Franz II. von Sſterreich 

und König Friedrich III. von Preußen auf ihrer Reiſe nach Frankreich 
Bühl als Abſteigequartier gewählt. Feſtlich war der Empfang, und zu 
Ehren der hohen Gäſte wurde der Kirchturm (etzt Rathausturm) präch— 

tig beleuchtet. Der Kaiſer war in der „Forkuna“, dem Poſtgaſthaus, und 

Friedrich III. im Gaſthaus zum „Löwen“ (jetzt Haus Kuen) abgeſtiegen. 

In der Begleitung des Königs waren deſſen beide Söhne, alſo auch der 
nachmalige Kaiſer Wilhelm J., der damals etwa 16 Jahre alt war. Die— 

ſer hatte hier ein kleines Erlebnis, an das er ſich nach 70 Jahren noch 

gerne erinnerte und das nun ſo berichtet werden ſoll, wie es der da— 

malige Vorſtand des Gewerbevereins, Gerbereibeſitzer Kuen, erzählte: 
Es war am 6. Oktober 1884, als die Großherzogliche Familie die Ge— 
werbeausſtellung mit ihrem Beſuche beehrke. Unter den Ausſtellern be— 

fand ſich auch ein Zuckerbäcker, welcher es ſich nicht nehmen ließ, den 

höchſten Herrſchaften von ſeinen Brezeln anzubieten. Die Großherzogin 

ſprach nun zu dem ſie bei dem Rundgang begleitenden Vorſtandsmit— 
glied Kuen folgendes: „Da ich jetzt die Brezeln ſehe, fällt mir ekwas 
ein, das ich Ihnen jetzt erzählen muß. Als ich geſtern meinem Vater 

(Kaiſer Wilhelm J.), der zur Zeit bei uns in Baden-Baden weilt, ſagte, 

daß wir die Abſicht haben, nach Bühl zu einer Gewerbeausſtellung zu 
gehen, ſagte er zu mir: Wenn du nach Bühl kommſt, wirſt du ſicher 
Brezeln zu ſehen bekommen. Denn ich erinnere mich, daß wir, mein 

Vater, mein Bruder und ich, auf dem Warſch nach Frankreich in Bühl
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(im Löwen) einquartiert waren. Man hat uns damals auch mit Brezeln 
aufgewartet, die meinem Vater ſo gut ſchmeckten, daß er mir auftrug, 

zum Andenken in mein Tagebuch eine Brezel zu zeichnen, was ich 

natürlich ſofort ausführte.“ 
Dazu ſchrieb die Redaktion des „Bühler Wochenblattes“, die dieſe 

hübſche Geſchichte in der Nr. 37 vom Jahre 1888 berichtete: Wir möch— 

ten nicht unterlaſſen, die Tatſache beizufügen, daß jene Brezel von 
Bäcker Schuh hier waren, deſſen Enkel, Herr Hofbäcker Karl Schuh, 

heute (1888) noch mit Lieferungen von Brezeln für die allerhöchſten 
Herrſchaften in Berlin und Karlsruhe bedacht wird. Es iſt dies der 
obengenannte Zuckerbäcker der Ausſtellung von 1884. Deſſen Groß— 

vaker hatte ſeiner Zeit die Brotlieferung in das frühere Gaſthaus zum 

„Löwen“, in welchem König Friedrich Wilhelm mit ſeinen Söhnen ein— 

quartiert war. 

Daß der obengenannte Gaſthof zum „Löwen“ ein ſehr „renommier— 

tes“ und gutgeleitetes Haus geweſen ſein muß, ergibt ſich auch daraus, 
daß es einmal den Sohn Goethes (richt den Dichter ſelbſt, wie 
oft geſagt wird) mit dem bekannten Begleiter des Vaters, Eckermann, 
beherbergte. Die Gäſte wurden ſo gut bedient, daß der junge Goethe 
dies in einem Brief an eine befreundete Dame in Weimar vom 
29. April 1830 beſonders erwähnte und ſogar den Speiſezettel mitteilte. 
Wir fügen ihn hier bei, weil er charakteriſtiſch iſt für die Speiſeſitten 
jener Zeit, die in großem Gegenſatz zu den unſrigen (auch vor dem 
Krieg) ſtehen. 

Es gab der Reihe nach: 1. Suppe. 2. Rindfleiſch mit Senf und 
Kreſſe. 3. Spinat mit Eiern. 4. Weiße Rüben mit Koteletts. 5. Spargel 

mit Zervelatwurſt. 6. Omelett ſoufflé6. 7. Junge Haſen mit Wein ge— 
ſtopft (2). 8. Kalbsbraten mit Salat. 9. Deſſert: Mandeln, Bishuit, 
Konfekt. — 9. Butter, Kaffee. Das alles koſtete mit einem Nößel guten 
Weines 15 Groſchen, 8 Pfennige. „Dazu bat die Wirtin noch, wir 
ſollen heute ſo vorlieb nehmen“, ſchrieb Auguſt von Goethe am Schluß 
dieſes Briefes, durch den er die Kochkunſt und Gaſtlichkeit der Bühler 

Wirte weithin ins beſte Licht ſetzte. 

Das ſind nun ein paar Bühler Geſchichten, die leicht völlig in Ver— 
geſſenheit geraten könnten. Das wäre aber wohl zu bedauern. Denn 

ſie hängen meiſt doch irgendwie mit dem großen Geſchehen ihrer Zeit 
zuſammen, und manche von ihnen werfen ein belebendes Licht in den 

Ernſt der Geſchichte der Heimat, ſo daß ſie wohl die Berechtigung haben, 
zwiſchen ſtreng hiſtoriſchen Aufſätzen einen beſcheidenen Platz zu fin— 

den, um ſo für Bewohner und Freunde Bühls vor dem völligen Ver— 

geſſen bewahrt zu werden. Ernst Euber



Das Hubgericht zu Gamshurſt. 

Im Badiſchen Generallandesarchiv zu Karlsruhe liegen eine Anzahl 
Akten aus der Zeit von 1675 bis 1790 über die Wiederaufnahme des 
Gamshurſter Hubgerichts und die Erneuerung der Hubgefälle. Über 
ſeine Anfänge iſt nichts bekannt, ſie ſind wohl in die gleiche Zeit zu ſetzen 
wie die übrigen allerorts im Mittelalter gebräuchlichen Hubgerichte. Von 
wann an es nicht mehr gehalten wurde, iſt ebenfalls nicht mehr feſt— 
zuſtellen; man darf aber ſicherlich annehmen, daß der Dreißigjährige 
Krieg und die Zeit nachher Urſache der Auflöſung dieſes Rechtsbrauchs 
geworden iſt. Die letzte Abhaltung des Hubgerichts zu ermitteln, ver— 
ſuchte im Jahre 1765 die markgräflich Baden-Badiſche Regierung in 

einer Anfrage an die Hofkammer zu Raſtatt, ob in den Lagerbüchern 
von Großweier oder deren Erneuerungen etwas von dem Hubgericht zu 

Gamshurſt enthalten ſei, ob es von 1652 bis 1700 ſtattgefunden habe, 

und wie oft, und wieviel „Frevel oder ſonſtige von dieſem Hubgericht 

abfallenden Gefälle“ eingegangen ſeien. 

Gamshurſt gehörte nämlich von altersher zur Großweierer Mark— 
genoſſenſchaft, die Niederachern, Sasbach, Ohnsbach und Fautenbach, 

Gamshurſt, Unzhurſt, Zell und die dazugehörigen Weiler und Höfe) ver— 
einigte. 1351 kam Niederachern, Fautenbach und Gamshurſt durch 

Einlöſung der Reichspfandſchaft Mortenau zu Straßburg, darum er— 

ſcheint der Biſchof von Straßburg als Witbannherr. Infolgedeſſen zei— 

gen ſich einige Anderungen, ſo die Teilnahme der Gamshurſter am Mai— 

wald, die ihnen der vielfach kopierte Brief des Biſchofs von Straßburg 

vom 28. September 1424 gewährleiſtete. Die von 1765 an eifrig betrie— 

benen Nachforſchungen ergaben, daß im Jahre 1488 Philipp von Selden- 

eck die Gefälle des Hubgerichts kaufte. Der Kaufbrief ſteht im Groß— 
weierer Kopialbuch von 1484 bis 1569. In dieſem von Anthony Röder als 

dem Verkäufer und ſeinem Sohn Wilhelm ausgefertigten und den 

Zeugen Reinhardt von Windeck und Ehrhardt Tarlinger beſiegelten 

9 Ruppert, Konſt. Beiträge: Altbadiſcher Beſitz in der Morkenau. Konſtanz 
1888, Seite 39.
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Schreiben ſind auch die Gefälle aus dem Hubgericht angeführt, nämlich: 
„6 Pfundt Pfennig Straßburger Gelts, 19 Faſtnachtshennen, 38 Hüh— 

ner, wie das alles von der Markgrafſchaft Baden zu Lehen geht und 

von ſeinen (Röders) Vorfahren von der Burg Großweier gekauft iſt.“ 
1583 ſtarb die Familie von Seldeneck aus, deshalb zog der Mark— 

graf von Baden das Lehen wieder an ſich. Wann das Hubgericht zum 
letztenmal gehalten worden war, konnte auch die Hofkammer nicht erfah— 
ren. Eine ganze Anzahl Anfragen und Antworken gingen darüber hin 
und her, alle krotz der einfachen Sache in den umſtändlichen Kanzleiſtil 
gekleidet. Schließlich ſchickte am 9. September 1766 das Amt Bühl, deſ— 

ſen Amtmann der geſetzliche Vertreter des Markgrafen, als des Grund— 
herrn, beim Hubgericht war, eine Abſchrift des alten Hubſpruchs aus 

dem Großweierer Lagerbuch von 1652, worin zwar neben dem Hub— 

ſpruch noch die Eidesformel der Huber und des Schultheißen aufgeführt, 
aber nichts von den Gebühren für einen Fall geſagt war; doch da „ge— 
meiniglich 5 fl.“ bezahlt worden ſeien, ſo könne man das wieder ſo machen. 

Die urſprüngliche Faſſung des Hubſpruchs ſtammt wohl aus dem 
14. Jahrhundert, die Abſchrift weiſt dagegen ſchon die Ausdrucksweiſe 

des 17. auf, wiewohl noch alte Ausdrücke geblieben ſind. Auch der Wort— 

laut der Abſchrift muß in unſere Ausdrucksweiſe übertragen werden, um 
verſtändlich zu ſein. Er beginnt: „Item mein gnädigſter Fürſt und Herr 
oder anſtatt Ihrer Fürſtl. Durchlaucht ein jeder Amtmann oder Vogt 

der Burg Großweier auch derſelbig Mayer von Ihretwegen ſoll Jahres 
zwey Gericht haben, eines am nächſten Donnerstag nach St. Vartini— 

tag, das andere den nächſten Donnerstag nach dem 20. Tag nach Wey— 

nachten, da ſoll man uf den zweyen Gerichttägen richten, jedermann, der 

ſeiner notdürftig iſt, umbſonſten, er ſeye ein Huber oder nicht.“ 

Der Huber, der zinspflichtige Bebauer einer Hube“), zahlte dem 
Grundherrn den Hubzins oder das Hubgeld. Die Huber bildeten die Bei— 

ſitzer des Hubgerichts, das zu beſtimmten Zeiten zuſammenkam, um zu 

„weiſen“). Den Vorſitz führte der Vertreter des Grundherrn, des Mark— 
grafen von Baden, der Amtmann zu Bühl. Vor dieſem Gericht mußten 
die Huber, auch Grundholden genannt, in allen Angelegenheiten, die ſich 

) Hufe, im engeren Sinne die Geſamtheik der zu einem Hofe gehörenden Acker, 
in der Regel 30 Morgen (als Königshufe 60 Morgen) oder Tagwerk, d. h. ſoviel 
Ackerland, als man mit einem Pfluge an einem Vormittage zu bearbeiten vermochte: 
im weiteren Sinn alles, was zu einem Hofe gehört: die regelmäßig eingezäunte Hof⸗ 
ſtätte mit Gebäuden und Gärten, das Ackerland und das Nutzungsrechk an der ge— 
meinen Mark. 

) Weiſen Auskunft, Richtlinien geben; ſich weiſen — ſich ſtellen, von den 
Grundholden, Leibeigenen bei ihrem Herrn. Schwäb. Wörterb. Band 6, Tübingen, 
1924, S. 640.
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auf den vom Grundherrn geliehenen Beſitz bezogen, Recht nehmen und 
geben, hier ihre Güter aufgeben und empfangen)). Dieſer Gerichtsbrauch 
beſtand bis weit ins 18. Jahrhundert hinein; die Gamshurſter Akten rei— 
chen bis 1789, aber die Wiederaufnahme zwiſchen 1765 und 1789 war 
nichts als der Verſuch, eine erſtarrte Formel zu einem materiellen Zweck 
wieder zu beleben. In Gamshurſt war das Hubgericht zu der Zeit, wo 
uns Aktenmaterial einen Einblick und Rückſchlüſſe geſtattet, ſchon zu— 
ſammengefallen mit dem öffentlichen Dorfgericht; es wurde aber allem 

Anſchein und dem Hubſpruch nach vor 1652 in „Croßwilre“ gehalten, 

wo der Sitz des Vogtes war. Da an einer Hube gewöhnlich mehrere 

Huber teilhaben konnten, die Zins zahlten im Verhältnis zu ihrem An— 
teil, ſo wurde einer von ihnen, gewöhnlich, wer den meiſten Zins gab, 
zum „Vorträger“ beſtimmt. Er nahm auch für die anderen Huber das 

Lehen in Empfang und ihre Abgaben enkgegen; er war der rechtliche 
Vertreter der ganzen Hube. — 

Dem Huber muß, ſo oft er deſſen notdürftig iſt, umſonſt Gericht gehalten 
werden; wenn aber einer kommk, der kein Huber iſt, und er wendet ſich an den 
Vogt zu Großweier oder ſeinen Mayer, ſo können dieſe ihm ein Gericht einberufen, 
und der, dem das Gericht „gemacht“ wird, ſoll zuvor dem Richter zween Schilling 
Pfennig und jeglichem Huber, der beim Gericht ſitzt, 1 Schilling Pfennige) geben, 
er dinge (abmachen, verhandeln) denn mit ihnen einen geringeren Satz. Wenn ein 
Hubgericht gehalten wird, ſo wird es feierlich „verbotten“ (eröffnet), kommt ein 
Richter zu ſpät, ſo daß er dieſe feierliche Eröffnung verſäumt, ſo muß er zwei 
Schilling Pfennig bezahlen. 

Wenn das Gericht „verbotten“ iſt, ſoll, ehe eine Klage gehört wird, der Rich- 
ter die Huber ermahnen, bei ihren Pflichten (Eid) alles vorzubringen und zu rügen, 
was rügbar iſt. 

„Wer den mehren (größeren) Teil Zins an einem Hubguk hat“, der ſoll 
die Angelegenheiken des Gukes vortragen, er iſt alſo der „Vorträger“. Auch wenn 
ein Hof „abgangen“ iſt, der zu dieſem Gut gehörte, ſo ſoll der Vorträger ſeinen 
Fall vortragen, dieweil der Hof „ein Weſen iſt“, das zuſammengehörk. 

Will ein Beiſitzer des Hubgerichts ſeinen Sitz einem andern übergeben, ſo 
mag er das kun, aber nur in Gegenwark des Amkmanns oder Vogkes zu Großweier 
oder vor dem Gerichte, und er ſoll beim Aufgeben eine Maß Wein geben, und, 
der es übernimmk, gibt auch eine Maß l(die Geſamtheit trinkt ſie), und zuerſt ſoll, 
der das Gut aufgeben will, bei ſeinem Eid ſagen und bezeugen, wer die ſind, die 
noch zu der Hube gehören und wieviel ihr Zinsanteil beträgt. 

Wenn ein Sohn eines Hubers zu kauglichen Jahren gekommen iſt, ſo kann 
der Vater ihm ein Lehen, alſo einen Hubankeil, verſchaffen. 

Item, wenn aber ein Huber ein Haus auf einem Hubgut ſo abgehen, d. h. 
herunterkommen läßt, daß einer darin „vor wind und regen nicht haushäblichen 
und bleiben mögte“, das ſollen die Huber rügen, und vom Amtmann oder Vogk 
wird ihm bei zwei Schilling Pfennig geboten, daß er bis zum nächſten Gericht das 
Haus in Ordnung gebracht haben müſſe, ſonſt habe er bei jedem Wal, ſo oft er 
gerügt wird, zwei Schilling Pfennig zu bezahlen. 

Knapp, Der deutſche Bauer, S. 79. 
Schilling = 6. Dieſe Münze hatte um 1500 einen Wert von ekwa 2,00—2,10 

Wark; 1 6 Pf. 4½ kr; 1 Pfd. Pfg. = 20 6 Pfg. 

Die Ortenau. 8 
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Item, wenn ein Haus und Hofſtatt, das zu einem Hubgut gehört, abginge, 
daß es nicht mehr die Hühner und Hennen ertrug, die man abzugeben verpflichtet 
war, ſo ſollen die übrigen Güter, die zu der Hube gehören, verfaßt (verpflichtet) 
werden, für das zahlungsunfähige Haus abzugeben, denn „der Hof iſt ein Weſen“. 

Wenn ein Huber, der Teil an einem Hubgut hat, es aufgeben und einem 
andern verkaufen will, ſoll er das zum nächſten Hubgericht öffentlich vorbringen und 
ſagen, wem er das Gut gegeben, was er ſei, und wieviel ſein Zinsankeil jährlich 
betrage, damit das Hub nicht verloren gehe oder dem Vorträger unbekannt bleibe. 
Wenn er das nicht tut, ſo iſt er bei jedem nachher erſcheinenden Hubgericht zwei 
Schilling Pfennig ſchuldig. Er (der das Gut abgibt) kann es auch zwiſchen den 
Gerichten einem jeden Amtmann oder Vogt zu Großweier vorbringen, das genügt. 

Stirbt ein Huber, der Vorträger iſt, ſo muß nach altem Herkommen ein 
Lehensfall gegeben werden, das beſte Pferd oder auch ein entſprechendes Stück Geld, 
und daran ſollen ſich alle Hubenteilhaber „nach Marzahlung“, d. h. im Verhältnis zu 

ihrem Zins, beteiligen. 
Stirbt in dieſer Zeit, während das Hubgut „ohnempfangen“ bleibt, d. h. ehe 

noch ein neuer Vorträger das Hublehen in Empfang genommen hat, ein andrer Hub- 
teilhaber oder jemand aus ſeiner Familie, ſo muß der, bei dem der Todesfall ge⸗ 
ſchah, die Abgabe allein leiſten. Das geſchieht aus folgendem Grund: jeder Hub⸗ 
teilhaber ſollte dafür ſorgen, daß ſogleich nach dem Tod des einen ein neuer „Vor— 
träger“ das Hublehen in Empfang nimmt, und er darf das nicht verſäumen. Auf 
dieſe Weiſe wird das Lehensverhältnis für die Hube immer aufrecht erhalten. 

Hat aber der, dem jemand geſtorben iſt, mit einer Urkunde von dem Vogt, 
dem Meier oder von etlichen Hubern verlangt, daß das unempfangene Gut neu 
empfangen und dem Vorträger übergeben wird, damit nicht in der Zwiſchenzeit je⸗ 
mand ſterbe, ohne daß das Gut ſeinen rechtlichen Verkreter hat, dann ſoll der 
ſäumige Vorträger den Fall, die Abgabe allein bezahlen müſſen. Wenn auf einem 
Hubgericht zwei ſich ſchlagen, ſo iſt der Frevel von jeglichem mit zwei Schilling 
Pfennig zu büßen, und jeder Huber ſoll das rügen bei ſeinem Eid. 

Welcherlei Frevel auf einem Hubgut auch geſchehen, immer ſteht es dem 
Grundherrn zu, ſie zu verbüßen (beſtrafen), und jeder Hubrichter ſoll es vorbringen 
und rügen. f 

Entſteht um eine Sache, die auf ein Hubgut kommt, ein Streit, ob es ſich 
nun um ein Stück Vieh oder einen Gegenſtand handelt — „es käme getrieben oder 
getragen“ — und die Sache wird auf dem Hubgut mit dem Hubſtabe begriffen, ſo 
ſteht die Entſcheidung allein dem Hubgericht zu. Kommt die Sache aber wieder fort, 
ſo hat das Hubgericht nicht darüber zu richten. 

Es ergibt ſich nun die Frage, wo dieſer mittelalterliche Hubſpruch 

abgeſchrieben wurde. Das Großweierer Lagerbuch, in dem er geſtanden 
haben muß, war nicht mehr aufzufinden“). 

Die Eidformel, die der Abſchrift des Hubſpruchs in der Erneuerung 

von 1652 voranging, lautet: „Ein jeglicher Meyer ſoll alſo ſchwören. Des 
durchlauchtigſten Fürſten .. . (Name mit einem Dutzend Titeln) meines 
gnädigſten Fürſten und Herrn Hubgericht will ich zu einem jeglichen mal, 

ſo mirs durch Ihrer Hochfürſtl. Durchlaucht Amtmann zu Bühl oder 
Großweier befohlen wird, gebieten, das beſetzen und fragen, wie ſichs 

) Auch in dem Weistum der Großweierer Markgenoſſenſchaft — Ruppert, Alt- 

badiſcher Beſitz in der Mortenau — iſt er nicht enthalten.
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gebührt, und ein jeglicher Richter einem jeglichen zu ſeiner Gerechtigkeit 
ſein, auch höchſt gedachten meines gn. Fürſten Gerechtigkeit und Frei— 
heiten des orths allwegen erfragen, nach meinem Vermögen behalten 

und handhaben, die verfallene Buß und Frevel, dazu die Fälle jährliche 
Züns und Zugehörungen zu jederzeit einbringen und Ihrer Fürſtl. Durch⸗ 
laucht Amtmann und Vogten getreulich überantworten, alles und jedes 
nach meinem beſtem Verſtand und Vermögen ganz getreulich und ohne 

alle Gefährde als ich bitt mir Gott zu helfen und das heilige Evangelium.“ 
Am 12. Auguſt 1766 ſandte der Geheimrat Weiskirch an den Ge— 

heimen Hofrat Preuſchen ein „Inſtructionsproject zur Wiederingang— 
bring- und Haltung des von langen Jahren her unterbliebenen Gams- 

hurſter Hubgerichts“, ſowie den Auszug aus dem Großweierer Lagerbuch. 
Der Inhalt dieſes Plans lautet etwa: „Von dem Amtmann oder Burg— 

vogt zu Großweier oder deſſen Vertreter, dem Hubſchultheißen Niklaus 

Schuhe zu Gambshurſt, ſoll der Tag gemeldet werden, an dem das Ge— 
richt gehalten werden ſoll, und alle, die einen Zins an das Hubgericht zu 

zahlen haben, ſind zu einer beſtimmten Stunde in das zu benennende 

Wirtshaus zu beſcheiden. Zuerſt ſoll er ihnen vortragen, daß der Mark⸗ 
graf zu Baden-Baden beſchloſſen und befohlen habe, das ſeit langen 

Jahren unterbliebene Hubgericht nach der ihm zuſtehenden Gerechtſame 

und nach Maßgabe des alten Hubſpruchs in ſeinem, aber auch in des 
erbvereinigten Hauſes Durlach Namen wieder zu halten.“ 

Deshalb ſollen die Höfe, deren Beſitzer Vorträger ſind, angegeben 

und die Huber namentlich in das Protokoll eingekragen werden. Da 

weder einer der jetzigen Huber, noch der Hubſchultheiß Niklaus Schuhe 

den Eid geleiſtet haben, ſo muß zuerſt der Eid vorgeleſen und von jedem 
geleiſtet werden. Weil die Huber nicht wiſſen können, was rügbar iſt, ſo 
ſoll auch der Hubſpruch vorgeleſen werden, damit keiner ſpäter ſich mit 

Unwiſſenheit entſchuldigen könne. Danach wird erſt das eigentliche 
Gericht begonnen, die Huber auf ihren Eid befragt, was ſie vorzubringen 

hätten; die Angezeigten werden in das Protokoll eingetragen mit dem 

gerichtlich zuerkannten Frevel. 

Die Huber werden weiter gefragt, ob ſie ihre Hublehen und Güter 

von „einer lebendigen Hand“ empfangen oder einfach von dem Vorfahr 

übernommen haben; eine Lehensannahme vor dem Hubgericht, wie der 

Hubſpruch ſie meint, wird kaum geſchehen ſein, und der Markgraf will 

dieſen Fehler nachſehen, wünſcht aber in Zukunft den Hubſpruch rich— 

tig befolgt. 

Der Fall beim Tode eines Hubers ſoll künftig 5 fl. betragen und 

von allen Hubteilhabern „nach Marzahlung“ zuſammen erſtattet werden. 

Bei den Vorträgern ſolle man ſich erkundigen, ob die Hubzinſen in rich— 
8⁵
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tigem Gang ſeien. Dem Hubſchultheißen iſt ein Gulden zu bewilligen, 
und die im Hubſpruch feſtgeſetzten Gerichtstage ſollen eingehalten werden. 

Über das Gericht iſt durch den Amtsſchreiber zu Großweier ein 
Protokoll zu führen und dieſes mit einem Bericht an die Regierung 
einzuſenden. — 

Dieſer Plan wurde genehmigt; über den Satz des Hubſpruchs 

„ . . als lang ein Hubguth ohnempfangen bleibt“, zerbrachen Weiskirch 
und Preuſchen ſich den Kopf und einen Federkiel, ohne zur richtigen Auf— 
faſſung zu kommen. Weiskirch wollte die Unterlaſſung einer Anzeige 

beim Gütererwerb darunter verſtanden wiſſen, während doch wohl die 

Lehensempfangnahme des Vorträgers gemeint iſt. 

Am 13. November 1766 wurde das Hubgericht zum erſtenmal wie— 
der gehalten. Das Protokoll berichtet hierüber, daß ganz der Inſtruk— 
tion gemäß verfahren wurde: der Hubſchultheiß teilte den Tag dem 

Landgerichtsvogt in Achern mit, machte ihn den Hubern bekannt und 

beſtellte dieſe in das Wirkshaus zum Hirſchen, ſchickte die zur Abholung 
der Bühler Herren beſtimmten Pferde ab und eröffnete das Gericht. 
Zuerſt wurden die Huber mit Namen genannt und aufgeſchrieben, und 

zwar die vorigen nach der alten Erneuerung und dann die jetzigen. Sie 
hießen: Niklaus Brunner, zuvor Heinrich Brunner und Hans Caſpar 
Bruder. Niclaus, zuvor Johann Koch, der Stabhalter, auch Hans Caſpar 

Brunner. Georg Feiſt, ehedeſſen Hans Jacob Schlecht und Leonhard 
Ganther. Wichel Ganther, zuvor Jacob und Hans Weiß, Hans Braun, 

Georg Bechtold, Georg Waagen. Georg Feißt, zuvor Thomas Straß— 
burger und Leonhard Ganther. Georg Schmid, zuvor Mathäus Braun, 
des Woritzen Sohn, und Chriſtian Moſer. Jacob Burſt, zuvor Hans 

Lorentzen Wtb., auch Jacob Burſt. Claus Koch, zuvor Johann Koch, der 

Stabhalter, Matheis Harter, zuvor Johann Jacob Schlecht und Leonhard 

Ganther. Klaus Schuhe, zuvor Hans Braun. Alexander, zuvor Jacob 

Lorentz. Watheus, zuvor Thomas Straßburger. Joſeph Vetter, zuvor 

Matheus Weinmar. Georg Schmid, zuvor Hans Adam Allgeyer. 

Während im alten Lagerbuch 18 Vorträger aufgezählt waren, ſind 

es jetzt nur noch 15. Die Höfe heißen Wüſthof, Kirchhof, der Graben, 

die Eichgaß und zu Niederhofen. 

Nach dem Aufruf leiſten Hubſchultheiß und Huber den Eid; der 

Hubſchultheiß keilt mit, daß weder er noch die Huber imſtande ſeien, 

etwas Rügbares anzuzeigen, da ihnen der Hubſpruch bis jetzt unbekannt 

geweſen und ſie darum auch nicht acht gehabt hätten. Sie wollten es 
aber künftig tun. 

Als man die Huber fragte, ob ſie ihre Hublehen nach Ausweis des 

Hubſpruchs empfangen hätten, antworteten ſie, „bei Mannes Gedenken“
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ſei kein Hubgericht gehalten worden, alſo der Hubſpruch ihnen unbe— 

kannt. Den Hubern wurde eröffnet, daß ein jeder künftig den Fall mit 
5 fl. zu entrichten hätte. 

Auf die Frage nach den Hubzinſen antwortete der Hubſchultheiß, 
die Hubzinſen ſeien bisher ordentlich eingeliefert worden, dagegen ſeien 

durch die Verteilung der Güter einige Ausſtände vorhanden, darum ſei 
eine ordentliche Exneuerung und Marzahlierung (prozentualer Zinsſatz) 
notwendig. — Zum Schluß erhielt der Hubſchultheiß ſeinen Gulden 
bewilligt. 

Als Antwort auf das durch die Hofkammer überſandte Protokoll 
ſpricht in einem Schreiben vom 15. Juli 1766 der markgräfliche Geheim— 
rat Kalbe von der Berufung eines Geomekers und Renovators für die 

Erneuerung der Hubgüter, wofür die Koſten zu übernehmen der Mark— 
graf „kein Bedenken finde“. Der Notar Boeck in Achern ſandte am 
23. Mai 1767 die neue Aufſtellung der Hubgefälle ein; er hatte ſich dabei 
an die älteren Erneuerungen von 1672 und 1701 gehalten, und legte ſie 

dem Hofrat Preuſchen zum Gutachten vor. Dieſe heute nicht mehr vor— 
handenen Akten wanderten bei den Behörden umher und blieben allem 

Anſchein nach bei der Baden-Durlachiſchen Regierung liegen. Denn am 

17. Oktober 1770 wurden ſie von dort zur Einziehung der Gefälle verlangt. 

Man ſcheink im Lauf der Jahre eingeſehen zu haben, daß das Hub— 
gericht in der überlieferten Form ſeine Geltung verloren haben mußte, 
daß der mittelalterliche Rechtsbrauch ſich überlebt hatte. Zudem machte 

das Oberamt der Landvogtei Ortenau Schwierigkeiten — welcher Art 

wird zwar nicht ausgeführt, aber es wird ſich wohl um die Höhe und Art 

der Gefälle gehandelt haben. Man kann das aus dem Gutachten des 
Geheimen Rats Krieg ſchließen, das er am 12. Juli 1773 im Auftrag des 
Fürſtlichen Geheimen Ratskollegiums abgab. Das Amt Bühl ſollte von 
neuem inſtruiert werden; daher ſchrieb Krieg: „Die Erhaltung der Bad. 

Rechte und Gefälle in der Landvogtei Ortenau war einer von den 

Gegenſtänden, worauf das diesſeitige Augenmerk nach geſchloſſenem 

Erbverkrag umſomehr gerichtet wurde, je gewiſſer man vorausſehen 

konnte, daß nach dem Rüchfall der Ortenau die Berichtigung ſolcher 
Dinge mit Sſtreich mancherlei Schwierigkeiten ausgeſetzt ſein würde, 

und je mehr man überhaupt wußte, daß man B. Badiſcher Seits nicht 
immer darauf bedacht geweſen, während der Ortenauiſchen Lehensinha— 

bung die dortige Badiſche Gerechtſame mit der in Rückſicht auf den nun 

erfolgten Fall erforderlichen Vorſichtigkeit und Ordnung zu behandeln. 
Dies hat ſich auch bei dem Hubgericht und den Hubgütern zu Gamshurſt 
erzeigt. Erſteres wurde in der ganzen Zeit, da Baden-Baden die Ortenau 
lehensweiſe beſeſſen, nie gehalten, und letztere ſeit 1700 nie renoviert.“
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Krieg ſpricht nun davon, daß das Gericht 1766 zum erſtenmal wie— 
der gehalten und die Zinſen erneuert worden ſeien. Nun wolle das Ober— 

amt die Abhaltung in der hergebrachten Form nur geſtalten, wenn ur— 
kundlich nachgewieſen wird, daß das Hubgericht ſchon „vor der Baden— 

Badenſchen Inhabung“ in dieſer Weiſe gehalten worden ſei. Doch ſei die— 
ſer Beweis ſchwer zu erbringen, da in den Akten nichts davon ſtehe, als 

was das Großweierer Lagerbuch von 1652 beſagt. Soviel ſei wohl feſt— 
zuſtellen, daß Baden-Baden befugt iſt, das Gamshurſter Hubgericht zu 

halten, aber ratione mocdli (hinſichtlich des Verfahrens) ſei man gegen 
Widerſprüche der Landvogtei machtlos, wenn man ſich nicht auf Urkun— 
den ſtützen könne. Es ſei aber auch anzunehmen, daß bei fleißigem Nach— 
forſchen noch einige Entdeckungen zu machen ſeien. 

Die angeſtellten Forſchungen ergaben zunächſt eine Anzeige des 

Regiſtrators Zwifelhofer, daß er in zwei Büchern von 1700 und 1705 
nichts gefunden habe, aber auf der Baden-Badenſchen Regierungs-Kanz— 
lei habe ein in weißes Leder gebundenes Buch gelegen von 1484 bis 1569, 

das von der Burg zu Großweier handle. Wenn in dieſem nichts zu fin— 
den wäre, wollte man die vorhandenen Akten dem Landgericht Achern 

vorlegen und das durchführen, was in den Urkunden zwar nicht be— 

ſtimmt, aber bei der Erneuerung 1766 teils nach Überlieferung, teils nach 

Gutdünken eingeführt und beobachket worden. Die Anordnung, daß jähr⸗ 
lich zwei Hubgerichte ſtattfinden, ſollte als unzweckmäßig umgeſtoßen 
werden. Denn da die jährlichen Gefälle nur etwa 17 fl. abwerfen und die 

Frevel auch nicht viel, ſo möchte der Aufwand den herrſchaftlichen Nutzen 

aufbrauchen oder gar überſteigen. 
„Der ganze actus beſteht heutzutage großenteils in einer grimace“ 

— lautet die hofrätliche Erkenntnis. Das Brauchbare daran ſei nur, 

daß man ſich von Zeit zu Zeit der Zinspflichtigen vergewiſſere und eine 
Art von Gerichtsbarkeit ausübe. Beides könne auch erreicht werden, 

wenn man das Hubgericht nur alle Jahre oder alle zwei Jahre einmal 

halte, der Hubſchultheiß ſolle jedoch angewieſen werden, die ſich binnen 

ſolcher Zeit „eräugnenden“ Vorgänge ſpecialiter an das Amt Bühl zu 
berichten. 

Der Renovator Boeck ſoll die Erneuerung öffentlich verkünden und 
zu dieſem Zweck einige Tage nach Gamshurſt geſchickt werden. 

Nachdem am 20. September 1773 die Hofkammer nochmals um die 

Alkten erſucht worden war, ſchickte dieſe das weißlederne Großweierer 

Lagerbuch, das dem mit der Angelegenheit beſchäftigten Hofrat Seubert 

zur Prüfung übergeben wurde. Aber das alte „Copaybuch“ enthielt 

nichts als den Kaufbrief vom Jahre 1488 und ein Verzeichnis der Gefälle. 

Seubert verglich ſie mit einem (nicht mehr vorhandenen) Bericht vom
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17. Mai 1765; den Unterſchied der Geldzinſen konnte er nicht feſtſtellen, 
da ihm der Wert von 1 Pfund Straßburger Pfennig nicht bekannt war. 
Aber die Zahl der Faſtnachtshennen hatte ſich um 8, die der Hühner um 
4 vermindert, eine Anderung, die der langen Zeit zuzuſchreiben iſt, in der 
das Gericht nicht erneuert wurde. 

Die Hühnerabgabe war höchſtwahrſcheinlich zu einer Geldabgabe 

geworden, wie ſchon ſeit 1566 durch einen Vertrag zwiſchen Jacob von 
Seldeneck und zwei Vertretern der Markgenoſſen dieſe für ein abzu— 

lieferndes Huhn 4 Pfennig erſtatteten. Gamshurſt hatte als Teilhaber 

am Eckerich in den Wäldern der Markgenoſſenſchaft Großweier auch 

Hühner zu geben, und zwar jedes Haus, das Schweine hatte, ein Huhn 

oder ſtatt deſſen 4 Pfennig. Zudem ſpricht Krieg in ſeinem Gutachten 

vom 12. VII. 1773 nur von Ertrag in klingender Münze. — Auch der 

Hofrat Wernickau weiß ſich der 1765 gegebenen Erneuerungsverfügung 

nicht mehr genau zu erinnern. Die Renovation von 1700 hielt man für 

nichts als eine unvollſtändige Kopie der badiſchen Zinſen und Gefälle 
zu Gamshurſt und Lützelloch aus dem Jahre 1652, die nach der Verän— 

derung der Namen beim Entwurf im Jahre 1700 gebraucht worden ſein 

mochte; denn auf der äußeren Seite der Decke ſtand der Vermerk: „Anno 
1700 iſt dies renoviert und ein neues Lagerbuch zur Fürſtl. Cammer 

überſandt worden“. Dieſe Notiz mochte Wernickau (nach Seubert) für 

die Erneuerung ſelbſt gehalten haben. 
Nun ſtand anſcheinend zu befürchten, daß das Oberamt Offenburg 

endloſe Schwierigkeiten machen würde, die Sache ſich zu lang verzögerte, 

daß der nach Gamshurſt geſchickte Sekretarius Boeck mit ſeiner Ver— 

öffentlichung dem Gericht keine Gültigkeit verſchaffen könnte. So ſchreibt 
am 23. Januar 1774 die badiſche Regierung an das Oberamt, daß die 
Sache wegen ſich ergebender Hinderniſſe nicht „gedyhen“ ſei, es möchte 

jemand ernennen. Dem Oberamt eilte es damit nicht; es fragte mit be— 

wundernswerter Ausdauer den obenerwähnten Urkunden Woch⸗ um im- 

mer wieder den gleichen Beſcheid zu bekommen. 

Zuletzt ſtellte Hofrat Seubert am 19. März 1774 mit einem gewiſſen 

reſignierten Unterton in ſeinem ſtiliſtiſch und kalligraphiſch gleich klaren 
und ſympathiſchen Bericht feſt, daß das Suchen erfolglos geblieben, und 

daß es das Beſte ſei, Boeck mit den vorhandenen Urkunden nach Offen— 

burg zu ſchicken. Er hoffte aber auf wenig Erfolg, da man eben gar keine 

Urkunden habe als den Hubſpruch und den Eid, die nicht einmal im Ori— 

ginal oder doch in einer beglaubigten Form überliefert ſeien. Und wenn 
man auch gegen den Hubſpruch keine Einwendungen mache, ſo enthalte 

dieſer doch eine Menge Fragen, worüber man ſich gütlich einigen könne, 
wobei wahrſcheinlich Baden immer nachgeben müſſe. Statt Boeck ſolle
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Krieg die Sache übernehmen, wenn er geſchäftlich nach Offenburg komme. 
Boeck aber ſoll wegen der Gefälle nach Gamshurſt geſchickt werden, da 
dieſe ſeit des Markgrafen Auguſt Georg von Baden-Baden Tode (1771) 
in Ausſtand geblieben ſind. 

Am 30. Sepkember 1774 wurde das Amt Bühl angewieſen, die 
Gefälle zu erheben. Von Bühl aus geſchah das tatſächlich auch 1776). 
Von da an fehlen die Akten bis 1786, als am 18. April die Amtskanzlei 

Bühl um Witteilung des Großweierer Lagerbuchs bittet, da die Erhe— 
bung der Gefälle wieder nötig ſei. Wozu das geſchah, iſt nicht feſtzuſtel- 

len; ob in den vergangenen 10 Jahren das Gericht überhaupt gehalten 
wurde, iſt fraglich. Mit 1789 hören die Akten auf, und der mittelalter— 
liche Rechtsbrauch war nach dem kurzen und eigentlich ſinnloſen Wieder— 
aufleben endgültig verſchwunden. 

) Siehe die Güterverſchreibung vom 26. März 1776, wo Eliſabeth Braun ihr 
Haus ihrem Sohn verſchreibt: das Haus gibt 2 6 Hubzins.



Die Fehde der Herren von Schauenburg 

mit dem Markgrafen Bernhard von Baden, 

1402 1403. 

Dieſe Fehde iſt nicht nur deshalb intereſſant, weil ſie einen der 

berühmteſten Fürſten unſerer badiſchen Heimat betrifft, ſondern auch, 

weil im Laufe derſelben Ereigniſſe von faſt weltgeſchichtlicher Bedeutung 
berührt werden. 

Vom Jahre 1390 bis 1431 regierte in der Markgrafſchaft Baden 

Bernhardl. Die damalige Warkgrafſchaft umfaßte ſeit 1373 große 
Gebiete bei Durlach, Pforzheim, Baden-Baden, im Alb- und Murgtal. 

Bernhard J. war der bedeutendſte der älteren badiſchen Markgrafen. — 

Er brachte ſein Land zur Blüte, befreite ſeine Untertanen von aus— 
wärtigen Gerichten und iſt ſomit der Begründer der Souveränikäk des 
ſpäteren Großherzogtums Baden. 

In ſeinen Kriegen war er wechſelnd vom Glücke begünſtigt. Wie 

dieſer Fürſt in eine Fehde mit den in der Ortenau bei Oberkirch an— 

ſäſſigen Herren von Schauenburg geriet, ſoll uns dieſer Aufſatz erzählen. 
Es ſcheint zuerſt notwendig, auf die geographiſchen Verhältniſſe 

Badens im 14. Jahrhundert näher einzugehen. Das Land rechts und 

links des Rheines bis zur Schwarzwaldhöhe und zum Vogeſenkamme 
zerfiel jeweils in 30 bis 40 kleine Ländchen. Dieſe hatten ſich in der 

kaiſerloſen Zeit von 1248 bis 1275 mehr oder weniger ſelbſtändig ge— 
macht (die Kloſtergebiete hatten ſchon vorher Privilegien erlangth. Von 

einer einheitlichen Gerichtsbarkeit konnte um die Wende des 14. Jahr— 

hunderts keine Rede mehr ſein. Als höhere Inſtanz gab es die kaiſer— 

lichen Gerichte in Roktweil und Wetzlar für Weſtdeutſchland. Aber 

dieſe arbeiteten ſehr langſam, und die damals ſo beliebten Schieds— 
gerichte durch Aufſtellung eines dazu geeigneten Adeligen oder Fürſten 
wurden in ihrem Urteil oft nicht anerkannt. Dann wurde die Ent— 

ſcheidung der Waffen angerufen, d. h. es gab Fehde. 

Wir müſſen bis zum Jahre 1367 zurückgreifen, um die erſten Vor- 
bedingungen des Krieges von 1402 zu ermitteln. 1367 fand bekannt⸗ 
lich „der Überfall im Wildbad“ auf Graf Eberhard den Greiner von
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Württemberg durch den Bund der Wartinsvögel, ſpäter Schlegler ge— 
nannt, ſtatt. Dieſer Bund war eine der vielen Vereinigungen, zu denen 
ſich die Städte ſowohl als auch die Adeligen zuſammenſchloſſen, um ſich 
der Bedrückung der Fürſten zu erwehren. Bei den aufſtrebenden 

Städten beſtand die Befürchtung, daß ſie wieder um Freiheiten und 
Rechte gebracht würden, die ihnen der Kaiſer verliehen hatkte, vielfach 

Rechte, welche früher den fürſtlichen Stadtherren zugeſtanden hatten. 

Die Bedrückung des Adels beſtand beſonders in dem Verlangen der 
Fürſten, in ſeinen Burgen Sffnungsrechte zu bekommen, um dieſe 

Schlöſſer zu ihren Kriegen zu benützen. Während die Städte in dieſem 

Kampfe ſiegten, unterlag der Adel. Indes waren jene abgetrotzten 
Rechte mit dem Wertloswerden der Burgen infolge der immer ſtärker 
werdenden Verwendung des Schießpulvers Ende des 15. Jahrhunderts 
von ſelbſt hinfällig. 

Kehren wir zum Schleglerbunde und zum überfall im Wildbad zu— 

rück. — Hauptmann des Bundes war Graf Wolf von Eberſtein. 
Er leitete den Überfall zuſammen mit verſchiedenen teils in der Ortenau 
anſäſſigen Adeligen. — Der ſchwäbiſche Dichter Uhland läßt in ſeinem 
ſchönen Gedichte „Der Überfall im Wildbad“ den herbeieilenden Edel— 

knaben die Feinde des Grafen Eberhard folgendermaßen beſchreiben: 
„Der Hauptmann führt im Schild — ein Rößlein rot von Golde und 
einen Eber wild“ — darauf der Graf: „Ich kenne wohl den Eber — er 

hat ſo grimmen Zorn, ich kenne wohl die Roſe, ſie führt ſo ſcharfen 

Dorn.“ — Damit war das Schildbild der Eberſteiner gemeint, nämlich 

eine rote Roſe im weißen Feld. 

Während die anderen Witglieder des Schleglerbundes ſich nach und 

nach mit dem Grafen Eberhard verſöhnten, führte Wolf den Krieg noch 

15 Jahre fort mit dem Erfolg, daß er ihn vollſtändig verlor und ſeine 
ſchöne Grafſchaft, die das Gebiet der Murg von Schönmünzach bis zum 

Albtal umfaßte, gänzlich verſchuldete. Das Angebot ſeines Gebiets- 
nachbarn, des Markgrafen Rudolf VII. von Baden, ihm ſeine halbe 

Grafſchaft Eberſtein 1387 abzukaufen, kam ihm daher ſehr gelegen. 

Die Grafen von Eberſtein waren eines der mächtigſten Grafen— 

geſchlechter in Baden geweſen. Sie ſollen die alten „Uffgaugrafen“ ge— 

weſen ſein. Aber ſie hatten einen gierigen Nachbarn an den Mark— 

grafen von Baden, welche wie mit Polypenarmen die umliegenden Ge— 

biete an ſich zu bringen wußten. Schon der Ort Baden, welcher den An— 
fang genannter Markgrafſchaft bildete, iſt wahrſcheinlich eberſteiniſcher 
Beſitz geweſen und kam durch Heirat an Markgraf Hermann J. (1050). 

Schon 1285 war dadurch, daß die Grafen von Eberſtein ihren Be— 

ſitz durch kein Hausgeſetz ſchützten, die halbe Grafſchaft als Mitgift einer
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Gräfin Kunigunde an den Markgrafen Rudolf J. von Baden gekommen. 
Jetzt, 1387, ſollte auch noch die Hälfte des rechtlichen eberſteiniſchen Be— 
ſitzes an den Markgrafen Rudolf VII., Bruder Bernhards J., übergehen. 
Nun beſtand aber dieſer Beſitz außer der eigentlichen Grafſchaft auch 

noch aus außerhalb liegenden Vaſallenſchlöſſern, deren bedeukendſte 

Burgen die Schauenburg bei Oberkirch und die Windeck bei Bühl 
waren. Beſonders die Schauenburg war mit ihren zwei bis drei Meter 

dicken Mauern, rieſigen Wohntürmen und bedeutenden Außenwerken 
eine begehrte Veſte. 

Eine Zeiklang war es nun unentſchieden, zu welcher Hälfte die 
Schauenburg gehören ſollte, ob ſie badiſch werden oder eberſteiniſch blei— 
ben ſollte; denn derartige Teilungen dauerten oft ſehr lange. Jedenfalls 

übte ſeit 1399 Markgraf Bernhard J. von Baden lehensherrliche Hoheits— 

rechte über dieſe Burg aus, und ſehr bald ſollten die Herren von Schauen— 
burg die ſchwere Fauſt des neuen Herren fühlen anſtatt der leichten 
Hand der immer freigebigen Eberſteiner. 

Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Grund der Fehde. Es ſtarb 
nämlich mit Ludwig Winterbach von Schauenburg, dem 

Sohn des Konrad, der den unritterlichen Überfall im Wildbad mitge— 

macht hatte, der auf Schauenburg ſitzende Stamm der Winterbach von 

Schauenburg aus. Dieſe Burg war im Beſitze mehrerer Familien, welche 
ſich alle von Schauenburg nannten und jeweils mit /oder Viertel des 
Anteils der Burg belehnt waren. — Dazu mit den dazu gehörenden Zin— 
ſen, Gülten, Anteil am Burgwald, Weide und anderen Rechten, welche 

die Bezahlung der Burgmannſchaft ausmachten, die dafür zum Kriegs— 
dienſt verpflichtet waren. Nun wollte der Markgraf den Anteil des 

verſtorbenen Ludwig Winterbach an einen ſeiner Günſtlinge, den 

Heinrich Truchſeß von Höfingen, verlehnen. Die Herren von Schauen— 

burg proteſtierten dagegen, ſie ſeien Ganerben der Burg, d. h. nach altem 
Brauch und Herkommen gegenſeitig erbberechtigt. 

Die Belagerung einer feſten Burg war damals nicht ganz einfach. 
Große Kanonen waren zumeiſt und nur in geringer Anzahl in den Hän⸗ 
den der Städte und mußten ausgeliehen werden. Die kurzen, dicken 
Kanonenrohre mußten bei jedem Schuß neu eingegraben werden, und 
die bedienende Artilleriemannſchaft war bedeutend gefährdeter als die 

Verteidiger des angegriffenen Schloſſes. 

Trotz dieſer Schwierigkeiten entſchloß ſich der Markgraf Bernhard 
zum Kriege gegen die Burggenoſſen von Schauenburg. 

Es liegt uns nun eine intereſſante Korreſpondenz vor zwiſchen dem 

Markgrafen und dem Biſchof von Straßburg Walter von Dieſt. 
In einem Briefe vom 25. Juli 1402 ſchreibt der Biſchof: „Er habe ge—
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hört, daß der Markgraf zu den Leuten gegen die von Schauenburg 
G6wecks Belagerung) ziehen wolle, welche der Herzog von Sſterreich im 
Felde und Lande des Biſchofs hat. — Er bittet um Erinnerung an ihre 

Einigung (Vertrag), dies ohne Schaden für ſeine armen Leuke Unter— 
tanen) zu kun.“ 

Die Burg Schauenburg war nämlich ringsum von biſchöflich-ſtraß— 
burgiſchem Gebiet umſchloſſen. Denn das Bistum finden wir damals 
nicht nur im Beſitz des Renchtals und der Stadt Oberkirch, ſondern es 

hatte auch die Pfandſchaft der halben Landvogtei Ortenau inne. 
Schon acht Tage vor dem 25. Juli waren VMannſchaften des Her— 

zogs Leopold von Sſterreich aus dem vorderöſterreichiſchen Breisgau, die 
mit dem Markgrafen Bernhard verbündet waren, bei Offenburg in 

biſchöfliches Gebiet eingefallen, um vor die Schauenburg zu ziehen, und 

der Biſchof hatte ſeine Leute ausgeſchickt, ſich der Eindringlinge zu er— 
wehren, denn ein Truppendurchzug durch neutrales Land iſt niemals zu 

deſſen Nutzen, und ſo war es auch hier. 

Am 1. Auguſt beklagt ſich der Markgraf in einem Briefe an den 
Biſchof, daß trotz ſeiner wiederholten Bitte, er möchte ſeine Leute auf 
den Schlöſſern des Biſchofs verköſtigen und ihnen den Durchzug ge— 

ſtatten, das Gegenteil geſchehen ſei: „Knechte der Seinen ſind von den 
Biſchöflichen verwundet, geſchlagen und gefangen genommen worden. 
Er fordert Freilaſſung und Schadenserſatz.“ 

Überhaupt waren die Biſchöfe von Straßburg als jahrhundertelange 

Beſitzer der Stadt Oberkirch faſt immer in gutem Einvernehmen mit den 
Herren von Schauenburg geſtanden, denn dieſelben konnten von ihrer 
oben gelegenen Veſte den Handel derſelben ſchädigen, ebenſo wie, im 
Falle der Stadt ſich Feinde bemächtigten, ſie ſtarke Helfer ſein konnten. 

Auch eine Vermittlung, um welche der Markgraf am 29. Juli die 
Stadt Straßburg gebeten, nämlich günſtig auf den Biſchof einzuwirken, 
damit er ihn und die Sſterreicher durchziehen laſſe, war fruchtlos ge— 

blieben. Deshalb ſchrieb der Markgraf am 1. Auguſt an den Rat der 

Stadt Straßburg: „Wenn der Biſchof ſeine Forderung nicht erfülle, 

kann die Stadt daraus entnehmen, daß derſelbe mutwillen' mit ihm 

treibe“, und in einem Schreiben am 8. Sepkember: „der Biſchof hat dem 

Marnkgrafen nicht geantwortet, er keile der Stadt den Sachverhalt mit, 
im Falle es zur Feindſchaft zwiſchen ihm und dem Biſchof käme.“ 

Die Stadt Straßburg, welche nicht gern in den Handel hineinge— 
zogen ſein wollte, hat nun mit dem Biſchof am 23. und 24. September in 

einer Tagung zu Lichtenau bei Kehl verabredet, daß eine weitere 
Tagung am 6. Oktober über die Streitfrage der Herren von Schauen— 

burg durch Schiedsgericht beider Parteien ſtattfinden ſolle, der Mark—
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graf ſeine Feinde durch des Biſchofs Land ſuchen und ſchädigen dürfe. 
Da beklagt ſich Bernhard wieder am 28. September „daß trotzdem des 
Biſchofs Amtmann Gersbacher neuerdings viele Leute des Markgrafen 
Knechte und Amtleute erſtochen, verwundet und gefangen habe“. 

Inzwiſchen war es der Stadt Straßburg gelungen, einen vorläufigen 
Frieden (Waffenſtillſtand) zwiſchen den Parteien bis zum 1. Januar zu 
errichten und bis zum 2. Februar 1403 zu verlängern, weil der zu einer 
feſtgeſezten Tagung erwartete Rat des Warkgrafen, nämlich der 
Schwarzgraf von Zollern, nicht erſcheinen konnte. — Dieſe Verzögerung 
war ein Glück für die Herren von Schauenburg, denn inzwiſchen zog ſich 
von höherer Seite ein Kriegsgewitter über dem fürſtlichen Landesherren 
zuſammen, und die Kriege der Großen oder politiſche Rückſichten haben 
in damaliger Zeit auch meiſtens die Fehden kleinerer Herrſchaften be— 
einflußt oder entſchieden. 

Markgraf Bernhard war mit keinem Geringeren als dem deutſchen 
König ſelbſt in Kampf geraten. Am 7. November 1402 hatte er mit dem 
Herzog von Orleans ein Bündnis abgeſchloſſen, ihm gegen 2000 Gulden 
Mannſchaften für ſeine Kriege zu leihen, und ſich außerdem im Falle 
eines Angriffs gegen das Reich zur Neutralität verpflichtet. Damit 
hoffte er, am Herzog eine Stütze zu haben gegen Forderungen, die ihm 
der König verweigerke. Dieſes Vorgehen wurde ihm von höherer Seike 

als Felonie ausgelegt. König Rupprecht verlangte im Frühjahr 1403 
Auflöſung dieſes Bündniſſes. 

Auch den Herren von Schauenburg war der Kamm geſchwollen. Sie 
gingen im Monat Wärz zum Angriff über. Sie ritten über die Rhein- 
brücke bei Kehl und ſchädigten die Untertanen des Herzogs Leopold im 
elſäſſiſchen Vorderöſterreich. Dadurch hofften die Herren von Schauen— 
burg, auf die für ſie ſchwebenden Verhandlungen einen Druck auszu⸗— 
üben, denn es war auf den 19. März eine weitere Tagung in ihrer An— 
gelegenheit in Lichtenau anberaumt. 

Da die Verhandlungen des Markgrafen mit dem deutſchen König 
in Bruchſal am 26. März 1403 ſcheiterten, ſah ſich das Reichsoberhaupt 

gezwungen, gegen ſolche Unbotmäßigkeit zu Felde zu ziehen. — Graf 
Eberhard von Württemberg, der Biſchof von Straßburg, die Herren von 
Lichtenberg, Baſel und die unterelſäſſiſchen Städte verwüſteten vom 

1. bis 7. April in kaiſerlichem Auftrag die Markgrafſchaft Baden, und 

es iſt anzunehmen, daß die Herren von Schauenburg dabei nicht ſchlecht 
werden mitgeholfen haben. 

MWarkgraf Bernhard war klug genug, möglichſt ſchnell mit dem 

König Frieden zu machen. Er kam dabei ziemlich gut weg. Sein Bünd— 

nis mit Orleans mußte er zwar auflöſen, aber er erhielt die umſtrittenen
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Rheinzölle bei Seltz, wegen deren er des Königs Feind war, bis zur 
endgültigen Entſcheidung. 

Am 19. Mai verſprechen die ſchauenburgiſchen Burgmannen (die 
Urkunde nennt ihre Namen), daß ſie ſich betreffs ihrer Streitfrage dem 
Urteil des badiſchen Lehengerichts bis 25. Dezember des Jahres unter— 
werfen ſollen. Nachträglich machten ſie allerdings wieder Einwendungen 
gegen die Richtung (Urteil). Boten des Markgrafen zur Stadt Straß— 
burg gingen hin und her: Die Stadt möge entſcheiden, ob die Richtung 
gehalten werden müſſe (7. Juni). Endlich beklagt ſich der Markgraf am 

23. Juli, daß die Herren von Schauenburg nicht käten, „wie ſie beredt, 

verandtwortet und an Eidesſtat gelobt hätten“ — die Herren von 

Schauenburg wollten anſcheinend damit ein Druchmittel auf die end— 
gültige Entſcheidung ausüben. 

Am 3. September reiſten der Günſtling Heinrich Truchſeß von 
Höfingen, der badiſche Hofrichter von Hohenſtein und Kunzmann, ſein 

Vogt, ſelbſt nach Straßburg, und es wird nun der 24. September als 

endgültige Tagung in Baden (Baden-Baden) angeſetzt. Den Herren von 
Schauenburg und denen, die mit ihnen kommen, wird freies Geleite hin 
und zurück zugeſagt. — Das Urteil fiel auch günſtig aus. Einer von 
Schauenburg ſollte das Recht haben, mit dem Burgteil des verſtorbenen 
Ludwig Winterbach belehnt zu werden, wenn alle Burggenoſſen ſchwören, 
daß derſelbe ihres Geſchlechtes geweſen ſei. 

Die Urkunde vom 24. September 1403 lautet: „Die Herren von 

Schouwenburg ſchwören darauf, daß Ludwig Winterbach ſelig von Ge— 
burt ein Schouwenburg geweſen ſei und ſein Vater und ſeines Vaters 
Vater von Schouwenburg geboren waren. Dazu hätten ſie ein ſtark 
Gemeinſchaft an der Veſtin zu Schouwenburg an dem berge, an dem 
velſen, an dem mantel, an muren, porten, brucken, graben, an der cap— 

pellen, an der trinkſtuben, an wege und ſtege, an walt, waſſer, weyden 

und wer anders kein ſunderheit (Beſonderheit) do wanen daß ihr vor— 
deren und ſie ſundere (beſondere) huſzer und wohnunge do häktent, und 

die wärent vor zeyten ußgezeichnet, wo ir jeglicher mit ſime wibe und 
kinde ihre huſßer und gemache hättent und als ſchier (wenn) ihr einer 
für (vor) ſin turn keme, ſo werde er uff ire Gemeinſchaft und uff ire 

allmenden und haben auch dieſelbe Gemeinſchaft alle ire vorderen von 

Schouwenburg alſo herbracht (gehabt).“ 
Die Markgrafen von Baden behielten die Burg nicht. Bei der end— 

gültigen Teilung der eberſteiniſchen Grafſchaft 1404 blieb die Schauen— 

burg beim eberſteiniſchen Teil. Erſt 1806 kam ſie mit den anderen 

ritterſchaftlichen Territorien durch einen Federſtrich Napoleons an das 

Großherzogtum Baden. Freifrau Bertaà bon Schauenburs.



Das „dreyherriſche“ Schutterwald“. 

Unſere Heimat bot lange Jahrhunderte das troſtloſe Bild ſtaatlicher 
Zerriſſenheit. Das Opfer dieſer politiſchen Zerſplitterung war das Volk. 
Es mußte viel leiden und war noch nicht erwacht, ſein Schickſal neu 
zu geſtalten. Dies zeigt uns auch ein Blick in die Geſchichte des Dorfes 
Schutterwald. 

Erſt gegen Ende des 13. Jahrhunderts durch Rodung auf grund— 

herrlichem Boden entſtanden, teilte Schutterwald jahrhundertelang als 

ritterſchaftliches Dorf das Schickſal des benachbarten Hofweier. Mit 
dieſem war es im Beſitz der Tiersberger, fiel erbſchaftsweiſe an 
die Schwarzenberger. Von dieſen gelangte es 1396 durch Ver— 
kauf an die Brüder Burkart und Wilhelm Hummel von Stauffen— 

berg. Nachdem dieſe ſich 1423 in ihre Beſitzungen geteilt hatten, ver— 
kaufte Burkart ſeine Hälfte von Schutterwald und Hofweier an den 
Pfalzgrafen, der ſie aber ſchon 1461 an Albrecht Wolf in Offenburg 
verpfändete. Wilhelms Hälfte erwarb 1472 Ritter Bernhard v. Bach. 
Dieſe in der Ortenau reich begüterte Familie gelangte 1530 auch in 
den Beſitz der Wolfſchen Beſitzungen. So war Schutterwald, das mit 
Höfen und Langhurſt ſchon damals einen Gemeindeverband bildete, wie— 

der in der Hand eines Herrn. Und zwar bildete es mit Hofweier 

und Niederſchopfheim ein ritterſchaftliches Territorium, das nach dem 

Hofweierer Schlößlein als Mittelpunkt „Herrſchaft Binzburg“ 
genannt wurde. Als Beſtandteil dieſer Herrſchaft vererbte ſich Schutter— 
wald über die ritterſchaftlichen Familien von Cronberg, von Dal⸗ 

berg, von Bettendorf, von Erthal auf die freiherrliche 

Familie von Franckenſtein. Dieſe Reichsritter übten in ihrem 
Herrſchaftsgebiet neben grundherrlichen Rechten eine beſchränkte Lan— 

deshoheit aus. Sie beſaßen die niedere und hohe Gerichtsbarkeit, die 

Polizeihoheit und ein gewiſſes Maß von Beſteuerungsrecht. 

Aber bald nach dem Tode Georgs von Bach (1538) erwarb die 

vorderöſterreichiſche Reichslandvogtei Ortenau über einen 

Teil von Schutterwald die Landeshoheit. So regierten im Dorf wieder 

) Ouellen: Freiherrl. zu Franckenſteinſches Archiv, Faſz. 1007, 1246, 1247, 1249, 
1252, 1261. Stadtarchiv Offenburg: Orkenauiſches Stock-Urbarium 1727.
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zwei Herren. Da die Landvogtei ſelten unmittelbar unter der Gewalt 
von Kaiſer und Reich ſtand, ſondern meiſt an Fürſten verpfändet war, 
werden ihre Inhaber in den Quellen einfach „Pfandherren“ ge— 
nannt. Die Herrſchaft Binzburg, welche die Landeshoheit über den an— 

deren Teil der Gemeinde behielt, war als Inhaber der geſamten Polizei— 
gewalt der „Bannherr“. So unterſchied man zwiſchen „bann— 
herriſchen“ Untertanen einerſeits und „ortenauiſchen“ oder „königlichen“ 

oder „öſterreichiſchen“ oder „pfandherriſchen“ Unterkanen andererſeits. 

Von 1701 bis 1771, als der Markgraf von Baden-Baden mit der Land— 
vogtei belehnt war, hießen letztere auch „badiſche“ Untertanen. 

Die Befugniſſe der beiden Herren wurden im Jahre 1546 in einer 
Bannordnung feſtgeſetzt, die 1667 erneuert wurde. Dieſe erneuerte 
Bannordnung, die erhalten iſt, und das „Ortenauiſche 

Stock-Urbarium de anno 1727“ geben uns Aufſchluß über die 
politiſchen Verhältniſſe in Schutterwald von der MWitte des 16. Jahr- 

hunderts bis zum Ende des alten Reiches. Die Landvogtei beſaß die 
„Superioritas“ Candeshoheit). Und zwar wird im Stockurbar 
unterſchieden: Superioritas universaliter, id est quoad 
omnes effectus Superioritatis plenarie über dero unter⸗ 
tanen allein; über die Bannherriſchen Untertanen 

aber quoad omnes effectus nicht universaliter und 
plenarie, ſondern nurrestrictive (eingeſchränkt).“ Dem 
Pfandherrn ſtand alſo über einen Teil des Dorfes die volle, über das 

geſamte Dorf (auch über die Binzburger Untertanen) eine eingeſchränkte 
Landeshoheit zu. Das folgt auch aus dem erſten Artikel der Bann— 
ordnung: „Erſtlichen ſo gehört Ihro Röm. Kayſ. Wajeſt. die Univerſal 
Superioritas und Hohe Landesfürſtliche Obrigkeit über dero Unter— 

thanen allein zu Schutterwald, Höfen und Langhurſt, ſo der Schutter— 
walder Bann genannk wird.“ Über dieſe ihre Unterkanen hatte die 

Landvogtei auch das Huldigungsrecht: „Die Landts-Erbhuldigung be— 
treffendt ſollen die Königlichen allein undiſputierlich Ihro 
Römiſch Kayſerl. Majeſtät als Pfandtsherren wie vor altershero prae— 

ſtiren und leiſten.“ Die eingeſchränkte Landeshoheit der Landvogtei 
über alle Dorfbewohner erſtreckte ſich lediglich auf das Geleitsrecht und 

andere Rechte militäriſcher Natur. „So ein march geſchehen oder dießer 
Orthen einige Völker auf- oder abwärts geführt werden, ſoll zhro Röm. 
Kayſ. MWajeſtät als Pfandtsherren einig und allein daß geleith gehören 
und andere dergleichen von altershero zuſtehende regalia des landes— 
fürſtl. Geleids und ſo deme anhängig ſeynd.“ Dieſe letzteren Rechte 
waren das ius transitus (Recht des Durchzugs), das ius quarteriorum 
(Einquartierungsrecht) und das ius lustrationis et sequelae Recht der



129 

Wappen der Herren von 
Binzburg am früheren 
Dalberg-Franckenſteinſchen 
Amtshaus, Offenburg, 
Adolf-Hitler⸗Straße 84. 

  

Wuſterung und der Reißfolge oder des Aufgebots). Im Stockurbar 
wird ausdrücklich betont, daß die Landvogtei dieſe Rechte „in ſpecia 
auch zu Schutterwald bey allerſeytigen Unterthanen ohne Unterſcheid“ 
beſitze. In die übrigen landesherrlichen Rechte teilten ſich die beiden 
Herren. Dies waren die Bede lordentliche Steuer), Schatzungen (außer— 
ordentliche Steuer), Jagd, Landesfronen (gemeſſene Dienſte), freiwillige 
Gerichtsbarkeit (Kauf, Tauſch, Teilungen, Eheberedungen, Vormund— 

ſchaftsweſen) und das Monopol des Salzhandels. Aber ein weſentliches 
Recht, das urſprünglich die Grundlage der Landeshoheit war, fehlte dem 
Pfandherrn, die hohe Gerichtsbarkeit. Der Bannherr 

war nämlich im Beſitz der geſamten Gerichtsbar— 
keit. Schon im erſten Paragraphen der Bannordnung leſen wir: „Die 

Walefiz Perſohnen zur Juſtiz und anderen Criminaliſchen und Civiliſchen 
Nothwendigkeiten zu begleiten, ſoll dem Bannherrn wie von altershero 
auch allein zuſtehen und adminiſtrieren.“ Und wenn im Ortenauer 

Stockurbar hervorgehoben wird, daß dieſe Rechte „ſonſt in regula 
neben der Superiorität (Landeshoheit) ſtehen, von derſelben herfließen 

oder vielmehr dieſelbe tamquam partes potestativae constituiren 
(d. h. gleichſam Teile der Landesgewalt bilden)“, ſo wird in der Bann- 

ordnung immer wieder mit anderen Worten betont, daß der Bannherr 
den Blutbann auch über die Ortenauer Untertanen beſitzt. „Dem Bann— 

herrn aber ſoll neben der Superiorität anhangenden und davon depen— 
dierenden oder fließenden Rechten über ſeine Unterthanen auch überall 

insgeſambt ſowohl Pfandts- als Bannherriſchen angehörigen das Kxer— 
citium meri et mixti imperii (hohe und niedere Gerichtsbarkeit und 

alle damit verknüpften Rechte), doch allein limitative, nemblichen die 

Protection des banß, das Tus gladii animadvertendi in 
facinorosos GEecht, Todesurteile zu fällen) zuſtehen.“ An einer 

Die Ortenau. 9
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anderen Stelle der Bannordnung heißt es: „Ferner haben die Bann— 

herren auch alles, was an haut und Haar oder was an 

das leben gehet, mit einem Worth, alle Criminal- 

und peinlichen Gerichtsſachen.“ 
Als Inhaber der niederen Gerichtsbarkeit hakten die Herren von 

Binzburg auch „das Civilgericht zu ſetzen und zu entſetzen und den Staab 
zu führen“. Dieſes Dorfgericht war ein Aftergericht von Hofweier; 
denn der Hofweierer Vogt führte den Vorſitz; auch deſſen Stellvertreter, 
der Stabhalter, war ein Binzburger Bürger; die Gerichtszwölfer waren 

zum Teil Ortenauer, zum Teil Binzburger Untertanen. Sämtliche 
Frevelgebühren, „hoch und nieder, klein und große“, gehörten dem 
Bannherrn. Alle diejenigen, welche „zum Gericht Schutterwald ziehen 
oder darin ſitzen“, alſo ſowohl die Binzburger als auch die Ortenauer 
Unterkanen, ſchworen auf dem Schwör- und Gerichtstag, der 
jährlich am MWonktag nach St. Hilari in der „Laube“ ſtattfand, dem 
Herrn von Binzburg den Gerichtseid. Infolgedeſſen genoß dieſer alle 
gerichtsherrlichen Abgaben (Todfall, Faſtnachts- und Ernthühner, Heim- 

fall, Ungeld) und Frondienſte. So oft die Ortsherrſchaft wechſelte, leiſte⸗ 
ten alle Gerichtsunkertanen dem neuen Bannherrn den Banneid. 

Schließlich hatte der Herr von Binzburg als Bannherr den Zwing 
und Bann, d. h. das Recht, bei Strafe zu gebieten und zu verbie⸗ 
ten, was wir heute Polizeigewalt nennen, und endlich das Obereigentum 
an der Allmende: „So haben die Bannherren das Recht, daß ſie Zwing 
und Bann, Wun und wayd und dergleichen mögen beſitzen, brauchen, 
nutzen und nüßen altem herkommen gemäß im Gericht Schutterwald.“ 

Ihm oblag auch die Wirteordnung. 
Die Frage, welchem Landesherrn die Kinder und Zugezogenen ge— 

hören, war nach folgenden Grundſätzen geregelt. Die Kinder folgten der 
Wutter, die unehelich Geborenen gehörkten dem Bannherrn. Die von 

diesſeits des Rheins Zuziehenden wurden Ortenauer Untertanen. Aus- 
genommen waren Hofweier und Niederſchopfheim Gerrſchaft Binz— 

burg). Die von dieſen beiden Dörfern und jenſeits des Rheins Ein- 
wandernden fielen dem Bannherrn zu. Zwiſchen der Landvogtei Ortenau 

und der Herrſchaft Binzburg herrſchte Freizügigkeit. 
Wir haben geſehen, daß der Bannherr als Inhaber der geſamten 

Gerichts- und Polizeigewalt viel gewichtiger war als die Pfandherr— 
ſchaft, die in ihrer Hand nur einzelne eng umſchriebene Rechte über alle 

Dorfbewohner vereinigte. Deshalb ſchauten die fürſtlichen Pfandherren 
mit neidiſchem Blick auf die ausgedehnten Befugniſſe des Reichsritters. 
Bald entſtanden Streitigkeiten. Dieſe ſind ein Nachſpiel jener Kämpfe, 
in denen die Fürſten verſuchten, die Ritter ihrer Gewalt zu unterwerfen.
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Im Jahre 1624 beſchwerten ſich die Ortenauer Beamten, „daß der Edle 
v. Cronberg (Herr v. Binzburg) wider die Landvogtei und deren zu 
Recht fundirte Gerechtſame uraltes übliches Herkommen und habende 

hohe Lands-Obrigkeit über Schutterwalden, Höffen und Langhurſt 

attentirt und geſucht haben, widerum aufrittlen, herfürſuchen und er— 
wecken wollen“. 1652 klagten die Binzburger Untertanen Schutterwalds 
ihrem Amtmann, daß die Bannordnung „bey fürgewehrten Kriegszeiten 

in ein Mißbrauch und Unordnung kommen und ſie wider altes Her— 
kommen ſich unter die Landvogtey begeben, auch deroſelben Gebotten 
und Verbotten zu gehorſamen genötigt worden“ ſeien. Sie baten, daß 
„beede Herrſchaften die Sach dahin vermitlen möchten, damit die Unter⸗ 
thanen ihre wohlhergebrachte Rechte und Gerechtigkeiten wiederum ge— 

nüſſen könnten“. Aber die Lage wurde nur noch verwirrter; denn zu 
den beiden Landesherren war noch ein dritter gekommen, nämlich die 

Herren von Geroldseck. Im Schutterwälder Bürgerverzeichnis vom 

Jahre 1647 leſen wir: „Seindt die Bürger daſelbſten allervorderſt 
dreyerley Herrſchaften ſteirbar: Dem Herrn von Dalberg als 
Bannherrn, der Landvogtey Ortenaw und Geroltz Eckh 

der mehrere Teil gehert der Landtvogtey und etliche wenige dem Herrn 
von Geroltz Eckh.“ Wann und wie die Geroldsecker in den Beſitz ihrer 

Befugniſſe kamen, konnte noch nicht feſtgeſtellt werden, weil unter den 
heutigen Umſtänden die Archivalien nicht mehr zugänglich waren. Aber 
ſicher iſt, daß ſie über ihre wenigen Untertanen dieſelben landesherrlichen 

Rechte hatten wie die beiden anderen Herren über die ihrigen. Die 

politiſchen Zuſtände Schutterwalds wurden immer unhaltbarer. Wenn 

die Ortenauer Beamten und Untertanen im Jahre 1666 „Gravamina“ 

an den Kaiſer richteten und den Herrn von Dalberg anklagten, er habe 

das Jus Superioritatis angefochten, ſo wandte ſich der Herr von Dalberg 
im folgenden Jahre ebenfalls an den Kaiſer. Er faßte ſeine Beſchwer— 
den in vierzehn Punkten zuſammen. Unter anderem hatte die Land— 
vogtei ihm die Gerichtsbarkeit, die Gerichtsgefälle, bannherrliche Rechte, 

den Salzhandel, die freiwillige Gerichtsbarkeit und die Erbhuldigung, 
alſo ſo ziemlich alle Rechte ſtreitig gemacht. Die „großen Speen und 
Strittigkeiten“, die „lange Zeit ohnerörtert verblieben“ waren, ſollten 
nun durch eine kaiſerliche Entſcheidung behoben werden. Am 20. April 
1667 kam auf Schloß Ortenberg ein Vergleich zuſtande, bei welchem 
Freiherr von Pfirdt, Abt Blaſius von Schuttern und Freiherr von 

Falkenſtein, der Direktor des Breisgauer Ritterſtandes, im Auftrag des 
Kaiſers als Vermittler wirkten. Die Bannordnung von 1546 wurde er⸗ 
neuert, damit „Baron von Dallenberg mit ſeinen mikintereſſierten füro⸗ 
hin das Ihrige mit Ruhe genießen und innehaben möchte“. 

9*
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Aber der Friede dauerte nicht lange. Bereits im Jahre 1692 ent— 
ſtanden wieder „Jurisdictions-Differenzien“. Die Herren von Geroldseck 
ſcheinen ſich bis dahin mit ihren Befugniſſen begnügt zu haben. Jeden⸗ 

falls berichten die Quellen nie von Geroldseckſchen Verſuchen, die Rechte 

mit Gewalt zu erweitern. Aber nach 1700 herrſchte zwiſchen den Be— 
amten der Landvogtei und der Grafſchaft Geroldseck ein enges Ein— 
vernehmen. Und in den Unruhen und Streitigkeiten, welche das ganze 

18. Jahrhundert erfüllten, ſtanden die Geroldsecker auf der Seite der 
Ortenauer. Die Binzburger befanden ſich in einer Abwehrſtellung, 
zumal ſie in der Minderheit waren. Im Dorfgericht ſtanden den fünf 
Ortenauern und einem Geroldsecker wohl fünf Binzburger Gerichts- 

zwölfer gegenüber (darunter der Vogt und der Stabhalter). Aber die 
42 Binzburger Untertanen gerieten gegenüber den 100 Ortenauern bzw. 
Badiſchen und 15 Geroldseckern immer ins Hintertreffen. Unter dieſen 
Umſtänden konnte ſich der Binzburger Amtmann nicht durchſetzen. 

Am 20. März 1717 gaben die Freifrauen von Bettendorf und 
Dalberg in Mainz ihrem Wißfallen Ausdruck, daß die „ſogenannte 
Geroldseckiſche Bürger in dem Schutterwälder Bann dem jährl. Bann⸗ 

herrlichen Schwörtag dieſes Jahr nicht beygewohnet und ohne urſach 

die dabey abzulegen ſchuldige pflichten höchſt freventlicher waiß zu 

preſtiren ſich gewaigert“. Und wenn ſie den widerſpenſtigen Untertanen 
bei einer Strafe von 5 Pfund befahlen, den Banneid abzulegen, ſo 
fruchtete dieſe Drohung auf die Dauer nicht; denn die Ortenauer und 

Geroldsecker Bürger gehorchten ja nur den ihnen von ihren Landes- 

herren vorgeſetzten Beamten, welche durch ihre Hetzarbeit die Autorität 

des Bannherrn zu untergraben ſuchten. In ihrer Bedrängnis wandten 

ſich die Freifrauen an den Kaiſer. Sie erwirkten ein kaiſerliches 

Mandat De non amplius turbando“. Die Ortenauer und Gerolds— 
ecker wurden alſo ermahnt, nicht mehr länger Aufruhr anzurichten. Als 

aber der Binzburger Amtmann Sebaſtian Weber am 11. Juni 1719 alle 
Gerichtsunterkanen bei Strafandrohung auf den folgenden Tag in die 
„Laube“ rufen ließ, um ihnen das kaiſerliche Mahnſchreiben vorzuleſen, 
eilten einige badiſche und Geroldsecker Bürger zu ihren Amtleuten, um 

ſich Rat zu holen. Sowohl der Ortenauer Amtmann Breé als auch 

Solati verboten ihren Unterkanen bei hoher Strafe, dem Befehl des 

Bannherrn Folge zu leiſten. So wenig kümmerten dieſe ſich um einen 
kaiſerlichen Beſcheid. Man bekommt ſogar den Eindruck, daß die bei— 
den Beamten den Wiener Hof auf ihrer Seite wußten. Das iſt ſehr 

wahrſcheinlich, da der Kaiſer den damaligen Pfandherren, den Türken— 

louis bzw. deſſen Witwe, die Markgräfin Sibylle, für ſeine gegen die 

Türken und am Oberrhein geleiſteten Dienſte belohnen und für die in
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den franzöſiſchen Raubkriegen erlittenen Verwüſtungen entſchädigen 
mußte. So wird es dem kaiſerlichen Hof mit dem Mahnſchreiben nicht 

ſehr ernſt geweſen ſein. Unter dieſen Umſtänden nützte es dem Binz⸗ 
burger Amtmann wenig, wenn er gegen die Gehorſamsverweigerung 
der badiſchen und Geroldsecker Untertanen „feierlich proteſtierte“. Er 
berichtete ſeiner Herrſchaft: „Solchergeſtalt continuiren nicht nur die 
badiſche turbationes, ſondern Geroltzeck will ſolches auch nachthun, daß 
alſo ohne nachtruckhlichen Kayſerl. befelch alles in mehrere confuſion 
gerathen wirdt.“ Er wollte nun den Kaiſer von den ungerechten Über— 
griffen der badiſchen und Geroldsecker Beamten überzeugen. Zu die— 
ſem Zweck wandte er ſich an den Notarius publicus Franz Wichel 
Riedinger in Offenburg und erſuchte ihn, dem am 19. Auguſt 1722 
ſtattfindenden Schwör- und Gerichtstag beizuwohnen und „alles, was 

darbey vorgehet, geredet oder gehandlet würde, fleißig ad notam et 
protocollum zu nehmen und umb die gebühr ein oder mehr instru— 

menta darüber zu verfertigen“. Mit zwei Offenburger Bürgern als 
Zeugen machte ſich Riedinger nach Schutterwald auf und ſchrieb ſeine 
auf dem Schwör- und Gerichtstag gewonnenen Eindrücke nieder. Die⸗ 
ſes „Inſtrumentum über das Ausbleiben ſo deren 

Baad. alß gerols Eckiſchen unterthanen an dem 

Schwörtag zu Schutterwald 1722, 19. Aug.“ enthüllt uns 

ein troſtloſes Bild. Riedinger berichtet: 

.. Herr Ambtmann (Weber) nebſt einigen Gerichts Leuthen waren auch ſchon 
gegenwärtig, die Verſamblung der Bannsunkerkhanen abwarthendt, deren man bis 
zehn uhr warthete. Nachdem aber weder von hochfürſtlich baadiſch — noch hochgräf— 
lich Gerolzeckiſchen Bannsunterthanen ſich keiner ſiſtiren oder einfinden wollte, weilen 
ihnen von ihrer H. H. Beambten ſolches unterſagt wordten, alſo laſſete oftermelter 
Herr Ambtmann Seiner gnädigſten Herrſchaft, (nemblich die Hochfreiherrlich Betten⸗ 
dorf- und Dalbergiſche) unterthanen zwey und vierzig in der Zahl Verſambleter, allein 
vorkhommen. Mit ihnen waren auch zugegen ör Conradt Schindler, Hochfrey- 
hertl. Bettendorff-Dalbergiſcher Vogt (Hofweier), Georg Wundenaſt, Stabhalter, 
undt Jacob Braunſtein, der älteſte Gerichtsmann ... Er ſelbſt (Amtmann Weber) 
hatte nahmens ſeiner gnädigſten Herrſchaft- und Bannherren ſich höchſtens zu be— 
ſchwähren undt zu beklagen, wie daß vor einigen Jahren die hochfürſtlich Baden⸗ 
Badiſche H. H. Beambte denen badiſchen unterthanen der dreyen Dörffer Schutter— 
wald, Höfen und Langhurſt wider die alte Verträge newerlich verbotten, dem Bann⸗ 
herrn oder ſeinen Beambten bey denen Schwöt- undt Gerichtstägen zu erſcheinen und 
den Bannaydt (wie ehedeſſen jährlich geſchehen) abzulegen. Diſen thäten ſich auch 
von drey Jahren hero die hochgräflich Gerolzeckiſchen Herren Beambte mit ihren 
unterthanen conformiren, wie ich dan ſelbſten gegenwärthig ſehete, daß von diſer 
beeden Herrſchaften unterthanen nicht einer erſchienen, undt 
zumahlen dißes Verfahren und dergleichen actus in Contrarium denen auffgerichten 
receß und Bannordnung immediate zuwider lauffe, auch unter denen unterthanen, 
weilen ſelbigen verbotten, vor dem Bannherrlichen Gericht zu erſcheinen, bereits eine 
ſolche unordnung eingeriſſen, daß dem alten Fauſtrecht gleich der 
ſtärkhſtedes anderen maiſter ſeye, die Laſter, ſchandtſoder
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Frevelthaten könnten nicht mehr geſtraft noch das Gericht in 
vollkhommenem ſtandt gehalten werdten, urſachen (weshalb) das ge⸗ 
richt, ſo auß aller dreyen Herrſchaften unterthanen extrahiert, eligiert undt von dem 
Bannherren beſetzet werden ſolle, auch Kläger und Beklagter nicht mehr beyſamen 
erſcheinen dörffen, mithin ein der Erbaren weldt und umbligenden nachbarſchaft höchſt 
ärgerlich, ja vor dem höchſten Gott unverantwortlicher Lebenswandel eingeführt, 
annebens auch dem Bann- undt Civilgerichts Herrn ſeine Intraden (Einkünfte) von 
frävel und ſtrafen hierdurch gäntzlich entzogen undt abgekürzet wurdten, wie dan der 
Bannherr deßwegen gezwungen wordten, ſich bey Kayſerl. MWajeſt. zu beſchwähren 
undt umb allergnädigſte remedur (Abhilfe) anzueſuechen, wollte alſo immittels ſeiner 
gnädigen Herrſchaft wohlhergebrachte bannherrliche Jura auff's beſte bewahret undt 
gegen abermahliges pflichtswidriges Außenbleiben prokeſtiert haben. Dieſemnach haben 
die hochfreyherrl. Bektendorff- und Dalbergiſche unkerthanen auch ſelbſten ihre Klagen 
vorgebracht. Der Stabhalker Georg Mundenaſt klagte, daß die leedige Burſch, wan 
ſie zuſammen kommen, einander bis auf den Todt ſchlagen, fluechten und ſchwöhrken, 
daß ihme oft graußen aufgehe undt zu verwundern, daß wegen ſo exceſſiven boß⸗ 
heithen undt Gottsläſterungen, welche von der Welt nicht mehr geſtraft würdten, nicht 
Gott augenſcheinlich ſtrafe. Durch die uneinigkeit werdte alle Zucht- und Erbarkeit 
gehemmet. Auf ſeine Gebott und Verbott gebeten ſie nichts; dan einer ſeye badiſch, 
der andere gerolzeckiſch, ſagten gleich, Er habe ihnen nichts zu befehlen, undt kein 
Gericht werde mehr gehalten. In dem Feldt thäten ſie einander die an- 
geblümte äckher mit fleiß und gewalttätig abfretzen und verderben, welcher der ſtärkh⸗ 
ſte, lache den anderen nur aus. Aller Muekwillen und leichkferkigkeith werdte geübet. 
Ja ſogahr vor ohngefähr zwey Jahren, alß die Dalbergiſche Unterthanen ihrem Herrn 
frohnen ſollten undt ihrem Vieh zue Nacht fuetter gegeben, umb des kags die Frohn⸗ 
dienſte deſto beſſer vollbringen zu können, ſeye ihnen zu nächtlicher weil des baadiſchen 
botten ſohn heimblich in die Stallungen eingebrochen, habe den Pferdten unker den 
Haber oder Fuetter S. V. Kodt gemiſcht und den ochſen das Heu auß den Krippen 
weggenohmmen, daß ſie morgens, als ſelbe das Vieh einſpannen wollen, ſolches vor 
Hunger und Fuettermangel nicht brauchen können. In ſolcher Thadt haben ſie ihn 
ertappet. Diſer bößwicht aber hatte ſich annoch gerüehmet und ſelbe nur außgelacht. 
Der baadiſchen unkerthanen ſeyen bey 100, Gerolzeckiſche 
circa 15, welche beede zuſammenhalteten, der Bettendorf- und 
Dalbergiſchen unkerthanen aber allein zwey und vierzig, alſo 
die wenigere, undt ethäten die erſtere ihnen letzteren ſoviel immer 
möglich zu leydt leben, ſo daß, wann der gerechte gott in gegenwärthig ihrem 
verwürthem ſtandt nicht balden mittel ſchaffe, ſie nicht wohl mehr beyſam⸗ 
menleben könten, das gericht würde nicht mehr beſeßßzt noch ge⸗ 
halten. Es ſeye noch ein einziger gerichtszwölffer im gericht. 
Die Laſter, Fräwel, muethwillen, Fluecher, Gottsläſterer werdten nicht mehr geſtrafft, 
undt bey längerem anhalten werdte gerechtigkeit, alle Zucht undt Erbarkeith gäntzlich 
außer acht gelaſſen werdten. Dißes beſtätigte die verſamblete Bettendorff- und Dal- 
bergiſche Burgerſchafft. Deſuper lüberdies) klagte Mathis Braunſtein, Gerichts⸗ 
zwölffer, daß auch die Kirchen in ſchlechtem ſtandt, zu einer ſo zahlreichen gemeind 
ſehr klein und ſonſten inwendig nichts repariert und der Boden nicht belegt ſeye. 
Wan ſchon Sie, Dalbergiſche Unterthanen, was anwenden undk die Kirch erweithern 
wollten, weilen die Burgerſchafft nicht mehr ainig, waigerten ſich die baadiſch- undt 
Gerolzeckhiſche, hierzu zu contribuiren (beizuſteuern), und zwahr auß Verbott 
ihrer H. H. Beambten dörfften ſie nichts thuen, was die Dal⸗ 
bergiſche wollen, ſonder mueßten einander immerdar zuwider leben, wan gott 
nicht balden eine Enderung mache und die alte ordnung wider eingeführt werdte, ſeye 
nicht mehr zu wohnen. Unter diſer Klage kommete der Herr Pfarrer auch hinzu .. 
undt beklagte ſich auch anhörend meiner und der Zeugen, daß bey ſo vieler Herrſchaf—
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ten unkerthanen, Uneinigkeith der Herrſchaften und auß ermanglung des Civilgerichts 
undt deſſen ihme nöthiger Aßiſtenz (Beiſtand) Er alles müeſſe geſchehen laſſen, waß 
ſeine Pfarkinder undt untergebene auch höchſt ärgerlich undt wider die Zucht undt 
Erbarkeith verüebten, ſtöllete es dem gerechten Gott anheim. Verfügte ſich annebens 
mit ofterſagtem Herrn Ambtmann, mir dem Notario und denen Zeugen auch in die 
Kirchen, weißete unß derſelben ſchlechten ſtandt, welche ich gleich vorermeltem Ge— 
richtszwölffer geklagt, ohne Boden belegt, gantz ſchlecht undt ſo klein befunden, daß 
kaum die Helfte diſer Chriſtlichen gemeind einkhommen kan. Und wann Sie, Ge— 
meind, einig wäre, ohne ſonderlich große Beſchwährnus und Laſt vergrößert werdten 
könte, zumahlen genugſames Spatium (Platz) vorhanden. Letztlich klagte oftwohl- 
vermelter hochfreyherrl. Bektendorf. und Dalbergiſcher Ambkmann ferner, daß auch 
ſeither diſem Verbott bey 50 bis 60 Hinderſäß eingekhommen und ſich haußſäſſig 
nidergelaſſen, welche keiner Herrſchaft zugethan und nutzbar ſeyen, allermaßen ſie 
ſonſten bey denen Gerichts- und Schwöhrkägen von dem Bannherrn oder deſſen be— 
ambten alß Burger aufgenohmmen werdten ſollen, undt weilen die baadiſch- und 
Gerolzeckhiſchen bey denen Schwortägen und Gericht nicht mehr erſcheinen wolten, 
ſo könten ſelbe auch nicht in die Burgerſchaft aufgenohmmen werdten ...“ 

Dieſes Protokoll wurde an den kaiſerlichen Hof nach Wien geſandt. 
Aber einen kiefen Eindruck ſcheint es auch nicht gemacht zu haben. Die 

Habsburger, die damals ihre erfolgreichen Kriege gegen die Türken 

führten, kümmerten ſich kaum um die Verhältniſſe am Oberrhein. Und 
der Reichsapparat arbeitete außerordentlich langſam. Im Januar 1723 

mußte der Binzburger Amtmann auf dem Schwörtag wiederum gegen 

das Ausbleiben der badiſchen und Geroldsecker Bürger proteſtieren. In 
dem Bericht an ſeine Herrſchaft klagte er, daß die Dalbergiſchen 
Untertanen „die Verfolgung nicht mehr ausſtehen 

könnten und ſich bey ſobeſtändigem Haß und nayd in 
größter Gefahr des zeitlichen und ewigen Verder- 
bens zu äußerſter ihrer Disconſolation und gleich—⸗ 
ſamb gänzlicher Verzweiflung exponiert“ ſähen. Ein 
halbes Jahr ſpäter war die Lage etwas ruhiger. Dies hat wahrſcheinlich 
ein kaiſerlicher Erlaß als Antwort auf das Instrumentum“ bewirkt. 
Der im Juli 1723 abgehaltene Gerichtstag wurde wieder einmal von 
der ganzen Gemeinde beſucht. Auf gütliche Weiſe ermahnte der Amt— 
mann die Unterkanen, „friedſamb und einig“ zu ſein, ihre Pflichten 
gegenüber dem Bannherrn treu zu erfüllen, und verſprach „die Klagen 

gern anzuhören und einem wie dem anderen die Juſtice zu verſchaffen“. 

Dieſe Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Denn wir leſen in dieſem 
Bericht weiter: „Worauf die ganze Gemeindt ſich ganz 
frölich undt ganz wohl getröſt bezeigt, welche alsdann 
wiederumb ab- und zu ihrer arbeith tretten laſſen.“ Die Bürgerſchaft 
war ja immer friedlich geſinnt. Die Unruheſtifter und Störenfriede 

waren nur die Ortenauer und Geroldsecker Amtleute. Das Dorf ſollte 
ſich nicht lange der friedlichen Ruhe erfreuen. Im Jahre 1734 blieben
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die badiſchen und Geroldsecker Bürger dem Gerichtstag wieder fern, 
und zwar wiederum nur auf Anweiſung ihrer Beamten. Und im 
Schwörtagsprotokoll vom Jahre 1743 leſen wir: „Wann nun vorge— 
meltermaßen die Aydtsformel verleſen und der Bannordnung gemäß 
hat ſollen abgeſchwohren werden, ſeynd Hans Kempf, Wichel Wayer, 

Georg Haitz und Hans Vetter als badiſche Gerichtszwölfer abgetretten, 
vorſchützend, es ſey Ihnen von ihrer Hohen Herrſchaft wegen verbot— 
ten.“ 81 Untertanen waren nicht erſchienen. Im folgenden Jahre er— 
klärten die badiſchen Gerichtszwölfer, die „Offenburgiſchen Herren Be— 

ambten hätten ihnen friſcher Dinge verbotten, bis zur Enkſcheidung 
eklicher Streitſachen die Schwörfinger aufzuhöben“. Statt auf dem 

Schwörtag zu erſcheinen, waren 71 Untertanen „teils ins Holzhauen, 

teils anderswohin oder gar zu Hauſe geblieben, ſich auch krankheits 
halber niemand entſchuldigen laſſen“. Die Klagen zwiſchen badiſchen 
und Binzburger Untertanen nahmen immer mehr überhand. Der Stab— 

halter fürchtete ſogar für ſein Leben. Im Jahre 1745 mußten ihm für 
einige Nächte zwei Wächter in das Haus gegeben werden, die zuſammen 
als Lohn 8 6 erhielten. Auch die Schwörkagsprotokolle von 1752 bis 

1754 berichten vom Streik der badiſchen und Geroldsecker Bürger. Im 

Jahre 1806 hören wir, daß die Ortenauer Untertanen ſeit fünfzig Jahren 

nicht mehr auf dem Schwörkag erſchienen waren. 

So litt die Gemeinde Schukterwald faſt drei Jahrhunderke unter 
den unſeligen Folgen der Kleinſtaaterei. Wir, die wir heute im groß— 

deutſchen Einheitsſtaat leben, können uns nur ſchwer eine Vorſtellung 
machen von der Not, welche die unglaubliche politiſche Zerſplitterung 
über unſere Vorfahren brachte. Das politiſche Leben mußte völlig ver— 
kümmern. Iſt es da ein Wunder, wenn viele zum Wanderſtab griffen 
und ihrer Heimat den Rücken kehrten? So war es ein Glück, als der 
Sturmwind des korſiſchen Eroberers die Zwergſtaaten hinwegfegte und 
der politiſchen Zerriſſenheit ein Ende machke. Als Habsburg 1805 im 
Frieden von Preßburg auf die vorderöſterreichiſche Ortenau verzichkete, 

die Herren von Binzburg (von Franckenſtein) 1806 mediatiſiert wurden 
und die Grafſchaft Hohengeroldseck ihre Souveränität ebenfalls verlor, 
wurde die geſamte Gemeinde Schutterwald badiſch. In den Rahmen 

eines großen Herrſchaftsgebietes geſtellt, konnten ihre Bewohner einer 
glücklicheren Zukunft entgegenſehen. Otto Kahni.
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Schloß Staufenberg. eith. von Engelmann & Cie. 

Sillengeſchichlliches aus der Orkenau 

zur Zeit Grimmelshauſens. 

Unter den Akten des Generallandesarchivs Karlsruhe befinden 

ſich drei Bände Staufenbergiſcher „Amtsprotokolle“ aus den 

Jahren 1661 bis 1733). Die Bezeichnung iſt nicht ganz genau; die 

Bände beſtehen aus einer Anzahl Lagen, von denen nur ein Teil 
die „Amtsverhöre“ des markgräflich baden-badiſchen Amtmanns zu 
Staufenberg, der andere aber Protokolle des ſogenannten „Klaggerichts“ 

enthält. Von der Selbſtverwaltung und eigenen Rechtspflege, auch über 
ſchwere Verbrechen, welche die Gemeinden der Herrſchaft Staufenberg 
ehemals beſeſſen hatten“), war dieſes „Klaggericht“, welches nur noch 

) Protokollſammlung Nr. 12595, 12596, 12599. 
) K. Asbrand, Das Schloß Staufenberg in der Mortenau. Badenia, N. F., I., 

340 bis 425. 
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über geringfügige bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten, über Schuld- und 

Zinsklagen zu entſcheiden hatte, noch ein beſcheidener Reſt. Wie in der 
morſch gewordenen Ringmauer der alternden Ganerbenburg ſich bereits 
die Steine löſten und in den Burggraben ſtürzten, ſo war auch von dem 
uralten Zwölfergericht im Laufe der Zeit ein Recht nach dem andern 
abgebröckelt. Unzufrieden rauſchten die Aſte der alten Linde am Fuße 
des nach Nordoſten vorſpringenden Turms, die noch die Tage geſehen 
hatten, als unter ihr Schultheiß, Stabhalter und Gerichtszwölfer zu Ge⸗ 
richt ſaßen über Mein und Dein, über Hals, Haar und Hand. Die erſte 
Breſche war in das alte Herkommen gelegt worden, als im Jahre 1511 
auf markgräflichen Befehl in den Vorhof des Schloſſes ein gemeines 
Gerichtshaus gebaut und die Aburteilung aller Malefizhändel dort hin— 
ein verlegt wurde, „daß man die Gefangenen deſto beſſer behaupten und 

ihre Miſſethaten ſtrafen könne“. 
In der Zeit, von welcher hier die Rede ſein ſoll, wurde das „Klag— 

gericht“ im oberen Wirtshaus zu Durbach, in der Regel am Montag, 
abgehalten. Die zwölf Gerichtsſchöffen, Schultheiß und Stabhalter wur⸗ 
den aus den zur Herrſchaft Staufenberg gehörenden Ortſchaften ge— 

wählt; ſie umfaßte Schloß Staufenberg, Durbach mit Stöcken, Bühl, 
Heſpengrund, Wiedergrün, Oberneſſelried, Illenthal, Bottenau, Spring, 

Heimbach, Stürzelbach, Ergersbach, Lautenbach, Neuweg, Vollmers— 

bach, Halsbach, Sendelbach, Gebirg, Brandeck, Gral, Oberweiler und 

Unterweiler. 
Oben im Schloſſe aber, in der Schreibſtube des hinten im Schloß— 

hof gelegenen Amtshauſes, ſaß im bequemen Lehnſtuhl der Amtmann 
und leitete die Sitzungen des „Rug-“ oder „Herrengerichts“; ihm zur 
Seite der Stabhalter und zwei oder drei, in wichtigen Fällen auch mehr 

Gerichtszwölfer. Das Protokoll führte der Amtsſchreiber. 

Über die Einrichtung des Amtshauſes gibt ein altes Inventar Auf— 
ſchluß: „Im Erdgeſchoß lag die Stube, mit ein paar kannenen Tiſchen 

und vier eichenen Lehnſtühlen möbliert. Außerdem fanden ſich zehn Zinn⸗ 
becher, eine alte zerriſſene Bibel, ein Buch über theologia, ein Gieß— 
faß und ein Eſſigfaß darin. In der Kammer daneben ſtanden drei Bet— 
ten, in der Küche ziemlich viel Geſchirr. Obenauf war die Schreibſtube 

mit zwei Tiſchen und zwei Lehnſtühlen und daneben eine Kammer mit 

zwei Regiſtraturſchränken und einem eiſenbeſchlagenen Trog, darin des 

Hauſes Dokumenta verwahrt werden.“ 

Dem Amtmann oblagen in gleicher Weiſe Verwaltungs- und Straf— 
ſachen; er beſchied die Parteien vor ſich, verhörte die Zeugen, ſtrafte 
kleinere Vergehen und führte in peinlichen Prozeſſen die Unterſuchung 
bis zum Endurteil, welches die Regierung in Baden Baden ſich vor⸗
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behielt. Eiferſüchtig wachte dieſe darüber, daß der Amtmann ſich keine 
Eigenmächtigkeiten zu ſchulden kommen ließ; als 1679 der Amtmann 
Karl Grünlinger ſich in der Behandlung einiger Strafſachen etwas 
größere Selbſtändigkeit geſtattete, war die ſofortige Folge ein ſcharfer 
Rüffel von ſeiken der Regierung, in dem es hieß: 

„. Im übrigen werdet Ihr bey künftiger Anſetzung dergleichen 

und anderer Frevel alle Umbſtänd reiflicher zu überlegen wiſſen, und 
will Euch zumalen nit gebühren, für Euch ſelbſten und autoritate 
propria bei Haltung der Herren- oder Ruggerichter andere Strafen, als 
die gewöhnliche Ruggerichtsordnungen mit ſich bringen und determiniren, 
anſetzen und zu erhöhen, und alſo diesfalls ſich desjenigen, was gudſt. 
Herrſchaft allein zuverordnen zueſtehet, anzumaßen, welches alles Ihr 
fürohin zu beobachten wiſſen werdet ...“ 

Nach der kultur- und rechtsgeſchichtlichen Seite hin ſind zweifellos 

die Amtsprotokolle des Herrengerichts die intereſſanteren; was die Klag— 
gerichtsprotokolle wertvoll macht, iſt vor allem der Umſtand, daß wir in 

ihnen den Verfaſſer des Simpliciſſimus, Johann Jacob Chriſtoph von 
Grimmelshauſen, in ſeinem bürgerlichen Beruf handelnd auftreten ſehen. 

Er ſtand bekanntlich in den Jahren 1661 bis 1665 als Schaffner in den 
Dienſten des Straßburger Arztes Dr. Johann Küffer, des Beſitzers der 
bei Oberkirch gelegenen Ullenburg oder Ulmburg. 

Die Rechtsfälle, von denen ich hier einige der für die Zeit beſonders 
charakteriſtiſchen mitteile, bewegen ſich auf demſelben kleinbürgerlichen 
und bäuerlichen Boden, auf dem die Schriften Grimmelshauſens er— 

wuchſen; ich denke hier weniger an ſeine kriegeriſchen Romane, an 
Simpliciſſimus, Courage und Springinsfeld, als an das Vogelneſt und 
die kleineren Schriften. Der Inhalt des erſten Protokolls, aus dem es 
uns wie Brandgeruch entgegenſchlägt, könnte ebenſo gut unter den 
Hexengeſchichten im „Galgenmännlein“ ſtehen; und wenn in den Klag— 
gerichtsprotokollen Grimmelshauſen oder der Schauenburgiſche oder 
Küfferſche Schaffner als Kläger gegen ſäumige Schuldner erſcheinen 
und dieſe unter allen möglichen Vorwänden der Zahlung ſich zu ent— 
ziehen ſuchen, ſo erinnern wir uns ſeiner Schilderung der Bauern im 

„Satyriſchen Pilgram“: 

„. ihm iſt nicht unrecht, daß er jemand betriege, ſonder hälts ihm 

(2= ſich] vielmehr vor ein Ruhm, wann er einen, der geſcheiter ſein will 

als er, über den Dölpel geworfen; wann er etwas ſpintiſirt und aus- 

ſinnet, ſo iſt es nichts anders als Betrug, und wie er ſeinen Herren be— 
ſtehlen möge. Soll er Zins, Gült und andere Schuldigkeit bezahlen, ſo 
iſt er blutarm, und weiß nicht, wie er ſich genugſam beklagen ſoll, bis 
endlich bezahlt er den Gültherren mit der allerleichteſten Frucht, die er
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hat, liefert an ſtatt der Capaunen alte abgeritte Hahnen, denen er die 

Kämm abgeſchnitten, item kramlehe Hühner, faule Eier und dergleichen: 
Lacht folgends in die Fauſt, daß ihm der Poß angangen, und rühmet 
ſolches ſeinen Geſpanen.“ 

Die Aufzeichnungen beginnen mit dem Juli 1661; am 5. Auguſt 1660 
war auf dem Schloß ein Brand ausgebrochen, der alle früheren Pro— 

ktokolle vernichtete. 

Bei der Wiedergabe der auch ſprachlich nicht ganz unergiebigen 

Schriftſtücke habe ich zum beſſeren Verſtändnis die alte Schreibweiſe, 

aber nicht die Sprache, erneuert; auch mundarkliche Wortformen ſind 

beibehalten worden. 

J. Jeugenverhör. Actum den 32. Junii 3662. 

E: El: Rat der Stadt Gengenbach läßt über 
ihren Burger Matheis Diembling den hie⸗ 
ſigen Undertanen Zans Wörnern im Seim⸗ 
bach verhörn. 

Uff nachbarliches Anſuchen des Zerrn Schultheiß, Meiſter und Rat der 
Stadt Gengenbach iſt hieſiger Undertan Zans Wörner der Alt im Seimbach 
über ein ausgegoſſene Red, warmit Matheis Diembling, Gengenbachiſcher Bur— 
ger, gedachten Rat in ſein, Wörners, Gegenwart unlängſt injurirt haben ſolle, 
heut dato verhört, der Gebüehr über gemeine Fragſtück ſamt der Straf Mein⸗ 
eids nach Notdurft erindert worden. Sagt darauf er, Zans Wörner, ſeines 
Alters bei 70 Jahren, praéstito juramento ad producta specialia?): Als er 
vor etlichen wenigen Wochen, unwiſſend, welchen Tag, nacher Oppenau gangen, 
habe er einen ihme unbekannten Mann, nit wiſſend, wie er heiß, oberhalb 
Berſtgraidt') ruhend, angetroffen, der hab vorgeben, er ſei von Gengenbach 
und trage dem Stadtſchreiber Saurbronnen dahin; bei deme er, Wörner, ſtehen 
geblieben, und haben ſie des Schadens halben, ſo durch den etliche Tag zuvor 
gefallenen Reifen hin und her geſchehen, einander gefragt, ſonderbar der Gengen⸗ 
bacher, was dieſer meine, ob es vielleicht die Zerxen verurſacht? Wörner ge⸗ 
antwortet: das wiſſe er nit, ſeie Sott bekannt. Er habe gehört, man habe zue 
Gengenbach 2 Sexen eingezogen, ob es wahr ſeies Der Gengenbacher replicirt, 
ſeien keine Sexen; zwar nit ohne, daß man zue Gengenbach wieder zwen nit nur 
eingezogen, ſondern gar verbrennt habe, denen Unrecht geſchehen. Wörner hier⸗ 
über gemeldt: er wöll nit glauben, daß die Zerren der Stadt Gengenbach je⸗ 
manden Unrecht tuen, viel weniger unverſchuldet verbrennen laſſen. Der 
Gengenbacher: einmal ſeie dieſen Weibern Unrecht geſchehen, dann ſie haben 
ihre Unſchuld den Geiſtlichen gebeicht oder dargetan. Wörner abermal geſagt: 
behüet Gott, die Geiſtlichen werden ja dergleichen nit offenbaren. Gleichwohl 
bliebe jener uf ſeiner Meinung. Weiter ſeie ihme, Deponenten, nichts bewußt, 
ußer daß dieſes Geſpräch ein daſelbſt geweſter Zirt auch gehört; endet damit 
ſein Sag, wurd mit injungirtem Silentio“) erlaſſen, und die Kundſchaft in ge⸗ 
wonlicher Form ußgefertiget, mit deren Amtsſigill verſchloſſen erteilt. 

) Ein ehrſamer. 
) Nach geleiſtetem Eid zu den Spezialakten. 
) Heuke: Börskritt; Weiler, Zinken Ramsbach, 2 km weſtlich Oppenau. 
) auferlegtem Stillſchweigen.
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3. Amtsverhör. Sehalten uf Zinstagt) nach unſer lieben Frauen 

Geburt den gten September 3664 in Beiſein des Amtmanns, Claus 

Diſtelzweig des Stabhalters, Zans Dieners am Lindenplatz und Thomae 
Wörners der Gerichtszwölfer. 

Z. Doctoris Küefers Schaffner uf Uhlenburg?) 
contra 

Georg Surſten allhie. 

Caspar Bentz nomine Serrn Dr. Küefers Schaffners uf Uhlenburg klagt 
erſtgemelten Geörg Surſten an umb zo fl., die er ſeinem 5. Principalen ſchul⸗ 
dig und nit zahle. 

Debitoré) ſagt, habe noch kein Mittel darzue. 
Decrletum!. Schuldner ſoll uf nächſten Serbſt jo fl. zu Abſchlag erlegen“). 

Gottfrid Riedinger Schauenburgiſcher Schaff— 
ner von Gberkirch 

contra 
Urban Suckh alhier. 

Idem proprio nomines) beklagt ſich über Urban Zuckhen allhier, welcher 
ſich an vergangenem Gerichtstag zue ihme und andern allhier geweſten Schaff⸗ 
nern im untern Wirtshaus geſellet und mit ihnen getrunken. Unter derweilen 
habe ſich er, Schaffner, in ein Finger geſchnitten, und etwas rev.“) Bluts dem 
Suckhen, doch zue keiner Verſchimpfung, an die Nas geſtrichen, darüber Suckh, 
von andern Burgern angehetzt, ihme, Schaffner, ein Glas mit Wein ins Ge⸗ 
ſicht geſchütt, ihne und andere Schaffner ehrletzlich iniurirt und geſcholten, ſo 
ſie nit zue leiden, bittet umb Abſtrafung. 

Urban Suckh entſchuldigt ſich allein mit dieſem: ſollte ihme das Blut nit 
ins Geſicht geſchmiert haben, die Schaffner haben auch die Burger geſcholten, 
und ſonderlich er, Riedinger, ihme Zuckhen ein Maulſchell geben, ſetzts anbei 
zue Beſcheid und bittet umb Gnad. 
Decretum. Urban Suckh hätte in dieſer Geſellſchaft nichts zue tun ge⸗ 

habt, ſoll die Schmähung abbitten, deswegen Tag undt Nacht im Räfig abbüßen, 
klagender Schaffner aber, umb der mit ſeinem Blutanſchmieren zum Sandel Urſach 
geben und nachgehends geſchlagen, § 67) Frevel geben. 

) Dienstag. 
) Grimmelshauſen. Dr Küffer war als Beſitzer freiadeliger Güter in Durbach 

Mitglied der Ortenauer Ritterſchaft; ſein Gerichtsſtand war daher in allen Angelegen— 
heiten, welche dieſe Güter betrafen, das ritterſchaftliche Gericht auf Schloß Staufen- 
berg. Könnecke, II, 169. — Nachfolger Grimmelshauſens als Küfferſcher Schaffner auf 
der Ulmburg war (von 1665 an) Matheis Stöckel; auf ihn folgte Geörg Schmauß. 

) Schuldner. 
) Alſo nach der Weinleſe. Da Hurſt nicht zahlte, beantragte Grimmelshauſen 

am 9. Februar 1665 gerichtliche Exekution gegen ihn. Das Klaggericht entſchied: Hurſt 
ſolle dem vom Amt ergangenen Dekret nach innerhalb vier Wochen die Schuld ſamt 
den Koſten bezahlen, widrigenfalls ſeine Reben im Heſpengrund gerichtlich verkauft 
und die Schuld daraus bezahlt würde. Das Protokoll abgedruckt bei Könnecke, II, 175. 

) Derſelbe in ſeinem eigenen Namen, für ſich ſelbſt. Voraus ging eine Klage in 
Sachen ſeines Brotherrn. 

) reveèrenter: mit Verlaub zu ſagen. 
) Batzen.
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3. Actum vor gehaltenem Amtsverhör Donnerstags den joten Sep— 

tembris Anno 16659. 

Jacob Schwickhardt und Eliſabeth ſein Ehe⸗ 
weib werden umb Unzucht geſtraft. 

Jacob Schwickhardt und Eliſabeth ſein Weib haben vor der Sochzeit ein 
geraume zeit cohabitirt und in Unzucht mit einander gelebt, allermaßen ſie ein 
Viertel Jahr nach der Sochzeit ein Kind geboren. 
Decretum. Sollen ſolches, neben Erlegung j0 fl. Straf, 34 Tag im Turm 

abbüßen. 
Eva Claus Dieners im Durbach ſel. Tochter 
würd ingleichen umb verübte Unzucht geſtraft. 

Eva, weiland Claus Dieners des Küfers im Durbach ſel. Tochter, hat 
ein uneheliches Kind uſſerhalb empfangen und hie geboren. 
Decretum. Soll ſolches nächſtkünftigen Donnerstag vor dem Birchhoftor 

in der Geigent) ſtehend abbüßen. 

4. Amtsverhör. Die erſte nach des Frei Reichshochwohlgebornen 

F. Wilhelm Serrmanns Freiherrens von Grscelaere) zue Staufen— 
berg etc. Abſcheiden! gehalten uf dem Schloß Staufenberg, in Gegen⸗ 
wart mein des Amtmanns und der darzue gezogenen Claus Diſtelzweig 

des Stabhalters, Jacob Laygaſts ufm Büehl, Matheis Bieſers, Martin 
Dieners, Bernhard Seyden, Geörg Geltrichs und Peter Bentzen, der 

Gerichtszwölfern, Montag vor S. Andreage den zoſten Novembris anno 
1666. 

David zZueber ußm Sendelbach 
contra 

Jung Sans Worner und ſeine Brüder. 

David Sueber ußm Sendelbach klagt, als die Gemeind in Beſſerung (der! 
Weg und Steg vor etwas zeits vor Serbſt beiſammen geweſen, und nach Ver⸗ 
richtung lihrer] Geſchäft einen Trunk im Oberwirtshaus getan, habe ſich Sans 
Woörner der Jung ob ſeinem Tiſch, da er geſeſſen, hören laſſen: habe noch ein 
alten Grollen uf ihne, Zueber, deswegen ſie ſelbigen Tag noch einander zer⸗ 
ſchlagen müeßten; und alsdann über ein Weil hernach vorm Wirtshaus zue⸗ 
ſammen kommen, habe der Wörner ihne, Sueber, gleich angefangen zue ſchel⸗ 
ten, ſeie ein Seyxenſohn, ſein Rutter als ein Ser verbrennt worden, ſein Vater 
ein rev: Schelm geweſen, und er David noch ärger, ja gar ein Galgenſchwengel; 
darüber Zuber ihme ein Raulſchell geben, daß Wörner zue Boden gefallen. 
Als ſolches ſein, Wörners, zwen ältſte Brüder geſehen, ſeien ſie auch herzue 
geloffen, und Lorenz ihne, Zuber, zue Boden geworfen, beneben ihme den Sals 

) Ein aus zwei Brettern beſtehendes Marterinſtrument mit drei runden Aus- 
ſchnitten, durch welche Kopf und Hände geſteckt wurden. Die Warter beſtand darin, 
daß der Delinquent gezwungen war, die Hände ſtets in gleicher Höhe mit dem Kopfe 
zu halten. 

) Die Herrſchaft Staufenberg war 1622 vom Markgrafen Wilhelm von Baden⸗ 
Baden dem Freiherrn von Orſcelaer von Oudenguth als Wannlehen verliehen wor— 
den; deſſen Enkel, Hermann Wilhelm von O., der Letzte des Stammes, ſtarb am 
18. Juni 1666 und wurde in der katholiſchen Pfarrkirche zu Durbach begraben, wo ſich 
ſein Grabſtein noch befindet.
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dermaßen Zuegedruckt, daß er beinah erſticken und rev: Bluet darüber aus⸗ 
ſpeien müeſſen, wie er, Lorenz, ſelbſt hernach ſich gerüehmt, daß er ihn wacker 
gedroſſelt. So habe ihne auch der ander Bruder, Claus Wörner, gar ſtark zue 
Boden geſtoßen. Welches nun nit zue vertragen ſeie, indeme er, Suber, nichts 
für ſeine Mutter könne; ſein Vater ſel. ſeie ein ehrlicher zuemalen Gerichts⸗ 
mann geweſen, redlich gelebt und geſtorben, er, David, auch ein ehrlicher Bur⸗ 
ger, daher derohalben ſein hochfleißige Bitt, daß] man dieſe Geſellen zue recht⸗ 
licher Satisfaction und Abtrag, Koſten mit Straf anhalten wolle. 

ans Wörner iſt der Anklag geſtändig, ußer daß er am Tiſch nit ge⸗ 
drohet, auch des Zubers Vater mit keinem Wort gedacht habe. 

.. .) Sans Kasp, ein Knecht, dienet bei Jung Jacob Diener, deponirt 
stipulata manus) über gemeine Fragſtück: als er dazuemal, als ſich dieſer Zandel 
zuegetragen, neben andern auch ins Wirtshaus gangen, ſeie ihme Sans Wörner 
der Jung unter der Tür entgegen kommen und gefragt, wo der Veit ſeie; nach 
deme Zeug geantwortet: unter der Linden, er, Wörner, gleich darauf hingangen, 
meldend, habe ein alten Grollen uf den Safermentskerl den Viten, müeßte noch 
heut mit ihme ſchlagen; darüber ſie alſobalden zuſammen kommen und über 
einander geraten. Jeug auch wieder uß der Stuben darzue kommen, da er ge— 
hört, daß Wörner heftig geſcholten, er, Zuber, ſeie einer Zexen rev: vom Arſch 
gefallen, und ein Galgenſchwenkel, von des Davids Vater habe er nichts ge⸗ 
hört; Zuber hab etlichemal den Frieden begehrt, Wörner aber ſelben nit hal⸗ 
ten wollen, weiters ſeie ihme hiervon nichts bewußt. 
Decretum. Sans Wörner ſoll z Tag und Nacht im Turm abbüßen be⸗ 

neben j0 6 Geld, ſein Bruder Lorenz 38 6, Claus Wörner 8 6, David Suber 10 6 
Straf erlegen, und die fürgangene Scheltwort von Amts wegen hingelegt ſein, mit 
Vergleich [der] Unkoſten. 

ans Greſel und ſein Weib Suſanna werden 
umb verübter Unzucht willen geſtraft. 

Zans Gröſel der Schneider und Suſanna ſein Weib haben vor der Soch⸗ 
zeit ungebüehrlich mit einander gelebt, daß rev. Schwängerung und gar zue 
frühe Niederkunft erfolgt. 
Decretum. Seind deswegen nach Gewohnheit jo fl. Frevel ſchuldig. 

Jacob Laygaſt ußm Bottenau 
contra 

Andreß Simblern im Durbach. 

Jacob Laygaſt ußm Bottenau, der Gerichtsjzer, erklagt ſich ab Andreß 
Simbler, den auch Gerichtsverwandten, daß, als ſie beede unlängſt bei Jacob 
Nollen Sochzeit im Unternwirtshaus allhier geweſen, habe ſich Simbler an— 
ſehen laſſen, ob hätte er einen Unwillen, unwiſſend, warumb, uf ihne, Laygaſten, 
gefaßt, ſo endlich ußgebrochen, indeme er angefangen, mit ihme zue zanken und 
ihn ein rev. Zundsglinger“) öffentlich geſcholten, darob ſich die Anweſende, In⸗ 
und Ausgeſeſſene geärgert. Könne es alſo nit unangezeigt laſſen, deſto weniger, 
da er ihme, Simbler, einiges Leid nit getan habe. 

Simbler geſtehet die Anklag, wiſſe ſelbſt nit, woher der Sandel entſtanden, 
bäte umb gn. Urtel. 
Dlecretum]. Simbler ſoll den Andern umb Verzeihung bitten und 18 6 

Straf geben. 

) Die Zeugenausſagen der beiden Brüder Wörner bieten kein Intereſſe. 
) ſagt unter Handgelöbnis aus. 
) Hundsklinker: Glied des männlichen Hundes; ebenſo wie „Hundsfott“ verächt⸗ 

liches Schimpfwort für einen erbärmlichen Kerl. Vgl. Grimmelshauſen in der „Courage“ 
GKurz, III, 133): „aber der Tropf war viel zu Eſelhaftig und hundsklinkeriſch dazu ...“
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§. Amtsverhör. Sehalten uff Stauffenberg am Freitag nach 

St. Catharina den zyten Novembris 1673. 

Sabina Mayerin, Sans Roſten Eheweib, hat aus Faulheit wider alles 
Abwehren ihr junges Rind, ſo ſie nicht längſt geboren, in Abweſenheit ihres 
mannes zue ſich ins Bett genommen, deſſen kein Sorg tragen, darüber einge⸗ 
ſchlafen und das Nind erſtickt. 
Decretlum]. Dieweilen dergleichen Träg⸗ und Unſorgfältigkeit von dieſer 

und andern Weibern mehr öfter Klagen fürkommen, ſo würd dieſe Sabina umb 
3 fl. Wachs in die Birch geſtraft, ſoll drei Sonntag nacheinander vor dem Sitter 
vorm Chor unter währendem Sottesdienſt neben einer brennenden Berzen knien, 
Sott den Allmächtigen umb Verzeihung, Snad und Barmherzigkeit bitten. 

6. Amtsverhör. Sehalten uf Stauffenberg am Donnerstag nach 

Laetare den letzten Martii ao 1672 in Beiſein Johann Sofackers des 

Schultheißen, Thoma Wörner des Stabhalters, Martin Dieners ußm 

Durbach und Jacob Leygaſts ußm Bottenau der Gerichts jzfer. 

Dispoſitio über des Zingerichten Zans Spring⸗ 
manns ob dem Prandeck hinterbliebenes Ver⸗ 
mögen. 

Nach ergangenem Frſtl. Befelch ſeind von denjenigen Einhundert Sulden, 
die der iuſtificirt oder hingerichte Zans Springmann auf dem mittlern Zof 
an der Prandeck hieſiger Serrſchaft oder deſſen Inhaber Hans Geörg EScken⸗ 
ſelßen zue fordern gehabt, vorderſt die über den peinlichen Proceß und be⸗ 
ſchehene Execution ergangene Unkoſten in so fl. bezahlt worden, Und hat der 
Überreſt ſeinen, Springmanns, hinterbliebenen Eltern adiudicirt und einge⸗ 
raumt werden ſollen. Es iſt aber bei heutiger Amtsverhör über beſchehenen Vor⸗ 
trag von ihnen, Eltern, als Simon Springmann und Catharina ſeinem Ehe⸗ 
weib eingegangen, bewilliget und alſo disponirt worden, daß ſie beede Eltern 
die reſtierende so fl. ad dies vitae all Lebtag per censum annuum)) genießen, 
das iſt alle Jahr, ſo lang ſie beede leben wurden, den Zins uf Pfingſten fällig 
darvon einnehmen und genießen ſollen, nach ihrer beeden Abſterben aber ſollen 
ſolche Lo fl. der Pfarrkirchen St. enrici in Durbach zuekommen und ange⸗ 
fallen, dargegen man von der Rirchen wegen ſchuldig ſein, ſowohl des Sin⸗ 
gerichten, als der beeden Eltern Seelen zum Beſten, gleich andern dero Guet⸗ 
tätern, alsdann jahrlich mit einer heiligen Reſſen ingedenk zue ſein. 

7. Actum den jsten Septembris Aö5 3679. 

David SZueber uß dem Sendelbach allhie erklagt ſich über Magdalena 
Sueberin, Geörg Geltrichs Kuchhürtin, die ihne, Klägern, ganz ohnverſchuldt 
und ohne gegebne Urſach, einen alten Schelmen, Bett⸗ undt Seudieb, ſeine 
Tochter zuegleich eine Boſchreiterin und Ser geſcholten, ſo er nit leiden könne, 
bittet dieſelb darvon abzuehalten, könne ſonſten nit mehr wohnen. 

Die Beklagte aber leugnet alles, ſcheinet doch darbei eine grobe Bosheit, 
indeme ſie gar vermeſſen und freventlich ſich erzeigt und dem Kläger ins An— 
geſicht getrutzt. 

) zeitlebens als jährlichen Zins.
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Kläger ſtipulirt in vim probationist) und will, da mans begehrt, die an 
ihne verübte Scheltung mit Eid beweiſen. 
Decretum. Weilen dieſe beklagte Sürtin ein ſehr frech Menſch, wohl⸗ 

glaublich, daß ſie ſolche Scheltwort ausgeſtoßen, neben deme Bericht einkombt, daß 
ſie ſich nit allerdings?) ehrbar verhalte, ſo ſolle ſie den beleidigten Teil umb Ver⸗ 
zeihung bitten, ſich fürhin beſſer verhalten und der Serrſchaft 10 6 Straf erlegen. 

S. Klaggericht im Durbach auf Mittwoch nach Maria Simmel— 

fahrt den jꝛten Auguſti 1672. 

Geörg Laygaſt ußm Durbach 
contra 

Jacob Brudern Dr. Rüfferiſchen Rebmann in 
Seſpengrund. 

Geörg Laygaſt in Durbach beſchwert ſich, er ſeie Vorträgerd) über einen 
dem Serrn Dr. Küffer gehörigen Zins, und obwohlen ihme ein in dieſem Zins 
begriffenes Stückel Reben, nämblich 2 Saufen uf Gepyerskopf, die abgangen, 
von dem Gotteshaus Allerheiligen heimbgeſchlagen und alſo der Zuetrag zuruck 
geblieben, darumben alſo Ged liegend ihne, Laygaſten, als Vorträger dem Ge⸗ 
brauch und Ferkommen nach ſchon in Anno 3660, umb ſelbe wider aufzubringen 
gegen Abſtattung der darauf ſtehenden zins quotae gerichtlich zuerkannt wor⸗ 
den, darauf er ſie dann angenommen, mit Koſten auf: und wieder zu Reben 
gemacht, auch den Zins abgeſtattet, ſo haben dennoch Jacob Bruder Ehren⸗ 
bemeldten Zerrn Dr. Küffers Rebmann ihne wieder darvon abzuetreiben tentirt. 

Und ers bei den vorigen Schaffner Grimmelhauſen dahin gebracht, 
daß er ihne, Rebmann, darauf belehnt, welches ſich nit gebüehre, darumben 
bittend ihne Kläger bei deme, was E. E. Gericht billig erkannt, er auch Müeh 
und Boſten darauf gewendet, die an ſich ſelbſt Rechtens manutenirt werden. 

Beklagter ſagt ja, der geweſte Schaffner Srimmelhauſen habe ihn unbe⸗ 
gehrt auf die zwei Saufen Keben belehnt, bei ſo beſchaffenen Dingen nun be⸗ 
gehre er ſie nit, ſo erklärt ſich auch der jetzige Schaffner . Geörg Schmauß, 
daß Laygaſt ſolche 2 Saufen Reben gleichwohl behalten möge, jedoch den Zins 
fleißig abſtatten und entrichten ſolle. 
Decretum. Darbei es dann ſein billiges Verbleiben und Bewenden, Lay⸗ 

gaſt alſo die zween Saufen Keben ruhiglich zu beſitzen und zue genießen hätte. 

9. KAlaggericht. Gehalten im Durbach Montag nach Laurentii 3674 

den 13. Auguſti. Das Gericht beſaßen Johann Sofacker der Schultheiß, 

Thomas Wörner der Stabhalter, Jacob Leygaſt ufſm Bühl, Matheiß 

Bieſer, Bernhard eydt, Jacob Leygaſt ußm Bottennau, Geöorg Geltrich, 
und Martin Lang, Petter Brutz, Andreas Simbler und Geörg Voll, 

dieſe drei letzte Schöffen waren krank, ſeind nicht erſchienen. 

. Geörg Schmauß Schaffner uf Uhlenburg 

gegen 
Lorenz Wörner am Rhein uf 4%½ fl. 

Ihro Exellz: Zerrn Doctor Küeffers Schaffner uf Uhlenburg, Geörg 
Schmauß, erklagt ſich über Lorentz Wörner am Rhein, welcher eine Forderung 

) erbietet ſich zum Beweis. 
) allerdings: ganz. 
J) Lehenträger. 

Die Ortenau. 10
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für Fuehrlohn von anno 3662 hero an ſeinen Zerrn Principalen mache und 
ſeine dargegen ſchuldige zins imbehalten, ungeacht ihme der damals geweſte 
Schaffner Grimmelhaußen ſelbe als bezahlt verrechnet, könne alſo 
Wörner keine Forderung mehr haben, bittet ſelben zue Erſtattung der Gebühr 
anzuhalten. 

Woörner ſagt, der angezogene Schaffner Srimmelhaußen möge dies Orts 
verrechnet haben, was er wolle, ſo ſeie er doch umb die in Klag angefüehrte 
4% fl. noch nit bezahlt, und billich, daß, was ler] an gegen ſchuldigen Zinſen 
inbehalte, bittet ſolches zue erkennen. 
Decretum. Wörner ſoll ſeine Forderung durch den geweſten Schaffner 

Grimmelhaußen beſſer liquidiren, als dann darauf ergehe, was Recht, die Zins aber, 
ſo ſeither und indeſſen erfallen, klagendem Schaffner völlig abſtatten und entrichten. 

30. Montag nach der „Z. . Philippi und Jacobi den sten Mai j6oα 

iſt im Durbach wiedermalen Klaggericht gehalten, daſſelbe be— 
ſeſſen, darvor geklagt, beantwortet, und darüber erkannt und geurtelt 

worden, was folgt. 

. Oberſt Von Schauenburg im Gaisbach 
contra 

Claus Diener im Lautenbach. 

g. Johann Jacob Schreibert) als Schaffner klagt im Namen ſeines errn 
Principaln des §. Oberſten Von Schauenburg im Gaisbach contra Claus Diener 
im Lautenbach allhier, ſeie gedachtem S. Oberſten mit anno j66z zween Boden⸗ 
zins ſchuldig, zahle über öfteres Abfordern nit, bittet ihne gerichtlich dahin 
und Abtrag Uder] Koſten anzuhalten. 

Beklagter geſtehet die Schuld mit Erbieten, die Schuld inner J4 Tagen 
zue bezahlen. 
Urtel. Bleibt bei dieſes Schuldners Anerbieten mit dem Anhang, daß 

ers fleißig halten ſolle. 

3). Klaggericht, gehalten uf Montag vor Faßnacht den 34. Fe⸗ 

bruarij a5 3667 in Gegenwart des Stabhalters und aller Gerichts⸗ 

ſchöffen, darbei dann klagend vorkommen, was unterſchiedlich hernach 

folgt. 

Jacob Chriſtoff von Grimmelhauſen 
contra 

matheis Vettern. 

Jacob Chriſtoff von Grimmelhauſen ußm Gayſpach bittet, 
matheiß Vettern zue Widergrüen gerichtlich anzuehalten zue Bezahlung 2 fl. 
  

) Nachfolger Grimmelshauſens im Schaffnerdienſte bei dem Obriſten Hans Rein- 
hard von Schauenburg. Am 7. September 1660 war Grimmelshauſen aus Schauen⸗ 
burgiſchen Dienſten ausgeſchieden. — Im Februar 1671 kam es zwiſchen Schreiber und 
dem Schaffner des Junkers Philipp Hannibal von Schauenburg (aus der Oberkircher 
Linie), Johann Chriſtoph Keuffer, zu erbitterter Feindſchaft, weil dieſer den erſteren 
für den Verfaſſer eines gegen ihn gerichteten Pasquills hielt, welches man unter dem 
Oberkircher Rathauſe gefunden hakte. Keuffer antwortete mit einer „Retorſions- 
ſchrift“. (Protokolle des biſchöflich-ſtraßburgiſchen Hofrats 1671/72.)
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8 fA kr., die er, Vetter, ihme, Grimmelhauſen, umb ein aberkauftes Pferd noch 
ſchuldig verblieben. 

Vettern geſtehet die Schuld, will uf nächſt kommende Erntzeit bezahlen. 
Decretum. Sat bei des Debitoris Anerbieten ſein Verbleiben, doch daß 

es gewiß gehalten werde, unter Straf 10 f. 

Jacob Chriſtoff von Grimmelhauſen 
contra 

Johann Stolppen, den Schmidt. 

Idem praetendirt an Johann Stolpp den Schmidt allhier z fl. 9 67 kr. 
für ein aberkaufte Kueh und Wein, bittet umb Zahlungshülf. 

Stolpp geſtehet die Schuld, habe aber ein mehrere Gegenforderung umb 
Füetterung einer andern Rueh, die ihme Kläger ſchaffnersweis verſtellt, aber 
vor zeit wieder hinweg genommen habe. 
Decretum. Stolpp der Schmidt ſoll ehiſter Tag mit Klägern Richtigkeit 

treffen, oder Jahlungs⸗Erkanntnus gewärtig ſein. 

2. Montag vor Bartholomaei den jsten Auguſti anno j6òõꝗ, iſt wie⸗ 

derumb Klaggericht gehalten und dasſelbe von den geſamten 

Zwölfern beſeſſen worden ... 

ans zenn Schneiderknecht 
contra 

ſeinen Meiſter Peter Saaſen allhier. 

Hans Zenn, Schneiderknecht, beſchwert ſich ab ſeinem Meiſter Peter Zaaſen 
allhier, habe ihn unbefuegt geſcholten, könne nit bei ihm dienen, bittet, ihne, 
Saaſen, anzuehalten, daß er ihne nach andtwerksgebrauch redlich erkenne, dem⸗ 
nächſt erlaſſe und ſein reſtierenden Lidlohn erſtatte. 

as, der Nieiſter, beklagt ſich ebenmäßig und viel mehr über dieſen 
Knecht, daß er ſich gar meiſterlos, trutzig und unfleißig verhalte, gehe alle 
Sonn- und Feirtag in die Wirtshäuſer, bleib über die Jeit außen und mach, 
wann er alsdann heimbkomme wohlbezecht, Ungelegenheit im Saus, ſo er als 
meiſter zue leiden nit ſchuldig; wolle der Knecht nit haben, daß man ihme 
ſolches vorhalte. Wann er ſich beſſer verhalte und bis Weihnacht, als bei 
Verdingung verſprochen, ußdiene, woll er ihn alsdann umb abgedienten Lohn 
vollend befriedigen, bittet ſolches zu erkennen. 
Decretum. Dieſe von dem Reiſter gegen dem Knecht ußgoſſene Schelt⸗ 

wort ſollen ex officio ufgehoben ſein, der Knecht bis Weihnacht ußdienen, indeſſen ſich 
aller ſchuldigen Gebüehr befleißen, das ſpäte Zeimbgehen uß den Wirtshäuſern und 
darauf erfolgte Ungelegenheit unterlaſſen, oder gar ußbleiben, Reiſter ihne dar⸗ 
gegen auch halten, daß er bleiben kann, und für ſein, des Knechts, Taglohn fürders 
von den Kunden mehr nit als 34 kr. erfordern. 

A. Beditold. 

10*ä



Aloys Schreiber (1761-184y. 
Ein Gedenkblakt zum 100. Todeskag am 21. Oktober 1941. 

In das klaſſiſche Zeitalter der deutſchen Literatur fällt Aloys 
Schreibers Leben und Schaffen. Er iſt am 12. Oktober 1761 in Bühl 

geboren und am 21. Oktober 1841 in Baden-Baden geſtorben. Auf ſeine 
Wiege und ſein Grab ſahen die Berge des Schwarzwaldes herab. 
Baden-Baden, Wainz, Frankfurt, Raſtatt, Heidelberg, Karlsruhe und 
wieder Baden an der Oos ſind die Stätten, wo er länger gelebt und 
gewirkt hat. In den drei zuletzt genannten am längſten und nachhaltig— 

ſten als Gymnaſiallehrer, als Hochſchulprofeſſor, als Hofhiſtoriograph, 

Reiſe- und ſchöngeiſtiger Schriftſteller. 
Am Badener Gymnaſium mit Loreye und Wiehrl befreundet, wohl 

durch die Gunſt Karl Friedrichs von Baden Profeſſor für Aſthetik in 
Heidelberg geworden, ſtand er hier nach anfänglichem Verkehr mit den 
Romantikern Brentano und Görres dem jenen feindlichen Hauſe Voß 
nahe, ſpäter in Karlsruhe, wo er vielbeſuchte Vorträge hielt, dem Bau— 

meiſter und Architekten Fr. Weinbrenner. 

Die letzten anderthalb Jahrzehnte ſeines Lebens verbrachte Schreiber 
in Baden-Baden im Ruheſtand, in den Bademonaten einen literariſch 

angeregten und tätigen Kreis, zu dem u. a. L. Tieck, K. Spindler, 
W. v. Chezy gehörten, um ſich verſammelnd. Sein Sohn Hippolyt, der 

ſchriftſtelleriſch in die Spuren ſeines Vaters trat, war in einer Druckerei 
in Baden beſchäftigt, während ein zweiter Sohn, Guido — Schreiber 

hatte eine zahlreiche Familie — als Profeſſor am Polytechnikum (F1871) 

in Karlsruhe wirkte. Er ſelbſt vervollkommnete ſeine weitverbreiteten 
Reiſehandbücher und gab, neben den Sagen, alljährlich die „Cornelia“, 

ein Taſchenbuch für deutſche Frauen mit poetiſchen Beiträgen, her— 

aus, das ſpäter von Amalie Schoppe weitergeführt wurde. Schreibers 
handſchriftlicher Nachlaß, aus dem ſeine umfangreichen Beziehungen 

noch deutlicher würden, iſt leider noch verſchollen, obwohl W. Frels 

einige neue Briefe in öffentlichen Sammlungen nachweiſen konnke.
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Das folgende Verzeichnis ſeiner Schriften erhebt auf Vollſtändig— 
keit keinen Anſpruch. Eine Bibliographie, zu der Ergänzungen er— 

wünſcht ſind, iſt in Vorbereitung. Auf die Angaben in Goedekes Grund— 
riß und im Neuen Nekrolog der Deutſchen, 19. Jahrgang 1841, ſei 

hingewieſen. 

Haupkwerke. 

Die Unſterblichkeit 1788. Tagebuch der Mainzer Schaubühne 1788. Dramatur- 
giſche Blätter 1788/89. Das Geſpenſt (Luſtſpiel) 1789. Die Braut im Schleyer (Luſt- 
ſpiel) 1789. Theaterſtücke 1789. Gebetbuch des Königs von Preußen 1790. Rhapſodien 
1790. Nachtwachen des Einſiedlers zu Athos 1790. Dramatiſche Gemälde 1792. Scenen 
aus Fauſts Leben 1792 (auch unter dem Titel: Gemälde aus ſanfterem Colorit aus 
dem Leben des Schwarzkünſtlers Fauſt). Betrachtungen für den teutſchen Bürger, 
durch die gegenwärtigen Zeitumſtände veranlaßt 1792. Die Harfe (Operette) 1793. 
Launen, Erzählungen und Gemälde 1793. Blätter, dem Genius des Zeitalters ge— 
weiht 1793. Das rothe Blatt (2 Hefte) 1793. Bemerkungen auf einer Reiſe von 
Strasburg an die Oſtſee, 2 Teile, 1793/94. Wollmar 1794. Scenen aus den letzten 
Tagen Marie Antoinettens 1794. Die Geſchenke (Luſtſpiel) 1794. Die Verfaſſung 
von Rom zur Zeit der Republik 1794. Der Waldbruder in Eichthale 1794. Die Ver⸗ 
ſchwörung gegen Venedig 1794. Reiſe meines Vetters auf ſeinem Zimmer 1794. 
Paragraphen aus Weckherlins Nachlaß 1794. Viſionen, Dialogen und Erzählungen 
1795. Romantiſche Erzählungen 1795. Streifereien durch einige Gegenden Deutſch- 
lands 1795. Der Pilger 1796. Launen und Träume eines Mannes, der weder Kosmo- 
polit noch Spießbürger iſt 1796. (Auch u. d. T.: Stunden meiner Einſamkeit.) Deutſche 
Beiſpielſammlung für Schulen 1796. Raſtadter Congreß-Kalender 1798. Handbuch des 
Congreſſes zu Raſtadt (mit J. v. Schwarzkopf) 1789/99. Briefe eines Particular- 
Abgeordneten 1798. Raſtadter Taſchenbuch auf d. J. 1802. Gedichte 1801. Adelheid 
von Meſſina 1802. Allgemeine Kunſtzeitung 1802/03. Gemälde der Kindheit und des 
häuslichen Glücks 1803. Verſchwörung Fieskos wider die Doria 1804. Die Mahlerey, 
ein Gedicht, 1804. Baden in der Warkgrafſchaft 1805. Anſichten des Rheins (3 Hefte 
mit 32 Stichen) 1805/06. Badiſche Wochenſchrift 1806/07. Comoedia divina 1808. 
Anſichten aus dem Murgtal. Text zu Primaveſis Rad. 1808/09. Lehrbuch der Aſthetik 
1809. Lebensbeſchreibung Karl Friedrichs, Großherzogs von Baden 1811. Heidelberg 
und ſeine Umgebungen 1811. Gedichte und Erzählungen 1812. Miſcellen aus dem Ge— 
biete der Geſchichte und Cultur. Auch u. d. T.: Vaterländiſche Bläkter 1812. Eichen⸗ 
blätter 1814. Herbſtroſen 1815. Anleitung, den Rhein zu bereiſen 1812. Handbuch für 
Reiſende am Rhein 1816. (m Anhang Sagen! — Auch in engl. und franz. Überſetzun⸗ 
gen, oft aufgelegt.) Die Geburt des Erlöſers 1817. Poetiſche Werke, 3 Bände (Bd. 1: 
Gedichte, Bd. 2/3: Erzählungen. Auch Nachdruck Wien) 1817/18. Alemanniſche Lieder und 
Sagen 1817. Badiſche Geſchichte 1817. Myrten- und Cypreſſenkränze, 2 Bände, 1821. 
Teutſchland und die Teutſchen 1823. Teutſchlands Nationaltrachten [1824]. Geſchichte 
und Beſchreibung von Aachen mit Burtſcheid [1824J. Friedrich Weinbrenner, ein 
Denkmahl der Freundſchaft 1826. (Gab auch Fr. Weinbrenners „Denkwürdigkeiten“ 
1829 heraus.) Sagen aus den Gegenden des Rheines und des Schwarzwaldes, 2. Auf⸗ 
lage, 1829. Cactusblüthen, 2 Bände, 1833. Andachtsbuch für katholiſche Frauen 1837. 
Novellen, 2 Bände, 1839. Der Rhein. Des Handbuchs für Reiſende am Rhein 
5. Auflage (mit Schreibers Bildnis, geſtochen von Ed. Schuler), 1841. 

Otio Biehler.



Die Geſchichle 

der Schillacher Schifferſchaflt. 

Kinzigflößerei! Sie gehört der Vergangenheit an. Und doch war 
ſie durch Jahrhunderte hindurch der lebendige Pulsſchlag des Tales. 
Irgendwo und wann iſt ſie entſtanden, wer mag es wiſſen! Sie hatte 
die emſigen Waſſer des oberen Tales in ein geregeltes Bett gefaßt, hatte 
die verſumpften Unterläufe draußen in der Rheinebene für ihre Zwecke 
floßbar gemacht, um auf ihnen den Holzreichtum der weiten Waldungen 

mit den Waſſern zugleich hinauszuführen zum deutſchen Strom, der 
unſern Schwarzwald in ſeinem weitumfaſſenden Arme hält. Vorab war 
es Straßburg, die große Handelsſtadt, deren Einfluß die ganze Kinzig⸗ 
flößerei unterſtand. Von dort aus floß der hölzerne Segen des Waldes 
in alle Städte, deren Dome ſich in den Fluten des Rheines ſpiegeln. 
Die Flößerei aber wurde damit zum länderverbindenden Verkehrsmittel, 
zur Vermittlerin zwiſchen Wald und Stadt. 

Als draußen im „Land“, in den Städten am Rhein mit deren 

Emporblühen auch der Bedarf an Holz ſich ſteigerte, richtete man von 
dort den Blick auf die dunklen Forſte unſerer Berge. In ihnen ſtanden 
die Rieſen des Waldes in reicher Fülle. Noch war der Landweg für 
ihren Abtransport verſchloſſen, denn die Straßen waren zu ſchlecht, 
ſchmal und ohne Geſtück ſchier bodenlos, und ſo blieb es dem Fluß und 
ſeinem geſchwellten Waſſer vorbehalken, die ſchwimmenden Frachten 
aus den Bergwäldern hinauszubringen „ins Land“. 

Wenn nach dem Alter der Kinzigflößerei gefragt wird, ſoweit die⸗ 
ſelbe gewerbsmäßig betrieben wurde, ſo muß zurückgegangen werden in 

die Zeit des Wachſens und Aufblühens der mittelalterlichen Städte 
draußen am Rhein. So mögen die Geburtsjahre unſeres Gewerbes 
etwa im 12. oder 13. Jahrhundert liegen. 

Bereits 1339 wurden in Gengenbach aus den Kloſterwaldungen die 
Floßholzabfälle den Bürgern überlaſſen, und 1370 wurde für den Straß⸗
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burger Zoll beſtimmt, daß „das holtz, daz do har komet uffe der Kintzin- 
gen, das hat der zoller noch da her fry gelaſſen“). Es beſtanden alſo 
damals ſchon für die Kinzigflößerei gewiſſe Sonderrechte, denn in der— 
ſelben Quelle wird erwähnt, daß alles Holz, „daz den Ryne harabe 

komet, git pfuntzoll“. Von da an mehren ſich die Aufzeichnungen und 

Erwähnungen in den Straßburger Quellen von Jahr zu Jahr⸗). 
Weit und beſchwerlich war der Waſſerweg von der oberen Kinzig 

herab zum Rhein. Viele Städtchen und Dörfer reihen ſich an ihre Ufer, 
und viele eigenſtaatliche Herrſchaften, zeitweiſe bis zu zehn, ſchlugen 
einſt aus dieſer Verkehrsader bare Münze. Die Waſſerrechte hatten 
ſich von altersher die Standesherrſchaften vorbehalten; die Säuberung 
und Räumung der floßbaren Waſſerläufe und deren Nutzung über⸗ 
ließen ſie aber alle Zeit gegen ein beſtimmtes Entgelt bzw. Zoll den 
Schifferſchaften, das ſind die genoſſenſchaftlichen Vereinigungen, 
die ſich durch Jahrhunderte mit der Kinzigflößerei befaßten. 

Die Schifferſchaften kraten mit ihrer erſten Erwähnung ſchon als 
fertige, im Handel und Wandel ſich bewährte Organiſationen auf. Sie 
hatten alſo eine gewiſſe Entwicklung bereits hinter ſich, hatten ſozuſagen 
die Kinderſchuhe ſchon ausgetreten, als ſie in die Heimatgeſchichte nach- 

weisbar eintraten. Man darf ſie wohl unter die erſten genoſſenſchaft⸗ 
lichen Zuſammenſchlüſſe im deutſchen Wirtſchaftsleben einreihen. Sie 
waren aus der Notwendigkeit heraus entſtanden, den weiten und be⸗ 
ſchwerlichen Waſſerweg für die Flößerei erſt herzurichten, Teiche und 

Wehre, Floßgaſſen und Anlegeplätze einzubauen und zu unterhalten, 
was in der geldarmen Zeit des Wittelalters und des damit verbundenen 
Riſikos, beſonders bei der Vielſtaatlichkeit des Flußlaufes, niemals in 
den Händen eines einzelnen Unternehmers hätte liegen können. Aus 

dieſen Erwägungen heraus haben wohl die Standesherrſchaften ſich ſelbſt 
nie mit der Flößerei befaßt, ſondern dies ihren Untertanen überlaſſen. 
Sie bedachten dieſe allenfalls mit ihren Floß- und Zollordnungen und 
nahmen von dem Gewerbe bedeutende Einkünfte. 

Als Wittelpunkt der Kinzigflößerei trat zunächſt die Stadt Wolfach 
auf. Ihre geographiſch günſtige Lage am Zuſammenfluß zweier floß⸗ 
barer Flüſſe mit einem waldreichen Hinterland, der Sitz der fürſten⸗ 

bergiſchen Standesherrſchaft und deren allezeit ſo reger wirkſchaftlicher 
Sinn hatten der Stadt ſchon ſehr frühe die Vorteile des Holzhandels 

geſichert. Hier finden wir auch ſchon 1470 eine vorbildliche Floß- und 
Zollordnung). 

) Barth, L., S. 14. 
) Barth, L., S. 15 ff. 
) Diſch, Fr., S. 134.



  

Die Flößerſtadt Schillach an der Einmündung des Schilkachfluſſes in die Kinzig. 

Aufnahme von H. Fautz. 

In dem Prozeß, der um die Langenbacher Allmend im hinteren 
Heubach (Hägbach) „am Montag vor St. Gülgentag“ des Jahres 1487 

vor dem Gericht zu Schiltach zwiſchen „Herr Gangolf, Herr zue Hohen— 

geroldseckh und Schenckenzell und den Armen Luthen im Übel- und 

Langenbach“ geführt wurde, hören wir, daß die Gräfin von Ochſenſtein, 

die auf der Burg Romberg vor Wildſchapbach wohnte, ſchon lange das 
Holz aus ihren Waldungen durch „die Wolfach herabzufahren“ pflegte!). 

In demſelben Rechtsſtreit wurde auch die Flößerei im romantiſchen 
Heubachtal bei Schiltach erſtmals erwähnt, durch welches die Langen— 

bacher Bauern das Holz aus ihrer ſo oft umſtrittenen Allmend im Heu— 

bach zur Kinzig hinausflößten, womit die Floßbarkeit der oberen Kinzig 
und der Beſtand einer Schifferſchaft in Schiltach indirekt belegt wurde. 

Bereits im Jahre 1365 erhielten die „erbarn gaiſtlichen Frowen“ 

vom nahen Kloſter Wittichen von „Herzog Rainalt von Urslingen und 

fraw Beatrix von Theckhe, ſine eheliche hausfraw, und herzog Cunradt 

Ir beeder Sune“ die Erlaubnis der zollfreien Durchfahrt des Schiltacher 

Zolles). Damit liegt die Vermutung ſehr nahe, daß auch die kleine 
Kinzig und damit die Kinzig oberhalb von Schiltach in jenen Jahren 
  

) Spez. Akt. Faſz. 44. 
) Scheffel, J. V., Anmerkungen zu Juniperus: Die von Urslingen.
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ſchon floßbar war und das Holz aus dem oberen Tal auf dem Waſſer⸗ 
wege hinaus ins Land gebracht wurde, denn eine andere Wöglichkeit 
beſtand ja gar nicht. Für Schiltach ergab ſich daraus aber die Tatſache, 
daß hier ſchon mit dem Auftreten der Flößerei auf der Kinzig Einrich- 
tungen vorhanden ſein mußten, die den Waſſerweg erſchloſſen und da— 

mit das Beſtehen einer Schifferſchaft vorausſetzten. 
Eine Floßordnung, wie ſie in dem fürſtenbergiſchen Wolfach damals 

beſtand, kann für das in jener Zeit württembergiſche Schiltach nicht be— 
legt werden. 

In die Vaſſerrechte auf der oberen Kinzig teilten ſich die Herr— 
ſchaften Hohengeroldseck und Fürſtenberg. Für Schiltach kamen nach⸗ 
mals die Herzöge von Teck, ab 1371 die Herzöge von Urslingen und ab 
1378 bzw. 1381 die Grafen von Württemberg in Betracht. Schenken— 

zell und mit ihm Kaltbrunn / Wittichen fielen durch Kauf 1498 von 

Geroldseck an Fürſtenberg. Es waren in der Blütezeit der Flößerei ſo— 
mit die Standesherrſchaften Württemberg und Fürſtenberg und damit 
deren Hauptplätze Schiltach und Wolfach, in deren Händen der geſamte 
Floßbetrieb auf der Kinzig lag, bis zu deſſen langſamem Ausſterben in 
den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. 

Die Waldungen unſeres Gebietes hatten verſchiedene Eigentümer. 

Die Klöſter Alpirsbach, Rippoldsau und Wittichen nannten einen rieſigen 
Waldbeſitz ihr eigen. Die beiden letztgenannten Klöſter vermehrten nach 
ihrer Aufhebung (1803) den Grundbeſitz der fürſtenbergiſchen Standes- 
herrſchaft ganz bedeutend, indem dieſe deren Grundeigenkum an ſich zog, 
ſo daß dieſelbe zum größten Waldbeſitzer des Tales wurde. Württem- 
berg beſaß bei Schiltach nur in mäßigem Umfange eigenen Wald. Es 
waren dies der Herrenwald im Hunſel, der Mooſenwald im hinteren 
Eulersbach, der Kienbachwald, das kleine Struthwäldle und das Herren— 

gut am Sägerberg bei Schiltach'). Dieſe Wälder wurden alle 1816 ver— 
kauft, teils an Privat, keils an die Stadt Schiltach. Dieſe hatte bei— 

ſpielsweiſe zu Beginn der Flößerei ſo gut wie keine eigenen Waldungen, 
ihren heutigen Beſtand hat ſie größtenteils nach und nach zuſammen⸗ 
gekauft. Große Bedeutung kam im oberen Kinzigtale von jeher den 
Bauernwaldungen zu, iſt dasſelbe doch ein Tal der Waldbauern. Ihre 
Höfe waren einſt durchweg Erblehengüter, ihre Beſitzer Lehenbauern, 
die aber mit herrſchaftlicher Genehmigung dieſelben verkaufen, ver— 
erben, vertauſchen konnten. Ihre Waldungen ſtellten für die Flößerei 
den größten Holzanfall. 

Die Standesherrſchaften hakten allezeit aus verſchiedenen Gründen 

ein reges Intereſſe daran, daß die Flößerei in geregelten Bahnen ver— 

9) Lagerbuch, 1591, S. 51 ff. 
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Die „Schwallung“ in Wiklichen. Stauwehr des Witklicher Floßweihers. 

Aufnahme von H. Fautz. 

lief. Sie gaben daher für ihre Untertanen durch gemeinſame Abfaſſun⸗ 
gen ihre Floßordnungen heraus, durch welche die Flößerei erſt ihre 
rechtlichen Grundlagen erhielt. 

Zwiſchen Württemberg, Schramberg und Alpirsbach kam es 1523 

zu einem Floßvertrag, in welchen man Fürſtenberg nicht einbezog'). 
Von dieſem wurde dann 1524 eine gemeinſame Floßordnung vorge⸗ 
ſchlagen, aber von würktembergiſcher Seite ließ man ſich auf eine ſolche 

Regelung nicht ein. Die Beziehungen beider Staaten waren damals in— 
folge politiſcher Spannungen nicht die beſten. Doch im Jahre 1535 
kamen die Amtsleute und die Schultheißen von Schiltach und Wolfach 

zuſammen, um eine gemeinſame Floßordnung zu beraten, in welcher 
gewiſſe Beſtimmungen der fürſtenbergiſchen Flößerei auch auf die 
Schiltacher übertragen wurden). 

Erſt die Floßordnung vom 23. Juni 1564 brachte eine 
ſolide Grundlage für die gegenſeitigen Verhältniſſe der beiden Länder“). 
Es wurde von ſeiten Württembergs angeſtrebt, für Schiltach eine ähn⸗ 
  

) Barth, L., S. 32. (Barth nimmt an, daß 1523 Schiltach nicht ſtark genug ge⸗ 
weſen ſei, eine eigene Schifferſchaft zu bilden. Demgegenüber ſei feſtgeſtellt, daß der 
Floßvertrag von 1523 ſich nur auf Sch. beziehen konnte als den einzigen württem- 
bergiſchen Ort an der Kinzig und gerade hier das Beſtehen einer Schifferſchaft belegt, 
für die, wie ſtets ſpäterhin, die Standesherrſchaft die Floßordnungen herausgab.) 

) „Die Ortenau“, 17. Heft, 1930, S. 75 (Batzer, E.). 
) Spez. Akt., Nr. 33, Faſz. 2 und 3.
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Floßhaken und Hafte an der Anlegeſtelle auf der kleinen Kinzig oberhalb von Schenken⸗ 
zell. Hier wurden die Flöße vor dem Einlaufen in den Schenkenzeller Weiher angehallen. 

Aufnahme von H. Fautz. 

liche Ordnung für die Flößerei herauszubringen, wie ſie Wolfach bereits 
ſeit 1527 beſaß'). 

Für Schiltach wurde beſtimmt, daß das Flößen von Holz aller Art 
nur dem ſeßhaften Bürger geſtattet ſei. „Was ein Unterthan außer— 

halb der Statt Schiltach geſeſſen für aigen oder Lehenwaldt hat“, dar— 
aus konnte dieſer, mit beſonderer Erlaubnis der Amtleute, ſein eigenes 
Holz ſelbſt verflößen. Hiermit geſtand man alſo den Waldbauern das 
Flößen und den Holzhandel ausdrücklich zu. Dasſelbe galt, wie die ganze 
Floßordnung, auch für die Untertanen des Kloſteramtes Alpirsbach. 

Bei Strafe war es allen württembergiſchen Untertanen verboten, 
ihr Holz an Fremde zu verkaufen. Sie waren angewieſen, ſoweit ſie 
vom Floßrecht nicht ſelbſt Gebrauch machten, das Holz gegen feſtgeſetzte 
Richtpreiſe an die Schiffer von Schiltach, Alpirsbach oder Wolfach zu 
veräußern. 

Alle Schiffer in den drei Städten, die in einem Jahr flößen wollten, 

mußten in eine auf dem Rathaus geführte Liſte eingetragen werden, in 
welche neben dem Namen auch die zu flößen gedachte Holzmenge ein— 

zuſetzen war, mit der Verpflichtung, bei dieſer angegebenen Menge zu 
bleiben. In dieſer Summe war dann die Oblaſt an Rundholz, Schnitkt⸗ 

waren aller Art und das gefrömbte Holz nicht mit eingerechnet, ſoweit 

) Diſch, Fr., S. 149, und Barth, L., S. 115 (dort wörtliche Wiedergabe der 
Wolfacher Floßordnung von 1527).
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dieſes bis zur fürſtenbergiſchen Grenze bei Steinach hinab verkauft 
wurde. Was weiter das Tal hinab „zue Marckth geführt“ wurde, war 
dann in die Jahresſumme einzurechnen. 

In die Schifferſchaft konnten nur ſolche Leute aufgenommen wer— 
den, „ſo einer für Tauglich geacht, der ſoll ſich mit zimmlichem Geld 
nach erkanndtnus einkaufen“, und zwar durfte dies in Schiſtach und 
Wolfach nicht ohne des Schultheißen, des Rats und der Schiffherren, 

in Alpirsbach nicht ohne des „Kloſters Befehlshabers“ vorherige Kennt— 

nisnahme und Genehmigung geſchehen. Die Aufnahmegebühtren dienten 

zur Erhaltung der „obweg“ und zur Deckung der Unkoſten. Dadurch 
war eine Ausleſe unter den Schiffern, die ſich einzünfteln wollten, ge— 
währleiſtet. Es gehörten eben zur Betreibung des Floßweſens nicht nur 
gewiſſe techniſche und handelskundliche Kenntniſſe, ſondern auch ein gut— 

geſpickter Geldſack. 
Zwiſchen Martini und Oſtern durfte weder Rundholz noch Schnitt⸗ 

ware geflößt werden, der ganze Betrieb auf der Kinzig ruhte in den 
Winkermonaten. Der Teich bei Wolfach war über dieſe Zeit zugeſchla— 
gen, ſo daß niemand die Kinzig hinabfahren konnte. Immerhin waren 
auch hierfür gewiſſe Ausnahmen vorgeſehen. Wenn etwa „durch weſent— 
liche Waſſergüß oder ſonſt ehrhaften Urſachen“ die zugeſtandene Holz— 

fuhr vor Wartini nicht bewerkſtelligt werden konnte oder wenn für die 
Herrſchaft ſelbſt ein Floß zu führen war, ſo ließ man gegen die Erſtat⸗ 
tung des üblichen Zolles dasſelbe auch in der Sperrzeit durch. 

Es gab damals viele Beſchwerden über zu kleines und ungenaues 
Holzmaß, „daß das alt Modelmaß nit gehalten“ werde. Es war dies 
bei der Verſchiedenheit der Maße in den einzelnen Kleinſtaaten auch 
nicht verwunderlich. Daher wurde angeordnet, daß jeder, der Holz kauft 

oder verkauft, „ſich in jede deß alten Model und Maß und guther 

Wehrſchaft getreulichſt befleiſſen und zum wenigſten dieſes Maß hauen, 
liefern und führen ſolle. Kein Kinzigfloß ſoll als Kaufmannsguth ins 
Landt gehen, das nicht in der Ordnung iſt“. 

Als übliches Holzmaß und Holzmodel galt: 

  

  

  

              

Länge Durch⸗ Län Durch⸗ 

f8&0h Jl an 885 

ein Zweiling 18 5 ein 50 ſchuhig Holz .. 46 9 
ein läufer Sparr. 24 3 ein 60 ſchuhig Holz. 54 10 
ein 30 ſchuhig Holz .. 24 7 ein 70 ſchuhig Holz .. 64 10 
ein 40 ſchuhig Holz .. 33 8 ein Latten Balken. .33. 12 
ein langer Sparr... 33 5 Ein Trom 22 — 
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Die Länge war zwiſchen den beiden Schnötzen, vom dünnen zum dicken 

Ende, der Durchmeſſer in Zoll am dünnen Ende zu meſſen. 
Die Schiffer von Schiltach, Wolfach, Alpirsbach ſollten nach „alt 

herkommen freundlich, nachbarlich und getreulich“ untereinander ſein. 

Zum Herrichten der Flöße und des Transporkes auf dem Waſſer 
beſchäftigten die Schiffer eine Anzahl Floßknechte. Denſelben wurde 
vorgeſchrieben, daß ſie zuerſt den Schiffern zu Dienſten verpflichtet ſind, 
an deren Ort ſie wohnen. Erſt wenn ſie dort keine Arbeit mehr er— 
halten konnten, durften ſie ſich auswärts verdingen, jedoch auch nur, 
wenn ſie dort den anſäſſigen Floßknechten die Arbeit nicht wegnähmen. 

Die Waldungen, ſowohl die herrſchaftlichen, als auch die der Wald— 

bauern, waren damals in einem ſchlechten Zuſtand. Am Wald wurde 

faſt überall Raubbau getrieben. Daher war den Forſtämtern aufge— 
tragen, daß „das unnöthig hauen und reutten der Hölzer abgeſtellt“ 
werde, und daß die Forſtämker „bey Ihren Unterthanen einſehens haben 
und ordnung geben, waß und wieviehl ein jeder jährlichs aus ſeinen 
Wäldern für Floßholz hauen und reutten ſolle“. 

Wer ſich gegen dieſe Floßordnung verſtieß, wurde jedesmal mit 
6 Gulden beſtraft. Die Obrigkeit, in deren Gebiet das Vergehen ge— 
ahndet wurde, zog die Strafe ein. Alljährlich hatten „Flötzgerichte“ ſtatt⸗ 

zufinden. Auf dieſen mußten die Streitigkeiten geſchlichtet und Ver— 
gehen gegen die Floßordnung beſtraft werden. 

Dieſelbe brachte ſomit eine Regelung, angeglichen an die Floß— 
ordnung von Wolfach, und konnte für das fürſtenbergiſche und württem⸗ 
bergiſche Gebiet als geltend betrachtet werden. Sie krat an Michaeli 1564 

in Kraft und wurde den Untertanen in beiden Herrſchaften verkündet'). 

Trohdem kam es zwiſchen den Flößern von Alpirsbach, Schenken⸗ 
zell, Schiltach und Wolfach in der Folgezeit zu vielen Reibereien und 
Händeln. Hierbei fielen die Floßknechte von Schenkenzell durch ihre 
Unbotmäßigkeit beſonders auf. Der gegenſeitige Zank mag beſonders 

in der konfeſſionellen und ſtaatlichen Verſchiedenheit der vier an der 

Flößerei intereſſierten Gebiete ſeinen Hauptgrund gehabt haben, wenn⸗ 

gleich zugegeben werden muß, daß ein ſo das ganze Tal umfaſſendes 
Gewerbe, angewieſen auf die eine, oft waſſerarme Fahrſtraße, natur- 
gemäß viele Reibungsflächen beſitzt. 

Das Schiltacher Lagerbuch von 1591 enthält die Beſtimmungen über 
den Floßzoll, wie ſie der Hauptzoller in Schiltach bei den dort 

vorbeikommenden Flößen anzuwenden hatte. Danach hatte die Herr— 

ſchaft von altersher den Flößern von Schiltach und der Schiltacher 

) Spez. Akt., Nr. 33, Faſz. 2 und 3. 
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Waierſchaft im Lehengericht einen Sonderzoll eingeräumt. Er be⸗ 
trug die Hälfte vom „Gemein Flotz Zoll“. Die Höhe des Zolles 
richtete ſich danach, aus welchen Waldungen das Holz kam, auf welchem 
Fluß dasſelbe geführt wurde und was für Flößer es führten. Bei dem 
„Gemeinen Floßzoll“ machte ſich hinſichtlich lezterer Eigenſchaft die ge⸗ 
meinſame Regelung mit Fürſtenberg bemerkbar. Auffällig iſt, daß die 
Flöße auf dem Schiltachfluß weit mehr Zoll zu entrichten hatten als 
die auf der Kinzig, was daher rührte, daß dieſer Fluß allein von der 

Schiltacher Schifferſchaft floßbar unterhalten wurde. Nachſtehend zu⸗ 

ſammengeſtellte Tabelle gibt eine Überſicht über den Schiltacher Floß— 
zoll von 1591. 

Schiltacher Floßzoll von 15919: 
  

  

  

  

  

  

Zoll für je 

Das Holz kommt aus den Waldungen ſin den Fluh]Pgebracht 9365 
Kteuzet 

1. Sonderzoll 
von Lehengericht(Hinterlehengericht) Schiltach Schiltach 8 

„ W„··„ Kinzig „ 6 

„Wittichen, Kaltbrunn, Reinerzau 1 3 

„ Alpirsbach, Ellenbogen, Röten⸗ 
berg, die Staig herab 15 8 6 

„Lehengericht, eigenes Holz .. Schiltach Lehengericht 
(Maier im Lehengericht) 8 

  

„Lehengericht, nicht eigenes Holz 
oder aus Herrſchaftswaldungen 

  

  

  

      
im Lehengericht. 5 8 

„Lehengericht 
(Vorderlehengericht)...Kinzig 6 

2. Gemeiner Floßzoll 
von Schramberg, Sulgauu... Schiltach] Schramberg, Lehengericht, 

Fürſtenberg 16 

„Wittichen, Kaltbrunn, Reinerzau Kinzig Alpirsbach, Lehengericht, 
Schenkenzell, Wolfach 6 

„ Alpirsbach, Ellenbogen, Röten⸗ 
berg, die Staig herab 15 Alpirsbach, Lehengericht, 

Schenkenzell, Wolfach 12       
  

  

) Die Tabelle iſt zuſammengeſtellt nach den Angaben im Lagerbuch, S. 609 ff.
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Wir erfahren hier, aus welchen Waldungen das Holz, das beim 

Schiltacher Zoll vorbeigeführt wurde, kam, und gleichzeitig auch, wo die 
einzelnen Schifferſchaften zum Kauf von Floßholz zuſtändig waren. Die 
Lehengerichter hatten die Vergünſtigung des Sonderzolls nur für das 
Holz aus ihren oder den dortigen Herrſchaftswaldungen, was ihrerſeits 
oft zu Beſchwerden führte. 

Auf den Flößen führte man von jeher eine Menge Oblaſt mit in 
Form von Holz- und Schnittwaren aller Art. Auch dieſe mußte verzollt 
werden, man rechnete ſie einſt in Stück um. So zählten 100 geſchnittene 
Bort oder Dielen gleich zwölf Sägtrom. Auch alles kurzgeſchnittene 
Eichenholz, die Klotzware, wurde abgezählt und nach Stück verrechnet. 

Intereſſant iſt die Stückzahlberechnung, nach der der 
Floßzoll berechnet wurde. Dieſe Berechnungsart hielt ſich bis in das 

verfloſſene Jahrhundert und war ſo eingebürgert, daß man ſich damals 
(1843) gegen die Einführung des Raummaßes wehrte). Die Stückzahl 
berechnete ſich nach der Länge des Stammes. Werkwürdigerweiſe iſt in 
der Stückzahlberechnung von 1591 nicht von dem Durchmeſſer am 

kleinen Ende die Rede, ſondern allein die Stammlänge war maßgebend. 
Wan unterſchied eichenes Holz und kannenes Floßholz. 

Eichenholzz: 
  

  

  

  

        

wurde als 
Holzklaſſe Länge in Schuh Stück 

berechnet 

ein eichener Rainbauum 30 3 
. rnnn 40 4 
„ „ N 50⁰ 8 
„ „ eee 60 6 

eine eichene Schwelltllkeke. 30 3 
„ „ ( 40 4 
„ „ „„„6 5⁰ 5 
„ „ 60 6 

eine 2 pfählige Eiche 2 
„ V/½/ „ „ 17 

. 7 

ein eichener Pletltte 24 4 
„ re 12 1 Schuh breit 4 
„ „ 12 1 „ 3 
„ U 12 10 Zoll. 5 2 
    
  

) Spez. Akt. Faſz. 38. 
) Zuſammengeſtellt nach den Angaben im Lagerbuch, 1591, S. 73 ff.
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Tannenes Floßholz: 
  

  

  

  

  

wurde als 
Holzhlaſſe Länge in Schub Stuch 

berechnet 

ein tannener Rainbauum 30 3 
40 4 
50⁰ 
60 6 

Lin Tannenbol!; 8⁰ 6 
5 7⁰0 5 

6⁰0 4 
50⁰ 3 

3333 40 2 

ie eeee 30 1 
ig „̈ 
„Lääfer Spartenß;!:::ß; 7 

ein Stock Trom oder Sägtromm 3 
der ander Trom daraunf 2 
„dritte Trom aus einem Stamm 1           

In dem nun im Lagerbuch folgenden Abſchnitt über den Landzoll 
iſt nirgends mehr von Holzzoll die Rede, ein Beweis dafür, daß einſt 

alles Holz im Handel verflößt wurde. 

Um das Jahr 1560 amtete in Schiltach der Untervogt Peter Ziegler. 
Dieſer hatte den damals feſtgeſetzten Zoll wohl im Zuge der Faſſung der 
Floßordnung von 1564 aus eigenen Stücken in manchen Punkten ab— 
geändert und gemindert. Dies geſchah, ohne daß die Herrſchaft davon 
Kenntnis hatte, jedenfalls war 1591 ein ſolcher Befehl hierzu nicht zu 
finden. Trotzdem ließ man jetzt fürderhin dieſe alte Gepflogenheit be— 
ſtehen, obwohl man offenbar die alten gültigen Sätze wieder einführen 
wollte. So beſtimmte der Erlaß des Herzogs von Württemberg, der am 
16. November 1592 an den Obervogten am Schwarzwald, Eberhard 

Graf zu Tübingen und Herr zu Lichteneck, gegeben wurde!). 
Die Flößerei ſcheint gegen Ende des 16. Jahrhunderts einen ihrer 

Höhepunkte erreicht zu haben. Der Wohlſtand der Untertanen wuchs. 

Der Bürger konnte ſeinem Reichtum auch nach außenhin Geltung ver— 
ſchaffen. Es war die Zeit einer erhöhten Bauluſt, die ihrerſeits wieder 
die Flößerei belebte. Holz war in jener Zeit ein begehrter Bauſtoff, aus 

) Lagerbuch, 1591, S. 75 ff.
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welchem man die feingliedrigen Faſſaden unſerer ſchönen Fachwerk— 
bauten einſt zu geſtalten verſtand. 

In den Waldungen fielen die Bäume unter den Schlägen der Axte, 
die Waſſer der Bäche trugen das Holz hinaus ins Land zu den Säg— 
mühlen, auf die Werkplätze. Für ſie kam Geld in die Waldtäler, und 
Waldbauer zu ſein, wurde zum Begriff für Wohlſtand und Reichtum. 
Der einzig Leidtragende war der Wald, der oft übermäßig bluten mußte. 

Dieſe wirtſchaftliche Blüte welkte raſch unter den Schlägen, mit 
welchen der Dreißigjährige Krieg auch das Kinzigtal heimſuchte. Die 
Abſatzmärkte lagen verödet, die Aufträge, welche für Holzlieferungen 
gegeben wurden, waren zumeiſt ſehr anzuzweifeln, und der Transport 
des Holzes war überdies ſehr gefährdett). Die Floßeinrichtungen ver— 
wahrloſten, die Kinzig war zeikweiſe wohl überhaupt nicht ſchiffbar. Die 
Unterhaltungspflicht der Flußufer war ſtrittig, Säg; und VMahlmüller 
ſtritten ſich um die Waſſerrechte, die Kirchenſäge, von der das Hoch— 
waſſer 1639 einen Teil wegriß, war dem Verfall nahe. Die Waldbeſitzer 
aber beſchwerten ſich, daß die Floßwieder durch Hauen der geeigneten 

Sträucher ihnen auf ihrem Eigenkum großen Schaden anrichketen“). 
Nur langſam erholte ſich das wirtſchaftliche Leben wieder nach dem 

langen Kriege. Im Jahre 1667 erhielt Nagold eine Waſſer- und Floß— 
ordnung, die im ſelben Jahre in Stuttgart im Druck erſchien). Im 
Kinzigtal kann ein Aufblühen von Handel und Wandel in jenen Jahren 
nur ſpärlich feſtgeſtellt werden. Offenbar fehlte es damals auch an 
unternehmungsluſtigen und kapitalkräftigen Männern, welche die Füh⸗ 
rung der Flößerei in die Hände hätten nehmen können. 

In Schiltach wurde am 6. und 7. Auguſt 1700 durch den Schultheißen, 
die Bürgermeiſter und das Gericht, ſowie durch die geſamke Schiffer— 
ſchaft eine neue Floß- und Schifferordnung ratifiziert. Man 
wollte dadurch die vielen Klagen und Beſchwerden, die jahraus, jahrein 
über das Schiltacher Schiffertum geführt wurden und dasſelbe in Miß— 
kredit brachten, abſtellen. 

Als Schiffer wurden in dieſem Jahre anerkannt: Johann Abraham 

Treitwein, Wirt und Schiffer; Hans Jakob Dorner, Wirt und Schiffer; 

Georg Wolenber, Schiffer; Johann Teuſch, Schiffer; Matheus Teuſch, 

Schiffer; Johannes Sauter, Schiffer; Hans Georg Teuſch, Hans Adam 
Sauer, beide Flößerknechte. 

Sowohl Schiffer, als Flößerknechte verpflichteten ſich, die beſchloſ— 
ſene Floßordnung genaueſtens einzuhalten. Danach durfte keiner dem 

) Barth, L., S. 64, 65. 
) Protokollſammlung 10840, Nr. 19, Generallandesarchiv, Karlsruhe. 
) Spez. Akt., Nr. 33, Faſz. 2 und 3. 

Die Ortenau. 11
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andern durch geſchäftliche Ränke deſſen Kundſchaft oder Waldleute ab⸗ 
trünnig machen. Es ſtand darauf eine Strafe von zwei kleinen Freveln. 
Auf der Fahrt oder auf dem Markt war es verboten, einen „unſtatt⸗ 

haften Kauf“ zu machen. 
Die Schiltacher Bürger, welche drei Jahre hintereinander flößen 

wollten, hatten die Pflicht, ſich zuvor zwiſchen Weihnachten und Faſt— 
nacht beim Schultheißen anzumelden und in die Schifferſchaft aufnehmen 

zu laſſen. Jeder unbeſcholtene Bürger konnte aufgenommen werden, 
und nur die Schifferſchaftsmitglieder durften flößen; alle anderen wur— 

den im Betretungsfalle mit zwei kleinen Freveln beſtraft. Die Auf— 
nahme erfolgte gegen die Erſtattung eines „zimblichen Geldt“. Jedem 
Mitglied wurde die zu verflößende Holzmenge vorgeſchrieben, womit 
man jede unliebſame Konkurrenz ausſchalten wollte. 

Die „offene Zeit“, d. h. die Zeit, in welcher der Bach für das Flößen 
freigegeben war, lag zwiſchen dem Georgentag (24. April) und dem 
Katharinentag (25. November). Außerhalb dieſer Zeit durfte nur mit 
Bewilligung der Obrigkeit geflößt werden, wenn es ſich um „gefrembtes 
Kaufgut“ handelte, das nicht auf den Markt kam. 

Jeder Schiffer durfte nur alle drei Wochen ein Floß führen und 
nicht früher. Doch war es ihm geſtattet, innerhalb fünf bis ſechs Wochen 

auf einmal zwei Flöße zu rüſten, wenn er dazu, ohne die anderen Be— 
rufskollegen zu ſchädigen, die nötigen Floßknechte bekommen konnte. 

Bei einer Strafe von 2 Pfund Heller war es jedem Schiffer und 
Floßknecht unterſagt, fremden Schiffern, worunter die der benachbarten 

Standesherrſchaften zu verſtehen waren, bei der Flößerei zu helfen. 
Nur den in der Stadt Wolfach anſäſſigen Flößern durfte in Ausnahme— 
fällen aus nachbarlicher Geneigtheit die Hilfe nicht verſagt werden. 

Stellte ein Schiffer trotzdem fremde Floßknechte ein und dieſe wur— 
den auf der Fahrt von Schiltacher Flößern, die von Willſtätt her auf 
dem Heimwege waren, angetroffen, ſo hatten dieſe das Recht, die frem— 

den Arbeitskräfte aus ihrer Arbeit zu drängen und ſelbſt dafür einzu— 
treten. Trat ein ſolcher Floßknecht unterwegs aus oder wurde ihm ge— 

kündigt, ſo zog man ihm von ſeinem Lohn bis Hauſach 1 Kreuzer, bis 
Haslach 2 und bis Steinach 3 Kreuzer ab. Hatte ein Floßknecht aber 

bei der Zurichtung des Floßes drei Tage lang mitgearbeitet, ſo durfte 
ihm auf der Fahrt ſeitens des Schiffers nicht gekündigt werden. 

Damit das Floßbett ſtets frei gehalten war, d. h. die Flöße die 

Durchfahrt nicht unnötig lang verſperrten, war jeder Schiltacher Floß— 

knecht verpflichtet, auf Aufforderung jedem Schiltacher Schiffer bei der 

Zurichtung der Flöße zu helfen. 
Eine Reihe von Beſtimmungen betraf das Verhältnis der Schiffer
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zu den Sägmühlen und deren Rechte an dem Floßwaſſer. Wer von den 
Schiffern eine eigene Sägmühle hatte, der mußte, ſobald ſein ihm zu— 

ſtehendes Quankum Schnittwaren verkauft und verflößt war, das ihm 
überbrachte Kundenholz der Reihe nach ohne irgendwelche Bevorzugung 

ſchneiden und, wenn es verlangt wurde, auch verflößen. Nichtbefolgung 

wurde mit zwei kleinen Freveln geahndet. 

Damit der Kunde auf der Säge zu ſeinem Holz kam, durfte der 
Trom höchſtens zwei Zoll hinter dem Schnetz abgehauen werden. Auch 

die Schwarte war dort nur auf ½ Schuhlänge anzuſchneiden. Den 
Sägern war beſonders aufgebunden, darauf zu achten, daß „die Borth 

einen zimblichen gleichen Schnitt führten“. Es gab Zeiten, in denen über 
die ungleiche Schnittware und über die Säger viele Klagen geführt wur— 
den. Die Gatter waren meiſt ſehr unvollkommen gebaut und arbeiteten 
für die erhöhten Anſprüche einer fortgeſchrittenen Zeit zu ungenau, viel— 
fach waren ſie eben einfach veraltket. Daher beſtimmte die Floßordnung: 

„Wenn der Säger das Holz nicht richtig ſchneidet oder gar verſchneidet, 

ſo daß es für den Schiffer unkaufbar wurde, ſo hatte der Säger für den 
Schaden aufzukommen.“ Damit ſolche Pfuſcharbeit unterbunden wurde, 
ſtellte man beeidigte Obmänner und Schauer auf, die von Zeit zu Zeit 
auf den Sägen die Eiſen beſichtigten und nachprüften, ob die Tröm und 
Hölzer der Ordnung gemäß abgehauen wurden. 

Stellten dieſe Schauer irgendwo Unſtimmigkeiten feſt, ſo ſtand dem 
Schultheißen das Recht zu, den Säger mit „Siben Schilling Straß— 
burger“ zu beſtrafen. Die Schauer wurden von dem jährlich einmal zu— 

ſammentretenden Floßgericht beſtimmt und vereidigt. 

In die Schiltacher Schifferſchaft konnte ſich nach der Floßordnung 

von 1700 jeder hier anſäſſige Bürger einkaufen. Es war ihm freigeſtellt, 
die Höhe der jährlich von ihm geführten Flöße ſelbſt zu beſtimmen, wo— 
nach ſich dann die beim Schultheißenamt zu erlegende Gebühr richtete. 

Wie ſchon erwähnt, hatte der Flößer ſich an die von ihm beſtimmte 

Floßholzmenge zu halten. Hatte er mehr Holz aufgekauft, als ihm zu⸗ 
ſtand, ſo konnte er dasſelbe an einen anderen Schiffer, der ſeine Summe 

noch nicht erreicht hatte, verkaufen oder dasſelbe „yber den Winter lie 

gen laſſen oder nach der Zeith, wann die gantze Summen, ſo aller er— 

laubt worden, verflößt iſt, noch flötzen“. 

Jeder Floßknecht, der in Schiltach Bürger war und „aigen Feuer 
und Rauch“ hat, d. h. dort ein eigenes Haus und Familie hatte, war be— 

rechtigt, im Jahr 400 Bort zu kaufen und dieſelben auf eigene Rechnung 

ſelbſt zu verflößen. Es ſollte dies nicht allein ein Anreiz dazu ſein, dem 

Floßgewerbe zu obliegen, ſondern auch ſich in Schiltach das Bürgerrecht 
zu erwerben.
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Beſondere Vorſchriften galten dem Kauf der Wieden und Wetz— 
ſtangen bei den Bauern. Jeder Kauf derſelben außerhalb des Landes 
wurde mit 7 Schilling Straßburger geahndet. Das obere Kinzigtal be— 
ſaß von jeher weniger Buſchwald als das Wolf- und Kirnbachtal, und 

ſo herrſchte hier oft Mangel an dem nötigen Einbindeholz. 
Über die Zuſtände im Schenkenzeller Weiher gingen inſofern viele 

Klagen ein, als die Schenkenzeller Flößer die Flöße ſehr unregelmäßig 
einbanden und dieſelben oft breiter machten, als die Floßgaſſen es ge— 
ſtatteten. Deshalb war es den „Schiltacher Schiffherren vergönnt, die 

Flöße im Schenkhenzeller Weiher ſelbſten zu holen“. 
Jedes Jahr mußte zu Schiltach „ein gemein Jahrgericht“ abgehalten 

werden, auf dem etwaige Mängel angezeigt und Vergehen gegen die 
Floßordnung geahndet wurden. Das Geld aus dieſen Strafen gehörte 
der Standesherrſchaft, die ſonſtigen Gefälle verblieben der Schiffer— 

ſchaftskaſſe. 

Jeder Schiffer, der durch irgendwelche Machenſchaften das An— 
ſehen der Schifferzunft ſchädigte, wurde aus derſelben ausgeſchloſſen und 

ſein „Floßgewerb ihm gleich niedergelegt und verbokten“. 

Die Unterhaltung der Floßeinrichtungen, beſonders der Teiche, 

koſtete ſehr viel Geld. Die Schifferſchaften waren hierin auf gegen— 

ſeitige Unterſtütung angewieſen. So mußten die Schiltacher an den 
Koſten der Unterhaltung des Spitzteiches und Hagenbuchteiches zwiſchen 
Wolfach und Hauſach ihren Teil beiſteuern und glaubten nun umgekehrt, 

die Wolfacher wären verpflichtet, an der Unterhaltung des Kirchen— 

weihers in Schiltach mitzuhelfen, was dieſe aber ablehnten. 

Beide Schifferſchaften richteten ihr Holz nach demſelben Wodell. 

Wenn die beeidigten Schauer, „die das Holz beſichtigen und das 

ohntaugliche abſchätzen“ mußten, MWängel feſtſtellten, ſo haftete zunächſt 

der Bauer, der das Holz geliefert hatte; war es aber Kaufmannsgut, ſo 

mußten ſich Bauer und Schiffer in die Koſten keilen. Wenn aber der 

Schiffer das Holz unbeſichtigt verflößte und dasſelbe „erſt uff der Straß 

oder gar in Straßburg ußgemuſtert“ wurde, dann fiel der Schaden allein 

dem Schiffer zu, da er ja die vorgeſchriebene Schau übergangen hatte. 
Aus dieſem Grunde war jedes Stück Holz gezeichnet, und zwar riß ſchon 
im Walde jeder Bauer ſein Hofzeichen in den Stamm ein, und jeder 

Schiffer zeichnete dieſelben mit ſeinem Schifferzeichen, ſo daß jederzeit 

feſtgeſtellt werden konnte, wer das Holz geliefert hatte und aus weſſen 

Waldung es ſtammte. Dieſe Zeichnung des Langholzes hat ſich ſeitens 
der Waldbauern bis heute erhalten). (Siehe Seite 178, 179, 181.) 

  

) Wein Heimatland, 27. Jahrgang, Heft 1, 1940, S. 79 (Fautz).
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Der Holzaufkauf in den württembergiſchen und fürſtenbergiſchen 
Gebieten des Kinzigtales ſtand nur den Schiffern von Schiltach, Wolfach 
und Alpirsbach zu. Große Holzlieferungen zu Schlöſſern und Klöſtern, 
zu Feſtungsanlagen mußten anteilmäßig unter die Schiltacher Flößer⸗ 
ſchaft verteilt werden. Ebenſo wurden die Großaufträge der Straß— 
burger Schiffer und der Holländer Schiffer zur Lieferung von Maſt-⸗ 
bäumen, Fohren, Dreylingen und Bauholz gehandhabt. 

Einſt wurde in den entlegenen Waldungen viel Harz gewonnen, das 
als Oblaſt, in Fäſſern verpackt, mit verfrachtet wurde. Dieſer Harz— 
handel war den Schiltacher Flößern ausdrücklich zugebilligt. 

Da unter den Floßknechten „eine große Schwelgerei und verthun— 

lich Weſen“ üblich war, beſtimmte die Floßordnung, daß ſie neben ihrem 

Lohn täglich nur zwei Imbiſſe erhalten durften. Dieſelben ſollten beſtehen 
aus einer Suppe, einem Stück Fleiſch, Gemüſe, Brot und nicht mehr 

als 12 Maß Wein. Bei der Abfahrt in Wolfach erhielt jeder ein Brot 

und ein Stück gebratenes Fleiſch, an Faſttagen etwas Gebackenes. 
Rauh, wie ihr Handwerk, war auch das Benehmen der Floßknechte. 

Fluchen, Zanken, Händel waren ſehr häufig, obgleich Strafen von 
15 Kreuzer bis zu 3 Gulden darauf geſetzt waren, die der „Arme Kaſten“ 

(Armenfonds) zu Schiltach erhielt. Nachdem die Floßknechte ein Floß 
nach Willſtätt geführt und dort den Rheinſchiffern übergeben hatten, 

ſtand ihnen ein Flößereſſen zu, wozu jeder noch 2 Gulden Zechgeld be— 
ſonders bekam. Soweit die Floßordnung von 1700. 

Am 8. Januar 1701 hatten ſich gegen ein Einkaufsgeld von 5 Gul— 
den nachſtehende Bürger in die Liſte der Schiffer eintragen laſſen: 
Hans Georg Stehle, Iſaak Bick, Johannes Stehlin, Johannes Teuſch, 

Johannes Sauter, Johannes Hochmuth. Am 23. Januar kamen des wei— 

teren dazu: Hans Adam Saur, Hans Jakob Bihler, Hans Jakob Diſch 

und Hans Herr. Letzterer mußte 15 Gulden Aufnahmegebühr entrichten, 

da er nicht in Schiltach anſäſſig war, ſondern aus dem Kloſteramt Alpirs- 

bach ſtammte. Das Jahr 1701 hatte ſomit in Schiltach elf Schiffer. 

Im folgenden Jahr meldeten ſich 17 Flößer an, die zuſammen 
667½ Flöße führen wollten. Es waren dies: Hans Wichael Fade mit 

3 Flößen, Johannes Hochmuth 2, Hans Wilhelm Trautwein 5, Hans 
Georg Stehle 4, Iſaak Bickh 4, Hans Jakob Dorner 5, Hans Georg 
Treitwein 5, Johannes Stehlin 4, Johannes Arnold 11½, Friedrich 

Arnold 4½, Hans Georg Bruder 5, Martin Joos 1, Georg Wolber 5, 

Johannes Teuſch 4½, Johann Sauter 4, Watth. Teuſch 4, Johann 

Abraham Treitwein 5 Flöße. 

Raſch nahm die Schifferſchaft zu. Das Jahr 1703 verzeichnete
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22 Schiffer zu Schiltach-Lehengericht. Es kamen neu hinzu Georg 

Wolber, Hans Jakob Teuſch, Hans Jakob Bihler im Eulersbach, Hans 

Wartin Bihler und Friedrich Arnold II. An Floßknechten verfügte in 
dieſem Jahre die Schifferſchaft über 19 Arbeitskräfte. 

Als Lohn erhielt ein Floßknecht neben ſeinem Eſſen und Trinken 
täglich 10 Kreuzer. Für die ganze Fahrt von Wolfach bis Willſtätt 
durch den dortigen Teich zahlte man 17 Batzen = 1 Gulden 8 Kreuzer. 
Die Arbeit dauerte von morgens 4 Uhr bis abends 7 Uhr. Für jede 
Übernachtung während der Fahrt gab es ein Suppengeld. Die Höhe 
desſelben war nach den Ortſchaften verſchieden. So wurden für eine 

Übernachtung in Biberach 30 Kreuzer, in Gengenbach 26 kr., in Orten- 

berg 24 kr., in Offenburg 22 kr., in Grieſen 48 kr., in Willſtätt 30 kr. 
bezahlt. Konnte die Durchfahrt durch das Willſtätter Wehr erſt morgens 

geſchehen, ſo gab es neben dem Suppengeld noch 12 Kreuzer extra. 
Im Jahre 1715 erhielt die Floßordnung eine neue Faſſung, die aber 

nicht viel Neues hinzubrachte. Das Flößergewerbe erlebte in den folgen- 
den Jahrzehnten einen erfreulichen Aufſchwung, eine zweite Blütezeit 
nach einer langen Pauſe ſeit dem Ende des 16. Jahrhunderts. 

In den erſten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts kam der Holländer 
Holzhandel auf. Holländiſche Händler kamen in das Tal und ſuchten 

vor allen Dingen ſtarke Eichen. und erſtklaſſige Fichten⸗ und Föhren— 
ſtämme, die gut bezahlt wurden. Das Holz wurde bis Holland verflößt. 

Bis heute nennt man in Schiltach noch das Nadelholz 6. Klaſſe (frühere 

Klaſſeneinteilung 1. Klaſſe) einen „Holländer“ oder „ä boom“. 

Das Jahr 1766 brachte „Die Zunfts-Ordnung vor das 

Würtenbergiſche Schifferthum zu Schiltach an der 

Künzig“, um, wie die Einleitung ſagte, im Einvernehmen mit dem 
Fürſtenbergiſchen Haus „wegen des Flößens auf der Künzig fürgewal⸗ 
tete vielerley Späne und Irrungen“ abzuſtellen. Dieſe Ordnung iſt uns 

noch in einem Exemplar erhalten, das ſich im Beſitz von Herrn Auguſt 
Trautwein, Holzgroßhandlung in Wolfach, befindet, der ein Nachkomme 
des alten Schiltacher Flößergeſchlechtes der Trautwein iſt. Sein Groß— 

vater Chriſtian Wilhelm Trautwein war Witte des vorigen Jahr- 

hunderts Obmann der Schiltacher Schifferſchaft'). 
Der Inhalt des Büchleins zerfällt in zwei Teile. Der erſte Teil be⸗ 

handelt das Verhältnis der Flößer zur Schifferſchaft, der zweite Teil iſt 
ein „Außzug des Künzingers Floz-Haupt und Nach Rezeſſes, dtis 

Wolfach, den 22. Oktober 1764 und den 8. März 1766 auch andern 
nachgefolgte Verglichs Handlungen beſagend, was die Schiffer, Wald— 

) „Die Ortenau“, 18. Heft, 1931, S. 149 Staedele).
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bauern und Flözer-Knechte zu 
ihrem Unterricht daraus zu wiſ— 

ſen nötig haben. 1767.“ 

Nach dieſer Zunftordnung durf— 

te die Schiltacher Schifferſchaft 
oder, wie ſie damals auch ge— 
nannt wurde, die Württembergi— 

ſche Schifferzunfts-Verwandten, 
nie über 20 Perſonen als Flößer 
aufnehmen. Davon mußten zwölf 
aus der Bürgerſchaft der Stadt, 
zwei aus dem Schiltacher Lehen— 

gericht und ſechs aus des „Cloſter 
Alpirsbachiſchen Orts- und Amts 

Hinterſaſſen“ ſtammen. Die Ober— 
aufſicht über die Zunft führte das 
Oberforſtamt Freudenſtadt zu— 
ſammen mit den Oberämtern 
Hornberg und Alpirsbach, wovon 

Hornberg die örtlichen Strafen, 

die Floß- und Zollrechte und die 
Beilegung von Streitigkeiten zu 
wahren hatte. Das Oberforſtamt 
Freudenſtadt hatte insbeſondere 

Titelſeite der Schifferzunftsordnung darüber zu wachen, daß die Wald. 
von 1766. beſitzer „nicht zum ſchlagweiß 

hauen angehalten, ſondern ihnen 

die bisherige Freyheit, ihr Holz baumweiß zu fällen, als welcher 

modus am beſten auf die dortigen Waldgegenden quadiert“, gewährt 

wurde. Es war dies für die Waldwirtſchaft ſchon damals eine wich— 
tige Erkenntnis, daß der Femelwaldbetrieb in den ſteilen, oft grob— 
gruſigen und blockigen Berghalden des oberen Kinzigtales dem Kahl— 

hiebverfahren unbedingt vorzuziehen iſt, da bei letzteren der Wald— 
boden viel zu lange den Niederſchlägen ausgeſetzt iſt, der feine Boden 

dadurch ausgeſchlemmt und die Humusbildung unterbunden und zerſtört 

wird. Das Endreſultat ſind dann die zum Rutſchen ſtets geneigten 

Blockhalden, auf welchen der Jungwald nur ſehr ſchwer wieder hoch— 

kommt, was in Gegenden mit reinem Schälwaldbetrieb leicht feſtzuſtellen 
iſt). Fürderhin durfte auf der Kinzig bis nach Kehl nur derjenige ſein 

  
    

) Wein Heimatland, 25. Jahrgang, Heft 1, 1938, S. 81 (Fautz).
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Holz verflößen, der ſich mit 15 Gulden in die Schifferſchaft eingekauft 
hatte. Er blieb dann bis zu ſeinem Austritt aus derſelben floßberechtigt. 
Dieſes Recht war nicht erblich, ſondern endete mit dem Tode. Den 
Witwen war jedoch geſtattet, das Recht durch einen Sohn oder einen 
Floßknecht auch weiterhin auszuüben. Damit waren die Waldbauern 
aus der Reihe der floßberechtigten Schiffer ausgeſchalten. Sie waren 
jetzt gezwungen, ihr Holz zu einem feſtgeſetzten Preis an die württem- 

bergiſchen oder fürſtenbergiſchen Floßherren abzuſetzen. Nur wenn 
ihnen dies nachweislich nicht gelang, konnten ſie ihr Holz, mit Ge— 
nehmigung der Obrigkeit, ſelbſt verflößen. Hierin bildete die neue Ord— 
nung einen Rückſchritt im Wirtſchaftsleben, der hart die Waldbauern, 
die den größten Teil des anfallenden Floßholzes ſtellten, trcaf. Man be— 
tonte wohl damit in gewiſſem Sinne die Unfreiheit der Lehensbauern 
und wollte dieſe in ihren alten Rechten beſchneiden, umgekehrt dem 
wirtſchaftlich ſtärkeren Holzhandel der Schiffer neue Vorrechte ver— 
ſchaffen. Gegen dieſen Eingriff wehrten ſich denn auch ſofort die Lehen— 
gerichter Bauern, denen man nun einen dritten floßberechtigten Schiffer 
zugeſtand. Damit war aber nicht geholfen, ſondern man verſuchte von 
ſeiten der Bauern immer wieder dieſe Einſchränkung zu durchbrechen. 
Dadurch entſtanden unerquickliche Händel zwiſchen den Bauern und der 

Schifferſchaft. Als 1785 der Bauer Simon Bühler auf dem Liefersberg 
(er gab dem dortigen Hof den Namen Simesbauer), ohne Schiffer zu 

ſein, ſein eigenes Holz bis nach Kehl verflößte, wurde dies als ein großer 
Frevel geahndet. Der Simesbauer berief ſich darauf, daß ſein Vogt ihm 

die Bewilligung gegeben habe, um die Floßrechte kümmerte er ſich 

nicht). Zu ſolchen Anzeigen wegen unbefugten Flößens kam es in der 
Folgezeit ſehr oft (ſiehe weiter unten). Zwei Obmänner, einer von 

Schiltach und einer von Alpirsbach, leiteten die Zunft. Beide waren zu— 
gleich auch Säckelmeiſter, führten die Rechnungen über Ein- und Aus- 

gaben, verwalteten die Zunftkaſſe und die Zunftlade, zu deren zwei 

Schlöſſern jeder nur einen Schlüſſel beſaß, damit keiner allein die Zunft— 
lade öffnen konnte. In dieſelbe kamen die Einkaufsgelder, von den ver— 

hängten Strafen die Hälfte, die andere Hälfte zog die Obrigkeit ein. 
Daraus mußten die Floßſtraßen, Wehre, Teiche, Anmährplätze uſw. 
unterhalten werden. 

Unter dem Vorſitz der Forſt. und Stabsbeamten fand alljqährlich der 
Schifferzunftstag ſtatt. Auf demſelben wurden Streitigkeiten 
beigelegt, erfolgte die Rechnungsvorlage und die Zuteilung der Floßzahl 
für das kommende Jahr. Hierbei ſollte auf die Kreditwürdigkeit der 

) Spez. Akt. Faſz. 54.
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Kundſchaft beſonders Rückſicht genommen werden. Kein Flößer durfte 
mehr Holz flößen, als ihm zugebilligt wurde. Nur in außergewöhnlichen 
Fällen, etwa bei großem Wind- oder Schneebruch, wurde mit Einver— 
ſtändnis der fürſtenbergiſchen Schifferſchaft Wolfach das Kontingent er⸗ 
höht. Bei der Zuteilung ſollte nicht allein die Floßzahl, ſondern auch die 
Quantität und Qualität des Holzes gemeſſen werden. Wurde ein fahr— 
bereites Floß „an der Stange verkauft“, d. h. fertig eingebunden, ſo 
mußte es dem Verkäufer und nicht dem Käufer angerechnet werden. 

Hierin brachte dieſe Ordnung, im Gegenſatz zu den früheren, ganz neue 
Begriffe, da man einſt lediglich von der Floßzahl, ohne Rückſicht auf die 
Holzqualität, ausging. Dieſe Neuerung war wohl mit dem zunehmenden 
Holländer Holzhandel entſtanden und nötig geworden. Wurde die zuge— 
ſtandene Holzmenge von einem Schiffer nicht in einem Jahr verflößt, ſo 

verfiel der Reſt und durfte auf das kommende Jahr nicht zugerechnet 
werden. Auch hierin wich man von der Floßordnung von 1700 ab. Ge— 

frömte Warel') und Flöße bis Steinach fielen nicht unter die zugeteilte 
Wenge. Jeder Schiffer hatte die Pflicht, das Floßweſen nach beſten 
Kräften zu fördern, Streit und Mißgunſt innerhalb der Zunft zu ver— 
meiden. Beim Holzeinkauf ſollte keiner dem andern in den Handel 
ſtehen, keiner dem andern die holzliefernden Bauern ausſpannen oder 

die Käufer „durch öffentliche oder heimliche Ränken entführen und an 

ſich locken“ bei Verbot von einem kleinen Frevel. Als erſte Inſtanz galt 
das herzogliche Oberforſtamt. Die Holzkäufe, welche die Schiffer bei 

den Waldbauern tätigten, mußten ſchriftlich abgeſchloſſen werden, ſonſt 

konnte jede Klage aus ſolchen Käufen zurückgewieſen werden. Trotzdem 
Schiltach der Sitz der Schifferſchaft war, ſollten die dort anſäſſigen 
Flößer keinerlei Vorteile vor ihren Kollegen in Alpirsbach oder Lehen— 

gericht haben. Auf den Spanplätzen, Weihern und auch auf den Säg— 
mühlen ſtanden allen dieſelben Rechte zu. Niemand durfte dem andern 
die „Floßpaſſagen“ ſperren und den Fluß „mit Flößen überlegen“. 

Neben dem Langholz ſpielte, wie ſchon erwähnt, der Handel mit 

Schnittwaren eine große Rolle, und die Säger lieferten, wie einſt, in- 

folge ihrer mangelhaften Einrichtungen ein ſehr ungleiches Holz. Wie⸗ 

der wurde die Beſtimmung über zwei Schauer aufgenommen. Aber die 

„Ploz-Mühlinnen“, zu welcher Art die meiſten Sägen an der Kinzig ge⸗ 
hörten, ſollten abgeſchafft und an ihre Stelle „Eiſen Mühlinen“ treten, 
die geraden Schnitt führten, bei weniger Abgang eine anſehliche Ware 
lieferten. Die meiſten Sägen arbeiteten noch mit hölzernen Kamm- und 

Zapfenrädern in ihren Getrieben, die Gattergeſtelle waren aus Balken 

) Hier iſt beſtelltes Kaufgut gemeint; ſiehe Fachausdrücke „gefrembtes Kaufgut“.
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gefügt, desgleichen die Sägeführungen, und federken bei jedem Sägeſtoß 
mit, die Zuführböcke liefen in ausgefahrenen Holzgeleiſen, wenn ſolche 
überhaupt vorhanden waren. So war es wahrlich eine Kunſt, handels⸗ 

gerechte Schnittwaren zu liefern. Vielfach beſaßen die Schiffer eigene 
Sägen, auf denen ſie auch das Holz anderer, zuerſt aber der einheimi— 
ſchen Flößer, ſchneiden mußten. 

Wenn ein Floß bei Hochwaſſer auseinandergeriſſen wurde, ſo war 
es Pflicht, daß die Schiffer beim Einfangen der einzelnen Teile ein⸗ 
ander behilflich waren. Strenge Strafe und Schadenerſatzpflicht ruhte 
darauf, wenn ein angemährtes Floß bei ſtark anlaufendem Waſſer bos- 
hafterweiſe abgehauen und in Gang geſetzt wurde. Alle Flöße, welche 
die Kinzig und Schiltach herabkamen, wurden dem Zoller ſamt ihrer Ob- 
laſt angegeben, von demſelben überprüft und daraus der Zoll berechnet. 
Die Herrſchaft behielt ſich Abänderungen der Zunftordnung vor, welche 
zu Stuttgart am 14. Juli 1766 von Herzog Karl unterzeichnet wurde. 

Im zweiten Teil wurde ausgeführt, daß alle Jahre im Monat De— 
zember, mit Einverſtändnis der Behörde vom 31. Mai 1766 auch im 
Februar oder anfangs März, wechſelweiſe in Schiltach oder Wolfach 
der Schifferzunftstag abgehalten werden mußte. Dazu hatten zu er— 
ſcheinen die beiderſeitigen Oberförſter und Stabsbeamten, d. h. der 

Oberforſtmeiſter von Freudenſtadk, die Oberamtmänner von Hornberg 
und Alpirsbach und ein Oberbeamter von Wolfach. Auch ein Ausſchuß 
von Schiffern und Waldbauern mußte frühzeitig eingeladen werden, und 
jedem Flößer und Waldbauern war es überdies freigeſtellt, an der 
Tagung teilzunehmen. Alle drei Jahre war „eine billigmäßige Floz— 
Holz⸗Tax zwiſchen den Waldbauern als Eigenkümer und Verkäufer und 
denen Schiffern als Käufer des Holzes gemeinſchaftlich“ feſtzuſetzen. 
Wan wollte dadurch der Preistreiberei vorgreifen und die Waldbauern 
zwingen, ihr Holz an die Schiffer abzuſetzen, denen es zu dieſem An- 
gebot mußte überlaſſen werden. Auf dieſen Tagungen kamen des wei— 
teren zur Sprache: Zuteilung der Flöße, Streitigkeiten der Floßknechte 
und Schiffer, Raubbau am Wald, geſchäftlicher Betrug, Mindermaß 
an der Holzmenge u. a. m. 

Damit alle Schiffer genau übereinſtimmende Maße beſaßen, wurde 
ein neues „Floz-Holz-Modell“ feſtgeſetzt. Dieſes entſprach dem 
Straßburger Schuh- und Zollmaß und galt ſowohl für Schiltach, als auch 
für Wolfach und die Calwer-Holländer-Holz-Compagnie'). Unter dem 
Rathauſe in Schiltach und Wolfach war „eine nach ermeldtem Straß— 
  

) Barth, L., S. 77 ff., die Calwer Holzhandelskompagnie wurde ekwa 1720 ge- 
gründet und flößte mit fürſtenbergiſcher Erlaubnis ſeit den 50er Jahren auch auf der 
Kinzig.
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Altes Flößerwehr, 
der Hochmukskeich bei 
Schiltach, mit Fahr⸗ 
loch und „Gamper“. 

(Bteit an dem ſchwenk— 
baren Balken zum Sffnen 
und Schließen des Fahr⸗ 
loches.) Vorn rechts mün⸗ 
det die Schiltach in die 

Kinzig. 

Aufnahme von J. Friedr. 
Bühler, Schiltach. 

  

burger Maß accurat verfertigte Bachgerte zum VMuſter offentlich auf— 
geſtellt worden“. An ihr konnte jeder Waldbauer und Schiffer die er— 

forderlichen Maße abnehmen. Stimmten dann ſeine WMaße nicht mit 
dem Wodell überein, ſo konnte er mit bis 10 Reichskaler beſtraft werden. 

Holzkaufabſchlüſſe von über 1000 Gulden, die für Lieferungen auf 

den Rhein erfolgten, ſog. Rhein-Händel, ſollten beiden Schifferſchaften 

zugute kommen. Dieſe hatten je einen Schiffer zu dem Kaufabſchluß zu 
entſenden, der hälftig für jede Schifferſchaft getätigt werden ſollte. 

Viel Geld koſtete die Schiffbarhaltung der Waſſerſtraßen. Die 
Hochwaſſer der Kinzig waren allezeit ſehr gefährlich, beſonders vor der 
Regulierung des Fluſſes, und manche Flößereieinrichtung war faſt all— 

jährlich großen Beſchädigungen ausgeſetzt. Die Floßordnung legte feſt, 

daß die Waldbauern des Kloſteramtes Alpirsbach die Kinzig von ihrem 
Urſprung bis zum Schenkenzeller Weiher zu unterhalten hatten. Der— 

ſelbe und die Kinzig bis zum Häberlesſteg wurden dann von der Schiltacher 

und Wolfacher Zunft gemeinſam beſtritten, da ja der Fluß hier auch 

gleichzeitig die Landesgrenze war. Von da an, einſchließlich des Kirchen⸗ 
weihers, die Kinzig hinab bis zum Grenzſtein oberhalb des Steges bei 
Halbmeil hatten die württembergiſchen Schiffer, weiter talab bis in den 

Spitzteich unterhalb Wolfach nunmehr die fürſtenbergiſchen allein die 

Unterhaltspflicht. Beide Schifferſchaften ſorgten dann gemeinſam vom 
Spitzteich ab bis zur fürſtenbergiſchen Grenze bei Steinach für die Floß— 
barkeit des Fluſſes. Von beſonderer Wichtigkeit für die Floßbreite 
waren die Weiten der Fahrlöcher an den Teichen, da das Floß nicht 

breiter eingebunden werden durfte, als dieſelben waren. Einſt waren 

zwiſchen Schiltach und Wolfach dieſe Durchfahrten nur 12 Schuh breit, 
ſie wurden nunmehr auf 14 erweitert auf Koſten der Schiltacher Schiffer—
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ſchaft. Dieſe ließ ebenfalls das Fahrloch am Mühlenteich bei Wolfach 
von 12 auf 14 Schuh verbreitern. Alle Fahrlöcher unterhalb Wolfach 
waren ſeit altersher 20 Schuh breit, und ſo ließ man dies auch fürder⸗ 
hin. Jede Beſchädigung dieſer Einrichtungen ging auf Koſten des Täters, 
der außerdem noch 2 Gulden Strafe zu erwarten hatte. Auf den Floß— 
ſtraßen oberhalb von Schenkenzell durfte ein Tromfloß höchſtens 4 Trom 
breit und 10 Geſtör lang ſein, ein Holzfloß konnte dagegen aus 325 Stück, 
ein Harzfloß ſogar aus 350 Stück beſtehen. Auf dem Schenkenzeller 
Weiher wurden dieſe Flöße dann für den Weitertransport auf der Kin⸗ 
zig umgebunden. Für die Länge der Holzflöße konnte kein allgemein⸗ 
gültiges Maß beſtimmt werden, da dieſelbe von der Holzzahl und Stärke 
des Holzes abhängig war, aus der man die Stückzahl berechneke. Es 

galt ab 1766 folgendes MWodell: 

Floz⸗Holz-Modell nach dem Floz-Haupt und Nach Rezeß'). 
  

  

  
      

Bezeichnung des Holzes Läͤnge in Schuh 4 Iabe 

1. beim Gemeinen Holz 
ein fffnne 18—0 3—5 
E..C 18—24 5—6 

„ Stamm 40 ſchuhig Hollz 28 5—7 

„ „ 50 „ 38 7 
„ 60 „ 48 5—7 

„ 70 6. 58 5—7 
e 20 8—10 
drey 28 8 -10 

vier 40 8—¹0 

2. beim gefrömdelen Holz 
ein ſogenannker 60errr 48 9-10 

„ „ E 58 9—10 
„. „ 68 9 —10 

3. beim Trom Holz 
ein Trom oder Sägkloͤů; 2⁰⁰ 10 Bort 

„ 27 8 E 

4 beim Holländer Holz 
8⁰0 16 ½% 
72 16 ½ 

V 62 16 
FFo 72 10¼ 12 ½ 

„ Holländer Dickbalm(een 44 16 7½ů 
SEtenz Dietdolee 44 14 / 

zu 3. Nach Abmachungen zwiſchen Schiffer 
und Waldbauern ſollken haben: 
FFCCCCCCCCC 20 14 

„Latenbatte 27 12       

) Tabelle, zuſammengeſtellt nach den Angaben der Zunftordnung von 1766.
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Nach dieſem Modell wurden einſt die einzelnen Stämme eingeteilt, 
wir würden heute ſagen nach Holzklaſſen, und zu Geſtören, die zu— 
ſammengehörenden Gattungen beieinander, eingebunden. Über die Zu— 
ſammenſetzung eines Kinzigfloßes nach dem Rezeß von 1766 gibt uns 
eine Überſicht von Sponeck aus „Über den Schwarzwald“ (Seite 388) 
Auskunft'). 
  

  

  

  

  

  

Geſtor. St⸗ i Stüczabi Lange der 
Aabt, re Geſer] pre J%s Füze 

1 Schuh 

Gemeinholzfloß 

(nur Stämme von nicht über 10 Zoll. 
am ſchm. Ort und höchſtens 58 Sch. 
iie 35 20 300⁰0 1500 

Gefrömkholzfloß 
(Stämme von 9-10Zoll am ſchm. Ort, 
Länge 48—68 Sch.)y) 32 14 300⁰ 1500 

Tromholzfloß 
(gehen nur bis Wolfach). 30 7 — 700 

Bordfloß Helmlingzahl 
(200 Stämme werden als Vorholz pro Geſtör 12 
Hehrünch)jß)ßß 68 20 Gu 3—4 1300 

Borden)) 

Holländerfloß 

(nur 80 Holländerſtämme, 200 Stämme 12⁵0 
als Vorholz; 10½ — 16 ½ am ſchm. (Breite 
Ort, Länge 44—80 Schuhh)) 20 8-20 — 20 Schuh)             
  

Die in dieſer Überſicht angegebenen Maße ſind Höchſtmaße, die 

nicht überſchritten werden durften. Die Länge des Floßes war neben 
der vorhandenen Holzmenge hauptſächlich von der Stärke des Floß— 
waſſers abhängig. 

Seit altersher beſtanden beſondere Beſtimmungen hinſichtlich des 

Gebrauchs des Floßwaſſers durch die Sägemühlen. Viel Streit entſtand 
darum, denn die Flößerei war beſtimmt für die regelmäßige Arbeit in 
den Sägen und Mühlen ein großes Hindernis, wie ſie ſpäter auch ein 
Hemmſchuh für die Entwicklung der Induſtrie in unſerem Tale wurde, 
weil ſie einfach das Flußwaſſer nach ihrem Ermeſſen gebrauchte. Des- 
halb wurde 1766 beſtimmt: Wenn ein würktembergiſcher Schiffer das 
im Schenkenzeller Weiher geſpannte Waſſer holen wollte, hatte er dies 

) Barth, L., S. 91, dort iſt die Sponeckſche Einteilung angeführt.



  

  

Die „Sperre“ mit hochgeſtelltem „Sperrſtümmel“. 
Zeichnung von W. Haſemann. 

rechtzeitig dort anzumelden und dafür zu ſorgen, daß nach dem Aus- 
laufen des Waſſers der Weiher wieder zugeſchlagen wurde. Der Einfluß 
in den Graben zur Sägmühle vor Herlinsbach bei Wolfach mußte beim 
Flößen mit einem 2 Schuh hohen Brett geſchloſſen werden, und damit 
das Floß genügend Waſſer zum Nachſchub hatte, durfte der Kanal zur 
Säge am Spitzteich erſt eine halbe Stunde nach Durchfahrt des Floßes 
dort wieder geöffnet werden. Daß damit auf dieſen Werken ſtete Be— 
triebsſtörungen vorkamen, war gang und gäbe. Der Schiffer, der in 
einem Teich oder Weiher auf ſeine Koſten das Waſſer ſpannen ließ, 
hatte darüber auch das alleinige Verfügungsrecht. Auf der Fahrt durfte 
bei einer Strafe von 5 Reichstalern keiner in des andern Floß hinein— 
fahren oder unmittelbar vor ihm fahren und ſo deſſen Nach- oder Vor— 
waſſer ausnützen. Nur die Wolfacher Schiffer machten hier eine Aus- 
nahme, indem ihnen zuſtand, daß ſie das Vorwaſſer anderer Flöße aus- 

nützen durften. ö 

Flöße, die nur aus einem einzigen Geſtör beſtanden, ſogenannte 
Fiſchpelze, konnten das ganze Jahr geflößt werden, außer an Sonn- und 
Feiertagen, an denen übrigens nie eine Floßfahrt begonnen werden



176 

ſollte. Für die württembergiſchen und fürſtenbergiſchen Flößer waren 
die Floßſtraßen vom Georgstag (23. April) bis Martini (11. November) 
geöffnet, für die Waldbauern und deren eigenes Holz nur vom Georgs— 

tag bis Gallustag (16. Oktober). Ausnahmebewilligungen mußten bei 
den Oberämtern in Hornberg oder Wolfach eingeholt werden. 

Seit die Sperren an den Flößen aufgekommen waren, beſchwerten 
ſich die Fiſchpächter ſehr über die Flößerei, die ihnen die Laichplätze zer— 
ſtörten. Auch die vielen Furten durch die Kinzig wurden durch die Sperr— 

ſtemmel, welche Gräben in das Flußbett zogen, meiſt ſtark beſchädigt. 

Damit die Zoller beim Ausmeſſen der Flöße leichtere Arbeit hat— 
ten, war es unterſagt, in ein Geſtör verſchiedene Holzſorten, wie Gemein, 
Gefrömtes oder Holländer Holz durcheinander einzubinden. Die Haupt⸗ 

und Witwaſſerzoller zu Schiltach bezogen für die Aufnahme und Ab— 
zählung der Flöße, die eine Menge Zeit in Anſpruch nahm, feſtgeſetzte 
Gebühren, die vom Schiffer ſofort bezahlt werden mußten. So hatten 
ſie von jedem abgehenden Floß im Kirchenweiher zu Schiltach eine 
Sondergebühr von 20 kr., bei Voreulersbach 30 kr., bei der Halbmeil 

40 kr. Wenn jedoch die Herrſchaft dieſe Gebühren für ſich beanſpruchen 
ſollte, ſo ſtanden dafür den Zollern jährlich zwei Scheffel Roggen und 
zwei Scheffel Dinkel zu. In den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts 

waren in Schiltach zwei Hauptzoller: Stählin und Wagner). 
Obwohl dieſe neue Floßordnung den freien Entwicklungsgang der 

Flößerei im Wirtſchaftsleben nicht förderte, bedeutete ſie für den ein⸗ 
zelnen Schiffer eine gewaltige Stärkung ſeiner Rechte. Aber dieſe lagen 
zu einſeitig und hatten vor allem den Erzeuger des Floßholzes, den 
Waldbauern, faſt ganz außer acht gelaſſen, ihn ausgeſchaltet und ihm 
zu ſtarke Bindungen auferlegt. Wit Recht fühlten ſich dieſe übervor— 

teilt, da man ihnen nicht nur das althergebrachte Floßrecht entzogen 

hatte, ſondern ſie im Verkauf ihres Holzes geradezu von den Schiffern 

abhängig machte. Die Lehengerichter Bauern verſuchten immer wieder, 

ihr eigenes Holz, wie bisher, ſelbſt zu verflößen. Endloſe Streitereien 
waren die Folgen, Strafen wurden verhängt, welche die Uneinigkeit nur 
förderten. Die Lehengerichter verſuchten nun 1769 ſich von Schiltach 

loszulöſen und eine eigene Gemeinde zu bilden, was aber an dem 
Widerſtand des Oberamtes Hornberg ſcheiterte, im Jahre 1817 aber mit 

Hilfe des Bezirksamtes Wolfach gelang'). 

In Schiltach ſelbſt waren die Schiffer in zwei Lager geſpalten. Man 
unterſchied „gemeine“ und „vornehme“ Flößer, welch letztere, auf ihren 

Geldſack pochend, alle Vorrechte und Vorteile für ſich beanſpruchten 

) Spez. Akt. Faſz. 82. 
) Spez. Akt. Faſz. 42 und Nr. 100 Faſz. 554.
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Geräte der Flößer, „Wiedbokten, Bohrer, Floßkegel ſog. Bokkenhorn, 
Krempen, Waldbeil, Holzmaß, Stangen und Legel“. 

Zuſammengeſtellt und aufgenommen von J. Friedr. Bühler, Schiltach. 

und eine ſelbſtſüchtige Familien- und Verwandtſchaftspolitik trieben. 
Man ſagte, daß acht Schiffer die Holz- und Floßgerechtigkeit für ſich 
allein beanſpruchten. Tatſächlich ſchloſſen ſich denn auch die vermögen— 
deren Holzhändler zuſammen und verſuchten eine gemeinſame Handels— 
geſellſchaft zu gründen, in die nur ihnen genehme Leute hereinkommen 
ſollten. Dieſe Beſtrebungen waren an ſich natürlich, verſuchte man doch 

damit, die an alten ſtarren Zunftregeln klebende Zunftordnung um- 
gehen zu können. Anderſeits wuchs der Widerſtand gegen dieſe Sonder— 
beſtrebungen heftig an). Um dieſe andauernden Mißhelligkeiten zu be⸗ 
endigen, entband die würktembergiſche Regierung 1777 ihre Untertanen 

von dem Eide, den ſie auf die Floßordnung von 1766 geſchworen hatten, 

d. h. dieſelbe wurde praktiſch aufgehoben. Die Schifferſchaft löſte ſich 
dann auch 1785 auf'). 

Wie die Schifferſchaft der Stadt ſich ſelbſt zu der Flößerei ſtellte, 
zeigte ſehr deutlich ein Brief, den der Oberamtmann und Kammerherr 

von Biedenfeld zu Hornberg am 30. Mai 1785 an ſeinen Herzog Karl 
von Württemberg ſchrieb'). Es heißt darin: „das Langholz-Flözen auf 

) Barth, L., S. 82. 
) Spez. Akt. Faſz. 82. 
) Spez. Akk. Faſz. 87. 

Die Orttenau. 12 
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der Kinzig war unſtrittig von jeher ein ſolch freyes Gewerb in dem 
Städtlen Schiltach, daß ein jeder Bürger allda ohneingeſchränkt und 
nach freyem Willen ſich demſelben unterziehen dörfte. Anno 1766 hin— 

gegen gefiel es Euer Herzogl. Durchlaucht gnädigſt um beſſerer Ordnung 
willen und zu Beförderung des Floz-Commercii, mithin blos in der 
wahrhaft landesväkterlichen Abſicht, den Nahrungsſtand der Untertanen, 

auf welche der Vortheil von dieſem Gewerb redundiert, dadurch möglich— 
ſter maßen zu verbeſſern, die Anzahl der Schiffern auf 12 Köpfe in 

Schiltach, gleich wie auf 2 in Schiltacher Lehengericht, wozu durch nach— 

herig gnädigſte Verordnung noch der 3. gekommen iſt, und auf 6 in dem 
Alpirsbacher Cloſter-Oberamt einzuſchränken, aus dieſem vorher nicht 
zünftig geweſenem Gewerb ein zünftiges zu machen und ſelbiges mit 

einer beſonderen gedruckten Zunftordnung zu verſehen. Dem ungeachtet 
geriethe nachher dieſes betrachtliche Commercium wegen allerhand zwi— 

ſchen dem württembergiſch und fürſtenbergiſch Schifferthum, auch denen 
dieſeitigen Schiffern ſelbſten entſtandenen Irrungen und Uneinigkeiten 
in neue Unordnungen, ſo daß das gemeinſchaftliche Kinzinger Schiffer 
und Flozgericht ſeit 10 Jahren nicht mehr abgehalten wurde.“ 

Am 22. WMärz 1785 brachte es dann das Oberforſtamt Freudenſtadt 
und Oberamt Hornberg noch einmal dahin, „daß die zu Schiltach wohn— 
haften Kinzinger Schifferthums-Verwandten zur Probe auf ein Jahr 

lang neu in eine Kompagnie zuſammentraten“. Doch auch dieſe ging 

auseinander, und der alte Zuſtand, daß jeder flößen konnte, griff wie— 
der um ſich. 

Um die Jahrhundertwende kam dann wieder ein genoſſenſchaftlicher 
Zuſammenſchluß zuſtande. Die Satzungen blieben im großen und ganzen 
die alten. Jeder eingetragene Schiffer hatte der Genoſſenſchaft eine Ein— 
lage von 300 Gulden zu leiſten, mit welcher Summe er derſelben haftete. 

Die napoleoniſchen Kriege brachten dann auf der Kinzig die Flößerei 
wieder zum Erliegen. Wohl waren durch die Bildung des Landes Baden 
für die Zollabfertigung der Flöße einfachere Verhältniſſe eingetretken. Im 
Jahre 1803 kamen die Herrſchaft Hanau-Lichtenberg, die Freien Reichs⸗ 
ſtädte Offenburg, Gengenbach und Zell a. H. ſamt dem Reichstal Harmers- 
bach an das Land Baden. 1805 folgte die Ortenau, 1806 die Herrſchaft 

Fürſtenberg und Triberg, 1810 das württembergiſche Oberamt Hornberg 

mit Schiltach; Alpirsbach mit dem Ellenbogental und die Reinerzau 

verblieben auch weiterhin bei Württemberg. 1815 fiel dann Kehl end— 

gültig an Baden, und damit war für die Flößerei ein einheitlicher Wirt⸗ 

ſchaftsweg auf der Kinzig geſchaffen. Trotzdem kam die Flößerei 
während der Kriegsjahre nicht vorwärts. Im Jahre 1814 wird berichtet, 

daß ſich die in Schiltach beſtehende Schiffer-Kompagnie vor mehreren



3. Tafel. 

N NυνEHNπσνο G 
AYοεσο E b NNᷓD 
NIA V MAch FN H 

IX̃ rXXιr̃ 
NNIÆ Y K 
NtCA A N 

IHHHNEEN pN 
Aees Ce 

1 

(Die Namen der Schiffer und Waldbauern, welche 

eigene Holzzeichen führten, ſind Seite 208 ff. aufgeführt.) 

181



182² 

Jahren aufgelöſt hatte und daß jedes Witglied an ſeiner Einlage 
150 Gulden verlor. Seit 1810 hatten keine Schiffergerichte mehr ſtatt⸗ 
gefunden)). 

Im Jahre 1813 hatte Schiltach wieder eine neue Schiffer— 
ordnung erhalten, die aber von der von 1766 nicht viel abwich. So 

konnte ſie keinen neuen Schwung in die Flößerei bringen. Am 
4J. Juni 1814 wurde berichtet, daß in Schiltach noch 14 Schiffer, im 

Württembergiſchen (Alpirsbach) noch ſechs beſtehen, die aber keine Ge— 
ſellſchaft mehr bilden, ſondern jeder auf eigenes Riſiko für ſich flöße. 
Von den Schiltacher Schiffern wurden namentlich genannt: Philipp 
Jakob Dorner, Obmann; Johann Georg Trautwein; Jakob Decker; 
Johann Georg Arnold; Johann Chriſtian Armbruſter; Johann Lukas 
Schillinger. Die ganze Schiltacher Schifferſchaft ſei verwandt und wehre 
ſich hartnäckig, ein neues, fremdes Mitglied aufzunehmen, heißt es 1815. 

Im Jahre 1818 werden zwölf Schiffer gemeldet. Zu den vorigen 
kamen noch: Daniel Beutelsbacher; Joh. Ludwig Trautwein; Andreas 
Trautwein; Ludwig Dorner; Joh. Georg Bühler; Jakob Friedrich Traut— 

wein; Chriſtian Trautwein. In Händen des alten Schiltacher Geſchlechts 
der Trautwein lag damals die Hälfte der geſamten Flößerei. 

In den Jahren 1806 bis 1810 hatte der Waſſerzoller N. Krempp in 

Wolfach eine „Tabell über die Waßerzoll Tariff der Wolfacher Comp., 
über das Holz Modell und Conceßions Geld Bezug, auch Holzzeichen 
der Schiffer und Waldbauren“ zuſammengeſtellt'). Das Büchlein zer— 
fällt in zwei Teile. Im erſten Teil ſind die damals gebräuchlichen Holz— 

maße und Holzbezeichnungen ſowie die für die Floßhölzer erhobenen 
Zollſätze aufgezeichnet. In den nachſtehenden drei Tabellen ſind die dor— 
tigen Einzelangaben überſichtlich zuſammengefaßt. Der zweite Teil ent— 
hält die Holzzeichen der Schiffer und Waldbauern, mit welchen dieſelben 
ihr zur Verflößung kommendes Langholz zeichneten, ſo daß man auch 
innerhalb eines Floßes oder auf den Spanſtätten und Lagerplätzen den 
Eigentümer jedes Stammes an dem betreffenden Holzzeichen feſtſtellen 

konnte. Es ſind insgeſamt 348 Holzzeichen angeführt, nach Gemeinden 
geordnet, die ſelbſt oder ihre Bürger und Waldbauern der Kinzigflößerei 
oblagen oder derſelben ihr Holz lieferten. Dieſe Holz- bzw. Hofzeichen 

ſind auf den beigefügten drei Tafeln wiedergegeben. Wanche dieſer 

Zeichen haben bis heute Abänderungen erfahren, manche Höfe haben 
mit dem Beſitzer auch ihr Hofzeichen gewechſelt, doch iſt dies nicht die 
Norm, vielmehr ſind im großen und ganzen die Hofzeichen heute noch 
  

) Spez. Akt. Faſz. 38. 
) Das Büächlein befindet ſich in Beſitz von Herrn Auguſt Trautwein, Holzgroß— 

handlung, Wolfach.
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dieſelben, wie um das Jahr 1810˙). An Hand der Tafeln laſſen ſich für 
Gemeinden, in denen die Hofzeichen in Vergeſſenheit geraten ſind, für 

die einzelnen Höfe die ihnen zukommenden Hofzeichen wieder beſtimmen. 
Dieſer von Waſſerzoller Krempp zuſammengeſtellte Tarif galt für 

die ganze Kinzig, alſo auch für die Schifferſchaft Schiltach. Das Holz— 
Wodell aus demſelben ergab folgende kabellariſche Zuſammenſtellung: 

Holz-Modell- und Stückzahlberechnungstabelle 
nach dem Rezeß. Tannenholz, Fichtenholz. 
  

  

  

  

              

23 22 
Bolzgattung und Beheichnung 2 85255 S5 8288 Bemerkungen 

S8 Sss 886 335 355 
Gemein Holz hat 15 Stammen 
Zweiling oder Läufer 3 18—20 5—7 15 7 9/)/Jis Stammen 
30 er Geſtör. 18—20 5—7 15 1 

5—7 15 2 30 1½ Sich. 
50 er „ 5—7 15 3 332 29 Stch 
60 er „ e 5—7 15 4 60 
70er „ 5⁵ 5—7 15 5 75 
8o er „ 5—7 15 6 90 

90 er „ 5—7 15 7 105 
100 er „ 5—7 15 8 12⁰ 

Gefrömkes 9 
hat 11 Stammen 

40 er Geſtörrn.40 9—11 11 4 44 
50er „ 50 9—11 11 5 5⁵ 
60 er „ 60 9—11 11 6 66 

100 er „ n 9—11 11 10 110 
45er „ e 45 9—11 11 5 5⁵ 
55 er „ eess 9—11 5 2 77 
85 er 8⁵ 9—11 11 10 110 

Der 2 Stück Boilen. S 20 9-10 15 2 30 
Der 3 „ „. 3 38 2⁵ 9-10 15 3 45 

„. 35 910 15 4 60 

Hollãänder Holz hat 11 — 8 
X Dichbalken Geſt...44 14-—16)/ 7 11 77 0 W 
Dickbalken „ 10%% „ 
Meßbalken Geſt. 82 13-16 76 11 77 ſtatt, im Waſſer 

„ „ 72 13—16 7 11 77 Joll mehr. 
10⁰ 1400 12—16 10 11 110 
62 Baum Geſtör 8 16 6 11 66 
10⁰0 „1100 16 10 11 110 

Gemeiner Säg o 14 
Latten Baljñlen 227 
Schießbalden 333 30 1 

B 7 9 e- Simel- oder Kugelholz⸗ * 3 20 1 10 815 77 

„ „ 25 2 30 f   
  

5) ſiehe: Mein Heimatland, 27. Jahrgang, Heft 1, 1940, S. 79 (Fautz).
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Ein Floß war urſprünglich eine Mengenbezeichnung. Es waren 
32 Stück ein Floß. Die Geſamtſtückzahl eines Floßes, alſo eines ein⸗ 
gebundenen Transportfloßes, erhielt man: Stückzahl der einzelnen Holz—⸗ 

gattung mal Anzahl der Stämme dieſer Art innerhalb eines Geſtöres 
bzw. eines Floßes. Dieſe Stückzahl wurde durch 32 (gleich ein Floß als 
Wengenbegriff) geteilt, wodurch man die Floßzahl erhiell. Blieb ein 

Reſt von 17 und mehr Stück übrig, ſo wurde derſelbe gleich einem Floß 
berechnet, betrug der Reſt unter 17 Stück, ſo wurde er bei der Zoll— 
berechnung nicht angerechnet. Der Gemeinzoll wurde in der für die 
Flößerei freigegebenen Zeit erhoben. Flößte jemand außerhalb derſelben 
Gwiſchen Martini und Georgi), ſo zahlte er den Gaſtzoll, der weſentlich 
höher war. 

  

  

Z3ollberechnung. 

ergeben Gemeinzoll Gaſtzoll 

Holzgattung Stückzahl Floz: beträgt bettägt 

45 fl. r. f. kr. 

Gemeinholz 32 1 2 7 6 
32 Stück ſind 1 Floz (Floß) 6⁴ 2 4½ 12 

96 3 6 18 
3²⁰0 10 22˙⁴ 1— 

3200 10⁰0 3 45 10 
32 000 100⁰ 37 30 10⁰ 

Schar-⸗Bort 16 1 4 8 
16 Hälblinge ſind 1 Schar 32 2 8 16 

48 3 12 24 

160 10 40 1 20 
1600 100 6 40 13 2⁰0 

Schiffbort 8 1 4 8 

werden doppelt wie Scharbort 16 2 8 16 
berechnet uſw.                   

Das Holländer holz durfte auch von Schiffern, die nicht der 
Schiltacher oder Wolfacher Schifferſchaft angehörten, verflößt werden. 
Sie zahlten für dieſes ihnen von der Herrſchaft verliehene Sonderrecht 
das ſogenannte Konzeſſionsgeld. Dadurch kamen viele fremde Schiffer 
auf die Kinzig, worüber ſich die einheimiſchen ſtets beſchwerken und 
darin einen Eingriff in ihre Privilegien ſahen.



Das Konzeſſionsgeld berechnete ſich folgendermaßen: 
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Konzeſſionsgeld. 

WiIPeif 11805 Konzeſſionsgeld 
8 Länge urchmeſſer am kl. Ende Holzgattung 10 Schub Iu 35l je Stamm 

fl. kr. 

Holländer Holz 
Gger Büiffßnß. 62 16 ½L 45 
72 er, 80 er, 90 er, 100 er Baum 72- 100 16 7½ 1 30 
Meßbalken aller Gattungen. 62—100 12-16 45 
Wleibeleg 44 16 ½ 20 

44 14—16 16 
Gemeiner Dickbalden 44 13 4 12 
Oet Be 20 
80 ſchuhiger gemein 80 2⁰0⁰ 
70 70 16 7½ 
60 „ 6⁰ 13 ⁰ 

Gefrömkes Holz 

80—90 ſchuhige TFannn 80—90 9—11 25 
unter dem Meß 2⁰ 

15 

Slreich Holz 
70 9 15 

e 70 9 20 
unter 9 Zoll iſt frei 

Sägkloß oder Trom 20 14 ½ 4 
unter 14/ 2 

Meßholz wurde wie das gefrömte 
Holz berechnet.             
  

Im Sommer 1822 hatten zwei verheerende Hochwaſſer, verurſacht 
durch Wolkenbrüche, alle Flöße auf der Kinzig auseinandergeriſſen, 
Brücken zerſtört und ſo der Flößerei beträchtlichen Schaden zugefügt. 
Aber in den folgenden Jahren blühte dieſelbe mächtig auf. Neue 
Handelsgeſellſchaften entſtanden. So meldeten ſich unter Firma Traut- 
wein und Konſorten im Jahre 1827 dem Bezirksamt an: Wilhelm Lud— 
wig Dorner; Daniel Störzer, Schreinermeiſter; Jakob Trautwein und 
Chriſtian Trautwein, Kronenwirt'). 

Die Schiltacher Schiffer waren ſo erſtarkt, daß ſie an größere Auf— 
gaben herantreten konnten. Der Ruf ihrer Flößer war ein ſehr guter. 
    

) Spezialia, 1846 ff.
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Als im Jahre 1829 die Wutach, Gauchach und der Steinabach als Floß— 
ſtraßen hergerichtet werden ſollten, übernahmen Schiltacher Unter— 
nehmer dieſe Arbeit. Es wurde die Schifferkompanie Wolber und 
Vaihinger gebildet, der u. a. Chriſtian Wilhelm Trautwein und Iſaak 

Wolber angehörten. Zunächſt flößte dieſe Geſellſchaft mit zwei Ge— 
ſpannen im Jahre 1830 noch auf der Kinzig, während ſie gleichzeitig 

oben auf dem Schwarzwald mit den Anſtößern an die fraglichen Flüſſe 

Verhandlungen führte, die aber langſam von ſtatten gingen. Bis Juli 

1830 war die Flößerei auf der Kinzig ſehr gut, das Handelsgeſchäft 
blühte, kam aber dann durch die franzöſiſche Revolution plötzlich ins 
Stocken. Jetzt verlegte man ſich eifriger auf die Vutachflößerei. 

Eine Reihe Floßweiher wurden gebaut, von Neuſtadt an war im Jahre 
1832 der Floßweg fertiggeſtellt. Die Geſellſchaft erwarb bei Neuſtadt 
große Waldungen, kaufte bei den Gemeinden und den fürſtlich fürſten— 
bergiſchen Verwaltungen große Holzmengen zu ſehr billigen Preiſen und 
baute bei Bandſchachen am Rhein bei Waldshut ein Sägewerk, wohin 

die Wutachflöße geführt wurden)). 
Auch der Floßweg auf der Steina war im Jahre 1832 fertiggeſtellt. 

Dort arbeitete Chriſtian Wilhelm Trautwein mit einem Flößergeſpann. 

Ihr Quartier war die Herrſchaftsbrauerei Rothaus, die Einbindeſtätte 

lag bei Sommerau etwa 1½ Stunden entfernt. Die Wutachflößer hatten 

ihr Standquartier im Badhof, und dort befanden ſich auch ihre Spanſtatt 

und ein Sammelweiher. 

Auf beiden Flüſſen hatte das Gewerbe ſehr unter dem Waſſer— 
mangel zu leiden, da das Waſſer in dem Jurakall vielfach verſickert. 

Wan legte daher große Sammelweiher an, ſo den Wellendinger Weiher, 
die Schwellweiher bei Ofterdingen und bei Grimmelshofen. Trotzdem die 
Geſellſchaft billiges und ſehr ſchönes Holz in Menge bekam, gedieh das 

Geſchäft nicht. Teilhaber, welche den Niedergang desſelben voraus— 

ſahen, traten aus, ſo 1835 die Gebr. Trautwein. Dafür wurde 1838 die 

Wolfacher Schifferſchaft in die Wutachgeſellſchaft aufgenommen, und 

man begann das Holz auf dem Rheine bis nach Kehl herab zu flößen. 
Unſtimmigkeiten unter den Teilhabern, verfehlte Spekulationen und un— 

ſaubere Geldgeſchäfte brachten jedoch einen raſchen Niedergang. 1839 

löſte ſich die Geſellſchaft auf. Im ſelben Jahre verflößten die Gebr. 

Trautwein für dieſelbe noch deren Holzvorrat in ſechs Flößen nach 
Bandſchachen. Damit war für die Schiltacher Schiffer die Wutach— 

flößerei erledigt'). 
    

) Chronik des Ad. Chr. Trautwein. 

) Chronik des Ad. Chr. Trautwein.
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Doch zurück zur Kinzigflößerei. Hier brachte das Jahr 1831 eine 
grundlegende Anderung, wodurch die Vorlage einer neuen Zunftordnung 
der Schiltacher Schifferſchaft von 1829 über den Haufen geworfen wurde. 
Die alten Schifferprivilegien der Städte Schiltach und Wolfach wurden 
aufgehoben. Die Waldbauern genoſſen fortan „hinſichtlich der Ver— 

flößung von Langholz, Sägwaren und Scheitholz auf der Kinzig die 
gleiche Berechtigung, wie die bisherigen Kinzigſchiffer der privilegierten 
Städte“. Sie hatten denſelben für Einrichtung und Herſtellung der Floß— 
ſtraße eine der Sache angemeſſene Entſchädigung zu leiſten). Es kamen 
die Jahre, in denen der Reichtum unſerer Waldbauern eine zuvor nie 
gekannte Höhe erreichte, denn draußen im Land brachten ſie ihre Flöße 

an ſchweres Geld. Darin lag für viele aber auch ſchon der Keim des 
Niederganges, und ſie und ihre Höfe ereilte das Schickſal, wie es Hans— 

jakob in ſeinen „Erzbauern“ und „Waldleute“ ſo meiſterhaft ſchilderte. 

Einen ſchweren Schlag für die Stadt Schiltach und indirekt auch für 
die Flößerſchaft bedeutete der Brand der Pfarrkirche (25. April 1833) 

und deren Wiederaufbau (1838 bis 1843), der die Stadt in über 
100 000 Gulden Schulden geſtürzt hatte, ſo daß dieſe ihre Waldungen 
öffentlich verſteigern wollte, was jedoch das Bezirksforſtamt Wolfach, 
trotz der bereits erſchienenen Anzeige in der Zeitung, nicht erlaubte⸗). 

Auch die Schiltacher Schifferzunft bat in einem Schreiben vom 27. Fe— 
bruar 1843 um beſondere Berückſichtigung, da die Stadt völlig verarmt 
ſei'). Offenbar trug man dem von behördlicher Seite Rechnung, jeden- 
falls erhob die Wolfacher Schifferſchaft dagegen Einſpruch mit der Be— 

gründung: „Sie hätte ſchon ſeit vielen Jahrhunderten die Floßprivilegien 

vor allen fürſtenbergiſchen Untertanen beſeſſen, die obere Kinzig ſei nicht 
an ſich, ſondern nur künſtlich mit großen Koſten floßbar gemacht').“ Die 
Unruhen der 48er und 49er Jahre kündeten ſich an. Die Wolfacher 

Schiffergeſellſchaft brach mit 34 Millionen Verluſt zuſammen (Aktiva 
Willionen, Paſſiva 11½ Willionen)). 

Intereſſant iſt, daß die Schiltacher Schiffer infolge des ſchlechten 

Geſchäftsganges nicht von ihrem Gewerbe abließen, ſondern ſich aus— 

wärts nach Arbeit umſahen. So kaufte die Firma Gebr. Trautwein, 

der Chriſtian Wilhelm Trautwein und ſeine beiden Söhne Adolf 

Chriſtoph und Wilhelm angehörten, am Bodenſee das gräflich Bodman— 

ſche Holz auf, band es im Überlinger See zu Flößen ein und ließ 
dieſe durch Dampfſchiffe nach Konſtanz ſchleppen. Von dort wurde dann 

) Diſch, Fr., S. 144. 
) Spez. Akk. Faſz. 67 und „Karlsruher Zeitung“, Nr. 47 vom 25. Februar 1852. 
) Spez. Akt. Faſz. 38. 
) Diſch, Fr., S. 144, und Barth, L., S. 99.
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bis Schaffhauſen geflößt, wo die Flöße zerlegt wurden, um auf dem 
Landweg bis unterhalb des Rheinfalls transportiert zu werden. Dann 
wurde das Holz wieder eingebunden, und die Fahrt ging auf dem Rheine 
bis Kehl hinab weiter. Daß bei dieſem Geſchäft kein großer Gewinn 
herauskam, war nur zu verſtändlich, aber die Flößer hatten doch ihre 

liebgewordene Arbeit'). 

Auch die Schiltacher Zunft ſtand auf ſchwachen Füßen. Sie ſetzte 

ſich 1853 aus acht Schiltacher, einem Alpirsbacher Schiffer zuſammen, 

von Lehengericht war niemand mehr dabei, jeder flößte für ſich ſelbſt, ſo 
lang dies eben ging. Wie ſehr damals die Schiltacher Zunft von der 
Initiative weniger oder gar eines Mannes abhängig war, zeigt folgen- 
des Beiſpiel'). Vor und während der Revolutionsjahre 1848/49 war 
Iſaak Jakob Trautwein Bürgermeiſter und ein eifriger Förderer der 
revolutionären Beſtrebungen, aber auch ein tüchtiger Floßherr. Nach 
der Niederwerfung des Aufſtandes ging er wie viele andere flüchtig und 
wurde am 25. Mai 1850 von der badiſchen Regierung des Staatsbürger— 
rechtes verluſtig erklärt und zu einem Jahr acht Monaten Gefängnis in 
Abweſenheit verurteilt. Trautwein ſtellte ſich nun ſelbſt und verbüßte 

ſeine Strafe vom November 1851 bis Mai 1852 in einer Strafanſtalt. 
In Schiltach ſetzte man alle Hoffnung auf Trautwein, er könnte das 
Floßgewerbe wieder hoch bringen. Die Geſuche der Stadt, Trautwein 
wieder die Staatsbürgerrechte zu geben, wurden abſchlägig beſchieden, 
dagegen durfte er in die Schifferzunft, weil dies die Regierung ſelbſt für 
nötig erachtete, aufgenommen werden (31. Oktober 1854). 
Das Recht, in Schiltach die Schifferſtellen zu beſetzen, ſtand damals 

dem Bezirksamt zu. So vergab am 1. April 1848 dasſelbe das durch 
den Tod des Altbärenwirts Johann Georg Trautwein freigewordene 

Schiltacher Kinzig-Schifferrecht an Jakob Bernhard Joos, dem Johann 
Ulrich Trautwein wurde gleichzeitig die Anwartſchaft auf das Schiffer— 
recht des Altengelwirts Iſaak Wolber, der dieſes Recht nicht mehr aus— 

übte, gegeben. Solche Beiſpiele laſſen ſich faſt für jedes Jahr anführen!)). 

Bei der Aufnahme in die Schifferſchaft mußte nachgewieſen werden 
und wurde der Gemeinderat darüber befragt, ob der Betreffende neben 

der kaufmänniſchen Bildung auch das Gewerbe eines Schiffers verſtehe, 

alſo insbeſondere das Einbinden von Flößen, das Anmähren und Führen 
eines ſolchen. Nötigenfalls hatte der Anwärter auf eine Schifferſtelle 
über ſeine Kenntniſſe eine Prüfung abzulegen“). 

Die 50er Jahre brachten wiederholt neue Floßordnungen. Sie kön— 

) Chronik des Ad. Chr. Trautwein. 
) Spez. Akk. Faſz. 38. 
) Spezialia, 1846 ff. 
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Das „Schwellwaſſer“ wurde geholl. 
Der „Gamper“ iſt ausgeſchwenkt und das „Fahrloch“ geöffnel. 

Zeichnung von W. Haſemann. 

nen als Verſuche angeſehen werden, den alten und überlebten Zunft— 
gedanken durch ſtete Neuauffriſchung lebensfähig zu erhalten, krotzdem 
die im Wirtſchaftsleben ſtehenden Schiffer ſchon lange ganz andere 
Wege in ihren Handelsgeſellſchaften gingen. Durch Erlaß des Wini— 
ſteriums des Innern vom 17. April 1852 mußte eine Kommiſſion zur Be⸗ 
arbeitung einer Floßordnung für die Kinzig gebildet werden, die auch 
am 10. Mai desſelben Jahres in Wolfach zuſammentrat. Schiltach hatte 
drei Vertreter geſchickt. Im Verordnungsblatt Nr. 2 erſchien dann die 
neue Kinzigfloßordnung vom 17. Januar 1853 und wurde 
an alle Flößer, Privatintereſſenten und Waldeigenkümer bekanntge— 
geben. Nach Schiltach kamen zehn Stück dieſer gedruckten Ordnung. 
In Wolfach beſtand um jene Zeit keine Schifferſchaft mehr, und in 
Schiltach hielten ſich die Flößer durchaus nicht an die neue Floß— 

ordnung'). So mußte ſchon 1856 wieder ein Entwurf über neue Schiffer— 
ſtatuten beraten werden, zu deren Begutachtung in Schiltach auf An- 
ordnung ein Ausſchuß, beſtehend aus Chriſtoph Trautwein, Johann 

Trautwein, Jakob Trautwein, Chriſtian Joos und Konrad Koch, zu— 

ſammentrat. 

Als im Jahre 1862 durch das Gewerbegeſetz die alten Zunftordnun— 
gen aufgehoben und die Gewerbefreiheit eingeführt wurde, waren die 

) Generalia, 1835 ff.
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Schifferſchaften davon noch nicht direkt betroffen. Erſt die Einführung 
der „Übereinkunft zwiſchen Baden und Württemberg, den Holzhandel 
und das Floßweſen auf der Kinzig betreffend“, als Geſetz, gegeben: 
Karlsruhe, den 20. Februar 1867, bereitete dem alten in den Schiffer⸗ 
ſchaften noch ſchlummernden Zunftgedanken ein Ende)). 

Im April 1867 wurde die Schiltacher Schifferſchaft 
aufgelöſt. Der Schifferſchaftsvorſtand Ulrich Trautwein führte da⸗ 
mals dem Bezirksamt die in der Schifferſchaft noch vereinigten Leute 
an. Es waren dies: Ulrich Trautwein, Chriſtian Trautwein, Engelwirt, 

Jakob Bernhard Joos, Johannes Wolber, Chriſtian Koch, Kronenwirt 
Trautwein, Johann Trautwein, Chriſtoph Trautwein, Robert Vayhinger, 
alle von Schiltach. Von Lehengericht gehörte niemand mehr der Schil— 

tacher Schifferſchaft an, von Alpirsbach Ludwig Trick, faktiſch M. Rink, 
Marta Heinzelmann und Johann Wutſchler von Buchenberg)). 

Aus demſelben Jahre liegt ein „Entwurf einer neuen Kinzigfloß- 
ordnung“ vor, der für die Technik und Einrichtung der Kinzigflößerei 
ſo intereſſant iſt, daß er hier wörtlich wiedergegeben ſei). 

„Enkwurf einer neuen Kinzigfloßordnung. 

(Die eingeklammerten Zahlen neben den Paragraphenziffern deuten die Paragraphen 
der alten Floßordnung an.) 

An die Stelle der Kinzigfloßordnung vom 17. Januar 1853 und 
ihrer Nachträge treten vom 1. März 1867 an folgende Beſtimmungen: 

§ 1. Es 1—5) Die Flößerei auf der Kinzig iſt, unter Beobachtung der nach⸗ 
ſtehenden Vorſchriften, jedermann geſtatket. Die hinſichtlich der Kinzigflößerei be⸗ 
ſtehenden Privilegien, Zunft- und Stapelrechte, ſowie die Flößereiabgaben an den 
Staat ſind aufgehoben. Die Mitglieder der ſeitherigen Schifferſchaften und Flößer⸗ 
geſpannſchaften, welche in gewerblichen Genoſſenſchaften vereinigt bleiben wollen, unker⸗ 
ſtehen den Vorſchriften der Artikel 24 Abſatz 2 und Artikel 27 des Gewerbegeſetzes. 

§ 2. (§ 6) Die Floßſtraße beſteht überall aus dem Flußbett ſelbſt. Dazu kommt: 
a) bei Schenkenzell der dortige Weiher; b) bei Wolfach der Zuleitungsgraben zum 
Sägekanal, Herlinsbach genannt; c) bei Haslach ebenfalls der Zuleitungsgraben zum 
Gewerbskanal. Bei Gengenbach aber bildet der Mühlbach und der aus dieſem in das 
Flußbett führende Floßkanal und von der Ortenberger Schleuße bis unterhalb Offen⸗ 
burg der Gewerbskanal, ſ. g. Mühlbach, die Floßſtraße. 

§ 3. G 9 Die Flößerei darf nicht vor dem 1. März begonnen und muß am 
30. November geſchloſſen werden. 

§ 4. G 10) Vor dem Anfangstermin der Flößerei iſt weder geſtattet, Flöße aus 
den Seitenbächen in die Kinzig zu bringen, noch Holz in die Einbindeſtätten der Kinzig 
einzulegen. Nach dem Schlußtermine dürfen nur ſolche Flöße auf dem Fluße weiter 
geſchafft werden, welche zuvor ſchon vollſtändig gerüſtet waren und nur durch un⸗ 

) „Großherz. Bad. Regierungsblatt“, Nr. XVII, 1867, S. 111 bis 113. 
) Spezialia, 1846 ff. 
) Generalia, 1835 ff.
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günſtigen Waſſerſtand oder andere nicht voraus zu ſehende Umſtände an der Fahrt 
gehindert wurden. In einem ſolchen Falle kann dasjenige Amt, in deſſen Bezirk der 
Floß liegt, mit Zuſtimmung der Waſſer- und Straßenbauinſpection die Weiterführung 
desſelben bis Kehl geſtatten. 

§ 5. G 11) Vor Tagesanbruch und nach Eintritt der Nacht darf nicht ge— 
flößt werden. 

§ 6. 6 12) Ständige Einbindeſtätten für die Zurüſtung der Flöße ſind: im Amks⸗ 
bezirk Wolfach: der Schenkenzeller Weiher; der Scheidewaag, das Harzwägle, der 
Kirchenweiher, der Leiberwaag; der Brückenwaagteich, der Herlinsbachteich, Spitzteich, 
am Ausfluß des Kirnbächleins; vor Sulzbächle, vor Erdlinsbach, bei der Ausmündung 
der Gutach und auf dem Felde des Konrad Staiger am rechten Kinzigufer beim Thurm; 
im Amtsbezirk Gengenbach: bei der Ausmündung der Erlenbach (:vereinigte 
Harmersbach und Nordrach ). Werden weitere Einbindeſtätten nothwendig, ſo ſind 
ſolche nach Vernehmung der betheiligten Gutsbeſitzer, der Forſtbehörde und der Waſſer⸗ 
und Straßenbauinſpektion durch das bezügliche Amt zu beſtimmen. An einem anderen 
Platze, als an den obengenannten und etwa noch genehmigt werdenden Einbindeſtätten 
einen Floß zu bauen, iſt unterſagt. 

§ 7. G 13) Wird ein Floß aus aufgepoltertem Holz eingebunden, ſo darf mit 
dem Einwerfen in das Waſſer nicht begonnen werden, bevor alles Holz, das zu dem 
Floß verwendet werden ſoll, auf dem Polterplatz ſich befindet. Wird ein aus einem 
Grundbach angekommener Floß umgebaut, oder werden die Hölzer aus 2 oder mehreren 
kleineren Flößen vereinigt, ſo muß mit der Arbeit ſogleich nach der Ankunft des 
Holzes auf der Einbindeſtätte begonnen werden. 

§ 8. GS 14) Die Rüſtung der Flöße in den Einbindeſtätten muß ſo raſch als 
möglich gefördert und mit der entſprechenden Mannſchaft betrieben werden. Iſt ein 
Floß fertig, ſo muß er, ſobald es der Waſſerſtand geſtattet, forkgeſchafft werden. 

§ 9. G 15) Die Durchfahrt durch die Einbindeſtätten muß wo möglich immer 
offen gehalten werden. Zuwiderhandelnde haben, nebſt der Strafe, zu gewärtigen, daß 
die zur Oeffnung der Durchfahrt nöthigen Maßregeln auf ihre Koſten getroffen wer— 
den (Polizeiſtrafgeſetzbuch §S 20). 

§ 10. G 16) Sammeln ſich auf dem Herlinsbachteich bei Wolfach ſo viele Flöße 
an, daß die Zurüſtung oder die Durchfahrt erſchwert wird, ſo iſt der Führer des vor⸗
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derſten Floßes, auch wenn ſolcher noch nicht vollſtändig eingebunden iſt, gehalten, ihn 
fortzuführen und in dem Spitzteich vollends einzubinden. Iſt die Durchfahrt durch den 
Herlinsbachteich zur Zeit der Ankunft eines vollſtändig gerüſteten Floßes völlig ge⸗ 
ſperrt, ſo kann dem Führer desſelben nicht verwehrt werden, durch den Gieſenteich 
zu fahren, wenn er den Inhabern der Sägekanäle die geordnete Entſchädigung (ſiehe 
Anlage) leiſtet und die Verbindlichkeit übernimmt, nach Abgang des Floßes und des 
Weiherwaſſers die Stellfalle wieder ſchließen zu laſſen. 

§ 11. 17) Die Breite der Flöße, welche auf der Flußſtrecke zwiſchen dem 
Schenkenzeller Weier und Schiltach geführt werden, darf 18 Fuß nicht überſchreiten. 
Von Schiltach an abwärts dürfen die Flöße eine Breite von 20 Fuß haben, 
dieſes Maß aber, wobei die durch das Wiedengebinde und durch das Fahren der 
Flöße im geſtreckten Zuſtand entſtehenden Räume zwiſchen den Balken mit einge— 
rechnet werden, darf auf dem ganzen Fluße bis Kehl nicht überſchritten werden. Die 
Länge eines Floßes darf auf der Strecke Schenkenzeller Weiher bis Schiltach 1600 Fuß, 
von da abwärts 2000 Fuß nicht überſteigen. 

§ 12. (§S 18) Jeder Floß muß vom Schenkenzeller Weiher an bis Schiltach 
wenigſtens mit einer Sperre und 5 Mann, und wenn ſeine Länge 1200 Fuß über⸗ 
ſteigt, wenigſtens mit 2 Sperren und 8 Mann verſehen ſein. Von den Einbindeſtätten 
bei Schiltach, beziehungsweiſe Wolfach an bis Willſtett muß ein Floß von 1600 bis 
2000 Fuß Länge mit mindeſtens 3 Sperren und 12 Mann, einer von 800 bis 1600 Fuß 
mit mindeſtens 2 Sperten und 8 Mann und einer unter 800 Fuß mit mindeſtens 
1 Sperre und 5 Mann ausgerüſtet ſein. Ohne Sperre und mit geringerer 
Wannſchaft dürfen nur einzelne Geſtöre von einer Einbindeſtätte zur anderen ver— 

flößt werden. 

§ 13. G 19) Auf der in vorſtehenden Paragraphen genannten Flußſtrecke muß 
der Unternehmer, der den Floß führt, während der Fahrt ununterbrochen entweder 
ſelbſt auf dem Floß anweſend ſein, oder er muß zur Stellvertretung einen Floßführer 
( Obmann ) beſtellen, der unter ſeiner Verantwortlichkeit handelt. Der Eine wie der 
Andere wird übrigens bei Zählung der vorgeſchriebenen Mannſchaft mit eingerechnet. 

§S 14. G 20) Unterhalb des Willſtetter Wehres genügen für einen Floß ge— 
meines oder gefrömtes Holz unter 30 Geſtören 4 Mann, von 30 bis 35 Geſtören 
5 Wann, von 36 und mehr Geſtören, ſowie für einen Holländer Floß 6 Wann, ein⸗ 
ſchließlich des Obmanns, der auf keinem Floß fehlen darf. 

§ 15. (§ 33 Abſ. 6) Auf jedem Floß iſt ein auch für eintretende Nothfälle aus- 
reichender Vorrath von Wieden und Stangen mitzuführen. 

§ 16. (&S 22) Auf jedem Stamme eines Floßes muß das Zeichen des Eigen— 
thümers in üblicher Weiſe eingeſchlagen ſein. 

§ 17. G 23) Die Errichtung von Fachen aus Reißholz und ſonſtige Arbeiten 
irgend welcher Art im Flußbett dürfen nur mit Zuſtimmung und unter Anleitung der 
Flußbaubehörde vorgenommen werden. 

§ 18. G 24) Wer Schwell- oder Weiherwaſſer auf ſeine Koſten bezieht, iſt allein 
befugt, es zu benutzen. Jedoch ſoll, wenn zu Wolfach im daſigen Teiche ein Floß zur 
Abfahrt bereit liegt, dem Führer desſelben unbenommen ſein, ſich des Vorwaſſers 
eines von Schiltach kommenden Floßes zu bedienen und dem letzteren vorzufahren. 
Außerdem darf nur mit Zuſtimmung deſſen, der das Schwellwaſſer bezahlt, ein anderer 
Floßführer das Vor- oder Nachwaſſer benutzen, um einen Floß mit abgehen zu laſſen. 
Wehr als zwei Flöße dürfen mit einem Schwellwaſſer in keinem Falle befördert 
werden. 

§ 19. G 25) Will ein Floßführer in waſſerarmer Zeit ſich des Vorſpanns von 
Zugthieren bedienen, um einen Floß fort zu ſchaffen, ſo hat er hievon der Flußbau— 
behörde Anzeige zu machen und ſich deren Anordnungen zu unterziehen.
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§ 20. 6 26) Das Vorfahren vor einem im Gange befindlichen Floß iſt nur ge— 
ſtattet, wenn der vordere erheblich ſtärkeres Holz hat, als der nachfolgende und ſich 
eine paſſende Stelle findet, an welcher der letztere, ohne Schaden zu verüben, vorüber 
gelangen kann. In einem ſolchen Falle darf das Vorfahren nicht verhindert oder 
erſchwert werden. 

§ 21. 6 27) Die Flößer ſind verpflichtet, das Anſtreifen der Flöße an Faſchina⸗ 
ten oder Streichbauten, die zum Schutze des Ufers eingelegk ſind, abzuwenden. 

§ 22. (§S 28) Zu ſtändigen Anlandeſtätten werden folgende Plätze beſtimmk: 
im Amtsbezirk Wolfach: an der Heiligenwieſe beim Hohenſtein, vor Eulersbach zu— 
nächſt der dortigen Sägmühle, hinter Hagenbuch oberhalb des Kirnbächleins und der 
ſ. g. ſchwarze Pfuhl auf dem rechten Kinzigufer oberhalb des Martinshofes; im Amts- 
bezirkk Gengenbach: zunächſt unterhalb der Biberacher Brücke und zwiſchen 
Schwaibach und Gengenbach; im Amtsbezirk Offenburg: in dem Offenburger Ge— 
werbskanal unterhalb des letzten Werkes; im Amtsbezirk Kork: zunächſt oberhalb 
des Willſtetter Wehres und unterhalb desſelben am ſ. g. Schiffermättle. An dieſen 
Plätzen dürfen die Flöße jeder Zeit anlanden, um ausgebeſſert zu werden, um zu 
übernachten, um ein Schwellwaſſer oder ſonſt zum Flößen tauglichen Waſſerſtand ab⸗ 
zuwarten. Ein längerer Aufenthalt, als zu dem einen oder andern dieſer Zwecke er— 
forderlich, iſt nicht geſtattet. 

§ 23. (S 20) Eine weitere Anlandeſtätte bildet der Platz zunächſt oberhalb der 
Ortenberger Schleuße. Hier dürfen aber die Flöße nur ſo lange landen, bis die 
Schleuße gezogen iſt und die Einfahrt in den Kanal geſchehen kann. 

§ 24. (§ 30) Werden in der Folge andere ſtändige Anlandeplätze erforderlich, 
ſo wird ſie das betreffende Bezirksamt nach Einvernahme der Waſſer- und Straßen⸗ 
baubehörde und der betheiligten Grundbeſitzer beſtimmen. 

§ 25. 6 34) Auf der MWarnktſtätte bei Kehl dürfen die Flöße nur ſolange auf⸗ 
geſtellt bleiben, bis ſie verkauft ſind. Sie ſind der Reihenfolge nach, wie ſie ankom⸗ 
men, anzulegen, wobei darauf Bedacht zunehmen iſt, daß die Durchfahrt offen bleibt, 
um die verkauften Flöße jederzeit den Fluß hinunter ſchaffen zu können. Zuwider⸗ 
handelnde haben, nebſt der Strafe, die Ausführung der erforderlichen Maßregeln auf 
ihre Koſten zu gewärtigen. 

§ 26. S 31) Die Floßunternehmer und ihre Mannſchaften haben die Obliegen- 
heit, für ſichere Anmährung der Flöße an den Einbinde- und Anlandeſtätten Sorge 
zu kragen. 

§ 27. G 32) Bevor ein Floß vollſtändig angemährt iſt, darf die Mannſchaft 
denſelben in keinem Falle verlaſſen. Bei herannahendem Hochwaſſer iſt auf die An- 
mährung doppelte Sorgfalt zu verwenden und bei jeder Einbinde- und Anlandeſtätte 
eine Wachmannſchaft zu beſtellen. 

§ 28. (§S 33) An andern, als den beſtimmten Anlandeplätzen, dürfen Flöße nur 
in Notfällen landen. Der Floßmannſchaft kann in einem ſolchen Falle nicht verwehrt 
werden, für die Dauer des Notſtandes am Ufer Mährpfoſten einzurammen, vorbehalt⸗ 
lich der Vergütung des dadurch entſtandenen Schadens. Die MWannſchaft darf ſich von 
einem ſolchen Floß, ſelbſt wenn er gut angemährt iſt, nie vollſtändig entfernen, ſon⸗ 
dern muß eine Wache von wenigſtens 3 Mann zurücklaſſen. Sobald der Nothſtand 
vorüber iſt, muß der Floß weiter geſchafft werden. 

§ 29. G 35) Die Plätze, auf welchen die Hölzer, ſei es behufs des Einbaues 
oder behufs der Überwinterung, aufgepoltert werden dürfen, beſtimmt die Waſſer- und 
Straßenbaubehörde. Sie ſind ſo zu wählen oder herzurichten, daß die Hölzer vom 
Hochwaſſer nicht fortgeſchwemmt werden können. 

§ 30. (§S 36) Bei jeder Einbinde- und Haltſtätte wird die Waſſer- und Straßen⸗ 
baubehörde einen Pegel ſchlagen laſſen und ſodann den höchſten natürlichen Waſſer⸗ 

Die Ortenau. 13
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ſtand beſtimmen, bei welchem es noch geſtattet iſt, mit einem Floße von dieſen Plätzen 
abzufahren oder an denſelben vorüber zu fahren. 

§ 31. G 38) Die Ausführung ſolcher Arbeiten an Gewerbsbauten, welche eine 
Einſtellung der Flößerei bedingen, hat möglichſt gleichzeitig an der ganzen Flußſtrecke 
zu geſchehen. Die Bezirksämter werden daher die deßfallſige Genehmigung nur in 
gegenſeitiger Übereinſtimmung und nach Einholung des Gutachtens der Waſſer- und 
Straßenbaubehörde ertheilen. 

§ 32. G 39) Erſcheint zum Vollzuge von Fluß- und Brückenbauten außerdem 
eine vorübergehende Einſtellung der Flößerei unumgänglich nothwendig, ſo wird die 
Waſſer- und Straßenbaubehörde den bezüglichen Bezirksämtern thunlichſt bald darüber 
Wittheilung machen, die ſodann die Flößereiberechtigten zeitig genug davon verſtän⸗ 
digen werden, um ihre Einrichtungen darnach treffen zu können. 

§ 33. G 37) Wird die Einſtellung der Flößerei aus anderen Gründen erforder⸗ 
lich, wie namentlich dann, wenn in waſſerarmer Zeit die Mahlmühlen oder andere 
Waſſerwerke oder die Wieſenkultur allzuſehr beeinträchtigt würden, ſo iſt hierüber die 
Entſchließung des Handelsminiſteriums einzuholen. 

§ 34. (§S 40) Nach Ablauf des Schlußtermins für die Flößerei müſſen die im 
Fluße liegenden Hölzer längſtens binnen 8 Tagen aus demſelben entfernt und auf die 
Polterplätze geſchafft werden. 

§ 35. (8 41) Die Flößer ſind befugt, bei Annäherung eines Floßes an die Wehr 
das Fahrloch zu öffnen und die Einlaßfalle zu dem Waſſerwerk oder Wäſſerungskanal 
zu ſchließen, als zur Fortſchaffung des Floßes nothwendig iſt. Das gleiche Recht ſteht 
ihnen zu bei Ankunft eines Schwell- oder Weiherwaſſers, das einem Floß nach⸗ 
geſendet wird, jedoch mit der Beſchränkung, daß die Einlaßfalle zu einem Werke nur 
ſo weit geſchloſſen werden darf, als es geſchehen kann, ohne daß dadurch der Betrieb 
des Werkes unkerbrochen wird. Den Werk- und Wieſenbeſitzern bleibt, ſoweit nicht 
für einzelne Oerklichkeiten beſondere Beſtimmungen getroffen ſind, überlaſſen, die 
Stellfalle wieder zu ziehen und das Fahrloch zu ſchließen, wenn der Floß mit dem 
Schwellwaſſer, auf welchem er geht, beziehungsweiſe das nachgeſendete Schnellwaſſer 
an dem Ausfluße des Kanals vorüber iſt. 

§ 36. G 45) Die Fahrlöcher für die Flöße von Schiltach an abwärts ſollen eine 
Breite von mindeſtens 20 Fuß haben. Wo dies zur Zeit nicht der Fall iſt, hat der 
Beſitzer des Waſſerwerks die Obliegenheit, bei Ausführung der nächſten Haupt— 
reparatur an dem Wehre das Fahrloch auf das angegebene Maas zu erweitern. 

§ 37. (§ 46) Bleibt ein vorſchriftsmäßig gebauter ausgerüſteter und nichtüber⸗ 
ladener Floß wegen Mangels an Waſſer in dem Floßloche eines Wehres liegen und 
läßt die Mannſchaft kein Wittel unverſucht, um ihn wieder flott zu machen, ſo kann 
der Waſſerwerksbeſitzer wegen Störung ſeines Werkbekriebes die Räumung des Floß⸗ 
loches mittelſt Auflöſung des Floßes nicht verlangen. Jedoch iſt die Mannſchaft ver⸗ 
pflichtet, während des Aufliegens des Floßes das Floßloch ſo viel als möglich zu 
ſchließen. Sind dagegen die Vorſchriften über den Bau, die Ausrüſtung und Be⸗ 
laſtung der Flöße nicht eingehalten worden, ſo muß die Mannſchaft ohne Verzug das 
Geſtör, welches im Floßloch liegt, oben und unten ablöſen und das Holz herausnehmen, 
damit das Floßloch wieder geſchloſſen werden kann. 

§ 38. G 47) Die Werksbeſitzer ſind verbunden, an ihren Wehren die Floß— 
löcher in gutem Stand zu erhalten. 

§ 39. & 48) Auf den Wehren und in einer Entfernung von 20 Fuß oberhalb 
derſelben darf nicht geſperrt werden. Auch iſt verboten, mit einem Floß ſtatt durch 
das Fahrloch über das Wehr ſelbſt zu fahren oder die Seitenbretter des Wehrbaues 
herauszuſtechen. 

§ 40. G 40) Die Zeit, innerhalb welcher Scheiter Holz verflößt werden darf,



  

Der „Vorpläh“. Zeichnung von W. Haſemann. 

wird jeweils durch die Großh. Waſſer- und Straſſenbauinſpektion Lahr im Einver⸗ 
ſtändniß mit der Königlich Württembergiſchen Floßbehörde beſtimmt. 

§ 41. G 50) Bei Einlegung des Scheiterholzes in den Fluß iſt die Zeit ſo 
wahrzunehmen, daß die ganze Maſſe nur einen Floß bildet. Auch ſind die Inhaber 
des Floßes verbunden, ſo raſch als möglich denſelben zu fördern und das Holz aus 
dem Fluſſe zu ſchaffen, damit die Langholzflößerei in kürzeſter Friſt wieder fortgeſetzt 
werden kann. 

§S 42. (88 16, 42—44, 51) Die Gebühren, welche an Privatperſonen und Genoſſen- 
ſchaften für Benützung der in ihrem Beſitze befindlichen Floßanſtalten zu entrichten 
ſind, desgleichen die Entſchädigungsbeträge, welche zufolge anerkannter Übung oder zu- 
folge rechtsgiltiger Entſcheidungen der zuſtändigen Behörden einzelnen Waſſerberech⸗ 
tigten zu kommen, werden beſonders bekannt gemacht. 

§ 43. Die obere Aufſicht über die Floßſtraße und den Betrieb der Flößerei 
führen die Waſſer- und Straſenbauinſpectionen Lahr und Offenburg, jede in ihrem 
Bezirk. Sie erhalten als Untergebene verpflichlete Floßaufſeher, deren Ausſagen vor 
den Staatsbehörden dieſelbe Glaubwürdigkeit zukömmt, wie dem Polizeiperſonale, und 
deren Obliegenheiten und Befugniße durch eine Dienſtinſtruction geregelt werden. Den 
von Aufſichts wegen ergehenden Anordnungen iſt Folge zu leiſten. 

§ 44. G 54) Beim Herannahen von Hochwaſſer ſind die Waſſer- und Straßen⸗ 
baubehörden befugt, an Ort und Stelle auch ohne Witwirkung der Polizeibehörden 
diejenigen Anordnungen zu treffen, die ſie zur Abwendung von Gefahr für not⸗ 
wendig halten. 

§ 45. (§S 55) Zuwiderhandlungen gegen obige Vorſchriften unkerliegen nebſt der 
Verpflichtung zum Schadenerſatz den Strafbeſtimmungen des Polizeiſtrafgeſetzbuches 8148. 

Carlsruheſ 

Großherzogliches Handelsminiſterium.“ 
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Wie oben ſchon angeführt, handelte es ſich hier nur um einen für 
die Flößereigeſchichte ſehr aufſchlußreichen Entwurf. Er diente als Vor⸗ 
lage für die „WMiniſterial-Erklärung“ vom 11. März 1867, die „Ueber— 
einkunft zwiſchen Baden und Württemberg, den 

Holzhandel und das Floßweſen auf der Kinzig be— 
treffend“). Die beiden Regierungen behielten ſich alle Rechte und 

Anordnungen über den Flößereibetrieb und die Unterhaltung der Floß— 
ſtraßen vor. „Der Wolfacher Hauptrezeß vom 22. Oktober 1764 und 
der Nachrezeß vom 8. März 1766, ſowie die denſelben nachfolgenden 
Verabredungen in Betreff des Holzhandels und der Flößerei auf der 
Kinzig ſind aufgehoben.“ Das war der Schlußſtrich unter die alten Schif— 
ferſchaftsprivilegien. Das Kinzigfloßweſen trat in ſeine letzte Phaſe ein. 

Im Jahre 1868, 31. Januar, erſchien ſeitens Württemberg dann die 

„Verfügung der Königl. Regierung des Schwarzwaldkreiſes, betreffend 
die Floßordnung für die Kinzig und ihre Grundbäche“). Sie lehnte ſich 
ganz an die Übereinkunft von 1867 an, gilt im allgemeinen für den 
Reinerzauerbach, Röthenbach und die Kinzig bis zum Schenkenzeller 

Weiher, welch erſtere man als Grundbäche der Kinzig bezeichnete. 

In Schiltach hatten die Schiffer ſchon lange den genoſſenſchaft— 
lichen Gedanken in die Tat umgeſetzt, was ſich insbeſondere in ihrer 

Unterſtützungskaſſe für Flößer zeigte. Am 12. Januar 
verſammelten ſich die Witglieder der Schifferſchaft zum Entwurf der 
Statuten dieſer gemeinnützigen Einrichtung). Es wurde beſtimmt: 

„§ 1. Alle bei der Flößerei beſchäftigten Flößer ohne Unterſchied, welche beim 
Flößen verunglücken oder krank werden, ſowie ſolche Flößer, die wegen Alter oder 
Gebrechlichkeit nicht mehr arbeiten können, ſind zu unkerſtützen. 

§ 2. Mitglieder ſind ſämtliche Flößer von Schiltach-Lehengericht. Fremde Flößer 
müſſen für die Zeit, in der ſie bei einem Schiffer arbeiten, auch verſichert werden. 

§ 3. Nach Ablieferung eines Floßes in Willſtätt iſt der Beitrag an die Unter⸗ 
ſtützungskaſſe zu zahlen für die verwendete Mannſchaft. 

§ 4. Von jedem Floße ſind 24 Kreuzer zu zahlen. Die Mitglieder zahlen von 
jedem Floß: die Stangenflößer 6 Kreuzer, der Sperrmann 9 Kreuzer, den Beitrag 
zahlt der Schiffer. 

§ 5. Das Eintrittsgeld beträgt 30 Kreuzer bis 2 Gulden. 

§ 6. Anſpruch auf Unterſtützung haben alle Schiltacher und Lehengerichter Flö— 
ßer, die während ihrer Floß- auch Heimfahrt verunglücken. Bei andern Arbeiten, 
3. B. Holzrieſen, Rüſten u. dgl. beſteht kein Anſpruch auf Unterſtützung. 

§ 7. Alle Flößer, die wegen Alter oder Unglück arbeitsunfähig werden, erhalten 
Unterſtützung, ebenſo die Witwen, wenn der Mann mit Tod beim Geſchäft verunglückt. 

) „Großherzoglich Badiſches Regierungsblatt“, Nr. XVII, Karlsruhe, Montag, 
den 29. April 1867. 

) Generalia, 1835 ff. 
) Spezialia, 1868 ff.
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§ 8. Der Verwaltungsrat beſtimmt die Höhe der Unterſtützung, die ſich nach dem 
Vermögensſtand und der Schwere des Unglücksfalles richtet. 

§ 9. Die Unterſtützung darf „ des Jahreseinkommens in den erſten 2 Jahren 
nicht überſteigen. 

§ 10. Hat ſich ein Grundſtock auf 500 Gulden angeſammelt, ſo kann der Ver— 
waltungsrat Unterſtützungen bis zur Höhe des Jahreseinkommens bewilligen. 

§ 11. Wer freiwillig austritt, hat keinen Anſpruch an das vorhandene Vermögen. 

§ 12. Der Verwaltungsrat beſteht aus dem jeweiligen Bürgermeiſter und 3 Schif—⸗ 
fern und 3 Flößern, die für je ein Jahr gewählt werden. 

§ 13. Der Rechner ſchließt jeden Monat ab und zahlt den Barüberſchuß an die 
Sparkaſſe Wolfach ein. 

§ 14. Dieſes Statut gilt 5 Jahre. Solange noch eine Geſpanſchaft beſteht, fällt 
bei Auflöſung des Vereins dieſer das ganze Vermögen zu. Löſt ſich der Verein ganz 
auf, ſo iſt alles bei der Gemeinde zu hinterlegen, und wenn nach Ablauf von 5 Jahren 
ſich kein neuer Verein bildet, ſo beſtimmt der Verwaltungsrat, was mit dem Ver— 
mögen geſchehen ſoll. 

§ 15. Die 5“ Wehrheit des Ausſchuſſes beſtimmt über Satzungsänderungen. Der 
Ausſchuß beſteht aus ſämtlichen Schiffern und je einem Flößer von jeder Geſpanſchaft. 

§ 16. Jedes Jahr iſt im Dezember der Rechner zu entlaſten. 

§ 17. Die Witglieder des Verwaltungsrates und Ausſchußes ſind 
kätig; der Rechner bekommt ein Fixum, er iſt gleichzeitig Schriftführer.“ 

Dieſer Unterſtützungskaſſe traten in Schiltach alle Schiffer und 
Flößer freiwillig bei. 1863 ſetzte ſich der Verwalkungsrat zuſammen aus: 
Bürgermeiſter Daniel Störzer; Schiffer: Johann Trautwein, Kronenwirt, 
Chriſtian Trautwein, Johannes Wolber; Flößer: Jakob Friedrich Koch, 
Gottlieb Schillinger und Johann Abraham Wolber. 

Durch dieſe Unterſtützungskaſſe erhielten wir auch einen Überblick 

über alle in Schiltach in der Flößerei beſchäftigten 
Perſonen, über ihre Zuſammenſetzung in ſieben Geſpanſchaften, 

d. h. ſelbſtändigen Flößereiunternehmungen. Es waren 1863 an Schif— 

fern und Flößern tätig: 
Georg, Ludwig und Matthias Arnold; Matthias Bühler, led.; 

Friedrich und Samuel Bumbis; Chriſtian und Chriſtoph Diekerle; 

Abraham und Chriſtian Fieſer; Iſaak Graf; Chriſtian und J. 

Friedrich Groſchupf; Abraham Haberer; Wilhelm Heinzel— 

mann; Abraham und Jakob Bernhard Joos; Jakob Friedrich, 
Konrad und Wilhelm Koch; Georg Maſt, led.; Philipp Maurer; 
Abraham, Chriſtian und Georg Nill; Georg Pfau; Gottlieb 
Schillinger; Chriſtian Staiger; Andreas, Chriſtian Friedrich, 
Chriſtian led., Chriſtian Wilhelm led., Chriſtoph, Friedrich, Georg, 

Georg alt, Georg jung, Jakob, Johannes, Konrad und Samuel 
Trautwein; Ludwig Wagner; Johannes, Philipp und Wilhelm 
Wöhrle; Johannes, Johann Abraham und Wilhelm Wolber;
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Iſaak Wößner, zuſammen alſo die ſtatt— 
liche Zahl von 49 Perſonen)). 

Es war vorauszuſehen, daß die Unter— 
ſtützungskaſſe unter den gefaßten Bedin- 
gungen nicht lange beſtehen konnte. Es 
fehlte ihr für die geſtellten Aufgaben ſtets 
an den nötigen Geldmitteln, zumal manche 
Schiffer mit ihren Zahlungen ſehr im Rück- 

ſtand waren. Deshalb ſchlug das Bezirks⸗ 
amt Wolfach 1868 vor, den Jahresbeitrag 
zu erhöhen, für Schiffer auf 5 Gulden, zahl— 

bar am 15. Auguſt, für Flößer 2½ Gul- 

den, zahlbar je hälftig am 15. Mai und 
15. September. 

An Stelle der Schifferſchaften trat 
nun 1868 die Kinzigflößereige— Der , Wieder“ Er ſtellt aus ſtar⸗ 

noſſenſchaft. Ihr Zweck war: „die ken Haſelruten die Floßwieden 
Wahrung und Förderung der Intereſſen her. 
des Holzhandels und der Flößerei auf der Aufn von J. Friedr. Vühler, Schiltach— 

Kinzig vom Schenkenzeller Weiher bis zur 

WMarnktſtätte in Kehl. Insbeſondere macht die Genoſſenſchaft ſich zur 

Aufgabe: 

a) ſoweit nötig, die Floßanſtalten zu Eigentum zu erwerben oder 
über deren Gebrauch mit den Eigentümern Verträge abzuſchließen und 

neues herzuſtellen; 

b) die Floßanſtalten und die Floßſtraße in gutem Stande zu erhalten; 

c) für die Feſtſtellung und Erhebung der Gebühren, welche für die 

Benützung von Floßanſtalten uſw. nötig ſind, zu ſorgen; 

d) für Reviſionen der Floßordnung nach Maßgabe des Bedürf— 

niſſes und für Beobachtung derſelben zu wirken.“ 
In die Genoſſenſchaft konnten aufgenommen werden die Fracht— 

flößer, Holzhändler im Flußgebiet der Kinzig und Waldbeſitzer mit mehr 
als 20 Morgen Hochwald. Auch Gemeinden, Stiftungen, dem Do— 

mänenärar, Standes- und Grundherrſchaften ſtand der Eintritt frei. 

Die vorhandenen Floßeinrichtungen wurden von der Kinzigflößerei— 

genoſſenſchaft in Pacht genommen. Dieſe hatten in Schiltach einen 
Wert von 13 360 Gulden und wurden für jährlich 1175 Gulden ge— 
pachtet'). Ihren Sitz hatte die Genoſſenſchaft in Wolfach. 

  
) Barth, L., S. 106 und 107.
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Indeſſen blieb der Flößerei auch unter dieſer neuen Organiſation 
der erhoffte Auftrieb verſagt. Wohl erreichten in den 70er Jahren durch 
gute Holzpreiſe die Schiffer anfangs noch einen gewinnreichen Umſaß, 
doch war die Blütezeit von kurzer Dauer. Eine neue Zeit kündete ſich 
auch im Kinzigtal an. Sie brachte die gute Landſtraße und die Eiſen— 
bahn mit ins Tal, welche die Flößerei bald für immer verdrängten. 

Bürgermeiſter Chriſtoph Trautwein ſchilderte am 27. Juli 1871 in 
einem Brief an ſeinen Sohn, der in Wien ſich aufhielt, die Verhältniſſe 

folgendermaßen: „Was unſeren Holzhandel anbelangt, können wir ihn 

nur als ganz ſchlecht bezeichnen, obwohl in Kehl und Straßburg viel ge— 
baut wird, können wir faſt gar keine Geſchäfte machen, da ſich die Bau— 
meiſter meiſtens an das geſchniktene Holz halten und wird dasſelbe ihnen 
von allen vier Winden auf der Eiſenbahn zugeführt. Es kommt ſehr viel 
geſchnittenes Holz von Oberbayern nach Straßburg und iſt ſehr ſchön 
und billig . ... Die Benützung der geſägten Bauhölzer greift immer 
mehr um ſich und vertreibt eben ſo raſch unſern Langholzhandel ab den 

WMarkt, denn die Zimmergeſellen ſind zu koſtſpielig, als daß man ſie 

noch lange zum Holz beſchlagen hinſtellen kann.“ 
Aber nicht nur von Bayern, ſondern auch aus den Vogeſen, vom 

Bodenſee, aus dem Jura kam Holz beſter Qualität auf den Straßburger 

Warnkt mittelſt der Eiſenbahn, ſo daß das aſtreiche und abhölzige Berg— 
holz bald nicht mehr konkurrieren konnte. Dazu kam noch, daß nach 
dem Kriege 1870/71 viele alte Geſchäftsfreunde der Kinzigflößerei nach 

Frankreich ausgewandert ſind. 

Unter dem Druck der Verhältniſſe, wohl auch um die lockende 
Ferne kennen zu lernen, wanderken im Jahre 1871 und auch ſpäter 

Schiltacher Flößer nach Siebenbürgen aus, wo ſie auf der Theiß, der 
Maros und dem Aronyosfluß das Holz aus den Karpatenwaldungen 
verflößten. Sie verdienten dort, im Gegenſatz zur Flößerei auf der 
Kinzig, eine ſchönes Stück Geld, und manche kehrten von dort nicht 
mehr nach Hauſe zurück, ſondern blieben im fremden Land, wo Nach— 
kommen von ihnen heute noch leben. Auch Adolf Chriſtoph Trautwein 

wollte dorthin auswandern, und nur ſeine tiefe Liebe zu dem Tal und 
der Stadt ſeiner Väter hat ihn wohl von dieſem entſcheidenden Schritt 
zurückgehalten). 

Neue Hoffnungen ſetzte man im oberen Kinzigtal für die Flößerei 
auf den großzügigen Ausbau des Kehler Floßhafens. Der Wolfacher 
Obmann Philipp Armbruſter äußerte ſich in einem Rundſchreiben 1873 
dazu etwa folgendermaßen: Es ſteht unbeſtreitbar feſt, daß die Flößerei 

) Chronik des Ad. Chr. Trautwein.
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auf der Kinzig ſtark zurückgeht und eines Tages ganz aufhören wird, 
trotzdem die Fracht auf dem Waſſerweg weitaus billiger iſt, wie die der 
Eiſenbahn. So koſtete die Fracht von Mannheim nach Düſſeldorf mit 
der Eiſenbahn pro Kubikfuß 6 Kreuzer, auf dem Waſſerweg dagegen 
nur 14½ Kreuzer, alſo 4 davon. In Kehl ſei ein großer Floßhafen ſchon 
im Intereſſe der niederrheiniſchen Holzkäufer nötig, die alsdann das auf 

den Varkt gebrachte Holz beſſer überſehen und beurteilen könnten. Die 
ſtarke Konkurrenz des Mannheimer Hafens mit ſeinem Neckarholz 

mache dem Kinzigtaler Holzhandel ſchwer zu ſchaffen, da meiſt die Käu— 
fer vom Niederrhein nur nach Kehl kämen, wenn in Mannheim das 

Holz rar und in Kehl billiger als dort ſei. Das kleine Holz käme ja 
meiſt nur zum Abſatz zwiſchen Kehl und Mannheim, das Meßholz 
Kubikholz) gehe nach Mannheim und das Holländerholz auf die Säge— 
werke am Unterrhein oder bis nach Holland. Die Kinzigflößerei müſſe 
daher den Ausbau des Kehler Floßhafens nur befürworten, um die 

Rheinſchiffer wieder für ihr Holz zu gewinnen)). 

Im Spätjahr 1854 hatte die Domänenkammer die Kinzig für allein 
floßbar erklärt, ihre Nebenflüſſe wurden damit zu ſog. Grundbächen. 

Sie waren der Floßordnung nur unmittelbar unterſtellt. Nun ſollte 1873 

der Schiltachfluß ebenfalls eine Bachordnung erhalten und dort ein 

Bachvogt beſtellt werden mit einer Beſoldung von 15 Gulden, die auf 
die Schiltachflöße umgelegt werden mußten. Auf dem Schiltacher Rat— 
haus kamen am 20. Juli 1873 zuſammen: Johann Georg Wolber, 

R. Vaihinger, Werner und Scheuermann Cabrikant), Ulrich Traut— 

wein, Johann Traukwein, Chriſtian Trautwein, Kronenwirt, Chriſtian 

Trautwein, Engelwirt, J. G. Joos, Johannes Wolber, Wilh. Joos und 
Conſ., Sonnenwirt Bühler, Georg Lehmann, Chr. Lehmann, und von 
Lehengericht elf Anſtößer an den Schilkachfluß. Sie ſtanden der Bach— 
ordnung für die Schiltach zwieſpältig gegenüber, waren ſich in der Be— 

ſchwerde aber einig, daß die Schramberger allerlei Schutt, Fabrikabfälle, 

Schlacken u. dgl. in den Fluß werfen, wodurch der Schramberger Wei— 
her vollkommen verſchlammte und faſt kein Waſſer mehr faßte, was für 
die Schiltachflößerei ſehr hinderlich war⸗). 

In Schiltach konnte man ſich den Anzeichen für eine neue Wöglich— 

keit des Holztransportes nicht verſchließen. Zunächſt wurde die Kinzig— 

talſtraße, die immer noch wie vor vielen Jahrhunderten an den Berg— 
hängen ſich entlangſchlängelte und die hochwaſſergefährdeten Talauen 

mied, auf ihre heutige Traſſe verlegl. 1862 begann der Ausbau der 
  

) Spezialia, 1846 ff. 

) Generalia, 1835 ff.



Strecke Schiltach —Schenken— 

zell, 1864 Schiltach —Voreulers- 
bach um den Fuß des Hohen— 
ſteinerfelſens. Die Straße 
Schiltach —Schramberg durch 

das Schiltachtal wurde 1857/58 

und 1865 ausgebaut. Auch die 
Gemeindewege in die Wald— 
täler erfuhren weitgehende Ver⸗ 
beſſerungen, ſo daß das Lang— 
holz aus den keilweiſe waſſer— 
armen Tälern auf der Achſe 

herausgeführt werden konnte. 

Gleichzeitig wurde auch das 
Tal für die Eiſenbahn erſchloſ— 

ſen. Nachdem 1866 die Strecke 

Offenburg—Hauſach ausgebaut 

war, folgte 1873 der techniſch — 

ſchwierigſte Teil Hauſach —Vil⸗ Der „Fahrer“. Er ſteuert mit dem „Vorpläh“ 
lingen. Im gleichen Jahre warb das Floß. 

man im Kinziglal auch ſehr für Zeichnung von W. Hafemann. 
eine Schwarzwald-Kaiſerſtuhl— 
bahn durch das Elztal nach Hauſach mit Anſchluß an die Hauptbahn 

in Emmendingen und Fortſetzung bis zum Anſchluß an die Freiburg— 
Breiſacher Strecke'). 1878 wurde Wolfach an die Eiſenbahnlinie an— 
geſchloſſen, die 1886 dann das Tal herauf ihren Weg bis Schiltach — 
Freudenſtadt fand. Die Strecke Schiltach —Schramberg konnte 1892 
dem Verkehr übergeben werden-). Damit waren Verkehrswege er— 
ſchloſſen, die unabhängig von der Jahreszeit, der Witterung, dem Waſſer— 
ſtand, den verfügbaren Arbeitskräften raſch und pünkklich das Holz 

jederzeit und überallhin an die beſtellten Lagerplätze oder Sägewerke 

bringen konnte, was die Flößerei nie gewährleiſten konnte, brauchte 
doch ein Floß von Schiltach bis Kehl zwei bis acht Tage. Dazu kam 

noch, daß durch das Rüſten der Flöße und deren Transport ein beträcht— 
licher Holzverſchleiß nicht zu umgehen war, daß außerdem viele Arbeits— 
kräfte dadurch gebunden wurden, was nun beim Transport auf der 

Achſe wegfiel. 

Und noch ein dritter Feind ſtand gegen die Flößerei auf, es war 
die Induſtrie. Schon ſeit Jahrhunderten führten die Mahl- und Säg— 

) Spezialia, 1846 ff. 
) „Die Ortenau“, 22. Heft, 1935, S. 89 ff. (Kuntzemüller). 
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müller mit den Flößern einen harten Kampf um die Waſſerrechte, da 

letztere eben das Waſſer für ſich allein beanſpruchten, trotz den dies— 
bezüglichen Vorſchriften der Floßordnungen. Sie ſpannten die Weiher 
und Teiche, ließen das Schwellwaſſer ab, wie ſie es bedurften, wodurch 

die anliegenden Werke oft ſtillgelegt wurden. Die aufſtrebende Induſtrie 
des vorigen Jahrhunderts konnte ſich mit dieſen Zuſtänden natürlich 
nicht abfinden. So verlangten 1884 die Werksbeſitzer in Schiltach, daß 

das ſog. Landwaſſer für die Flöße in der Woche nur noch zweimal ab— 
gelaſſen werden dürfte, drangen jedoch mit ihrer Forderung bei der 

Regierung nicht durch'). Bereits machte ſich für die Flößerei auch eine 
merkliche Abwanderung ihrer Arbeitskräfte in die Induſtrie fühlbar, die 
bei leichterer Arbeit beſſere Löhne bezahlen konnte. So mußte die 
Flößerei von Jahr zu Jahr ſtark zurückgehen. Ihre einſtige Macht⸗ 

ſtellung im Tal war gänzlich gebrochen, ſie kümmerte dahin, ohne noch 
groß beachtet zu werden. Als dann im Jahre 1894 die Schiltacher Flößer 

ihr letztes Floß die Kinzig hinabführten, war bereits dort der Übergang 

von der Flößerſtadt, die ſeit Jahrhunderten führend das Floßweſen auf 
der Kinzig vertreten hatte, zur Induſtrieſtadt vollzogen. 

Die Kinzigflößerei-Genoſſenſchaft ſtellte mit dem 
1. Januar 1896 ihre Tätigkeit ein, d. h. ſie verzichtete auf alle Floß⸗ 

rechte und löſte ſich auf. 
Die Erinnerung an die einſtige Flößerei iſt in Schiltach noch ſehr 

lebendig, ſind doch die alten Familien dort alle ſamt und ſonders mit 

dieſem Gewerbe aufs engſte verbunden geweſen. Den letzten Schiltacher 

Flößer Sebaſtian Armbruſter (Heubachflößer), den Wirtsbaſche in Hans— 
jakobs „Waldleute“, trug man am 29. Oktober 1939 auf dem hohen 

Bergfriedhof in St. Roman zu Grabe. 

Bau und Fahrt eines Kinzigfloßes. 

Wenn man die Kinzigflößerei von ihrer techniſchen Seite her an— 
geht, ſo muß man ſagen, daß ſie ſich in mehr bäuerlicher Gewandtheit, 

denn in handwerklichen Formen bewegte. Wohl hatte man gegen Ende 
des 18. und im letzten Jahrhundert für die Schiffer eine Lehre und 
Prüfung vorgeſchrieben. Dieſe erſtreckte ſich auf Leſen, Rechnen und 
Schreiben als kaufmänniſchen und auf das Einbinden, Führen und An— 
mähren eines Floßes als praktiſchen Teil'). Doch die Flößer ſelbſt, die 
in der Hauptſache die Flöße rüſteten, taten dies nach althergebrachten 
Techniken. 

) Generalia, 1835 ff. 
Diſch, Fr., S. 144. 
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Vielfach betätigten ſich die⸗ 
ſe in den Wintermonaten, in 

denen die Flößerei ruhte, als 
Holzhauer. Sie brachten bis 
zum Frühjahr die nötigen Lang— 
holzmengen auf die Spanplätze 
an den Flüſſen. Andere be— 
ſchäftigten ſich als „Wieder“, 
d. h. ſie beſorgten die nötigen 
Floßwieden, die aus ſchlanken 
Fichten, Eichen, Eſchen und 

insbeſondere aus Haſelnuß— 
ſtangen, die man im Waſſer 
einweichte und dann drehte, 

hergeſtellt wurden. Auch die 
nötigen Floßſtangen, die in der 
Hauptſache zum Leiten des 

Floßes dienten, wurden in die⸗ 
ſer Zeit bereitgeſtellt, ebenſo 

die Weßzſtangen, die zur Quer⸗ 
verbindung der Stämme in den 
einzelnen Geſtören verwendet 
wurden. Die Flößer holten — 
dieſe Einbindhölzer zumeiſt da, Die Fahrt durch die „Hölle“ im Heubach. 

wo ſie ſie fanden, und fügten Zeichnung von W. Haſemann. 

dadurch den Waldbauern an 

ihrem Jungholz beträchtlichen Schaden zu, wodurch viele Streitigkeiten 

heraufbeſchworen wurden. Deshalb beſtimmten die Schiffergerichte von 
1803 und 1820: daß jeder Waldbauer die zu ſeinem Floßholz nötigen 

Floß- und Wetzſtangen anſchaffen ſolle, und daß die Flößer keine ſolche 
anzuſchaffen ſchuldig ſeien. Der Schiffer hatte dieſe dann zu bezahlen. 

Die Schiffer erwarben das Floßholz zumeiſt von den Bauern, wor— 
über ein ſchriftlicher Kaufvertrag abzuſchließen war. Ein Beiſpiel: 

  

Vertrag). 
Joh. Georg Röck vor Hohenſtein, gemeinte Lehngericht, verkauft heute an Chriſtian 

Trautwein, Schiffer und Weinhändler in Schiltach, unter folgenden Bedingungen: 

àd. 250 Stück gemeinholz 60 ſch., 50 ſch., 40 ſch. Holz mik 5 Zoll am kleinen End 
haltend, per hundert Stück zu fl. 40. Vierzig Gulden. 

b. das Holz muß nach dem geſetzlichen Rezeßmäßigen Maas gemacht ſeyn und 
in Kaufmanns gerade und geſunder Waare beſtehn. 

) Schriftverkehr des Schiffers Chriſtian Trautwein.
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C. Verkäufer muß das Holz gerüſtet bis auf 1. Aprill an den Kinzigflotzbach haben. 
d. Die Bezahlung geſchieht im März d. J. fl. 50. 

Den Reſt, wenn das Holz von Käufer übernommen iſt. 
Verkäufer muß das Holz 6 Stück in Kauf geben und erhält fl. 2,42 Drink⸗ 
geld. So übereingekommen doppelt ausgefertigt und von Käufer und Ver- 
käufer Einverſtanden Unterzeichnet. 

Schiltach, den 29. Jänner 1856. 

Verkäufer 
Johann Georg Röck 

Käufer 
Chriſtian Trautwein. 

Lag nun das Holz auf der Spanſtatt, ſo machte ſich die Geſpanſchaft 
an das Riſten (Rüſten), d. h. Einbinden desſelben zu Geſtören und An— 

  

Auf der „Spanſlakk“ wird ein Floß eingebunden. 

Zeichnung von W. Haſemann. 

einanderfügen derſelben zum 
Floß. Die vorderen Geſtöre 
beſtanden aus dem ſchwäche— 
ren Holz, das ſtarke Holz war 
hinten am Floß, alle Stämme 
lagen mit dem „Zopf“ bach— 
abwärts. In beiden Enden, 

Schnetz und Zopf, wurden Lö— 
cher gebohrt, durch welche 

man die Wieden, auch „Wied— 

bokten“ genannk, zog und die— 
ſe an den quer über die Stäm⸗ 
men liegenden „Wetzſtangen“ 
befeſtigte. So wurde Geſtör 
um Geſtör eingebunden. Durch 
ſtarke Wieden verband man 
dann die einzelnen Geſtöre 
miteinander und zwar ſo, daß 

zwiſchen ihnen ein Spielraum 

war, ſo daß das Floß „ſich 
ſtrecken“ konnte. Dieſe Ver⸗ 
bindungswieden waren alſo 
aufgebogen und wurden „Ell— 
bogen“ genannt. Zum Lenken 
des Floßes wurde an ſeinem 
vorderen Ende ein kleines, 
bewegliches Geſtör vorgebun— 

den, der „Vorplätz“. Er war 
mit einem Stangenruder verſehen, das vom „Fahrer“ geſteuert wurde. 
Auf den hinteren Geſtören waren die vorgeſchriebenen „Sperren“ an— 
gebracht. Durch eine Lücke im Geſtör konnte ein ſtarker Balken, der
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„Sperrſtümmel“, bis auf den 
Bachgrund niedergelaſſen wer⸗ 
den, wo er ſich einſchürfte und 
ſo das Floß zum Halten brach— 
te. Die Sperre wurde von 
einem erfahrenen Flößer be— 
dient, der hierfür ein beſon— 

deres Sperrgeld erhielt. Wit 

einer ſtarken Wiede war das 
letzte Geſtör an einem „Floß— 
haken“, einer „Hafte“ oder 

einem „Anmährpfahl“ feſtge⸗ 

bunden. Dieſe „Afterwiede“ 
wurde mit der Axt durch— 

hauen, wenn das Floß in Fahrt 

geſetzt werden ſollte. 

Lag ſo das Floß fertig 
eingebunden im Flußbett, ſo 
wurde das „Schnellwaſſer“ ge⸗ 

holt. Der Weiher, die „Schwal— 

lung“, war rechtzeitig geſchloſ— 
ſen worden und war nun ge— 

füllt. Jetzt zog man die Fal— 
len, und die Waſſer ſtürmten 

bachab dem Floß zu. Noch war Heimkehrende Flößer von einer Fahrl 
dasſelbe angemährt. Aber ſeine „ins Land“. 
Geſtöre wurden gehoben, es Zeichnung von W. Haſemann. 

ächzte und zerrte in den Ellbögen 
und Wetzſtangen, es ſtreckte ſich und wurde hin und hergeſchoben. Die 
Geſpanſchaft hatte ſich nun mit ihren „Stangen“ auf dem Floß verteilt 

und zur Abfahrt fertig gemacht. Auf ein Zeichen hieb ein Flößer die 
„Afterwiede durch“, und die Fahrt „ins Land“ begann. Dieſelbe führte 

über manche Wehre, viele Biegungen des Fluſſes mußten ſicher durch— 
fahren werden, damit das Floß nicht aufſaß. Der Sperrmann hatte bei 

ſtarkem Waſſer und Gefälle alle Hände voll zu tun, damit die hinteren 
Geſtöre nicht zu ſtark ſchoben und ſo das Floß vor das Waſſer kam. 

War der Spitzteich unterhalb Wolfach durchfahren, ſo hatten die Flößer 

die herbſte Arbeit hinter ſich. Bei gutem Waſſer kamen ſie meiſt bis 
Gengenbach oder Offenburg. Dort wurde an den vorgeſchriebenen 
Plätzen das Floß angemährt. Im VMorgengrauen des andern Tages ging 
es dann Willſtätt zu, wo die Fahrt für die Kinzigflößer ein Ende hatte, 
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denn dort wurde das Floß den Rheinſchiffern übergeben. Manchmal 
dauerte die Fahrt auch erheblich länger, beſonders, wenn bei Waſſer— 
knappheit im oberen Kinzigtal erſt „Waſſer gemacht“ werden mußte, 
d. h. die Weiher geſchloſſen wurden, weil unken im Tal das Floß irgend— 
wo feſtlag und das „Schwellwaſſer“, das „große Waſſer“, erſt „geholt“ 
werden mußte). 

Nach vollendeter Fahrt war in Willſtätt ein einfaches Flößereſſen, 
zu dem meiſt ein ordentliches Quantum Ortenauer Wein floß. Für die 
Verpflegung ſeiner Geſpanſchaft hatte der Schiffherr zu ſorgen. Auf 
größeren Flößen befanden ſich in der Regel 12 bis 16 Leute. Ihr Tag— 
lohn betrug durchſchnittlich 42 Kreuzer, der Sperrlohn für die ganze 
Fahrt 6 Gulden, der Waſſerlohn war je nach dem beanſpruchten Schwell— 
waſſer bis zu 8 Gulden. Für das Fahrteſſen wurden durchſchnittlich 
18 Kreuzer und für das Vorgeneſſen 30 Kreuzer ausgegeben. 

Den Heimweg machten die Flößer von Willſtätt bis Schiltach viel⸗ 
fach zu Fuß, oder wenn zu Hauſe die Arbeit drängte, ließ man ein⸗ 
ſpannen und fuhr bis Gengenbach, wo meiſt das Fahrzeug für die 
Weiterfahrt gewechſelt wurde. Dann wurden wohl auch Lieder ge— 

ſungen, von denen uns eines bis heute noch manchmal in Schiltach zu 
Gehör kommt (ſiehe unten und folgende Seite). 

) Wein Heimakland, 13. Jahrgang, Heft 3/5, 1926, S. 109 (Beil, O.). 

Flößerlied. Dur 
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D' Waldhauer ſin' Schnapſer un' des ſteckt ſchau im Bluet, 
un' e Schnäpsle im Walde ſchmeckt alleweil ſo guet. 

Beim Soale, beim Rieſe, wenn's bolderet un' brummt, 

un' no ſtoht m'r auf d' Seite, daß m'r nit drunter kummt. 

Wenns Holz iſch gerüſtet, wird's ſogleich ei'gmacht, 

und 's Waſſer zum flaize wird g'holt bei d'r Nacht. 

Jockele ſchucks weiter, mach d' Wehrfalle auf, 
denn wenn m'ör will flaize, muaß m'r Waſſer gnug hau. 

Jetzt goht es s'Land abe, durchs badiſche Land, 
un' uffm Willſtätter Weiher hots flaize a' End'. 

Jetzt lad' is d'r Schiffer zur Flaizerzech ei', 
un' do koſts'n ſiebe Taler un' e Doppelliter Wei'. 

Un' wenn m'r gnug g' flaizt hot, no goht m'r nach Haus, 

un no legt m'r ſich auf d' Ohre, ſchloft d' Flaizerzech aus. 

Fachausdrücke der Flößerei. 

Anmähren — anbinden des Floßes an dafür beſtimmten Stellen, wo ſich Anmähr— 
pfähle, Floßhaken und Floßhaften befanden. Anmährplätze. 

Binde — Spanſtatt, ſiehe dort. 
Bort — Bretter, Dielen. 
Dreiling — Brekt 3 Zoll dick, 14 Zoll breit, 16 bis 18 Schuh lang. 
Ellbogen — Floßwieden, welche die einzelnen Geſtöre verbanden. 
Fahrlöcher — Sffnungen in den Wehren, welche auf die Floßbreiten abgemeſſen 

waren. Sie wurden zur Durchfahrt der Flöße geöffnet. 
Fiſchpelze — Flöße, welche nur aus einem Geſtör beſtanden. 
Flößer — Floßknechte — von den Schiffern angeſtellte Arbeiter, die das Riſten, 

Führen und Anmähren von Flößen verſtanden. Floßarbeit war ihr Hauptberuf. 
Floßſtangen — 4 bis 6 i lange Stangen, die von den Flößern zum Leiten des Floßes 

benützt wurden. 
Floßwieden — Wiedbotten — aus ſchlanken jungen Fichten, Eichen, Eſchen, Haſelholz 

gedrehte Wieden, die zum Einbinden der Flöße dienten. 
gefremtes Kaufgut — nach Maß zugeſchnittene und gekaufte Ware, nicht zu ver⸗ 

wechſeln mit gefrömten Holz, wurde auch als Meßholz gehandelt. 
gefrömtes Holz — 48. bis 68ſchuhiges Holz von 9 bis 10 Zoll am kleinen Ende, alſo 

Holz 4. und 3. Klaſſe, lag zwiſchen Gemeinholz und Holländer Holz. 
Gemeinholz — Holz geringſter Qualität 1. und 2. Klaſſe (früher 5. und 6. Klaſſe). 

Geſtör — einzelnes Glied eines Floßes. 
Harzfloß — beſtand aus Holz, das ſchon im Wald zum Harzen ausgenützt wurde und 

daher ein minderwertigeres Holz gab. 
Helmling — die Hälfte eines Sägklotzes, ergab 4 bis 6 Bort. 
Holzfloß — ein Floß aus lauter Gemeinholz.
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Holländer — Holländerholz, ⸗boom — Holz 1. Klaſſe früher, heute 6. Klaſſe, wurde im 
18. und 19. Jahrhundert viel nach Holland gehandelt. 

Katzenfloß — Floß, welches ein Floßknecht auf eigene Rechnung führen durfte. 
Kegelholz — ſtarkes Haſelholz, das ſich für beſte Wieden und Weßzſtangen eignete. 
Klotzware — auf Länge geſchnittenes Eichenholz, ſiehe Trom. 
ins Land — im oberen Kinzigtal Bezeichnung für die Rheinebene. 
Landwaſſer — Schwellwaſſer, das für die Flöße ins Land beſtimmt war. 
Meßholz — ſiehe gefremtes Kaufgut. 
Oblaſt — auf die Flöße als Frachtgut aufgeladene Schnittwaren aller Art, Harzfäſſer, 

Rinden u. a. m. 
Obweg — Floßeinrichtungen in der Floßſtraße, das zum Flößen hergerichtete Flußbett. 
Pfoſten — Hartholz Trom, ſiehe dort. 
Pletter — Trom aus Hartholz, ſiehe dort. 
Plotzmühlen — Sägemühlen mit alter hölzerner Einrichtung im Gegenſatz zu den ſo— 

genannten Eiſenſägen. 
riſten, rüſten — Floßholz zum Einbinden vorbereiten, verbohren, Wieden einziehen, 

Floß fertig einbinden. 
Sägklotz — Trom, ſiehe dort. 
Schiffer — ſelbſtändige Unternehmer, Holzhändler, die ihr Holz auf eigene Rechnung 

verflößten. 
Schnetz, Schnötz — Schießkopf — vorderes, kegelförmig zugehauenes Ende eines 

Stammes, das zum beſſeren Rieſen gebildet wurde. Harthölzer erhielten des 
Holzverluſtes wegen keinen Schießkopf. 

Spanſtatt — Platz am und im Fluß, wo die Flöße eingebunden wurden. 
Teich zugeſchlagen — in der Sperrzeit wurden die Fahrlöcher durch eingerammte 

Pfähle für die Durchfahrt unbrauchbar gemacht. 
Trom — ein für Brekter oder ſonſtige Schnittware auf deren Länge zugeſchnittener 

Teil eines Stammes vom unteren Ende her. Der erſte Abſchnitt hieß Stocktrom, 
der zweile der „ander Trom“, darüber der dritte Trom. Bei Hartholz ſprach 
man in dieſen Fällen von Klotz, Pfoſten und Pletter. 

Tromfloß — ein Floß, das aus lauter Tromholz beſtand. 
Wetzſtangen — 5 bis 10 Fuß lange Stämmchen, meiſt Doldenſtücke, die zur Querver— 

bindung der einzelnen Stämme in den Geſtören dienten. 
Wieden — ſiehe Floßwieden. 
Zweiling — ein Brett 18 Schuh lang, 5 Zoll breit. 

Namen der berechkigken Schiffer und Waldbauern, 

die Holzzeichen führken, 
um die Jahre 1806 bis 1810, nach N. Krempp, Waſſerzoller in Wolfach. 

(Die Nummern der Hofzeichen ſtimmen mit den Nummern der Hofbeſitzer von 
1810 bis 1868 überein, die vorhergehenden Hofbeſitzer ſtehen in runder, die heutigen 
Hofbeſitzer und Hofnamen in eckiger Klammer.) 

1. Tafel. 

Zeichen der berechligten Schiffer. 

1. Wolfacher Schifferkompanie; 2. Chriſtian Armbruſter von Sch.; 3. Philipp 
Jakob Dorner von Sch.; 4. Wilhelm Wolber, Kronenwirt (J. Deckert von da), Sch.; 
5. Johann Georg Trautwein von Sch.; 6. Georg Jakob Joos von Sch.; 7. Georg Arnold 
von Sch.; 8. Georg Bühler im Lehengericht; 9. Matthias Röckh im Lehengericht; 
10. Jakob Pfau von Ehlenbogen; 11. Michael Heizmann in Reinerzau; 12. Ludwig 
Wöhrner von Alpirsbach; 13. Abraham Pfau von Vogelsberg; 14. Martin Adrion
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von Schömberg [Sohlhofl: 15. Georg Trick von Hinweiler [Hönweilerl; 16. Lukas 
Schillinger von Sch.; 17. Jakob Pfau, Alt Theſenbauer [Vogelsbergl: 18. Friedrich 
Bühler im Lehengericht [Hofbauerl; 19. Samuel Trautwein in Sch. (Ludwig Trautwein 
in Sch.); 20. Chriſtian Trautwein in Sch.; 21. Großherzoglich badiſch; 22. Fürſtlich 
fürſtenbergiſch; 23. Königlich württembergiſch; 24. Fürſtenbergiſch Territorium; 25. Jo- 
hannes Wolber (Daniel Beutelsbacher) in Sch.; 26. Jakob Friedrich Trautwein von Sch.; 
27. Andreas Trautwein von Sch.; 28. Eith in Alpirsbach; 29. Johannes Schillinger, 
Reinerzau; 30. Johannes Heinzelmann; 31. Andreas Heinzelmann, Reinerzau; 32. Jakob 
Kilgus von Schömberg, Vogt Jogelly; 33. Iſaak Wolber, Engelwirt in Sch.; 
34. Watthias Wolber; 35. Ludwig Trick von Alpirsbach; 36. Johann Georg Bühler 
in Lehengericht; 37. Johann Heinzelmann von Reinerzau; 38. Schillinger, Jungbauer 
von Reinerzau; 39. Pfau, Metzgerbauer von Ehlenbogen; 40. Theodor Trautwein, 
Bärenwirt in Sch.; 41. Jakob Bernhard Joos in Sch.; 42. Johann Ulrich Trautwein 
in Sch. (Sch. — Schiltach). 

Hofzeichen der Waldbauern in Reinerzau (Würktbg.). 

1. Theiſen Bauer; 2. Hanſilis Bauer; 3. Jung Dick Chriſten; 4. Alt Dick Chriſten; 
5. Spittel Bauer; 6. Müller [Untergansbauerl; 7. Altvogtsbauer Armbruſter; 8. Alten- 
bauer; 9. Matthias Wichelen Bauer; 10. Bühlbauer; 11. Groß Hanſen Bauer; 12. Ganz 
Bauer; 13. Knechtsbauer; 14. Johannes Bauer; 15. Georg Pau von Rimlisdorf [Röm⸗ 
linsdorf am Heimbach]: 16. Steig Bauer; 17. Jung Bauer Schillinger; 18. Dick Johann 
Heinzelmann; 19. Röthenbacher Bauer; 20. Andreas Heizelmann; 21. Andreas Schäffer; 
22. Andreas Frick; 23. Jakob Schillinger; 24. Andreas Schillinger; 25. Michael Heiz- 
mann; 26. Johann Adrion; 27. Andreas Heizelmann; 28. Johann Schillinger; 29. Rip- 
poldsauer Pfaffenwald kommt über Reinerzau; 20. Andreas Wöhrner; 31. Reinerzauer 
Heiligen Wald. 

Hofzeichen der Waldbauern in Schömberg (Würktbg.). 

1. Blumen Hof; 2. ebenfalls Blumen Hof; 3. Theſen Bauer; 4. Greit Bauer 
24 Höfe; 5. Benzenbauer; 6. Vogts Bauer; 7. Sohl Bauer; 8. Röthenberger 1.; 
9. Röthenberger 2.; 10. Hinter Röthenberger; 11. Eithenwälder [Oedenwald]: 12. Ober 
Bühlberger; 13. Mittel Bühlberger; 14. Unter Bühlberger; 15. Graben Vogt; 16. Alt 
Theiſenbauer Abraham Pfau, Vogelsberg; 17. Jakob Pfau von Vogelsberg; 18. Kreit 
Bauer; 19. Birken Bauer 24 Höfe; 20. Friedrich Walter; 21. Georg Trick Hönweiler; 
22. Wößner; 23. Jakob Walter Bauer und Wüller; 24. Johann Adrion in Preitty 
[Reutin]; 25. Johann Adrion Jung Ethenwälder [Oedenwald]; 26. Hezel Wirt auf dem 
Rötenberg; 27. Junkly [Junklenshof in Ehlenbogen, Wilhelm Mäderl; 28. Jakob Eber⸗ 
hart auf dem Buchenberg; 29. Andreas Eberhard von D.; 30. Jakob Kilgus, Schöm- 
berg, fulgo Vogt Jogelly (bei den Schiffern iſt das Zeichen 32 anders gebildeh; 
31. Michael Beilharz; 32. Metzger Bauer; 33. Andreas Beilharz [Bachbauer Wilhelm 
Beilharzl. (Die heutige Gemeinde Ehlenbogen iſt noch zu Schömberg gerechnet.) 

Hofzeichen der Waldbauern in Rökenbach (Würktbg.). 

1. Heinzelmann; 2. Wößner Mayer [Maierhofl: 3. J. Georg Kretz [Wirt bei 
der Bruck]: 4. Stab Rötenbach; 5. Georg Hermann [Schürenbühll: 6. Jakob Heinzel⸗ 
mann [Nollenbergl; 7. Johann Wutſchler, Wittlerbauer [bei der Erlenmühlel]; 8. Bern⸗ 
hardenbauer in Ehlenbogen; 9. Eichenbauer in Ehlenbogen; 10. Deußen Friedrich; 
11. Chriſtian Pfau; 12. Seger Bauer von Preitty [Reutin]; 13. Matthias Wößner in 
Rötenbach [Dieboldsberger]; 14. Loch Müller bei Schramberg [Aichhalder Mühle, 

Eberhardl; 15. Graf Biſſing von Schramberg; 16. Gemeinde Alpirsbach. 

Die Ortenau. 14
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2. Tafel. 

Hofzeichen der Waldbauern in Schenkenzell. 

1. Andreas Haberer, Kuhbacher [Kuhbacherhof, eingegangen]; 2. Roman Jehle 
lauf der Staigl; 3. Philipp Bühler [Unterer Kaibachhof, Joſef Bühler]; 4. Jakob 
Summ lOberer Kaibachhof, Johannes Summ]; 5. Maktheus Lehmann; 6. Konrad 
Haberer; 7. Joſef Spinner [Unterer Tannengrund]; 8. Johann Georg Faißt; 9. Matth. 
Haſer; 10. Matth. Armbruſter; 11. Roman Lehmann; 12. Simon Dold [Bühlhofl: 
13. Johann Hausmann [Rotlehofl: 14. Joh. Baptiſt Jehle auf dem Kuhberg [Jehlehoff: 
15. Franz Hiro Armbruſter; 16. Jakob Bühler; 17. Matthias Gruber; 18. Matthias 
Jehle [Herrenwald]; 19. Peter Schmid [Dürrhofl: 20. Sebaſtian Jehle [Chriſtlesbauern⸗ 
hofl; 21. Johannes Lehmann; 22. Thomas Haſer; 23. Lorenz Lehmann [Waldenbrunn]: 
24. Philipp Reilinsberger; 25. Stockbauer [Stockhofl; 26. Franz Gebert; 27. Matthias 
Dieterle [Ruckſenhanſenhofl; 28. Johann Reilinsberger; 29. [Unterer Tannenhofl: 
30. Fräulinsberger [Harmersbacherhofl. 

Hofzeichen der Waldbauern in Kaltbrunn. 

1. Georg Trick; 2. Taver Harter; 3. Franz Hauer; 4. Andreas Harter, Bernete 
Bauer; 5. Karl Armbruſter; 6. Sebaſtian Dieterle; 7. Michael Harker [Gebelehofl; 
8. Joſef Armbruſter; 9. Johann Hauer; 10. Mathias Schmid; 11. Ankon Harter; 
12. Joſef Harter; 13. Johann Georg Feger [Lindenwirtshofl; 14. Philipp Gruber 
[Hanſelesbauer]; 15. Sebaſtian Armbtuſter [Gallenbacher Hofl; 16. Andreas Suhm: 
17. Matthias Schäfer, Bühlbauer; 18. Johannes Rauber; 19. Joſef Hauer; 20. Nikolaus 
Geppert; 21. Johann Georg Armbruſter; 22. Chriſtian Geppert; 23. Franz Bühler 
[Seppleshofl; 24. Kloſter Wittichen; 25. Kaltbrunner Allmend. 

Hofzeichen der Waldbauern in Lehengericht. 

1. Friedrich Bühler [Hofbauer Friedrich Bühlerl; 2. Eulersbacherhof [Wilhelm 
Bühler]l: 3. Friedrich Röck [Martinsbauernhof Johann Georg Bühlerl; 4. Georg 
Bühler; 5. Matthias Röck [Aufm Bühl Watthias Armbruſter]; 6. Arnold im Sulz- 
bächle [Fiſchbach]l: 7. Konrad Kirgus im Sulzbach [Konradsbauernhof Matthias Bühler]: 
8. Liefersberger [Simesbauer Johann Georg Schwenkl; 9. Jakob Haas auf dem Lifers- 
berg [Wöhrlehof Kirgis]; 10. Jakob Bühler, Weidenbauer [Matthias Bühlerl: 11. Kien⸗ 
bronner [Johann Georg Bühlerl; 12. Georg Arnold (Adrion) [Höfenbauer Kirgis]; 
13. Georg Fichter vor Ertelsbach [Adeshof vor Erdlinsbach]l; 14. Deiſenbauer im Lehen⸗ 
gericht [Matthias Bühler]; 15. Vittely Armbruſter vor Eulersbach; 16. Aichberger im 
Lehengericht [Chriſtian Wolber]: 17. Johann Wolber [Pfundſteinhof Andreas Schwenkl: 
18. Hunſel Bauer [Philipp Schwenkl; 19. Fichter in den Höllgräben [Matthias Fichterl; 
20. Chriſtian Kirgis; 21. Schwenk [Schwenkenbauer Karl Wolber]; 22. Makthias Glatz; 
23. Chriſtian Lehmann auf der Grub lgehört nach Kinzigtall: 24. Hinterholz [IJohann 
Georg Schwenkl]; 25. Oberer Steigenbach [Kirgis]; 26. Chriſtian Brüſtle, Herrenweg 
[Matthias Brüſtle]: 27. Johann Georg Bühler auf der Schmelze. 

Hofzeichen der Waldbauern in Kinzigkal. 

1. Michael Neef; 2. Roman Oberfell, Aderbauer (Vonefazi Lehmann) [Acker⸗ 
bauerl; 3. Friedrich Armbruſter (Johannes Dieterle); 4. Johann Georg Gebele, 
St. Roman [Gebelehof Elmlisbergl;: 5. Graf Anton Gebele Johann Vollmer) [Grafen⸗ 
hof in St. Roman]; 6. Joſef Gebele [Ferdisbauernhof Elmlisbergl; 7. Auguſtin Heiz⸗ 
mann vor Heubach; 8. Markus Hauer, Müller; 9. Andreas Harter; 10. Johannes 
Haas auf dem Elmlisberg [Haſenhofl; 11. Franz Harter; 12. Dreher [Dreherhof im 
Heubach, gehört nach Schenkenzelll: 13. Joſeph Benz, St. Roman [Benzenhofl; 14. Alois 
Mantel [Mantelhof im Heubach]: 15. Roman Armbruſter, Wirt in St. Roman [Wirts-
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hofl: 16. Alexi Suhm auf den Ecken [Alexehofl; 17. Johann Georg Heizmann auf 
der Grub; 18. Joſef Heizmann auf der Grub; 19. Johannes Harter vor Leubach 
[Harterhofl: 20. Gißler, Wirt bei Halbmeil; 21. Andreas Heizmann beim Steg [Steg⸗ 
bauer]: 22. Joſef Groß vor Heubach [Stammelbauer]; 23. Mändele, Taglöhner; 
24. Jakob Harter in Ippichen [Jakobshofl: 25. Roman Faißt im belbach [Schmid⸗ 
bauernhofl: 26. Lorenz Jehle; 27. Auguſtin Heizmann vor Heubach (Gebelhofl; 
28. Johann Lehmann, Taglöhner im Heubach; 29. Ankon Schorn in Ippichen; 30. Kä⸗ 
pellesbauer; 31. Alexi Schmid bei Halbmeil [Alexebauernhofl; 32. Horbeli im Langen⸗ 
bach; 33. Georg Harter bei Halbmeil; 34. Michael Armbruſter, fulgo Hetzel bei Halb⸗ 
meil; 35. Sebaſtian Armbruſter vor Heubach [Matthias Schornl; 36. Abraham Faißt 
im Heubach [Abrahamshof']; 37. Adelbert Armbruſter auf der Grub; 38. Matthis Bohro 
bei Halbmeil; 39. Joſef Heizelmann bei Halbmeil [Gregorebauer]; 40. Joſepf Heizmann 
im Löchle [Löchlebauer]; 41. Allgaier im Übelbach; 42. Bohro im Langenbach, Andreas 
Vollmer; 43. Metzgerbauer Joſef Schmider in Ippichen; 44. Maktheus Winterer, 
Schmelzebauer; 45. Mattheus Schillinger in Ippichen [Abrahambauernhoff; 46. Ankon 
Allgaier im Übelbach; 47. Anton Allgaier in der Trillen. 

3. Tafel. 

Hofzeichen der Waldbauern in Oberwolfach. 

1. Joſef Dieterle; 2. Martin Nock; 3. Joſef Dieterle im Merzenbach (Michael 
Lehmann); 4. Jakob Groß; 5. Joſef Armbruſter; 6. Lorenz Müller auf dem Schwarzen⸗ 
bruch; 7. Johannes Jehle; 8. Valentin Dieterle im Merzenbach ohann Hermann); 
9. Nikolaus Spinner im Rankach; 10. Joſef Nock im Tiefenbach; 11. Matthias Arm- 
bruſter vor Gelbach; 12. Thomas Lehmann; 13. Joſef Groß; 14. Chriſtian Hermann; 
15. Konrad Zanger [Zangerhofl; 16. Johann Geppert [Fegerhofl: 17. Lorenz Geppert 
am Waſſer; 18. Nikolaus Echle; 19. Klaus Roth; 20. Wendelin Bohnert im Kurzen— 
bach; 21. Johannes Armbruſter im Merzenbach; 22. Philipp Geppert, Müller vor 
Gelbach; 23. Oberwolfacher Allmend; 24. Bartholome Bonath im Rankach [Bonath- 
chriſtehoff; 25. Wendelin Bohnert im Kurzenbach (Georg Bohnert, wohl Bonath): 
26. Gabriel Hermann auf dem Schwarzenbruch; 27. Matthias Armbruſter im Gelbach; 
28. MWatthias Echle im Rankach; 29. Joſef Matt, Fegerbauer im Rankach; 30. Wendelin 
Harter vor Gelbach; 31. Chriſtian Hacker im Rankach; 32. Gregori Rauber im Gelbach 
[Gorishof, jetzt Bühlbauernhof, Thomas Rauberl]; 33. Felir Fritſch bei der Walke 
[Fritſchenhofl; 34. Matthäus Groß, Stefenbauer im Rankach; 35. Lorenz Gepperk; 
36. Konrad Feger, Lachenbauernhof. 

Hofzeichen der Waldbauern in Schapbach. 

1. Schmidbauer, Tobias Schmid; 2. Joſef Bruder; 3. Andreas Schmid [Michael 
Schmid]; 4. Matthias Dieterle; 5. Matthias Schmid; 6. Matthias Welle (Athanaſius 
Armbruſter); 7. Peter Suhm; 8. Johann Georg Armbruſter, Sebenbauer; 9. Watth. 
Schmider [Disleshofl; 10. Waideli Joſef (F. Anton) [Waidelehofl; 11. Laver Arm- 
bruſter [Zollerſchmidshofl; 12. Johann Echle Joſef Dieterle) [Hanschriſtleshofl; 13. Georg 
Schmid (Michael Haas) [Haſenbauernhoff: 14. Johann Waideli, Schmidsberger 
[Schmiedsbergerhofl; 15. Vinzens Armbruſter [Börſigbauernhofl; 16. Johann Dieterle 
(Andreas Welle) [Winkelbauernhofl: 17. Rippoldsauer Allmend; 18. Joſef Armbruſter; 
19. ebenfalls Joſef Armbruſter [Bühlhofl; 20. Alois Armbruſter [Aliſihofl; 21. Jakob 
Dreyer (Simon Dreyer, wohl Dreher) [Ladſtattjockeleshoff; 22. Georg Hermann; 
23. Johannes Armbruſter [Ferdishofl; 24. Johannes Leutner Goſef Schmider) [Polder— 
hofl: 25. Brüſtlehof (Landelin Armbruſter); 26. Johann Dieterle (Sebaſtian Dieterle) 
[Waierhofl; 27. Ignatz Schmider [Zollershofl; 28. Markus Armbruſter [Marxenbauern- 
hofl; 29. Johannes Schmid, Ochſenwirt [Ochſenwirtshofl: 30. Johannes Armbruſter 

14*
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[Künſtlehofl; 31. Heinrich Dieterle [Heinersbauernhofl; 32. Benedikt Armbruſter 
(Matth. Weiß) [Hermenazihofl; 33. Jakob Dieterle [Bürleshofl: 34. Felix Dieterle; 
35. Valentin Dieterle (Johannes Diekerle); 36. Simon Armbruſter; 37. Bernhard 
Schmieder [Bernhardsbauernhofl; 38. Matthias Schmieder auf dem Kloſter; 39. Georg 
Hermann [Schmiedbauernhofl: 40. Gemeinde Waldungen; 41. Alois Schmied; 42. Jakob 
Groß; 43. Severin Armbruſter [Rinkenhofl: 44. Jakob Groß, Kloſtertaglöhner; 
45. Gabriel Müller; 46. Benedikt Hermann; 47. Klöſterle Rippoldsau [Pfarrhoff: 
48. Bartholomäus Ginter; 49. Andreas Waidele; 50. Johannes Lögeler; 51. Chriſtian 
Hermann; 52. Konrad Schmied; 53. Franz Hermann; 54. Matthäus Schmied, Reichen⸗ 
bacher Kloſtermaier; 55. Kloſtermaier; 56. Joſef Schmied, Kloſtertaglöhner; 57. Lorenz 
Schmied im Holzwald; 58. Kaſpar Faller; 59. Franz Salleſi Bühler auf dem Schwarzen⸗ 
bruch; 61. Ernſt Dreher auf dem Schwarzenbruch. 

Quellen- und Schriftlumsnachweis. 

Im Badiſchen Generallandesarchiv, Karlsruhe: 
Spezialakten von Schiltach, Faſz. 21, 22, 38, 42, 44, 54, 55, 67, 82, 87, Nr. 33 
Faſz. 2 und 3, Nr. 100 Faſz. 554. (Spez. Akt. Faſz.) 
Protokollſammlung 10840 Nr. 19, Generallandesarchiv, Karlsruhe. 

Auf dem Rathaus in Schiltach: 
Generalia XIX, Waſſerweſen und Schiffahrt, Jahr 1835 ff. 
Spezialia XIX, Waſſerweſen und Schiffahrt, Flößerei, Verleihung der Schiffer— 
rechte, Jahr 1846 ff. 
Spezialia XIX, Waſſerweſen und Schiffahrt. Gründung einer Flößerunterſtützungs⸗ 
kaſſe, Jahr 186s ff. 

Ludwig Barth, Die Geſchichte der Flößerei im Flußgebiet der oberen Kinzig. Diſſert., 
Karlsruhe 1895 (Varth, L., Seite jeweils im Text). 

Franz Diſch, Chronik der Stadt Wolfach, Wolfach 1920 (Diſch, Fr., Seite jeweils 
im Text). 

Mein Heimatland, 13. Jahrgang, Heft 3/5, 1926, S. 109 ff. Zur Geſchichte der Kinzig— 
flößerei, Otto Beil. 
27. Jahrgang, Heft 1, 1940, S. 79 ff. Die Hofnamen und Hofzeichen im oberen 
Kinzigtal, Hermann Fautz. 
25. Jahrgang, Heft 1, 1938, S. 86 ff. Bei den Rindenſchälern und Reutebrennern 
im mittleren Schwarzwald, Hermann Fautz. 

Lagerbuch von Schiltach von 1591. (Lagerbuch 1591 in Privatbeſitz, Seite jeweils 
im Text.) 

Die Ortenau, Veröffentlichungen des Hiſtoriſchen Vereins für Mitktelbaden, 17. Heft, 
1930, S. 75, Neues von alten Bergwerken bei Wolfach und Schiltach, E. Batzer. 
18. Heft, 1931, S. 149, Zur Geſchichte der Flößerei in Schiltach und Wolfach, 

A. Staedele. 
22. Heft, 1935, S. 89, Geſchichte der Kinzigkalbahn, A. Kuntzemüller. 

Trautwein, Adolf Chriſtoph, Bürgermeiſter in Schiltach, Chronik oder Lebensbeſchrei— 
bung desſelben, handſchriftlich, in Privatbeſitz. 

Trautwein, Chriſtian, Schriftverkehr desſelben, in Privatbeſitz. 

Großherzoglich Badiſches Regierungsblatt, Nr. XVII, 65. Jahrgang, Karlsruhe 1867, 
S. 111 bis 113, übereinkunft zwiſchen Baden und Würktemberg, den Holzhandel 
und das Floßweſen auf der Kinzig betreffend. 

Hermann Fautz.
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Kleine Willeilungen. 

Oppenauer Bauernhandzeichen (1700). Im Generallandesarchiv (Oberkirch, 
Varia, 20) befindet ſich eine Eingabe ſämtlicher Untertanen des Amtes Oberkirch vom 
Jahre 1700 wegen Geſtattung des allgemeinen Salzhandels wie früher, gegen Tauſch 
von Obſt und Wein mit den Schwaben. Zu dieſer Angelegenheit gehört ein anderes 
Dokument, worin auf dies „Memorial“ Bezug genommen wird, und in welchem ſämt⸗ 
liche Untertanen des Gerichts Oppenau um Herunterſetzung des Salgzpreiſes bitten. 

I R NNC 25 

1· ννν 80 
S Uο N 

Dieſe Eingabe iſt von 46 erwählten und bevollmächtigten Deputierten unter⸗ 
ſchrieben, wobei 32 ſich eines Handzeichens bedienten, neben welchem der Name des 
Belreffenden geſchrieben ſteht. Die Unterzeichner ſind nach den verſchiedenen Teil-⸗ 
gemeinden geordnet: Oppenau mit dem Stabhalter und 13 Abgeordneten, Ramsbacher 
Rat (3), Bbacher (2), Löcherberger (3), Freyersbacher (4), Beſtenbacher (2), Döttel⸗ 
bacher (3), Rencher (3), Maiſacher (5), Lierbacher Rat (§). 

In Oppenau ſelbſt konnten die meiſten ihren Namen ſchreiben, in Ramsbach, 
Bbach, Freyersbach, Maiſach und Lierbach je einer, die übrigen machten ihr Hand— 
zeichen. Eine beſondere Bedeutung ſachlicher Natur ſcheinen die wenigſten zu haben. 

Beſonders hinzuweiſen iſt auf das Hakenkreuz ähnliche Zeichen des Chriſtoph 
Gieriger aus dem Rencher Rat, und auf die Pflugſchar des Hans Jakob Waltherer 
aus Maiſach. Dies iſt das eigentliche Bauernwappen, wie es häufig auf Grenzſteinen 
und in beſonders bemerkenswerter Weiſe auf einigen Grabplatten vorkommt, die 
früher in der Friedhofkirche (für zwölf Siedlungen) zu Kentheim (bei Calw) lagen und 
jetzt an der Kirche aufgeſtellt ſind.
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Das Salz, wegen deſſen die Oppenauer ihre Eingabe machten, erhielten ſie in 
Form von gepreßten Scheiben aus Freudenſtadt, welches das Recht des Salzhandels 
beſaß. Entweder kam es vom würktembergiſchen Sulz, oder es war das mehr ge— 
ſchätzte „bayeriſche“ Salz aus dem Salzkammergut, welches auf der „Salzſtraße“ nach 
Ulm und von dort nach den vorderöſterreichiſchen Orten gebracht wurde, aber auch, 
gegen die herzoglichen Verordnungen, immer wieder von den Pächtern des Salz— 
handels in Freudenſtadt feil geboten wurde. 0 

M. Eimer. 

Eine „Hexe“ in Waldulm. Im Faſzikel „Oberkirch, Varia, 19“ im General— 
landesarchiv findet ſich ein Bericht vom Jahre 1651 an den Pfandinhaber des Amtes 
Oberkirch, Herzog Eberhard III. von Württemberg, über eine Hexe in Waldulm, der 
ein beſonders krauriges Zeugnis für den Hexenwahn noch im 17. Jahrhundert iſt. 

Eine Hexe, ſo heißt es, richte in Kappel großen Schaden unterm Vieh an. Man 
könne niemand bezichtigen, aber es ſei eine Frau in Waldulm, Anna, Hans Palmers 
Wittib, die ſchon vor zwölf Jahren von der biſchöflichen Regierung eingezogen, aber 
wegen Schwangerſchaft freigelaſſen worden ſei. Bei den Kriegsunruhen ſei ſie ver⸗ 
geſſen worden. Deren zwölfjähriges Kind habe geſagt, wenn es morgens mit dem 
Vieh ausfahre, ſo mache ihm ſein Buhl, der Teufel, die Tür auf. 

So berichteten zwei Abgeordnete dem Amksſchaffner von Kappel, welcher ſie 
zwar abwies, aber doch eine Unterſuchung anſtellte. Das Protokoll berichtet: 

Die Apollonia in Waldulm ſagte aus, der Teufel ſei ſchon vor drei Jahren 
öfters zu ihr auf die Weide gekommen und habe geſagt, das Mädchen müſſe ſein ſein. 
Es habe ſich aber geſegnet, und dann ſei er allemal wieder verſchwunden. Er habe 
aber nach dem Agnus Dei an ihrem Hals gegriffen, und ſie, als ſie ſich ſegnete, aufs 
Maul geſchlagen, ſo daß ihr die Naſe geblutet habe. Eine verlaufene Kuh, die es 
ſuchte, habe er ihm verſprochen, wenn es ſein ſein wolle. 

Er habe häßliche ſchwarze Kleider angehabt und ſei kohlſchwarz im Geſicht ge— 
weſen, und ſeine Augen ſeien ſchwarz geweſen, auch ſeine Hände, und er habe einen 
Bauernhut aufgehabt. 

Ein andermal habe er dem Kind einen Wecken und Weißbrot gegeben, aber als 
es das habe eſſen wollen, ſei es „Kühkot“ geweſen. Als es ſeiner Mutter davon er— 
zählte, habe ſie es geſchlagen, weil es das Brot genommen hatte. 

Nun hielt man dem Kind vor, es könne Flöhe machen. Es beſtritt dies: Es habe 
niemals daran gedacht und könne es nicht. Auf gütliches Zureden gab es aber zu, der 
BVöſe habe ihm Ruß und Kohlen gegeben und geſagt, das Kind ſolle es reiben, dann 
gäbe es Flöhe. Wenn es das nicht tue, werde er es erſchlagen. Sie habe es dann 
gerieben, es „habe aber keine Flöhe geben wollen“. Er habe auch gerieben, und ihm 
hab's Flöhe gegeben, die er ſpringen laſſen, aber es habe keine bekommen können. 

Dann wurde ſie „mik etwas ſcharfen Worten examiniert“. Als man ſie mit dem 
Käfig bedrohte, gab ſie zu, ſie habe damals aus Ruß Flöhe gemacht, könne aber jetzt 
keine mehr machen. Sie habe die Flöhe in ein Schröpfhörnlein geſetzt und ſie in ein 
Haus getragen, was ihr der Böſe befohlen. Drei Hörnlein voll habe ſie gemacht; zwar 
habe ſie die Hand darauf gedeckt, aber es ſeien doch viele herausgeſprungen. 

Es wurde dem Kind mehrmals mit dem Käfig gedroht. Aber es erklärte, es 
habe alles ſeiner Mutter geſagt; die habe es geheißen, fleißig zu beten. Der Böſe 
habe dem Kind verboten, zu beten und das Kreuz zu machen, ſonſt wolle er es er⸗ 
ſchlagen. Wenn es an Gott denke, ſolle es dawider ausſpucken und Schelm und Dieb 
ſagen, und Gott verleugnen. 

Weiter geſtand ſie nichts, und es liegt auch nichts weiteres bei den Akten. 
Immerhin ging das Prokokoll mit ſeinem unſinnigen Inhalt nach Stuttgart. Aber es 
liegen auch andere Zeugniſſe vor, daß man dort vorſichtig gegenüber ſolchen Berichten 
war und ihnen weiter keine Folge gab. II. Eimer.



215 

Ein Entlaſſungsbrief des ehemaligen Benderſchen Infankerie-Regimenks Bender 
Nr. 41. Durch einen glücklichen Zufall gelangte ich in den Beſitz des Enklaſſungs- 
briefes eines Soldaken des ehem. Benderſchen Infankerie-Regimenks Nr. 41. Bekannk⸗ 
lich dienten viele Söhne Mittelbadens, des Schwarzwaldes und des Bodenſeegebietes 
in dieſem Regiment und machten unker deſſen Fahnen die verſchiedenen Feldzüge mit. 

Der in dem Briefe genannte Kern iſt nach dem Furtwanger Kirchenbuche am 
22. Auguſt 1769 als Sohn des Joſef Kern von Gütenbach und der Anna Maria Straub 
von Furtwangen geboren. Geburtsort iſt Gütenbach, er ſtarb am 6. Mai 1840 in Lehe 
in Hannover. 

Der Text des Briefes lautet: 

Nachdem Vorzeiger dieſes, der mannhafte Joh. Michael Kern von Furtwangen, 
aus dem Breisgau gebürtig, zweiunddreißig Jahr alt, katholiſcher Religion, ledigen 
Standes, ohne eine Profeſſion, bey dem Löbl. Kaiſerlichen Königlichen vacant Bender 
Infanterie Regiment Nr. 41 als Gemeiner Acht 7/12 Jahre gedienet und ſich während 
der Dienſtzeit dergeſtalten ehrlich und getreu, auch tapfer, und zwar ſo verhalten hat, 
daß man an ſeinem unſträflichen Betragen ein ſattſames Vergnügen geſchöpfet, ihn 
auch länger gern bey dieſem Löblichen vacant Benderiſchen Infanterie Regimenk be⸗ 
halten hätte, wenn nicht demſelben zu Folge hohen hofkriegsräthlichen Reſeripts ddo. 
Wienn den 23ten — dann Inner — Oberoeſterreich. Militaire Generalkommando An- 
wendung ddo. Graz am 30ten September 1801 als einen ausgedienten vorderoeſter⸗ 
reichiſchen Innländer Kapitulanten die ohnentgeldliche Enklaſſung bewilligt worden 
wäre. So wird ihm, Gemeinen Joh. Wichael Kern, zum Zeugniß ſeines Wohlverhal⸗ 
tens und unkadelhafter Aufführung der gegenwärkige Abſchied ertheilet, und von Sei— 
ten des Löbl. Kaiſerlichen Königlichen vac. Bender Infant. Regiments Jedermann 
nach Standes Gebühr erſuchet, Denſelben aller Orten frey und ungehindert paſſieren 
zu laſſen, auch auf ſein bittliches Anſuchen allen geneigten Vorſchub zu ertheilen, welches 
das Löbl. mehrgedachte Regiment bey aller Gelegenheit zu erwidern, bereit ſeyn wird. 

Gegeben zu Innsbruck in Tirol, den 20ten Oktober im Jahre Eintauſend Acht⸗ 
hundert Eins. 

Sr. Römiſch Kaiſerl. zu Hungarn und Böheim Königl. Apoſtl. Majeſtät wirk⸗ 
licher Obriſt und des obig. löblichen Regiments Comendant 

Siegel. Freih. von Altſtetten. 

Vidi, und wird die dem Gemeinen Joh. Wichael Kern eingeſtandene Entlaſſung 
mit dem Beyſatz anmit beſtättiget, daß derſelbe auf die Invaliden Verſorgung oder 
auf das Dienſt⸗Gratiale noch ſonſten auf eine Forderung einen Anſpruch machen 
könne, folglich bey dem Löbl. Kaiſerl. Königl. vac. Bender Inf. Regiment Nr. 41 den 
25ten Oktober 1801 völlig außer Stand und Gebühr zu bringen ſeye. 

Signatem Insbruck in Tirol, den 20ten Oktober 1801 

Siegel. Unterſchrift unleſerlich. 

Durch Allerhöchſte Reſolution vom 17. April 1801 wurde der bergang zum 
Friedensſtande befohlen und die Reſerve-Diviſion des Regiments in Jungbunzlau auf⸗ 
gelöſt und auf die Feldbataillone verteilt. Ddas Regiment kam Mitte Wai 1801 in die 
Friedensgarniſonen Innsbruck, Landeck und Bregenz. Die Kriegsgefangenen kehrten 
zum Regiment zurück. Dadurch und durch die Auffüllung durch die Reſerve-Diviſion 
erreichte der Effektivſtand eine die Friedensſtärke überſchreitende Höhe, welche dann 
durch ausgedehnte Beurlaubungen und Entlaſſungen auf 1700 bis 1800 Mann herab⸗ 
gedrückt wurde. Bei dieſer Herabſetzung der Effektivſtärke wird wohl auch der In⸗ 
haber des Enklaſſungsbriefes Joh. Michael Kern ſeinen Abſchied erhalten haben. 

Der Brief hat Längsformat, 41/33 em groß, gutes Waſſerzeichenpapier, das bis 
heute ſeine grauweiße Farbe behalten hat und noch keine Spur von Vergilbung zeigt. 

Otto Straub.
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Bücherbeſprechungen. 
Zu Oskar Rößlers(6) Vermächtnis. 

Anfang 1940, faſt ein Jahr nach dem Tod des am 20. Wai 1939 verſtorbenen 
Verfaſſers, iſt der zweite Teil von Oskar Rößlers „Baden-Baden als 
Heilbad“ (Verlag Dr Willy Schmidt, Baden-Baden) erſchienen. Dieſe Ver⸗ 
öffentlichung ſollte ihn zu ſeinem 80. Geburtstag ehren, den er leider nicht mehr er— 
leben durfte. Im 25. Heft der „Ortenau“ 1938 
wurde der erſte, 1936 erſchienene Teil des nun 
vollſtändig vorliegenden Werks kurz angezeigt. 
Aber erſt jetzt, nach dieſem Abſchluß, laſſen ſich 
beide Teile in ihrer Anordnung ganz überblicken 
und in ihrer Bedeutung würdigen. Der zweite 
Teil bringt, neben einem Anhang des lunge⸗ 
nannten) Herausgebers und einem Namen- und 
Sachverzeichnis, auch den Nachweis der in bei— 
den Teilen enthaltenen, erſtmals meiſt in ärzt⸗ 
lichen, pharmazeutiſchen, balneologiſchen und hiſto⸗ 
riſchen Zeitſchriften, darunter auch der „Ortenau“, 
ſowie in Tageszeitungen im Lauf mehrerer Jahr- 
zehnte erſchienenen Einzelveröffentlichungen. Ver⸗ 
faſſer und Herausgeber haben ſie dann als „Ge— 
ſammelte Aufſätze“ unter dem genannten Buch- 
titel zuſammengefaßt. Schon der Entſtehungsart 
nach will ſich das verdienſtvolle Werk den Charak⸗ 
ter einer in ſich geſchloſſenen Geſchichte Baden⸗ 

Badens als Heilbad nicht unbedingt oder nur 1 
mit der Einſchränkung zuſprechen, welche ſich Apotheler Dr. Oskar Rößler, 
notwendigerweiſe aus der Aneinanderreihung geſt. am 20. Mai 1939. 
thematiſch auch in Einzelheiten gehender und in 
ihrem urſprünglichen Erſcheinen auf weite Zeiträume verkeilter Aufſätze zur Bäder⸗ 
geſchichte ergibt. Es ſteht jedoch außer Zweifel, daß mit dieſem Werk ſeit dem Er— 
ſcheinen der „Geſchichte der Stadt Baden“ von Löſer 1891 die erſte unter einheitlichem 
Geſichtspunkt geſehene Darſtellung Baden-Badens vorliegt. Sie hat, wie ſchon in 
der Titelfaſſung ausgedrückt, ihren Schwerpunkt vorwiegend auf die beſondere Be⸗ 
trachtung des Heilbads und ſeiner weikläufigen Belange gelegt, womit ſie eine 
ausſchlaggebende Lebensfunktion Baden-Badens, ſeiner Naturanlage und Enkwicklung 
in den Vordergrund ſtellt. Während der erſte Teil von der Vorgeſchichte bis zum 
großen Brand 1689 führt, wobei die ſchon früher als Broſchüre erſchienene Einleitung 
über die Geſchichte der Bäder von Baden-Baden einen beſonders gelungenen Über— 
blick bietet, umfaßt der zweite Teil die Zeit von 1689 bis zur Gegenwart. In dieſem 
letteren fanden auch Beiträge zur Entwicklungsgeſchichte der Baden-Badener Kur⸗ 
anwendungen und Badeanſtalten ſowie ſolche über die wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe der 
Quellenunterſuchungen im vorigen Jahrhundert und Ahnliches ihren Platz. Dabei wird 
der Anhang des Herausgebers Intereſſe erregen, in dem auf Grund Rößlerſchen 
Waterials dargeſtellt wird, wie die von dem engliſchen Phyſiker William Ramſay für 
ſich in Anſpruch genommene Enkdeckung des neuen radioaktiven Elements Radiothorium 
ſchon ein Jahr zuvor von den deutſchen Forſchern Elſter und Geitel in Oskar Rößlers 
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Hofapotheke gemacht wurde und nur infolge der Kurzſichtigkeit behördlicher Stellen, 
das zu Ehren des Entdeckungsorts „Badenium“ genannte Element ſeine Bezeichnung 
zugunſten der Ramſayſchen aufgeben mußte. Das Rößlerſche Wernk iſt in ſeinen beiden 
Teilen durch den Reichtum der Kenntniſſe ſeines Verfaſſers auf dem Gebiek der 
Geſamtgeſchichte Baden-Badens überaus lebendig und anſchaulich geſtaltet. Die 
Quellenliteratur iſt mit erſtaunlicher Beherrſchung und Geläufigkeit meiſt erſtmalig 
benutzt und in ihrer Beziehungsvielfältigkeit und Bedeutung für die kultur-, bäder⸗ 
und ſtadtgeſchichtliche Entwicklung Baden-Badens als ſprechender Hintergrund frucht— 
bar ausgewertet worden. Rößlers Arbeit iſt, angeſichts der leider nicht zu allen 
Zeiten gleich lebendigen Anteilnahme an Fragen der Stadtgeſchichte, außerordenklich 
hoch zu veranſchlagen. Sie iſt aber auch nur zu würdigen und voll anzuerkennen aus 
der erfüllten Liebe und Aufgeſchloſſenheit heraus, die Oskar Rößler als Pionier und 
Neſtor der Baden-Badener Geſchichtsſchreibung ſein Leben lang dem Geſchick und der 
Geſchichte ſeiner Heimatſtadt jederzeit wirkſam und mit ſeinem literariſchen Ver— 
mächtnis kätig bewieſen hat. Franz H. Staerk. 

Marx Kuner, Die Verfaſſung und Verwaltung der Reichsſtadt 
Gengenbach. Verlag der Stadt Gengenbach, 1939. 

Wer die Aufſätze, die in ungleichen Abſtänden in den Jahresheften der „Ortenau“ 
erſchienen, in überſichtlicher Folge mit Genuß leſen will, greife zu vorliegendem Buch! 
Die Stadt Gengenbach ſcheute keine Koſten, aus den jeweils zurückgelegten Sonder— 
drucken durch Einband, Zufügung von Bild, Inhaltsverzeichnis und Vorwort und noch⸗ 
maligen Druck der erſten zwanzig Seiten ein geſchmackvolles Buch erſtehen zu laſſen. 
Nach einem berblick über die Geſchichte einer der ſchönſten alten Reichsſtädte am 
Oberrhein werden Gerichtsverfaſſung, Stadtverfaſſung und Stadtverwaltung derart 
dargeſtellt, daß man eine deutliche Vorſtellung bekommt vom Leben und Treiben in 
Alt-Gengenbach; auch erhält man dadurch einen guten Einblick in die Geſchichte des 
deutſchen Städteweſens. Der Erwerb des Buches bei der Skadt Gengenbach kann 
dringend empfohlen werden. A. Staedele. 

Chronikl der Stadt Kehl am Rhein, herausgegeben im Auftrag des Bürger— 
meiſters der Stadt Kehl von Studienrat Otto Ruſch. 

Nach einem Vorwort von Bürgermeiſter Dr. Reuter werden die wichtigſten 
Daten aus der Geſchichte Kehls in zeitlicher Folge und kurzer Überſichtlichkeit ab⸗ 
gewickelt. Wir lernen dabei Kehl kennen als unſcheinbares Fiſcherdörfchen, als wohl⸗ 
habendes Grenzdorf, als Straßburger Schanze, franzöſiſche Feſtung, deutſche Reichs- 
feſtung, als Ruinenſtätte und zweimalige Grenzſtadt; ſein Schickſal war immer von 
dem Straßburgs beeinflußt. Es folgt ſodann ein alphabetiſches Verzeichnis der 
Familien, die vor 1900 in Kehl anſäſſig wurden und ſeit dieſer Zeit hier wohnhaft 
ſind. Kurze Angaben über dieſe Familien und die dortigen Vereine, über den Stadt⸗ 
plan, die Geſchichte des Stadtwappens und berühmte Kehler Gäſte vervollſtändigen 
das Bild von Kehl, das im erſten Kriegsjahr die lebhafteſte Teilnahme erweckte. 
Druck und Bildſchmuck machen Herausgeber und Firma A. Morſtadt alle Ehre. 

A. Staedele. 

Chronik der Familie Werner, verfaßt von Max Werner. Maſchinen- 
ſchrift. 

Der Verfaſſer fand im Kirchenbuch zu Durbach für die Zeit von 1658 bis 
1693 48 Perſonen mit dem Geſchlechtsnamen Werner. Jakob Werner, der um das 
Jahr 1630 geboren ſein muß, trat ihm als älteſter Ahne entgegen. Deſſen Nach-⸗ 
kommen ſind Kaſpar, Franz Michael, Franz Joſef, Joſef Anton, Ignaz. Dieſer ſechſte 
Nachfahre iſt 1779 in Appenweier geboren, wurde Beſitzer des Gaſthauſes zum
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„Adler“ daſelbſt und war in der Napoleonszeit Poſthalter bei den Fürſten von Thurn 
und Taxis. Seine Söhne Max, Wilhelm, Joſef und Ignaz beteiligten ſich an der 
badiſchen Revolution 1848/49. Max war Kriegsminiſter, mußte aber in die Schweiz 
und von da nach Nordamerika flüchken. 1869 kehrte er in die alte Heimat zurück 
und ließ ſich in Offenburg als Rechtsanwalt nieder. Wilhelm war Zivil- 
Kommiſſionär bei der bad. Republik geweſen und wurde zu eineinhalb Jahren Zucht⸗ 
haus verurteilt, die er auch verbüßen mußte. Ignaz ſchloß ſich dem erſten Aufgebot 
an und wurde zum Hauptmann gewählt. Der fünfte Sohn des Ignaz ſen. iſt 1836 in 
Appenweier geboren und war der Vaker des Verfaſſers Max Werner, der am 
18. Oktober 1861, mittags 31 Uhr, im Gaſthaus zum „Ritter“ in Durbach ge— 
boren iſt. Nachdem er ſeinen Lebenslauf erzählt hat, drückt er die Hoffnung aus, es 
möchten alle ſeine Verwandten angeregt werden, ſeine Arbeit, die er im Oktober 1923 
vollendet hatte, zu erweitern und fortzuführen. A. Staedele. 

W. E. Oeftering, Geſchichte der Literatur in Baden. 3. Teil: Bis 
zur Gegenwart. Wit 23 Abb. Verlag C. F. Wäller, Karlsruhe, 1939, 207 S., 
Preis 3,90 RM. 

Nun iſt das Werk des Karlsruher Bibliothekars, der ſeiner „überleitung“ das 
Goethe-Wort voranſetzt: „Was viele ſingen und ſagen, das müſſen wir eben ertragen“, 
zum Abſchluß gelangt und bildet ſo eine wünſchenswerke Ergänzung zu Heſſelbachers 
„Silhouetten“. Auch aus dieſem Teil, faſt ein Jahrhundert badiſcher Literaturentwick⸗ 
lung umſpannend, ſpricht der raſtloſe Fleiß und die unermüdliche Schaffenskraft des 
Verfaſſers, der ſich mit dieſer badiſchen Literakurgeſchichte ein ſprechendes Denkmal 
geſetzt hat. Ein umfangreiches Schrifttum war durchzuſehen und zu verarbeiten. Ein 
flüchtiger Blick in das 20 Seiten ſtarke Regiſter mit Ergänzungen wird dem Kundigen 
vertaten, welche Unſumme von Arbeit in den 200 Seiten dieſes Heimatblaktes der 
Badiſchen Heimat ſteckt. Da verſtummt das kleinliche Nörgeln, und die Kritik ſieht 
über kleine Verſehen hinweg. Die drei Teile zuſammen ergeben einen ſtattlichen 
Band von über 500 Seiten. Die Literatur der Ortenau hat Oeftering ſ. Zt. in einem 
eigenen Aufſatz dieſer Zeitſchrift behandelt. Sie iſt hier in den Strom der literariſchen 
Entwicklung hineingeſtellt. Von andern Geſichtspunkten iſt v. Grolmans „Weſen 
und Wort am Oberrhein“ (Junker & Dünnhaupt, Berlin) geſchrieben. Der Literar⸗ 
hiſtoriker wird beide Werke dankbar enkgegennehmen; auf das Werk Oefterings in— 
deſſen wird in Zukunft keiner verzichten können, der ſich mit badiſcher Literatur zu 

befaſſen hat. Otto Biehler. 

Badiſches Wörterbuch, bearbeitet von E. Och's. Verlag Woritz Schauen— 

burg, Lahr. 

In der Lieferung 9 Eierſchale — euer) erfahren eine umfaſſendere und geradezu 
feſſelnde Bearbeitung die Wörter: ein, einmal, Erdbeere, erſte, Eſel, etwer und etwas, 
das Fürwort er, ſie, es und namentlich auch die Zuſammenſetzung Elbentrütſch. Wie 
leicht wird einmal auf den einſchlägigen Gebieten zu arbeiten ſein, wenn das Wörter⸗ 
buch vollſtändig und abgeſchloſſen (mit Ergänzungen) vorliegt! A. Staedele. 

Badiſche Fundberichte, Amtliches Nachrichtenblatt für die ur- und frühge⸗ 
ſchichtliche Forſchung, herausgegeben vom Landesamt für Ur- und Frühgeſchichte 
Karlsruhe, 16. Jahrgang, 1940, Schriftleiter: Prof. Ur Kraft, Freiburg i. Br. 

Aus dem Verbreitungsgebiet unſeres Vereins werden folgende Funde berichtet: 
In Kork eine endneolithiſche Spitze aus Preſſigny-Feuerſtein. In Ortenberg 
ein gut erhaltener Steinhammer. In Mahlberg ein Skelettgrab mit reichen Bei⸗ 
gaben aus der Latsnezeit. In Kippenheim ein Kinderſkelett in unregelmäßiger
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Lage. Aus Herbolzheim liegen eine Anzahl Funde vor (ein Feuerſteinſplitter, 
ein faſt ganz erhaltenes Henkelgefäß der Bronzezeit, das Randſtück einer großen 
Urne, römiſche Scherben). In Diershein eine römiſche Münze. A. Staedele. 

Gerhard Jul. Wais, Die Alamannen in ihrer Auseinanderſetzung mit der 
römiſchen Welt. Unterſuchungen zur germaniſchen Landnahme. Ahnenerbe— 
Stiftung Verlag, Berlin-Dahlem. 

Bei der Fülle des Stoffes iſt eine Beſchränkung notwendig, und ſo nimmt den 
größten Raum der Beſiedlungsverlauf der Landnahme im weiteſten Sinn ein. Da die 
ſchriftlichen Quellen kaum etwas über dieſe Landnahme berichten, iſt man auf andere, 
allerdings bedingt gellende Quellen angewieſen, wie bodenkundliche, wirtſchafts- und 

agrargeſchichtliche, ortsnamen- und volkskundliche. Sind wir nun über die geſchicht⸗ 
liche Entwicklung der Alamannen unterrichtet, iſt im zweiten Teil von den Römern 
und ihrer Landbeſetzung die Rede. Der dritte Teil mit der Auseinanderſetzung zwiſchen 
den beiden Spielern iſt natürlich der umfangreichſte. Bei dem Aufprall der Kräfte 
blieben ſchließlich die Alamannen Sieger. Dabei drängt ſich uns die Frage auf nach 
dem Schickſal und dem Fortbeſtehen der voralamanniſchen Bevölkerung. In dieſem 
Zuſammenhang werden auch die Orte der rechtsſeitigen Rheintalſtraße behandelt. In 
einem ſechſten Kapitel wird noch die Frage nach einer Fortdauer der nichtalamanni- 
ſchen Bevölkerung und ihrer Auswirkung unterſucht. Die Angabe der einſchlägigen 
Literatur vervollſtändigt die Bedeutung des Werkes, das uns zu weiterem Forſchen 
antreibt, um die durch die vorliegende Arbeit fühlbar gewordenen Lücken auszufüllen. 

A. Staedele. 

Schwäbiſche Lebensbilder, 1. Band, mit 44 Bildtafeln. Im Auftrag der 
Württembergiſchen Kommiſſion für Landesgeſchichte, herausgegeben von H— 
Haering und O. Hohenſtatt. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1940. 

Wer an der überſchrift Anſtoß nimmt, möge das Vorwort nachleſen! 45 Mit⸗ 
arbeiter ſtanden den Herausgebern zur Seite. 67 Perſönlichkeiten, die über den Durch⸗ 
ſchnitt emporwuchſen, haben ſo in alphabetiſcher Anordnung ihre Lebensbeſchreibung 
erfahren. Dabei gehören die Dargeſtellten den verſchiedenſten Jahrhunderten an. Faſt 
alle Berufsgruppen ſind in dieſem Band verkreten: Naturwiſſenſchafkler und Arzte, 
Erfinder, Techniker und Induſtrielle, Auslandsſchwaben und Soldaten, Dichter und 
Künſtler, Komponiſten und gelehrte Berufe. Juriſten, Beamte und andere ſollten nicht 
fehlen. Wir ſind jetzt ſchon geſpannt, welche Männer und Frauen im nächſten Band 

auftreken. Wenn Namen genannt ſein ſollen, ſo ſeien aufgeführt: Hans Baldung 

Grien, Daimler, Fichte, Hauff, Friedrich Karl Lang, Ignaz Thomas Scherr, Kaſpar 
Schiller, Schubart, Spittler, Zeiller, Zeller. A. Staedele. 

Oberdeutſche Zeitſchrift für Volkskunde. Herausgeber: Univerſitäts⸗ 
profeſſor Dr Eugen Fehrle, Heidelberg. 13. Jahrgang, 1939. Verlag Kon⸗ 
kordia A.-G., Bühl-Baden. 

Welche Bedeutung der Volkskunde in der heutigen Zeit zukommt, zeigt ſchon die 

Aufzählung der einzelnen Themen. Heft 1: Eugen Fehrle, Böhmen und Mähren, 
K. M. Komma, Vom Weſen der tſchechiſchen Volksmuſik. G. Eis, Pferdekund— 

liches aus Böhmen. K. O. Frey, Volk, Heimat, Vaterland. F. Herrmann, Vor⸗ 

und frühgeſchichtliche Formen und Sinnbilder in der Volkskunſt des Oberetſchgebietes. 
A. Becker, Volkskundliches aus der Reformationszeit. Eugen Fehrle, Hans 

Thoma, J.-Peter-Hebel-Preis, Der Hohenſtoffel. R. Hünnerkopf, Staatsgewalt 

und Selbſthilfe in der isländiſchen Saga. Der isländiſche Bauer hatte niemals einen 

Kampf mit dem Landesfeind zu beſtehen. Damit nun aber auch die zweite Seite ſeines 

Weſens, der Krieger, zu ihrem Recht kommen konnte, gab es die zahlreichen Fehde⸗
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züge innerhalb der Inſel. Durch die Schwäche der Staatsgewalt haupkſächlich war der 
Isländer der Sagazeit auf dieſe Selbſthilfe angewieſen. Und wenn er doch einmal vor 
Gericht ging, ſo tat er das nur, um den andern friedlos zu machen; das gerichtliche 
Urteil auf ſtrenge Acht war ja ſchließlich nur eine ſtaatliche Unterſtützung bei der 
Selbſthilfe. Heft 2/3: Von bäuerlichen Rechts- und Ehrenhändeln. Hier ſetzt 
R. Hünnerkopf ſeine Betrachtung über die bäuerliche Einſtellung zum Recht fort, 
indem er Belege beifügt, die Erzählungen von Jer. Gotthelf, G. Keller, P. Roſegger 
und Knut Hamſun entnommen ſind. F. Herrmann, Das Federkielſticken, Ergeb⸗ 
niſſe und ungelöſte Fragen der Forſchung. H. Phleps, Haferkaſten aus Vorhalle, 
Hagen in Weſtfalen. H. Winter, Alte Pflugumzüge. Der Verfaſſer iſt der Anſicht, 
daß die Verwendung des Gabelſteckens ſchließlich auf den alten Druckpflug und brauch⸗ 
tümliche Umzüge mit dieſem Pflug zurückgeht. A. Becker, Zur Geſchichte des ober— 
rheiniſchen Bänkelſangs, Rieſenhaftes in Brauchtum und Glauben. M. Riffel, 
Volkskunde und völkiſch-politiſche Anthropologie. E. Chriſtmann, Welcher Brauch 
iſt mit dem alten Namen „Räderſchieben“ oder „Radſcheiben“ gemeint? F. Herr— 
mann, Zu Grundfragen der italieniſchen Volkskunde. Bücherbeſprechungen be— 
ſchließen den 13. Jahrgang der Zeitſchrift. A. Staedele. 

H. Eris Buſſe, Zum ſilbernen Stern. Eine Grimmelshauſen-Erzählung. 
Mit einem autobiographiſchen Nachwort des Dichters. Verlag Reclam, Leipzig, 1940. 

Seinem Grimmelshauſen-Buch läßt Buſſe eine Grimmelshauſen-Erzählung folgen. 
Beide Veröffenklichungen ergänzen ſich. In jenem wird uns das Geſamkleben des 
Dichters dargeſtellt, in dieſer wird die fruchtbare Zeit, da er Wirt zu Gaisbach war, 
mit einer Anſchaulichkeit geſchildert, die nur dem wahren Dichter eigen iſt. Dabei 

lernen wir auch des Dichter Familie und ſeine Gäſte kennen. A. Staedele. 

Viel iſt Jahr für Jahr für die Erinnerung an Grimmelshauſen geſchehen. 
Dabei darf der Hiſtoriſche Verein für Mittelbaden für ſich das Verdienſt in Anſpruch 
nehmen, weſentliche Beikräge zur Erforſchung der Lebensſchickſale des Dichters ge— 
leiſtet zu haben, vergleiche 1. bis 5. und 10. Heft. 11. Heft, Zur Feier ſeines 300. Ge⸗ 
burtsjahres. Dazu das Feſtbuch im Auftrag der Gemeinde Renchen, herausgegeben 
von Ernſt Batzer, und ein Feſtſpiel in Renchen auf prächtigem Gelände. Grimmels— 
hauſen-Ausſtellung in Offenburg mit Feſtbuch von Ernſt Batzer. 13., 15., 16. und 
19. Heft. Im Jahre 1934 wurden die bekannteſten Grimmelshauſenforſcher zu Ehren- 
mitgliedern ernannt. Es ſind dies Dr. A. Bechkold, München, Univerſitätsprofeſſor 
Dr Borcherdt, München, Univerſitätsprofeſſor Dr Scholte, Amſterdam. 23., 24., 27. 

und auch 28. Heft. A. Staedele. 

Der Altvater, Heimatblätter der „Lahrer Zeitung“, 6. Jahrgang, 1939. Verlag 
Woritz Schauenburg, Lahr, 176 S., Preis 4,.90 RM. 

Die Beilage der „Lahrer Zeikung“ des Jahrganges 1939 iſt in Buchform er⸗ 
ſchienen. Damit iſt die Gewähr gegeben, daß die zahlreichen heimatgeſchichklichen Auf.“ 
ſätze weiteren Kreiſen bekannt werden und nach Jahren immer wieder geleſen werden 
können. In einem Inhaltsverzeichnis ſind die in den einzelnen Nummern der Heimat- 
blätter zerſtreuten Aufſätze glücklich unter Überſchriften, wie Erzählungen, Volkskunde, 
Heimatgeſchichte, Kunſt uſw., zuſammengefaßt. A. Staedele. 

Dr Karl Müller, Geſchichte des badiſchen Weinbaus. Wit 57 Text-⸗ 
abbildungen. Verlag von M. Schauenburg, Lahr, 183 S., Preis geb. 5,30 RM. 

Trotz mancher Einzelarbeiten hat es bislang an einer zuſammenfaſſenden Ge— 
ſchichte des badiſchen Weinbaus gefehlt. Der frühere Direktor des Badiſchen Wein⸗
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bauinſtituts in Freiburg, Dr Karl Wäller, dem die Wiſſenſchaft bereits ein Weinbau— 
lexikon (Parey, Berlin) verdankt, hat die mühevolle Aufgabe unternommen, dieſe 
Lücke auszufüllen. Ungeachtet der Sprödigkeit der Angabe von geſchichtlichen Zahlen 
und der Entlegenheit des Stoffes gibt er, nach einem allgemeinen Überblick über die 
Geſchichte des badiſchen Weinbaus, in neun Kapiteln den Entwicklungsverlauf des 
Anbaus der Weinreben vom Bodenſeegebiet bis zum Taubergrund. Mit nimmer— 
müdem Eifer befragte der Verfaſſer die Quellen. Wer will aber erwarten, daß er 
eine vollkommen lückenloſe Sammlung aller weinbaulichen Angaben der umfangreichen 
Urkunden bringt? Das 8. Kapitel iſt dem Weinbau der Ortenau und der Bühler Gegend 
in der Vergangenheit gewidmet. Aus ihm greifen wir den bemerkenswerten Satz her- 
aus: „Der Ortenauer Weinbau iſt zweifellos viel ſpäter als jener weiter abwärts und 
weiter aufwärts im Rheintal entſtanden.“ Die kartographiſchen Überſichten über die 
heutigen Reborte (Seite 72, 93, 128) und die guten Abbildungen im Text, die ein be⸗ 
ſonderes Verzeichnis verdienten, unterhalten und belehren zugleich. Ein Orts- und 
Sachverzeichnis erleichtert die Benützung des gut ausgeſtatteten Werkes, das in allen 
am Weinbau intereſſierten Kreiſen und in Landwirtſchafksſchulen dankbare Leſer fin⸗ 
den wird. Otto Biehler. 

Deutſches Land in deutſcher Erzählung. Ein literariſches Ortslexikon. 
862 Sp. 2. Aufl. K. W. Hierſemann, Leipzig. Geb. 12 RM. 

Deutſche Geſchichte in deutſcher Erzählung. Ein literariſches Lexikon, 
bearbeitet von Arthur Luther. Verlag K. W. Hierſemann, Leipzig, 1940. 
426 Sp., geb. 9,50 RM. 

Die beiden Werke des Leipziger Bibliothekars Arthur Luther, die ſich gegen— 
ſeitig ergänzen und dem Literarhiſtoriker wie dem Hiſtoriker, dem Buchhändler wie 
dem Bibliothekar wertvolle Dienſte leiſten, erſparen den Benützern viel Zeit und 
Arbeit. Wie oft kommen dieſe in die Lage, ſich über dieſes oder jenes Buch in wenigen 
Winuten Auskunft holen zu müſſen! Wenn „Deutſches Land in deutſcher Erzählung“ 
den erſten Verſuch dieſer Art darſtellt, ſo iſt er als gelungen zu bezeichnen, wie die 
zweite Auflage beweiſt, die innerhalb Jahresfriſt notwendig wurde und die ſich der 
Unterſtützung der Reichsſchrifttumskammer und des Reichsminiſteriums für Volksauf⸗ 
klärung und Propaganda erfreuen durfte. Bei beiden Werken handelt es ſich nicht 
um Darſtellungen, ſondern um Bibliographien, die unter beſtimmten Geſichtspunkten 
die deutſche erzählende Dichtung der letzten 150 Jahre in ungefähr 15000 Wer⸗ 
ken zuſammenſtellen. Alle deutſchen Gebiete ſind in gleicher Weiſe und in größt⸗ 
möglicher Vollſtändigkeit erfaßt, und ſo hat die deutſche Bibliographie und Wiſſen⸗ 
ſchaft das Recht, auf Dr A. Luthers beide Lexika ſtolz zu ſein, denen er vielleicht 
noch das dritte über das Drama hinzufügt. 2 Otto Biehler. 

Eliſabeth Fiſchbach, Bärbel. Schauſpiel in einem Vorſpiel und acht Bil—⸗ 
dern. 83 S. Verlag Heitz & Co., Straßburg. Preis 1,70 RM. 
Zu den Stoffen, die unſere Dichter immer wieder feſſeln, gehört das Schickſal 

der Bärbel von Ottenheim, deren von Nikolaus von Leyden geſtaltetes Bildnis mit 
dem unergründlichen Lächeln man gern die „deutſche Mona Liſa“ nennt. Otto Flake 
zeichnete im ſchlichten Chronikſtil die hiſtoriſche Bärbel. Hermann Eris Buſſe erweckte 
ſie in ſeiner packenden Novelle „Die kolle Bärbel“ zu neuem Leben. Hermine Maier— 
heuſer ſetzte dem Bauernmädchen in ihrem Oberrhein-Roman „Bärbel von Ottenheim“ 
ein ergreifend-mythiſches Denkmal. Nunmehr unternahm es die aus dem Rheinland 
ſtammende, in Stuttgart wohnende Dichterin Eliſabeth Fiſchbach, die ſich durch gute 
Gedichte bereits einen Namen gemacht hat, Bärbels Lebensweg dramatiſch zu geſtal⸗ 
ten, nicht in einer Tragödie, wie man erwarten ſollte (wiſſen wir doch um das tragiſche 
Ende Bärbels), ſondern in einem Schauſpiel. Alle Geſtalten ſind echt und lebens—
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warm; die Sprache kraftvoll. Die Handlung ſchreitet flott vorwärks. Wir möchten 
dieſen Beitrag zur Bärbel-Literatur nicht miſſen. Wir freuen uns auf den Tag, da 
etwa eine Laienbühne der Landſchaft zwiſchen Ottenheim und Straßburg das Fiſch⸗ 
bachſche Schauſpiel auf die Bühne bringt. Wir haben hier ein volkstümliches Stück, 
beſtehend aus meiſterhaften, in Holzſchnittmanier gezeichneten Bildern. E. Baader. 

Dr Maria Riffel, Die Entwicklung der Trachtenhaube in ſüd⸗ 
lichen Teildes Oberrheingebietes. Mit 5 Zeichnungen und 60 Ab⸗ 
bildungen auf 24 Tafeln, 124 S. Text. Carl Winters Univerſitätsbuchhandlung, 
Heidelberg, 1940. Preis 4,80 RM. 

Aus der Urſprungsform der Haube, dem Kopftuch, haben ſich im Gebiet des 
Oberrheins zwei große Gruppen weiblicher Kopfbedeckung entwickelt: Die Schleifen⸗ 
haube und die Backenhaube. Dr Waria Riffel, von Prof. Dr Eugen Fehrle dazu 
angeregt, hat es unternommen, den Werdegang von Schleifen- und Backenhaube in 
den Trachtengegenden diesſeits und jenſeits des Oberrheins zu zeichnen: mit einer 
Liebe und Sachkenntnis, die höchſte Anerkennung verdienk. Die Forſcherin hat nicht 
nur die ganze einſchlägige Literatur durchgearbeitet — 5 Seiten umfaßt das Literatur⸗ 
verzeichnis — ſie ſtudierte auch an Ort und Stelle die alten Trachten und ließ ſich 
von den alten Trachtennäherinnen berichten. Als Ergebnis wird gebucht: diesſeits und 
jenſeits des Rheins lebte allezeit ein Volkstum; der Rhein krennte ſeine Bewohner 
nicht; er führte ſie zuſammen. Ferner: Das Landvolk iſt nicht unproduktiv. Die reichen 
Stickereien legen Zeugnis ab von der Geſtaltungskraft des Bauernvolkes. Wir haben 
hier eine wiſſenſchaftliche Facharbeit vor uns, die jeden Heimatfreund feſſeln muß, weil 
Weſentliches über die Bauerntracht überhaupt geſagt wird. Da leſen wir Sätze wie 
die folgenden: Tracht iſt der ſinnfällige Ausdruck eigenwilligen Volkstums geworden, 

Abbild der Skammesark und gleichſam Spiegel der Volksſeele im Wandel der Kultur- 
geſchichte. Die Geſchichte der Tracht iſt ein Zeugnis des Stammescharakters, des 
Schickſals des Volkes und der Landſchaft. Sie iſt für uns heute ein Sinnbild des 
alten Gemeinſchaftsbewußtſeins, das die Jahrhunderte überdauert hat. Heute, wo 
Bauer ſein wieder eine Ehre iſt, muß auch ſein Ehrenkleid, die Tracht, geachtet wer— 
den als ein äußeres Wahrzeichen deutſchen Volkstums. E. Baader. 

Lina Ritter, Martin Schongauer. Roman aus den Oberrheinlanden. 
464 S. A. Laumannſche Verlagsbuchhandlung, Dülmen in Weſtfalen, 1940. Ge⸗ 
bunden 5,75 RM. 

Wenige Monate nach der Heimkehr des Elſaß ins Reich erſchien dieſer Roman: 
eine Morgengabe der Alt-Elſäſſerin Lina Ritter an ihre alte Heimat und an das 
KReich zugleich. Wir können uns kaum eine ſchönere Gabe denken. Wir verſtehen, daß 
das Buch zum großen Erfolg wurde. Lina Ritter, die ſich ſchon vor Jahren durch 
elſäſſiſche hiſtoriſche Heimatſpiele (Die Grafen von Pfirt“, „Peter Hagenbach“) einen 
Namen machte, bringt uns durch ihre Romanſchöpfung, die ſie uns nach 20jähriger 
Schaffenspauſe ſchenkte, nicht nur Schongauer ſelbſt, ſondern auch ſein ganzes Zeit⸗ 
alter nahe. Zwiſchen Burgund und Nürnberg ſpielt der Roman, in Kolmar und Straß⸗ 
burg, in Schuttern, Breiſach und Baden-Baden. Grünewald und Albrecht Dürer treten 
auf, Jakob von Lichtenberg und die Bärbel von Ottenheim, Veit Stoß und Jörg 
Syrlin, Baldung Grien und Geiler von Kayſersberg, Sebaſtian Brand und Hans 
Burkmaier, um etliche zu nennen. Eine Hauptrolle ſpielt Huſa, die Tochter des Straß⸗ 
burger Walers Lienhard: eine packende Geſtalt dichteriſcher Phantaſie. Schongauers 
Geſtalt wächſt in dieſem oberrheiniſchen Roman zu erſchütternder Größe. Das Buch 
iſt wahrhaft zur rechten Stunde erſchienen. E. Baader.
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Ausführliche Lebensgeſchichte des Ritters Götz von Berlichingen 
(1480 bis 1562), bearbeitet von Altbürgermeiſter Renz in MWosbach. 1939. 
Selbſtverlag. 

Der Verfaſſer, der ſich um die Erforſchung der Geſchichte von Mosbach ſchon 
ſehr verdient gemacht hat, unternahm hier den Verſuch, dem Goetheſchen Götz die ge— 
ſchichtliche Geſtalt des fränkiſchen Rikters gegenüberzuſtellen, „ſeine Taten und Un⸗ 
taten in aller Klarheit und Offenheit zu ſchildern und ſein Charakterbild naturgetreu 
zu zeichnen“. Dieſer Aufgabe iſt Renz auch voll gerecht geworden. Die Ausführungen 
werden belegt durch Götzens Selbſtbiographie, die ſehr ausführlich zu Wort kommt. 
In einem beſonderen Kapitel beſchäftigt ſich der Verfaſſer mit der Beurteilung, die der 
Ritter im Licht der Kritik wiederholt erfahren hat. Im Anhang wird die Geſchichte 
der Burg Hornberg geſchildert. Zahlreiche Bilder begleiten den Text. Ein Verzeichnis 
der benützten Quellen und Literatur und Texterläuterungen beſchließen das prächtige 

Heimatbuch. Otto Kähni. 

Freiburger Urkundenbuch, I. Band, 5. Lieferung, bearbeitet von Friedrich 
Hefele, Freiburg i. Br., 1940. 

Dieſe Lieferung, welche den I. Band des vorbildlichen Urkundenwerks beſchließt, 
bringt neben 20 Urkunden ein Verzeichnis der Abkürzungen, das vollſtändige Orts- 
und Perſonenregiſter, einige Berichtigungen und Ergänzungen, ein Bild des Freiburger 
Stadtplans von Greg. Sickinger (1589) und einen Ausſchnikt aus dem Gemarkungs-⸗ 
plan von J. Korntawer (1608), ferner die Verzeichniſſe der in den früheren Lieferungen 
erſchienenen Schrift, und Siegeltafeln. Damit ſind in 368 Nummern alle Urkunden 
veröffentlicht, die ſich auf die Stadt Freiburg und die Orte beziehen, welche um 1520 
zur Gemarkung der Stadt gehört haben, und zwar aus den Jahren 972 bis 1283. 

Otto Kähni. 

Margarete Zündorff, Marie Ellenrieder. Ein deutſches Frauen- und 
Künſtlerſchickſal. Mit 34 Kunſtdruckbildern, 137 S. Oberbadiſche Verlagsanſtalt 
Merk & Co., K.-G., Konſtanz, 1940. Geb. 4 RM. 

Die wir MWarie Ellenrieder, die feinſinnige Landsmännin von Angelika Kauff⸗ 
mann, ſo lange ſchon liebten, wie freuten wir uns, einmal einen eindringlichen Bericht 
über ihr Leben und Werk zu erhalten. Hier iſt er. Außer der reichen, zerſtreuten 
Literatur dienten Margarete Zündorff unveröffentlichte Tagebücher der Künſtlerin 
(u. a. aus dem Beſitz des Rosgartenmuſeum in Konſtanz) als Unterlage. Erſtmals er— 
halten wir ein Werkverzeichnis. Wir ſtaunen über die reiche Lebensernte MWarie 
Ellenrieders, die am 20. März 1791 als Tochter eines fürſtbiſchöflichen Hofuhrmacher— 
meiſters in Konſtanz geboren wurde, wo ſie auch — am 5. Juni 1863 — ſtarb. Die 
Hauptwerke ſind in der Staatlichen Kunſthalle zu Karlsruhe, im Rosgartenmuſeum, 
in Sigmaringen und Donaueſchingen zu finden. Aber auch in Sammlungen zu München, 
Koburg und Hannover, auf Schloß Langenſtein bei Stockach, im Neuen Schloß zu 
Baden-Baden, in Privathäuſern von Konſtanz, Münſter i. W., Freiburg i. Br., Inſel 
Reichenau, in der Schweiz, ſogar in England findet man Werke der Ellenrieder, nicht 
zu vergeſſen die Dorfkirchen in Jchenheim bei Lahr, in Diersburg, Orten⸗ 
berg und Urloffen in der Ortenau, ſowie in Gotteshäuſern zu Stutkgart, Pforz- 
heim uſw. Warie Ellenrieder war nicht nur die erſte deutſche Künſtlerin, welcher die 
Teilnahme am allgemeinen Unterricht der Münchener Akademie geſtattet wurde, ſie 
war auch die erſte Frau, die ein katholiſches Gotteshaus in Deutſchland mit Bildern 
ſchmücken durfte. Die drei Altarbilder für Ichenheim waren ihr erſter bedeuten— 
der Auftrag. Als ſie 1822 zur Weihe der Bilder nach Ichenheim kam, weinte ſie vor 
Ergriffenheit. Der Erlös der Ichenheimer Altarbilder gab ihr die Mittel zur erſten 
Italienreiſe. Während in München Direktor P. von Langer ihr Lehrer war, ſchloß
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ſie ſich in Rom Overbeck an. Bald überkraf ſie aber ihren Meiſter, „in der milden 
Glut ihres leuchtenden Kolorits, in der Reinheit und fraulichen Tiefe der Empfindung“. 
1829 wurde ſie badiſche Hofmalerin. Mit dem Freiherrn Karl Chriſtoph von Diers- 
burg, „einem Mann von großer Haltung und von reſervierter und dabei doch be— 
zaubernder Güte“, verband die Künſtlerin eine 30jährige Freundſchaft. Beider Briefe, 
ſo berichtet Margarete Zündorff, ſind durchweht von ſchwärmeriſcher Sehnſucht nach⸗ 
einander. „Waren es Familienbedenken, die den Liebenden die äußere Verbindung 
unmöglich machten? War es der Zwieſpalt in der Seele der Künſtlerin, die den 
Wittelweg zwiſchen hochgeſpanntem künſtleriſchem Wollen und der Gebundenheit in 
der Ehe nicht zu finden wußte?“ Ein Jahr vor dem Tode ſandte MWarie Ellenrieder 
die von Karl Chriſtoph erhaltenen Briefe, der bis zu ſeinem Tod unverheiratet blieb, 
zurück. Fremde Hände ſollten ſie nach ihrem Hinſcheiden nicht betaſten. 

Wargarete Zündorff hat Marie Ellenrieder ein würdiges Denkmal geſetzt. Be⸗ 
ſonders ſchön iſt auch das farbige Selbſtbildnis der Künſtlerin auf dem Schutzumſchlag. 

E. Baader. 

Wappen, Becher, Liebesſpiel. Die Chronik der Grafen von Zimmern 
1288 bis 1566. Auswahl und Einführung von Johannes Bühler. Mit 26 Ab⸗ 

bildungen, einer Skammtafel und einer Landkarte. Societätsverlag Frankfurt am 
Wain, 1940. 560 S., Ganzleinen 9,60 RM. 

Im Schloß des alten Städtchens Meßkirch — Meßhirch iſt uns auch ehrwürdig 
durch die Erinnerung an die Werke des „Meiſters von Meßkirch“ und an jene von 
Konradin Kreutzer — entſtand in den Jahren 1564 bis 1566 eines der berühmteſten 
und ſeltſamſten Bücher in deutſchen Landen: Die Chronik der Grafen von Zimmern. 
Dieſe Chronik iſt ein rechtes oberdeutſches Welttheater, ein phankaſtiſcher Spiegel des 
Mittelalters und der beginnenden Renaiſſance. Grafen ſchrieben ſie für Grafen, für 
die eigene Sippe. Aber bald ſtarb die Sippe aus, wenigſtens in der männlichen Linie. 
Die Urſchrift der Chronik wurde im Donaueſchinger Archiv vergeſſen. Laßberg hat 
ſie 1770 wiederentdeckt. Er druckte Stellen daraus in ſeinem Liederſaal ab. In den 
Jahren 1868/69 gab Karl Auguſt Barack, ein Verwandter Scheffels, damals Hof⸗ 
bibliothekar des Fürſten von Fürſtenberg in Donaueſchingen (nach 1871 mit der 
Schaffung der Straßburger Univerſitätsbibliothek betraut), die „Zimmeriſche Chronik“ 
erſtmals heraus, in vier ſtattlichen Bänden. Eine Neuauflage erſchien 1882 in Frei⸗ 
burg, ebenfalls von Barack betreut; davon ein Neudruck 1932 im Hendel-Verlag zu 
Meersburg. Dieſer iſt vollkommen vergriffen. So iſt ſehr zu begrüßen, daß uns ein 
ausgezeichneter Kenner wie Johannes Bühler die Zimmerſche Chronik, die gleich wich⸗ 
tig iſt für die Kunſt-, Kultur- und Reichsgeſchichte, wie für den Volkskundler, den 
Sprachforſcher, den Sagen- und Anekdotenſammler — zumal im Raum am Oberrhein 
und in Schwaben — das berühmte Buch in guter Auswahl neu geſchenkt hat. Nun 
werden erſtmals weite Volkskreiſe das großartige, von Anfang bis Ende feſſelnde 
Quellenwerk kennen lernen. Es gibt überhaupt nichts, was in dieſem Buch nicht zur 
Sprache käme, bemerkt Bühler mit Recht in der Einleitung. Auch die Ortenau ſpielt 
in dem Werke eine Rolle. Vieles mußke weggelaſſen werden. Der Chronikcharakter 
aber kommt nun erſt recht zur Geltung; die klare Linie wird gewahrt, während im 
Original dieſelbe durch Beiwerk gar oft verloren geht. Die zahlreichen Bildtafeln und 
die vorbildliche Ausſtattung machen das Werk beſonders beſitzenswert. Bei der ſprach— 
lichen Geſtaltung bemühte ſich der Herausgeber, das, was unſerm heutigen Sprach— 
gefühl widerſtrebt, in unſer Deutſch zu überkragen, im übrigen aber die Ausdrucksweiſe 
der Chronik beizubehalten. Wahrhaft: eine ebenſo lehrreiche als unterhaltſame ober— 

deutſche Chronik! E. Baader.


